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Die Vorteile
.des

Berge-und Schlammversatzes bei dem Pfeilerabbau
nach den Erfahrungen

in den Steinkohlengruben des Königreichs Sachsen,
Von

Bergassessor Seebohm.

(Hierzu Tafel I bis VII.) . .

Der Charakter des Pfeilerbaues ist dadurch gekennzeichnet, daß die
Lagerstätte durch ein System unter sich paralleler Strecken in einzelne
Pfeiler zerlegt wird, welche nach Erreichung der Baugrenze durch die
Strecken in der dem Streckenbetriebe entgegengesetzten Richtung, also
rückwärts, zum Abbau gelangen. Die ausgekohlten Räume werden durch
Rauben der Zimmerung zu Bruch geworfen.

Diese Abbauart hat im Steinkohlenbergbau eine weite Verbreitung
gefunden, teils wegen der lokalen Verhältnisse, welche infolge des geringen
Bergefalles in den Flötzen auf den Abbau ohne Versatz hinwiesen,
teils wegen der Vorteile dieser Abbauart überhaupt. Der Pfeilerbau läßt
sich jeder Flötzneigung anpassen, Gebirgsstörungen irgend welcher Art
setzen ihm nur geringe Schwierigkeiten entgegen, und er bietet die Mög-
lichkeit, auf die Beschaffenheit des Nebengesteins und der Kohle stets
die nötige Rücksicht zu nehmen, sei es durch wechselnde Abmessungen in
der Größe der Pfeiler, sei es durch die Stellung des Arbeitsortes zu den
Ablösungen der Kohle. Trotz dieser Vorteile stellten sich bei der An;-
wendung des Pfeilerbruchbaues einzelne Nachteile heraus, welche viele
Gruben bewogen, zur Einführung anderer Abbauarten überzugehen.

Eine Hauptschwierigkeit bot die Wetterführung. Da die einzelnen
Abbaustrecken durch Kohlenpfeiler getrennt,' isoliert, zu .Felde gehen,
müssen zwischen ihnen für die Wetterführung in angemessenen Zwischen-
räumen Wetterdurchhiebe hergestellt werden. Diese Überbauen bilden in
schlagwetterreichen Gruben eine große Gefahr, da sich in ihnen, solange
sie mit der höheren Strecke noch nicht durchschlägig geworden sind, die
entwickelten leichten, entzündlichen Gase ansammeln. Die Arbeitspunkte
in den Strecken werden, wenn nicht vom letzten Überhauen aus Wetter-
scheider mitgeführt werden', nur durch Diffusion bewettert. In vielen
Steinkohlengruben des sächsischen Erzgebirges erschwert der starke GebirgS-
druck das Auffahren und Offenhalten der Durchhiebe oder das Mitführen

A l*
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und Dichthalten eines Wetterscheiders. Es ist deshalb die Sonder-
bewetterung durch saugende oder blasende Lutten in großem Maßstabe
zur Einführung gelangt. Die Bewegung der Wetterströme in den Lutten
wird teils durch ausblasende Preßluft oder Wasserstrahlapparate, teils
durch Ventilatoren bewirkt, welche mit Preßluft oder Elektrizität getrieben
werden. Frei ausblasende Preßluft allein genügt in den meisten Fällen
für die Bewetterung nicht.

, Trotzdem die Schwierigkeit der Wetterführung bei dem Pfeilerbau
durch die Ausbildung der Sonderbewetterung mit Erfolg bekämpft ist,
so bleibt die Separatventilation doch immer nur ein Notbehelf, der außer-
dem ziemlich kostspielig. ist. Eine rationelle Bewetterung der Baue ist
besonders in schlagwetterreichen oder tiefen, heißen Gruben nur mit durch-
gehenden Wetterströmen zu erzielen.

Als ein weiterer Nachteil stellte es sich heraus, daß der Pfeilerbruch-
bau die Entstehung von Grubenbrand sehr begünstigt. Alle Kohle hat,
wenn auch in verschieden hohem Maße, die Neigung, binnen kurzer Zeit
große Mengen Sauerstoff aus der Luft anzuziehen und auf ihrer Ober-
fläche zu verdichten. Durch die Sauerstoffverdichtung und den folgenden
Oxydationsprozeß wird Wärme erzeugt. Diese vermehrt ihrerseits die
chemische Reaktion des Sauerstoffes, bis durch die dauernde' Steigerung
der Wärmeentwicklung schließlich. die Entzündungstemperatur der Kohle
erreicht wird.

Die Voraussetzungen für die Selbstentzündung der Steinkohle be-
stehen demnach hauptsächlich darin, daß der Kohle stets eine genügende
Menge Sauerstoff zugeführt und die bei der Oxydation frei werdende
Wärme nicht in die umgebende kältere Luft abgeleitet wird. Diese
Voraussetzungen finden sich bei dem Pfeilerbruchbau in dem alten Mann
der Steinkohlengruben häufig erfüllt. Wird die allmähliche Erhitzung der
Kohle durch zu geringen oder zu starken Luftzutritt unterbrochen, so
kommt der Brand zwar nicht zum Ausbruch, der Verwitterungsprozeß
macht sich aber durch das Auftreten sauerstoffarmer und kohlensäure-
reicher — matter — Wetter bemerkbar, welche auch für die Gruben-
belegschaft gefährlich werden können.

Besonders in mächtigen Flötzen, die nicht bankweise, sondern auf
einmal verhauen werden, ist es meist nicht möglich, ohne Verlust abzu-
bauen. Um die Arbeiter in den Abbauen zu schützen und den Ausbau
zu unterstützen, läßt man gegen den alten Mann einen Schutzpfeiler stehen,
dessen Verhieb erst erfolgt, nachdem der Pfeiler zum größten Teil ab-
gebaut worden ist. Da die ausgekohlten Räume zu Bruch geworfen
werden, haben die dem alten Mann zunächst gelegenen Pfeiler naturgemäß
einen großen Druck auszuhalten, weil nicht nur die Last der über:ihnen
lagernden Gebirgsschichten, sondern auch ein Teil der Last des über dem
alten Mann noch anstehenden Hangenden auf ihnen ruht. Dieser Druck
ist um so größer, je mächtiger die Flötze sind, weil die höheren Räume
erst nach längerer Zeit durch die hereinbrechenden Gesteinsmassen soweit
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ausgefüllt werden, daß diese selbst zur Unterstützung des Hangenden dienen.
Bei dem fortschreitenden Abbau wird der Druck des Daches, der vorher
auf dem ganzen Kohlen Würfel lag, allmählich auf die nachgeführte
Zimmerung und auf den Schutzpfeiler übertragen. Dieser wird nach und nach
zermahlen, und je mehr das Dach seiner Unterstützung beraubt wird,
gestaltet sich die Kohlengewinnung schwieriger. So kann es vorkommen,
daß die Zimmerung und die noch anstehenden Kohlenmassen nicht mehr
imstande sind, dem Drucke zu widerstehen. Der Abbau muß dann wegen
der Gefahr eines drohenden Zusammenbruches verlassen werden, und es
bleiben größere Kohlenmengen darin zurück.

Manchmal muß auch, wenn das Dach sehr gebräch ist, eine Kohlen-
schicht an der Firste angebaut werden, oder es sind in der das Dach
bildenden Schiefertonschicht noch schwache Kohlenstreifen enthalten,
deren Gewinnung sich nicht lohnt. Diese Kohlen aus der Firste zer-
schlagen sich beim Zubruchegehen des Hangenden und werden hierdurch
der Verwitterung sehr zugänglich gemacht. Auch durch Verwerfungen
wird die Entstehung des Grubenbrandes günstig beeinflußt. Da die Kohle
durch die Verschiebung an den Gesteinsklüften zerrieben wird und milde
ist und ungünstige Druckverhältnisse in der Verwerfungszone die reine
Gewinnung besonders häufig hindern, so entstehen große Abbauverluste,
welche in Verbindung mit der leichten Entzündlichkeit der milden Kohle
zur Entwicklung von Grubenbrand führen.

Ist aber einmal ein Grubenbrand ausgebrochen, so hat dies nicht
nur bedeutende Störungen des Betriebes, sondern auch oft große Gefahren
für die Belegschaft zur Folge. Aus den Grubenbauen, durch welche die
Brandgase ihren Weg zum "Wetterschacht nehmen, muß die Belegschaft
zurückgezogen werden. Wenn das Feuer nicht im Entstehen bemerkt
Wird und es daher nicht mit Wasser gelöscht werden kann, muß der
Feuerherd luftdicht abgesperrt werden. Dies ist meist eine sehr gefähr-
liche Arbeit, da die Leute in den Brandgasen und im Bauch arbeiten
müssen. Auch die Anwendung der bedeutend verbesserten Atmungs-
apparate hat Unglücksfälle hierbei nicht ganz zu verhindern vermocht.
Außerdem entwickeln sich bei dem Brande entzündliche Gase, die leicht
Explosionen herbeiführen können. So wurde aus einem abgedämmten
Brandherde in Waldenburg in Schlesien eine Gasprobe untersucht, welche
13,6°/0 CH4 enthielt. Diese anormale Anreicherung von CH4 hinter
dem Branddamm wird einerseits auf unvollkommene Verbrennung, anderer-
seits auf Entweichen des Methans aus den umliegenden Kohlenpartien
durch die entstandene Verbrennungswärme zurückgeführt.

Trotz aller Bemühungen gelingt es auch oft nicht, den eigentlichen
Feuerherd dicht abzuschließen, da infolge des Abbaues die nächsten Pfeiler
schon feine Risse und Klüfte erhalten haben, durch welche das Feuer
die frischen Wetter begierig ansaugt und dadurch stets neue Nahrung
erhält. Es muß dann weiter zurückgegangen und ein größerer Feldesteil
geopfert werden. Wird unter einem in Brand geratenen Flötze ein
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anderes Flötz bei schwachem Zwischenmittel mit Bruchbaü abgebaut, so
überträgt sich oft noch nach Jahren das Feuer auch auf dieses Flötz. Die
bei dem Pfeilerbruchbau an sich schon entstehenden Abbauverluste können
so durch Grubenbrand bedeutend gesteigert werden. Im Allgemeinen
kann man "die Größe dieser Verluste zu 20%, bei mächtigen, leicht ent-
zündlichen Flötzen sogar zu 30 % annehmen.

Schließlich waren es noch gewisse, außerhalb des Bergbaues Hegende
Verhältnisse, deren Berücksichtigung die Wahl einer anderen Abbau-
methode in hohem Maße wünschenswert erscheinen ließ. Neben der Platz-
frage für die Halden in dicht .bebauten Industriegegenden und den Be-
lästigungen der Umgegend durch die leicht entstehenden und schwierig
zu unterdrückenden Haldenbrände, trat besonders die Einwirkung des
Abbaues auf die Tagesoberfläche in den Vordergrund. Je mehr die Gruben
sich ausdehnten und die Kohlenbergbaubezirke sich zu gewaltigen Industrie-
gegenden mit dicht bebauter Oberfläche entwickelten, um so größere
Bedeutung gewannen die häufiger, umfangreicher und nachhaltiger auf-
tretenden Bergschäden. Während man früher der Ansicht war, daß ein
Abbau bei 200 m Teufe keinerlei Beschädigungen der Tagesoberfläche
mehr nach sich ziehen würde, mußte man die Erfahrung machen, daß
Senkungen bei jeder bisher erreichten Abbauteufe eintreten, sobald der
Abbau eine größere Ausdehnung erreicht. So ist in der Arbeit: Über
die Einwirkung des unter Mergelüberdeckung geführten Steinkohlenberg-
baues auf die Erdoberfläche im Oberbergamtsbezirk Dortmund" *) erwähnt,
daß auch noch der Abbau in 600 m Teufe nicht unbeträchtliche Senkungen
hervorgerufen hat.

Das Maß der Einwirkung des Abbaues auf . die Oberfläche hängt
hiernach weniger von der Teufe, als von der Mächtigkeit des abgebauten
Flötzes und der Beschaffenheit der hangenden Schichten ab. Je nachdem
letztere aus festem Gestein oder aus diluvialen Sand- oder Lehmschichten
bestehen, tritt eine größere oder geringere Auflockerung des Hangenden
beim Zubruchgehen ein. Der Einfluß des Deckgebirges ist nach Beob-
achtungen in Oberschlesien**) derart, daß bei dem Vorherrschen von Sand-
stein und geringer Diluvialbedeckung die Senkung nur 30—40°/o der
Flötzmächtigkeit beträgt. Mit steigendem Anteil des Schiefers steigt das
Maß der Senkung, sodaß, wenn Sandstein und Schiefer etwa gleich mächtig
vorhanden sind, die Senkung 40—55%, wenn der Schiefer vorherrscht
und die Diluvialbedeckung stärker als 15—20m ist, 55—70% der Flötz-
mächtigkeit beträgt. In Westfalen sind Senkungen von 80 °/0 und mehr
vorgekommen. Meist betragen sie jedoch nicht über 50% der Flötz-
mächtigkeit.

Diese Einwirkungen des Abbaues, welche Beschädigungen der Ge-
bäude und Störungen in den Abflußverhältnissen der Wasserläufe und
Schleusen hervorriefen, suchte man zunächst durch Anwendung des un-

*} Preuß. Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen. 1897. Bd. 45.
•**) Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins. 1900.
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vollständigen Abbaues zu vermeiden. Man wandte entweder den Orter-
bau an, bei welchem nur breite Abbaustrecken zu Felde getrieben, die
Pfeiler dagegen nicht abgebaut wurden oder schachbrettförmigen Pfeiler-
bau, indem abwechselnd ein Pfeiler gewonnen wurde und ein solcher von
ungefähr gleicher Größe unabgebaut blieb. Doch auch diese Methoden
hatten ihre Mängel.

Als das sicherste Mittel, die Nachteile des Pfeilerbaues, schwierige
und teure "Wetterführung, häufiges Entstehen von Grubenbrand, große
Abbauverluste und Schädigung der Oberfläche, zu beseitigen, erschien die
Wahl einer Abbaumethode mit vollem Bergeversatz. Man hoffte durch
deren Einführung zugleich die Unfallgefahr durch Stein- und Kohlenfall
zu verringern.

Die Abbauarten mit Bergeversatz gelangten früher nur in dem
Umfange zur Anwendung, als die Lagerstätte selbst beim Abbau die
erforderlichen Berge lieferte. Zwar war das Versetzen der anderweitig
durch Gesteinsarbeit bei Aus- und Vorrichtungsbetrieben und bei Repa-
raturarbeiten in der Grube fallenden Berge vorher nicht gänzlich unbe-
kannt, jedoch handelte es sich in solchen Fällen nicht um einen plan-
mäßig mit „fremden" Bergen betriebenen Abbau, sondern nur um ein
gelegentliches Unterbringen dieser Berge in nahegelegenen, leicht zu er-
reichenden Bauen, um die Kosten eines weiten Transportes zu vermeiden.
Von derartigen Einzelfällen abgesehen, war es bei dem Vorherrschen des
Pfeilerbaues allgemein zur Gewohnheit geworden, die nicht unmittelbar
bei der Kohlengewinnung fallenden Berge zu Tage zu fördern. Die
riesigen Halden in den meisten Kohlenrevieren legen hiervon noch
Zeugnis ab.

Die Einführung des planmäßigen Versatzbaues mit „fremden", das
heißt nicht unmittelbar an den Versatzpunkten gewonnenen Bergen stieß
naturgemäß im Anfang auf große Schwierigkeiten und steigerte die Ge-
stehungskosten bedeutend. Es lag dies zum Teil daran, daß der Versatz-
bäu in Feldesteilen zur Ausführung kam, welche für die Anwendung des-
selben garnicht vorgerichtet waren. Sodann erfordert die Zuführung der
Berge aus anderen Feldesteilen, sowie der Halden- und Leseberge und
auch 'anderen Versatzmaterials — Hüttenschläcken, Bauschutt — von
über Tage eine sorgfältig geregelte Bergewirtschaft, wenn das Versatz-
material stets auf dem billigsten Wege und in erforderlicher Menge den
Bauen zugeführt und die Kohlenförderung nicht gestört werden soll. Handelt
es sich doch um den Transport großer Massen. Schätzungsweise belief
sich 1898 die Menge der im westfälischen Kohlenrevier täglich versetzten
fremden Berge (Gruben und Tageberge) auf etwa 40 000 Förderwagen-
ladungen von je ca. 0,5 cbm Inhalt. Auf dem Zwickauer Brückenberg-
Steinkohlenbau-Verein wurden im Jahre 1901 rund 200 000 Karren zu 0,5 cbm
Inhalt versetzt.

Die Wahl des Transportweges für die Berge richtet sich nach den
örtlichen Verhältnissen. Der günstigste Fall liegt dann vor, wenn in
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einer steil einfallenden Lagerstätte die Berge dem Abbau von oben zu-
geführt und in die abgebauten Bäume gestürzt -werden können. Dies
Verfahren wird in Westfalen vielfach angewendet, wo man die Berge
auf den Wettersohlen den Betrieben zuführt, während in Frankreich und
Sachsen die Berge meist auf der Bausohle gefördert und mittelst eines
Haspels im Flötz zu den Verbrauchstellen hochgezogen werden.

Bei flachfallenden Lagerstätten und beim Versetzen im Steigen
macht sich ein mehrmaliges Weiterschaufeln und das Aufführen von
Mauern zum Halten der Massen notwendig. Die hierdurch entstehenden
Belästigungen des Grubenbetriebes und die Kosten der Bergewirtschaft
haben hin und wieder von der Einführung des Bergeversatzbaues abge-
schreckt, zumal in Fällen, wo ein dringendes Bedürfnis zum Aufgeben
des Pfeilerbaues nicht vorliegt. Doch beweist andererseits die starke
Zunahme des Versatzbaues, daß man seine Vorteile, die freilich oft erst
in größeren Zeitabschnitten zur Geltung kamen, auch in finanzieller Hin-
sicht wohl erkannt hat.

So werden gegenwärtig im Ruhrbezirke im ganzen ungefähr 40%
der Steinkohlenförderung durch Bergeversatzbau gewonnen. In Frank-
reich ist auf allen Gruben mit erheblichem Schlagwettergehalt (mines
franchemeut grisouteuses) wegen der besseren Wetterführung der Abbau
mit dichtem Bergeversatz durch die Bergpolizei-Vorschriften ausdrücklich
vorgeschrieben. Diese Abbaumethode ist dort schon soweit ausgebildet,
daß bei der Societe St. Houilleres in St. Etienne das Versatzmaterial in
einem Steinbruche über Tage gewonnen wird. Aus diesem Steinbruche
werden täglich 1200 Wagen Versatzmasse zu 6 hl auf einer 4,5 km langen
Bahn dem Schachte zugeführt.. Hierbei betragen die Transportkosten
mit Ein- und Ausladen nur 0,i5 Fr. f. d. Wagen, und der Bergeversatz
bürgert sich sogar in Oberschlesien immer mehr ein, obgleich dort bei
den mächtigen reinen Flötzen die Beschaffung des genügenden Versatz-
materials große Schwierigkeiten bereitet.

Während aber in Westfalen mit dem Übergang zum Versatzbau
der Pfeilerbau gegen den Stoß-, Firsten- und Strebbau immer mehr zurück-
trat, sodaß im Jahre 1898 auf diese Bauart nur 2 °/0 der Gesamtförderung
oder 5 % der durch Versatzbau überhaupt gewonnenen Kohlenmenge
entfiel, hat in den sächsischen Steinkohlengruben infolge des flachen
Einfallens der Flötze und infolge der vielen Störungen, welche das
systematische Vorrichten eines größeren Abbaufeldes unmöglich machen,
der Pfeilerbau seine herrschende Stellung behauptet. Allerdings haben
die Lagerungsverhältnisse in der praktischen Ausführung so mancherlei
Verschiedenheiten gezeitigt, daß man den ursprünglichen Charakter des
Pfeilerbaues oft kaum noch erkennen kann.

Wie man den Pfeilerbau mit Bergeversatz den verschiedenen Ver-
hältnissen angepaßt hat und welche Vorteile sich hieraus für den einzelnen
Grubenbetrieb ergeben haben, soll auf Grund der hierzu vorgenommenen
Befahrungen an einigen typischen Beispielen näher dargelegt werden.
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Zwickauer BrUckenberg-SteinliohlenbauTerein.

In den sächsischen Steinkohlengruben führte die Bekämpfung des
Grubenbrandes zuerst zur Einführung eines planmäßigen Bergeversatzes-
Im Zwickauer Bevier sind es die Planitzer Plötze, im Lugau-Ölsnitzer
Revier das Glückauf-, das Haupt- und das Vertrauen-Flötz, welche be-
sonders zur Selbstentzündung neigen.

Im Westfelde des I. Schachtes des Zwickauer Brückenberg-Stein-
kohlenbau-Vereins ist in den 1870er Jahren die mittlere Abteilung des
Planitzer Flötzes (Taf. I) mit vielen breiten Strecken durchörtert worden,
mußte dann aber wegen Grubenbrandes verlassen werden. Das Feuer fand
an den stehen gebliebenen, zerdrückten Kohlenpfeilern reichliche Nahrung,
sodaß mehrfache Versuche, wieder in das abgesperrte Feld einzudringen,
erfolglos blieben. Als man ca. 20 Jahre später mit dem Abbau der
durch ein Zwischenmittel von l,s—2 m getrennten tiefer liegenden unteren
Abteilung des Planitzer Flötzes begann, brach beim Hauben der Firste
das Feuer aus der mittleren Abteilung herein. Um dies in Zukunft zu
verhindern, werden die Abbaue und Strecken völlig mit Bergen ausgesetzt;
die Zimmerung wird nicht geraubt, um jedes Aufbrechen des sehr ge-
brächen Daches zu vermeiden. Erst seit Einführung dieser Abbaumethode
ist der ungestörte Abbau in diesem Feldesteile ermöglicht und die Even-
tualität gelassen worden, später nach Erlöschen des Feuers die noch
anstehenden Kohlen in der mittleren Abteilung abzubauen.

Um auch solange, bis der Bergeversatz sich dicht zusammengedrückt
hat, das Eindringen der Wetter in den Versatz und hiermit den Zutritt
von Luft durch die Bisse des Zwischenmittels nach dem Brandfelde zu
verhindern, werden die ausgesetzten Pfeiler mit Bergeschlamm vollge-
pumpt. Dieses Ausschlämmen hat sich auch als ein vorzügliches Mittel
zum Löschen entstandener Grubenbrände bewährt.

Zuerst scheint man dies Verfahren in Frankreich erprobt zu haben.
Der Ingenieur Mathet schreibt in seinem Berichte über den „Abbau der
Blancy Kohlengruben in Frankreich": „Ein sehr schätzbares Mittel zur
Bekämpfung der Grubenbrände ist das in Commentry gebräuchliche Aus-
füllen der gefährdeten Baue mit Schlamm, ein Verfahren, welches auch
in Blancy häufig angewendet wird, besonders, wenn alte noch Kohle
enthaltende Baue nach einem Brande wieder betreten werden sollen."

In Sachsen wurde das Ausschlämmen zuerst auf dem Wilhelm-
schacht des Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauvereins angewendet,
wo man die luftdichte Abdichtung durch Bergeschlamm bei dem Ab-
löschen von Haldenbränden beobachtet hatte. Der Erfolg war stets ein
guter und schneller. Der Schlamm dringt in die feinsten Bisse und
Klüfte ein und schließt diese so dicht ab, daß das Feuer aus Mangel an
Luftzutritt erstickt.

A 2
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Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbau -Verein.*)
Bei dem Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbau-Verein gelangt

der Abbau mit Bergeversatz schon seit längerer Zeit in ausgedehntem
Maßstabe zur Anwendung. Die Veranlassung zu seiner Einführung bot
auch hier das häufige Auftreten von Grubenbrand. Die Gelegenheit zu
dessen Entstehung wird durch die Lagerung der Flötze geboten und zwar
dadurch, daß die Zwischenmittel zwischen den einzelnen Flötzen oder
auch zwischen den einzelnen Abteilungen desselben Flötzes sehr geringe
sind und infolgedessen bei dem Abbau des unteren Flötzes den darüber
liegenden Bruch nicht gegen Wetterzutritt von den belegten Bauen aus
schützen. Ist erst das Zwischenmittel aufgebrochen, so nehmen die
meist angewärmten "Wetter der Abbaue den bequemeren Weg in die
Hohlräume des oberen Bruches und bewirken die Selbstentzündung der
bei dem Bruchbau zurückgebliebenen Kohle. Um dieses Aufbrechen des
Daches zu verhüten, werden die ausgekohlten Räume dicht ausgesetzt.

Die Art des Abbaues, welche von dem ursprünglichen Pfeilerbau
schon sehr abweicht und sich mehr dem Stoßbau nähert, ist auf-der Riß-
bause (Taf II) zu ersehen. Die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Pfeiler
verhauen sind, ist durch Eintrag der Monats- und Jahresdaten gekenn-
zeichnet. Der Abbau erfolgt hier im II. Rußkohlenflötz, welches eine
Mächtigkeit von 3 m hat und von der vorher abgebauten I. Abteilung
nur durch ein geringes, Kohlenschnitzen führendes Zwischenmittel ge-
trennt ist (Taf. III). Der Abbau schreitet von unten nach oben fort. Die
Berge werden in dem Bremsberge 409 mit einem Lufthaspel aufgeholt
und von oben versetzt. Die Strecken werden auch, obgleich das auf dem
Risse nicht angegeben ist, dicht ausgesetzt.

Im Nordwestfelde wurde in den Jahren 1891—1894 das Rußkohlen-
flötz mit Bergeversatz abgebaut. Die Gesamtmächtigkeit des Flötzes
betrug ca. 10 m, wovon 7 m Kohle waren. Die untere HI. Abteilung
mit l m Kohle war durch ein ca. 50 cm starkes Zwischenmittel von
dem übrigen Flötzkörper getrennt. In der I. und II. Abteilung waren
die Scheren so schwach und so unregelmäßig verteilt, daß der Flötz-
körper von 7,2 m Höhe als Ganzes betrachtet werden mußte. Man ent-
schloß sich die II. Abteilung zuerst abzubauen; die ausgekohlten Räume
mit Bergen dicht auszusetzen und auf dem Bergeversatz nach einiger
Zeit die I. Abteilung zu Bruch zu treiben.

Von einem Fallorte aus, welches in der II. Abteilung aufgefahren
war, wurden Streichstrecken angesetzt. Diese standen jedesmal paarweise
in Pfeilerhöhe übereinander derartig in Betrieb, daß von der Abbau-
grenze aus die Kohle auf der unteren Streichstrecke mit schwebenden
Getrieben gewonnen und der leere Raum von der oberen Strecke aus
dicht mit Bergen ausgesetzt wurde. Da bei dem Abbau selbst nicht
genügend Berge fielen, so mußten diese durch das Fallort hinein gefördert

*) Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen 1895, 1901.
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werden. Das Nordwestfeld ist sehr druckhaft und so wurden bei den
fortwährenden Reparaturen stets reichlich Berge gewonnen, die hier ohne
große Kosten zum Versatz gelangen konnten.

Nachdem eine Anzahl Pfeiler auf diese Weise abgebaut war, wurde
darüber von einem Fallort in der I. Abteilung mit der Vorrichtung
begonnen. Hier wurde nach erfolgtem Abbau meist die Zimmerung
geraubt, wenn nicht in der Nähe so viel Berge bei Reparaturarbeiten
fielen, daß deshalb auch die I. Abteilung. zum Teil ausgesetzt wurde.

Die Kohle der I. Abteilung ließ sich auf dem Bergeversatz der
II. Abteilung ganz gut gewinnen, sie hatte allerdings die Spannung ver-
loren, wodurch die Gewinnung erschwert wurde. Aus demselben Grunde
standen aber die Strecken gut und es machte sich nicht nur eine Er-
sparnis an Holz geltend, sondern der Stückkohlenfall war auch größer.
Allerdings hatte auf den geringeren Holzverbrauch auch das Dach einen
günstigeren Einfluß, da es aus grobem Sandstein bestand.

In den Jahren 1891—94 würde auf diese Weise abgebaut in der
I. Abteilung 4054 qm, in der II. Abteilung 6968 qm. Hier wurden
30627 bezw. 37351 Hunde Kohle gewonnen, sodaß die Schüttung auf
den qm 7,55 bezw. 5,36 Hunde beträgt. Die Leistung pro Schicht betrug
4,os Hunde in der I. und 3,3? in der II. Abteilung. Die Kosten betrugen
0,79 und 0,97 Mark pro Hund. Hierbei sind nur die bei der Kohlenge-
winnung zu zahlenden Löhne nebst den Abzügen für Gezähe, Kassen-
beiträge und Sprengmaterial zusammengefaßt, während Holzverbrauch
und Gesamtunkosten des Grubenbetriebes außer Betracht geblieben sind.
Die Kosten sind in der II. Abteilung durch den Bergeversatz höher, und
die Leistung ist aus demselben Grunde niedriger geworden. Dem gegen-
über ist zu beachten, daß bei einer anderen Abbauweise sich früher 'oder
später nach den örtlichen Erfahrungen bestimmt Grubenbrand einstellen
würde. Es ist aber billiger, das Feuer durch, einen etwas kostspieligeren
Abbau zu vermeiden, als zunächst scheinbar billig abzubauen und später
gezwungen zu werden, ausgedehnte Flötzteile aufzugeben. Versetzt wurden
in dieser Zeit in der II. Abteilung 18096 Karren Berge = 48,4 % der
Menge der aus demselben Räume geförderten Kohlen. Es entspricht dies
ungefähr dem Schüttungskoeffizienten des Schiefertons und des Sandsteins.

Jetzt hat man das umgekehrte Verfahren eingeschlagen. Man baut
erst das obere Flötz ab und dann das untere. Der Betrieb entwickelt
sich hierbei folgendermaßen: Das Rußkohlenflötz (I. und II. Abteilung)
hat am 301. Fallort bei Wilhelmschacht I eine Gesamtmächtigkeit von
6,65 m (Taf. IV). Das Zwischenmittel zwischen den beiden Abteilungen
beträgt nur 15 cm. Der Abbau erfolgt als Pfeilerbau mit schwebender
Vorrichtung und streichendem Verhiebe der Pfeiler. Wie auf der Riß-
bause Tafel V zu ersehen ist, wird der Abbau 300 von der Grundstrecke
aus im Steigen getrieben, indem zunächst unmittelbar am oberen Strecken-
stoß ein 4 m breiter Streifen bis an die Verwerfung weggenommen wird.
Der ausgekohlte Raum wird sofort von einem am oberen Stoß verlegten

A 2*
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Gleise aus ausgesetzt. An der Grundstrecke wird eine Bergemauer von
1,60 m Stärke aufgeführt und der Zwischenraum zwischen den groben
Bergen sorgfältig mit Asche ausgefüllt, um das Eindringen der Wetter
in den Versatz zu verhüten. Während der erste Streifen abgebaut wird,
ist der Bremsberg um 4 m verlängert worden, sodaß nach Beendigung
des Abbaues der Lufthaspel hinaufgesetzt und der nächste Kohlenpfeiler
in Angriff genommen werden kann. Die Bewetterung erfolgt durch in
Lutten ausblasende Preßluft.

Unterhalb der Grundstrecke gewinnt man die Kohle im Pfeiler-
rückbau und zwar ebenfalls mit vollem Versatze. Oberhalb des in Ver-
hieb stehenden Pfeilers 302 ist der ausgekohlte Raum auf 40 m Höhe
bis an die Grundstrecke voll ausgesetzt und dann mit Bergeschlamm
vollgepumpt worden. Zu diesem Zwecke hat man an der Grundstrecke
in 5—6 m Entfernung von einander 10 m lange Kanäle von je 25 cm
Breite und Höhe im Versatz ausgespart. In die Kanäle führte man die
Eohre und pumpte den stark verdünnten Schlamm in den Bergeversatz
hinein. Der Schlamm ist in den Versatz bis an den unteren Kohlenstoß
eingedrungen.

Soll ein ausgekohlter und versetzter Pfeiler ausgeschlämmt werden,
der im Fallen keinen natürlichen Abschluß hat, so muß ein solcher künstlich
hergestellt werden. Hierzu genügt ein möglichst dichter Pfostenverschlag.
Zeigt dieser sich anfangs noch undicht, das heißt, läßt er den Schlamm
durchtreten, so stellt man am besten das Schlämmen einige Tage ein,
damit der Schlamm sich absetzt und dadurch die Öffnungen abdichtet.
Meist erfolgt dies sehr bald, und das Ausschlämmen kann fortgesetzt
werden. Das Wasser verliert sich dann ganz in den Klüften des Kohlen-
gebirges und tritt rein als Tropfwasser in tiefer gelegenen Bauen auf,
ohne dort ̂ wesentlich zu stören.

Da der Schlamm alle Hohlräume ausfüllt und sehr lange seine
Feuchtigkeit bewahrt, so ist der ausgeschlämmte Versatz völlig undurch-
dringbar für die Wetter. Der Schlamm umschließt die einzelnen Berge-
stücke so fest, daß beim Abbau des nächsten unteren Kohlenpfeilers der
Versatz vollkommen fest steht und es kaum nötig ist, den Stoß zu verziehen.

Dieses Verhalten des ausgeschlämmten Versatzes erleichtert bedeutend
den Abbau der direkt darunter liegenden II. Abteilung des Rußkohlen-
flötzes. Bei dem Bruchbau mußte man warten, bis der Bruch dicht
geworden war, bevor man bei dem geringen Zwischenmittel den Abbau
der II. Abteilung beginnen konnte. Dann mußte an der Firste der Verzug
stets vorgetrieben werden und trotz aller Vorsicht kam es vor, daß das
Dach aufbrach und die feinen zerdrückten Bruchmassen hereinrollten und
die aufgefahrene Strecke oder den Abbau auf eine größere Länge wieder
zuschoben. Unter dem ausgeschlämmten Versatz dagegen konnte man
schon nach einem halben Jahre ohne jede Störung abbauen. Er bildet
ein so gutes Dach, daß man dasselbe auf l—2 m freilegen kann, bevor
man den Ausbau stellt. Die Kohle löst sich sehr gut von der Firste ab
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.und eine Verunreinigung der Förderung durch hereinbrechende Firsten^
berge tritt nicht ein.

Diese Art des Abbaues, bei welcher erst die Oberkohle mit dichtem
Berge- und Schlammversatz, dann die Unterkohle abgebaut wird, hat
sich bei den mächtigen oder nahe zusammenliegenden Flötzeh gut be-
währt. Der Abbau in dem unteren Flötz erfolgt auch mit vollem Ver-
satz, der nachträglich ausgeschlämmt wird. In welchem Umfange das
Ausschlämmen angewendet wird, ist daraus zu ersehen, daß im Jahre 1900
bereits 25573 Hunde Bergeschlamm in die Grube gefördert wurden.
Der Schlamm wird aus den Spitzkästen und Klärbassins entnommen und
enthält noch 60 % Kohle. Eine Entzündung desselben ist nicht zu be-
fürchten, da bei dem dichten Abschlüsse, den er bildet, keine "Wetter
eindringen können.

Der Schlamm wird in zäher Beschaffenheit in besonderen Hunden
mit dicht schließenden Schiebetüren in die Grube geschafft. Diese
Hunde können auf dem Rückwege nicht zur Kohlenförderung benützt
werden, da sie die Kohle zu sehr verunreinigen würden. Sie müssen
also leer zum Schacht gehen und wieder zu Tage gefördert werden.
Hierdurch wird die Kohlenförderung gestört. Man läßt deshalb die
Schlammhunde in der Grube möglichst nur bis an den Endpunkt der
maschinellen Streckenförderung gehen. Hier werden sie in ein nieder-
gebrachtes Gesenk ausgekippt. Das Gesenk ist durch ein engmaschiges
Sieb geteilt, um die in dem Schlamm befindlichen Hok- und Eisenteile,
welche die Rohre verstopfen könnten, aufzuhalten. In dem Gesenk
wird der Schlamm durch hinzugeführtes "Wasser stark verdünnt und
dann mit einer Pumpe durch Rohre in die ansteigenden Baue gedrückt.
Das Schlammrohr wird durch einen Damm oder einen dichten Verschlag
hindurch bis in den höchsten Punkt des auszuschlämmenden Raumes
geführt. Um erkennen zu können, ob dieser höchste Punkt bei dem
Ausschlämmen wirklich erreicht wird, legt man noch ein zweites enges
Rohr ebenfalls bis zu dem höchsten Punkte. Läßt dieses enge Rohr
unten Schlamm austreten, so ist man sicher, daß der Schlamm den aus-
gekohlten Raum völlig ausgefüllt hat.

Die Pumpen sind Triplexpumpen mit Kugelventilen von Naeher
in Chemnitz und werden durch Preßluft angetrieben. Sie können auf
einem Grubenhunduntergestell leicht überallhin transportiert werden.
Die Pumpe leistet bei 70 mm "Weite des Leitungsrohres und 50 m Steig-
höhe 150 Minutenliter bei 3 Atmosphären Luftdruck.

"Wenn man im Fallen gelegene Abbaue ausschlämmen will, kann
man den Schlamm unmittelbar in Gerinnen in die Baue laufen lassen.
Wo geeignete Zwischenschächte vorhanden sind, werden die Hunde am
Kopfe der Schächte ausgeleert, von welchen Rohrleitungen durch den
Schacht bis in die Abbaue der unteren Sohle führen.

Der Bergeversatz wird, wenn die Abbauhäuer die Berge selbst ver-
setzen, mit 20 Pfg. für den Hund, im Schichtlohn mit 40—50 Pfg. be-
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zahlt. 2 Mann versetzen in der zehnstündigen Schicht 10—12 Hunde.
In derselben Zeit können 2 Mann 60—80 Hunde Schlamm ausleeren und
anrühren. Die Kosten hierfür betragen 7—10 Pfg. für den Hund. Die
Transportkosten stellen sich hingegen für einen Hund Schlamm, da die
Hunde wieder leer über Tage gehen, höher, als für einen Hund Berge.
Wie hoch sich die Kosten des Berge- und Schlammversatzes für die
Tonne geförderte Kohle belaufen, konnte leider nicht in Erfahrung ge-
bracht werden.

Es ist jedenfalls auch möglich, den Schlamm von der Hängebank
aus direkt in Rohrleitungen durch den Hauptschacht in die Grube zu
führen und in die einzelnen Bauabteilungen zu leiten. Das Stoßen von
Bohrlöchern, wie sie in Amerika zum Einführen des Versatzmaterials
benutzt werden, würde sich bei der großen Teufe und der Schwierigkeit,
ein verstopftes Bohrloch zu reinigen, nicht empfehlen. Der tonige Schlamm
würde die Rohre nur wenig angreifen. Man könnte dann auch die
Halden- und Leseberge, welche jetzt zum Versetzen in die Grube gehängt
werden, auf Steinbrechern zerkleinern und mit "Wasser als Schlamm in
die Grube spülen. Die Befürchtung, daß das "Wasser die tonigen Teile
wieder mit fortführen würde, erscheint nach den bisherigen Erfahrungen
nicht begründet. Jedenfalls würde eine gut mit Asche oder Sand auf-
geführte Bergemauer am unteren Zugang des Abbaues als genügender
Filter dienen, um den Schlamm zurückzuhalten. Ein solches Spülver-
fahren würde sich voraussichtlich billiger gestalten, als die jetzige Methode
des Versetzens.

Direkte Messungen darüber, ob und wie weit ein mit Schlamm
dicht ausgefüllter Bergeversatz durch den Gebirgsdruck noch zusammen-
gedrückt wird, sind leider nicht vorgenommen worden. In dem Feldes-
teile, in welchem bei dem Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbau-Verein
jetzt mit derartigem Versatz abgebaut wird, ist in den höher liegenden
Flötzen zum Teil Bruchbau getrieben worden, sodaß sich nicht feststellen
läßt, inwieweit der Abbau mit Berge- und Schlammversatz auf die durch
den Abbau der oberen Flötze entstandenen Senkungen noch eingewirkt hat.

Es ist aber anzunehmen, daß der ausgeschlämmte Bergeversatz be-
deutend weniger zusammengedrückt werden wird, als der trockene Ver-
satz, da eben alle und auch die kleinsten Zwischenräume völlig ausge-
füllt sind und die Schlammteilchen sich beim Absetzen aus dem Wasser
ganz dicht lagern. Die Senkungen der hangenden Schichten können
also nur ganz geringe sein.

Wie fest ein solches Gemisch von groben Bergen und Schlamm wird,
kann man deutlich am Raschberge bei Zwickau unterhalb des Fortuna-
schachtes beobachten. Der Zwickauer Steinkohlenbau-Verein füllt dort,
um das Eindringen der meteorischen und Hochflutwasser in seine Baue
zu verhindern, die durch den Abbau in dem C. G. Kästner'schen Gruben-
felde entstandenen Senkungen aus. Zu diesem Zwecke werden die aus
der Grube geförderten Berge vom Raschberge aus hinuntergestürzt und
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zugleich der Bergeschlamm aus der "Wäsche mit Wasser hinabgespült.
Das abfließende klare Wasser wird in die Mulde gepumpt. Der Schlamm
und die Berge bilden schon nach wenigen Tagen eine so feste Masse,

man sie betreten kann, ohne die Gefahr des Einsinkens befürchten
zu müssen.

Erzgebirgischer Steinkohlen-Aktien-Verein zu Schedewitz.
Die Baue des Tiefbauschachtes und des Vertrauenschachtes des Erz-

gebirgischen Steinkohlen-Aktien-Vereins gehen unter dem dicht bebauten
südlichen Teile der Stadt Zwickau und unter dem Dorfe Schedewitz um.

Der Abbau erfolgt in der Weise, daß man nach Auffahrung eines
Fallortes von diesem mit einem 15—20 m breiten streichenden Abbau-
stoße in das unverritzte Feld vorgeht. Unmittelbar am Fallorte wird
auf 1,5—2 m Breite eine dichte Bergemauer mit Holzpfeilern aufgeführt.
Am oberen und unteren Stoße, sowie in der Mitte werden Förderstrecken
ausgespart. Die Kohle wird durch die mittlere und die untere Strecke
gefördert, während die fremden Berge durch die obere und die mittlere
Strecke zugeführt werden. Bei stärkerem Einfallen führt man parallel
zum Ortsstoße eine Blechrutsche nach, in welcher die Kohle bis zur Förder-
strecke hinabrutscht. Der Versatz wird möglichst dicht bis zur Firste
eingebracht. Die Zimmerung bleibt im Versatze stehen, damit das Dach
nicht unruhig wird. Der starke Druck hat in den mit Versatz abgebauten
Feldesteilen bedeutend nachgelassen.

Zum Versatze dienen die bei den Reparaturarbeiten fallenden Berge
und die von über.Tage hineingeschafften Haldenberge und Kesselasche.

Der Einfluß des Bergeversatzes auf die Art und das Maß der Senk-
ungen läßt sich in diesem Grubenfelde bei 2 großen Gebäuden verfolgen.

I. Höhere Bürgerschule.
Die von Süd-West nach Nord-Ost streichende Grubenfeldgrenze durch-

schneidet das Gebäude der Bürgerschule zu Zwickau so, daß der größere

Teil desselben im Grubenfelde liegt. Bei 23 m nordöstlich vom Gebäude
setzt eine von Nord-West nach Süd-Ost streichende, nach Süd-West ein-
fallende Verwerfung bis zur Feldgrenze durch. Diese Verwerfung hat
das Schichtenkohlenflötz im Nord-Osten abgeschnitten und die obere Ab-
teilung des Tiefen Planitzer Flötzes fast bis zum Horizont des erst-
genannten Flötzes gehoben. Das Deckgebirge besteht aus Rotliegendem,
in welchem Schieferton, Sandstein und Konglomerate wechsellagern. Dann
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folgt bei 450 m Teufe das produktive Steinkohlengebirge, in welchem
jetzt das Schichtenkohlen- und das Tiefe Planitzer Flötz in Abbau ge-
nommen sind. Die Teufe und die Mächtigkeit der Flötze sind in der
folgenden Tabelle angegeben.

Flötz

Schichtenkohlenflötz . .

Obere Abteilung des Tiefen
Planitzer Flötzes . . .

Teufe

565

580

Einfallen

17° N.O.

]
Kohle

3,28

2,47

Mächtigkeit

Berge

0,32

0,85

Sa.

4,io

3,32

Das Schichtenkohlenflötz ist im Süden der Verwerfung in den Jahren
1895/1897, das Planitzer Flötz im Norden derselben bis zu der Feldes-
grenze und der Verwerfung abgebaut worden. Im Planitzer Flötz werden
südlich der Verwerfung zur Zeit die letzten Pfeiler unter der Schule
verhauen. Der Abbau ist überall als Pfeilerabbau mit vollem Berge-
versatz erfolgt. Die Gesamtsenkung des Kontrollpunktes an der Schule
hatte am Ende 1901 149 mm, bezogen auf die Marke am Rathaus, be-
tragen. Da diese Marke sich auch um 121 mm gesenkt haben soll, würde
sich eine Senkung von 270 mm ergeben.

Irgendwelche Beschädigungen an dem Gebäude sind durch diese
Senkungen bis jetzt nicht entstanden. Es ist dies um so bemerkens-
werter, da das Gebäude direkt auf der Bruchzone liegt, sodaß es sich
empfehlen würde, wenn die Stadt das ihr gehörige Kohlenunterirdische
unter dem südwestlichen Teile des Gebäudes an den Erzgebirgischen Stein-
kohlen-Aktien-Verein) verkaufte, um durch gleichmäßigen Abbau unter
der ganzen Schule und besser, noch etwas darüber hinaus, den schädlichen
Folgen einer ungleichmäßigen Senkung vorzubeugen. Denn diese können
trotz des Versatzbaues noch eintreten, da bei dem weiteren Abbau des
oberen Planitzer Flötzes nach Süden und bei dem späteren Abbau des
darunterliegenden Amandusflötzes neue Senkungen und Überzugs Wirkungen

. nicht ausgeschlossen sind.
II. In dem Vertrauenschachter Grubenfelde in Schedewitz liegt die

große Fabrik für mechanische Weberei und Färberei von Jung & Simons,
welche einen Flächenraum von rund 26000 qm umfaßt. Unter diesem
Areal treten folgende Flötze bauwürdig auf:

Flötz

Schichtenkohlenflötz . . . .

Eußkohlenflötz untere Abteilung

Planitzer Flötz „ „

Teufe

m

250

286

361

Kohle

m

1,7

0,81

3,75

tfächtigkei

Berge

m

0,30

0,i9

0,35

t

Sa.

m

2,oo

1,00

4,to

Das Schichtenkohlenflötz ist in den Jahren 1864—1869 ohne Versatz
in der "Weise abgebaut worden, daß 12—16 m breite Streifen Kohle
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gewonnen wurden und ebenso breite Streifen zum Schütze der Ober-
fläche stehen blieben. In derselben Weise wurde die untere Abteilung
des Bußkohlenflötzes in den Jahren 1886—1888 abgebaut, doch wurden
die stehen gebliebenen Kohlenpfeiler in den Jahren 1889—1896 unter
Einbringen vollen Bergeversatzes nachgenommen. Die untere Abteilung
des Planitzer Flötzes wird seit dem Jahre 1895 mit vollem Berge-
versatz abgebaut, und es nähert sich der Abbau unter dem Fabrikareal
seinem Ende. Eine Kontrolle der Senkungen auf dem Fabrikgrundstücke
ist an 2 Punkten von dem Jahre 1899 an erfolgt, also von der Zeit an,
zu welcher der Abbau mit Versatz begonnen wurde. Die Messungen
hatten folgende Ergebnisse:

Punkt 151. 1889 1890 1891 1892 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
268,446 268,430 268,390 268,372 268,364 — 268,292 268,284 268,255 268,230 268,155

_ iß — 56 — 74 — 82 — —154 —162 —191 — 316 — 291.

Punkt 152. 1889 1890 1891 1892 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
268,613 268,560 — — 268,417 268,397 268,302 268,276 268,257 268,244 268,151

— 47 — — —196 —216 —311 —337 —356 -369 —462.

Da der Abbau von Süden nach Norden fortschreitet, ist der süd-
lichere Punkt 152 schon mehr in den Bereich der Senkungen hinein-
gezogen worden, als der nördliche, Nr. 151. Seit dem Jahre 1899 läßt
die Fabrik selbst noch ein Kontrollnivellement ausführen, in welches eine
große Anzahl von Punkten an allen Gebäuden einbezogen sind. Dieses
Nivellement dürfte hauptsächlich das Maß der Senkungen erkennen lassen,
welche durch den Versatzbau auf dem unteren Planitzer Flötze hervor-
gerufen sind, da die Wirkungen des Abbaues mit teilweisem Versatz auf
den anderen Flötzen zu dieser Zeit sicher schon beendigt waren. Die
Senkungen schwanken in den Jahren:

1899—1900 von 0,02 bis 0,27 m und ergaben im Mittel der 48 Beobachtungen 0,n m
1900-1901 „ 0,09 „ 9,24 „ „ „ „ ,, „ 48 „ 0,is „
1901-1902 „ 0,12 „ 0,80 „ „ „ „ „ „ 48 „ 0,ie „

1899—1902 von 0,23 bis 0,69 m und ergaben im Mittel der 48 Beobachtungen 0,45 m.

Man erkennt hieraus, daß auch ein sorgfältig ausgeführter Versatzbau
bei einer Teufe von 365 m noch Senkungen an der Oberfläche hervorruft.
Aber diese betragen bis jetzt im Durchschnitt nur 11 %, im Maximum
17 % der Flötzmächtigkeit und sind vor allen Dingen so langsam und
gleichmäßig erfolgt, daß der Betrieb in der Fabrik, welche init ausge-
dehnter Transmission arbeitet, nie gestört worden ist, sondern sich höchstens
von Zeit zu Zeit kleine Nachhilfen an den Wellen- und Maschinenlagern
notwendig machten.

ftersdorfer Steinkohlenbau-Verein zu Grersdorf.
Ein systematisch durchgeführter Pfeilerbau mit nachfolgendem Aufbau

von Bergepfeilern findet auf dem Gersdorfer Steinkohlenbau-Verein statt.
Der Abbau bewegt sich auf dem vereinigten Haupt- und Vertrauen-

flötz und auf dem Grundflötz. Diese Flötze sind durch ein Zwischen-
A 3
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mittel von 32 m getrennt. Während das Grundflötz 1,6—2,3 m stark ist,
wechselt die Mächtigkeit des vereinigten Haupt- und Vertrauenflötzes
von 4—6,4 m. Dasselbe tritt im Nordosten des Grubenfeldes völlig rein auf,
während sich nach Süd.westen zu ein Zwischenmittel einschiebt, welches
bis zu l m stark wird und das Motz in das obere Vertrauenflötz von
4 m und das Hauptflötz von 1,4 m Mächtigkeit trennt.

Das Dach besteht aus sandigem Schieferton und aus Sandstein, welcher
fest ist und in großen Brocken bricht, sodaß es im allgemeinen als gut
bezeichnet werden kann. Der Druck ist auch, obgleich die Flötze 750 m
unter Tage liegen, verhältnismäßig gering. Störungen treten außer einer
großen, das ganze Grubenfeld durchziehenden Verwerfung nicht auf. Das
Flötzeinfallen ist mit 10—15° nach Nord-Westen gerichtet.

Während das Vertrauenflötz bis zu einer Mächtigkeit von 4 m auf
einmal gewonnen wird, geht man, sobald die Mächtigkeit 4 m übersteigt,
zum scheibenförmigen Abbau über. Man gewinnt dann zuerst die obere
Bank in Höhe von 2,5 m und hierauf die untere Abteilung. Um die
Kohle völlig rein abbauen und dadurch das Auftreten von Grubenbrand
vermeiden zu können, ist man mit gutem Erfolge dazu übergegangen,
die abgebauten Räume durch den Einbau von angemessen verteilten
Steinpfeilern aus trockener Bergemauerung zu sichern. Der Abbau ist
ein streichender Pfeilerbau. Die Ausrichtung erfolgt durch eine Grund-
strecke, von welcher aus in Abständen von etwa 150 m Bremsberge auf-
gefahren werden. Die Höhe der Pfeiler nimmt man in der Regel zu 100 m.
Die Bremsberge werden oben durch eine Wetterstrecke verbunden. So-
bald diese Verbindung hergestellt ist, kann mit dem Abbau begonnen
werden. Derselbe erfolgt vom oberen Ende des einen Berges aus. Die
Abbaustöße sind 9 m breit und werden der Reihe nach so in Angriff
genommen, daß die oberen den unteren stets voraus sind. Nach jedem
dritten Stoß, also in Entfernung von 27 m, wird der Pfeiler noch mit
einer Mittelstrecke durchfahren. Diese dient zur bequemeren Förderung
nach dem anderen Bremsberge, sobald der Abbau über die Mitte des
Pfeilers vorgerückt ist. Nach Bedarf werden von den Mittelstrecken aus
schwebende Durchhiebe nach den oberen Stößen angesetzt, in welchen
die Kohle abgebremst wird. Der Ausbau vor Ort erfolgt durch 2 Kappen
von 3,50 m Länge, welche durch je 3 Bolzen gehalten werden, und durch
eine Eisenkappe von 2 m Länge für die Förderstrecke. Die Baue stehen
80 cm von einander entfernt. Die Firste und die Stöße werden mit
Schwarten gut verzogen.

Die Gewinnung vor Ort erfolgt durchgehends von der Firste nach
der Sohle, das heißt der Schräm wird so hoch als möglich gelegt, damit
das Vorstecken der Schwarten erleichtert wird. Erst nach völliger
Sicherung der Firste wird die Unterbank nachgenommen. Überhänge,
welche bei nicht genügender Verwahrung leicht die Veranlassung zu
Unfällen durch Kohlenfall geben, sind infolgedessen nicht vorhanden.
Schießarbeit wird bei der Kohlengewinnung nicht angewendet.
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Ist der Verhieb um einige Meter vorgerückt, so wird an der
Förderstrecke sofort ein Bergepfeiler aufgeführt. Diese Pfeiler werden
aus gespaltenem Grubenholz und Bergen aufgebaut und bei einer Grund-
fläche von 2,5. 3 m bis an das Dach hinaufgeführt. Die Pfeiler werden
mit Zwischenräumen von 2 m durch besondere Arbeiter errichtet. Zeigt
sich das Dach weniger gut, so wird noch ein Bergepfeiler an der Wetter-
strecke aufgemauert. Die Arbeiter erlangen in dem Bauen dieser Pfeiler
schnell große Übung, sodaß 2 Mann durchschnittlich 5 cbm Pfeiler in
8 Stunden fertigstellen. Das Kubikmeter wird je nach der Höhe der
Pfeiler mit 2—2,5 M. bezahlt. Auf je 40 Kohlenhäuer rechnet man un-
gefähr 6—8 Bergemaurer.

Hinter den Bergepfeilern wird durch Rauben des Ausbaues das Dach
zu Bruche geworfen. Das Rauben ist hier (weniger gefährlich, da die
Zimmerlinge zwischen den Bergepfeilern geschützt stehen. Nach dem
Abbau zu werden vor dem Rauben Bruchboken gestellt. Während des
Raubens ist der Kohlenstoß nicht belegt.

Da die Flötze sehr rein sind und bei den Gesteinsarbeiten in der
Grube nicht genügend Berge fallen, so werden zum Aufführen der Pfeiler
die hereingebrochenen Dachberge benutzt. Diese werden mit langen
Raubhaken aus dem Bruch gezogen. Das geraubte Holz findet auch bei
dem Bau der Pfeiler Verwendung, um diesen den genügenden Halt zu
geben. Eine Verringerung des Holzverbrauches ist durch die Einführung
dieser Abbauart infolgedessen nicht eingetreten, es kann jedoch schwächeres
Holz zum Ausbau verwendet werden, da die Pfeiler den Druck des Daches
aufnehmen und die Zimmerung entlasten. Die Eisenkappen, mit welchen
die Strecken ausgebaut sind, werden beim Rauben wieder gewonnen und
weiter verwendet. Der Holz- und Eisenverbrauch berechnet sich zu
1,36 M. für die Tonne geförderte Kohle.

Wird das Flötz in zwei Abteilungen abgebaut, so werden vor dem
Rauben in der oberen Abteilung Grundschwellen in die Sohle eingelassen
und auf diese Schwarten dicht nebeneinander gelegt. Damit die herein-
brechenden Bergemassen die Schwarten nicht zerschlagen, muß die Sohle
eingeebnet werden, sodaß die Schwarten überall fest aufliegen. Zum
weiteren Schutz werden sie ca. 20 cm hoch mit klaren Bergen bedeckt.
Diese Schwarten dienen beim Abbau der Unterkühle als Firstenverzug.
Der Bruch in der oberen Partie wird so schnell dicht, daß man schon
ein Jahr nach dem Abbau der Oberkohle die untere Abteilung abbauen
konnte. Das Dach erwies sich hierbei als ganz gut. Der Abbau der
unteren Bank erfordert allerdings wieder eine neue Vorrichtung durch
Auffahren von Bremsbergen und Verbindungsstrecken. Da durch den
Abbau der oberen Abteilung die Spannung nachgelassen hat, so zeigt sich
die Unterkohle bei der Gewinnung etwas fester. Es spricht sich dies in
der Häuerleistung aus, welche in der Oberkohle 2 t, in der Unterkohle l,s t
in der 8 stündigen Schicht beträgt.

A 3*
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Diese Abbaumethode, welche seit mehreren Jahren auf der Grube
eingeführt ist, hat sich bewährt. Der Betrieb ist seitdem viel regelmäßiger
geworden. Bei dem Pfeilerbruchbau kam es oft vor, daß das nieder-
gehende Dach die gegen den anstehenden Kohlenpfeiler gestellten Bruch-
bolzen zerbrach oder umwarf, sodaß ein bis zwei Schichten nötig waren,
um die Bruchmassen wegzuräumen und wieder auszubauen, bevor man
mit der Kohlengewinnung beginnen konnte. Jetzt kann die Arbeit vor
dem Kohlenstoß stets gleichmäßig und ohne Störung fortgesetzt werden,
mit Ausnahme der kurzen Zeit, in welcher geraubt wird, da während
dieser die Häuer zur Sicherheit zurückgezogen werden. Um diesen Zeit-
verlust für die Gewinnungsarbeit zu verringern, wird das Hauben, soweit
es möglich ist, auf die Pausen und auf den Schichtwechsel verlegt.

Der Scheibenbau ermöglicht den Abbau des mächtigen, teilweise
ganz reinen Flötzes ohne jeden Abbauverlust, während man bei dem
Pfeilerbruchbau mit einem solchen von 15—20 °/0 rechnen mußte. Es
wird darauf geachtet, daß auch die Klarkohle auf der Sohle vor dem
Rauben sorgfältig zusammengekehrt und ausgefördert wird. Infolgedessen
ist seit vielen Jahren kein Feuer mehr in der Grube ausgebrochen. Auch
in der Unterkohle kann der Abbau ganz rein erfolgen, da die Schwarten,
nachdem sie durch den Ausbau unterfangen sind, ein genügend sicheres
Dach gewähren, sodaß ein Anbau von Kohle in der Firste zum Schutz
gegen die Bruchmassen nicht erforderlich ist.

Die "Wetterführung ist eine gute, da alle Orte von durchgehendem
aufsteigendem Strome bespült werden.

Die Häuerleistung ist mit der Regelmäßigkeit der Gewinnung ge-
stiegen. Sie betrug jährlich im Durchschnitt der fünf Jahre 1896—1900
auf den Kopf der Arbeiter, welche nur mit der Kohlengewinnung be-
schäftigt sind 353 t,

auf l Arbeiter unter Tage 267 t,
„l „ insgesamt (über und unter Tage) 213 t,

während die jährliche Leistung im ganzen Lugau-Olsnitzer Revier' im
Durchschnitt derselben 5 Jahre

auf l Arbeiter unter Tage nur 239 t |
„ l „ insgesamt . . , 183 t /

Durch den Scheibenbau ist erreicht worden, daß alle Arbeiten vor
Ort von den Arbeitern auf der Sohle stehend ausgeführt werden können,
daß also die mit der Kohlengewinnung und Sicherung in hohen Pfeilern
verbundene besondere Betriebsgefahr in "Wegfall kommt. Die Unter-
suchung der Firste kann bequem und genau erfolgen, das sorgfältige
Verziehen sofort nach dem Aufmachen des Daches sichert die Häuer bei
der Kohlengewinnung. Die Zimmerung ist durch die dicht nachfolgenden
Bergepfeiler entlastet. Der Druck ist ein gleichmäßiger; da das Dach
sich auf die langsam nachgebenden Bergepfeiler auflegt. Infolgedessen
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hat die Kohle noch gerade so viel Spannung, daß die Gewinnung nicht
zu sehr erschwert wird, doch wächst der Druck nicht so stark, daß das
plötzliche unvermutete Ablösen großer Schalen zu befürchten wäre.
Die Förderstrecken stehen gut, die Förderung erfolgt stets im Schütze
der Bergepfeiler.

Ermöglicht wird diese Abbauart durch die flache Lagerung, das gute
Dachgebirge und das Nichtauftreten von Schlagwettern. Bei einem steilen
Einfallen der Flötze würden die Bergepfeiler nicht stehen, sondern in
die ausgekohlten Räume rutschen. Das Dach des vereinigten Haupt- und
Vertrauenflötzes besteht wie erwähnt aus Sandstein, nur stellenweise hat
sich eine dünne Zwischenlage von sandigem Schieferton zwischen Kohle
und Sandstein eingeschoben. Der Sandstein bricht in groben Stücken,
welche den ausgekohlten Raum schnell ausfüllen. Ein kurz brechendes
Gebirge würde bei dem nicht ausgeschlossenen Bruch einiger Deck-
schwarten in den unteren Abbau hereinrollen und könnte hierdurch
größere Störungen verursachen. Kohlenschichten, welche beim Nieder-
brechen in den gegen den Wetterzug nicht abgeschlossenen Bruch leicht
in Brand geraten könnten, treten in der Firste nicht auf.

In Flötzen, in denen sich Schlagwetter entwickeln, dürfte sich
diese Abbauart nicht empfehlen. Die Gase würden sich in den Hohl-
räumen des Bruches ansammeln und könnten, da der alte Mann durch
die Zwischenräume zwischen den Pfeilern mit den Wetterstrecken in Ver-
bindung steht, bei dem Niedergehen des Daches oder bei einem Barometer-
sturz leicht in größeren Mengen in die Baue treten und eine Explosions-
gefahr herbeiführen.

Einen besonderen Wert für den Schutz der Tagesoberfläche wird
man dieser Abbauart nicht zusprechen können. Sie steht in dieser Hin-
sicht auf derselben Stufe wie der schachbrettförmige Abbau mit Stehen-
lassen von Kohlenpfeüern. Dieser Gesichtspunkt konnte aber bei ihrer
Einführung unberücksichtigt bleiben, da die Oberfläche fast ganz unbebaut
ist und der Grund und Boden zum größten Teil der Grube gehört. Es
sind infolgedessen auch keine Beobachtungen über das Maß etwaiger
Senkungen angestellt worden.

Lugauer Steinkohlenbaurerein zu Lugau.

Der Lugauer Steinkohlenbau-Verein baut auf allen Flötzen mit vollem
Bergeversatz. Er ist hierzu übergegangen, um einen reineren Abbau, das
heißt eine höhere Schüttung für den Quadratmeter abgebaute Fläche,
namentlich bei den mächtigen Flötzen zu erzielen und das häufige Auf-
treten von Grubenbrand zu vermeiden. Zugleich hat er durch diese
Abbaumethode den Druck in der Grube vermindert und die Wetter-
führung verbessert.

Im Felde des Lugauer Steinkohlenbau-Vereins treten folgende
Flötze auf:
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Teufe unter Hängebank
Mächtigkeit: des Vertrauenschachtes:

1. Das Glückaufflötz 0,5—2 m . 434 m
2. „ Vertrauenflötz 0,7—2,5 „ 451 „
3. „ Hauptflötz 2—4 „ 471 „
4. „ Zwischenflötz 0,5—0,7 „ 476 „
5. „ Grundflötz 1,5—2,5 „ 487 „

Die Zwischenmittel zwischen den einzelnen Flötzen schwanken in
ihrer Mächtigkeit sehr, sodaß z. B. das Vertrauenflötz von dem Hauptflötz
an der südwestlichen Grubenfeldgrenze nur durch ein taubes Mittel von
0,5 m getrennt ist, während dieses Mittel an der Nordostgrenze eine
Mächtigkeit von 20 m erreicht. Die Zwischenmittel bestehen nicht aus
reinem Schieferton, sondern sind durchzogen von schwachen unbauwürdigen
Kohlenschichten. Diese brechen beim Rauben mit dem Dach herein und
bilden die Ursache zur Entstehung des Grubenbrandes. Das Feld ist von
vielen Verwerfungsspalten durchzogen. Das Einfallen der Elötze beträgt
im Durchschnitt 12—15°.

Im allgemeinen gilt als Eegel, daß die hangenden Flötze zuerst ab-
gebaut werden. Der Abbau erfolgt durch Pfeilerbau, dessen Ausführung
sich nach der Mächtigkeit des Flötzes bestimmt. Die Versatzberge werden
meist in der Grube bei Gesteins- und Reparaturarbeiten gewonnen.
Außerdem werden sämtliche Leseberge — 20—24 cbm täglich — wieder
in. die Grube gehängt und versetzt.

Im 4. oder Zwischenflötz, welches nur eine geringe Mächtigkeit hat,
fallen schon bei der Streckenauffahrung genügend Berge. Um diese gleich
versetzen zu können, wird bei dem Auffahren einer Streichstrecke die
Kohle gleich auf 12 m Breite meist im Fallen mitgenommen, und der
ausgekohlte Raum wird mit den Bergen, welche beim Nachstrossen der
Strecke gewonnen werden, möglichst dicht ausgefüllt.

In den anderen Flötzen baut man die Kohle bis zu einer Mächtig-
keit von 2,8 m im Ganzen, wird jedoch, wie z. B. im Hauptflötz, die
Mächtigkeit größer, so erfolgt der Abbau strossenförmig. So wird bei
einer Mächtigkeit des Hauptflötzes von 4 m erst die Oberkohle in der
Stärke von 2 m gewonnen. Die "Wahl der Pfeilerbreite richtet sich nach
der Beschaffenheit des Daches. In der Regel ist sie gleich dem Doppelten
der Kohlenmächtigkeit. Der Abbau erfolgt von der oberen Grundstrecke
aus im Fallen.

Man geht vom Fallort aus mit dem 7 m breiten Abbaustoß streichend
vor, indem man auf 8 m Länge die 2 m mächtige Oberkohle hereinnimmt.
Der Abbau wird mit 2 je 3,5 m langen Kappen ausgebaut und das Dach
dicht verzogen. Hierauf werden die Kappen durch Unterzüge unter-
fangen, und der Abbau der Unterbank beginnt, nachdem die Scheren-
schicht abgedeckt ist. Zugleich werden die 2 m langen Bolzen durch
solche von 4,o m Länge ersetzt. Die Gewinnung der unteren Bank erfolgt
vorläufig nur auf 6 m Länge, damit für die Häuer ein Auftritt von 2 m
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zum "Weiterarbeiten in der Oberkohle bleibt. Nachdem die Bank gewonnen
ist, wird mit dem Versatz begonnen. Am Fallort und an der Grund-
strecke werden unter Einlegen von Halbhölzern gute Bergemauern un-
gefähr 1,5 m mächtig aufgeführt. Dieselben werden nach der Schablone
gemacht und etwas gewölbt, damit sie beim Auflegen des Daches nicht
in die Strecke hineingedrückt werden und den Querschnitt verengen.
Um diese Mauern wetterundurchlässig zu machen, werden die Zwischen-
räume zwischen dem groben Versatzmaterial mit Asche ausgefüllt. Am
unteren Abbaustoße befindet sich die Förderstrecke, welche zugleich für den
folgenden Abbau als "Wetterstrecke dient. Diese Strecke baut man 2,2 m
hoch, und der leere Raum über den Kappen wird nach dem Stellen eines
jeden neuen Baues sorgfältig ausgesetzt.

Diese Abbaumethode ermöglicht den völlig reinen Abbau des mäch-
tigen Flötzes. Hierbei können die Häuer bei dem Abbau der Oberbank
das Dach bequem untersuchen und gut verbauen. Ebenso lassen sich die
Stöße leicht verziehen, sodaß die Belegschaft bei der Gewinnung der
Niederbank gegen Kohlen- und Steinfall aus dem Stoß und aus dem
Dach geschützt ist.

Der Druck des Daches wird durch den dicht nachfolgenden Versatz
aufgenommen, sodaß das Holz nicht so sehr zerbrochen wird. Dasselbe
kann dadurch, daß man jedesmal den Versatz dicht hinter einen Bau bis
zur Firste hinaufführt, zum größten Teil wiedergewonnen und weiter
verwendet werden.

Der Versatz wird von der Ortsbelegschaft im Gedinge ausgeführt,
und die geleerten Bergehunde werden gleich wieder mit Kohlen gefüllt.
Der Bergeversatz wird durchschnittlich mit l M. für den Kubikmeter, der
laufende Meter Streckenmauer mit 1,5—5 M., je nach der Mächtigkeit des
Flötzes, bezahlt.

Da mit dem Abbau in das frische Feld vorgegangen wird, stehen
die Strecken meist im Versatz. Dies Verfahren hat sich so gut bewährt,
daß man auch bei dem Auffahren einer Strecke im frischen Felde auf
beiden Seiten die Kohlen auf mehrere Meter Breite mitnimmt und den
ausgekohlten Kaum aussetzt. Die Strecken, die in der Kohle stehen, er-
fordern, sobald die Kohle in Druck gerät, einen häufigen Umbau, da die
Kohle sozusagen in die Strecke hereinwächst und durch den Druck der
Pfeiler auf das Liegende die Streckensohle in die Höhe getrieben wird.
Der Versatz hingegen nimmt, da er in sich nachgeben kann, den Druck
auf und steht dann gut, sodaß höchstens ein einmaliger Umbau der Strecke
notwendig wird, nachdem der Versatz dicht geworden ist.

Seit der Durchführung dieser Abbaumethode hat der Grubenbrand,
der früher sehr häufig war und dessen Bekämpfung große Kosten ver-
ursachte, vollständig aufgehört.

Seit dem Jahre 1897 sind überhaupt keine Berge mehr aus der
Grube gefördert worden. Da nun in den 5 Jahren 1897—1901 in der
Grube insgesamt 278415 cbm „fremde" Berge versetzt und außerdem



A 24

20021 laufende Meter Bergemauer aufgeführt sind, so läßt sich hieraus schon
erkennen, wie sehr durch den Versatzbau die Schachtförderung zu Gunsten
der Kohlenförderung, welche im Durchschnitt dieser 5 Jahre rund
311500 Karren jährlich betrug, entlastet ist.

Dabei ist die Leistung der Grubenarbeiter um 6,8% gestiegen, denn
sie betrug im Durchschnitt der Jahre 1892—1896 1,44 Hunde = 10,os hl
= 0,72 t Kohle in der 10 stündigen Schicht, während der Durchschnitt der
Jahre 1897—1901 l,5iHunde = 10,?2 hl = 0,77 t Kohle für dieselbe Arbeits-
zeit ergibt.

Die Kosten für den Bergeversatz betragen rund 0,50 M. für die
Tonne geförderte Kohle, also im Ganzen ca. 60—70000 M. im Jahr. Die
Grubenlöhne für die Tonne geförderte Kohle ohne Anrechnung des
Materialverbrauches betrugen

in den Jahren 1892—1896 . . 4,33 M.
„ „ „ 1897-1901 . . S,« „

Diese Steigerung der Gestehungskosten um 16,e °/0 ist aber größten-
teils in der Erhöhung der Löhne begründet. Denn der Durchschnittslohn
eines Grubenarbeiters für die 10 stündige Schicht berechnet sich für

die Jahre 1892—1896 zu 3,m M.
„ „ 1897-1901 „ 3,674 „

- Derselbe ist also um 15'°/0 gestiegen. Die Änderung der Abbau-
methode hat also die Gestehungskosten nur um 1,6°/0 verteuert.

Das Schwanken der Leistung, der Gestehungskosten und der Löhne
in den einzelnen Jahren ist auf der Tafel VI, graphisch veranschaulicht.
In derselben ist auch der Holzverbrauch an Rundholz, Schwarten, Pfählen,
Stangen, Pfosten und Brettern für die Tonne geförderte Kohlen an-
gegeben. Da die Holzpreise stark gewechselt haben, so würde ein Ein-
setzen der wirklich in jedem Jahr für Holz gezahlten Summen ein falsches
Bild ergeben haben. Die Preise waren am billigsten im Jahre 1893, und
es erschien deshalb am anschaulichsten, dieses Jahr mit 100 einzusetzen.
Dann ergaben sich folgende Preiszahlen für die einzelnen Jahre:

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
103,2 104 104 100 103 105 106 118 121 121 125 125

Unter Benutzung dieser Zahlen als Reduktionszahlen erhält man
folgende Aufwendungen für den Holzverbrauch für die Tonne geförderte
Kohle.

1890 bei 115600 Tonnen Förderung 90 Pfg.
1891 „ 129500 „ „ 90 „
1892 „ 129100 „ „ 90 „
1893 „ 139200 „ „ 100 „
1894 „ 139500 „ „ 98 „
1895 „ 152100 „ „ 91 „
1896 „ 154655 „ „ 96 „
1897 „ 153300 „ „ 90 „
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1898 bei 153000 Tonnen Förderung 86 Pfg.
1899 „ 162600 „ „ 88 „
1900 „ 174300 „ „ 86 „
1901 „ 174500 „ „ 84 „

Es ist hierbei zu bemerken, daß die gefundenen Verhältniszahlen nur
annähernd richtig sind, da sie nur die Preise der ungeschnittenen Hölzer
berücksichtigen. Für den Vergleich dürften sie aber genügen, da Schwarten,
Stangen und Schnittwaren immer annähernd im gleichen Verhältnisse
steigen und fallen, wie die Stammhölzer. Nach der Zusammenstellung
ist also im Jahre 1893 der relativ höchste Holzverbrauch gewesen, dann
ist er nach und nach wieder gefallen und hat im Jahre 1901 den tiefsten
Stand erreicht. Hiernach würde der Schluß berechtigt erscheinen, daß
der Abbau mit Bergeversatz, welcher im Jahre 1893 bei dem Lugauer
Steinkohlenbau-Verein in umfänglicher Weise zur Einführung gelangt ist,
auf den Holzverbrauch einen bemerkenswerten Einfluß ausgeübt hätte.
Dem widerspricht aber der Umstand, daß im Jahre 1888, in welchem
noch fast gar nicht mit Versatz abgebaut wurde, der Holzverbrauch noch
geringer war, indem er nur 80 Pfg. für die Tonne geförderte Kohle
betrug. Auf die Höhe des Holzverbrauchs üben eben zu viel verschiedene
Umstände ihren Einfluß aus, so zum Beispiel die größere oder geringere
Mächtigkeit der in dem betreffenden Jahre in Abbau stehenden Flötze,
besonders druckhafte Flötzpartien, sehr gebräches Dach und dergleichen.
Je nachdem diese Einflüsse zusammentreffen oder nur einzeln auftreten,
wird auch. der Holzverbrauch ganz verschieden sein. Trotzdem hat der
Abbaubetrieb mit Bergeversatz jedenfalls eine ganz hervorragende Ein-
wirkung auf den Holzverbrauch gehabt, weil der Druck wesentlich ver-
mindert ist und fast alles Holz in den Abbauen wiedergewonnen, also mehr-
mals benutzt wird. Es läßt sich dies nur rechnerisch sehr schwer nachweisen.

Kontrollierende Messungen der durch den Versatzbau hervorgerufenen
Senkungen an der Oberfläche sind nicht angestellt worden. In der Grube
hat man beobachtet, daß der Versatz, zu dessen Ausführung fast nur
grobes Material zur Verfügung steht, bis auf 50% seiner ursprünglichen
Höhe zusammengedrückt worden ist.

Faßt man die Erfahrungen, die mit dem Berge- und Schlammversatz
im Grubenbetriebe bis jetzt gewonnen sind, zusammen, so ergeben sich
folgende Gesichtspunkte:

Die Einführung des Versatzbaues bedingt in der Regel eine Erhöhung
der Gestehungskosten gegenüber dem Pfeilerbruchbau.

Er bewirkt aber auch eine bedeutende Abnahme des Abbauverlustes,
indem er auch unter schwierigen Verhältnissen, wie bei mächtigen oder
nahe zusammenliegenden Flötzen einen reinen Abbau gestattet.

Er bietet hierdurch besonders in Verbindung mit dem Schlammversatz
einen sicheren Schutz gegen die Entstehung von Grubenbrand und seine
Gefahren.

A 4
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Lugauer Steinkohlenbauverein.

J a h r

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Sa.

Durchschnitt
1890-1900

Zahl der

Arbeiter

unter Tage

504
578
598
656
669
714
662
645
666
699
714

7105

646

Unfälle durch Stein- und Kohlenf all

tödlich

über-
haupt

1
—

—
1

—

——
—
— .

—1

3

0,27

auf 1000
Arbeiter

1,98

—
—

1,52

—

—
—

—

—

—
1,40

0,42

0,42

nicht tödlich, jedoch
mit Erwerbsunfähig-
keit über 13 Wochen

über-
haupt

1
1
2
1
2

—
3

—4

—
—

14

1,27

auf 1000
Arbeiter

und Tage

1,98

1,73

3,34

1,52

2,99

—
4,53

—
6,0

—
—

1,97

1,97

insgesamt

über-
haupt

2
1
2
2
2

—3

—
4

—
1

17

1,54

auf 1000
Arbeiter

3,96

1,73

3,34

3,04

2,99

—
4,53

—
6,0

—
1,40

2,39

2,39

(Jersdorfer SteinkoklenbauYerein.

J a h r

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Sa.

Zahl der

Arbeiter

unter 1 agc

467
484
475
475
478
501
525
549
550
556
571

5631

Unfälle durch Stein- und Kohlenfall

tödlich

über-
haupt

_

—

——
—

—
—
—

—
—
—

—

Durchschnitt|| 1!
1890—1900 512 ~

auf 1000
Arbeiter

_

—
—

——

—
—
—
—
—
—

—

nicht tödlich

über-
haupt

_

1
2
1
2

—
1
1
1
4

—

13

1,2

auf 1000
Arbeiter

_

2,07

4,23

2,10
4,18

—
1,9
1,82

1,81

7,19

—

2,33

2,33

insgesamt

über-
haupt

_

1
2
1
2

—1
1
1
4

—

13

1,2

auf 1000
Arbeiter

_

2,07

4,23

2,10
4,18

—
1,9

1,82

1,81

7,t9

—

2,33

2,33
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Steinkohlengewerkschaft Deutschland.

Jahr

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Sa.

Durchschnitt
1890-1900

Zahl der

Arbeiter

unter Tage

303
342
347
351 .
345
433
508
384
415
467
601

4496

409

Unfälle durch Stein- und Kohlenfall

tödlich

über-
haupt

_

1
1

—
1

—
—
—
1

—
—

4

0,36

auf 1000
Arbeiter

_

2,92

2,88

—
2,89

—

—
—

2,41

—• —

0,89

0,89

nicht tödlich

über-
haupt

_

2
4
1
1

—
—
—
3
3
3

17

1,54

auf 1000
Arbeiter

m^_

5,85

11,53

2,85

2,89
. —

—

—
7,23
6,42

4,99

3,78

3,78

insgesamt
'

über-
haupt

_
3
5
1
2

—
—
—
4
3
3

21

^90

auf 1000
Arbeiter

_

8,77
14,41

2,85

5,78

—
—

—
9,64

6,42

4,99

4,67

4,67

Zwickau • Oberhohndorf er Steinkohlenbauverein.

J a h r

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Sa.

Durchschnitt
1890—1900

Z -Ul AfVf,am der

Arbeiter
, rpunter j.a,ge

1213
1168
1148
1213
1254
1400
1496
1564
1639
1628
1721

15444

1404

Unfälle durch Stein- und Kohlenfall

tödlich

über-
haupt

1
2
1

—

—
—
——
1

—

5

0,5

auf 1000
Arbeiter

—
0,85

1,74

0,82

—

—
—

—
—

0,61

—

0,32

0,32

nicht tödlich

über-
haupt

1
1
2
2
2

—
4
1
6
3
5

27

2,4

auf 1000
Arbeiter

0,82

0,85

1,74

1,65,

1,59

—
2,0
0,64

3,66

1,8

2,90

1,75

1,75

insgesamt

über-
haupt

1
2
4
3
2

—
4
1
6
4
5

32

2,9

auf 1000
Arbeiter

0,82

1,71

3,48

2,47

1,59

—
2,o
0,64

3,66

2,45

2,90

2,07

2,07

A4*
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Der Versatzbau ermöglicht auch in druckhaften Gruben eine billige
und gute Wetterführung.

Der Versatzbau vermindert den Druck. Hierdurch steigt die Häuer-
leistung und der Stückkohlenfall. Die Strecken behalten einen größeren,
für die Wetterführung günstigen Querschnitt. Mit dem Abnehmen des
Druckes ist auch eine Erhöhung der Sicherheit in der Grube, besonders
eine Verringerung der Unfälle durch Stein- und Kohlenfall, zu erwarten.

Die Zahl der Unfälle durch Stein- und Kohlenfall, welche den Tod
oder eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 Wochen und die Bewilligung
einer Unfallrente zur Folge hatten, sind für die im Vorstehenden ein-
gehender behandelten Gruben — Lugauer Steinkohlenbauverein zu Lugau,
Gersdorfer Steinkohlenbauverein zu Gersdorf, Steinkohlengewerkschaft
Deutschland zu Ölsnitz und Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauverein
zu Oberhohndorf bei Zwickau — in den Tabellen auf Seite 26 und 27 zu-
sammengestellt. (Vergl. auch die graphische Darstellung auf Tafel VI.)

Hiernach erreicht die Unfallziffer sowohl für die tödlichen als auch
für die nicht tödlichen Unfälle auf der Grube Deutschland die größte
Höhe. Auf dieser Grube steht der Versatzbau erst seit kurzer Zeit in
Anwendung, es tritt in ihr aber auch der stärkste Druck auf.

Bei dem Gersdorfer Steinkohlenbauverein fällt es auf, daß in den
11 Jahren kein tödlicher Unfall durch Stein- und Kohlenfall aufgetreten
ist, jedoch ist die Durchschnittszahl der nicht tödlichen Unfälle mit 2,33
auf 1000 Arbeiter unter Tage höher, als bei dem Lugauer Verein und
dem Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauverein.

Wie sich die Durchschnittszahlen der Unfälle dieser 4 Werke zu den
Ergebnissen der Statistik aus den preußischen Steinkohlenrevieren*) ver-
halten, ist aus folgender Tabelle zu ersehen. Auch hier sind von den nicht
tödlichen Unfällen nur die entschädigungspflichtigen berücksichtigt worden.

Tabelle U.

B e z i r k

Oberbergamtsbezirk
Dortmund . . . . 1892-1896

Niederschlesien . . . 1892-1896
Oberschlesien . . . 1892-1896
Saarbrücken . . . . 1892-1896
Zwickau-Oberhohn-

dorfer Steinkohlen-
bauverein . . . . 1890-1900

Lugauer Steinkohlen-
bauverein . . . . 1890-1900

Gersdorfer Steinkohlen-
bauverein . . . . 1890-1900

Gewerkschaft Deutsch-
land 1890-1900

Belegschaft
unter Tage

118717
12564
39744
24376 -

1404

646

512

409

Unfälle durch Stein- und Kohlenfall

tödlich

119,4
10,6
58,8
37,6

0,5

0,27

—

0,36

auf 1000
Arbeiter

1,01

0,84

1,479

1,54

0,32

0,42

—

0,89

nicht
tödlich

608,4
18

133,4
52,4

2,4

1,27

1,2

Ij54

auf 1000
Arbeiter

5,12

1,43

3,36

2,15

1,75

1,97

2,33

3,78

*) Die Verhandlungen und Untersuchungen der Preußischen Stein- und Kohlenfall-
Kommission. Preuß. Z. f. B., H. u. S. 1902.
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Die Zahl der tödlichen Unfälle ist demnach auf diesen sächsischen
Gruben geringer als in Westfalen, Niederschlesien, Oberschlesien und
Saarbrücken. Nur die Grube Deutschland hat einen etwas höheren Pro-
zentsatz an tödlichen Unfällen als Niederschlesien. Stellt man die Reviere
und Gruben nach der Zahl der nicht tödlichen Unfälle zusammen, so
ergibt sich nachstehende Reihenfolge.

auf 1000 Arbeiter unter Tage
Niederschlesien 1,43
Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauverein l,75
Lugauer Steinkohlenbauverein 1,97
Saarbrücken 2,15
Gersdorfer Steinkohlenbauverein 2,33
Oberschlesien . 3,36
Deutschland 3,7s
Oberbergamtsbezirk Dortmund 6,12.

Irgend ein Einfluß des Versatzbaues auf die Höhe der Unfallziffern
läßt sich aus dieser Statistik noch nicht erkennen. Es liegt dies daran,
daß in den Gruben zum Teil nur auf einzelnen Flötzen oder nur in
Gegenden, wo sich der Schutz bestimmter Anlagen an der Oberfläche
nötig macht, mit vollem Bergeversatz gebaut wird. Man müßte also für
diese Beurteilung die Unfälle nach den Abbauarten trennen. Ein Versuch,
diese Trennung für die Unfälle in den 3 Jahren 1899—1901 im Berg-
inspektionsbezirke Zwickau I durchzuführen, hatte folgendes Ergebnis:

In dieser Zeit verunglückten durch Stein- und Kohlenfall:
tödlich 6 = 0,39 auf 1000 Arbeiter unter Tage,

nicht tödlich 144 = 9,36 auf 100 Arbeiter unter Tage.

Von den nicht tödlichen Unfällen sind nur diejenigen berücksichtigt
worden, welche Anlaß zu einer amtlichen Untersuchung gegeben haben.
Die Bewilligung einer Unfallrente hatten allerdings nur 45 = 31 % aller
nicht tödlichen Unfälle zur Folge. Von diesen 150 Unfällen ereigneten
sich 65 = 43,3 °/0 in Flötzen oder Flötzteilen, welche mit Bergeversatz,
85 = 56,7 °/0 in Flötzen, welche ohne Bergeversatz abgebaut wurden.
115 Unfälle, also 7,7°/0 der Gesamtzahl, erfolgten in Abbauen und zwar
65 = 56,5 °/0 in Abbauen mit Bergeversatz, 50 = 43,5 °/0 in Abbauen ohne
Versatz. Irgend welche Ergebnisse über die größere oder geringere Ge-
fährlichkeit der beiden Abbaumethoden ließen sich also auch auf diesem
Wege nicht erzielen.

Die preußische Stein- und Kohlenfall-Kommission*) kommt in ihrem
Bericht der III. Abteilung auf Grund einer trotz des größten Entgegen-
kommens der Zechenverwaltungen mit vielen Schwierigkeiten aufgestellten
Statistik zu derselben Annahme, daß es zur Zeit nicht möglich sei, den
Gefahrencharakter der einzelnen Abbaumethoden statistisch festzustellen,

*) Preuß. Z. f. B., H. u. S. 1902. Sonderheft II S. 206.
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da die Flötzverhältnisse zu wechselnd sind und der Abbau ohne Versatz
noch in zu großem Maße überwiegt.

"Wenn, was sich bisher noch nicht hat erkennen lassen, die Statistik
die Annahme bestätigte, daß der Versatzbau die Unfallgefahr durch Stein-
und Kohlenfall wesentlich verminderte, so wäre noch zu berücksichtigen,
ob infolge der Einführung dieser Abbaumethode nicht die Zahl anderer
Unfälle gestiegen ist.

Diese schwierige Frage ist auf der Vereinigten Matildengrube*) bei
Beuthen geprüft worden. Um den Bergeversatz zu ermöglichen, waren,
verschiedene Anlagearbeiten nötig. Hierbei und in dem Betriebe der
Versatzarbeit werden eine Menge Arbeiter mehr beschäftigt, als es ohne
Versatzbau erforderlich wäre. Diese Arbeiter unterliegen alle der Gesamt-
gefahr des Bergwerksbetriebes. Die Vermehrung der Gesamtbelegschaft
durch den Versatzbau betrug 73,s°/0. Laut Statistik der Stein- und
Kohlenfall-Kommission wurden im Durchschnitt der Jahre 1892—1896
durch Stein- und Kohlenfall verletzt:

auf 1000 Mann der Belegschaft
tödlich nicht tödlich

in Oberschlesien 1,479 4,84i
Vereinigte Matildengrube 1,5l? 4,55i.

In gleichem Zeitraum verunglückten von der beim Versatzbetrieb
beschäftigten Belegschaft im ganzen auf 1000 Mann

tödlich nicht tödlich
7,229.

Wenn also der Versatzbau einerseits dazu gedient hat, für die Ge-
samtbelegschaft von 193 Mann die Gefa.hr der schweren. Verletzung durch
Stein- und Kohlenfall auf 4,5si pro Tausend, also unter dem Durchschnitt
von Oberschlesien (4,8u) herabzudrücken, so erlitten andererseits 73 %
dieser Belegschaft schwere Verletzungen allgemeiner Art im Verhältnis
von 7,229 pro Tausend, welche bei dem Unterlassen des Bergeversatzes
erspart worden wären. Allerdings liegen die Verhältnisse hier insofern
ungünstig, als die Versatzmassen über Tage zum Teil durch Sprengarbeit
gewonnen werden müssen. Es geht aber hieraus hervor, daß der Abbau
mit Bergeversatz nicht immer den Gefahrencharakter eines Grubenbetriebes
verbessert. Man wird nur zu der Annahme berechtigt sein, daß er be-
sonders in druckhaften Gruben und wenn die beim Grubenbetriebe not-
wendig fallenden Berge die Hauptmenge des Versatzmaterials liefern, zu
einer Verringerung der Gefahr durch Stein- und Kohlenfall für die Ge-
samtbelegschaft führen kann.

*) Preuß. Zeitschr. f. B., H. u. S. 1902. Sonderheft II S. 150



Eigne und fremde Beobachtungen
über

Gebirgsschläge in Lugau-Ölsnitzer Gruben.
Von

Bergassessor Krug, Assistent der Berginspektion Olsnitz i. E.

Entstehung der Gebirgsschläge.

Eine häufige Erscheinung im Lugau-Olsnitzer Revier sind mehr oder
weniger heftige Erschütterungen der Erde, die sich bald nur in der
Grube, bald auch über Tage, oder auch an beiden Stellen zugleich be-
merkbar machen, und die man mit dem Namen „Gebirgsschläge" belegt hat.

Die häufigsten Erschütterungen sind in der Regel nur von geringer
Heftigkeit und ganz lokaler Natur. Sie äußern sich in einem plötzlichen
Schlage, der meist nur auf kurze Entfernungen, nur auf einem Flötze,
selten in einer ganzen Bauabteilung vernommen wird. Diese Gebirgs-
schläge, die in derGebirgs- bezw. Kohlenspannung ihren Ursprung haben,
treten sowohl beim Aus- und Vorrichtungsbau, als auch bei der Ein-
leitung des Abbaues, selten dagegen beim Abbau selbst auf. Die heftigen
Gebirgsschläge dagegen, die ganze Grubenreviere erschüttern, über und
unter Tage bemerkt werden, haben immer in der Nähe bereits abgebauter
Grubenfeldflächen ihren Sitz.

Was die erstere Art anbetrifft, so ist diese in fast allen Gruben des
hiesigen Revieres eine alltägliche Erscheinung.

Wie schon vorstehend erwähnt, treten dieselben beim Auffahren von
Strecken in unverritztem Felde auf, woraus ohne weiteres hervorgeht,
daß wir es nur mit Spannungserscheinungen im Gebirge bezw. in der
Kohle zu tun haben. Die Flötze im Lugau-Ölsnitzer Revier lagern in
einer beträchtlichen Teufe (600—900 m). Es ist natürlich, daß die große
Gebirgslast die Kohle stark zusammengepreßt und somit in Spannung
gebracht hat. Erhöht wird diese noch durch die Wirkung der zahl-
reichen Verwerfungen, durch die die Kohle gestört und gefaltet wurde.
Es muß daher die Spannung um so größer in den Grubenfeldteilen sein
wo die Faltung und Stauchung der Flötze am stärksten ist. Hierzu
geben die Beobachtungen beim Steinkohlenbauverein Hohndorf zu Hohn-
dorf den besten Beweis.

Zwischen dem Helene- und dem Idaschacht sind die Flötze zu einer
muldenförmigen Lage zusammengepreßt. Als man im Jahre 1897 begann,
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in diesem völlig unverritzten Feldteil im EH., 2,7 m mächtigen Flotze
Ausrichtungsstrecken vorzutreiben, machte sich die Flötzspannung durch
überaus heftige Gebirgsschläge frei. Die Wirkung äußerte sich darin,
daß unter einem heftigen Schlage bis zu 3/4 Zentner schwere Kohlenstücke
aus dem Einbruch herausgepreßt und auf etwa 6 m Entfernung in die Strecke
geschleudert wurden. Gleichzeitig sind die letzten drei oder vier Baue
umgeworfen worden, und die ursprünglich 2 m hohe Strecke war auf
1,2 m zusammengedrückt. Derartige Schläge, gewöhnlich Kohlenschläge
genannt, sind nach den Angaben der Betriebsleitung des Steinkohlen-
bauvereins Hohndorf am 20. September, 30. Oktober und 8. November
1897, und zwar nur in diesem Feldteile und auch nur bei der Auf-
fahrung beobachtet worden, während solche von geringer Heftigkeit in
ganz kurzen Zeiträumen, fast alle Stunden, auftraten.

Die eigentlichen Gebirgsschläge sind aber von noch größerer Heftig-
keit und äußern sich in erdbebenartigen Erscheinungen, indem nämlich
heftige Gebirgserschütterungen, die selbst bis zur Oberfläche reichen,
hervorgerufen werden. Wie schon eingangs angegeben wurde, pflegen
diese Gebirgsschläge immer nach erfolgtem Abbau einzutreten, und zwar
ist die Wirkung, je näher dem abgebauten Feldteil, desto größer. Steht
es nach den Beobachtungen unzweifelhaft fest, daß auch diese Erd-
erschütterungen durch den Bergbau hervorgerufen werden, so mögen mit
Folgendem die näheren Bedingungen untersucht werden, die hierzu not-
wendig sind:

Durch den Abbau entstehen Hohlräume, die in unmittelbarem Ver-
hältnis zur Mächtigkeit der abgebauten Flotze stehen. Ist das überlagernde
Gebirge von nicht allzufester Beschaffenheit, so bricht dasselbe gewölbe-
artig auf. Mit dem Fortschreiten des Abbaues erweitert sich zugleich
das Gewölbe, und die hereinbrechenden Massen füllen die ausgekohlten
Räume an und stützen infolge der erfahrenen Auflockerung das Dach
welches sich nun durch die ihm innewohnende Elastizität allmählich auf-
lagert. Anders ist aber der Yorgang, sobald das Dachgebirge aus kom-
pakten Massen besteht. In diesem Falle wird die Tragfähigkeit desselben
die Bildung größerer Hohlräume gestatten, bis die Abbaufläche eine
derartige Ausdehnung gewonnen hat, daß die Tragfähigkeit überschritten
ist. Sobald dies eintritt, stürzt das Dachgebirge zusammen und wird
entsprechend der Ausdehnung des vorhandenen Hohlraumes eine Er-
schütterung des Gebirges mit gleichzeitigem heftigen Luftdrucke hervor-
rufen. Gewöhnlich ist das Einstürzen von einem langgezogenen, dumpfen
Rollen begleitet, welches in dem Aufreißen der Gebirgsschichten seinen
Grund haben dürfte.

Derartige Vorgänge sind auch im nordböhmischen Braunkohlenreviere
allgemein bekannt, da sie dort beim Zubruchegehen der Abbaue jederzeit
beobachtet werden können. Besonders gut ließ sich dies auf dem Jupiter-
schacht bei Brüx beobachten. Nachdem hier der Abbau auf einer Fläche
von 30x15 m und auf 10 m Höhe ausgekohlt war, brach die Decke
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bis auf 20 m Höhe kuppeiförmig auf und zwar so, daß auf etwa l m im
Quadrat der äußerst feste, 50 m mächtige kompakte Letten sichtbar wurde.
Da durch Erfahrungen festgestellt war, daß das beabsichtigte Zubruche-
gehen trotz monatelanger Wartezeit nicht eintritt, so erweiterte man den
Abbau auf 30x21 m. Hierdurch wurden die Hangendschichten bis zum
Letten zum Hereinbrechen gezwungen. Der kompakte Letten stand nun-
mehr frei. Allmählich fing derselbe an aufzureißen, womit ein minuten-
langes, donnerartiges Rollen in immer kürzer werdenden Pausen verbunden
war, bis er zum Einsturz kam. Hierbei war die Erschütterung der
Grube eine heftige und der Luftdruck ein so gewaltiger, daß auf mehrere
Hundert Meter der in den Strecken liegende Staub aufgewirbelt wurde.

Gleiche Erscheinungen sind bei den kräftigen Gebirgsschlägen im
Lugau-Ölsnitzer Revier wahrgenommen worden.

Betrachten wir hierzu die Schichten des Dachgebirges dieses Revieres,
(vergl. Zusammenstellung Seite 36), so finden wir, daß, wenn auch mit
wechselnder Mächtigkeit, im Hangenden der Flötze feste Konglomerate
oder Sandsteine auftreten. Ist daher die Vorbedingung für das Vor-
kommen von Gebirgsschlägen vorhanden, so muß, als natürliche Folge,
mit der Zunahme der Mächtigkeit dieser Gebirgsschichten auch eine be-
trächtliche Steigerung der Heftigkeit der Schläge eintreten. Auch das
ist der Fall. Die Konglomerate nehmen nämlich nach der „Abwaschung"*)
hin, also im Norden des Revieres, zu, und die heftigsten Gebirgsschläge
sind auch in dieser Gegend, so in den Feldern des Gersdorfer Steinkohlen-
bauvereins und des Steinkohlenbauvereins Kaisergrube, beide zu Gersdorf,
beobachtet worden.

Untersuchen wir ferner, wie sich die Gebirgsschläge gegenüber der
Mächtigkeit der abgebauten Flötze verhalten, so finden wir zunächst, daß
nach dem Abbau des I. Flötzes, wenigstens beim Gersdorfer Steinkohlen-
bauverein, deren nur eine sehr beschränkte Anzahl, nämlich nur 4, beob-
achtet wurden. Auch hierfür ist eine Erklärung gegeben. Dieses Flötz.
ist nur ll/2 m mächtig; außerdem quillt aber die Sohle gleichzeitig mit
dem Freiwerden größerer Flächen soweit auf, daß ein Offenbleiben größerer
Räume ausgeschlossen ist. Dagegen tritt letzteres mit dem Abbau des
II. Flötzes auf, dessen Mächtigkeit an der Abwaschung gegen 3 m beträgt,
in südlicher Richtung aber bis zu 6 m wächst, und die zahlreichen beob-
achteten Gebirgsschläge sind, während sich der Abbau auf diesem Flötze
bewegte, wahrgenommen worden.

Als zweiter Mittelpunkt starker Gebirgsschläge ist die Gegend des
Zusammenstoßes der Grubenfelder der Ölsniteer Bergbaugewerkschaft, der
Gruben Deutschland und Vereinsglück zu bezeichnen. Es ist der Teil
der Ablagerung, in welchem die Flötze ohne größere Zwischenmittel auf-
einanderliegen und so eine Mächtigkeit von 12 bis 14 m erreichen. Der
Abbau ist in größerer Ausdehnung vom ersteren Werke erfolgt, dessen

*) Als „Abwaschung" bezeichnet man im Reviere kurz das Abschneiden eines Flötzes
durch diskordant aufgelagerte Gebirgsschiehten.

A 5
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Anfang schon um mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt. Seit dieser Zeit
werden hier, sowie auf den angrenzenden Werken heftige Gebirgsschläge
beobachtet.

"Was nun die Zeit anbetrifft, wann das Zubruchegehen der festen
Hangendschichten eintritt, so ist dies sowohl von der Mächtigkeit der
letzteren, als auch von der Größe der Abbauflächen abhängig. Nach den
Erfahrungen beim Werke des Gersdorfer Steinkohlenbauvereins ist der
Beginn des Zubruchegehens der Konglomerate in einer neuen Bauabteilung
nicht vor 4 bis 5 Jahren zu erwarten.

Wie aus den beifolgenden Aufzeichnungen über beobachtete Ge-
birgsschläge, vergl. Seite 39, ersichtlich, beschränken sich die Angaben
fast nur auf die bereits genannten zwei Zentren, während von den anderen
Werken nur verschwindend wenig Beobachtungen vorliegen. Es entsteht
daher die Frage, worauf ist dies zurückzuführen. Hierzu ist zunächst
zu bemerken, daß die Aufzeichnungen selbst nur dem Interesse der
Betriebsleiter zu danken sind. Da aber die Nachfrage beim Aufsichts-
personal der anderen Werke ergab, daß bei diesen Gebirgsschlägen solche
von großer Heftigkeit wenig oder garnicht vorgekommen sind, und da
nicht anzunehmen ist, daß derartige Ereignisse, namentlich bei häufiger
Wiederkehr, in Vergessenheit geraten, so scheint es, als ob solche Gebirgs-
schläge nur auf den im Anhange verzeichneten Gruben vorzukommen
pflegen. Hatten wir die Ursache dieser Erscheinungen auf das Vor-
handensein von kompakten Gesteinsschichten im Hangenden der Flötze
zurückgeführt, so müssen derartige Schichten auf den anderen Werken
nicht oder in anderer Weise abgelagert sein. Die Ergebhisse der Auf-
zeichnungen beim Teufen der Schächte, vergl. Seite 36, geben hierzu an,
daß diese Schichten hier nicht so mächtig und auch nicht in so kompakten
Massen zur Ablagerung gelangten. Ferner haben die Flötze einzelner
Gruben geringere Mächtigkeit, und außerdem sind die Grubenfelder durch
zahlreiche Verwerfungsspalten zerrissen. Auch das Vorhandensein größerer
Zwischenmittel zwischen den Flötzen und den Gesteinsschichten wird
hierzu beitragen. Gerade dieser Umstand, sowie die vielen Verwerfungen,
die nicht nur die Flötze, sondern auch die Hangendschichten durchsetzen,
verhindern die Bildung größerer Hohlräume. Bestätigt wird dies durch
die an Gebirgsschlägen reichen Gruben, woselbst die Zwischenmittel nur
in ganz geringem Maße entwickelt sind und größere Grubenfeldflächen
ungestörte Lage haben.

Wie ferner die im Anhange verzeichneten Beobachtungen erkennen
lassen, sind besonders heftige Schläge, wenn sie nicht direkt an der Grenze
mehrerer Gruben ihren Sitz haben, nicht auf benachbarten Werken zu-
gleich wahrgenommen worden. Wenn auch das vorliegende Material zu
gering ist, um über die Ursache ein abschließendes Urteil zu fällen, so
scheint doch ein Übergreifen der Erschütterungen von einer Grube zur
anderen durch die zahlreichen Verwerfungsspalten, die die Felder zer-
schneiden, ausgeschlossen.
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Haben wir aus Vorstehendem gesehen, daß die über den Flötzen
lagernden festen Gesteinsschichten Gebirgsschläge hervorrufen, so zeigen
uns die Beobachtungen im Felde des Lugauer Steinkohlenbauvereins und
beim Steinkohlenwerk Bockwa-Hohndorf-Vereinigtfeld bei Lichtenstein,
daß auch zwischen den Flötzen abgelagerte Gesteinsbänke die gleichen
Erscheinungen hervorbringen können. Bei beiden Werken sind über dem
Grundflötze Konglomerate von 2 bis 3 m Mächtigkeit abgelagert. Sie
treten aber nur nesterweise auf und gehen auf kurze Entfernungen in
Sandstein von mehreren Bänken über. Die durch Aufbrechen dieser
Schichten verursachten Gebirgsschläge sind nur von unbedeutender
Wirkung und sind nach Einführung des Bergeversatzes beim Abbau,
wenigstens beim Lugauer Stemkohlenbauverein, gänzlich verschwunden.

Bekämpfung der Gebirgsschläge.

Vergleichen wir die Wirkung der beiden Arten von Gebirgsschlägen,
so finden wir, daß die, welche ihre Ursache in der Gebirgs- bezw. Kohlen-
spannung hat, der anderen an Heftigkeit zuweilen gleichkommt. Da alle
Gebirgsschläge ohne vorheriges Anzeichen und somit gänzlich unver-
mutet auftreten, so ist infolgedessen die Bekämpfung der verheerenden
und für die Sicherheit der Arbeiter auch gefahrvollen Wirkung eine sehr
erschwerte. Das beste Mittel ist ein gutes und sicheres Ausbauen der
Strecken und der Abbaue.

Wenn beim Lugauer Steinkohlenbauverein zu Lugau dem plötzlichen
Zubruchegehen der überlagernden Gesteinsschichten durch den Abbau mit
Bergeversatz vorgebeugt ist, so mag dies in allen Fällen, wo diese Schichten
nur geringe Mächtigkeit haben, oder wo genügende Zwischenmittel vor-
handen sind, welche durch ihre Auflockerung eine Ausfüllung des trotz
des Bergeversatzes verbleibenden Hohlraumes herbeiführen, ein gutes Mittel
zur Verhütung von Gebirgsschlägen sein. Beim Gersdorfer Steinkohlen-
bauverein dagegen ist dieser Erfolg ausgeblieben, trotzdem dies Werk
schon seit Jahrzehnten die Abbaue mit Bergen aussetzt. Die Ursache
mag wohl in dem gänzlichen Fehlen von Zwischenmitteln sowie in dem
sehr mächtigen und äußerst festen Konglomerat liegen. Als bester Schutz
hat sich hier ein guter und sorgfältiger Ausbau bewährt.

A 5*
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Zusammenstellung
der beim Teufen der Schächte im Lugau-ÖIsnitzer Revier

durchsuukenen kompakten ftebirgsschichten.

Gersdorfer Steinkohlenbauverein

Pluto-Schacht

Schachtteufe.

m
230 —237,5
261 —264
321 —323
352,7 —354
370,3 -375,9
477 —479,3'
492,2 —495
547,5 —548,6
552,7 —353,6
562,8 —565,4
573,5 —575,6
584,o —587,2
664,6 -672
676,4 —680,2

Art des Gebirges.

Rotes Konglomerat
i, ,,
,, ,»
» ,>
j, D
» »
)> n

n :i

i» »,

}> ,,

n »»
Graues „

u u
», »,

I. Flötz,

Mäch-
tig
m

7,50

2,80

2
1,3

5,6

2,3

2,8

1,1
0,9

2,,
2,1
3)2

7,5
3,8

Merkur-Schacht

Schachtteufe.

m
242,8 —245,o
247,8 —248,8
290,4 —293,9
299,o —300,5
338,o —341,9
361,o —364,4
367,o —372,o
472,o —47ö,o
663,5 —663,9
683,o - 689,4

708,3 -716,6
719 —721
732,i -737,6

Art des Gebirges.

Rotes Konglomerat
u ,,
,, j.
i, i,
i, „
n ,j
n ,,

,, i,

1, ,»

Graues „
mit grob. Geschieben
Graues Konglomerat

,, n
„ grobes „

I. Flötz.

Mäch-
tig
m

2,20
1
3,50

1,50

3,90

3,40

5
3
0,io
5,40

8,30

2
5,50

Kaisergrube zu Gersdorf

Schacht II

Schachtteufe.

m
316-318
328- 330
386—394
395-400
403—407
442—444
472-476
481 511
519—523
526-546
552—559

560
576—585

585,a

Art des Gebirges.

Eotes Konglomerat
n ,,

,, ,,

M 1,

n ,'

,» ,,
Graues „

,, ,,
,, ,,
,' ,,
u ,,

Beginn der Kohlen-
formation

Graues Konglomerat
I. Flötz.

Mäch-
tig
m

2

2

8
5
4
2
4

30
4

20
7

9

Schachtteufe.

m
291—294
323-325
375—394
467—472
494-496
524-536
538—540
543-550
552—559
580-583

583,5

598-610
610,5

Art des Gebirges.

Rotes Konglomerat
i, ,,
i, n

Graues „
,, ,i
1, 5,

,, ,,

,) n

» ,,

" l.
Beginn der Kohlen-

formation
Graues Konglomerat

I. Flötz.

MJoh-
tig
m

3

2

19
5
2

12
2
7
7
3

12

Schacht I
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Bockwa-Hohndorf-Verf

Schacht I

Schachtteufe.

m

799,5 -802

802 —810

810 —812

812 —814

814

Art des Gebirges.

Mächtige Schiefer-
tone mit schwachen
Sandsteinschichten
wechsellagernd

Graues Konglomerat

Schieferton

Geschichteten
Schieferton

Graues, grobes Kon-
glomerat

I. Flötz.

Mäch-
tig
m

2V,
8

2

2

sinigtfeld zu Hohndorf

Schacht II

Schachtteufe.

m

760-766

766-768,5
768V2-770

770-814

814

Art des Gebirges.

Schiefertone mit
schwachen Sand-
steinschichten wech-
sellagernd

Konglomerat mit
Sandstein wechselnd

Schieferton

Graues Konglomerat

Schwache Sandsteine
mit Schieferton

wechsellagernd

I. Flötz.

Mäch-
tig
m .

6

2V,
IV,

44

Steinkohlenbanvereln Hohndorf
Helene-Schacht Ida-Schacht

Schachtteufe.

m
722,8 -725,4

725,4 —725,9

725,9 -730,9
730,9 -731

731 -731,5

731,5 -734,5

734,5 —744,5

744,5 —747

747

Art des Gebirges.

Eotes Konglomerat

Sandstein rot

Eotes Konglomerat

Schieferton

Boter Sandstein

Graues Konglomerat

Eoter Schieferton

Graues, grobes Kon-
glomerat

I. Flötz.

Mach-
tig
m

2,60

0,50

5

O.io
0,50

3
10

2,5'

Schachtteufe.

m

726,5 —736,5

736,5 -744,5

744,5 -749,25

749,85

777,25

777,25

Art des Gebirges. "

Schiefertone und
Sandstein.

Graues Konglomerat

Roter Schieferton

Graues Konglomerat

Kohlenschichten mit

Schieferton wechsel-
lagernd

I. Flötz.

Mäch-
tig
m

10
8

4,75

28
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Steinkohlenbanverein Gottes Segen.

Gottes Segen Schacht in Lugau.

Schachtteufe.

m
245,o —257,5
257,5 —269,s

269,8 —271,8
271,8 —274

274 —279,70

279,70—284,3

284,8

Gebirgsart.

Kotes Konglomerat

Schieferton mit schwachen
Sandsteinen u. Kohlen-
schmitzen wechsellagernd

Graues Konglomerat

Schieferten

Graues, grob. Konglomerat

Grauer Schieferton und
Sandstein

I. FJötz (70 cm)

Mächtig
m

11,9

12,s

2,2)ä

6,70

4,60

Gottes Hilfe Schacht in Ölsnitz.

Schachtteufe.

m

349,2 —354,95

354,95—366,95

366,95—370,45
370,45-372,5

372,5 -374,5

374,5 -378,38

378,38—380,15
380,15—386

386-393
393-400

400 — 410,35

410,35-415,35

415,35—415,85

415,85—421,85

421,85—446,ao
446,20—449

449—462,4

462,4

Gebirgsart.

Eotes Konglomerat
Sandstein und Schieferton

Graues Konglomerat
Koter Schieferton

Graues Konglomerat
Eotes „

Schieferton

Graues Konglomerat
Schieferton

Neuflötz

Schieferton und Sandstein

Feiner grober Sandstein

Schieferton

Feiner gr. Sandstein

Schieferton mit Kohle

Graues Konglomerat

Schief ertön und Sandsteine

I. Flötz.

Mächtig
m

5,75

12

3,5

2,5

2 •

3,88

1,77

5,85

7

7

10,35

5

0,5

6

24,35

2,8

13,4

Ölsnitzer Bergbangewerkschaft zu Ölsnitz.

Friedenschacht.

Schachtteufe.

m

519—521

521-544
544—547,5

547,5 —551,5

551,5 —556,5

556,5 —569
559

Gebirgsart.

Rote Schiefertone mit
schwachen Sandstein-
schichten wechsellagernd

Graues Konglomerat

Graue und rote Sandsteine
Graues Konglomerat

Sandstein mit Schieferton
Graues Konglomerat

Schieferton

I. Flötz.

Mächtig
m

2
23
3,5

4
5
2,5
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Aktien-Gesellschaft Vereinsglück
zu Ölsnitz.

Schacht I

Schachtteufe.

m
203,7 —225,i

524,4 —526,5

526,5 —534

534 —536,6

536,6 -540

540 -540,4

540,4 -542,5

542,5 - 544
544 —544,8

544,8

Gebirgsart.

Kotes Konglomerat
Schiefertone mit
schwachen Sand-
steinschichten

Eotes Konglomerat

Schieferton in Lagen

Eotes Konglomerat

Schieferton

Konglomerat
Schieferton

Eotes Konglomerat

Grauer Sandstein

I. Flötz.

Mäch
tig
m

21,4

2,1
7,5

2,6

3,4

0,i
2,1.

1,5

0,8

Steinkohlenbauverein Concordia
zu Ölsnitz.

Schacht II

Schachtteufe.

m

557 —563,5

563,5 — 565,6

565,6 —565,8

565,8 —568,2

568,2 —568,5

568,5 —571,2

571,2 —615
615

Gebirgsart.

Konglomerate nur
sehr schwach

Eote Schiefertone mit
schwachen Sand-
steinschichten

Eoter und grauer
Sandstein

Graues Konglomerat

Sandstein

Graues Konglomerat

Sandstein
Grauer Konglomerat

Sandstein und Kohle

I. Flötz.

Mäch-
tig
m

6,5

2,1
0,3

2,4

0,3

2,7

43,8

Zusammenstellung
der Aufzeichnungen über Gebirgsschläge iin Lugau-Ölsnitzer ReTier.

I-
Beobachtungen der Berginspektion Ölsnitz.

1899 Novbr. 12. Abends 10 Uhr 55 Minuten. Starker Stoß, begleitet von
dumpfem Bollen. Bemerkt über Tage auf dem Stein-
kohlenwerk Vereinsglück, in Ober-Ölsnitz und im Ge-
bäude der Berginspektion. Unter Tage wurde er auf
Vereinsglück und Grube Deutschland bemerkt.
Nachmittags 2 Uhr 50 Min. Starker Stoß, beobachtet
im Gebäude der Berginspektion. Ferner in den Gruben
Vereinsglück und Deutschland und zwar im Nordfeld
der ersteren.
Nachmittags 8 Uhr 37 Minuten. Kurzer, heftiger Erd-
stoß. Wahrgenommen im Gebäude der Berginspektion,
über Tage auf den Gruben Deutschland und Ölsnitzer
Bergbau-Gewerkschaft.
Abends 9 Uhr. ] Diese Erderschütterungen
Früh 12 Uhr 5 Minuten. ? wurden nur im Berginspek-

„ 5 „ 7 „ J tionsgebäude beobachtet.

1900 April 4.

1900 Novbr. 27.

1902 April 25.
„ 26.
„ 30.
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1883.

n.
Steinkohlenbauverein Hohndorf.

Heftiger Schlag beim Auffahren im II. Flötz. Am
18. Schacht verlöschten die Lampen. Eine im Betrieb
stehende Strecke wurde derart zusammengedrückt, daß
die in derselben befindlichen Hunde zwischen Strosse
und Kappe fest eingeklemmt waren.

Die Ursache wird in dem Zubruchgehen der
Hangendschichten des benachbarten, im Jahre 1879 bis
1881 zum Abbau gekommenen Grubenfeldteiles zu
suchen sein. Derselbe hatte eine Länge von etwa
400 m und eine Breite von ca. 100 m.

Über die im Jahre 1897 beobachteten Grebirgs-
schläge vergl. Seite 32.

m.
Gersdorfer Steinkohlenbauverein.

1891 Februar 23. Infolge heftiger Schläge wurde Streichstrecke 37b teil-
weise zusammengedrückt.

„ März 25. Vormittags 2 Uhr. Durch mehrere Schläge in der
Strecke 36d wurden mehrere Stempel weggeschlagen
und hier, sowie in der Abbaustrecke 36, die Bahn auf
6 bezw. 2 m Länge auseinandergesprengt.

„ April 16. Durch einen heftigen Schlag wurden in der 36 Strecke
mehrere Stempel weggeschlagen und die Bahn auf
70 m Länge gehoben.

?, „ 21. In der Strecke Nr. 36 und 37b wurden ein großer Teil
Stempel zerbrochen und in ersterer ca. 50, in letzterer
ca. 40 m Bahn gehoben.

„ Oktbr. 28. Strecke Nr. 36 wurde durch einen heftigen Schlag
teilweise zusammengedrückt. Derselbe wurde auch über
Tage wahrgenommen.

1892 März 16. Früh 4 Uhr. Kräftiger Schlag im L Flötz. Bemerkt
in den Strecken 30a, 30k und in den Abbauen 30h,
30a und 30r sowie über Tage.

.. Juli 28. Nachmittags y28 Uhr. Die Bahn wurde auf 12 m
Länge in der Streichstrecke 36d gehoben. -•

„ Oktbr. 24. Die Doppelbahn in Strecke 36 wurde aufgesprengt und
eine Anzahl Stempel zerbrochen.

1893 Februar 2. In der Streichstrecke 36a wurden einige Baue ver-
schoben und die Bahn gehoben.

' „ Mai 4. Früh l/23 Uhr. Die Bahn in Streichstrecke 36g1 wurde
auseinandergerissen.
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1893 Mai 16.

„ Septbr 28.

„ Oktbr. 26.

1894 März 16.
„ Juni 12.

1898 Novbr. 9.

n n 10.

Nachmittags 2 Uhr. Streichstrecke 36g1 und die obere
Hälfte des Haspelberges wurden zusammengedrückt.
Nachmittags 8 Uhr. Durch einen Gebirgsschlag wurde
Abbau 36g unruhig, fast alles Holz zerdrückt und
3 Baue vor dem Ortsstoß zerbrochen.
Früh 3/46 Uhr. In der Strecke 36g brachen mehrere
Stempel und die Bahn wurde gehoben.
Nachm. l/3l Uhr. Heftiger Schlag in der Grube.
Nachmittags 6 Uhr. In der Förderstrecke 31, I. Flötz,
stürzten 2 Baue um.
Früh y46 Uhr. Am Fuße des Lufthaspelberges VIII
fiel durch einen Schlag im Dachgebirge eine 3,5 m
lange Sattelkappe herab.
Früh 4 Uhr. Am Kopfe des Bremsberges 55b brachen
mehrere Sattelkappen.
Früh 7 Uhr. Streckenkreuz 46 l, Flötz I, wurde nieder-
gedrückt.
Vormittags 11 Uhr. In der Wetterstrecke 53a erfolgte
ein außerordentlich starker Schlag, welcher 9 Schläge
Bahn um 60 cm in die Höhe trieb.
Vormittags 9 Uhr 35 Min. wurde die Strecke Nr. 53a
fast vollständig zusammengedrückt und ein starker
Stoß über Tage bemerkt.
Nachm. 8 Uhr. Die Bahn der Förderstrecke 52 d wurde
auf 30 m Länge auseinandergerissen.
Früh 8/48 Uhr. Ein starker Schlag machte sich von
Ort 54 bis 36k bemerkbar.
Nachm. J/44 Uhr. In der Abbaustrecke 53 c wurden
mehrere Stempel zerbrochen und die Bahn gehoben.
Nachm. Y28 Uhr. Die Bahn in der "Wetterstrecke 53a
wurde um 5 bis 10 cm gehoben und gleichzeitig
3 Stempel zerbrochen.
Nachm. y46 Uhr. Heftiger Schlag, besonders bemerk-
bar in Strecke 52b.
Nachm. 3/48 Uhr erfolgte vor Ort Nr. 52a ein starker
Schlag, wodurch beide Rüstpfosten des Ortsstoßes zer-
brachen und bei den letzten 4.Bauen die Stempel herein-
und einige Kappen in die Höhe gedrückt wurden.

IV.

Steinkohlenbauverein „Kaisergrube".
1896 Mai 3. Nachm. 3/42 Uhr. Starker Stoß in der Grube und über

Tage.
A 6

1899 Januar 12.

„ Juni 24.

1900 Mai 30.

1901 März 26.

1902 Januar 15.

„ Februar 15.

„ August 15.

„ Septbr. 8.

„ Novbr. 25.
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1896. August 16.

„ Dezbr. 13.

1897 Januar 22.

„ Septbr. 16.

„ Dezbr. 10.

Dezbr. 25.

1898 Januar 11.

„ Novbr. 24.

., Novbr. 25.
„ Dezbr. 15.

1899 Januar 14.

„ März 5.

1900 April 23.

1901.
1902 Juli 18.

„ Oktober 30.

Nachm. 4 Uhr, in der Grube (II. Schachtrevier) und
über Tage. Wahrgenommen als ein kurzer, ruckweiser
Stoß.
Früh Y45 Uhr und Abends 10 Minuten vor 9 Uhr im
ganzen Bevier. sowohl über Tage, als auch in der Grube
beobachtet.
Vormittags Y39 Uhr. Im zweiten Schachtrevier weniger,
im ersten stärker bemerkt. Ebenso über Tage.
Nachts y22 Uhr sehr starker Stoß. Am Füllort der
600m Sohle, Schacht I, entgleisten 11 Hunde. Die
Lampen verlöschten. Staubaufwirbelung in den Strecken.
Ueber Tage bis in die Mitte des Dorfes wahrgenommen.
Nachm. 1/24 Uhr. Schacht II. Langes, dumpfes Rollen
von West nach Ost. Über Tage nichts bemerkt.
Vormittags J/26 Uhr und nachmittags 3/43 Uhr. Heftiger
Stoß, der auch über Tage bemerkt wurde. In der Grube
als Stoß von Nord kommend, unter prasselndem Ge-
räusche. Wahrscheinliche Ursache: Niedergehen der
Abwaschungskonglomerate im Nordfeld.
Nachmittags 11 Uhr. Heftiger Stoß, von Ost kommend.
Über Tage und im Dorf bemerkt worden.
Vormittags yall Uhr. Kräftiger Gebirgsschlag, in der
ganzen Grube wahrgenommen.
Früh ilil Uhr. Desgl., aber auch über Tage.
Nachmittags Y25 Uhr. Zwei starke, schnell hinter-
einander folgende Stöße.
Nachmittags J/45 Uhr. Stoß im I. u. II. Revier, sowie
über Tage bemerkt.
Nachts 12 Uhr. Zuckender Stoß von unten nach oben.
Nur über Tage wahrgenommen.
Vormittags 3/412 Uhr. Starker Stoß im I. Schachtrevier.
Im J.-Schacht 3 Kompressionsrohre zersprengt.
Nur Flötzschläge beobachtet.
Nachts y4ll Uhr. Kräftiger Schlag im ersten Schacht-
revier. Auch über Tage bemerkbar gewesen.
Abends 6 Uhr. III. Steigerrevier Schacht II. Starker
Stoß, der sich nachts gegen 11 Uhr wiederholte.

V.
Ölsnitzer Bergbau-Gewerkschaft.

Während die vorstehenden Angaben auf Aufzeichnungen der Berg-
inspektion bezw. der Betriebsleitungen der betreffenden Werke beruhen,
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sind die folgenden nur Mitteilungen des Aufsichtspersonales. Soweit man
in Erfahrung bringen konnte, sind heftige Gebirgsschläge auch bei diesem
Werke schon seit einem Jahrzehnt aufgetreten. Die Angaben, welche
nur auf mündlicher Ueb erlief erung beruhen, sind aber in der Zeitangabe
so ungenau, daß von der Wiedergabe nur die in diesem Jahre beobachteten
Gebirgsschläge berücksichtigt werden sollen.

1902: Im Mai erfolgte in der 14. Strecke — II. Flötz — ein heftiger
Schlag, der mehrere Stempel wegschlug, 3 Hunde zum Entgleisen
brachte und die Bahn auf etwa 40 m Länge um 30 cm hob. —
Der Abbau des 2y2 m mächtigen Flötzes I war an dieser Stelle
vor 4 Jahren erfolgt.

„ Juli. Kräftiger Schlag in der Ib-Strecke, durch den mehrere
Stempel und Kappen zerbrochen wurden.

„ September. Sehr starker Stoß im Querschlag 100 und Querschlag 2.
Derselbe wurde auch über Tage wahrgenommen.

A 6*



Von dem Ausfluss der Pressluft.
Von

R. Hauße, Markscheider in Zauckerode.

Hierzu Tafel VIII.

Die Erfüllung des § 143 der Allgemeinen Bergpolizei-Vorschriften
für das Königreich Sachsen vom. 2. Januar 1901, nach welchem bei
Schlagwettergruben jedem belegten Grubenbau eine bestimmte Luftmenge
zuzuführen ist, setzt voraus, daß diese Luftmenge gemessen werden kann.
Diese Voraussetzung ist nicht überall erfüllt. Denn es gibt Gruben-
abteilungen, in denen wegen geringer Flötzmächtigkeit und großen Ge-
birgsdruckes der Querschnitt der Strecken möglichst klein gehalten werden
muß und wo infolgedessen, da der Raum zum Einbauen von Wetterlutten
fehlt, zur Bewetterung nur ein Preßluftrohr nachgezogen wird, aus welchem
man die nötige Luft entnimmt. Für die aus Röhren unmittelbar aus-
strömende Preßluft gab es bisher kein für die Grube geeignetes Meß-
verfahren. Um diese Lücke in der "Wettermessung auszufüllen, habe ich
in amtlichem Auftrage Versuche angestellt, deren Beschreibung und Er-
gebnisse hier folgen mögen.

I. Angabe eines anemometrischen Verfahrens, schwache Preßluft-
ströme Tolumetrisch zu messen.

1. Allgemeine Betrachtung über die Art und Weise des
einzuschlagenden Meßverfahrens.

Theoretisch berechnet sich das Volumen Qt eines Preßluftstromes zu
Q =F.v, worin F den Querschnitt der Ausflußöffnung des Mundstücks
und v die sich aus dem totalen Manometerdruck der Preßluft berechnende
Luftgeschwindigkeit bedeuten. Diese zwei Größen lassen sich für jeden
Preßluftstrom bestimmen.

Dagegen erhält man die effektive Luftmenge
Qe^.F.V,

worin /.i den Ausflußkoeffizienten des verwendeten Mundstücks angibt.
Da es bisher kein Mundstück gab, von welchem der Ausflußkoeffizient

für gepreßte Luft bekannt war, so ließen sich auch die vor den Gruben-
bauen direkt ins Freie strömenden effektiven Luftmengen nicht mano-
metrisch messen.

Anemometrisch ließen sie sich aber deshalb nicht bestimmen, weil
die Geschwindigkeit im Ausnußquerschnitte des Mundstücks zu groß ist,
um mit einem Anemometer gemessen werden zu können.
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Es fragt sich also, wie man die in der Grube aus den Ausfluß-
Öffnungen der Preßluftrohre direkt ausströmende Luftmenge hinreichend
genau bestimmen kann.

Zunächst ist versucht worden, die Form, welche ein Preßluftstrahl
annimmt, wenn er ins Freie ausbläst, festzustellen. Man spannte in der
Achse eines solchen frei ausblasenden horizontalen Strahles einen Zwirns-
faden und hing in den Abständen von l m zu l m vom Mundstücke Lote,
die jenen horizontal gespannten Faden berührten. An diesen Lotfäden
wurde von der Achse aus mit einem Lichte wiederholt hinauf und her-
unter gefahren bis zu den Stellen, wo sich die bis dahin abgelenkte
Lichtflamme lotrecht stellte, und wo sie die Grenze der seitlichen Preß-
luftströmung anzeigte. Diese Grenzpunkte wurden von der markierten
Achse aus eingemessen. In unmittelbarer Nähe des Mundstücks konnte
das Licht bis ganz nahe an den Umfang des ausfließenden Stromes ge-
halten werden, ohne daß es aus seiner vertikalen Stellung abwich.

Ein Preßluftstrom, der aus einem Mundstück mit l mm weiter Aus-
flußöfihung unter 4 at Überdruck in eine Strecke frei einströmte, ergab
im Vertikallängendurchschnitt die in Figur l aufgezeichnete Gestalt.

Fig. 1.
Maßstab l: 50.

,650

V» o,*är 1,38 2,38 3,20m

In derselben Weise wurde der Längsquerschnitt eines aus einer 7 mm
weiten Ausflußöffnung unter 4 at Überdruck in die Strecke blasenden
Preßluftstroms gemessen und in Fig. 2 aufgezeichnet.

Fig. 2.
Maßstab l: 50.

0,7m

Aus den Darstellungen in den Fig. l u. 2 ist zu ersehen, in welcher
Weise sich durch die Ausdehnung der ausströmenden Preßluft der Über-
druck ausgleicht. Die Preßluft breitet sich kurz hinter ihrem Austritt aus
dem Mundstück nach allen Eichtungen hin aus, verliert dadurch allmählich
ihre höhere Spannung und setzt sich zuletzt mit der Atmosphäre ins
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Gleichgewicht, welcher Zustand in Fig. 2 bei etwa 8 m und in Fig. l
bei 4 m Entfernung vom Mundstück einzutreten scheint.

Die aus der l mm weiten, 0,00735 qcm großen Ausflußöffnung unter
3,5 at Druck ausströmende Preßluftmenge berechnet sich für die Sekunde
theoretisch zu etwa l Liter von der Dichtigkeit der äußeren Atmosphäre.
"Wie oft sie das Flügelrad eines unmittelbar hinter der Ausflußöffnung auf-
gestellten Anemometers in einer Zeiteinheit um seine Achse zu drehen
vermag, konnte wegen der zu großen Heftigkeit, mit der sie ausströmte,
und in Rücksicht auf die zarte Bauart des Meßinstrumentes nicht ge-
messen werden; doch ließ sich das Anemometer in 0,2 m Abstand von
der Ausflußöffnung in den Luftstrom einhalten, wo es 7.3,4 = 23,8 Um-
drehungen in der Sekunde machte. Wenn man die Geschwindigkeit
dieses Luftstromes nach dieser Umdrehungszahl bemißt und als Quer-
schnitt des mit dem Anemometer gemessenen Luftstromes den 78,5 qcm
großen Flügelradquerschnitt annimmt, so berechnet sich daraus eine Luft-
menge von 44 Litern in der Sekunde, also eine weit größere als die zu
l Liter berechnete theoretische Luftmenge.

Aus dieser Berechnung geht hervor, daß man direkt ins Freie aus-
strömende Preßluftmengen nicht anemometrisch bestimmen kann. Es
läßt sich dabei weder F noch v genau feststellen, weil die Preßluft, nach-
dem sie aus dem Mundstück ins Freie getreten, sich nach allen Seiten
ausdehnt und den Querschnitt, den sie einnimmt und von dem die Ge-
schwindigkeit abhängt, beständig verändert. Man weiß nicht, an welcher Stelle
der Preßluftstrahl gerade den Durchmesser des Flügelradquerschnitts hat.

Die Ursachen davon, daß die in 0,2 m Abstand vom Mundstück aus-
geführte anemometrische Messung die ausströmende Luftmenge viel zu
groß angibt, liegen jedenfalls darin, daß in jener Berechnung der Quer-
schnitt des Luftstromes viel zu groß angenommen ist, und auch darin,
daß das Anemometer für solche seinen Querschnitt nur teilweise aus-
füllende starke Luftströme nicht justiert war. Der Effekt eines Luft-
stromes wächst nicht im einfachen, sondern in einem höheren Verhältnisse
mit seiner Geschwindigkeit.

Gleichwie die Geschwindigkeit eines Wasserstromes, der sehr starkes
Gefalle hat, sich in diesem nicht mit einem für mäßige Geschwindigkeiten
geeichten Woltmann'schen Flügel messen läßt, ebenso kann das Volumen
eines Preßluftstromes in dem Bereiche, wo dessen Dichtigkeit größer ist
als die der äußeren Atmosphäre, nicht mit einem gewöhnlichen Anemo-
meter bestimmt werden.

Nach der aus den beiden Versuchen (vergl. Fig. l u. 2) hervorgehenden
Tatsache, daß sich die ausblasende Preßluft auf verhältnismäßig kurzem
Wege mit der äußeren Luft ins Gleichgewicht setzt, wird die Lösung
der Aufgabe, schwache Preßluftströme ihrem Volumen nach anemometrisch
zu bestimmen, darauf hinauszulaufen haben, die ausströmende Preßluft
da zu messen, wo sie sich mit der äußeren Atmosphäre ins
Gleichgewicht gesetzt hat.
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Wie die Preßluft sich im Freien ausdehnt, so breitet sie sich jeden-
falls ähnlich aus, wenn sie in eine genügend weite Röhre einbläst. Auch
darin wird sie, ähnlich wie bei ihrem Ausströmen ins Freie, durch ihre
Ausdehnung beständig an Spannung abnehmen, bis sie in einem bestimmten
Querschnitt der Röhre nur noch die Dichtigkeit der äußeren Luft und
die zu ihrer Weiterbewegung nötige Geschwindigkeit besitzt.

Die Aufgabe für die Aufstellung eines anemometrischen Meßverfahrens
besteht also darin, die Preßluft in eine Röhre einblasen zu lassen und
diese Röhre, die sich aus Wetterlutten auf beliebige Länge zusammen-
stellen läßt, bei einer gewissen Weite so lang zu nehmen, daß an ihrem
Ausflußquerschnitte die Preßluft sich bis auf die Dichtigkeit der äußeren
Luft ausgedehnt hat.

Die Weite, die man der Röhre zu geben hat, ist so zu bemessen,
daß sich die Luftgeschwindigkeit im Ausflußquerschnitt der Lutte in
keinem Falle größer als diejenige ergibt, bis zu welcher das zu benutzende
Anemometer geprüft ist. Die aus einem Mundstück mit 7 mm weiter
Ausflußöffnung bei 3 at Überdruck ausströmende verdichtete Luft hat
die theoretische Geschwindigkeit von 350 m.

Gibt man der Röhre 200 mm Durchmesser, so wird sich der Preß-
luftstrom, den man darin einströmen lassen will, mit seinem Querschnitt

200.200.-^4
um das = = ungefähr 800 fache vergrößern und seine Ge-

7-7.-T-4
schwindigkeit da, wo er sich mit der äußeren Atmosphäre ins Gleichgewicht
gesetzt hat, 1,4 m betragen. Röhren von 200 bis 300 mm Weite werden
sich also zu den beabsichtigten Versuchen eignen.

Strömt Preßluft in einer solchen 200 mm weiten Röhre ein, so hat
man den Raum, wo sie den Röhrenquerschnitt noch nicht gleichmäßig
ausfüllt, wo ihre Bewegung noch von Wirbeln unterbrochen ist, von dem-
jenigen zu unterscheiden, in welchem sie eine regelmäßige Bewegung
angenommen hat. Nur in diesem Teile der Röhre läßt sie sich ihrem
Volumen nach anemometrisch messen.

Hat die Röhre keine hinreichende Länge, so wird die durchströmende
Preßluft deren Austrittsquerschnitt erreichen, ehe sie sich darin bis zur
Dichte der Außenluft ausgedehnt und eine normale Bewegung erlangt hat.

Wie lang die Lutte bei einer bestimmten Weite sein muß, um in
ihrem Ausflußquerschnitte die Preßluft mittels Anemometers messen zu
können, ist durch Versuche nachzuweisen.

2. Beschreibung der Versuche, die zur Angabe eines
anemometrischen Verfahrens, schwache Preßluftströme volu-

metrisch zu bestimmen, ausgeführt wurden.

Die Versuche erfolgten in der Weise, daß man die zu messenden
Preßluftströme in eine Blechlutte einströmen ließ, von welcher der eine



A 48

ihrer beiden Querschnitte, in dem das mit Mundstück versehene Preßluft-
rohr einmündete, luftdicht abgeschlossen war, und in deren anderem
Querschnitt man die Geschwindigkeit der ausströmenden Preßluft durch
Einhalten eines Anemometers maß.

Die Versuche wurden, besonders wegen der Luftströmung, die über
Tage im Freien zeitweilig eintritt, in der Grube ausgeführt und zwar in
einer Strecke, wo sich die Wetter in Ruhe befanden, was besonders des-
halb erforderlich war, weil auch geringe Luftgeschwindigkeiten anemo-
metrisch gemessen werden sollten. Eine solche geeignete Strecke war
der Querschlag 100 (Eig. 14, Taf. VIII) in der 8. Hauptstreckensohle im
Grubenrevier des Oppelschachtes in Zauckerode. 50 m nördlich vom
Streckenkreuze dieses Querschlages mit der 8. Hauptstrecke endet eine
50 mm weite Preßluftrohrleitung, von welcher in der 8. Hauptstrecke
nach Süd ein 20 mm weites Rohr abzweigt, das am Querschlag vorbei-
führt. An dieses schwache Rohr wurde ein gleich weites, 1,5 m langes
Rohr, welches in seinem mittleren Teile einen Hahn zum An- und Ab-
stellen der Preßluft und einen Rohrstutzen zur Aufnahme eines Mano-
meters enthält, angeschlossen. Sein freies Ende bedeckte ein Muffstück
mit 20 mm weitem Gewinde, woran die mit gleichem Gewinde ge-
schnittenen Mundstücke, die zu den Versuchen bestimmt waren, an-
geschraubt wurden.

An das Ende des 20 mm weiten, 1,5 m langen Druckrohres schloß
man die zur Messung der Druckluft zu verwendende Lutte in der Weise
an, daß das Druckrohr einige Zentimeter in die Mitte ihres Querschnitts
hineinragte, und sperrte die hinter das Rohrende zu liegen kommende
Querschnittsöfihung der Lutte durch einen an diese angeschraubten Deckel
luftdicht ab (Fig. 13 Taf. VIII).

Ein an der Seite der Lutte angebrachtes Türchen ermöglichte das
An- und Abschrauben der benutzten Mundstücke an das Preßluftrohr.
Um den Preßluftdruck während eines jeden Versuchstages nach Beheben
verändern und ihn während einer jeden einzelnen Messung konstant er-
halten zu können, wurden diese Versuche an Sonntagen ausgeführt, wo
keine Druckluftentnahme durch den Betrieb stattfand.

An den Versuchstagen stand der Preßluftüberdruck über Tage je
eine Stunde lang der Reihe nach beständig auf 4, 3l/2, 3, 21/2, 2, iy2

und l Atmosphäre und an der Beobachtungsstelle in der Grube im
Durchschnitt 0,i Atmophäre niedriger als über Tage. Mit jeder anemo-
metrischen Geschwindigkeitsmessung wurde der Manometerdruck un-
mittelbar vor dem Offnen und nach dem Schließen des hinter dem Bläser
befindlichen Druckluftventüs gemessen, und außerdem auch noch während
des Luftausblasens der aerodynamische Druck beobachtet.

Die Versuche begannen unter Anschluß einer 295 mm weiten Lutte
an das mit Mundstück versehene Preßluftrohr, und zwar zuerst mit einer
solchen von 23 m Länge.
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Das zum Messen der Luftgeschwindigkeit verwendete, zuvor nach
der Pulverrauchmethode geeichte Anemometer, dessen Flügelraddurch-
messer 100 mm mißt und für das die Eichungsformel

V = 0,14 -\- 0,234 U •

gilt, wenn v die Luftgeschwindigkeit und u die Umdrehungszahl in der
Sekunde bedeuten, wurde immer in 2 Punkten des Luttenausfluß quer-
schnitts eingehalten, einmal in dessen Mitte und zweitens so, daß der das
Flügelrad umschließende Hing den Luttenumfang berührte. In dieser
Stellung hatte die Achse des Instruments von der Mitte erstens des
295 mm weiten Luttenquerschnitts einen Abstand von zwei Dritteln des
Luttenhalbmessers (also von 2/3 r), zweitens in dem sodann —- vergl. weiter
unten — zur Anwendung gelangten 193 mm weiten Luttenquerschnitt
Y2r Abstand. Auf eine Einheit der Zeigerangabe dieses Anemometers
kommen 3,4 Flügelumdrehungen.

Zum Ausblasen der Preßluft in die Lutten wurden die vier auf
Taf. I unter Nr. 7 bis 10 in l/2 der natürlichen Größe abgebildeten Mund-.
stücke mit 7 mm weitem Ausnußquerschnitte verwendet.

Nach Beendigung dieser Versuche wurde die Lutte von 23 m Länge
auf 19 m, dann auf 15 m, 11 m, 7 m und zuletzt auf 3 m Länge ver-
kürzt, und für jede dieser Lutten wurden außer den Druckbeobachtungen
in deren Ausflußquerschnitt die Geschwindigkeitsmessungen wiederholt.

Hieran schlössen sich die Versuche unter Benutzung 193 mm weiter
Lutten von 23, 19, 15, 11, 7, 3 und l m Länge.

Aus der Anzahl der Umdrehungen des Anemometers in der Sekunde
berechnet sich nach dessen Eichungsformel die Luftgeschwindigkeit und
aus dieser und dem Luttenquerschnitte die Luftmenge.

Soweit diese Luftmengen mit einander verglichen werden sollen,
wären sie eigentlich zunächst auf gleichen Preßluftdruck zu reduzieren;
da aber die Verschiedenheiten in dem Drucke, unter welchem die zu ver-
gleichenden Luftmengen gemessen wurden, unbedeutend sind, so konnte
zu dem vorliegenden Zwecke von einer solchen Reduktion abgesehen
werden. Eine Eeduktion der Luftmengen auf den Normalzustand ist
hier nicht nötig, weil die Ergebnisse der Versuche, die zum gegenseitigen
Vergleich gelangen, unter fast gleicher Temperatur und demselben Baro-
meterdruck ausgeführt wurden.

Bringt man immer nur diejenigen Luftmengen zur gegenseitigen
Vergleichung, die aus einem gleich großen Ausflußquerschnitte der Lutten
ausströmten, so lassen sich, da dann F konstant ist, an Stelle von Q
die Geschwindigkeiten v gegenseitig vergleichen; da ferner die Geschwindig-
keiten von der Anzahl der Umdrehungen des Anemometers abhängen, so
lassen sich für die gegenseitige Vergleichung der in gleich großen Lutten-
ausflußquerschnitten ausströmenden Luftmengen auch die beobachteten
Anemometerumdrehungen benutzen.

A7
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Tabelle I.
Ergebnisse der Versuche zur Angabe eines anemometrischen Verfahrens
nach welchem schwache Preßluftströme volumetrisch bestimmt werdei

können.
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qm großen Ausflnßquerschnitt (Fig. 7 Taf. VIII).
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Die Luft blies im ganzen Querschnit
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*) Einer Einheit der Zeigerangabe am Zifferblatt des Anemometers entsprechen 3,4 Umdrehunge
des Flügelrades.
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!. Das angeschraubte Mundstück hat einen 7 mm weiten, 0,oooo38465 qm großen Ausflußquerschnitt und

a) konische Form (Fig. 10, Taf. VIII).
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b) konisch-zylindrische Form (Fig. 9, Taf. VIII).
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c) zylindrische Form (Fig. 8, Taf. VIII).
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Es sind daher in Tabelle I, welche die gesamten Beobachtungs-
ergebnisse dieser Versuche enthält, nur die aus den Mittelwerten der
Anemometer-Umdrehungszahlen hervorgehenden effektiven und die sich
aus dem mittleren Druck und dem Ausflußquerschnitte der Mundstücke
ergebenden theoretischen Luftmengen berechnet und die Berechnungs-
ergebnisse in den Spalten 8 und 9 eingefügt worden. Bei der gegen-
seitigen Vergleichung sind die Ergebnisse der Messungen in den 295 mm
weiten Lutten von den in den 193 mm weiten auseinanderzuhalten.

Im allgemeinen ergibt sich aus den Versuchsergebnissen, daß die Um-
drehungen des Anemometers, die in gleichen Punkten der Ausflußquer-
schnitte aller über 11 m langen Lutten unter annähernd gleichem Druck
beobachtet wurden, und die in der ersten Versuchsreihe in den Spalten 7
und 8, sowie in der zweiten in den Spalten 6 und 7 aufgeführt sind, mit
einander gut übereinstimmen. Alle in den Ausflußquerschnitten der 23,
19, 15 und 11 m langen, 295 mm weiten Lutten beobachteten Flügelrad-
Umdrehungen sind ziemlich gleich groß. Das Verhältnis zwischen den
in Spalte 5 enthaltenen Drücken und den in Spalte 7 oder 8 bez. 6 oder 7
der Tab. I aufgeführten Umdrehungszahlen ist in allen diesen Versuchen fast
dasselbe. Die kleinen Abweichungen der in den über 11 m langen Lutten
beobachteten Umdrehungen voneinander lassen sich nicht darauf zurück-
führen, daß die Preßluft in den Ausnußquerschnitten dieser Lutten sich
noch nicht mit der Atmosphäre ins Gleichgewicht gesetzt gehabt habe;
denn wenn dem so wäre, würden diese Umdrehungszahlen sich nur nach
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der Richtung größer ergeben, nach welcher in Spalte 2 die Lutten kürzer
werden. Sie stellen sich aber bald größer, bald kleiner als ihr Mittelwert
und haben ihre Ursache jedenfalls in Unvollkommenheiten der Messung.
Die Querschnitte der einzelnen Lutten waren nicht ganz genau gleich
groß, so daß das Anemometer sich nicht immer ganz genau in demselben
Punkte des Querschnitts der Lutte befand; auch wich dieses vielleicht in
einzelnen Messungen von der rechtwinkligen Stellung gegen die Richtung
des Luftstromes ab. Es mögen sich ferner unvermeidliche Fehler im
Ablesen der Sekunden an der Uhr und der Umdrehungen am Anemometer
eingeschlichen haben.

Die ungleichen Reibungsverluste, die aus der Verschiedenheit der
Länge der Lutten hervorgehen, sind so klein, daß sie hierbei nicht in
Betracht kommen.

In dem Ausflußquerschnitt einer 11 m langen, 295 mm weiten Lutte
hat die aus einem Mundstück mit 7 mm weiter Ausflußöffnung aus-
strömende Preßluft die Dichtigkeit der äußeren Atmosphäre bereits an-
genommen; sie hat hier eine wirbelfreie, geradlinige Bewegung und füllt
den Luttenquerschnitt gleichmäßig aus. Es scheint, daß die Preßluft
diesen Zustand in einer 7 m langen Lutte erreicht, daß also hier die
Grenze liegt, bis zu welcher sich in der angegebenen Weise schwache
Preßluftströme ihrem Volumen nach anemometrisch bestimmen lassen.

Ein ganz anderes Bild von der Luftströmung zeigt sich in dem
Ausflußquerschnitte der 3 m langen Lutte; hier wird in dessen Mitte die
Luft von außen angesaugt, so daß sich das Flügelrad des Anemometers
an dieser Stelle in entgegengesetzter Richtung bewegt, als in den Punkten
des übrigen Querschnitts. Am inneren Umfange der Lutte bläst die Luft
auf einer 7 mm breiten Ringfläche mit größerer Geschwindigkeit aus,
als aus den 7 bis 23 m langen Lutten.

Ohne alle Regelmäßigkeit und stoßweise erfolgte die Ausströmung
der Luft im Ausflußquerschnitt der l m langen Lutte; Strom und Gegen-
strom waren so heftig, daß sich das Instrument darin nicht einhalten ließ.
Erst nach teilweiser Abstellung der Preßluft konnte es in den Ausfluß-
querschnitt gebracht werden. Es zeigte an allen Stellen ein regelloses
Ausblasen und Ansaugen der Luft an und wurde in kurzen Intervallen
in seiner Bewegung unterbrochen, um dann jedesmal eine entgegen-
gesetzte Umdrehungsrichtung anzunehmen.

Durch Einhalten einer Lichtflamme in die einzelnen Querschnitts-
punkte wurden diese mit dem Anemometer gemachten Wahrnehmungen
bestätigt.

Ferner geht aus den Ergebnissen der Versuche, welche unter Ver-
wendung der 193 mm weiten, 23, 19, 15, 11, 7 und 3 m langen Lutten
ausgeführt wurden, hervor, daß das Anemometer in den beiden in
Tabelle I angeführten Punkten der Ausflußquerschnitte der 7 bis 23 m
langen Lutten bei gleichem Druck und gleichen Mundstücken ebenfalls
fast gleiche Umdrehungen machte. Hier ist das Ergebniß insofern noch
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günstiger als mit den 295 mm weiten Lutten, indem sich auch noch in
dem Ausflußquerschnitte der 7 m langen Lutte die Anemometerumdrehungen
mit den in den Ausflußquerschnitten der 11 bis 23 m langen Lutten ge-
fundenen gleich groß ergeben. Schon mit einer 7 m langen, 193 mm
weiten Lutte läßt sich in der angegebenen Weise die aus 7 mm weiten
Mundstücksöffnungen unter 4 at Druck ausströmende Preßluftmenge
anemometrisch bestimmen.

Man kann wohl annehmen, daß die so bestimmten Luftmengen den
wirklich ausströmenden entsprechen. Im Ausflußquerschnitt einer nur
3 m langen, 193 mm weiten Lutte hat die Preßluft ihre höhere Spannung
noch nicht ganz ausgeglichen und sich noch nicht auf den ganzen Quer-
schnitt regelmäßig verteilt. Die aus einer solchen kurzen Lutte aus-
strömende Preßluft läßt sich nicht ihrem Volumen nach anemometrisch
messen. Ganz unregelmäßig war die Luftausströmung in dem Ausfluß-
querschnitt einer 2 m langen Lutte.

Das für unseren Zweck wichtige Ergebnis ist das, daß die Um-
drehungen des Anemometers und folglich die Luftmengen sich
in den Ausflußquerschnitten der 11 bis 23 m langen, 295 mm
weiten und der 7 bis 23 m langen, 193 mm weiten Lutten für
gleiche Ausflußöffnungen und gleichen Manometerdruck gleich
groß ergeben. Eine solche Gleichheit anemometrisch bestimmter Preß-
luftmengen ist nur möglich, wenn diese in den Luttenausflußquerschnitten,
welche von den Mundstücken 7 bis 23 m und 11 bis 23 m entfernt liegen,
sich bereits mit der äußeren Atmosphäre ins Gleichgewicht gesetzt und
eine regelmäßige Bewegung angenommen haben. Nur wenn die Preßluft
mit der Dichte der äußeren Atmosphäre in allen Luttenquerschnitten-
gleichmäßig ausströmt, wird das Anemometer, mit dem die Luftmes-
sungen ausgeführt werden, gleiche Umdrehungen machen. In allen Lutten-
querschnitten, in welchen die Preßluft in diesen Zustand versetzt ist, läßt
sie sich zweifellos anemometrisch bestimmen. Während zu ihrer volu-
metrischen Messung sich bei 295 mm Weite der Lutten mindestens 11 m
Länge nötig machen, sind bei 193 mm Weite nur 7 m Länge erforderlich.

Wir haben in der angegebenen Benutzung einer 7 m langen,
193 mm weiten, oder einer 11 m langen, 295 mm weiten Lutte
ein Verfahren aufgefunden, nach welchem sich schwache Preß-
luftströme ihrem Volumen nach anemometrisch messen lassen.
Wegen ihres geringeren Umfanges wird man sich gewöhnlich - der 7 m
langen, 193 mm weiten Lutte bedienen.

Im allgemeinen wird die anemometrische Bestimmung der Preßluft
dadurch möglich, daß man an das Preßluftrohr in der angegebenen Weise
eine hinreichend lange Lutte anschließt, die Preßluft in diese einströmen
läßt und deren Geschwindigkeit an der Stelle der Lutte mißt,
wo sie den Spannungszustand der äußeren Luft angenommen
hat. Die ausströmende Luftmenge berechnet sich zu Q —F. c von
atmosphärischer Spannung, worin F den Ausflußquerschnitt der Lutte
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und c die mittlere Luftgeschwindigkeit in ihm bedeuten. Diese stellt
sich, solange der Ausnußquerschnitt des Mundstückes, aus dem die zu
messende Preßluft strömt, keine größere "Weite als 7 mm hat, nicht über 4 m.

Die Versuche, deren Ergebnisse in Tabelle I vorliegen, erstrecken
sich zwar nur auf den Ausfluß von Preßluft aus Mundstücken mit 7 mm
weitem Ausnußquerschnitt und auf 3,8 bis 4,a at Druck; aber da sich
voraussetzen läßt, daß sich jeder Preßluftstrom um so eher mit der
Atmosphäre ins Gleichgewicht setzt, je kleiner seine Pressung und je
kleiner der AusfLußquerschnitt des Mundstücks, also je geringer die aus-
strömende Preßluftmenge ist, so kann angenommen werden, daß unter
Anschluß einer 7 m langen, 193 mra weiten Lutte an das Preß-
luftrohr sich alle Preßluftmengen messen lassen, die aus Mund-
stücken bis zu 7 mm Weite unter dem Druck bis zu 4 at ausströmen.

Da im gewöhnlichen Grubenbetriebe der Preßluftdruck kaum viel
über 4 at beträgt und die Ausnußquerschnitte der benutzten Mundstücke
meist nicht über 7 mm Weite haben, so wäre hiermit die Aufgabe, schwache
Preßluftströme anemometrisch zu messen, als gelöst zu betrachten.

Endlich sind noch einige Versuche darüber angestellt worden, ob
das Volumen schwacher Preßluftströme sich nicht in irgend einer Weise
in kürzeren als 7 m langen Lutten anemometrisch messen läßt. Zur Ver-
wendung kamen dabei der Reihe nach eine l m lange und eine 3 m
lange, je 295 mm weite Lutte, ferner eine l m, 2 m, 3 m lange, je 193 mm
weite Lutte, in die verschiedene Widerstände eingeschaltet wurden. Als
Widerstände dienten zunächst 2 Siebe mit verschiedener Lochweite, von
denen man einmal jedes für sich und dann beide zusammen einschaltete.
Sie sollten den Zweck haben, die Preßluft möglichst rasch auf den ganzen
Luttenquerschnitt gleichmäßig zu verteilen und vor ihrem Eintritt" in den
Luttenausflußquerschnitt die Spannung aufzuheben.

Die Siebe waren an ihrem Umfange mit einer Filzleiste versehen,
die deren Abschluß am inneren Umfange der Lutte bewirkte und ihr
Einführen und Herausnehmen erleichterte.

Sodann diente als Widerstand eine tellerartige Scheibe vom halben
Durchmesser der Lutte; sie war in letztere so eingeschaltet, daß der Preß-
luftstrom auf ihre Mitte auftraf und an ihrem Umfang abströmte. Hinter
der Scheibe wurde dann noch ein 50 mm breiter Ring eingesetzt, so daß
sich der Strom zweimal brechen mußte, ehe er in den Meßquerschnitt
gelangte.

Gleichwie ein unter hohem Drucke stehender aus einer Röhre strömender
Wasserstrom, wenn er auf die Schaufeln eines Rades geleitet wird, auf
diese seine Kraft überträgt und beim Abfluß von der Schaufel nur soviel
Geschwindigkeit behält, als er zu seiner Bewegung benötigt, so sollte
auch die Preßluft auf den Teller wirken und am Umfange desselben mit
einer Geschwindigkeit abströmen, die sich mit dem Anemometer messen läßt.

Sollte die Ausströmung der Preßluft aus den kurzen Lutten regel-
mäßig erfolgen, so mußte erstens der Preßluftstrahl genau in der Mitte
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der Lutte einmünden und in der Richtung der Luttenaxe aus dem Mund-
stück ausblasen; zweitens mußte die Fläche des eingeschalteten "Wider-
stands normal zur Luttenaxe stehen. Waren diese Bedingungen nicht
erfüllt, so blies die Luft nicht gleichmäßig aus. Das Anemometer machte
dann an den verschiedenen Punkten des Ausflußquerschnitts ungleiche
Umdrehungen. Die Beurteilung darüber, ob und inwieweit eine solche
Messung die ausströmende Preßluftmenge richtig angibt, ist dadurch möglich,
daß nach den Versuchsergebnissen der Tabelle I bekannt ist, welche
Preßluftmenge aus einem Mundstück mit 7 mm Öffnungsweite unter dem
Druck bis zu 4,o at ausströmt und wie groß sich dabei die Zahl der Um-
drehungen des Anemometers im Ausfluß Querschnitte der 295 mm weiten
und der 193 mm weiten Lutte stellt. Denn es kann angenommen werden,
daß bei demselben Manometerdruck und dem gleichen Mundstück immer
dieselbe Preßluftmenge ausströmt, gleichviel ob die Lutte, in die die
Preßluft einbläst, l m oder 23 m lang ist.

In allen Fällen, in denen sich die Umdrehungen des Anemometers
im Ausflußquerschnitte der l m, 2 m und 3 m langen Lutten gerade so
stellen, wie in den 7 bis 23 m langen Lutten, erscheint das angewendete
Verfahren mit kurzen Lutten zur volumetrischen Bestimmung schwacher
Preßluftströme geeignet. Bei einigen Versuchen gelang es, die Wider-
stände, die je nach ihrer Form, Große und ihrer Stellung zum Mundstück
auf den Luftstrom verschieden einwirkten, so einzuschalten, daß das in
den Luttenausflußquerschnitt eingehaltene Anemometer die gleichen Um-
drehungen machte, welche es bei demselben Druck und demselben Mund-
stück in den Ausflußquerschnitten der 7 bis 23 m langen, gleichweiten
Lutten ergeben hatte. Im Allgemeinen haben aber die Ergebnisse dieser
Versuche nicht befriedigt; sie stellten sich bei weitem nicht als so zu-
verlässig dar, wie die von den Versuchen, deren Resultate die Tabelle I
gibt, und sind deshalb hier weggelassen worden. Es erschien aber
wenigstens ein kurzer Hinweis auf diese Versuche am Orte.

II. Bestimmung der Koeffizienten für den Ausfluß der Preßluft
aus verschiedenen Mundstücken.

Um die Preßluft auch manometrisch ihrem Volumen nach messen
zu können, wurden die Koeffizienten für ihren Ausfluß aus Mundstücken
mit 2 mm bis zu 7 mm und mit 10 mm weiten kreisrunden Ausflußquer-
schnitten in dünner Wand und aus solchen von 7 mm Weite in 4 ver-
schiedenen Formen festgestellt.

Der Ausflußkoeffizient ist die Verhältniszahl zwischen der effektiven
Luftmenge Qe und der theoretischen Qt. Beide Luftmengen müssen sich
auf gleiche Temperatur und denselben Barometerdruck beziehen. Q t muß
entweder auf die Temperatur t und den Barometerdruck b bezogen werden,
unter welchem Qe gemessen wurde, oder, was das richtigere ist, Qt und
Qe sind auf den Normalzustand zu reduzieren.
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Wie sich die effektive Luftmenge bestimmt, wurde im Abschnitt I
dargetan. Hierzu ist aber noch Folgendes anzuführen.

"Wie bei der Feststellung der theoretischen Luftmenge von der Vor-
aussetzung ausgegangen wird, daß die Ausflußgesetze von "Wasser auch
für Luft gelten, und diese während des Ausflusses ihre Dichtigkeit nicht
ändere, so ist zur Ermittelung der Ausflußkoeffizienten von der Voraus-
setzung auszugehen, daß beim Ausfluß der Preßluft die Kontraktion von
deren Strahlen mit der des Wassers im wesentlichen übereinstimmt.

Die dazu nötigen Ausflußversuche sind ähnlich wie die für Wasser
mit einem Gefäß anzustellen, dessen Querschnitt gegen den der Ausfluß-
Öffnung verhältnismäßig groß ist, und worin die Luft sich hinter der
Ausflußöffnung nahezu in Kühe befindet.

Insoweit in einem Rohre das Verhältnis seiner Weite zu der Mün-
dungsweite des daran angeschraubten Mundstücks eine gewisse Größe
nicht überschreitet und seine Länge gegen dieses Querschnittsverhältnis
nicht groß ist, kann es als Gefäß angesehen werden, worin die Luft-
bewegung vor der inneren Mündung des Mundstücks hinreichend klein
ist. Erfolgt der Ausfluß aus einer verhältnismäßig schwachen Röhre, so
muß diese kurz und unmittelbar an ein weites Gefäß angeschlossen sein,
damit darin die durch die Bewegung der Luft erzeugte Widerstandshöhe
so klein ausfällt, daß sie vernachlässigt werden kann. Je kleiner die Aus-
flußmenge oder der Mündungsquerschnitt des angeschraubten Mundstücks
ist, um so länger kann diese Röhre sein.

Ein ungefährer Maßstab dafür, ob der Ausfluß aus einem mit Mund-
stück versehenen Rohr im vorliegenden Sinne als Ausfluß aus einem Ge-
fäße betrachtet werden kann, liegt in der Differenz des Manometerdrucks
zwischen der ruhenden und der bewegten Preßluft im Rohre. So lange die
durch die Luftbewegung im Rohre erzeugte Widerstandshöhe so klein
ist, daß sie keinen meßbaren Unterschied zwischen diesen beiden Mano-
meterpressungen ergibt, lassen sich mit dem Rohre, wenn es dabei nicht
auf die größte Genauigkeit ankommt, Versuche zur Bestimmung von
Ausflußkoeffizienten anstellen. Das Richtigste ist es jedoch, sie mit einem
weiten Gefäß vorzunehmen, wie dies in den zu beschreibenden Versuchen
geschehen ist.

Beschreibung und Ergebnisse der über Tage ausgeführten
Versuche.

Unter Benutzung des einen der beiden beim Karolaschachte in Dohlen
neben dem Kompressor-Maschinenhause aufgestellten, 8 m langen, 1,75 m
weiten Kessel, der als Sammelbehälter für die Preßluft dient, wurden zwei
Reihen von einander unabhängiger Versuche ausgeführt. Um hierbei
den Luftkessel benutzen zu können, ohne ihn anbohren zu müssen, wurde
für die ersten Versuche an dessen Dom ein kurzes 90 mm Rohr ange-
schlossen, und an dieses, mit entsprechendem Schraubengewinde versehene

Afi
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Rohr wurden die zu bestimmenden Mundstücke befestigt. Der Luftaus-
fluß stellt sich gleich groß, gleichgiltig, ob man die Mundstücke an dieses
Rohr oder direkt an den Kessel anschraubt. Der Reibungswideratand,
welchen die Luft durch ihre Bewegung in diesem kurzen Rohr erfährt,
ist so klein, daß er sich vernachlässigen läßt.

"Wir werden sehen, daß in einer sich an den Windkessel anschließenden,
1934 m langen Rohrleitung, deren lichte Weite nach und nach von 100 mm
bis auf 50 mm abnimmt, die durch Reibung, Richtungs- und Querschnitts-
veränderungen entstehenden Verluste während der Luftausströmung aus
einer 7 mm weiten kreisrunden Ausflußmündung unter 3 at Druck nur
3 °/0 der theoretischen Ausflußmenge betragen , so daß danach in dem

/»

90 mm weiten, 6 m langen Rohr der Verlust 3 . = 0,oi % ausmacht.

Die Geschwindigkeit der Preßluft in dem 90 mm Rohr war, während der

90.90.^
4

Ausfluß aus einer 7 mm weiten Mündung stattfand, -- = 163,5 mal

'•'•T
kleiner als die vor der Mündung. Da die Geschwindigkeit der ausströmenden
Preßluft selbst unter dem höchsten Druck immer kleiner ist als 396 in,
so beträgt sie in dem 90 mm Rohr gegen 2 m, die einer Druckhöhe von
0,o6i . 2 .2== 0,24 mm Wassersäule oder 0,000024 Atmosphären entspricht.
An dem benutzten Metallmanometer ließ sich aber der Druck höchstens
bis auf ein Hundertstel Atmosphäre abschätzen, so daß dieses während
des Ausflusses der Preßluft den aerodynamischen Druck im. Rohre gerade
so groß angab, als während der Schließung des Ventils den aerostatischen
Druck. Bei den ersten Versuchen, die im Freien angestellt wurden, war
an dem Dome des Luftkessels ein 2,5 m langes, 90 mm weites, in der
Mitte gekrümmtes Rohr AB (Fig. 11) angeschlossen, dessen freies Ende
auf 0,5 m Länge gerade Richtung hatte, damit in der Mitte dieses
geraden Rohrteiles die Luft an der Öffnung des hier angebrachten Rohr-
stutzens, worauf ein Manometer Nr. 195 565 aufgeschraubt war, normal
zu diesem vorbeiströmte. An dieses Ende schloß sich ein 0,5 m langes,
20 mm weites Rohr an, auf dessen Mitte ein zweites Manometer
(Nr. 95 556) stand, und an dessen Ende ein genau passendes Gewinde zur
Anschraubung der Mundstücke eingeschnitten war. Der Anschluß dieses
schwachen Rohres bezweckte die Messung des aerodynamischen Drucks
der Luft.

Das Ab- und Anstellen des Luftausflusses wurde durch das im Dom
eingebaute Ventil besorgt. Zur anemometrischen Bestimmung der Luft-
mengen, die aus den an das 20 mm Rohr angeschraubten Mundstücken unter
bestimmtem Druck ausströmten, schloß sich an einer hinter dem Mundstücke
unmittelbar auf das Rohr aufgesetzten Scheibe der bereits früher benutzte
und beschriebene 193 mm weite Luttenstrang, hier von 10 m Länge, an
(Fig. 11 bis 13).
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Da während dieser im Freien über Tage angestellten Versuche nicht
vollständige "Windstille herrschte, also Unsicherheit darüber bestehen blieb,
ob die Luftströmung im Freien die Ergebnisse der anemometrischen
Messungen der aus den Lutten strömenden Preßluft beeinflußt hatte, wurden
diese Versuche unter Benutzung desselben Windkessels in dem an diesem
anstoßenden Kompressor-Maschinenhause, wo genügender Raum dazu vor-
handen war, wiederholt.

An dem Rohrstutzen, der sich nach der Seite des Maschinenhauses
hin am Dom des Kessels befindet, wurde ein 6 m langes, 90 mm weites
Rohr CD (Fig. 11) befestigt. In der Mitte des 0,s m langen, geraden
Endstücks des Rohres war das Manometer Nr. 95 556 aufgesetzt und am
Ende desselben ein 90 mm Ventilstück DE angeschlossen, womit sich
ein 50 mm langer Muff EF verband, der genaues Gewinde zur An-
schraubung der Mundstücke hatte. Auf diesem Muff war auch die Scheibe
aufgesetzt, an der sich der zur anemometrischen Messung der Luftge-
schwindigkeit nötige 10 m lange Luttenstrang angliederte.

Um geringere Luftmengen als 0,2 kbm in der Minute messen zu
können, mußte die 193 mm weite Lutte an ihrer Mündung durch An-
schluß eines konischen Ansatzstückes A (Fig. 13) verengt werden, um so
die Luftgeschwindigkeit an der Lutten'mündung zu vergrößern.

Der Durchmesser des Querschnitts der Mündung dieses Luttenansatz-
stückes mißt 98 mm und der des zur Geschwindigkeitsmessung benutzten
Anemometers 100 mm.

Die Versuche, die an Sonntagen unter Haltung von konstantem
Druck in dem Luftkessel in der Höhe von l, 2, 3 und 4 Atmosphären
erfolgten, erstrecken sich auf Mundstücke mit kreisrunden Öffnungen in
dünner Wand von 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 10 mm Weite und auf solche
mit 7 mm weitem Ausflußquerschnitt und konischer, konisch-cylindrischer
oder cylindrischer Form. Von diesen Mundstücken, die aus Messing-
metall, glattflächig und ohne Abrundung hergestellt sind und die sich
auf Taf. VIII Fig. l bis 10 in y2 der natürlichen Größe genau auf-
gezeichnet befinden, beträgt die Stärke der dünnen Wand für das 7 mm
Mundstück l mm und für die übrigen 6 bis 8 mm. Der Divergenzwinkel
des konischen Mundstücks mißt 12,5 Grad und der des konisch-cylindrischen
25 Grad; der Kanal des cylindrischen Mundstücks hat 35 mm Länge.

Es wurde die aus jedem der Mundstücke, die man der Reihe nach
an das Preßluftrohr anschraubte, ausblasende Luftmenge in der im Ab-
schnitt I beschriebenen Weise anemometrisch bestimmt. Nachdem ein
Mundstück angeschraubt war, maß man den Manometerdruck in der
Preßluftleitung und die Umdrehungen, die das Anemometer im Ausfluß-
querschnitt der 10 m langen, 193 mm weiten Lutte machte. Dann ent-
fernte man dieses Mundstück und brachte die übrigen, eins nach dem
ändern, mit dem Rohr in Verbindung, um für diese die Druck- und
Geschwindigkeitsmessungen zu wiederholen.

A 8*
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Da die Genauigkeit der Ergebnisse der Versuche von der Zuver-
lässigkeit der dazu benutzten Instrumente, bestehend aus einem Anemo-
meter und einem Manometer, abhängt, so wurden beide, soweit dies
möglich war, vor ihrem Gebrauche geprüft. Das zu den Druckmessungen
benutzte Metall-Manometer, das die Nummer 95 556 trägt, war vorher
von der Armaturfabrik Dreyer, Rosenkranz und Droop in Hannover
justiert worden. Mit diesem Manometer wurde ein zweites, die Nummer
195565 führendes Manometer verglichen, indem man beide auf die
Öffnungen eines Rohres aufschraubte und in dieses mittels einer hydrau-
lischen Presse Wasser einpumpte.

Da sich Differenzen zwischen den Angaben der beiden Manometer
bei niedrigem Drucke bemerken ließen, da ferner diese Metallmanometer
wegen ihrer kleinen Skala niedrigen Druck nicht hinreichend genau
ablesen lassen und ein geeignetes Quecksilbermanometer nicht zur Ver-
fügung stand, ist auf die Abführung von Versuchen unter niedrigem
Druck Abstand genommen worden.

Die in Tab. II und, um dies gleich hier mit zu bemerken, die in
den Tab. III bis V aufgeführten Luftgeschwindigkeiten sind nach einem
Rosenmüller'schen Anemometer mit der zuvor nach der Pulverrauch-
methode festgestellten Berechnungsformel v = 0,is -f- 0,2ic u und die in
der Tabelle II A enthaltenen nach einem Caselli'schen Anemometer, das
die Berechnungsformel v = 0,s -f- 0,2ic u hat, bestimmt. In beiden Formeln
bedeutet v die Luftgeschwindigkeit und u die Umdrehungen des Anemo-
meters. Die mittlere Geschwindigkeit in dem 193 mm weiten Lutten-
Querschnitt beträgt 0,96 von der in dessen Mitte gemessenen.

Die effektiven Luftmengen ergeben sich als Produkt aus dem Lutten-
ausflußquerschnitt und den darin anemometrisch gemessenen Luftge-
schwindigkeiten. Die Preßluft, deren Temperatur bei den Versuchen im
Maschinenhause (Tab. II) 15,o° und bei den Versuchen im Freien über Tage
(Tab, IIA 12,i° maß, wurde unter 754 mm und 762 mm Barometerdruck
gemessen; ihr Volumen ist auf den Normalzustand zu reduzieren. Bezeichnet

Qei das Luftvolumen bei 0° Temperatur und einem Druck von 760 mm,
Qe dasselbe Luftvolumen bei t° Temperatur und b Barometer-

druck, so ist
b

Für t = 15° und b = 754 mm gibt

Qel = Qe • 760 (l + 0,oo3e5. t) ' e'
Die unter 15° Temperatur und 754 mm Barometerdruck anemo-

metrisch gemessenen Luftmengen sind also noch mit 0,94 zu multipli-
zieren, um aus ihnen und aus den für 0° Temperatur und 760 mm Baro-
meterstand berechneten theoretischen Luftmengen die Ausflußkoeffizienten
berechnen zu können. Diese ihre so reduzierten "Werte sind in Spalte 10
Tab. II eingetragen.
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Für t= 12,i° und b = 762 mm in obige Reduktionsformel ein-
gesetzt, folgt:

762
= °'96 Qe°> e ' 760(1+0,00365.12^

Mit 0,D6 sind die im Freien gemessenen effektiven Luftmengen
multipliziert und in Spalte 10 Tab. IIA eingetragen worden.

Zur "Wärme der ausströmenden Preßluft läßt sich noch anführen,
daß, je mehr Luft in der Zeiteinheit komprimiert wird, desto größer, und
je größere Abkühlungsfläche die Gefäße haben, worin die Preßluft zirkuliert,
um so geringer die Wärme der ausströmenden Preßluft ist. Wenn die auf
dem Carolaschachte aufgestellten 3 Kompressoren oder auch nur 2 davon
mit voller Spielzahl arbeiten, so fühlt sich das zwischen dem Kompressor und
dem ersten Kessel eingeschaltete Rohr ziemlich heiß, der daran anschließende
Kessel warm und der mit diesem verbundene zweite Kessel höchstens lau an.
Die von diesem abzweigende, nach dem Schachte führende Rohrleitung hat
in der Grube die Temperatur der Grubenluft. Die Abkühlung der Preßluft
in den beiden im Freien aufgestellten Kesseln hängt von der Witterung ab.

Die Preßluft-Temperatur wurde an einem auf das Preßluftrohr auf-
geschraubten Thermometer beobachtet, dessen Quecksilberkugel bis in die
Mitte des Rohres reichte, also von der Preßluft umspült wurde. Bei
13,5° Außentemperatur stieg das auf das Preßluftrohr aufgeschraubte
Thermometer beim Einlassen der Preßluft in das Rohr bis auf 16,5° C,
fiel aber in 15 Minuten auf die Temperatur . der Außenluft zurück.
Nach Aufdrehung des 30 mm Ventils stieg das Thermometer und zeigte
nach vollständigem Öffnen 27 °C an.

Je weniger Luft komprimiert, je weniger Wärme den Luftkesseln
zugeführt wird, desto mehr nähert sich die Temperatur der ausströmenden
Preßluft derjenigen der äußeren Luft.

Bei den Versuchen über Tage, während deren die Temperatur
3 ° bis 8 ° C betrug, wurde dem Kessel nur soviel Preßluft zugeführt, als
dabei zum. Ausfluß gelangte, so daß die zur Ausströmung kommende
Preßluft sich im abgekühlten Zustande befand.

Für die im Maschinenhause ausgeführten Versuche betrug die Wärme
der ausströmenden Preßluft, wie schon erwähnt, 15 °C und für die im
Freien ausgeführten 12° C.

Zur Feststellung der theoretischen Luftmenge bedarf es nicht erst
der Anstellung von Versuchen. Sie berechnet sich unter der Annahme,
daß die Luft während des Ausflusses ihre Dichtigkeit nicht ändert, nach
der für den Ausfluß des Wassers giltigen Grundformel.

Die Abweichung des Ausflusses der Preßluft von dem des Wassers
wird in den festzustellenden Ausflußkoeffizienten zum Ausdruck kommen.

Bezeichnet v die Ausflußgeschwindigkeit der Luft und h den Mano-
meterdruck der Preßluft bei geschlossenem Hahn, den aerostatischen
Druck, so ist

v = |/2T^h (1)
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Um daraus v zu bestimmen, ist der Manometerdruck als Luftsäule
von der Dichtigkeit der Preßluft auszudrücken. Da das spezifische Gewicht
der atmosphärischen Luft, auf Wasser und den Normalzustand bezogen,
gleich 0,00129 ist und die Atmosphäre von 760 mm Barometerstand einer
10,336 m hohen Wassersäule das Gleichgewicht hält, so berechnet sich,
wenn b den äußeren Barometerstand und h„ die dem Manometerdruck
entsprechende Luftsäule von der Dichte der Preßluft bedeuten,

_ 10,336 h
n ~ " ' F+Ti (2)

Bei Einführung dieses Wertes in die Gleichung (1) ergibt sich

-v 2 9 8i 10'336 . h

' 0,00129 b + h

'-"»•l/m
Ferner ist in Rücksicht auf die Abhängigkeit des v von der Tem-

peratur t nach dem Gay-Lussac'schen Gesetze

• = 396 . l/ (l -f 0,00365 t)
' + h (4)

Ist F die Größe der Ausflußöffnung in qm, so hat man die theo-
retische Ausflußmenge Qtl, gemessen unter dem inneren Drucke (b + h):

Die Dichtigkeit der Luft ist um so größer, je bedeutender die Druck-
höhe ist, unter der sie ausströmt. Es verhält sich die Menge Qti der
unter b -f- h Druck ausströmenden Luft zu der auf den Barometerdruck b
reduzierten Luftmenge Qt wie sich die beiden Drücke zu einander ver-
halten, also Qt : Qti = (b -f- h) : b

Qt = 396 .F.l/(l + dt), (l+ -^)^- Kubikmeter.

Da wir die zu berechnenden theoretischen Luftmengen auf t = 0 °
und b = 760 mm beziehen wollen, so folgt:

Nach dieser Formel sind für die Ausflußöffnungen (F) und die
Manometerdrücke (h), für welche die effektiven Luftmengen anemometrisch
gemessen wurden, die theoretischen Luftmengen berechnet und die Be-
rechnungsergebnisse in Spalte 10 der Tab. II und IIA eingetragen. Die
Ausflußkoeffizienten ergeben sich als die Quotienten aus den auf den
Normalzustand reduzierten effektiven (Q„) und den theoretischen Luft-
mengen (Qt).

Sämtliche Beobachtungs- und Berechnungsergebnisse der im Maschinen-
hause ausgeführten Versuche enthält die Tab. II und die der im Freien
über Tage angestellten Versuche die Tab. II A.
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Tabelle II.

Ergebnisse der im Monat November 1902 auf dem Carola-Schacht
in Dohlen an der Versuchsstelle I (Taf. VIII) ausgeführten Versuche über den

Ausfluß der Preßluft.

N
um

m
er

 
II

H
äu

fe
nd

e

t*o
SH

Durch-
messer

des
Lutten-
ausfluß-

quer-
schnitts

1

m

Manometerdruck

während sich die
Preßluft in Ruhe

befindet

zu
An-
fang

d.Me
rt

at

zu
Ende

ssung
3

at

im
Mit-
tel

4

at

wah-
rend
der

Aus-
ström-

ung

Luft

5

at

Durchlaufene
Einheiten des

Zeigers des Ane-
mometers in der

Minute, das
aufgestellt ist

i.d.Mitte
des Aus-
lußquer-
eehnitts

der
193 mm
weiten
Lutte

6

vor dem
98 mm
weiten

Ausfluß-

schnitt

7

Mittlere
Lnftge-
sch win-
digkeit

im
Lutten -

meß-
quer-

schnitt

8

m

Aus dt-m
in

Spalte 4
aufge-
führten
Mano-
meter-

Aus der
Umdreh-
ungszahl

des
Anemo-

druck
für die Minute

berechnete Luft-
menge

Qt
9

cbm

Qe

10

cbm

Aus-
fluß-

koeffi-
zient

Qe
"=Q7

11

Anmerkungen

Die Mündung des angeschraubten Mundstücks hat die Form einer kreis-
runden Öffnung in dünner Wand

1. von 2 mm Weite oder von 0,ooooo3i4 qm Querschnitt (Fig. l Taf. VIII).

1
2
3
4

0,098
0,098

0,098

0,098

0,98

2,01

3,00
4,oo

0,97

2,oi
3,oo
4,oo

0,97

2,oi
3,oo
4,oo

0,97

2,oi
3,oo
4,ou

—
—
—
—

6,5 II 13,4
16,0 21,8
21,o 26,2
29,o || 33,i

0,103

0,183

0,258

0,333

0,095
0,154

0,185

0,235

0,92

0,85

0,71

0,70

2. von 3 mm Weite oder von 0,ooo 007 065 qm Querschnitt (Fig. 2).

5
6
7
8

0,098
0,098

0,098
0,098

1,00

2,oo
3,oo
4,oo

1,03

1,98

3,00
4,00

1,01

1,99

3,00
4,00

1,01

1,99

3,00
4,oo

—
—
—
—

26,3
42,o
52,5
67,4

30,5
44,5
52,7
66,7

0,239

0,410

0,583

0,751

0,218

0,315

0,381

0,173

0,91

0,77

0,66

0,63

3. von 4 mm Weite oder von 0,oo 001256 qm Querschnitt (Fig. 3).

9
10
11
12

0,098

0,098
0,098

0,098

1,02

2,oo
3,oo
4,oo

1,00

2,oi
3,00
4,oo

1,01
2,00
3,oo
4,oo

1,01

2,oo
3,oo
4,oo

—
—
—
—

54,o
80,o
99,o

124,o

55,o
77,7
94,3

116,2

0,426

0,732
1,035

1,336

0,389

0,551

0,668
0,823

0,91

0,75

0,65

0,63

4. von 5 mm Weite oder von 0,ooo 019 625 qm Querschnitt (Fig. 4).

13
14
15
16
17

0,098
0,098

0,098

0,098

0,098

0,56

1,00

2,oi
3,oo
4,oo

0,53

1,01

2,00
3,oo
4,oo

0,54

1,00

2,00
3,00
4,oo

0,54

1,00

2,oo
3,00
4,oo

—
—
—
—

—

55,o
87,o

122,o
156,o
206,5

55,9
83,8

114,4
144,i
188,3

0,431

0,665

1,144

1,617

2,088

0,396
0,594

0,811

1,021

1,335

0,92

0,89

0,70

0,63

0,64

5. von 6 mm Weite oder von 0,oooo2836 qm Querschnitt (Fig. 5).

18
19
20
21

0,098

0,098

0,098
0,098

1,03

2,oi
3,oo
4,oo

1,01

2,oo
3,oo
4,oo

1,02

2,00
3,oo
4,oo

1,02 II -

2,oo | —
3,00 N • —
4,oo || -

119,8
178,4
234,o
298,o

112,5
163,7
212,3
268,2

0,964

1,646

2,328

3,005

0,797 || 0,83
1)160 II 0,70

1)504 0,65

1,901 || 0,63

1. Für das zur Geschwindig-
keitsmessung benutzteFlügel-
anemometer gilt die Formel:

V = 0,13 + 0,258 U,
worin v und u sich auf die
Sekunde beziehen und 3,4
Umdrehungen (u) des Flügel-
rades einer Einheit des Zähl-
werks am Anemometer ent-
sprechen.

2. Die mittlere Geschwindigkeit
in dem 193 mm weiten Lutten-
querschnitt beträgt 0,96 von
der in der Mitte dieses Quer-
schnitts gemessenen Ge-
schwindigkeit.

3. Zur Druckmessung würde
das Werksmanometer Nr.
95556 benutzt, das auf dem
90 mm-Rohr aufgeschraubt
war.

4. Der Querschnitt der 193
mm weiten Lutten beträgt
0,02923 qm.

5. Der Ausflußquerschnitt des
98 mm weiten, konischen
Luttenansatzstückes mißt
0,00754 qm.

6. Die Luftmengen Qt und Qe
sind auf den Normalzustand
reduziert. Die reduzierte Luft-
menge Qe beträgt 0,94 von
der bei 15° 0 und 754 mm
Barometerdruck gemessenen
Luftmenge.
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Fo
rt

la
uf
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de

 N
um

m
er

 
||

Durch-
messer

des
Lntten-
ausfluß-

qner-
schnitts

1

m

Manometerdruck

während sich die
Preßluftin Buhe

befindet

zu
An-
fang
d.Me

2

at

zu
Ende

ssung
3

at

im
Mit-
tel

4

at

wäh-
rend
der

Ans-
ström-

nog
der

Lnft

5

at

Durch
Einhei

Zeigers
mometer

Minui
anfgest

i.d.Mitte
des Ans-
Sußquer-
schnitts

der
193 mm
weiten
Latte.

6

anfene
:en des
des Ane-
s in der
e, das
eilt ist

vor dem
93 mm
weiten

Ausfluß-
qner-

schnitt

7

Mittlere
Luftge-
schwin-
digkeit

im
Lntten-

meß-
quer-

sennitt

8

m

Aus dem
in

Spalte 4
aufge-

führten
Mano-
meter-
druck
für die

berechne
me

Qt
9

cbm

Ans der
Umdreh-
ungszahl

des
Anemo-
meters

Minute
te Luft-
ige

Qe

10

Aus-
fluß-

koeffi-
zient

Qe
Qt

11

cbm

Anmerkung

Die Mündung des angeschraubten Mundstücks hat die Form einer kreis-
runden Öffnung in dünner Wand

11. von 3 mm Weite oder von 0,ooooo?065 qm Querschnitt.

441| 0,098 || 4,oo | 4,oo | 4,oo | 4,oo|| — | 70,o || 69,o || 0,731 l 0,489 || 0,ce

12. von 4 mm Weite oder von 0,ooooi25G qm Querschnitt.

451| 0,098 || 4,00 | 3,97 | 3,98 l 3,981) — l 117,0 [l 110,0 II 1,330 l 0,780 || 0,58

13. von 5 mm Weite oder von 0,ooooi9625 qm Querschnitt.

461| 0,098 || 4,oo 1.4,001 4,oo | 4,oo|| — | 199,o || 181,71| 2,087 | 1,288 || 0,62

14. von 6 mm Weite oder von 0,oooo2826 qm Querschnitt.

471| 0,098 || 3,94 | 3,95 l 3,Bo| 3,901| - | 297,o || 267,3 || 3,005 | l,8»i || 0,62

15. von 7 mm.Weite oder von 0,oooo38465 qm Querschnitt.

48 0,193 II 4,00

II 3,93

3,93

4,03

3,96

3,98

3,96

3,98

li 94,5
II 350,o . —

90,4
90,o

4,078

4,078

2,385

2,468

0,58

0,60

Die Mündung des angeschraubten Mundstücks hat 7 mm Weite oder
0,oooo38465 qm Ausflußquerschnitt und

1

16.

!
0,193

0,098

4,00

4,0l
4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

konische Form.

| lll,o
| 430,o —

104,8 || 4,078

106,4 II 4,078

2,765 || 0,68

2,922 || 0,71

17. konisch-zylindrische Form.

50 0,193

0,098

4,05

4,00
4,oi
4,oi

4,03

4,oi
4,03

4,oi
107,o
410,o

101,3

102,6
4,078

4,078

2,672

2,811

0,66

0,69

18. zylindrische Form.

"1
0,193

0,098

4,05

4,05

4,00
4,00

4,02

4,02

4,02

4,02

| 94,o
| 360,o

- l| 89,9
- II 91,5

4,078

4,078

2,373 | 0,58

2,511 || 0,61

Um die Richtigkeit der Ergeb-
nisse der effektiven Luft-
mengen zu prüfen, sind unter
15 bis 18 die Umdrehungen
mit zwei Instrumenten, und
zwar die in Spalte 6 zuerst
aufgeführten mit dem Eosen-
müller'schen, die zweiten mit
dem Casartelli'schen Anemo-
meter gemessen iworden. Die
mit jenem Instrument be-
stimmten verdienen den Vor-
zug.
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Zwischen den in den Tab. II, IIA aufgeführten Ergebnissen findet
eine befriedigende Übereinstimmung statt, obgleich die darin angegebenen
effektiven Luftmengen mit zwei verschiedenen Anemometern gemessen
sind. Nur die Koeffizienten der 6 mm weiten Ausnußmündung in dünner
Wand weichen etwas von der regelmäßigen Reihenfolge ab, die sich aus
den übrigen Koeffizienten ergibt. Die Ursache dieser Abweichung scheint
darin zu liegen, daß die Weite dieses Ausflußquerschnitts einige Hun-
dertstel Millimeter größer als 6 mm ist.

Auffällig durch ihre Größe sind die Ausflußkoeffizienten von den
kleinen Ausflußöffnungen und die, die sich auf niedrigen Druck beziehen.
Die Ursache hiervon könnte man, da diese Verhältniszahlen die Quotienten
aus den effektiven dividiert durch die theoretischen Luftmengen bilden,
in beiden oder in einer der beiden Größen suchen. In der effektiven
Luftmenge scheint sie nicht zu liegen, weil die anemometrischen Messungen
der aus kleinen und großen Ausflußöffnungen und unter niedrigem und
hohem Druck ausströmenden Luftmengen in gleicher Weise erfolgten,
und weil solche Bestimmungen für geringe Geschwindigkeiten, wie sie
aus kleinen Ausfluß Öffnungen und niedrigem Drucke hervorgehen, genauer
ausfallen als für große.

In den theoretischen Luftmengen, die sich aus niedrigem, unter
einer. Atmosphäre messenden Drucke berechnen, liegt die Ursache aber
auch nicht. Außer der bereits erwähnten Kontrolle wurde das Mano-
meter, das zur Ablesung des Drucks gedient hatte, noch für den
Druck bis zu einer Atmosphäre besonders geprüft. Es wurde an dessen
Aufschrauberohr mittels Gummirohres eine l m lange Glasröhre ange-
schlossen, diese nach und nach bis zu 760 mm Höhe mit Quecksilber
gefüllt und der jeweilige Quecksilberstand in der Glasröhre mit dem
Drucke verglichen, den das damit in Verbindung stehende Manometer an-
zeigte. Es ergab sich, daß letzteres den Druck bis zu einer Atmosphäre
nicht zu klein, sondern zu groß anzeigte. Die Ungenauigkeit des Mano-
meters, soweit es den Druck zu groß anzeigt, kann aber nicht die
Ursache sein, daß diese Ausflußkoeffizienten so auffallend groß sind, denn
je größer h wird, um so größer stellt sich Qt und um so kleiner

Qe
ll = TT-<4t

Es wären sonach auch diese Koeffizienten als richtig anzunehmen,
so lange keine anderen Ergebnisse darüber vorliegen.

Da die Tabelle II vollständiger ist als die Nr. IIA und in ihr sich
die Ausflußkoeffizienten fast genau auf den Druck von l, 2, 3, 4 Atmo-
sphären beziehen, so wollen wir zur Aufstellung der Beziehungen der
berechneten Ausflußkoeffizienten zum Manometerdruck und zur Größe
und Form der Ausflußöfihungen der Mundstücke nur die in Tabelle II
enthaltenen Zahlen benutzen.

Um erstens eine Übersicht über die Abhängigkeit der Ausfluß-
koeffizienten vom Drucke zu erlangen, wurden diejenigen von ihnen aus

A 9*
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Tabelle II herausgeschrieben und in Tabelle II a nebeneinander aufgestellt,
die sich auf gleichen Ausfluß quer schnitt und gleiche Form der Mund-
stücke und der Eeihe nach auf rund l, 2, 3 und 4 Atmosphären Mano-
meterdruck beziehen.

Tabelle IIa.

Manometer-
druck

in
Atmosphären

1,0

2,o

3,o
4,o

Koeffizienten der Mundstücke,
deren Mündungen die Form einer kreisförmigen Öffnung in

dünner Wand und eine Mündungs- Weite haben von

2 mm 1 3 mm

i

0,92

0,85

0,71

0,70

2

0,91

0,77

0,66

0,63

4 mm

3

0,91

0,75

0,65

0,62

5 mm

4

0,89

0,70

0,63

0,64

6 mm

5

0,83

0,70

0,65

0,63

7 mm

6

0,75

0,63

0,60

0,58

10mm

7

0,73

0,61

0,57

0,56

8 mm

8

0,78

0,62

0,59

0,58

9 mm

9

0,76

0,62

0,58

0,57

Anmerkung.

Wegen der in den
Spalten 8 und 9 aufge-
führten Koeffizienten ist
auf Seite 81, Abs. 5 zu
verweisen.

Nach den vertikal untereinander stehenden Zahlen der Spalten l—9
der Tabelle Ha nehmen die Ausflußkoeff izienten mit der
Größe des Druckes der Preßluft ab.

Das Verhältnis der Ausfhißkoeffizienten zu der Größe des Ausfluß-
querschnitts der Mundstücke ergibt sich, wenn man alle Koeffizienten,
die sich auf gleichen Druck und gleiche Form der Mundstücke beziehen,
tabellarisch nebeneinander stellt. Eine solche Zusammenstellung ist aber
gleichzeitig mit in Tabelle II a enthalten. Während das Verhältnis
der Koeffizienten zum Drucke aus der gegenseitigen Vergleichung der
in den einzelnen Spalten dieser Tabelle eingestellten Zahlen hervorgeht,
ersieht man ihre Beziehung zur Weite der Ausflußöffnung aus den in den
Horizontalreihen aufgeführten Zahlen. Danach nehmen die Ausfluß-
koeffizienten auch mit der Größe des Ausflußquerschnittes ab.

Um endlich die Abhängigkeit der Koeffizienten von der Form der
Mundstücke zur Anschauung zu bringen, sind diejenigen Koeffizienten
der Tabelle II, die sich auf gleichen Druck und auf gleich große Aus-
flußquerschnitte beziehen, in Tabelle II b übersichtlich zusammengestellt.

Tabelle Hb.

Manometer-
druck

in
Atmosphären

1,0

2,o

3,o

4,o

Koeffizienten der Mundstücke,
dessen Ausflußöffnungen 7 mm Weite haben, von

der Form
einer

Mündung in
düuner Wand

,"

1

0,75

0,63

0,60

0,58

konischer
Form

,"i
2

0,91

0,76

0,69

0,68

Verhält-
niszahl

j!̂ i.
i"
3

1,21

1,21

1,15

1,17

konisch -
zylindrischer

Form

,«ä
4

0,92

0,74

0,70

0,66

Verhält-
niszahl

J^L
II

5

1,23

1,17

1,17

1,14

zylin-
drischer
Form

,"3

6

0,74

0,67

0,62

0,61

Verhält-
niszahl

t^_
1.1
7

0,99

1,06

1,03

1,05

Anmerkung
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Nach dieser Tabelle geben die konischen Mundstücke die
größten Ausflußkoeffizienten, darauf folgen die konisch-zylin-
drischen, dann die zylindrischen und endlich die Mundstücke
mit einer Ausflußöffnung in dünner Wand.

Auf den speziellen Zweck der Feststellung der in den Spalten 3, 5
und 7 aufgeführten Verhältniszahlen wird später noch eingegangen werden.

Nachdem die Ausflußkoeffizienten für die wesentlichen Mundstücks-
formen von 2 bis 7 mm und 10 mm weiten Ausflußöffnungen und l bis 4 at
Druck festgelegt worden sind, wird es möglich sein, sie auch für ähnliche
Mundstücke abzuschätzen.

III. Bestimmung der Verluste in der Rohrleitung der Preßluft.

a. Die Verluste in der Hauptleitung.

Um die in Grubenbauen direkt aus den Preßluftrohrleitungen ent-
weichenden schwachen Preßluftströme manometrisch bestimmen zu können,
mußten außer über Tage, unmittelbar neben dem Luftbehälter, auch in
der Grube darauf gerichtete Versuche angestellt werden, und zwar diese
einmal unter direkter Anschließung der Mundstücke an das Hauptrohr,
um die Verluste in diesem festzustellen, und zweitens unter direktem
Anschluß der Mundstücke an einen Nebenrohrstrang, um die Verluste in
diesem zu erhalten.

Die ersten in der Grube ausgeführten Versuche waren auf den Aus-
fluß der Preßluft aus dem Hauptrohr gerichtet. Sie wurden im Oppel-
Schachtrevier auf dem Streckenkreuze der 8. Hauptstrecke mit der 103.
Fallstrecke vorgenommen, wo das von den Luftkesseln des Carola-
Schachtes in Dohlen ausgehende und bis an diese Stelle gelegte, hier
50 mm weite Hauptrohr mit dem von den Luftkesseln des Albertschachtes
in Niederhermsdorf hergeleiteten 70 mm weiten Eohr durch ein T-Stück
zusammengeschlossen ist (Fig. 12). An letzteres wurde, nachdem man
die daran befestigte Verschlußplatte entfernt hatte, ein 0,5 m langes,
70 mm weites Eohr mit Ventil angeschlossen und die zu bestimmenden
Mundstücke, sowie der schon bei den Versuchen über Tage verwendete
10 m lange Luttenstrang damit in Verbindung gebracht. Das zur Druck-
ablesung benutzte Manometer war auf dem 50 mm-Rohr unmittelbar
hinter dem Mundstücke aufgeschraubt.

Die Hauptrohrleitung setzt sich vom Carolaschachter Luftkessel über
Tage bis an diese Versuchsstelle III (Grubenplan und Fig. 12) aus fol-
genden Bohren zusammen.
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Vom Windkessel bis zur Hängebank des Carola-
schachtes I

Von der Hängebank bis auf das 10. Füllort des
Carolaschachtes I . . . . . .

Vom 10. Schachtfüllort bis unter den Carola-
schacht II

Vom Schacht II in dem 10. Westquerschlag fort
bis zum Streckenkreuze mit der 10. Haupt-
strecke

Vom Ende des 10. Westquerschlages in der 10.
Hauptstrecke nördlich fort bis zum Strecken-
kreuze mit dem 136. Bremsberge .

Vom 136. Bremsberg in der 10. Hauptstrecke fort
bis zum Streckenkreuze mit dem 104. Brems-
berge . . . . . . . .

Vom 104. Bremsberge bis zum Streckenkreuze der
10. Hauptstrecke mit der 103. Fallstrecke

Von der 10. Hauptstrecke in der 103. Fallstrecke
fort bis zum Streckenkreuze mit der 8. Haupt-
strecke, der Versuchsstelle III

Zusammen

Länge Lichte Weite
der Bohrleitung
m

22

332

( 36
\ 40

( 150
{ 245
[ 150

/ 113
\ 120

/ 76
\ 254

/ 16
\ 280

100

1934 m
Eohr

mm

100

90

90
70

75
70
70

70
70

70
65

65
50

50

von 50-100
mm Weite.

In diesem Hauptrohrstrange waren an Krümmern, Knie- und T-Stücken
zusammen 18 Stück eingeschaltet.

Zu den Versuchen, welche mit den 5, 6, 7 und 10 mm weiten Mund-
stücken unter dem Drucke von 2 und 4 at ausgeführt wurden, dienten
die zu den über Tage ausgeführten Messungen benutzten Instrumente.
Die Beobachtungsergebnisse und die daraus berechneten Luftmengen und
Ausflußkoeffizienten enthält die Tabelle III.

Die in der Grube unter 772 mm Barometerstand anemometrisch ge-
messenen Preßluftmengen, deren Temperatur 15,i° G maß, waren, um sie
mit den in Spalte 10 Tabelle II enthaltenen vergleichen zu können, auf
0° Temperatur und 760 mm Barometerstand zu reduzieren. Das reduzierte
Volumen ergibt sich zu

772
1 ' 760 (l = °'% Qe *'

Die gemessenen Preßluftmengen sind mit 0,96 multipliziert und in
Tabelle III Spalte 10 eingetragen worden.
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Tabelle III.
Ergebnisse der im Monat November 1902 im Grrubenrevier

des Oppel-Schachtes in Zauckerode an der Versuchsstelle III (Taf. VIII)
ausgeführten Versuche über den Ausfluß der Preßluft aus deren

Hauptrohrleitung.

h<vsa
z
0•og

H-l
P

1

Durch-
messer

des
Lutten-
ausfluß-

quer-
schnitts

1

m

Manometerdruck

während sich die
Preßluft in Ruhe

befindet

zu
An-
fang

zu
Ende

d. Messung
2 3

at at

im
Mit-
tel

4

at

wäh-
rend
der

Aus-
ström-

ung
der

Luft

5

at

Durchlaufene
Einheiten des

Zeigers <iß« A n e -
mometer

Minu'
aufges

i.d.Mitte
des Aus-
lußquer-
sckniUs

der
193 mm
•weiten
Lutte

6

s in der
e, das
eilt ist

vor dem
98mm
weiten
Lutten-
ausfiufi-

quer-
schoitt

7

Mittlere
Luftge-
schwin-
digkeit

im
Lutten-

meß-
quer-

schnitt
in der

Minute

8

ii -

Aus dem
in

Spalte 4
aufge-

führten
Mano-
meter-'
druck

für die
berechn

rae

Qt

9

cbm

Ans der
Umdreh-
ungszahl

des
Anemo-
meters

Minnte
Bte Luft-
nge

Qel

10

cbm

Verhältnisr

zahl

Qel

Qt

11

Die Mündung des angeschraubten Mundstücks hat die Form einer kreisrunden
Öffnung m dünner Wand:

1. von 3 mm Weite oder von 0,ooooo7065 qm Querschnitt

1 || 0,193 3,83 3,80 | 3,81 3,82 1| 11,4 - II 17,5 II 0,743 0,478 || 0,63

2. von 4 mm Weite oder von 0,oo 001256 qm Querschnitt

2 || 0,193 || 3,89 | 3,88 3,88 3,80 1| 25,5 - II 30,1 || 1,297 0,809 || 0,62

3. von 5 mm Weite oder von 0, 000019 625 qm Querschnitt

3

4

0,193

0,098

0,193

1,95

1,93

3,80

1,95

1,90

3,79

1,95

1,91

3,79

1,93

1,80

3,76

25,5
—

44,o

—
105,o
—

30,1

99,5

46,2

1,120

1,102

1,989

0,811

0,721

1,248

° '7 2 \069
(0,65 / '
J0,62

4. von 6 mm Weite oder von 0,oooo2826 qm Querschnitt

5

6

0,193

0,098

0,193

1,94

1,79

3,84

1,90

1,77

3,80

1,92

1,78

3,82

1,86

1,60

3,68

39,o
—

66,0

• —
.146,o

—

42,1
135,4

65,9

1,593

1.492

2,883

1,132

0,980

1,771

°'71\068
0,65 /
0,61

5. von 7 mm Weite oder von 0,oooo38465 qm Querschnitt

7 | 0,193

| 0,098

8 1 0,193

1,92

1,61

3,81

1,91

1,42

3,80

1,91

1,51

3,80

1,87

1,41

3,62

51,o
—

82,o

—
157,0

—

52,4
145,o

79,4

2,152

1,778

3,894

1,412

1,049

2,144

°'65 \ 0 62/ ̂ Od
0,60 /

0,55

6. von 10 mm Weite oder von 0,oooo785 qm Querschnitt

9
10

0,193 2,00

0,193 || 3,88

1,95

3,86

1,97

3,87

1,70 [l 102,0
3,28 II 170,0

— 96,9 4,516

156,2 || 8,098

2,615

4,198

0,58

0,52

Das angeschraubte Mundstück hat eine Ausflußöffnung von 7 mm Weite oder
von 0,oooo38465 qm Querschnitt und

7. konische Form (Fig. 10 Taf. VIII)

11 l! 0,193 l! 1,95

12 II 0,193 || 3,88

1,99

3,86

1,97

3,87

1,89

3,58

61,o
97,o

—
—

61,1
92,6

2,207

3,958

1,652

2,497

0,75

0,63

8. konisch-zylindrische Form (Fig. 9)
13
14

0,193

0,193

2,03

3,84

1,95

3,80

1,99

3,82

1,90

3,58

60,o
92,5

—
—

60,4
88,6

2,225

3,912

1,623

2,390

0,73

0,61

9. zylindrische Form (Fig. 8)

15
16

0,193 1,98

0,193 || 3,87

1,88

3,80

1,91

3,84

1,84 1) 51,0

3,60 1| 86,0 —
—

52,3 S 2,102
82,8 || 3,931

1,404

2,226

0,65

0,57

'

Anmerkung
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Aus den Differenzen der in Spalte 11 Tab. II und III aufgeführten,
nach Prozenten der theoretischen Luftmengen enthaltenen effektiven
Luftmengen ergeben sich die prozentualen Widerstandsverluste in der
1934 m langen. 100—50 mm weiten [Rohrleitung, die zwischen dem
Carolaschachter Luftkessel und der Versuchsstelle III in der Grube ein-
geschaltet war. Denn da die totalen Verluste in der Hauptleitung
Vh = Q9 — Qe i betragen, so ergeben sich die prozentualen zu

Vh__Q«^I_Q.i_ Qe Qei
Q t ~ Qt Qt Qt

Die beiden Quotienten -^- und -- stellen aber die in Spalte 11
<q!t mt

Tab. II und III enthaltenen Verhältniszahlen dar.

In Tab. III a sind diese Verhältniszahlen zusammengestellt und daraus
die Verluste für 1000 m Rohrleitung und für verschiedene Luftgeschwindig-
keiten angegeben.

Tabelle III a.

Nr.

1

2

3

4

5

6

Die Mundstücke, auf die
sich die in Spalte 1 bis 4

aufgeführten Ausfiuß-
koeffizienten beziehen,

haben die Form einer
kreisrunden Mündung in
dünner Wand und einon

Ausflußg.uersclinitt von

3 mm Weite

4 mm Weite

5 mm Weite

6 mm Weite

7 mm Weite

10 mm Weite

Verhältniszahlen
der Tabelle III,
die sich beziehen
auf den Druck

von

at at
2,94-2,02

i
0,77

0,75

0,70

0,70

0,03

0,61

at at
3,85-4,00

2

0,63

0,62

0,64

0,63

0,58

0,56

Ausfluß-
koeff izienten der
Tabelle II, die

sich beziehen auf
den Druck von

at at
1,78-1,97

3

—

—

0,69

0,68

0,02

0,58

at at
3,85-3,87

4

0,C3

0,02

0,62

0,61

0,55

0,52

Verluste in dem 1934 m
langen, 100 bis 50 mm
weiten Hauptrohr, in
Prozente» der theore-
tischen Luftmengen.

Differenz aus den
Zahlen der Spalten.
1 und 3

at at
1,73-2,02

5

?

?

0,01

0,02

0,oi

0,03

2 und 4

at at
3,85-4,00

6

O.oo

0,00

0,02

0,02

0,03

0,04

Verluste in 1000 m
Kohrlsitung,

in Prozenten der
theoretischen Luft-
menge. Aus dem
Mittelwerte der
Zahlen in den

Spalten 5 uad 6
berechnet

o/
/o

7

?

?

0,75

1,00

1,00

1,75

Anmerkung

Die Verluste in den Ventilen, Kniestücken, Krümmern und T-Stücken,
welche die 1934 m lange Rohrleitung einschließt, sind in diesen Prozent-
sätzen inbegriffen.

b. Die Verluste in den Nebenleitungen.

Um die in einer 20 mm weiten Nebenrohrleitung durch Reibungs-
widerstände erzeugten Luftverluste kennen zu lernen, wurde auf der
Versuchsstelle III, Fig. 12 und Fig. 14 (Plan der Taf. VIII), an das Ende des
70'mm-Rohres der Hauptleitung zunächst eine 67 m lange, 20 mm weite
Nebenrohrleitung AB E, die bei 60 m Länge ein rechtwinkliges Knie bildete,
angeschlossen. In dem letzten anderthalben Meter dieses Rohres befanden
sich 2 Ventile, das eine von 20 mm, das andere von 30 mm "Weite ein-
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geschaltet und ein Rohrstutzen zur Aufnahme des Manometers. An dem
mit Gewinde versehenen Ende des Rohres, an das sich die Mundstücke
leicht und sicher anschrauben ließen, war der zur anemometrischen Messung
der ausströmenden Luft nötige, 10 m lange, 193 mm weite Luttenstrang
in der früher beschriebenen "Weise befestigt.

Zu den Messungen der Luftgeschwindigkeit und des Druckes dienten
wieder das R/osenmüller'sche Anemometer und das Manometer Nr. 95556.

Die Beobachtungsergebnisse dieser unter 784 mm Barometerstand
ausgeführten Versuche und die daraus berechneten Luftmengen, deren
Temperatur 15,3° C betrug, und welche auf den Normalzustand reduziert
worden sind, enthalt die Tabelle IV.

Ferner wurde an das 70mm-Rohr der Hauptleitung eine 100-m
lange, 20 mm weite Nebenrohrleitung angeschlossen, und zwar mit Ein-
schaltung , . . ' . ' . ' , ' . .

a) eines 30 mm und eines 20 mm weiten Ventils, sowie eines
rechtwinkligen Kniestücks;

b) nur der unter a) genannten beiden Ventile; -
c) nur des 30 mm-Ventils.

Das Endstück dieser Rohrleitung bildete in allen drei Versuchen das
in Fig. 13 Taf. VIII abgebildete, 1,5 m lange, 20 mm weite Rohr, in dem
sich das 30 mm-Ventil eingeschaltet und 0,2 m von diesem zurück das
Manometer Nr. 95556 aufgesetzt befand, und an das sich die Mundstücke
und der 10 m lange Luttenstrang anschlössen.

Die bei diesen Versuchen unter 773 mm Barometerstand gemessenen
Preßluftmengen, deren Temperatur 15,3° C maß, und die auf den Normal-
zustand reduziert sind, sowie die am Manometer beobachteten Drücke
und die hieraus berechneten theoretischen Luftmengen und Verhältnis-
zahlen findet man in Tabelle V aufgeführt.

Unter Nebenleitungsrohre wurden hier 20 mm weite Rohre und unter
Hauptleitungsrohre 50 mm und über 50 mm weite Rohre verstanden.
Dazwischen liegen noch die 30 und 40 mm weiten Rohre. Für diese
lassen sich die Verluste aus den Ergebnissen der 20 mm und 50 mm
weiten Rohre abschätzen.

A 10



A 74

Tabelle IT.
Ergebnisse der im Monat November 1902 im G-rubenrevier des Oppel-
schachtes in Zauckerode an der Versuchsstelle IV (Taf. VIII) ausgeführten

Versuche über den Ausfluß der Preßluft aus deren Nebenrohrleitung.

I
fr
©1
1
£

Durch-
messer

des
Lutten-
ausfluß-

quer-
schnitts

1

m

Manometerdruck

während sich die
Preßluft in Ruhe

befindet

zu
An-
fang Ende

d. Messung
2

at

3

at

Mit-
tel

4

at

•wäh-
rend
der

Ans-

ang
der

Luft

5

at

Durchlaufene Einheiten des
Zeigers des Anemometers in
der Minute, das auf gestellt ist

in der Mitte
des Ausfluß-
querschnitts
der 193 mm
weiten Lutte

6

vor dem
98 mm weiten

Lutten-
ausflußquer-

schnitt
7

Mittlere
Luftgo-
schwin-
digkeit

im
Lutten-

rneß-

schnitt
in der
Minute

8

Aui dem

Spalte 4
aufge-
führten
Mano-
meter-
druck
für die

Aus der
Umdreh-
ungszahl

des
Anemo-
meters

Minute
berechnete Luft-

menge

Qt
9

m cbm

Qe2

.10

cbm

Ver-
hält-
ms-
zahl
Qe2
Qt

11

Anmerkung

I. Das 20 mm weite Bohr ABE Fig. 14 hat 67 m Länge, 2 Ventile und bildet bei
60 m Länge ein rechtwinkliges Knie.

Die Mündung des angeschraubten Mundstücks hat die Form einer kreisrunden Öffnung
in dünner Wand

1. von 2 mm Weite oder von 0,00000314 qm Querschnitt!
1

2

3

4

0,193-

0,193

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

—
3,90

—
2,80

—1,70

0,80

— .

3,86

—
2,75

—
1,70

0,80

3,78

3,88

2,75

2,77

1,70

1,70

0,74

0,80

3,75

3,86

2,75

2,75

1,70

1,70

0,70

0,80

0,1

0,1

—
—
—
—

—

—. —

15,5
—

9,0 \9

10,ö 7 '

H2'25
3,5 J

6,91

20,74

15.50

9,12

0,320

0,239

0,159

0,087

0,198

0,154

0,115

0,068

0,62

0,64

0,72

0,77

2. von 3 mm Weite oder von 0,ooooo7065 qm Querschnitt.
5

6

7

8

0,193

0,193

0,193

0,193

0,098

0,098

0,098

0,098

3,80

3,80

—
2,64

1,69

—0,80

3,75

3,75

—
2,65

1,62

—
0,78

3,78

3,77

2,70

2,64

1,70

1,65

0,74

0,79

3,75

3,75

2,70

2,60

1,70

1,63

0,70

0,78

8,0 ^
9,0 ;8'5
7,0 \c

5,5 )6'25

—
—

—

— •
—
——

Z}30'
16,0 \ 1?

18,o /

14 naJ-^Uo

,11

33,4

22,05

0,712

0,526

0,354

0,195

0,402

0,347

0,247

0,163

0,57

0,66

0,70

0,83

3. von 4 mm Weite oder von 0,oo 001255 qm Querschnitt.
9

10

11

12

0,193

0,193

0,193

0,193

0,098

0,098

0,098

0,098

3,75

—
2,69

1,69

0,79

3,78

—
2,65

1,66

0,75

3,78

3,76

2,76

2,67

1,69

1,67

0,71

0,77

3,60

3,56

2,60
2,49

1,60

1,58

0,60

0,70

£}*.
19,o >
16,o / '5

—

—

—
—

58>°\59S6i,o r9-5

f>»l34,o
35,o j

28,80

21 19** A }OÖ

59,i9

36,91

1,266

0,948

0,630

0,337

0,782

0,617

0,437

0,272

0,62

0,65

0,70

0,80
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*4

N
um

m
e

o1iB
1

Durch-
messer

des
Lutten-
ausfluß-

quer-
schnitts

1

m

Manometerdruck

während sich die
Preßluft in Kühe

befindet

zu
An-
fang

zu
Ende

d. Messung
2 | 3

|., at

im
Mit-
tel

4

at

•wäh-
rend
der

Aus-

ung
der

Luft

5

at

Durchlaufene Einheiten des
Zeigers des Anemometers in
der Minute, das aufgestelltist

in der Mitte
des Ausüuß-
querschnitts
der 193 mm
weiten Lutte

6

vor dem
98 mm weiten

Lutten-
ausflußquer-

schnitt

7

Mittler«
Luftge-
schwin-
digkeit

im
Lutten-

meß-.
Quer-

schnitt
ia der
Minute

8

m

Ans dem
in

Spalte 4
aufge-

führten
Mano-
meter-
drnck

für die
berechn

me

Qt
9

cbm

Aus der
Umdreh-
ungszahl

des
Anemo-
meters

Minute
äte Luft-
nge

Qe2

10

cbm

Ver-
hält-
nis-
zahl
Qea
Qt

11

4. von 5 mm Weite oder von 0,ooo 019625 qm Querschnitt.

13

14

15

16

0,193
0,193

0,193
0,193

0,098
0,098

0,098
0,098

3,79

2,68

1,66

—0,75

3,75

2,65

1,65

—
0,70

3,88
3,77

2,66
2,66

1,69
1,65

0,74
0,72

3,50
3,55

2,35
2,30

1,44
1,42

0,60
0,61

39,5 \ QQ

38,5 /39'°
27>° \ 27 9«
27,5 T7'26

I

—
—

^_

—z
S}87"
'47>5Uq *
52,o l49'75

A O4^,10

29,7ä

84,00

er\
Oü,63

2,ooo

1,454

0,984

0,522

1,156

0,851

0,627

0,374

0,58

0,60

0,64

0,72

5. von 6 mm Weite oder von 0,oooo2826 qm Querschnitt.

17

18

19

20

0,193
0,193

0,193
0,193
n
U,098
0,098

0,098
0,098

3,80

2,69

1,66

0,72

—
3,70

2,58

1,60

0,70

3,78
3,75

2,70
2,64
1 <*e1,65
1,63

0,71
0,74

2,90
2,93

2,05
1,92
1 inJ-,17
1,15

0,40
0,50

53>o \ u
55,o}54'°
38,5 \QQ -

37,5/db'°

—

—

—

1 9A rt \1^U,0 1 -ti o
iie;»}118'0

et)66'"

• R/l /,54,80

38,79

1 1 f\110,3t

66,05

2,842

2,103

1,398

0,744

1,504

1,110

0,815

0,461

0,53

0,53

0,58 .

0,68

6. von 7 mm Weite oder von 0,oooo38465 qm Querschnitt.

21

22

23

24

25
26

0,193
0,193

0,193
0,193

0,098
0,098

0,098
0,098

fO,09S

10,098

3,73

—2,60

—1,65

—0,72

0,35

__

3,60

—
2,45

—
1,60

—
0,70

0,32

3,66
3,66

2,62
2,52

1,65
1,62

0,74
0,71

0,33

0,20

2,35
2,30

1,61

1,50

0,87
0,88

0,25
0,29

0,00

0,00

61,o \ fir> .
60^0 / 60'5

48,o \ ,s
49;0/

48'5

—_

—
—

' —

—
143,0 \14,,i AX > 144145,o /

79,5 \ Q1
84;0/

81'75

44,5
56,o

f-fT
01,66

A •?4 1, 60

-f OQ

133,03

HQ78,59

46,08
56,13

3,766

2,763

1,888

1,053

0,602

0,447

1,641

1,361

0,982

0,578

0,415

0,340

0,44

0,49

0,52

0,55

0,69\

0.7B/

7. von 10 mm Weite oder von 0,ooo0785 qm Querschnitt.

27

28

29

30

51
52

0,193
0,193

0,193
0,193

0,098
0,098

0,098
0,098

(0,098

0,098

3,69

2,57

—1,65

0,72

0,35

0,20

3,50

2,io

—
1,60

0,69

0,35

0,20

3,60
3,60

2,33
2,33

1,60
1,62

0,74
0,70

0,33

0,30

1,45
1)40

0,95
0,87

0,42
0,48

0,14
0,27

0,00

0,00

79'° \ 78 n
77,0 / 7Ö'°
56,o \ KK
54 )55'2

z .
—
—

—

—
161,0 "\ H £O175)5 )168'3

t:)88-
51,o ..
63,o

75,9o

53,22

•i K A154,i7

84,7i

51,76

62,25

7,594.

5,187

3,825

2,070

1,530.

0,914

2,084

1,523

1,159

0,626

0,460

0,382

0,27

0,29

0,39

0,30 •

0,37\

0,42/

Anmerkung

Die Ergebnisse für
niedrigen Druck sind
nicht ganz zuver-
lässig, weil das Mano-
meter niedrigen Druck
nicht genau angibt.
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Tabelle V.
Ergebnisse der im Monat November 1902 im Grubenrevier des

Oppelschachtes in Zauckerode an den Versuchsstellen Va und Vb (Taf. VIII)
ausgeführten Versuche über den Ausfluß der Preßluft aus deren Neben-

rohrleitung.

t

^

tla
uf

en
de

 N
u

1

Durch-
messer

des
Lutten*
ausflnß-
quer-

schnitts

i
m

Manometerdruck

während sich die
Preßluft in Ruhe

befindet

zu
An-
fang

zu
Ende

d. Messung
2

at

3

at

im
Mit-
tel

4

at

wäh-
rend
der

Aus-
ström-

ung

Luft

5

at

Durchlaufene
Einheiten des

mometers in der
Minnt

anfgos
i. d. llitte
des Aus-
flaßquer-
schaitts

der
193 mm
weiten
Latte

6

e, das
eilt ist

vor dem
98 mm
weiten

Ausfluß-
quer-

schnitt

7

Mittlere

achwin-
digkeit

im
Lntten-
meß-
qner-

schnitt
in der
Minute

8

m

Ans dem

aufge-
führten
Mano-
meter-
drnck
für die

berechne
me

Qt
9

cbm

Ans der
Umdreh-
ungszahl

des
Anemo-
meters

Minute
te Luft-
ige

Qe2

10

Ver-
hältnis-

zahl
Qe2

Qt

11

cbm

Anmerkung

II. Das Nebenrohr ABC (Fig. 14 Taf. VIII) hat 100 m Länge, 2 Ventile, das
eine von 20 mm und das andere von 30 mm Weite, und macht infolge der

Einschaltung eines T-Stückes einen rechten Winkel.

Die Mündung des an das 20 mm-Rohr angeschraubten Mundstücks hat die
Form einer kreisrunden Öffnung in dünner Wand

1. von 5 mm Weite oder von 0,ooooi9625 qm Querschnitt.

1 II 0,098 || 1,95

2 || 0,193 || 3,89

1,90

3,88

1,92

3,88

1,60 1| -

3,30 1| 39,0
92,5 88,6 || 1,108

41,9 i 2,031
0,641 || 0,5S

1,130 || 0,56

2. von 6 mm Weite oder von 0,oooo2826 qm Querschnitt.

3

4

0,098

0,193

0,193

1,90

1,98

3,85

1,85

1,94

3,80

1,87

1,96

3,82

1,30 1| —

1,33 '30,0.

2,80 1 53,0

121,o 113,5
34,0
54,i

1,559

1,620
2,883

0,822

0,918

1,460

0,53*
0,5,}°'55

0,51

3. von 7 mm Weite oder von 0,oooo38«5 qm Querschnitt.

5

6

0,098
0,193

0,193

1,85

1,94

3,88

1,86

1,91

3,80

1,85

1,92

3,84

1,21

1,21

2,50

32,5
58,5

132,o 123,i
36,2
58,9

2,098

2,161

3,931

0,891

0,976

1,590
J>-

0,40

4. von 10 mm Weite oder von 0,o 000785 qm Querschnitt.

7

8

0,093

0,183

0,198

1,85

2,00

3,88

1,85

1,88

3,75

1,85

1,94

3,81

0,57

0,55

1,25
41,5
72,0

165,o 152,o
44,i
70,7

4,292

4,460
7,986

1,100

1,188

1,908

0,26»

0,27}°'265

0,24

III. Das Nebenrohr ABD (Fig. 14 Taf. VIII) hat 100 m Länge, gerade Richtung
und 2 Ventile von 20 mm und 30 mm Weite.

Die Mündung des an das 20 mm-Rohr angeschraubten Mundstücks hat die
Form einer kreisrunden Öffnung in dünner Wand

9II 0,i9s
101| 0,193

1. von 5 mm Weite oder von 0,ooo 019625 qm Querschnitt.

1,90

3,85

1,85

3,81

1)87

3,83

1,56

3,53

21,0

39,o
- II 26,2
— l 41,9

1,083

2,012

0,706

1,130

0,65

0,56
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F
or

tl
au

fe
nd

e 
N

um
m

er
 M

Dnreh-
messer

des
Latten-
ansflaß-

qu er-
sehn itts

i

Manometerdruck

während sich die
Preßluftin Euhe

befindet

zu
An-
fang

d.Me
8

m at

zu
Ende

äsung
3

at

im
Mit-
tel

4

at

wäh-
rend
der

Aus-
ström-

ung
der

Luft

5

at

Durchl
Einliei

Zeigers
mometei

Mtnu
anfgest

i.d.Mitte
des Ans-
Bnßgner-
schüitts

der
193 mm
weiten
Lutte

6

aufene
en des
des Ane-
s in der
e, das
eilt ist

vor dem
98 mm
weiten
Ausfluß -

qaer-
schnitt

7

Mittlere
Luftge-
schwin-
digkeit

im
Lutten-

meß-
qner-

schnitt
in der
Minute

8

m

Ans dem
in

Spalte 4
aufge-

führten
Mauo-
meter-
druck
für die

berechne
ine

Qt
9

cbm

Ans der
Umdreh-
ungszahl

des
Anemo-
meters

»Honte
te Luft-
Qge

Qe2

10

cbm

Ver-
hältnis-

zahl
Qe2
Qt

11

Anmerkungen

2. von 6 mm Weite oder von 0,oooo2826 qm Querschnitt.

11II 0,193

12 II 0,193

13 || 0,193

14 l 0,193

4. von 10 mm Weite oder von 0,oooo785 qm Querschnitt.

15)| 0,193 II 3,90 l 3,72 l 3,81 | 1,30 i 80,0 l — II 77,7 l) 8,173 l 2,096

l] 1,90

II 3,89

1,85

3,75

1,87

3,81

1)30

2,80

| 30,o
| 55,0

1 34,0 1,559

1 55,9 2,876

0,918 II 0,59

1|507 || 0,53

3. von 7 mm Weite oder von 0,oooos8465 qm Querschnitt.

» 1,90

3,85

1*85

3,81

1,87

3,83

1,22

2,53

33,o
61,o „

36,6 1 2,116
61,1 II 3,931

0,988 || 0,47

1,848 || 0,42

0,26

IV. Das Nebenrohr ABD (Fig. 14 Taf. VIII) hat 100 m Länge, gerade Richtung
und nur ein Ventil von 30 mm Weite.

Die Mündung des an das 20 mm-Rohr angeschraubten Mundstücks hat die
Form einer kreisrunden Öffnung in dünner Wand

1. von 5 mm Weite oder von 0,ooooi9625 qm Querschnitt.

16 II 0,193 1,92

17 || 0,193 3,82

1,90

3,85

1,91

3,83

1,57

3,60

22,0
39,o

| 27,o
1 41,7

2. von 6 mm Weite oder von 0,oo;oo2826 qm

18 1| 0,193 II 1,89

19 1| 0,193 || 3,91

1,90

3,80

1,89

3,85

1,30

2,90

31,o
56,o

35,o
56,7

3. von 7 mm Weite oder von 0,oooo38465 qm

20 1| 0,193 1 1,90

21 II 0,193 II 3,85

1,88

3,80

1,89

3,82

1,22 [l 34,o
2,55l' 61,5

- || 37,5
- II 61,5

1 1,102

2,012

0,729

1,120

Querschnitt.

( 1,572

2,903

0,941

1,530

Querschnitt.

2,134

3,912 •

1,012

1,660

1 0,66

1 0,56

| ' 0,60

0,53

0,47

0,43

4. von 10 mm Weite oder von 0,oooo785 qm Querschnitt.

22| 0,193 || 3,90 | 3,72l 3,81 l 1,33 II 84,0 l - II 81,2 II 7,986 l 2,191 II 0,28
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Tabelle Ya.

Nr.

Die Mundstücke, auf die
sich die in Spalte Ibis 4
aufgeführten Verhältnis-

Zahlen beziehen, bähen die
Form einer kreisrunden

Müudung in dünner Wand
und einen Ausflnßquer-

schnitt Ton

Verhältniszahlen
der Tabelle III,
die sich beziehen
auf den Druck

von

at at
1,78—1,97

1

at at
3,85—3,87

2

Verhältniszahlen
der Tabellen IV
und V, die sich
beziehen auf den

Druck von

at at
1,60 — 1,69

3

at at
3,50—3,88

4

Verluste unter I. in der
67 m langen und unter
II. bis IV. in der 100 m
langen, 20 mm weiten
Bohrleitnng inProzenten
der theoretischen Luft-

Differenz ans den Zahlen
der Spalten

1 und 3

5

2 und 4

6 '

Verluste in
100 mm Rolir-

leituog
in Prozenten dei

theoretischen
Lnftm engen.

Mittelwert ans
den Zahlen der

Spalten 5 und 6,

7

I. Das 20 mm weite Rohr ABE Fig. 14 hat 67 m Länge, 2 Ventile und bildet bei 60 m Länge
ein rechtwinkliges Knie (Tab. IV).

1
2
3
4
5

4 mm Weite
5 mm Weite
6 mm Weite
7 mm Weite

10 mm Weite

—
0,69

0,68
0,62

0,58

0,62

0,62

0,61

0,55

0,52

0,70

0,64

0,58

0,52

0,29

0,62

0,58

0,53

0,44
0,27

?

5
10
10
29

0
4
8 .

11
25

0
6,75

13,5

15,75

40,5

II. Das 20 mm weite Rohr hat 100 m Länge, 2 Ventile und bildet bei 60 m Länge ein rechtwinkliges
Knie (Tab. V).

1
2
3
4

5 mm Weite || 0,69
6 mm Weite
7 mm Weite

10 mm Weite

0,68
0,62
0,58

0,62
0,61
0,55
0,52

0,58
0,57
0,44
0,28

0,56
0,51
0,40
0,24

11

11

18

30

6
10
15
28

8,5

10,5
16,5

29,0

III. Das 20 mm weite Rohr hat 100 m Länge in gerader Richtung und 2 Ventile (Tab. V).
1
2
3
4

5 mm Weite
6 mm Weite
7 mm Weite

10 min Weite

0,69
0,68
0,63
0,58

0,62
0,61
0,55
0,52

0,65
0,59
0,47

—

0,56
0,53
0,42
0,26

4

9
15
?

6
8

13
26

5,o
8,5

14,o
26,o

IV. Das 20 mm weite Rohr hat 100 m Länge in gerader Richtung und l Ventil (Tab. V).
1
2
3

5 mm Weite
6 mm Weite
7 mm Weite

4 || 10 mm Weite

0,69

0,68
0,62
0,58

0,62
0,61
0,55
0,52

0,66
0,60

0,47
—

0,56
0,53
0,42
0,28

3
8

15
7

6
8

13
24

4,5

8,0
• 14,o

24,o

Die in der 20 mm weiten Nebenleitung durch Keibungswiderstände
erzeugten Verluste Vn ergeben sich aus den Differenzen zwischen den in
den Tabellen III und IV, sowie III und V unter Spalte 10 aufgeführten
effektiven Luftmengen. Es ist

Vn=Q e l — Q82,

wenn Qe 2 die in der Grube aus dem 20 mm-Rohr ausströmende Luft-
menge bedeutet. Die prozentualen Verluste erhält man aber aus der
Differenz der in den Spalten 11 dieser Tabellen aufgeführten Verhältnis-

Qelzahlen und
Qt """ Qt •

In Tabelle Va sind die sich auf annähernd gleichen Druck und
gleiche Mundstücksweite beziehenden Verhältniszahlen aus den Spalten 11
der Tabellen III, IV und V nebeneinander gestellt, daraus die Differenzen
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zwischen den Verhältniszahlen der Tabelle III und denen der Tabellen IV
und V gezogen, diese in den Spalten 5 und 6 eingeschrieben, und endlich
in Spalte 7 die Verluste für 100 m Rohrleitung berechnet.

Die in den Spalten 5 und 6 Taf. V a aufgeführten Verluste ergeben
sich für den Ausfluß aus gleichen Mundstücken nahezu gleich groß, ob-
gleich sich die Zahlen der Spalte 5 im Mittel auf 1,8 at und die der
Spalte 6 auf 3,8 at Druck beziehen. Die Ursache zu der annähernden
Gleichheit dieser Verluste liegt in der Unabhängigkeit des Reibungs-
widerstandes vom Drucke der die langen Röhren durchströmenden Preßluft.

Die Reibungswiderstände hängen nach den Tabellen III a und Va von
der Länge und Weite des Rohres, von der Geschwindigkeit und von der
Dichtigkeit der Luft im Rohre ab.

Die Verluste sind für 100 m gerade Rohrleitung, für ein recht-
winkliges Kniestück und für ein Ventil nach Spalte 7 Tabelle Va be-
rechnet und deren Ergebnisse in den Tabellen Vb und Vc zusammen-
gestellt worden.

Tabelle Yb.

Fr.

l

l

3

i

Ausflußmündung
in

dünner Wand
von

5 mm Weite

6 mm Weite

7 mm Weite

10 mm Weite

Verluste in 100 m Rohrleitung
von 20 mm Weite, in die

ein rechtwinkliges Kniestück
und 2 Ventile eingeschaltet

sind, nach

I | II
der Tabelle Va
•o /

/o
1

6,75

13,5

15,8

40,5

o/
10

2

8,5

10,5

16,5

29,0 '

im
Mittel

%
3

7,6

12,0

16,2

34,7 '

Verluste in 100 m
gerader

Rohrleitung
von 20 mm Weite,

in die 2 Ventile
eingeschaltet sind,

nach III,
Tabelle Va

o/
10

4

5,0

8,5

14,o

26,o

Verluste in dem
rechtwinkligen

Kniestück.
Differenz

aus den Zahlen
der Spalten

3 und 4

o/
/o

5

2,6

3,5

2,1

8,7

Anmerkung

Tabelle Vc.

rr.

L

2

5

l

Ausflußmündung
in

dünner Wand
von

5 mm Weite

6 mm Weite

7 mm Weite

10 mm Weite

Verluste in 100 m gerader
Rohrleitung von 20 mm

Weite, in die

2 Ventüe
eingeschalte'

III

1 Ventil
sind, nach

IV
der Tabelle Va
o/

10

1

5,0

8,5

14,0

26,o

o/
/o
2

4,5

8,0

14,o

24,o

Verluste
in einem Ventil.

Differenz
aus den Zahlen

der Spalten
1 und 2

o/
10

3

0,5

0,5

0,0

2,o

Verluste in 100 m
gerader Bohrleitung
von 20 mm Weite

ohne Ventil.
Differenz aus den

Zahlen der
Spalten 2 und 3.

o/
/o
4

4,0

7,5

14,0

22,o

Anmerkung
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Das vorstehend angewendete neue Verfahren zur Bestimmung der
Widerstände in langen Rohrleitungen empfiehlt sich insofern noch be-
sonders, als die Mängel, die der Methode der Einzelmessung und die den
zu den Versuchen benutzten Instrumenten anhaften, dabei mehr oder
weniger ausgeschaltet werden.

IV. Manometrische Bestimmung der Preßluft.

Die Versuchsergebnisse in den Tab. II bis V lassen sich zur Angabe
eines Verfahrens verwenden, wonach die vor isolierten Grubenbauen
direkt ausströmende Preßluft ihrem Volumen nach manometrisch bestimmt
werden kann.

Für den Preßluftdruck h, den Barometerdruck b = 760 mm, die
Temperatur t = 0 ° und den Querschnitt F der Ausflußmündung ergab
sich die theoretische Luftmenge

und, wenn /.i den Ausflußkoeffizienten bezeichnet, die effektive Luftmeuge

0. = ^.^ = 896. iu.

Diese Berechnung der effektiven Luftmenge gilt aber nur für den
Ausfluß über Tage direkt hinter den Luftkesseln, nur für den Ausfluß,
für welchen die Ausflußkoeffizienten bestimmt wurden. Je länger und
je enger die am Kessel angeschlossene Rohrleitung ist, um so größer
fällt der Unterschied zwischen der aus dieser Leitung strömenden und
der Luftmenge aus, die unter demselben aerostatischen Druck aus einer
gleich großen, aber direkt hinter dem Windkessel angebrachten Ausfluß-
öffnung ausströmt.

Nach der Ausflußformel allein läßt sich die aus einer Rohrleitung
ausfließende Luftmenge nicht berechnen, sondern dazu gehört noch die
Kenntnis der Größe der in der Rohrleitung entstehenden Verluste.

Wie beobachtet wurde, ist der aerostatische Preßluftdruck in der
Grube gleich dem im Luftkessel über Tage. Während eines bestimmten
Luftausflusses geht aber der Druck um so mehr zurück, je länger und
je enger die Rohrleitung ist, die die Luft zu durchströmen hat.

Der in .die Ausflußformel einzuführende aerostatische Manometer-
druck h wird am besten an der Stelle abzunehmen sein, wo die nach dem
isolierten Orte führende Zweigrohrleitung sich an das Hauptrohrnetz an-
schließt. Hierzu ist daselbst ein Stutzen anzubringen, worauf ein Mano-
meter zur Abnahme des Druckes aufgeschraubt werden kann.

Freilich ist diese Preßluftdruck-Abnahme während des Betriebes,
wo an mehreren Stellen teils beständig, teils nur zeitweise der Rohrleitung
Luft entnommen wird, nicht so einfach und sicher zu messen wie bei den
vorgeführten Versuchen, die des Sonntags erfolgten, während dessen man
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der Druckluftleitung nur die Versuchsluft entnahm, so daß der Druck
ganz nach Bedarf in jeder Höhe konstant gehalten werden konnte.

Die Abnahmen des Druckes haben wegen dessen Schwankungen
wiederholt zu erfolgen, und aus deren Ergebnissen ist ein Mittelwert fest-
zustellen, wenn man nicht — zur Sicherstellung der Preßluft-Ventilation —
den zeitweilig eintretenden tiefsten Stand des Manometers zur Abmessung
der Mundstücksöffnungen verwenden will.

Die Druckschwankungen werden sich um so eher feststellen lassen,
je kleiner sie sind, in je kürzeren Intervallen sie auftreten und je be-
ständiger ihre Dauer und Größe ist. "Wo diese Schwankungen sehr groß
sind, wo sie von l/2 bis zu 3 Atmosphären Überdruck auf- und abgehen,
wirft sich die Frage auf, inwieweit einem Orte die vorgeschriebene Luft-
menge unregelmäßig zugeführt werden kann, ob es z. B. genügt, dem
Orte während je einer Zeitdauer von 2 Minuten in der einen Minute
keine, in der anderen 2 cbm Luft zuzuleiten, wenn für die Minute l cbm
vorgeschrieben ist. Es wäre hier das Maß anzugeben, unter das die
Luftmenge vor einem Grubenbetriebe nicht zurückgehen darf, und zweitens
die Zeitdauer, während welcher die Luftmenge wenigstens im Mittel das
vorgeschriebene Maß ergeben soll.

Nachdem die Ausflußkoeffizienten, die als Quotienten von den aus
dem Luftkessel strömenden, anemometrisch gemessenen Luftmengen divi-
diert durch die theoretischen berechnet wurden, für Mundstücke von
2 mm bis 7 mm und 10 mm weiten Ausflußmündungen und den Druck
von l bis 4 at nunmehr vorliegen, lassen sich umgekehrt aus ihnen und
den theoretischen Luftmengen die effektiven Luftmengen berechnen.

Zur Umgehung dieser Berechnung und Erleichterung der Preßluft-
bestimmungen ist die Tab. VI angelegt worden, deren Umfang den in
der Praxis vorhandenen Verhältnissen angepaßt ist.

Um die Berechnung der effektiven Luftmengen, die aus 3 mm bis
10 mm weiten Ausflußmündungen in dünner "Wand ausströmen," auszu-
führen, sind zunächst noch die Koeffizienten für die Mündungen - von
8 mm und 9 mm "Weite festgestellt worden, und zwar aus den Ausfluß-
koeffizienten für die 7 mm und 10 mm weite Mündung in dünner Wand
unter der Annahme, daß sich die Verhältniszahlen von dem 7 mm bis
zu dem 10 mm weiten Ausflußquerschnitte mit deren Weite annähernd
proportional verändern. In dieser Weise wurden die zwei Koeffizienten
für den Druck von l bis 4 at berechnet und bereits in Tab. II a auf-
geführt.

Da bei den meisten Gruben der Preßluftdruck bis zu 4 at gehalten
wird, ferner die vor den isolierten Grubenbauen ausströmende Preßluft
oft weit unter l cbm zurückbleibt, jedoch andererseits bei starker Be-
legung solcher Orter bis über 3 cbm in der Minute messen soll, und da
zum Ausblasen von Luftmengen bis zu über 3 cbm die Ausflußquer-
schnitte der dazu verwendeten Mundstücke je nach dem Luftdruck bis

A 11
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zu 10 mm Weite zu erhalten haben, so erschien es zweckmäßig, die
effektiven Luftmengen für Ausflußmündungen in dünner Wand von 8 mm
bis zu 10 mm Weite und für den Druck von l bis 4 at aus den theoretisch
berechneten Luftmengen nach den in Tab. Ila zusammengestellten Aüs-
flußkoeffizienten zu berechnen. Die Koeffizienten sind für l, 2, 3, 4 at
bestimmt und in Tab. VI in der Weise eingetragen, daß sie in den Spalten
der aus ihnen berechneten effektiven Luftmengen stehen. In ihrer hori-
zontalen Reihenfolge beziehen sie sich auf denselben Druck, aber auf
verschiedene Ausflußöffnungen, und in ihrer vertikalen Aufeinanderfolge
auf gleiche Ausflußöffnung und verschiedenen Druck. Für 1,5, 1,75 at
sind sie aus den für l und 2 at bestimmten, für 2,25, 2,5 2,75 at aus den
für 2 und 3 at und für 3,25, 3,5, 3,75 at aus den für 3 und 4 at festge-
stellten Koeffizienten proportional abgeschätzt, diese Zahlen aber nicht
mit in Tab. VI eingetragen worden. Um in Tab. VI, die alle Ergebnisse
der Berechnung enthält, die effektiven Luftmengen nach ihrer Größe von
einander abzuheben, sind sie von je l zu l Kubikmeter durch starke
Linien von einander getrennt, so daß man leicht übersehen kann, welche
Weite den Mundstücken zu geben ist, wenn unter einem bestimmten
Druck daraus 0—l cbm oder l—2, 2—3, 3—4 cbm Luft in der Minute
ausströmen sollen.

Die in Tab. VI enthaltenen Angaben der effektiven Luftmengen be-
ziehen sich alle auf den Ausfluß aus Mündungen in dünner Wand. Haben
die Mundstücke, von denen man die Ausflußmengen wissen möchte, konische,
konisch-zylindrische oder zylindrische Form, so sind jene Luftmengen
noch mit den Quotienten zn dividieren, die sich aus den Ausflußkoeffizienten
für die Mundstücke der drei genannten Formen dividiert durch die Aus-
flußkoeffizienten für die Mündungen in dünner Wand ergeben. Diese
Quotienten finden sich in Tab. Ib und in Tab. VI unter Anmerkung
aufgeführt. Zwar beziehen sich diese Verhältniszahlen nur auf Mund-
stücke mit 7 mm Ausflußweite und bestimmten Divergenzwinkeln; man
wird sie aber in Ermangelung anderer Zahlen auch dann benutzen dürfen,
wenn die verwendeten Mundstücke etwas andere Größenverhältnisse als
die der bestimmten Mundstücke haben.

Unter Anmerkung enthält die Tab. VI ferner noch eine tabellarische
Zusammenstellung der Luftverluste, die durch Reibung und Richtungs-
veränderung in einer 100 bis 50 mm weiten Hauptleitung auf 1000 m
Rohrlänge und in einer 20 mm weiten Nebenleitung auf 100 m Rohrlänge
entstehen, wenn der Luftausfluß aus Mündungen von 4 mrn bis 10 mm
Weite erfolgt. Aber diese Verluste sind nicht in Prozenten der theo-
retischen Luftmengen ausgedrückt, wie sie die Tab. III a und Va an-
führen, sondern in Prozenten der in Tab. II aufgeführten effektiven Luft-
mengen.

Bezeichnet man die aus den Reibungs- und Richtungsveränderungen
hervorgehenden Gesamtverluste mit Vs, so ergibt sich, da wir die über
Tage aus dem Kessel entweichenden Luftmengen mit Qe (Tab. II) und
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die in der "Grube aus den Nebenleitungen strömenden Luftmengen mit
Qe2 (Tab. IV und V) bezeichnet haben, für

Vs = Qe — Qe2.
Prozentual drückt sich der Gesamtverlust aus durch die Gleichung

y= Qe—Qe^

Ferner bedeutete /< den Ausnußkoeffizienten, Qt die theoretische Luft-
menge, und es war

Qe = i«Qt, also
Q | Q J

V s = Q t ' "/T"
Der Ausdruck —*—=—— gibt aber, im Verhältnisse zur theoretischen

Qt
Luftmenge ausgedrückt, die Gesamtverluste an, welche in den Spalten 7 der
Tab. III a und Va berechnet vorliegen. Um die in der Rohrleitung durch
Reibung entstehenden Luftverluste im Verhältnisse zu den in Tab. II ent-
haltenen effektiven Luftmengen auszudrücken, braucht man also nur die
in den Tab. III a, Vb und Vc berechneten Verluste mit den in Tab. II a
aufgeführten entsprechenden Koeffizienten /.i zu dividieren.

Analog berechnen sich, auf Qe bezogen, die Verluste Vh in der Haupt-
rohrleitung und Vn in der Nebenrohrleitung. Man hat, wenn Qel das aus
der Hauptrohrleitung strömende Luftquantum bedeutet, Vh = Qe — Qei,
und

h~ Qe ~ Qt '

Vn = Vs — Vh = (Qe — Q62) — (Qa — Qel) = Qel

Qel — Qea _ Qel— Qea lvVn pr — T\ ~ •
Qe Qt p

Hiernach sind die unter Anmerkung Tab. VI aufgeführten Verluste
aus den Zahlen der Spalte 7 Tab. Va für 2 und 4 at berechnet.

Die Tab. VI wird mit diesen Angaben über Luftverluste genügen,
um aus dem Druck, der Ausflußmündung, der Länge und Weite der
Rohrleitung die aus den Mundstücken, welche an dieser angeschlossen
sind, ausströmenden Preßluftmengen für die Praxis hinreichend genau
anzugeben. Die Bestimmung ist einfach. Man hat an der Stelle, wo
von der Hauptleitung das Nebenrohr nach dem isolierten, mit Preßluft
ventilierten. Grubenbau abzweigt oder an einem Punkte dieses Neben-
rohres ein Manometer aufzusetzen und den Druck abzulesen, der während
des Stillstandes der Luft in diesem Rohr stattfindet, ferner den Quer-
schnitt der Ausflußmündung des am Ende der Nebenrohrleitung ange-
schraubten Mundstücks, sowie die Länge und "Weite der Rohrleitung zu
messen und in Tab. VI nachzuschlagen, welche Luftmenge dem beobach^
teten Druck und dem gemessenen Ausflußquerschnitt entspricht. In der

A 11*
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ersten Vertikalspalte hat man den Druck und in dessen Horizontalfeihe
diejenige Vertikalspalte aufzusuchen, die mit der gegebenen Mundstücks-
weite überschrieben ist. Wo diese Vertikalreihe jene Horizontalreihe
schneidet, steht die Angabe der gesuchten Luftmenge.

Sodann sind die Reibungsverluste der Luft in der Rohrleitung nach
den Angaben der Tab. VI zu berechnen und von jener Luftmenge ab-
zuziehen.

Endlich wäre, da die Preßluft in der Grube unter b Barometerdruck
ausströmt und t Temperatur hat, die Luftmenge Qe noch nach der Gleichung

Qer = Q„ • — (l -f 0,00365 i\

zu reduzieren, indem die der Tab. VI entnommene effektive Luftmenge Q„
aus der auf den Normalzustand reduzierten theoretischen Luftmenge
hervorging.

Doch nimmt mit der Teufe der Grube sowohl der Barometerdruck b,
als auch die Temperatur der Preßluft, die in langen Rohrleitungen die
Temperatur der Streckenluft hat, zu. Je größer b ist, um so kleiner,
und je größer t, um so größer wird Qer.

Es sei z. B. die Hauptleitung 1934 m lang, 50 — 100 mm weit, daran
sei ein 67 m langes, 20 mm weites Nebenrohr angeschlossen, und die Luft
ströme unter 3 at Druck aus einer 5 mm weiten Ausflußmündüng in
dünner Wand aus. Die Menge Q62 ergibt sich als Differenz der Aus-
flußmenge Qe für dieses Mundstück, wenn dieses direkt hinter dem
Sammelbehälter über Tage angeschlossen ist, und den Verlusten Vh und
Vn in der Haupt- und Nebenleitung. Es ist

Qe2 = Qe— (Vh+Vn)

Nach Spalte 8 der Tab. VI ist aber Qe = 1,120 cbm, nach den An-
merkungen dieser Tabelle Vh für 1000 m Länge = l, 75%

Vn für 100 m Länge =7,05%; folglich

—1 f1934 V5 67 7>05\_ 1120 — - . J

Qe2 = 1,03 cbm.

Nach Tab. VI liefern für den mittleren Druck von 2 at die hinter
dem Luftkessel über Tage angeschraubten Mundstücke mit einer Aus-
flußmündung in dünner Wand von 4 mm Weite = 0,585 cbm, von 5 mm
Weite = 0,886 cbm, von 6 mm Weite = 1,379 cbm in der Minute.

Sind diese Mundstücke am Ende einer Rohrleitung angeschraubt,
die aus einem .2000 m langen, 50 bis 100 mm weiten Hauptrohr und
einem 200 m langen, 20 mm weiten Nebenrohr besteht, so berechnen sich
die durch die Ausströmung der Luft darin entstehenden Verluste rund
zu 10%, 18°/0 und 20% und die vor Ort ausströmenden Luftmengen
betragen aus der AusEußmündung von 4 mm Weite = 0,5 cbm, von 5 mm
Weite = 0,7 cbm, von 6 mm Weite = l,o cbm in der Minute.
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Insoweit es genügt, gewisse Örter mit 0,5 cbm, 0,7 cbm oder l,o cbm
Preßluft zu ventilieren, werden die Mündungen der vor diesen Örtern
zu verwendenden Mundstücke nicht unter 4 mm, 5 mm oder 6 mm Weite
zu messen haben. . . -

Hätte das Mundstück konische Form mit 7 mm weitem Ausfluß-
querschnitt, so betrüge für den Druck von 3 at nach Spalte 8 und nach
den Anmerkungen der Tab.VI die effektive Ausflußmenge 1,277 cbm, wovon
wieder noch die Verluste abzuziehen wären.

Das manometrische Verfahren eignet sich zur Messung der Preßluft
am besten, wenn es sich um Luftmengen handelt, die gewöhnlich noch
unter l cbm zurückbleiben. Wenn man außer dem Umstand, daß die
Verluste in der Hauptleitung bei geringer Luftausströmung sehr klein
sind, noch in Betracht zieht, daß bei jeder Grube während des Betriebes
durch die gleichzeitige Entnahme von Luft an verschiedenen Arbeits-
punkten ein Schwanken im Drucke und in Folge dessen eine mehr oder
weniger fühlbare Unsicherheit in der manometrischen Bestimmung der
ausströmenden Luft eintritt, so kommt man darauf, die Bestimmung von
Luftmengen unter l cbm dadurch zu vereinfachen, daß man die Verluste
in der Hauptleitung wegen ihrer geringen Bedeutung ignoriert.

Setzt man die Verluste, die bei der Rohrleitung von 2000 bis 3000 m
Länge für l cbm 20% und für x/2 cbm 100/0 betragen, für gewöhnlich,
wo es sich um Ausströmung von Luftmengen von weniger als l cbm
T» oin /•? a l 4- i YYI T"l n y / ^ l i c i ^ V - n i 4 - 4 - r» l n i r» Vi 1 t\ 0 / g/"\ -Pgli14- yy> QTI dabei U m

nicht mehr als 10%- Eine solche Annahme würde die volumetrischen
Bestimmungen der Preßluft sehr vereinfachen.

Die Messung der vor Grubenbauen ausströmenden Preßluftmengen
ist nunmehr jeder Grube möglich, und zwar sowohl anemometrisch nach
dem unter Abschnitt I angegebenen Verfahren, welches einfach und sicher
ist, und zweitens auch manometrisch, nachdem im Abschnitt II die Aus-
nußkoeffizienten für die hierbei in Anwendung kommenden Mundstücke,
und im Abschnitt III die Verluste bestimmt wurden, welche die Preßluft
in je 100 m Haupt- und Nebenleitung erleidet.

Es kann in Zukunft jede Grube, die Örter mit freiausblasender
Preßluft ventiliert, bestimmen, welche Ausflußquerschnitte den zu ver-
wendenden Mundstücken zu geben sind, damit die vorgeschriebenen Luft-
mengen vor den betreffenden Örtern ausströmen. Hierzu sind die Grenzen
der Manometerdruckschwankungen und die Länge und Weite der Druck-
leitungen festzustellen.

Bei solchen Gruben, wo Preßluft an verschiedenen Stellen teils zum
Haspel- und Pumpenbetrieb, teils zur Ventilation verwendet wird, also
wo größere Druckschwankungen eintreten, ist die größte Sorge dafür zu
tragen, daß der bei Bemessung der Ausflußquerschnitte vorausgesetzte
mittlere Druck, von dessen Feststellung die manometrische Bestimmung
im wesentlichen abhängt, auch wirklich gehalten wird. Bei Gruben, wo
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Tabell
Zusammenstellung der berechneten Luftmengen, die bei dem Manometer

welche die Form einer Ausflußöffnung in dünne

M

0a
3

-§a
1<ä

t-i
0
fe

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Überdruck h
der

Preßluft

in
Atmosphären

l

Ausflußkoeffi-
zient für 1 at

bestimmt

1,00

1,50

1,75

Ausflußkoeffi-
zient für 2 at

bestimmt

2,oo

2,25

2,50

2,75

Ausflußkoeffi-
zient für 3 at

.bestimmt

3,oo

3,25

3,50

3,75

Ausflußkoeffi-
zient für 4 at

bestimmt

4,oo

'In der Minute ausströmende Luftmenge aus

2 mm Mündnngs-
weite oder

0,00000314 qm
Ausflnß-

qnerschnitt
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ruck von l,o, 1,25 u. s. w. bis 0,o Atmosphären aus Mundstücken ausströmen,
^and und 2 mm bis 10 mm Mündungsweite haben.
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Anmerkung.

Von den berechneten effektiven Ausflußmengen sind für Ver-
luste in der Rohrleitung die in folgender Tabelle angegebenen
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die Ventilation gewisser Örter von dem Preßluftdruck abhängt, hat der
Verbrauch und die Erzeugung der Preßluft in einem solchen
Verhältnis zu einander zu stehen, daß die in der Grube ver-
brauchte Luft durch die über Tage erzeugte möglichst sofort
wieder ersetzt wird. Es muß der Preßluftdruck wenigstens
über Tage auf einer bestimmten Höhe konstant erhalten und
selbsttätig registriert werden können.

Die Kontrolle der Bewetterung von nur mit Preßluft ventilierten
Örtern wird darin zu bestehen haben, daß bei den Befahrungen derselben
die "Wetterbeschaffenheit untersucht und geprüft wird, ob die vorge-
schriebene Luftmenge zur schnellen Abführung des vor Ort ausströmenden
Grubengases oder Kohlensäuregases genügt, ob die Mundstücke die vor-
geschriebene "Weite haben und ferner, ob über Tage die Preßluft auf
dem bestimmten Druck konstant gehalten wird, was sich aus den ab-
genommenen Druck-Diagrammen ergibt.



Darstellung von Rohstein (Schwefeleisen)
im Flammenofen für die Erzeugung von Schwefel*
Wasserstoff zur Reinigung der rohen Schwefelsäure

von einem Gehalt an Arsen.
Von

0. A. Plattner, Oberbergrat in Freiberg.

Die silberhaltigen Schwefelerze, welche von den Gruben des Säch-
sischen Erzbergbaues an die Freiberger Hütten geliefert werden, geben
durch ihre geringe Beimengung von Arsenkies Veranlassung zu einer
Verunreinigung der aus ihnen gewonnenen rohen Schwefelsäure an Arsen,
welches aus dieser entfernt werden muß, sobald zur Verwendung in
chemischen Industriezweigen arsenfreie Schwefelsäure verlangt wird. Die
Reinigung von Arsen erfolgt in bekannter Weise, indem die Säure mit
Schwefelwasserstoffgas in Berührung gebracht und das Arsen als Schwefel-
arsen ausgefällt wird.

Zur Darstellung des benötigten Schwefelwasserstoffs bedient man sich
auf den Freiberger Hütten des Schwefeleisens (Fe S) in Form eines aus
der Verschmelzung von rohen Schwefelkiesen gewonnenen Rohsteins.

Dieser Rohstein wurde anfänglich durch einen Schmelzprozeß in den
gebräuchlichen Pilzhohöfen erzeugt, und es findet sich nach den Angaben
in der chemisch-technischen Literatur die Annahme verbreitet, daß dies
auch heute noch in gleicher "Weise geschieht, während tatsächlich bereits
seit einer längeren Reihe von Jahren an Stelle des Hohofenschmelzprozesses
ein solcher im Flammenofen getreten ist.

Die Darstellung des zur Schwefelwasserstoffbereitung geeigneten Roh-
steins über dem Hohofen brachte eine alljährlich wiederkehrende, aber
unvermeidliche Störung in den laufenden Hohofenschmelzbetrieb, da die-
selbe nach einer Betriebszeit von 4 bis 5 Tagen ein Versetzen des Ofens
nach sich zog und infolgedessen einen öfteren Wechsel der Schmelzarbeit
bedingte, um den Ofen wieder in Ordnung zu bringen. Damit im Zu-
sammenhange stand auch ein variabeles Ausbringen an zweckentsprechendem
Rohstein.

War man auch bemüht, bei Verwendung von nur zinkblendefreiem
Schwefelkiesmaterial durch geeignete Zuschläge einen möglichst seigeren
Schmelzgang herbeizuführen, die Bildung von Ansätzen im Ofen zu ver-

A 12
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bindern, das Ausfließen des spezifisch leichten Rohsteins mit den Schlacken
in die Schlackentiegel zu vermeiden und dadurch eine ausgiebige Ge-
winnung von brauchbarem Rohstem herbeizuführen, so gelang dies doch
nicht in so vollkommenem Maße, daß der bedeutende Nachteil ausgeglichen
wurde, welcher dem Betriebe der auf die Rohsteinarbeit wieder folgenden
Erz- oder Produktenarbeit durch die mehr oder weniger versetzten Öfen
auf Tage hinaus erwuchs.

Die vorstehend dargelegten Verhältnisse gaben mir nun s. Zt. Ver-
anlassung, mit Genehmigung des Königlichen Oberhüttenamtes die Er-
zeugung von Rohstein im Flammenofen zu versuchen, und es hat dieser
Versuch zu einem so günstigen Abschluß geführt, daß der Prozeß über
dem Hohofen endgültig aufgegeben werden konnte.

Für die Gewinnung eines zur Darstellung von Schwefelwasserstoff
brauchbaren Rohsteins im Flammenofen ist nun das geeigneteste Be-
schickungsverhältnis für das Schmelzmaterial

100 dz roher Schwefelkies,
25 „ hochsilizierte Bleischlacke,
10 „ Kalkstein.

Bei Mangel einer genügend hochsilizierten Bleischlacke mit mindestens
32 °/o Si 02 ist der fehlende Kieselerdegehalt durch einen entsprechenden
Zuschlag an Quarz zu ergänzen.

Bei dem angeführten Beschickungsverhältnis werden auf 100 dz von
möglichst zinkblendefreiem Schwefelkies mit einem Gehalt von durch-
schnittlich 35 °/0 Schwefel 60,o dz Rohstein ausgebracht, welcher nach
einer im Königlichen Hüttenlaboratorium zu Freiberg ausgeführten Analyse
folgende Zusammensetzung aufweist:

33,94 % S
58,80 % Fe

0,32 % Mn
2,ö4 % Zn
1,53 % Tb

0,60 % Cu
0,60 % Schlacke

97,83 %.

Bei regelrechtem Schmelzgang und einer Satzstärke von 20,o dz be-
trägt in 24 Stunden das Durchsetzquantum 80,o dz Schmelzgut, der Ver-
brauch an Brennmaterial 40,o bis 45,o dz Steinkohle und das Ausbringen
etwa 35,o dz Rohstein.

Das Abstechen des Rohsteins hat nach dem Gutschmelzen eines jeden
Satzes zu erfolgen, und zwar unter Belassung einer dünnen Schlacken-
decke auf dem Rohsteinbad, um dasselbe vor der Berührung mit Luft zu
schützen und eine — wenn auch nur auf dessen Oberfläche eintretende —
nachteilige Abröstung zu verhindern. Die mit abgestochenen wenigen
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Schlacken lassen sich nach dem Erkalten des Eohsteins leicht von dem-
selben trennen.

Zweckmäßig ist es, den Rohstein nicht in gußeiserne Pfannen, sondern
in Sandbetten abzustechen, damit er durch die langsamere Abkühlung
eine weniger dichte Struktur annimmt gleich derjenigen des im Hohofen
erzeugten Rohsteins und dadurch im Schwefelwasserstoffapparate nicht
mehr Zeit bis zum Beginn seiner Zersetzung gebraucht als dieser.

Der Betrieb der Rohsteinarbeit im Flammenofen bietet gegenüber
demjenigen im Hohofen drei wesentliche Vorteile, bestehend in einem
geringeren Kostenaufwand, Vermeidung jeder Betriebsstörung in den
laufenden Schmelzarbeiten und stetigem Ausbringen zweckentsprechenden
Eohsteins unter Erzielung einer absetzbaren Schlacke.



Mitteilungen
über

Bauart und Prüfung von Schleudergebläsen
(Gruben Ventilatoren).

Vortrag,
gehalten im Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Verein am 7. Dezember 1902,

von Baurat Hüppner, Muldenhütten.

Zu den wenigen Maschinen, denen der Bergmann und der Hütten-
mann gleiches Interesse entgegenbringen, gehören die Ventilatoren, auch
Schleudergebläse genannt.

Der Bergmann verwendet dieselben seit langem zur Bewetterung
seiner Gruben, und es hat dieser Apparat nach und nach fast alle sonstigen
Wettermaschinen verdrängt.

Der Hüttenmann hat sich erst in neuerer Zeit mit diesen Maschinen
befreundet. Am frühesten haben die Freiberger Metallhütten die künst-
liche Zugerzeugung bei ihren Öfen eingeführt. Neuerdings sind auch die
Eisenhohöfen dazu gelangt, die großen Ventilatoren zum Absaugen der
Hohofengase zu verwenden. Hierbei benutzen sie gleichzeitig diese
Maschinen zum Reinigen der Gase, indem eingeführtes "Wasser durch die
Flügel zerstäubt wird, welches den Flugstaub zum großen Teil auswäscht.

Finden die Schleudergebläse bei Berg- und Hüttenleuten hohe Be-
achtung, so scheint ihre Wertschätzung im allgemeinen Maschinenbau
weniger groß zu sein. Auf der Düsseldorfer Ausstellung 1902 waren
zwar Ventilatoren von Rateau, Pelzer, Geisler, Capell und vielleicht noch
anderen ausgestellt, aber in keinem der bekannteren Berichte über die Aus-
stellung sind sie besonders erwähnt. Die Zeitschrift des Vereins deutscher
Ingenieure sagt in einem einleitenden Bericht, es würde zu weit führen,
auf die Ventilatoren einzugehen. In einer anderen technischen Besprechung
ist gesagt, bei der Einfachheit dieser Maschinen läßt sich nichts weiter
über dieselben berichten.

Doch sind diese Gebläse nicht so nebensächlich. Grubenventilatoren
sind aufgestellt, die bis 600 PS verbrauchen. Wenn sich einzelne Firmen
rühmen können, Hunderte von Ventilatoren eingebaut zu haben, so handelt
es sich hierbei um Tausende von Pferdekräften, bei denen es sehr darauf
ankommt, ob sie mit 30 oder 90 °/0 ausgenützt werden. Die neueren
Ausführungen dürften letzteren Nutzeffekt fast erreichen, während v. Hauer
noch 1876 als Mittel 30% angab.
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"Wollen wir uns näher mit den Schleudergebläsen befassen, so ist es
unumgänglich nötig, kurz die Theorie derselben anzusehen.

"Wir betrachten den fortbewegten und auf höheren Druck gebrachten Kraftl>edarf.
Körper, die Luft oder etwaige Gase, als nicht elastisch, da in der Tat
die Elastizität bei dem in Frage kommenden geringen Druck wenig
Einfluß hat. Der zu erzeugende Druck dient dazu, den "Widerstand bei
der Bewegung der Luft zu überwinden, wozu auch deren etwaige Be-
schleunigung gehört.

Ruht auf einem Kolben von l qm Fläche eine "Wassersäule von l mm
Höhe, so ist das Gewicht dieses "Wassers = l kg. Bei einem "Wege von
l m ist die geleistete Arbeit = l mkg und der durchlaufene Raum =
l cbm. Um Q Kubikmeter bei einem Gegendrucke von h Millimeter
Wassersäule zu fördern, ist also die Arbeit erforderlich:

A = Q.L . ........ 1)
Um z. B. 20 cbm auf 100 mm Pressung zu bringen und fortzubewegen,

sind nötig 20 . 100 = 2000 mkg. In der Sekunde werden dann gebraucht

Diese einfache Formel A (mkg) = Q (cbm) h (mm) enthält viel mehr,
als man ihr bei oberflächlicher Betrachtung ansieht. Auch gilt sie nicht
nur für Ventilatoren, sondern auch für jedes andere Gebläse mit niederem
Drucke, sowie für jede Pumpe. Vor allem ist die Arbeit nur abhängig
von der Raummenge des fortzubewegenden Stoffes, also nicht vom Ge-
wicht desselben. In der Praxis handelt es sich aber fast immer um eine
gewisse Gewichtsmenge, die man bewegen muß. Man wird einem Schmiede-
feuer, einem Ofenrost, einem Hohofen so und soviel Kilogramm Luft in
der Zeiteinheit zuführen müssen, um die gewünschte Verbrennung zu
unterhalten. "Wollen wir viel Kilogramm Luft mit der geringsten Arbeit
fördern, so muß die kälteste und schwerste Luft dem Ventilator zugeführt
werden, ein Satz, der insbesondere bei der Anwendung auf Gebläse be-
kannt ist.« Bei -den Hüttenventilatoren tritt diese Regel besonders auf-
fällig in Erscheinung. Brauchen wir z. B. für° die Röstöfen 20 cbm/sec
kalte Luft, so sind oben berechnete 26,7 PS theoretisch erforderlich, um
den Unterwind mit 100 mm Pressung einzublasen. Auch am Ende der ,
Flugstaubkammern, wo die Gase fast auf die Anfangstemperatur abgekühlt
sind, würde obige Kraft genügen, die Gase durchzusaugen. Hinter den
Öfen, wo die Gase ca. 300° G. haben, also das Gas etwa auf das doppelte
Volumen ausgedehnt ist, wären 2 . 20 = 40 cbm abzuführen, wozu eine

Kraft von — ̂ — — = 53,3 PS theoretisch gebraucht wird. "Wir können
( t)

also dieselbe Luftgewichtsmenge mit 26,7 PS als Unterwind zuführen
oder am Ende kalt absaugen, die wir in Wirklichkeit mit 53,3 PS, der
doppelten theoretischen Kraft bewegen müssen, weil weder der Unterwind,
noch die Absaugung am Ende in diesem Falle angängig sind. Unsere
Röstofenventilatoren stehen demnach an der für den Kraftbedarf un-
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günstigsten Stelle. Daß man die eben hervorgehobene Erscheinung des
verschiedenen Kraftbeda.rfes sogar zur Kraftgewinnung, wenigstens rech-
nerisch, ausgestalten könnte, sei nur nebenher erwähnt.

Mit dem Werte A = Q . h hat der Werksbesitzer, was er zur Beur-
teilung seiner Ventilatoren braucht. Sache des Erbauers ist es nun, diesen
"Wert möglichst wenig zu überschreiten. In der Tat ist man diesem
theoretischen Werte bis auf vielleicht 90°/0 Nutzen nahe gekommen. Diese
Kraftausnutzung nennt man den mechanischen Wirkungsgrad

n <)\'•^N; .......... 2)

Da sich die Kraft, die man dem Ventilator zuführt, selten bequem
messen läßt, während dies leichter bei der Betriebsmaschine der Fall ist,
so vergleicht man oft die indizierte Leistung der Kraftmaschine mit der
Nutzleistung des Ventilators. Diesen Wert kann man mit

N„
*== . . . . . . . . . . 3 )

dynamischen Effekt oder Wirkungsgrad bezeichnen. Bei Angaben über
Ventilatorenleistungen muß man beachten, welcher Wert gemeint ist, um-
somehr als die Bezeichnungen nicht immer feststehen. Wäre die einer
Dampfmaschine zugeführte Leistung NI = 55,e PS und ihr Nutzeffekt
= 0,8, so gibt sie an den Ventilator ab 55,6 . 0,8 = 44,5 PS = Ne . Der
mechanische Wirkungsgrad des Ventilators sei ??0 = 0,6, so ist die Nutz-
arbeit Nn = 44,5 . 0,6 = 26,7 PS. Man kann hier also 20 cbm mit 55,e
indizierten Pferdekräften auf 100 mm Pressung bringen und sekundlich
fortbewegen. Der dynamische Wirkungsgrad wäre 0,s . 0,e = 0,48 = 774.

Drackhöhe, Um die innere Wirkungsweise eines Ventilators zu beurteilen, ist ein
zweiter Begriff nötig. Wir müssen zu berechnen suchen, welche Druck-
höhe H ein Schleudergebläse unter bestimmten Verhältnissen erzeugen
kann, und beobachten, wie sich H zu der wirklich erreichten Pressung h
verhält. Dieses Verhältnis

- — 77 4^TT — f/m .......... *J

nennt man den manometrischen Wirkungsgrad.
Die bei der Hervorbringung von h in erster Linie wirkende Kraft

ist die Zentrifugalkraft. Dieselbe ist bekanntlich für einen Körper mit

dem Gewichte G im Abstände x von der Drehaxe P = — w2x, wobei w
o

die Winkelgeschwindigkeit ist. Da Luft und Gase, wie alle Flüssigkeiten,
den Druck nach allen Seiten gleichmäßig weiter geben, so hat man nur
die Pressung ^/p, welche die Einheit vom Gewicht d ausübt, zu addieren.

R

Setzt man statt P ^/p und statt G d, so wird ^/p = — w2x, und addiert
O

» 2 2

(integriert) man von x = 0 bis x = x, so wird p = — • . Für ca x setzt man
g ^

v2

die Geschwindigkeit v in die Entfernung x und hat dann p = ^- . d.
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"Wird ö als Dichte im Verhältnis zum "Wasser eingeführt, dann ist

p = h'(m) = — . d, in "Wassersäule gemessen. Die an einer beliebigen Stelle
2g

des Ventilators durch die Zentrifugalkraft erzeugte Pressung beträgt daher
2

Ist z. B. am Ventilatorumfang v = u = 30 m, d = ^TT, g= 9,81 m,

so wird h' = 0,0573 m = 57,3 mm "Wassersäule.

Diese Druckhöhe zu gewinnen war man schon früher bemüht. Die
Luft am Umfange des Ventilators hat aber noch neben der berechneten
Pressung die Geschwindigkeit u, die sich auch noch in Druckhöhe um-
setzen läßt. Mit der Verwertung dieser Geschwindigkeit befassen sich
nun alle neueren Bauarten.

Hat der Ventilator den Radius R und die Breite b am äußeren Um-
fang und gehen in der Sekunde Q cbm durch das Rad, so ist die radiale

Austrittsgeschwindigkeit vr = jp= - r-
u S\i . 7T D

Endigen die Flügel radial, stehen
sie mithin senkrecht zum Radum-
fang, so treten auch die Gase radial
mit vr aus. Diese Geschwindigkeit
setzt sich mit der vorhandenen Um-
fangsgeschwindigkeit u zusammen zu

V = (/Vr 2 -f u2 (s. Fig. 1). Dann hat
V2

die Luft die lebendige Kraft 5— • <? in Fig. l.
^g

vr
 2 -f- u2 v 2 u2

sich, d. i. = — - -- d = -i- . <J -}- — — . d. Da die Geschwindigkeit vr im/g i g £g
geschlossen gedachten Ventilator nicht vorhanden ist, sondern erst durch
die vorhandene Pressung h' erzeugt werden muß, so ist der Zuwachs an

v 2 u2 v 2 u2

ausnutzbarer lebendiger Kraft h" = ^— • <5 4- ^— • d — — • 6 = — - - d. Als
2g n 2g 2g 2g

u2

"Wirkung der Zentrifugalkraft hatten wir am Ventilatorumfang h' = ^ — d,
^g

es ist dann H = h' + h" = 2~.<J = — .d . ........ 5)
2g g

Die im Ventilator nutzbar zu gewinnende Druckhöhe ist bei radialer
Flügelendung das Doppelte von der durch die Zentrifugalkraft allein er-
zeugten Pressung. Sie ist unabhängig von der relativen Geschwindigkeit
vr, mit welcher die Gase den Ventilator verlassen. Es liegt daher auch
kein Grund vor, diese Geschwindigkeit künstlich zu erhöhen, was durch
Verengung des Flügelraumes am Ausgang des Schleudergebläses mitunter
sich ausgeführt findet.
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Etwas weniger einfach bestimmt sich die theoretisch, zu erreichende
Druckhöhe, wenn die Flügelenden nach vorwärts oder rückwärts gekrümmt
sind. Wir müssen aber diesen Fall betrachten, da er neuerdings an Be-
deutung gewonnen hat. Insbesondere begründet sich die Eigenart des
Kateauventilators in erster Linie auf den schrägen Luftaustritt.

Sind die Flügelenden um den Winkel a nach vorn geneigt (s. Fig. 2)

und ist vr wieder die radiale Austrittsgeschwindigkeit = -̂=5 — ?-) dann
u JA 7£ D

wird vp = — r-^ — , wobei wir mit vp die Geschwindigkeit parallel zu den

Fig. 2.

Flügelenden bezeichnen. Anderseits setzt sich vp mit u, der Umfangs-
geschwindigkeit des Yentilators, zur Geschwindigkeit V zusammen. Es
wird V = vp

2 -|- u2 + 2 vp u cos «. Hierbei ist V die wirkliche Geschwindig-
keit, mit der sich die Gase im Räume nach Austritt aus dem Ventilator
bewegen. Sie haben dann die lebendige Kraft

II
2g '

v 2VP 2 Vp u. cos a „
2g" ' 2g •" ' 2g

Da aber auch hier die Austrittsgeschwindigkeit vp erst erzeugt werden

muß, wodurch die lebendige Kraft ^--

Druckhöhe

aufgezehrt wurde, so bleibt als

Durch die Zentrifugalkraft war erzeugt worden h' =

ausnutzbar
(/ u2

~ ~ g g

. d; wir haben also

1 6)

Da v = Vr

sin « ist, kann man auch schreiben

7)g ' g. tan a
Nach Formel 7) kann man die theoretisch erreichbare Druckhöhe

bei beliebiger Flügelausmündung berechnen. Winkel a ist für einen be-

stimmten Ventilator feststehend, während vr = mit Q wächst. Die
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Druckhöhe steigt daher bei vorwärts gekrümmten Flügeln nicht nur mit
der Umfangsgeschwindigkeit, wie bei radialer Flügelendung, sondern auch
mit der geförderten Gasmenge. Anderseits ist sie um so größer, je kleiner
im Durchmesser und je schmäler der Ventilator bei gegebener Gasmenge ist.

Wird a negativ, dann ist die erreichbare Druckhöhe geringer als bei

normaler Endung. Es wird H = --- - — - — Je mehr Gas gefördert
g g. tan a

wird, umso mehr sinkt der scheinbare manometrische Effekt.
Die hier gegebene Berechnung für H findet sich in den bezüglichen

Lehrbüchern, nur ist versucht worden, die Entwicklung einfacher zu ge-
stalten. Auch hat bisher der Fall, daß a positiv wird, wenig Beachtung
gefunden. Murgue kommt z. B. nach Entwicklung der Gleichung 6) zu
dem Schluß: „Die Flügel eines Ventilators, welcher die lebendige Kraft
der Luft zurückgeben soll, müssen radial enden." Er betrachtet nur den
Fall a < 0, dann ist allerdings das Maximum bei a = — 90°. Daß für posi-
tives «<C90° H noch wächst, ist nicht beachtet worden.

Um die Gleichung 7) noch etwas anschaulicher zu gestalten, setzen wir
statt vr die Tangentialkomponente von vp d. i. vt = vr tan er. Dann wird

-p- u2 u.-vtH = — • o -\ --- o ....... 7a)
g g

u2

Nennt man die Druckhöhe bei normaler Endung Hr = — ö und
O

dividiert 7a) mit Hr, so wird
H _ u + vt

Hr-~T~ ......... b)

d. h. die theoretisch erreichbare Druckhöhe verhält sich zur Druckhöhe
bei normaler Flügelendung, wie die Summe der Umfangsgeschwindigkeit
und tangentialen Austrittskomponente zur Umfangsgeschwindigkeit. Zeich-

nerisch läßt sich dieser "Wert leicht darstellen. Man trägt vr = H^fS — r
i Ealt D

radial auf, trägt den Winkel a an und hat dann AB =u + vt, wobei

u = AG ist. Dann wird H = Hr -j-^ (s. Fig. 2).

Sind die Flügel rück-
wärts gekrümmt, so ist «
negativ und die Dar-
stellung für H erfolgt
nach Fig. 3. In beiden

Fällen i s t H = r .
AC

Man ersieht aus der Dar-
stellung deutlich den Ein-
fluß von ö und vr.

Für a = 45 ° wird übrigens vr = Vt und
H u + vr

Hr u
A 13

9)
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Eintritts-
winkel.

Ausblase-
raum.

Wir haben jetzt die theoretisch erforderliche Arbeit A = Q.h kennen
gelernt, sowie den Einfluß des Austrittswinkels der Flügel auf die erreich-
bare Druckhöhe. Es sind wenig Ventilatorteile, die sich noch rechnerisch
festlegen lassen. Jedenfalls muß alles tunlichst vermieden werden, was
Reibung der Gase oder der Maschinenteile erzeugt, da diese Arbeit un-
widerruflich verloren ist. Auch bei der Umsetzung von lebendiger Kraft
in Druckhöhe und umgekehrt können leicht Verluste eintreten. Besonderes
Augenmerk ist auf den Eintritt der Luft in die Schaufeln des Schleuder-
rades zu richten. Stoßfreien Eintritt erreicht man, indem die Schaufeln
beim Lufteintritt, also in der Nähe der Achse, vorwärts gekrümmt werden.
Ist vri die radiale Eintritts-
geschwindigkeit der Luft und
u; die innere Umfangsgeschwin-
digkeit, so muß sein

tano ä=— (Fig. 4).

Fig. 4.

Da vri proportional der
Gasmenge Q ist und u; pro-
portional /h, so ist tan«i =

Q —=. Die äquivalente Fläche

(Grubenweite) ist a = ' ,
K h

mithin tan «i = Q. a, d. h. bei
einem gegebenen Ventilator ist
die Schaufelrichtung am Ein-
tritte nur richtig für eine bestimmte Grubenweite. Je geringer übrigens
Vri ist, umso weniger wichtig ist diese Übereinstimmung, da bei geringerer
Geschwindigkeit der Druckhöhenverlust nur unbedeutend ist. Die An-
passungsfähigkeit der großen Ventilatoren (Guibai) ist daher größer als
diejenige der enger gebauten.

Um die lebendige Kraft der ausgeworfenen Luft wieder zu erlangen,
macht man den Ausblaseraum spiralförmig und schließt einen konischen
Schlot an. Rechnerisch müßte die Luft im Ausblaseraum überall die Ge-
schwindigkeit V haben, für welche wir annähernd u setzen können. Dann
wird die gesamte Umsetzung im Schlote bewirkt, und es werden Wirbe-
lungen im Ausblaseraum vermieden. An der Austrittsstelle -r- Übergang

nach dem Schlote — muß dann sein f = = Q
u

oder f = 0 —=, d. i. f=a a.

Der Ausblasehals hat also ebenfalls für nur eine bestimmte äquivalente
Öffnung a die richtige Bemessung. Die Güte eines Ventilators hängt
daher weniger von dem gewählten System ab, sondern davon, daß alle
einzelnen Teile ihre Maximalwirkung bei der gleichen Weite haben, sich
also die günstigsten Werte addieren.
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Übrigens gibt man dem spiralförmigen Auswurfsraum einen etwas
größeren Querschnitt, als eben berechnet. Man geht damit bis auf etwa
das Doppelte und erreicht eine etwas frühere Umsetzung. Die Ersparnis
an Reibung dürfte den Verlust an Wirbelungen dann aufheben. Man
findet f=a bis 2a ausgeführt, während für 7ym = 0,75 sich ergibt f=0,s a,
also C3 = 0,8.

Als Typen von Ventilatoren seien hier kurz erwähnt: der Guibai-, Guibai.
der Capell- und der Eateauventilator. FiS- 4-

Der im Jahrbuch 1902 angeführte Guibai der Muldner Hütte hat 6 m
Durchmesser und l,e m Breite. Er dürfte für 1,5 qm Grubenweite am

0 38 Ogünstigsten arbeiten. Aus a = ' ergibt sich, daß er bei h = 100 mm
Kh

40 cbm/sec fordert. Für h =100, d=n/w\ und einen manometrischen

Effekt = 0,75 wird u =32,3 m. Umdrehungszahl für die Minute n = 103.
40

Die radiale Austrittsgeschwindigkeit der Luft ist = 1,32 m. Würden
J.o.85 . -L.o

die Flügel nach vorwärts oder rückwärts um 45 ° beim Austritte geneigt

sein, so betrüge bei gleichem Effekt t]m die Druckhöhe 100 —~:—— bez.
O4,3

100.—^——, d. i. 104,i bez. 95,9 mm, die Änderung beläuft sich daher
O4,3

nur auf 4°/0 ab und zu, die man durch Änderung der Umlaufszahl von
2 °/0 wett machen kann.

40
Der Ausblasehals müßte QÖ~ = l;24 <lm haben; ausgeführt ist er mit

Ou,3

1,6 qm.
Die innere Flügelumfangsgeschwindigkeit beträgt für r = l,s m

Ui=17,2m, die Eintrittsgeschwindigkeit der Luft vrj = 2,48om. Die Flügel
müßten also am Lufteintritt eine solche Neigung zumKreisurufange haben, daß

tan «i = -y- = 0,H4. In Wirklichkeit ist tan «1=1,7, also der Winkel viel
l/,a

steiler. (Fig. 4.)
Der Capellventilator wird für gleiche äquivalente Weite bei gleicher Capell.

Breite mit etwa halbem Durchmesser gegenüber dem Guibai gebaut. Ein Fig- 5.
Rücksprung der Schaufeln im Innern, sowie die frühere Schaufelrück-
krümmung am Austritt ist unzweckmäßig. Neuerdings läßt man die
Schaufehl ebenfalls rechtwinklig'enden. Auf der Düsseldorfer Ausstellung
1902 war ein großes Capellrad von 4,5 m Durchmesser und l,e m Breite
ausgestellt, bei welchem die Schaufeln am Ausgange gespalten waren, indem
ein zweites Blech den Auswurf rechtwinklig gestaltete, die Schaufel selbst
aber zurückgekrümmt war.

Der Gaseintritt soll beim Capell durch kurze Schöpfschaufeln er-
leichtert werden, ist aber durch die Radarme etwas verbaut. Interessant
ist, daß sich auf den Freiberger Hütten von dem Flugstaube, den die Gase

A 13*
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mit sich fahren, an und in den Ventilatoren Ablagerungen zeigen, welche
auf stattfindende Wirbelungen schließen lassen. Während nun die Guibals
und ihre Gehäuse einen gleichmäßigen, etwa l cm starken Anflug haben,
finden beim Capell verschiedene Anhäufungen statt. So ist z. B. der er-
wähnte Rücksprung ausgefüllt. Der spiralförmige Auslaufraum, der mit
etwa 15 cm Abstand beim Capell beginnt, ist an dieser Stelle fast

Rateau
Fig. 6

Fig. 5. Capell-Ventilator.

ganz ausgefüllt, sodaß die Anordnung des Ghiibals, wo der Hals fast
scharf mit 0 beginnt, die richtigere zu sein scheint. Die Endweite
des Halses ist beim Capell das Doppelte der rechnungsmäßigen Zahl. Unter
gleichen Umständen würde der Capell die doppelte Umdrehungszahl haben,
wie der vorhin erwähnte Guibai. Sind die Flügel um 45 ° vor- oder rück-
wärts gekrümmt, so würde die Druckhöhe um 8 % steigen oder fallen,
was man durch Veränderung der Umdrehungszahl um 4 °/0 nach unten
oder oben ausgleichen kann.

Der Rateauventilator ist am äußern Umfange sehr schmal, er hat um
45 ° nach vorn gekrümmte Schaufeln, welche am Lufteintritte nach außen
und ebenfalls nach vorn — nach der Bewegungsrichtung hin — gezogen
sind, sodaß der Eintritt erleichtert wird. Obgleich nur einseitig ansaugend,
ist er doch durch Vermeidung aller Konstruktionsteile im Luftraum recht
zweckmäßig gebaut. Sein spiralförmiger Auswurfraum fängt, wie beim
Capell, endlich an und hat ungefähr das Doppelte des rechnungsmäßigen
Querschnittes. Bei 4 m Durchmesser und 0,35 m äußerer Breite hat der
Kateau etwa 2,65 qm Grubenweite, sodaß er bei 100 mm Druck 70 cbm/sec
fördert. Die radiale Austrittsgeschwindigkeit beträgt daher 13,6 m. Bei
rechtwinkliger Flügelendung würde er wie der Guibai die Umfangs-
geschwindigkeit u = 32,3 m nötig haben. Die vorhandene Flügelkrümmuug
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vergrößert dann die Druckhöhe bedeutend. Es war h = hr

100 !—II—^=142 mm; wir haben also einen Gewinn von 42 °/0 an

Druckhöhe oder von etwa 20 % an Umdrehungsgeschwindigkeit. Ein
direkter Arbeitsgewinn ist natürlich nicht hiermit verbunden, da A = Q . h

Fig. 6. Rateau-Ventilator.

seine Giltigkeit behält, doch läßt der langsamere Gang weniger Verluste durch
Reibungsarbeit erwarten. Da bei 75 °/0 manometrischem Effekt einer ge-

leisteten Druckhöhe von 100 mm = h eine solche rechnerisch von —— =
0,75

133 mm entspricht, so übertrifft die erlangte Pressung von 142 mm noch
die theoretische für. rechtwinklige Flügelendung. Der manometrische

"1 A Q

Effekt beträgt dann scheinbar —03-= l,o? = 107 °/0. Natürlich ist dieser
loo

Vergleich nur zulässig, wenn besonders hervorgehoben wird, daß es sich
nur um einen scheinbaren "Wirkungsgrad handelt. Der wirkliche würde
in unserm Falle, wie angenommen, 75 °/0 betragen. Besonders hervor-
gehoben muß dies deshalb werden, weil dieser Unterschied nicht immer
Beachtung findet. So sucht Ihering bei Besprechung des — in "Wirklich-
keit scheinbaren — hohen manometrischen Wirkungsgrades die Ursache
in allerlei Nebenumständen, obgleich im theoretischen Teile seines Buches
die Aufschluß gebenden Gleichungen richtig zu finden sind.

Die Ventilatorkonstruktion nach Rateau hat übrigens auf der Düssel-
dorfer Ausstellung 1902 die goldene Medaille erhalten.
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Venti-
latoren.

Prüfung

Die sonst verbreiteten Ventilatoren von Schiele, Greisler, Pelzer, Ser,
ähneln einem der erwähnten drei Typen.

yon ganz anderer Art ist ein Apparat, dessen Wirkung noch nicht
einmal theoretisch sicher festgelegt ist, der Mortierventilator. Erbesteht
aus einem Schaufelrad mit vorwärts gekrümmten kurzen Flügeln. Die
Gase treten rechtwinklig zur äußeren Mantelfläche durch die Schaufehl ins
Innere des Ventilators und verlassen diesen auf der anderen Seite in gleicher
Weise von innen nach außen. Der scheinbare manometrische Wirkungs-
grad soll ebenfalls größer als 100 °/0 sein. Der Ventilator tauchte vor
etwa 6 Jahren auf, da aber in letzter Zeit nichts weiter über denselben
verlautete, dürfte wohl anzunehmen sein, daß er den gestellten Erwartungen
nicht allenthalben entsprochen hat.

Über die Prüfung der Ventilatoren seien noch einige Punkte kurz

Der Besitzer hat, wie erwähnt, nur am mechanischen Wirkungsgrade
seines Schleudergebläses Interesse. Die erforderliche Mindestarbeit ist
A=Q.h. Waren z. B. 20 cbm/sec auf 100 mm Wassersäule zu bringen,
so waren erforderlich 20 . 100 = 2000 mkg = 26,? PS, die theoretisch der
Ventilatorwelle zuzuführen sind. Der wirkliche Bedarf kann dann ganz
gut zwischen 30 und 60 PS liegen. Man hat, um % festzustellen, zu
messen: die geförderte Luft- oder Gasmenge Q, die erzeugte Druckhöhe h
und die zugeführte Arbeit A. Bei der Luftmenge Q ist nur die Zahl der
Kubikmeter zu bestimmen ohne Rücksicht auf die Dichte der Luft.
Barometerstand, chemische Zusammensetzung und Temperatur zu messen
ist nicht nötig. Trotzdem liegen aber schon in der Bestimmung von Q
viels Fehlerquellen.

Man muß unbedingt einen regelmäßigen Meßquerschnitt haben, den
man in kleine Quadrate teilt, in welchen man die Geschwindigkeit mißt.
Etwa die Geschwindigkeit in der Mitte des Querschnittes allein zu be-
obachten ist unzulässig. Meist wird der dabei gefundene Wert zu groß
sein, er kann aber auch unter die mittlere Geschwindigkeit sinken. Die
Geschwindigkeit muß ausschließlich durch Anemometer gemessen werden,
und da man von deren Güte abhängt, empfiehlt es sich, zwei Stück zu
verwenden oder wenigstens noch eine verengte Öffnung einzubauen, aus
deren Druckverlust man das Gasquantum berechnet. Letzteres Verfahren
ist aber nur als Kontrolle zulässig, da der Ausflußkoeffizient nicht sicher
feststeht.

Ebenso vorsichtig muß man bei der Bestimmung von h sein. Da
es sich meist um eine Wassersäule von 40 bis 400 mm handelt, verwendet
man am besten ein Wassermanometer mit weiten nebeneinander liegenden
Schenkeln. Schräge Röhren, wie sonstige Übersetzungsmanometer müssen
erst mit einem Wassermanometer verglichen werden und verlangen Vor-
sicht bei der Benutzung.

Man hat die Druckhöhe vor und hinter dem Ventilator zu messen
und die Differenz zu bilden. Ob ein Ventilator drückt oder saugt, ob er
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am Anfang, in der Mitte oder am Ende einer Leitung eingebaut ist, ist,
solange Q — die Raummenge der Gase — sich nicht ändert, für seine
Arbeitsleistung gleichgiltig.

Es ist nötig den Druck erst dort zu messen, wo die Luft wieder eine
normale Geschwindigkeit angenommen hat. Die Widerstände in den An-
saugkanälen und dem konischen Aus- bez. Fortblasehals gehören noch zu
den inneren "Widerständen des Ventilators. Um h richtig abzulesen ist
das senkrecht zur Luftrichtung eingeführte Meßrohr mit einem Winkel
zu versehen, der genau gegen die Luftbewegung zeigt. Auf diese Weise
wird die lebendige Kraft, die dem Luftstrom innewohnt, mit berücksichtigt.
Ist dies Verfahren nicht angängig, so mißt man in der Luftrichtung und
addiert die lebendige Kraft des Gasstromes hinzu. Mit rechtwinklig ab-
geschnittenem Rohre zu messen, um etwa einen mittleren Wert zu erhalten,
ist falsch, da bei der geringsten Neigung der Gasstrom entweder voll
drückend oder saugend wirkt, man also nicht weiß, was man abliest.
Hat z. B. die Gasmenge im Saugkanal 12 m und im Druckkanal 6 m

v2

Geschwindigkeit, so ist bei d — y800 die lebendige Kraft jj— J = 9,2 bez.
^g

2,3 mm. Liest man richtig gegen die Bewegungsrichtung im Saug- und
Druckkanal je 30 mm Unter- bez. Überdruck ab, so findet man die erzeugte
Druckhöhe 60 mm. Hält man das Meßrohr falsch, so kann man im
Saugkanal — 30 — 9,2 = — 39,2 mm Druck und im Druckkanal +30 — 2,s
= 27,7 mm ablesen. Die Summe gibt 66,9 mm. Man kann aber ebenso
gut 69,2 und 57,7 mm erhalten. Würde der Ventilator mit 70 °/0 Nutz-
effekt arbeiten, so würde man infolge der falschen Messungen 81 bez.
67 °/o feststellen. Bei geringeren absoluten Druckhöhen ist der Einfluß der
lebendigen Kraft der bewegten Luft noch viel bedeutender.

Die auf die Ventilatorwelle übertragene Kraft A kann man zwar
direkt messen, doch sind die Einrichtungen dazu so umständlich, daß man
selten davon Gebrauch machen kann. Im allgemeinen ist man darauf an-
gewiesen, die der Kraftmaschine zugeführte Arbeit zu messen, es ist also
eine Dampfmaschine zu indizieren oder der Stromverbrauch eines Elektro-
motors zu bestimmen.

Vergleicht man diese zugeführte Kraft mit der Arbeit, welche der
Ventilator leistet, so erhält man die dynamische Nutzleistung »?a, die aber
zur Beurteilung des Ventilators nicht ausreicht. Um r]0, die Nutzleistung
des Ventilators, zu bestimmen, muß man die indizierte Maschinenarbeit
wieder mit dem — meist unbekannten — Nutzkoeffizienten der Kraft-
maschine multiplizieren. Dieser Wert kann zwischen 0,5 und 0,9 schwanken.

Daß unter diesen Umständen für fast alle Arten von Ventilatoren
alle möglichen und unmöglichen Leistungen gefunden werden, ist nicht
zu verwundern.

Für die innere Wirkung des Ventilators ist, wie wir sahen, die
Kenntnis des manometrischen Wirkungsgrades von Interesse, d. i. des

Verhältnisses — m.
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u2 u.v t ,, u(u + vt) „
Es war H = — o -\ -- • o = — - - — • o.

S S S
u2

Für radial auslaufende Flügel wurde H = — • d.
o

Die Bestimmung der Umfangsgeschwindigkeit u des Ventilators, so-
wie des Wertes vt bietet keine Schwierigkeit. Auch die Dichte 6 läßt
sich genügend genau berechnen. Hierzu ist es nötig, die Temperatur und
den Barometerstand der Gase im Ventilator zu bestimmen, bei Industrie-
gasen ist auch noch die chemische Zusammensetzung, wohin auch der
Wassergehalt zu rechnen ist, zu berücksichtigen. Wesentliche Fehler bei
der Feststellung von r/m werden sich nur einfinden, wenn h nicht richtig
bestimmt war. Vernachlässigt man bei schräger Flügelendung den Wert
vt , so muß man sich klar bleiben, daß man nicht den wirklichen, sondern
nur einen scheinbaren manometrischen Effekt erhält.

Bei den Gruben wird 6 nicht viel von Ysoo abweichen, bei den
Hüttengasen dagegen kann die Dichte, wie z. B. bei unseren Köstofen-

ventilatoren, auf die Hälfte, also , sinken. Die Ventilatoren müssen

dann, um dieselbe Druckhöhe wie bei kalten Gasen zu erzeugen, entsprechend
schneller laufen. In unserm Falle haben sie statt z. B. 100 Umdrehungen

100 • |/2"= 141 zu erhalten.



Mitteilungen über Blitzschläge.
Von

Bergdirektor Wengler in Freibergsdorf.

Wie bereits vor zwei Jahren (vergl. Jahrbuch, für das Berg- und
Hüttenwesen 1901, Seite 74), so ist auch jetzt wieder von dem mehrfachen
Einschlagen des Blitzes in unsere Grubenbaue zu berichten.

Am 5. Mai entluden sich im Muldentale bei Kleinvoigtsberg und
Obergruna vormittags gegen 11 Uhr und nachmittags kurz nach 2 Uhr
mehrere starke Gewitter, während deren der Blitz vormittags zweimal
und nachmittags einmal durch das unmittelbar unterhalb der Fischerschen
Holzschleiferei in Obergruna gelegene Mundloch des Tiefer Hilfe Gottes-
beziehentlich Treuer Sachsen Stollns einschlug und an dem für die Zwecke
der Kahnfahrt angebrachten Stahldrahtseile bis auf etwa 1300 m Länge
auf dem Stolin hinterfuhr. Hier waren unter Aufsicht des Gängsteigers
Morgenstern 3 Mann, der Zimmerung Bruno Lantzsch, die Maurer Reinhold
Starke und Paul Franz zur Weiterführung der Kahnfahrung mit dem
Wegnehmen von Tragewerk beschäftigt. Beim erstmaligen Blitzeinschlage
glaubte Franz, welcher eben auf dem Kahne Holz fuhr und sich mit
beiden Händen an dem Leitseile fortgriff, daß er „vom Schlage getroffen"
worden sei; er erholte sich aber bald von dem Schreck. Starke, eben
mit dem Befestigen des Leitseiles beschäftigt, stieß in demselben Augen-
blick infolge krampfartiger Zuckungen einen lauten Schrei aus, während
der gerade einen Steg wegnehmende und sich mit einer Hand am Leit-
seile festhaltende Lantzsch nur eine zuckende Berührung verspürte.

Der Gängsteiger Morgenstern hat, da er am Leitseil nichts zu tun
gehabt hat, nichts bemerkt, sondern nur den Schrei Starkes gehört. Der
zweite Blitzeinschlag war weniger stark, und es wurden von ihm nur
Franz und Starke leicht berührt.

Der dritte Einschlag, nachmittags nach 2 Uhr, erfolgte ganz in der-
selben Weise wie der erste, er traf aber nur Morgenstern und Franz,
jedoch ziemlich kräftig.

Am ändern Tage, den 6. Mai, nachmittags 2 Uhr, fuhr bei einem
anderweiten heftigen Gewitter abermals unter denselben Erscheinungen,
wie vorstehend beschrieben, ein Blitz in den Stolln und traf mit wieder
ziemlich starkem Schlage Morgenstern und Starke. Der Blitz hatte jeden-
falls seinen Weg durch die auf Felsen über dem Mundloche stehenden,
etwa 16 m hohen Fichten genommen; Felsen und Bäume haben eine
Höhe von zusammen etwa 50 m.

Am gegenüber liegenden rechten Ufer hat der Blitz einen Kirsch-
baum getroffen.
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Geschichtliches über die Freiberger Bergschule.
Von

G. Kaufmann, Oberlehrer a. D.

Die Geschichte der Freiberger Bergschule ist, insbesondere insoweit
es sich um die Gründung, die Entwickelung und die weitere Ausgestaltung
in der ersten Zeit des Bestehens dieser Anstalt handelt, nur teilweise
durch Akten zu belegen. Denn die Schule ist eine Schöpfung des Frei-
berger Oberbergamts, und die hier in Betracht kommenden Akten des-
selben sind eingestampft. Fast die einzige noch vorhandene Quelle sind
die Akten des Freiberger Bergamts. Aber auch diese fließt nicht so klar
und zusammenhängend, daß man ein vollständiges Bild erhält, weil das
Oberbergamt meist über das Bergamt hinweg verfügte.

Über den [Anfang der Bergschule gibt eine Eingabe des Vizeober-
bergmeisters Haupt an das Oberbergamt vom 6. Juni 1839 Aufschluß.
Er sagt darin, daß der .Kammerherr und Berghauptmann v. Heynitz im
Jahre 1777 angeordnet habe, in Erbisdorf und in Freiberg, und zwar
hier in der Eusebienschule, seien 24 Bergknaben in Religion. Lesen.
Schreiben und Rechnen zu unterrichten, aus ihnen die 8 besten Schüler
auszusuchen und diese von dem Akademisten und späteren Professor
Lempe in geometrischem Zeichnen und in den ersten Anfängen der Berg-
baukunde weiter zu führen. Der Unterricht sollte wöchentlich nur ein-
stündig sein und Sonnabends nachmittags abgehalten werden. Am 19. Juli
hat der Unterricht begonnen, und zwar nachmittags in einem Hörsaale
der Bergakademie. Ein schüchterner und bescheidener Versuch zu der
Anstalt, die nun bald 126 Jahre befruchtend auf unsern vaterländischen
Bergbau gewirkt hat!

Gar bald hat aber Lempe erkannt, daß jener Unterricht nichts
Rechtes auszurichten vermochte, und er forderte deshalb 5 Stunden
wöchentlich. Als notwendige Ziele stellte er im Rechnen Kenntnis und
Übung bis zur Regel de tri und einige Sätze aus der Geometrie, in der
Bergbaukunde aber die Anfangsgründe in der Lehre von den Gängen,
von den Grubenbauen und von der Aufbereitung hin. Inwieweit dieser
Lehrplan vom Oberbergamte genehmigt worden ist, darüber fehlt eine
Nachricht; doch ist anzunehmen, daß Lempes Forderungen erfüllt worden
sind, da der Andrang zur jungen Anstalt, die man als eine willkommene
Bildungsstätte für künftige Steiger ansah, ein stetig wachsender wurde.
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Schon nach zwei Jahren, also 1779, konnten zwei Schüler dem Unter-
richte an der Bergakademie zugewiesen werden, ein schönes Zeugnis für
den Fleiß und das Geschick des Akademisten Lempe und ebenso ein
ehrender Beleg für die Strebsamkeit des jungen Bergvolks, das recht
wohl gefühlt hat, wie ein umfassenderes Wissen nicht nur die Praxis
unterstützt, sondern auch besseren Verdienst herbeiführt.

Diese Pflanzstätte angehender Unterbeamten beim sächsischen Berg-
bau führte noch kurz nach dem SOsten Jahre ihres Bestehens den an-
spruchslosen Namen „Bergmännische Zeichen- und Rechenschule". Sie
wird lt. kurfürstl. Reskriptes vom 3. Juli 1786 als ein Annexum der
Akademie betrachtet.

Bis zu welcher Zeit Lempe das junge Institut geleitet und gefördert
hat, ist nicht mehr aufzuklären; nur soviel gibt Vizeoberbergmeister Haupt
an, daß der damalige Bergfaktor Goldberg die Anstalt übernommen und
weitergeführt habe. Auch unter der Leitung dieses Mannes muß sie
sich günstig weiter entwickelt haben, denn 1786 ist angeordnet worden,
daß die Anstalt zweiklassig werde; die Teilung ist 1788 vollzogen worden.
Der Oberberghauptmann hat dabei geplant, daß die 1. Klasse sich mit
der Kunde vom Bergbau nach der Lehrweise des damaligen Bergamts-
assessors Markscheiders Richter zu befassen habe. Dieser hat jungen
Studierenden Privatunterricht in fruchtbringender Befahrung der Gruben,
Besichtigung der Pochwerke und Wäschen, Bekanntmachung mit den
Grubenrissen und der Geschichte der Berggebäude gegeben. In gleicher
Weise sollte derselbe Lehrgang auch von den Schülern der jungen An-
stalt eingehalten werden. Wievieljährig der Unterricht in der Zeichen-
und Kechenschule vorgesehen war, ist nicht ausfindig zu machen.

Wenige Jahre später hat sich die Schülerzahl schon ganz bedeutend
vergrößert, aber ebenso auch die Arbeit des Schichtmeisters Göldberg,
und darum ward ihm auf sein Ansuchen Hilfe gebracht durch den Schicht-
meister Erler, der den Unterricht in der 2. Klasse und die Hälfte des Unter-
richts in der 1. Klasse übernahm. Durch diese Teilung und die abweichenden
Anschauungen eines zweiten Lehrers scheint aber die Einheit im Unter-
richte verloren gegangen zu sein. Vielleicht hat Verschiedenheit in den
Ansichten und Urteilen, vor allen Dingen aber wohl die Erfahrung dahin
gewirkt, daß das Oberbergamt im Jahre 1794 den Schichtmeister Erler
beauftragte, eine Instruktion für die Lehrer, d. i. nach dem heutigen
Sprachgebrauch einen Lehrplan, auszuarbeiten und vorzulegen. In diesem
teilt Erler die Schule in zwei Klassen und fordert für die

Unterklasse: Gemeine Arithmetik, einen Teil der ebenen Geometrie
und Stereometrie und Fertigkeit im Situationszeichnen, während
für die

Oberklasse folgende Anforderungen gestellt sind: Anfangsgründe in
der Bergbaukunde, und zwar:

a) Aufnahme der Tagegegenden,
Aufnahme von Grubenbauen mit Schritten und Hängekompaß;

A U*
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b) Fertigung von Situationszeichnungen und Grubenrissen,
Fertigung von Grubenberichten und Beschreibung der Tages-
gegend ;

c) die Lehre von der Grubenzimmerung,
die Lehre von der Grubenmauerung,
die Lehre von der Erzaufbereitung,
die Lehre von dem Wetterzug,
die Lehre von der Kunstwartung,
die Lehre von der Grubenförderung,
die Lehre von dem Grubenhaushalt.

Als Lehrbuch für die Arithmetik will er Lempes bergmännisches
Rechenbuch benutzen, über die zusammengesetzten Verhältnisse und Pro-
portionen und das sichere Ziehen der Quadrat- und Kubikwurzel nach
eigenem Lehrgange, aber ohne alle Buchstabenrechnung, unterrichten.
Ferner soll Müllers Vorbereitung zur Geometrie für Jünglinge und Busses
„Erste Geometrie für Kinder und Jünglinge" dienen. Der letztere Unter-
richtsgegenstand soll aber nicht jährlich, sondern nur ein Jahr ums andere
vorgetragen werden.

Das Oberbergamt hat am 30. September 1795 Erlers Plan mit der
Änderung genehmigt, daß in Rechnen, Zeichnen und Geometrie nach
dem Lehrgange Charpentiers unterrichtet, die Bergbaukunde aber nach
dem vom damaligen Bergrat Werner beobachteten Plane vorgetragen
werde. Beide, Charpentier und Werner, werden angewiesen, Vorlagen
zu geben und mit Rat und Tat zu helfen.

Charpentiers Entwurf über Geometrie stützt sich auf Müllers
Buch, und der über das Rechnen auf Lempes Rechenbuch. Bergrat
Werner verlangt 1797 in der oberen Klasse Unterricht in Bergbaukennt-
nissen, da der Zweck der Anstalt doch dahin gehe, gute Steiger und
Werkmeister zu bilden, auch Gelegenheit zu bieten, gute Geschworne
zu erziehen.

Werner hat übrigens dem üblich gewordenen Verfahren Rechnung
getragen wissen wollen, die Unterweisung in kurzen Sätzen zu geben
und den Stoff den Schülern mehr in der Form der Unterhaltung, also
nicht in der Art und Weise der Vorlesungen zu bieten. Er begründet
dies mit den folgenden Auslassungen: Es sei überflüssig, daß die Schüler
im Technischen oder in den Manipulationen der Bergleute unterrichtet
würden, weil sie darin selbst gearbeitet hätten und mit den Regeln für
diese Arbeiten hinlänglich bekannt seien; die Schüler aber mit wissen-
schaftlichen Gründen der angeführten Arbeiten zu belästigen, sei ebenso
verfehlt, weil die Vorbildung eine so beschränkte und geringe sei, daß
ein Gewinn überhaupt fraglich werde.

Im Jahre 1796 ward der Unterricht in Mineralogie und Deutsch
eingeführt, auch im Rechenunterricht eine Organisation angestrebt. Im
Jahre 1797 unterrichtete Erler in sogenanntem Kopfrechnen nach Bier-
manns Vorlage, verwarf aber nach einigen Jahren dieses Verfahren wieder.
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Besondere Ursachen müssen kurz vor dem im Jahre 1801 erfolgten
Tode des Gründers der Bergschule, des Oberberghauptmanns v. Heinitz,
die Notwendigkeit herbeigeführt haben, daß das Bergamt sich der An-
stalt annahm, denn vom Jahre 1799 an finden sich im Bergamte Akten
vor, die als „Bergschulakten" geführt wurden. Liest man die Jubelschrift
der Akademie vom Jahre 1866, so sieht man sich zu der Ansicht hin-
gedrängt, daß viele der Schüler dem Unterrichte an der Akademie nicht
zu folgen vermochten, während die anderen Akademisten eine genügende,
vielleicht auch schon abgeschlossene Bildung mitgebracht hatten. Dies
ist wenigstens die Meinung Werners. Das Oberbergamt beauftragt das
Bergamt, auf den größeren und bedeutenderen Gruben und in der berg-
knappschaftlichen Auslohnungsstube im Bergamte mittels Anschlages be-
kannt zu geben, daß Anmeldungen entgegengenommen würden bis Mitt-
woch in der ersten Woche des Quartals Reminiscere. Diese Anmeldungen
mußten beim Bergamte erfolgen und von diesem dem Oberbergamte vor-
gelegt werden. Infolge dieser Änderung finden sich von dem Jahre 1799
an Verzeichnisse von Anmeldungen dem Bergmannsstande entsprossener
Bergschüler vor.

Die Befähigung zur Aufnahme konnte durch Handschriften und Zeich-
nungen dargetan werden; wie es scheint, hat auch das Urteil über die
Eltern und die Führung derselben über manche sonst vielleicht vor-
handene Bedenken hinweggeholfen. Daß eine für jene Zeit wohl zu ent-
schuldigende zu große Nachsicht hinsichtlich der Anforderungen an die
Vorbildung obgewaltet hat, läßt sich nach einer am 6. Mai 1800 vom
Ministerium an das Bergamt ergangenen Verordnung vermuten, in welcher
auf die beim Oberbergamte eingegebene Beschwerde der Lehrer hin-
gewiesen'war, daß die Bergschüler doch zu wenig vorgebildet seien und
auch Mangel an Anlagen zeigten, sich infolgedessen auch nicht der für
die Akademie nötige Zufluß guter Köpfe ergebe. Das Bergamt solle
darum sorgfältig erwägen, wie diesen Mängeln abzuhelfen und auch eine
größere Teilnahme zu erzielen sei.

Am 4. Juni 1800 wurden im Bergamte nachfolgende Punkte als Er-
gebnis eingehendster Beratung aufgeführt Für künftighin sollen bez. soll

1. die Lehrer an den Volksschulen in der Stadt und auf dem Lande
die besten Köpfe anzeigen,

2. der Unterricht im Rechnen und Schreiben für die entlassenen
Bergmannskinder noch bis zum 16. Jahre fortgesetzt werden,

3. Knaben, die sich für die Bergschule anmelden, 3 Jahre Unter-
richt genießen,

4. die ältesten Schüler von der Bergschule aus angeleitet werden,
durch Befahrungen und Besuche von Gruben Kenntnisse zu ge-
winnen,

5. entlassene Bergschüler vor erlangter Mündigkeit nicht angestellt
werden, wohl aber ein gesetztes Wesen zeigen, um alten Berg-
leuten befehlen zu können,
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6. die Schüler klassenweise zu Obergänghäuern, Wäschern, Kunst-
arbeitern gebraucht werden; auch ist

7. den Schülern, ähnlich dem Lempeschen Eechenbuche, ein Berg-
katechismus in die Hände zu geben.

Zu den Klagen über die Beanlagung sagt aber 8. das Bergamt, daß
die Anlagen eben Gaben der Natur seien und letztere nicht jederzeit gute
Köpfe erzeuge, daß langsam fassende Köpfe auch nicht immer sogleich
zurückzuweisen seien. Es müsse solchen Jünglingen Geduld entgegen-
gebracht werden, weil sie nicht selten aus dem Bewußtsein oder Gefühl
ihrer Schwachheit sich noch mehr Mühe gäben, als gut begabte Köpfe,
die vielfach oberflächlich seien. Gute Köpfe erkalteten auch oft an mecha-
nischen Dienstleistungen, die doch in diesem Berufe den niederen Be-
amten zukämen, auch expedierten sie nicht immer mit der nötigen Sorg-
falt und dem gewünschten Fleiße. Bei dieser Gelegenheit erhält man
auch außerdem das Verzeichnis der zu dieser Zeit amtierenden Lehrer.
(Lehrplan vom 8. September 1802 für das Lehrjahr 1802 bis 1803.)
Darnach waren es:

Herr Edelstein-Inspektor Hofmann, Unterricht in der Mineralogie
während der Abwesenheit Werners, Montag und Mittwoch von
2—3 und Sonnabend früh von 9—10 Uhr.

Herr Vesperprediger M. W ein er, Unterricht in Grammatik, Montag
von 6—8 und Freitag von 6—7 Uhr nachmittags.

Herr Schichtmeister Haupt, Unterricht in Mathematik, Dienstag
und Freitag nachmittags 6—7 Uhr; Unterricht im Bergbau, Mitt-
woch nachmittags 3—5 Uhr.

Herr Bergschullehrer Garbe, Unterricht in Arithmetik, Sonnabend
nachmittags 2—4 Uhr; Anweisung im Zeichnen. Donnerstag nach-
mittags 2—4 Uhr.

Wenige Jahre darauf nennen die Akten die zeither als Freiberger
Zeichen- und Rechenschule bezeichnete Anstalt zum ersten Male Haupt-
bergschule zu Freiberg. Befremdend erschienen die zu jener Zeit immer
wiederkehrenden Aufforderungen zu Vorschlägen, auf welche Weise die
Zahl der Schüler zu vermehren sein dürfte. Achtet man auf die Zahl
der Anmeldungen, so erkennt man allerdings, daß die Anstalt und die
aus ihr zu gewinnenden Vorteile von den Bergmannsfamilien und von
den jungen Bergburschen noch nicht so gewürdigt wurden, wie man
hätte annehmen können. Das Oberbergamt glaubte darum, Lernlust zu
erregen und den Besuch der Anstalt zu erleichtern, wenn es außer-
ordentliche Vergünstigungen gewährte: wie frühere Schichtzeit an den
Schultagen, eine festzuhaltende Arbeitszeit, damit die Schulaufgaben
rechtzeitig und gut abgegeben werden könnten, selbst auch, daß ledige
Schichten eingeräumt werden sollten, falls der geforderte Hausfleiß den
Verdienst verkürze. Solche weitgehende Zugeständnisse konnte aber das
Bergamt allein nicht machen, dazu mußten die Gewerkschaften, auf deren
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Gruben vielleicht die meisten der Bergschüler Arbeit fanden, ihre Ge-
nehmigung geben. Mit den Vorschlägen vermochten sich jedoch die Gruben-
vorstände nicht einverstanden zu erklären; sie wiesen darauf hin, daß für
die beiden Anstalten, die Bergakademie, wie die Bergschule als Annexum
derselben, schon genug Opfer gebracht würden und mehr derselben nicht
zu verantworten seien. Nach Einholung dieser Gutachten berichtet das
Bergamt dem Oberbergamte das Ergebnis mit dem Vermerke, daß bereits
2503 Tlr. 19 Gr. 2 Pfg. den Schulen zugute gingen. Bemerkenswert
ist hierbei die besondere Aufzählung. Aus ihr erfährt man, daß seit dem
10. Juni 1765 von jeder Mark Freiberger Zechenausbeutsilber 6 Pfg. ab-
zugeben waren, und diese Abgabe im Jahre 1804 allein einen Betrag
von 590 Tlr. 6 Gr. — Pfg. ausmachte. Zu dieser Summe gesellte sich
der Verlust von 741 Tlr. — Gr. — Pfg-, den die Gruben durch 19 zu
gewährende Freigedinge an Studierende zu erleiden hatten, und endlich
1172 Tlr. 13 Gr. 2 Pfg., die dem Schulfonds lt. kurfürstlichen Eeskripts
vom 6. Februar 1779 entnommen worden sind. Diesem Beskripte zufolge
war jede Grube verpflichtet, für jeden beschäftigten Poch- und Scheide-
jungen 4 Pfg. zu zahlen und ebenso eine Abgabe dafür zu leisten, daß
die nötigen Bergmaterialien, wie Pulver und Eisen, zur Ersparung des
Zolles um die Stadt transportiert wurden.

Diese ablehnende Antwort veranlaßt das Oberbergamt am 23. April 1806
zu der Verfügung, daß jede Klasse nur an zwei Wochentagen zu unter-
richten sei und auch nur solche Bergburschen in die Bergschule auf-
genommen werden sollten, die Gruben befahren.

Seitens des Bergamtes wurden alle Anstrengungen gemacht, Berg-
burschen zum Schulbesuche herbeizuziehen. Es scheint, daß Bergmanns-
söhne geradezu aufgesucht worden sind, denn das Bergamt gedenkt öfter
derartiger Bemühungen des Oberaufsehers Wagner und des Dankes,
welchen man ihm dafür schulde.

Dem damaligen Bergschullehrer Schichtmeister Garbe war darum
auch am 13. März 1807 die Anzeige beim Bergamte möglich, daß er
Kecipienden für die Anstalt habe. Die Zunahme der Schüler muß aber
den Wünschen des Oberbergamtes noch nicht genügt haben, denn eine
am 23. April 1809 erlassene Verfügung soll gleichsam ein Zugmittel
werden. Dieser Verordnung zufolge werden nämlich den fleißigen und
talentvollen Schülern, je nach den Zeugnissen und Examenergebnissen,
Vergünstigungen versprochen, selbst auch solchen (13. März 1809), die
sich nur erst beim Bergamte als Schüler angemeldet haben und durch
dieses zum Unterrichte zugelassen worden sind. Welcher Art diese Ver-
günstigungen waren, ist in den Akten nicht zu finden.

Es scheint übrigens, wie nebenher bemerkt werden mag, ein eigenes
Ding gewesen zu sein um Annahme und Zulassung von Schülern zur
Bergschule. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben nämlich weder die
Lehrer noch das Bergamt bei der Wahl der Schüler zu entscheiden ge-
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habt, auch oft gar nicht gewußt, wer und wieviel junge Leute als Schüler
die Anstalt besuchen durften.

Die erwähnten Vergünstigungen wurden durch eine Verordnung vom
27. April 1801 von oberbergamtswegen zum ersten Male und durch Ver-
fügung vom 27. Januar 1816 in gerechter und entsprechender Weise ver-
teilt. Letztere Maßnahme hat auch alljährlich getroffen werden können,
weil das Bergamt infolge eingeholter Erkundigung angeben konnte, wie-
viel Schüler als gewöhnliche Arbeiter beschäftigt wurden, wieviel ver-
dingte Arbeit erhalten und auch wie die Schüler heißen.

Da nun im Jahre 1818 beim Bergamte sich gar keine Burschen zum
Besuche der Bergschule anmeldeten und in den Vorjahren nur äußerst
wenige sich angemeldet hatten, so hat das Oberbergamt dringender ver-
langt, daß der Anstalt Schüler zuzuführen seien. Am 30. Januar 1819
berichtet das Bergamt, daß es jederzeit seine Pflicht erfüllt und Auf-
forderungen zu rechter Zeit erlassen habe, daß es daher, wenn im Vor-
jahre keine Anmeldungen erfolgt- und keine Probearbeiten eingegangen
seien, sich außer Schuld wisse, dabei aber zu bedenken gebe, daß es bis
zur Zeit weder die Schülerzahl, noch sonst etwas Offizielles von der Berg-
schule wisse, nur Vergünstigungen an Unbekannte gewähren solle und
nicht beurteilen könne, ob die gebrachten Opfer verdient seien oder nicht.
Auch spricht sich das Bergamt dahin aus, daß das Lehrerkollegium —
dem es übrigens keinen Vorwurf machen wolle — mit ihm keinen amtlichen
Verkehr unterhalte, vielmehr alle Berichte dieser Herren nur dem Ober-
bergamte zugingen. Auf diese freimütige Erklärung hin hat am 10. Februar
1819 das Oberbergamt dem "Wunsche des Bergamtes Rechnung getragen
und Professor Hecht, dem damaligen Hauptbergschullehrer, die "Weisung
zugehen lassen, alle geschäftlichen Angelegenheiten der Schule durch das
Bergamt an das Oberbergamt gelangen zu lassen. Befremdend mußte
das bisherige Verfahren umsomehr erscheinen, als nun das durch Hecht
eingegebene Schülerverzeichnis auf einmal wieder Schüler aufweist. Die
Erklärung hierfür ist jedenfalls in dem zu jener Zeit blühenden Privat-
schulwesen zu suchen. Der Stuhlschreiber Helmert, im Vereine mit dem
Bergschullehrer oder mit anderen Kräften, hat eine Art Vorbereitungs-
anstalt geführt und alle Anmeldungen sofort durch den jeweiligen Haupt-
bergschullehrer an das Oberbergamt gelangen lassen.

Vom Jahre 1819 an zeigt sich nun eine lückenlose Schülerliste und
ebenso ein genauer Ausweis über die Anmeldungen. Die Akten von 1779
bis 1819 bez. 1815 dagegen zeigen leider so viel Lücken, daß ein klares
und zusammenhängendes Bild über diesen Zeitraum nicht gegeben werden
kann. Während früher das Oberbergamt Weisungen ergehen ließ, wer
von den Schülern Auszeichnungen zu erhalten hatte, schlug nunmehr
umgekehrt das Bergamt dem Oberbergamte die Empfänger auf Be-
fürwortung des Lehrerkollegiums vor.

Am 13. September 1819 verfügt eine Königliche Verordnung, daß die
Anträge des Bergamts durch das Oberbergamt, die Verteilung von Ver-
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günstigungen an fleißige, bedürftige Schüler betreffend, genehmigt und
auf das laufende Jahr 472 Tlr. zu diesem Zwecke ausgeworfen seien.

Diese Summe setzte sich zusammen aus folgenden beiden Posten:

431 Tlr. 11 Gr. 10 Pfg. aus dem durch Reskript vom 24. Ok-
tober 1797 errichteten Schulfonds und

40 „ 12 „ 2 „ Beitrag aus der Akademiekasse,
aber nur für dieses Jahr und ohne Verpflichtungen für spätere Zeiten.
Von großem Interesse ist die Verteilung obiger Unterstützungssumme.
Von ihr entfallen auf die Freiberger Bergschule 260 Tlr., einschließlich
30 Tlr. für Prof. Hecht und 8 Tlr. für Zeichenutensilien. Marienberg
erhält 36 Tlr., einschließlich 4 Tlr. für Schreibmaterialien, Schneeberg
45 Tlr., inkl. 5 Tlr., Annaberg 40 Tlr., einschl. 5 Tlr., Johanngeorgen-
stadt 70 Tlr. und 10 Tlr. für Schreibmaterialien, Altenberg 5 Tlr. Für
Prämien, einschließlich 4 Prämienmedaillen, sind 16 Tlr. .bestimmt.

Eine Erweiterung im Gesamtunterricht erfährt die Bergschule dadurch,
daß am 24. Oktober 1821 vom Oberbergamte angeordnet wird, in der
Schule Unterweisung in der Zechenregisterführung zu geben, und, durch
Verordnung vom 18. August 1823, einen intensiveren Zeichenunterricht
zu erteilen. Letzterer Unterrichtszuwachs steht aber auf schwachen Füßen.
Der Bergschullehrer Baukondukteur Garbe soll den zu gebenden Stoff
auf 4 Klassen verteilen, während, wie es allen Anschein hat, doch die
Anstalt nur zweiklassig war. Es soll dies dadurch erreicht werden, daß
die einzelnen Schüler nur aller 4 Wochen zu diesem Unterrichte kommen,
während sie sich in der übrigen Zeit in ihren Wohnungen zu beschäftigen
hätten. Es bleibt unersichtlich, wie Garbe einen Unterricht in 4 Ab-
teilungen bewältigen konnte und wollte. Sei dem, wie ihm wolle, nach
kürzerer oder längerer Zeit sind Mängel hervorgetreten, und dem Ober-
bergamte wird berichtet, daß viele Schüler die Zeichenstunden unregel-
mäßig, andere gar nicht besuchten, daß vor allen Dingen aber der Haus-
fleiß vollauf fehle oder doch nur ein spärlicher sei. Gleiche Beschwerde
wird über den Besuch der Schreibstunden geführt.

Um solchen Erfahrungen Rechnung zu tragen, verordnet am
21. Oktober 1824 das Oberbergamt, daß Garbe alljährlich im 2. Quartale
einen Bericht über Fleiß und Führung der Schüler einzureichen habe.
Das Bergamt fügt im Verein mit ihm dem Berichte die „unmaßgebliche
Meinung" bei, daß Unterstützungen bez. Vergünstigungen nur solchen
Schülern gewährt werden möchten, die zunächst den Jahren nach die
älteren, dabei aber auch die fleißigsten und gesittetsten seien, und daß
nicht so viele Vergünstigungen empfangen sollten, wie bisher geübt worden
sei; dadurch seien Mißstände eingetreten, die Subordination habe gelitten,
und der Fleiß sich vermindert.

Das Oberbergamt genehmigt diesen Vorschlag, verfügt aber zugleich,
daß künftighin alle Gesuche, das Häuergedinge machen zu dürfen, beim
Bergamte anzubringen, von diesem und dem Hauptbergschullehrer zu be-
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gutachten und dem Oberbergamte zur endgültigen Entschließung vor-
zulegen seien.

Haben die Akten bisher wiederholt die ob erb ergamtliche Weisung
gebracht, das Bergamt solle für Schülerzuwachs sorgen, so tritt jetzt mit
einem Male das Gegenteil ein. Das Bergamt teilt dem Oberbergamte
mit, daß für das Jahr 1826 keine Aufnahme in die Bergschule bewirkt
werden möchte, da die Anstalt überfüllt sei. Diese Eingabe wird be-
achtet, und doch sind 4 Schüler dem Schülercötus zugewiesen worden;
mancherlei Gründe haben eine Ausnahme zugelassen.

Zu dieser Zeit scheint man dem eigentlichen Zwecke der Bergschule
näher getreten zu sein; mag sein, daß die Doktrinen der Akademie an
Tiefe und Umfang zugenommen hatten und ein größerer Andrang hin-
länglich vorgebildeter Schüler zur Akademie sich zeigte, oder daß die
Erfahrung ergab, den Gruben mangle es an den nötigen Unterbeamten.
Das Oberbergamt verordnet am 26. Juli 1826, die Bergschüler in zwei
Gruppen zu teilen, einmal in solche, die nur zu Steigern und für niedrige
praktische Dienste auszubilden, und -zum ändern in solche, die für die
Akademie vorzubereiten seien. Als Begründung dieser Teilung diene die
Tatsache, daß die Bergschule ganz ungleich vorbereitete Schüler aufnehme,
für die Akademie aber ein gewisser Fonds von Kenntnissen sich nötig
mache. Deshalb wird die Bergschule als Vorbereitungsanstalt auf-
gegeben, zugleich auch die Anordnung getroffen, daß keine Bergschüler
mehr vor Zurücklegung der Bergschule zur Akademie übertreten sollen.

Eine Verfügung vom 21. Juni 1827 mildert den letzten Beschluß
insoweit ab, daß die Zulassung der Bergschüler zur Akademie von einer
Aufnahmeprüfung abhängig gemacht werde, und bestimmt auch die Forde-
rungen, die erfüllt werden sollen. Die Prüfung soll sich nicht nur auf
allerlei mathematische Gegenstände beziehen, sondern auch auf deutsche
Sprache, und da ganz besonders auf Orthographie, Grammatik, Stilistik
und Kalligraphie, ferner auf Geographie, Geschichte, soweit beide in den
besseren Schulen behandelt worden sind, auf Latein (Lesen eines klassischen
Autors), besonders aber auf Arithmetik und Geometrie, und zwar auf
diese recht gründlich, und endlich auf Zeichnen. Die Verhältnisse drängten
offenbar zu einer bestimmteren Scheidung der beiden Anstalten hin.

Mit dem nächsten Jahre 1827 gibt Prof. Hecht seine Arbeit und
Unterstützung bei der Bergschule auf, und dem Bergamte wird aufgetragen,
für Besetzung der Stelle zu sorgen; es schlägt auch Bewerber vor, be-
richtet aber gleichzeitig, daß es geraten sei, praktische Kräfte als Lehrer
anzustellen. Diesen Hat glaubt das Bergamt mit dem Hinweise auf die
schon früher festgehaltene Anschauung zu begründen, nach welcher nur prak-
tische Männer als Hauptbergschullehrer erwählt und berufen worden seien.

Bei dieser Gelegenheit ersehen wir die Namen der Männer, die bis
zur Zeit Hechts die Bergschule geleitet hatten; es sind: Bergfaktor
Goldberg, Schichtmeister Erler, Schichtmeister Richter, Obereinfahrer
Haupt.
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In demselben Berichte wird das Bergamt ersucht, der zu dieser Zeit
noch in den Räumen der Akademie untergebrachten Bergschule auch-
Raum für die ihr zugehörende mineralogische Sammlung zu beschaffen;'
man meint, das Bergamtsgebäude könne Abhilfe bieten. Diesem Vor-
schlage kann aber nicht entsprochen werden, und darum wird Schicht-
meister Franke, dem die erledigte Lehrerstelle übertragen worden war,
beauftragt, Sorge für Beschaffung eines geeigneten Lokales zu tragen.

Schichtmeister Frankes Anstellung als Hauptbergschullehrer erfolgte,
nachdem seine Lehrtätigkeit von Hecht und einigen Bergamtsmitgliedern
beobachtet und für gut befunden worden war, am 15. September 1827,
die landesherrliche Bestätigung aber am 22. November 1828. Die Be-
soldung betrug 100 Tlr.

Franke entledigte sich obigen Auftrages. Das gewählte Lokal —
in der Nähe der Nonnenkirche, bei dem Bäcker Weiße — war aber offenbar
unpassend. Das Oberbergamt holte zwar die ministerielle Genehmigung
zur Abmietung ein, das Lokal ist aber nicht benutzt und die Miete nicht
erhoben worden. .

Ein treuverdienter Lehrer der Anstalt, Baukondukteur Garbe, kommt
im November 1830 beim Oberbergamt um seine Pensionierung ein, und
es wird dem Bergamte am 17. November 1880 der Auftrag erteilt, für
ein anderes „Subjekt" besorgt zu sein.

Das Bergamt richtet bei dieser Frage sein Augenmerk auf den am
2. Oktober 1829 interimistisch, am 9. September 1831 endgültig ange-
stellten Zeichenlehrer Heuchler. Dieser kann sich aber zu dem Unter-
richt in dieser Kunst, der Schreibkunst nämlich, nicht entschließen, und
darum lenkt das Oberbergamt sein Augenmerk auf den in diesem Fache
wohl bewanderten Oberbergamtsregistrator Linke. Dieser übernimmt
den Unterricht im Januar 1831 gegen 25 Tlr. Remuneration. Kurze
Zeit darauf aber ist das Oberbergamt in der Erteilung des Schreibunter-
richts anderer Meinung geworden; es fragt am 1. März 1831 beim Berg-
amte an, ob denn der Unterricht in der Kalligraphie nicht ganz weg-
fallen könne, weil die Schüler soviel Vergünstigungen von der Bergschule
erhielten, daß die Behörde mit Recht schon bei der Aufnahme eine bessere
Handschrift fordern könne. Das Bergamt scheint einer solchen Anschau-
ung beigepflichtet zu haben, denn am 10. März 1832 wird der Schreib-
unterricht eingezogen.

Mehr und mehr machte sich der Übelstand fühlbar, daß in den
Räumen der Akademie die wachsenden Sammlungen der Bergschüle keinen
Platz mehr hatten. Obgleich nun Schichtmeister Franke nach langem
Suchen einen Raum in der Gerlachschen Buchdruckerei gefunden hat und
dieser für 18 Tlr. Miete fürs Jahr vom Oktober 1831 an erworben worden-,
ist doch auch dieses Lokal nicht benutzt worden.

Bis .zum Jahre 1832 weisen die Akten von sämtlichen Aufnahme-
suchenden die Probearbeiten auf, denn nur diese geben den Ausschlag
für die Befähigung zum Besuche der Anstalt. Von großem Interesse ist
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es, Probearbeiten aus jenen Jahren vor sich zu haben, sie beurteilen und
mit den Fertigkeiten der Jetztzeit vergleichen zu können. Den Blättern
ist anzusehen, daß die Leistungen bei einzelnen Schülern viel bedeutender
waren, als jetzt; die Schriften und Zeichnungen gehen oft weit über die
der neuern Schule hinaus. Es mag sein, daß eben nur einzelne solche
Leistungen hervorbrachten, und Schreiben und Zeichnen, vor allem das
letztere, heutzutage eine Kunst aller ist, aber Blätter zu sehen, wie die
vom nachmaligen Obermarkscheider Leschner aus der Zeit, da er 15 Jahre
zählte, ist eine wahre Lust.

In diesem Jahre, und zwar am 5. September 1832, ordnet das Ober-
bergamt an, daß, einem Antrage des Obereinfahrers Haupt zufolge, dem
Unterrichte der Anstalt in der Eegisterführung noch eine weitere Unter-
weisung der zu entlassenden Schüler im Feldmessen während der ersten
beiden Quartale im nächsten Jahre und dann eine schriftliche Arbeit auf
der Grube anzufügen sei.

Mit dem neuen Schuljahre, das im Oktober 1832 seinen Anfang nahm,
tritt ein seminaristisch gebildeter Lehrer in das Kollegium ein, der da-
mals in der Vollkraft stehende Bürgerschullehrer Pflugbeil. Ihm ist am
3. Oktober 1832 der Unterricht in Grammatik und Stil gegen eine Re-
muneration von 30 Tlrn. jährlich zunächst interimistisch übertragen worden.
Als wirklicher Lehrer hat er dann lange Jahre hindurch an der Anstalt
mit vielem Segen gewirkt.

Zum ersten Male führen jetzt die Akten bei der Aufstellung und
der endlichen Bewilligung des Bergschul-Etats für die Jahre 1833—1836
die Remunerationen auf, die die Bergschullehrer bezogen haben, nämlich:

50 Tlr. — Gr. — Pfg. Professor Breithaupt für den Unter-
richt in der Mineralogie,

52 „ — „ — n Professor Heuchler für den Unterricht
im Zeichnen,

100 „ — „ — „ Schichtmeister Franke,
15 „ — „ — „ Lehrer Pflugbeil.

Außerdem sind aufgeführt:
16 „ — „ — „ für Prämien,
16 „ — „ — n für Aufwand, Zeichenmaterialien u. s.w.

279 Tlr. — Gr. — Pfg. Summa.
Diese Summe wurde für die Freiberger Bergschule gewährt, während

die erzgebirgischen Bergschulen zusammengenommen 171 Tlr. kosteten.
Daß die Bergschule sich zu einem Institute entwickelt hatte, an das

hohe Forderungen gestellt werden konnten, aber auch mußten, zeigt sich
in dem Berichte der auswärtigen Reviere. Klagt doch z. B. das Johann-
georgenstädter Bergamt im Jahre 1828, daß im dortigen Bezirke kein
Bergmann sei, der die nötigen Kenntnisse im Bauen und Aufstellen von
Tagegebäuden und Maschinen besitze; es bittet das Oberbergamt, daß es
einen Steiger nach Freiberg schicken dürfe, damit er Kenntnisse in diesen
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Dingen gewinne, und es schlägt den Steiger Troll auf Eleonore vor.
Auf der anderen Seite aber zeigt sich auch, daß man nicht gewillt war,
der Anstalt allerlei weitere nicht unbedingt notwendige Unterrichtszweige
zuzuführen. Als im Jahre 1836 der Bergwerkskandidat Eeichelt sich
erboten hatte, den Bergschülern unentgeltlichen Unterricht im Feldmessen
zu geben, fordert das Oberbergamt gutachtliche Aussprache vom Berg-
amt und die Vorschläge des Schichtmeisters Franke und Professors
Weisbach, welchen letzteren man besonders als ausschlaggebende Per-
sönlichkeit bei Beurteilung dieser Unterrichtsdisziplin ansah. Beide ver-
neinen die Notwendigkeit, ja selbst die Nützlichkeit dieses Wissens. Ihre
Eingabe führt an, daß „praktische Aufseher beim Bergbau in ihrem
Berufe an und für sich wenig oder gar keine Anwendung vom Feld-
messen machen können, darüber aber die Erteilung des sonstigen Unter-
richts vernachlässigt, den jungen Leuten durch Überhäufung mit vielen
Lehrstunden verworrene Begriffe, schiefe Ansichten und wohl gar Stolz
und Aufgeblasenheit eingeflößt und hiermit leicht eine Abneigung und
Hintansetzung ihrer eigentlichen Berufsarbeit beigebracht werden würde."

Die Schonungslosigkeit dieser Eingabe scheint wohlberechtigt gewesen
zu sein, denn am 21. Juni 1842 berichten die Akten von einer ersten
Aufnahmeprüfung, nachdem man 65 Jahre hindurch die Befähigung
der Schüler aus den Probearbeiten erkennen zu können geglaubt hatte.
Am 21. Juli 1841, also kurz nach der Jahresprüfung, ergeht nämlich von
oberbergamtswegen an den Schichtmeister Franke die Aufforderung, eine
Aussprache über eine Receptionsprüfung einzugeben. Er entspricht dieser
Forderung am 27. September 1841 und bringt mit wenigen und kleinen
Abweichungen ein Pensum mit den gleichen Geschicklichkeiten und
Fertigkeiten zum Vorschlag, wie es heute noch gefordert wird. Das
Bergamt genehmigt das neue Verfahren am 2. Oktober 1841, das Ober-
bergamt am 13. Oktober 1841. Gleichzeitig sucht das Oberbergamt der
Anstalt eine erweiterte Grundlage zu geben und fordert von dem Ober-
einfahrer Haupt einen Entwurf zu einer Eeorganisation. Diesem Ver-
langen wird am 21. Mai 1842 entsprochen.

Mit der Beceptionsprüfung mußte ein Modus gefunden werden, nach
welchem die Aufnahme zu erfolgen hatte. Mit diesem war man so glück-
lich, daß noch heutzutage die Art und Weise des Ergebnisses als eine
gerechte und richtige zu bezeichnen ist.

Die Prüfungsgegenstände waren: Fertigkeit im Lesen, deutliche, leser-
liche und reinliche Handschrift, Elemente der Zahlenrechnung (ohne
Brüche), Diktat, fertige Zeichnungen.

Den schweren Stunden für die lernlustigen Neuaufgenommenen folgten
für zwei Schüler der Anstalt, und zwar für die Bergschüler Feig und
Drechsler, Stunden der Freude, denn sie waren die Glücklichen, die die
ersten Wernerstipendien, und zwar am 30. Juni 1842, erhielten, ersteres
mit 30 Tlrn., letzteres mit 20 Tlrn. Die Schwester Werners, die Witwe
Pastor Glaubitz, die im Genüsse der Zinsen des Vermächtnisses des am
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8. August 1818 gestifteten "Wernerstipendiums stand, war am 9. Okr
tober 1840 gestorben, und es konnte darum der weiteren Stiftungs-Be-
stimmung Genüge getan werden.

Achtet man auf die Zahl der Anmeldungen während der langen Reihe
von Jahren, so hat man, abgesehen von der ersten Zeit, einen annähernd
richtigen Maßstab für das Ansehen des Bergbaues und für seinen Wert.
Aufschwung, Stillstand oder Sinken spiegeln sich in der Zahl der Aufnahme-
begierigen. Betrachtet man in dem Schülerverzeichnis die Zahl der Auf-
genommenen aus den letzten Jahren vor 1840, so findet man, daß der
Bergbau im Steigen begriffen, daß seine Lebensfähigkeit eine glück-
verheißende war.

In diesen glücklichen Zeiten gedachte ein ehemaliger Bergschüler,
namens Ei 11 er, der Anstalt einen Dienst zu erweisen, wenn er an ihr
Unterricht in der Mechanik erteile. Ihm war aber gleiches Los beschieden
wie Reichelt vor 6 Jahren; das Oberbergamt lehnte seinen Dienst ab.
Bergmeister Fischer findet die Notwendigkeit nicht vorliegend; dies ge-
schieht am 12. Oktober 1844.

2 Jahre später legt Schichtmeister Franke sein Lehramt nieder
(August 1846), um das Amt eines Schichtmeisters mit dem ehrenvolleren
eines Berggeschworenen zu. vertauschen. Am Schlüsse seiner Lehrtätig-
keit ist ihm noch die Freude geworden, daß die Bergschule ein eignes
Heim erhielt und selbständig über Räume verfügen konnte, wie sie ihr
vorher nur beschränkt gewährt werden konnten. Die Regierung konnte
sich am 9. März 1846 entschließen, das den Erben Lampadius' gehörig
gewesene Haus als Schule zu benutzen. Dieses Haus haben die Erben
am 9. März 1846 zunächst an den Lagerhalter im Hüttenamt, Karl Heinrich
T h o s t , verkauft. Dieser veräußerte das Grundstück am 2. April 1856
an Friedrich Wilhelm Schwamkrug, und dieser wieder am 19. Sep-
tember 1857 an den Staatsfiskus für 3950 Tlr.

Nach dem Abgange Frankes, der fast 20 Jahre der Anstalt vor-
gestanden hatte, wählte das Oberbergamt von 8 Bewerbern: dem interi-
mistischen Schichtmeister Christian Heinrich Schwamkrug, dem Schicht-
meister Hermann Breithaupt und dem interimistischen Schichtmeister
Christian Friedrich Röscher auf dem Arsenikwerke, den ersteren gegen
eine jährliche Remuneration von 100 Thlrn. Ihm ward in der Register-
führung der Rezeßschreiber Schneider gegen eine Vergütung von
15 Tlrn. beigegeben. Aus dieser Zeit erfahren wir abermals den Berg-
schul-Etat, und zwar auf die Jahre 1846—1849.

Es werden bewilligt: 295 Tlr. 25 Gr. und zwar:

50 Tlr. — Gr. — Pfg. dem Lehrer für Mineralogie,
50 „ — „ — „ dem Lehrer für Zeichnen,

102 „ 23 „ 3 „ dem Lehrer für Bergbaukunde,
15 „ 12 „ 5 „ dem Lehrer für Registerführung,
30 „ 25 „ — „ dem Lehrer für Deutsch,
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16 Tlr. — Gr. — Pfg. für Prämien,
8 6 „ 7 „ für Zeichenmaterialien,

16 „ 13 „ 3 „ für Heizungsmaterialien,
6 5 „ — „ für Hausmannsdienste.

Mit der vorhin erwähnten glücklichen Zeit unseres Bergbaues mußte
auch das Ansehen und die Bedeutung seiner bergmännischen Unterrichts-
anstalten wachsen, sodaß selbst das Ausland versuchte, des Segens teil-
haftig zu werden, der von hier ausging. So fragt beispielsweise am
3. Juni 1847 der Königl. "Württembergische Bergwerksinspektor Zehl
an, unter welchen Bedingungen junge Ausländer die Bergschule besuchen
könnten.

Die Leitung der Schule durch Schwamkrug scheint eine recht
strenge gewesen zu sein; denn die Akten berichten von einem wenig
angenehmen Verhältnisse zwischen Lehrer und Schülern. Es scheint ge-
radezu, daß dies Veranlassung wurde, Schwamkrug von der übrigens
nur interimistisch verwalteten Stellung wieder zu entfernen.

An seine Stelle trat Schichtmeister Neubert vom 1. Oktober 1850
an gegen eine jährliche Remuneration von 100 Tlrn. Gleichzeitig scheint
.auch die dem Schichtmeister Schwamkrug in der Person des Rezeß-
schreibers Schneider beigegebene Kraft mit abgegangen zu .sein, denn
bei Neuberts Antritt führt den Unterricht in der Registerführung Rezeß-
schreiber Pflugbeil gegen 15 Tlr. Honorar interimistisch weiter.

Trotz der oben erwähnten erhöhten Ansprüche bei den Aufnahme-
prüfungen scheint doch nicht allen nötigen Anforderungen Genüge ge-
leistet worden zu sein, da Oberlehrer Pflugbeil sich veranlaßt gefühlt
hat, beim Oberbergamte darum nachzusuchen, daß er bei der Aufnahme-
prüfung gegenwärtig sein und jedenfalls auch mit entscheiden dürfe, wer
von den Examinanden für die Aufnahme Reife zeige.

In einer mehrere Monate später vom Oberbergamt an das Bergamt
erlassenen Verfügung weist es auf Modifikation und Vervollkommnung
des Gesamtunterrichts hin und glaubt, unter Inanspruchnahme der Pro-
fessoren Breithaupt, Reich, Weisbach werde das Bergamt imstande
sein, für die Bergschüler eine andere Ausbildung zu erreichen. Als
Gründe für das Verlangen werden angeführt die durch das Schulgesetz
von 1836 vermehrte Volksschulbildung, die geringen Anforderungen bei
den Aufnahmeprüfungen und endlich das Streben der jungen Leute, den
akademischen Unterricht besuchen zu dürfen, der bei der geringen Vor-
bildung doch nur halbschürige Menschen schaffe.

Das von den gebotenen Professoren niedergelegte Gutachten führt
als hebende Mittel noch folgende Vorschläge auf:

1. Alle Bergschulen Sachsens mit Ausnahme der Freiberger seien
aufzuheben, und durch die für jene bewilligten Summen sollen
lernlustige Jünglinge aus anderen Revieren, die sich für den Be-
such der Freiberger Schule eigneten, Unterstützung erhalten,
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2. die Ansprüche für die Aufnahme seien zu erhöhen,
3. als Vorbereitungsschulen seien für die hiesige Bergschule die um

jene Zeit in allen Teilen Sachsens bestehenden und stark besuchten
Sonntagsschulen zu betrachten, ja der Sonntagsschulunterricht sei
zu fordern,

4. die zur Zeit bestehenden 3 Klassen sollen verbleiben, aber die
Stundenzahl jeder Abteilung soll auf 6 erhöht werden,

5. der Gesamtunterricht solle erweitert, bez. vermehrt werden.

Zum letzten Punkte bieten die Professoren ihre Kräfte an, und es
will Professor Weisbach in einigen Kapiteln aus der angewandten
Mathematik, Professor Reich in Physik und Professor Breithaupt in
Chemie und Geognosie Unterricht erteilen.

Doch nicht die Theorie allein soll entscheiden, auch der Praxis soll
ihr Recht werden, und darum werden von den 12 Schichtmeistern des
Freiberger Reviers entworfene Gutachten zur Prüfung vorgelegt. Auch
der praktische Bergmann hat die Unzulänglichkeit des bestehenden Wissens-
quantums erkannt, und die Schichtmeister begrüßen in ihrem Gutachten
vom 20. März 1850 die Inangriffnahme einer Reorganisation. Für ihren
Teil pflichten sie den Auslassungen der Professoren bei und bezweifeln
nur, daß den Bergschülern Chemie nütze; sie fügen bei, daß Unterricht
in der Markscheidekunde zweckdienlicher sei, ebenso in Registerführung
als obligatorischem Lehrgegenstande.

Auch das Bergschullehrer-Kollegium wird gehört, und Bergamts-
markscheider Neubert gibt am 8. März 1850 seinen Bericht ab. Dieses
Schriftstück bewegt sich ganz in den Anschauungen des Berichts der
Schichtmeister, nur daß es ausführlicher das Bedürfnis und die wünschens-
werte Erweiterung des Unterrichtsmaterials entwickelt.

Das Oberbergamt arbeitet alle drei Berichte zusammen und bringt
das Ergebnis am 1. Mai 1850 dem Ministerium zur Kenntnis.

Mit dieser Reorganisation im Lehrplane vollzieht sich auch die Neu-
besetzung einer Lehrerstelle. Da Oberlehrer Pflugbeil gestorben, über-
nimmt Bürgerschullehrer Tränkner im Schuljahre 1850/51 gegen 30 Tlr.
Remuneration den Unterricht im Deutschen. In demselben Jahre geht
der Unterricht in der Registerführung an den Bergamtsmarkscheider
Neubert über, nachdem der bisher diese Disziplin Vortragende am
29. Oktober 1851 verstorben war.

Im folgenden Jahre .wird höheren Orts über das Schicksal der hiesigen,
wie der obererzgebirgischen Bergschulen verhandelt; das Ergebnis der
gefaßten Beschlüsse ist die Aufhebung der obererzgebirgischen Berg-
schulen. Die hiesige Bergschule gewinnt durch diese Maßnahme ein er-
höhtes Budget, denn von da an verfügt sie jährlich über 563 Tlr., weil
die Gelder, die bisher für die anderen Anstalten ausgegeben worden sind,
nunmehr der einzigen Freiberger Bergschule zufielen.
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Mit dieser Änderung steht eine andere in enger Verbindung, die
Aufstellung der Bestimmungen und des Lehrplanes für die Freiberger
Bergschule vom 13. November 1852. Diese Satzungen mußten vorher
auch den einzelnen Grubenverwaltungen zur Kenntnis bez. zur Begut-
achtung vorgelegt werden, denn es war ja möglich, daß sie den Berg-
schülern Vergünstigungen gewähren sollten, die den Gruben nicht immer
von Nutzen sein konnten. So enthalten sie z. B. in § 11 den Passus, daß
die Bergschüler berechtigt seien, an den Unterrichtstagen früher aus-
zufahren, und daß ihnen das Lohn nicht gekürzt werden solle, wenn sie
wegen Befahrung anderer Gruben auf der eigenen Grube nicht arbeiten
könnten. Diese außergewöhnliche Begünstigung wurde von 19 Gruben-
vorständen geprüft und von 16 für ausführbar anerkannt, während 3 an-
fänglich dagegen waren, nach erneuten Auseinandersetzungen und weiterer
Beleuchtung aber ebenfalls zustimmten.

Die Schule sollte eine weitere Bedeutung dadurch erhalten, daß den
Schülern beim Abgange Entlassungszeugnisse eingehändigt wurden. Durch
diese Neuerung gewinne die Anstalt und mit dieser auch der Schüler nicht
allein im Inlande, sondern vor allem auch im Ausland an Ansehen. Die
Tüchtigkeit der Bergakademie lasse voraussetzen, daß auch die Bergschule
tüchtige Beamte zu erziehen wisse. Am Schlüsse des Lehrjahres 1853/54
werden die ersten Zeugnisse ausgegeben. Zum letzten Male geben die
Akten den Etat für die Bergschule auf 1852/54 an. Er gliedert sich
folgendermaßen:

70 Tlr. Breithaupt (Mineralogie),
130 „ Neubert (Bergbaukunde),
240 „ „ u. zwar: 170 Tlr. Bergbaukunde, Arithmetik, Geo-

metrie, Markscheidekunde,
50 „ Physik, angewandte Mathematik

und Maschinenlehre,
20 „ Buch- und Registerführung,

30 „ Tränkner (Deutsch),
16 „ Prämien,
20 „ Zeichenmaterialien,
8 „ physikalischer Apparat,

30 „ Heizung,
6 „ Aufwartung,

13 „ 25 Gr. Insgemein.

Bemerkenswert ist hierbei die durch das Ministerium geforderte
Aussprache über die Notwendigkeit einer zweiten sächsischen Bergschule,
einer solchen nämlich für den Kohlenbergbau. Dieser war inzwischen zu
hoher Blüte und zu einer solchen Ausdehnung gelangt, daß der Bedarf
an Beamtenpersonal von der Freiberger Bergschule nicht mehr mit ge-
deckt werden konnte.

Die obenerwähnte Neugestaltung der Freiberger Schule hatte sich
zwar vollzogen, doch brachten die nächsten Jahre zugunsten der Anstalt
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noch manche Änderungen. Eine für die Schüler recht günstige war das
Fallenlassen der Einrichtung, nach welcher die von den Gruben entweder
wissentlich oder zufällig für die besten Schüler ausgeworfenen und vom
Oberbergamte empfohlenen Lohnaufbesserungen nur auf die ersten beiden
Quartale im Jahre gegeben, bei den allgemeinen Lohnaufbesserungen
für die Bergleute die von der Behörde für Bergschüler vorgeschriebenen
Vergünstigungen im allgemeinen nur als Auszeichnungen oder gar nur
als persönliche angesehen, überschießende Pfennige aber in Wegfall ge-
bracht wurden; nunmehr sollten also die Vergünstigungen für die
Bergschüler sich auf das ganze Jahr beziehen. Das Oberbergamt ver-
ordnete ferner, daß die Beträge der bisher von den Gruben gewährten
Vergünstigungen für Bergschüler künftighin von den 1000 Tlrn. ent-
nommen werden sollten, die von den Revieren zeither für Akademisten
und Bergwerkskandidaten zu den Frei- und Extragedingen, sowie für die
Verlohnung der Bergakademisten im praktischen Kurse als Unterstützung
gewährt wurden. Das Oberbergamt meint, daß 50 bis 60 Tlr. als An-
erkennungssumme vor der Hand genügen würden. Die bewilligten Geld-
unterstützungen sollen zweimal im Jahre zur Verteilung gelangen, und
zwar zur einen Hälfte zu "Weihnachten, zur ändern zu Ostern. Es wurden
übrigens jährlich für einen Schüler nur 2 bis 5 Tlr. bewilligt. Zu Weih-
nachten 1857 erfolgte die erste Zahlung; der Gesamtbetrag fürs Jahr
belief sich auf 76 Tlr.

Im Jahre 1857 verordnete das Oberbergamt, auf eine Anregung des
Bergmeister Schmiedel in Zauckerode hin und mit Genehmigung des
Ministeriums, daß die Zöglinge der Anstalt während der Sommerferien
Urlaub erhalten möchten, um während dieser Zeit in den Kohlenschächten
des Plauenschen Grundes Lohnarbeit treiben zu können.

Wie die Vorbildung der Schüler allmählich eine bessere geworden
war, läßt sich u. a. auch daraus erkennen, daß Neubert und Tränkner
im Jahre 1858 beim Ministerium beantragen konnten, der Unterricht im
Lesen möge als überflüssig in Wegfall kommen.

Ein schwerer Verlust für die Anstalt war es, als Professor Breit-
haupt sich von der Tätigkeit an derselben zurückzog. Er hatte durch
seine bahnbrechenden Unterrichtsmethoden auch der Bergschule reichen
Segen gebracht.

An seine Stelle trat Professor Dr. A. Weisbach.
Für einen guten Schülerbestand spricht es, daß die im Jahre 1856

bewilligte Unterstützungssumme von 76 Tlr. im Jahre 1857 auf 83 Tlr.
erhöht werden mußte, damit nicht vorzügliche Leistungen unbelohnt blieben.

Damit aber dem Lehrerkollegium bei der Auswahl der würdigsten
und dabei vielleicht armen Schüler nicht allzu große Beschränkungen
auferlegt und Schwierigkeiten bereitet würden, verordnete das Oberberg-
amt, daß künftig jährlich 100 Tlr. zu diesem Zwecke aus dem für die
Akademie bestimmten Fonds der Revierkasse entnommen werden, sollten.
Das Revier war aber noch freigebiger und bewilligte statt der genannten
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Summe 200 Tlr. jährlich, wenn auch mit der einschränkenden Bedin-
gung, daß eine Rückzahlung der empfangenen Vergünstigungen erfolge,
wenn ein Schüler in anderen Revieren in Dienste trete. Die darüber
ausgestellten Reverse sollen nicht nur von den Schülern selbst, sondern
auch von deren Eltern beziehungsweise Vormündern unterschrieben sein.

Dank der höheren Summe, über die man nun zu verfügen hatte,
konnten guten und braven Schülern von jetzt an 4 bis 10 Tlr. gewährt
werden. Es kann darum auch nicht befremdlich erscheinen, wenn statt
der letzten 83 Tlr. nunmehr 160 Tlr., also fast das Doppelte, verausgabt
wurden.

Eine weitere segensreiche Einrichtung erhielt der Unterricht in
Mineralogie infolge des Antrags des Professors Dr. "Weisbach, daß vom
10. September 1859 an wöchentlich eine Stunde mineralogische Übungen
eingeführt werden möchte.

Derselbe Monat bringt die Verfügung, daß alle Aufgenommenen vor
ihrem ersten Schulbesuche sich bei ihren Lehrern vorzustellen haben.
Es scheinen dabei nicht bloß rein pädagogische, sondern noch andere
Beweggründe obgewaltet zu haben, denn am 5. Oktober 1859 spricht das
Oberbergamt den Wunsch aus, daß bei gleicher Qualifikation immer dem
körperlich größten und stärkeren Recipienden der Vorzug zu geben sei,
weil unter den Schülern der Bergschule selbst viel kleine und schwache
Leute sich befänden.

Zu gleicher Zeit wird verfügt, daß der Anstalt weitere Vergünsti-
gungen zufließen möchten; es werden nämlich auch Mehrverwilligungen
fürs Zeichnen, statt 20 Tlr. nunmehr 40 Tlr. gegeben und auch 16 Tlr.
in Prämientalern, zuletzt auch noch als Geldunterstützung 184 Tlr.
bewilligt.

In den Kreisen der bergbaulustigen Jugend steigerte sich der An-
drang nach der Schule, und der Gesamtcötus erhob sich zu einer Höhe,
daß das Oberbergamt sogar hemmend eingreifen mußte. Neben einigen
Abänderungen im Regulative erfolgte die Bestimmung, daß die Zahl der
Bergschüler höchstens 60 betragen solle, während die Lehrjahre 62/63
und 63/64 eine solche von 79 Schülern aufweisen. Am 3. Januar 1864
wurde sogar vorgeschrieben, daß schon bei der Aufnahmeprüfung nicht
mehr als 15 Schüler zu berücksichtigen seien.

Von diesem Jahre an sollten auch die Hütten des Segens der Berg-
schule teilhaftig werden. Es wurde verordnet, daß jungen Hüttenleuten
der Besuch der Anstalt gestattet werde. Das Jubeljahr der Akademie
brachte der Anstalt einen schmerzlichen Verlust. Infolge von Krankheit
trat Prof. Dr. Weisbach zurück; der Akademieinspektor und spätere
Prof. Dr. Stelzner trat dafür ein.

Diesem gelang es durch Eingaben und Klarlegungen die leitenden
Behörden davon zu überzeugen, daß der bisherige Plan für den minera-
logischen Unterricht unzulänglich sei. Er beantragte eine tiefergehende
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Gliederung desselben. Infolgedessen ward verordnet, daß die 3. Klasse
nur Mineralogie, die 2. mineralogische Übungen und die 1. Klasse Geognosie
treiben solle, Einrichtungen, die zur Zeit hoch bestehen und sich bewährt
haben.

Weil aber Prof. Dr. Stelzner auch die mineralogischen Vorlesungen in
der Akademie zu halten hatte, seine Zeit zu beschränkt und die Arbeits-
last zu groß geworden war, erbittet er Stellvertretung in dem neuange-
fügten Unterricht, den mineralogischen Übungen nämlich. Ihm wird vom
1. November 1867 an in der Person des Dr. phil. Prölß Hilfe gewährt.

Nach dem Inkrafttreten des neuen Berggesetzes (von 1868), durch
welches das Oberbergamt aufgehoben ward, hatte an Stelle desselben das
Bergamt die Überwachung der Bergschule zu übernehmen. Von dieser
Zeit an gewinnt das Aktenmaterial über die Schule an Vollständigkeit.
Aus naheliegenden Gründen können jedoch hier die weiteren geschicht-
lichen Mitteilungen über sie nur in knapperem Maße gegeben werden.

Günstig wirkte die im Jahre 1869 beantragte Einrichtung, daß die
1. Klasse mineralogische und geologische Exkursionen unter Führung des
Lehrers zu unternehmen hat. Und damit die Teilnahme daran jedem
Schüler möglich sei, werden Reisevergütungen, wofür 50 Tlr. ausgesetzt
sind, gewährt.

Im Jahre 1870 folgte der Schöpfer der vorhin erwähnten Neugestaltung
einem Rufe nach Argentinien und legte daher den Unterricht an der
Bergschule nieder. Bis zur Ernennung des nachmaligen Lehrers für
Mineralogie, des jetzigen Bergrates Sickel, übernahm Prof. Dr. Weisbach
nochmals den Unterricht in diesem Fache. Nachdem mit dem Jahre 1857
die Bergschule in den Besitz eines eigenen Schnlhauses gekommen war.
hatte sich ein Übelstand bemerklich gemacht, der während der Zeit, in
welcher den Bergschulunterricht in Mineralogie die Professoren der.
Akademie erteilten, nicht gefühlt worden war. Bis zu dieser Zeit hatte
die Bergschule den Vorteil, auch die akademischen Sammlungen beim
Unterrichte mit benutzen zu können. Das mußte leider aufhören, als die
Akademie sich in ihren Räumen selbst bequemer einrichtete und die Weiter-
benutzung jener Sammlungen seitens der Bergschule für die Akademie
belästigend wurde. Die Bergschule ward daher genötigt, sich eigene
Sammlungen zu schaffen, und Sickel erwuchs durch die damit ver-
bundenen Arbeiten eine erhebliche Mühwaltung.

Zu dieser Zeit war auch aus den politischen Umwälzungen unseres
deutschen Vaterlandes und deren Folgen für die Bergschule ein Übelstand
erwachsen, darin bestehend, daß die für den Militärdienst tüchtigen Schüler
dem Unterrichte häufig auf längere Zeit entzogen wurden. Auf eine dies-
bezügliche Eingabe gestattete jedoch die Militärbehörde, daß jeder Berg-
schüler sich bis zu seiner Entlassung aus der Anstalt zurückstellen lassen
kann, so daß also jener Übelstand weggefallen ist.

Am 12. Dezember 1872 kam Professor Heuchler um seine Ent-
lassung aus dem Lehramte an der Bergschule ein, nachdem er 30 Jahre



der Anstalt treu geblieben war. Erfreulich ist es, wenn er berichten
konnte, daß die Bergschüler ihm allezeit liebe Schüler gewesen seien und
er gerade in der Bergschule seine schönsten Freuden erlebt habe. Ihm
folgte der jetzt auf Himmelfahrt Fdgr angestellte Kassierer Lorenz.

Leider mußte in den Jahren 1877—1881 noch ein häufiger Lehrer-
wechsel stattfinden. Kassierer Lorenz ward durch sein Amt behindert,
den Zeichenunterricht weiter zu erteilen. Zeichenlehrer Henker trat an
seine Stelle. Desgleichen ward Sickel durch Ernennung zum Berginspektor
genötigt, den Unterricht in der Mineralogie abzugeben. Bergamts-Keferendar
Wappier übernimmt diesen Unterricht. Auch der Tod schlägt eine Lücke.
Im Jahre 1881 wird nach einem 30jährigen Unterrichte Direktor Tränkner
unfähig, den Sprachunterricht weiter zu führen. Er legt sein Amt nieder,
und nach einigen Wochen wird er, nachdem seine Stellung Oberlehrer
Kaufmann übertragen worden war, dem kühlen Grabe übergeben.

Das Jahr 1878 ist insofern von einiger Bedeutung für die Schule,
als die Frage auftauchte, ob nicht, wie es bei der Zwickauer Schwester-
anstalt damals geschehn, die 4. Klasse ganz aufzuheben sei. Möglich, daß
das neue Schulgesetz von 1875 mit seinen erhöhten Schulzielen dazu
aufforderte. Das Freiberger Bergschullehrerkollegium hat jedoch nach
reiflicher Überlegung zu dem Urteile kommen müssen, daß eine solche
Maßnahme der Anstalt zum Nachteile gereichen würde, und seinem An-
trage entsprechend ist die 4. Klasse bestehen geblieben.

Nach dem bisher Berichteten muß eine Schätzung dessen überraschen,
worüber die Anstalt überhaupt verfügt. Bei einer neuen Einschätzung
des Bergschuleigenturns für die Versicherung gegen Feuersgefahr •— die
erste derartige Versicherung fand im Jahre 1873 statt — ist der Wert

der Hausmobilien auf 500 Tlr.,
des Phys. Apparates . . .
des Markscheiderapparats
der Mineraliensammlung .
der Zeichenuntensilien . .
der Bücher

- • „ 5^0 „
, . . „ 1850 „
, . . „ 1470 „
. . . „ 75 „
. . . ,, 500 _

5335 Tlr.
erhöht worden.

Schon im Jahre 1873 war vom Ministerium die Frage aufgeworfen
worden, ob nicht den Bergschülern einiger Unterricht in der Hygiene zu
erteilen sei. Das Bergamt hatte jedoch diese Frage unter Hinweis auf
die Vorbildung jener Schüler verneint und die Ansicht ausgesprochen,
daß für einen derartigen Unterricht die Bergakademie der rechte Ort sei.
Im Jahre 1886 aber trat man aufs neue an die Frage heran, und das
Ergebnis war, daß seit dem Jahre 1887 im Sommerhalbjahre in 2 wöchent-
lichen Stunden Unterricht in der ersten Hilfe bei Verunglückungen er-
teilt wird. Zunächst war hierfür Hofrat Dr. med. Weickert gewonnen
worden. Nachdem dieser in ersprießlichster Weise bis zum Jahre 1898
an der Schule gewirkt hatte, gab er wegen vorgerückten Alters den
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Unterricht auf, und es ward dieser von Dr. med. "Wappier, nach dessen
im nämlichen Jahre erfolgten Tode aber von dem Bergstiftsarzte Dr. med.
Weber übernommen.

Das letzte Jahrzehnt weist wiederum einen öfteren Lehrerwechsel
auf. Bergamtsreferendar Wappier mußte den von ihm erteilten Unter-
richt, infolge Ernennung zum Berginspektor, an Dr. Frenzel, und dieser
nach wenigen Jahren ihn wieder an Faktor Zinkeisen übergeben.

Der schwerste Verlust traf die Anstalt und das Lehrerkollegium
aber durch den am 11. Mai 1887 erfolgten Tod des Markscheiders und
Hauptbergschullehrers Neubert. Seine Bedeutung für die Bergschule
ist aber noch in zu frischem Andenken, als daß eine weitere Beleuchtung
seines Wirkens an derselben am Orte wäre.

Sein Werk führte Bergamtsmarkscheider Treptow, der jetzige Ober-
bergrat und Professor an der Akademie, und nach ihm der jetzige Leiter,
Bergamtsmarkscheider Bergmeister Weiß, weiter.

Der von Treptow beantragte Neubau der Anstalt wurde in dem
ersten Lehrjahre von Weiß vollendet und letzterem am 30. Juli 1893
zur Benützung übergeben. An dieser Weihe nahmen außer dem damaligen
Cötus viele der alten Schüler, für die es ein Fest frohen Wiedersehens
wurde, herzlichen Anteil. Man stiftete und weihete der Anstalt eine
Fahne, auch übergab man dem Neubertstipendium einen bedeutenden
Beitrag.

Das Jahr 1901 brachte einen und das nächste Jahr der Anstalt einen
doppelten Stellenwechsel. Oberlehrer Kaufmann legte sein Amt am
1. Oktober 1901 nieder. Zeichenlehrer Henker starb am 18. Juli 1902
und Dr. Frenzel am 27. August 1902.

An die Stelle der Genannten traten Volksschullehrer Stolle, Riß-
zeichner Walter und dipl. Hütteningenieur Pietzsch.

Der Letztere aber ward nach noch nicht einjähriger Tätigkeit an
der Anstalt dieser wieder durch den Tod entrissen. Seine Stelle nahm
der dipl. Eisenhütteningenieur Mau eher ein.

Möge es den Lehrkräften der Anstalt vergönnt sein, noch recht lange
an derselben zu wirken! Möge insbesondere die Bergschule selbst fort-
bestehen und dem sächsischen Bergbau weiteren Segen bringen, wenn
auch der weitere Niedergang des heimischen Erzbergbaues nicht aufzu-
halten sein sollte!
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Bergbau.

I. Übersicht der Berggebäude,
ihrer Besitzer, Vertreter, Betriebs- und Verwaltungsbeamten,

sowie ihrer Belegung und ihres Ausbringens.

Im Jahre 1902 waren im Königreiche Sachsen zu zählen: 30 Stein-
kohlenwerke, 95 Braunkohlenwerke und 124 Berggebäude beim
Erzbergbau.

Der Flächeninhalt der Grubenfelder beim Erzbergbau betrug am
Jahresschlüsse 1902 18967 ha nach 47349 Maßeinheiten und zwar:

31047 Maßeinheiten, einschließlich 28348 bei den fiskalischen
Gruben, im Bergrevier Freiberg,

430 Maßeinheiten im Bergrevier Altenberg,
3185 Maßeinheiten, einschließlich l Maßeinheit bei einem Halden-

felde, im Bergrevier Marienberg,
1524 Maßeinheiten im Bergrevier Scheibenberg,
4562 Maßeinheiten im Bergrevier Johanngeorgenstadt und
6601 Maßeinheiten im Bergrevier Schneeberg.

Die hinsichtlich der Besitzer, deren Vertreter, sowie der Betriebsleiter und anderen
Werksbeamten eingetretenen und zur Anzeige gelangten Veränderungen sind bis zur
Drucklegung nachgetragen worden.

Bei denjenigen Steinkohlenwerken, von welchen über die erfolgte Kapitaleinzahlung
oder Überschußverteilung Mitteilungen nicht eingegangen sind, sind die bezüglichen
Spalten durch Punkte ausgefüllt.
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a

Lfde,

Nr.

b

Bezeichnung

des

Berggebäudes.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

a

Besitzer.

(F. = Firma.)

e

Vertreter

des

Besitzers.

A. Steinkohlenbergbau.

Berginspektionsbezirk Ölsnitz i. E.
Bockwa- Hohndorf Vereinigt

Feld in Hohndorf

Carlschacht in Lugau.
(Betrieb im Mai 1903 eingestellt.)

Concordia in Ölsnitz.

Deutschland in Ölsnitz.

Gersdorfer Steinkohlenbau-
verein in Gersdorf,

Gottes Segen in Lugau.

gteinkohlenbanverein Hohn-
dorf in Hohndorf.

Kaisergrube in Gersdorf.

P. Hohndorf (Bez.
Chemnitz).

AG. Lichtenstein.
AH. Glauchau.

P. Lugau.
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

P. Ölsnitz (Erzgeb.).
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

P. Ölsnitz (Erzgeb.).
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

P. Gersdprf (Bez.
Chemnitz).

AG. Hohenstein-Ernst-
thal.

AH. Glauchau.

P. Lugau.
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

P. Hohndorf (Bez.
Chemnitz).

AG. Lichtenstein.
AH. Glauchau.

P. Gersdorf (Bez.
Chemnitz).

AG. Hohenstein-Ernst-
thal.

AH. Glauchau.

Steinkohlen - Aktien-
Gesellschaft
Bockwa-Hohndorf
Vereinigt Feld
bei Lichtenstein in
Hohndorf. (F.)

Gewerkschaft Carl-
schacht zu Lugau.
(F.)

Steinkohlenbauverein
Concordia (Aktien-
gesellschaft) zu
Ölsnitz i. E., in

Zwickau. (F.)

Gewerkschaft
Deutschland in
Ölsnitz. (F.)

Akt.-Ges. Gersdorfer
Steinkohlenbau-
verein in Gersdorf.
(F.)

Akt.-Ges. Stein-
kohlenbauverein
Gottes Segen zu
Lugau. (F.)

Akt.-Gea. Stein-
kohlenbauverein
Hohndorf in
Hohndorf. (F.)

Akt.-Ges. Stein-
kohlenbauverein
Kaisergrube zu
Gersdorf. (F.)

Strauß, F.R., Bergdirektoi
in Hohndorf, und Sand
m a n n , A.E. E., kaufm
Direktor daselbst.

Scheibner, K. H., Bergra1

in Lugau, Grubenvor-
etandsvorsitzender.

Kneisel, A., Bergdirekto:
in Ölsnitz, und Bleyl
H. A., kaufm. Direkte]
daselbst.

Wolf , K. G., Dr. jur. ir
Zwickau, Grubenvor-
standsvorsitzender.

Jobs t, H., Bergdirektor ii
Gersdorf, und Herzog
K. E., kaufm. Direkte:
daselbst.

Müller, K.W., Bergdirekto
in Lugau, und K l öden
P. M., kaufm. Direkte:
daselbst.

Liebe, G., Bergdirektor ii
Hohndorf, u. Döhnert
K. C., kaufm. Direkte]
daselbst.

Hey, R.W., Bergdirektorit
Gersdorf, vollz. Direktor
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Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Strauß, F. E., Bergdirektor in
Hohndorf.Sandmann, A. E. E.,
kaufmänn. Direktor daselbst.
Göhler, P.Th., und Stenker,
W. H., Obersteiger.

Hertel, M. B., Bergdirektor in
Lugau. Bel lmann, E. F.,
Obersteiger.

Kneisel, A., Bergdirektor in Öls-
nitz. Bleyl, H. A., kaufm.
Direktor daselbst. Feustel,
K. Br., Obersteiger.

Klötzer , M., Bergdirektor in
Ölsnitz. Weiß, L. E., kaufm.
Direktor daselbst. Fischer,
H. 0., Obersteiger.

Jobst, H., Bergdirektor in Gers-
dorf. Herzog, K. E., kaufm.
Direktor daselbst. Kaden,
A. H., Obersteiger.

Müller.K.W., Bergdirektor in Lu-
gau, Betriebsoberleiter. Friede-
mann, R., Bergdirektor in Öls-
nitz. Klöden, P. M., kaufm.
Direktor in Lugau. Falck, K.A.,
u.Kröhnert , K. E., Obersteiger.

Liebe*), G., Bergdirektor in Hohn-
dorf. Döhnert , K. C., kaufm.
Direktor daselbst. Eichter,
E., Obersteiger.

*) Tritt am 1. August 1903 in den Ruhe-
stand. ZumNachfolger bestimmt : Kr n g ,
H. F. B., Bergassessor, Berginspektions-
assistent iu Ölsuitz.

Key, E, W., Bergdirektor in
Gersdorf. Hur tz ig , A., kaufm.
Direktor daselbst. Kolb, G. E.,
Obersteiger.
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28

74

10

05

i
Im Jahre

1902
erfolgte

Kapital-und
Zubußen-

Einzahlung.

M

—

—

—

—

—

—

—

*>

—

—

—

—

—

—

—

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

^

273120

—

16500

333900

333210

707800

181100

315120

*>

—

—

—

—

—

—

—

Anmerkung: 1. Die Gewichtsangaben über das Ausbringen beziehen sich nur auf die absatz-
fähigen, d. h. in derEegel auf aufbere i te te Kohlen; sie weichen von denjenigen der Eeichs-Montanstatistik,
welche die Eohf ördermenge feststellt, ab,.

2. Menge und Wert der zur Koks- oder Briketterzeugung verwendeten Kohlen ist in dem in Spalte h
verzeichneten Kohlenausbringen mit enthalten. Vergl. die Aufstellung bei den Summen der einzelnen Bezirke.
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Bezeichnung
des

Berggebäudes.

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Vertreter
des

Besitzers.

Lnganer Steinkohlenban-
verein in Lugau.

Morgenstern-Zeche zu Nieder-
würschnitz (vormals Neuer
Sewald-Schacht).

(Betrieb im Sommer 1902 wieder
aufgenommen.)

Gewerkschaft Oberzschocken.
(Bohrbetrieb.)

Ölsnitzer Bergbaugewerk-
schaft in Ölsnitz.

Ölsnitz-Oberwürschnitzcr Stein-
kohlengewerkschaft.

(Betrieb noch nicht eröffnet.)

Rhenaniii in Lugau.

Vereinsgliick in Ölsnitz.

P. Lugau.
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

P. Niederwürschnitz.
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

AG. Hartenstein.
AH. Zwickau.

P. Ölsnitz (Erzgeb.).
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

AG. Stollberg.
AH. Chemuitz.

P. Lugau.
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

P. Ölsnitz (Erzgeb.).
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

Akt.-Ges. Lugauer
Steinkohlenbau-
verein in Lugau.
(F.)

Röder, F., in
Bautzen.

Gewerkschaft Ober-
zschocken inZschocken.
(F.)

Ölsnitzer Bergbau-
gewerkschaft in

Ölsnitz. (F.)

Ölsnitz - Obenvürschnitzer
Sleinkohlengewerk-
schaft ia Ölsnitz.

Gewerkschaft Rhe-
nania ia Lugau. (F.)
Seit 1. Mai 1902 im Be-

sitz d. Akt.-Ges. Lnganer
Steiukohleabanverein in
Lngau (s. Nr. 9).

Akt.-Ges. Stein-
kohlenwerk Ver-
einsglück zu Öls-
nitz. (F.)

Scheibner, K. H., Bergra
in Lngau, und Pasch
mann, M., kaufrnänn
Direktor daselbst.

U r b a n , C., llochtsanwalt in
Zwickau, Grabeuvorstaudsvor-
sitzender.

Bauch, A., Eentner in
Lichtenstein, Grubenvor
Standsvorsitzender.

H o f m a u n , K. G. A., Kaufmani
in Meißen, Grabenvorstands
Vorsitzender,

S. Nr. 9.

Kli ver, P. P., Bergdirektoi
in Ölsnitz, und Groß, M.
kauf m. Direktor daselbst

Gottes Segen in Berthelsdorf.
(Betrieb im Sommer 1902 wieder

aufgenommen.)

Berginspektionsbezirk Freiberg I.
P. Berthelsdorf bei

Hainichen.
AG. Hainichen.
AH. Döbeln.

Engler, K. F.,
Privatus in Dres-
den , Eisenacher-
straße Nr. 2.
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f

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

cheibner, K. H., Bergrat, Berg-
direktor i. Lugau. Paschmann,
M., kaufm. Direktor daselbst.
Wittig, K. A., Schichtmeister,
Obersteiger.

'ach m an n, C. E., Obersteiger
in Lugau.

[auersberger, H. E., Bergdirek-
tor in Ölsnitz. Wohlmann,
K. R., kaufm. Direktor daselbst.
Koppisch, A.B., und G öhler t,
K. G., Obersteiger.

f e r t e l , M. B., Bergdirektor in
Lugau.

Ol iver , P. P., Bergdirektor in
Ölsnitz, und Groß, M., kaufm.
Direktor daselbst. Wenntrock,
K. A., Obersteiger.

Summe: Bezirk Ölsnitz

a u m , E. , Obersteiger in Berthels-
dorf.

g
Durchschnittliche
tägliche Belegung.

B
ea

m
te

.

34

1

34

*)13

23

310

1

Arbeiter

a

948

11

1172

290

526

9751

6

3•3
£

2

11

4

1

65

—

-»2
00 S

*—• <ßSo

984

12

1217

307

550

10126

7

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Steinkohlen.

Tonnen.

161566

192

189712

32248

79805

1606671

Geldwert.

Jt
1

2095821

1599

2452747

384401

913617

20546009

l

25

81

18

71

89

95
Hiervon wurden zur

Briketterzeugung verwendet

814 || 7326 —

und daraus bereitet

Briketts:
866

—

11169

—

02

—

i
Im Jahre

1902
erfolgte

Kapital-unc
Zubußen-

Einzahlung

Ji

—

—

—

—

*

—

—

—

—

.

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

M

255000

195160

—

—

,

•

9

—

—

—

—

•

*) Die Angaben in den Spalten g und h umfassen das ganze Jahr 1902.
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a

Lfde.
Nr.

b

Bezeichnung
des

Berggebäudes.

0

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

a

Besitzer.
(F. = Firma.)

e

Vertreter
des

Besitzers.

Berginspektiousbezirk Dresden.
15

16

17

Freiherrlich ron Bnrgk'er
Steinkohlenwerke in Groß-
burgk.

HUnlchener Steinkohlenban-
verein in Hänichen.

Königliches Steinkohlenwerk
in Zauckerode.

Vereinigt Feld in Oberbermsdorf.
(Seit September 1896 außer Betrieb.)

P. Großburgk (Bezirk
Dresden).

AG. Dohlen.
AH. Dresden-Altstadt.

P. Hänichen (Bez.
Dresden)

AG. Dresden und Dip-
poldiswalde.

AH. Dresden-Altst. und
Dippoldiswalde

P. Potschappel.
AG. Dohlen.
AH. Dresden-Altet.

P. Niederbermsdorf bei Pot-
scbappel.

AG. Tharandt.
AH. Dresden-Allst.

vonBurgk,M.,Frei-
herr,Kgl.Kammer-
herr auf Schönfeld
bei Großenhain.
(F.: Freiherrlich
vonBurgk'er Stein-
kohlenwerke in
Burgk bei Pot-
schappel.)

Akt.-Ges.Hänichener
Steinkohlenbau-
verein in Dresden.
(F.)

Der Staatsfiskus im
Königreich Sach-
sen. (F.: DasKönig-
liche Steinkohlen-
werk Zauckerode
in Zauckerode.)

Steinkohlenbau - Gewerk-
schaft „Vereinigt Feld"
in Oberhermsdorf im
Plauen'schen Grunde b.
Dresden.

Schenk, E. 0., Bergdirei
tor in Großburgk, un
Küttner,F.W.,Werki
direkter daselbst, Prc
kuristen.

Dannenberg , J., Bergrai
Bergdirektor a. D. in Dres
den, und Koßberg, l
A., Bergdirektor in Ha
nichen.

Georg!, F. M., Direkte
in Zauckerode.

K e t t n e r , E., Baumeister in Dres
den, stellvertretender Gruben
vorstau dsvorsitzender.
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f

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Schenk, E. 0., Bergdirektor in
Großburgk. Küttner, F. W.,
Werksdirektor daselbst. Hoyer,
G. P., Betriebsassistent u.Werks-
markscheider daselbst.
Schneider, A. F., Henniger ,
E. W., und Bär, J. E., Ober-
steiger. Bachmann, J. E., Ma-
schinenobersteiger.

Roßberg , F. A., Bergdirektorin
Hänichen. Seidel, K. H., und
Junghans , A. L., Obersteiger.

Qeorgi, F.M.,DirektorinZaucke-
rode, N e u b a u e r , T. J., Rech-
nungsrat, Kassierer. Wilke, F.
G., Handelsfaktor. Härtung,
H.W.E.,Bergverwalter.Hauße,
A. R., Markscheider u. Assistent.
Scheibe, K. 0., Kassenkon-
trolleur. Rüger, K. A. A., Ma-
schinenmeister. Ub.de, F.W.H.,
Oberschichtmeister. Euli tz , A.
H. ,Schichtmeister. Neumeyer ,
K. E. B., Krumbiegel , E. F.,
Göhlert , E. M., und Nagel,
R. W., Obersteiger. Ki r s ten ,
P. B., Reviersteiger.

Summe: Bezirk Dresden

s
Durchschnittliche

tägliche Belegung.

.S

m

50

21

56

—

127

Arbeiter

•aq
•Sa

947

433

1256

—

2636

3
1

36

17

15

—

68

+3

ÖJ §

& *
8>

1033

471

1327

—

2831

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Steinkohlen.

Tonnen.

221552

Koks:
3453

Briketts:
3832

65897

Koks:
1184

263450

T7~ 1Koks:
6108

—

Geldwert.

'Jt

2613244

74667

59175

674494

21259

3080855

117204

—

550899 i 6368593
Hiervon wurden zur Ko

oder Briketterzeugun:
verwendet

25680 || 242829
und daraus bereitet

10 r 45
Tonnen Koks,

3832
Tonnen
Briketts.

213131

59175

t

26

67

32

70

34

—

—

—

96
ks-

f

75

01

32

i
Im Jahre

1902
erfolgte

Kapital-unc
Zubußen-

Einzahlung.

M

—

—

4

—

—

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

J6

*)21600

**)
818436

—

s>

_

77

—

") Auf das Geschäftsjahr 1901/1902.
**) Nach Abzug der Kosten für Neuanlagen.

B 2
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a

Lfde.
Nr.

h

Bezeichnung
des

Berggebäudes.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

A

Besitzer.
(F. = Firma.)

e

Vertreter
des

Besitzers.

BergiDSpektionsbezirke Zwickau I und Zwickau II.
Ton Amini'sche Steinkohlen-

werke in Niederplanitz.

Altgemeinde Bockwa in
Bockwa.

II

Beschertglttek in Oberhohn-
dorf.

(Betricl) im September 1902 eingestellt,
II

Erzgebirgischer Steinkohlen-
Aktlen-YereJn in Schedewitz.

I

C. Cr. Flllck's Steinkohlenwerk
in Bockwa.

II

KUstner & Komp. in Keinsdorf.
II

C. G. Küstiier's Steinkohlen-
werk in Bockwa.

(Gruhenhetrieh mit Jahresschluß 1801
eingestellt.) *)

II

Morgenstern in Keinsdorf.
II

Oberholmdorf er Forst-Stein-
kohlenbauverein in Ober-
hohndorf.

II

P. Niederplanitz.
AG. Z.wickau.
AH.

P. Cainsdorf-Bockwa.
AG. Zwickau.
AH. „

P. Oberhohndorf.
AG, Zwickau.
AH.

P. Zwickau (Sa)
Schedewitz.

AG. Zwickau.
AH. .
St.

P. Cainsdorf-Bockwa.
AG. Zwickau.
AH „

P. Reinsdorf (Bez.
Zwickau).

AG. Zwickau.
AH.

P. Cainsdorf-Bockwa.
AG. Zwickau.
AH. „

P. Beinsdorf (Bez.
Zwickau).

AG. Zwickau.
AH.

P. Oberhohndorf.
AG. Zwickau.
AH.

von A r n i m , A. J.
K.B.,Kgl.Kammer-
herr, Rittergutsbe-
sitzer auf Planitz,
und Genossen.

Altgemeinde
Bockwa.

Sarfert, B,E.,Fabri-
kant in Crimmit-
schau, u. Genossen.

(F.: Steinkoblenwerk
Beschertglück,
Gebr. Sarfert, in
Oberhohndorf.)

Erzgebirgischer
Steinkohlen-
Aktienverein in
Schedewitz (F).

Falck, K. G., in
Zwickau, und Ge-
nossen.

K ä s t n e r , E.,
Ken tner inBock wa,
und Genossen.

(F.: Florentin
Kästner & Komp.
in Beinsdorf).

Käs tne r , F., in
Bockwa, und Ge-
nossen.

Gewerkschaft
Morgenstern in
Beinsdorf. (F.)

Akt.-Ges. Oberhohn-

von A r n i m , A. J. K. B.
Kgl. Kammerherr, Bitter
gutsbesitzer auf Planitz
Bevollmächtigter.

W ü r k e r , H., in Bockwa
Vorstand.

Sarfert, H. M, kaufm
Direktor in Zwickau, Be-
vollmächtigter.

Däbr i t z , M., Bergdirektoi
in Zwickau, und B r a n d t ,
K. F., kaufm. Direktoi
daselbst.

Wolf, K. G., Dr. jur. in
Zwickau, Generalbevoll-
mächtigter.

E b er t, K. F., Bergingenieur
in Leubnitz, Bevollmäch-
tigter.

Kästner,F.,Kohlenwerks-
besitzer'iu Bockwa, Be-
vollmächtigter.

Wiede, F. G. A., Komraer-
zienrat in Bockwa, Grn-
benvorstand. Wiede, A.,
bevollmächtigter Direktor
in Zwickau.

Börner, E. Chr., Berg-
direktor in Oberhohndorf,
Vorstand.

dorfer Forst-Stein-
kohlenbauverein in
Oberhohndorf. (F.)

Anmerkung: In Spalte b bedeutet: I = Bergiuspektionsbezirk Zwickau I,
n = „ „ u.

*) Die Gesellenschaft hat im Frühjahr 1903 mit der Anlegung eines neuen Steinkohlenwerkes am
Fuchsgraben in Zwickau begonnen.
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f

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

Richter , H. W., Bergdirektorin
Niederplanitz. Otto, M, B., Be-
triebsassistent und Markscheider
daselbst. Just, P. 0., kaufm.
Direktor in Zwickau. Schärf te ,
G., Schichtmeister. Z immer-
mann , B. E. ,undBurkhardt ,
W. P., Obersteiger.

äteinbach, K. G. E., Bergver-
walter in Oberhohndorf. Unger,
K. F., Oberteiger. Falck, M.,
Kassierer.

Däbr i t z , M., Bergdirektor in
Zwickau. Brandt, K.F., kaufm.
Direktor daselbst. Jobst, 0.,
Bergverwalter daselbst. Bör-
ner , K. M., Markscheider da-
selbst. Bel lmann, J.H., Bell-
mann, F. L., und Zimmer ,
E. W., Obersteiger.

Bor n er, E. Chr., Bergdirektorin
Oberhohndorf. Lorenz,K. M.,
Obersteiger. Demmler , A. E.,
Buchhalter.

Bley , K.H., Bergverwalterin Ober-
hohndorf. Möckel, E. E., Ober-
steiger. Gerischer, H., Buch-
halter.

Börner , B. Chr., Bergdirektor in
Oberhohndorf. Unger, E. P.,
Obersteiger. Buh l , J. C. F.,
Buchhalter.

Bergmann, E. A., Bergverwalter
in Eeinsdorf. Kunz , E., und
Feustel, H. E., Obersteiger.
Bräunlich, W., Kassierer.

3örner , E. Chr., ßergdirektor in
Oberhohndorf. Georgie, E E.,
Obersteiger. Matthes, R. A.,
Buchhalter.

g
D urchschnittliche
tägliche Belegung.

3
I

W

37

13

3

57

9

8

29

6

Arbeiter

"3

1

775

437

20

1895

288

234

1044

220

3

1

2

—

2

49

—

9

14

10

-*JA ea «a
i_J O3

8>

814

450

25

2001

297

251

1087

236

u
Ausbringen im Jahre 1902.

Steinkohlen.

Tonnen.

200924

Koks:
9463

80759

5695

334950

Koks:
4053

47088

54093

*)80

169231

Briketts:
8803

38467

Geldwert.

Ji

2214024

178481

928427

58242

3651000

71631

557509

607431

880

1962594

127724

441055

*

20

30

85

70

86

67

31

65

63

28

55

i
Im Jahre

1902
erfolgte

Kapital-und
Zubußen-

Einzahlung.

M

,

§

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

240000

25000

4

,

.

*) Die Kohlen wurden bei Gelegenheit der Abbruchs- und Planierungsarbeiten mittels Tagebaues im Flötz-
.usstriche gewonnen. Mit diesen Arbeiten waren noch 2 Beamte und 24 Arbeiter beschäftigt. g ^*
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Lfde.
Nr.

Bezeichnung
des

Berggebäudes.

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Vertreter
des

Besitzers.

26

27

28

29

30

Ob erhohndorfer Schader-
Steinkohlenlbauverein in
Oberhohndorf.

II

Zwickauer Steinkohlenbau-
verein in Zwickau.

I

Zwickauer Brückenberg-
Steinkohlenbauverein in
Zwickau.

I

Zwickauer Bürgergewerk-
sehaft in Zwickau.

I

Zwickau-Ob erhohndorfer
Steinkohlenbauverein in
Oberhohndorf.

II

P. Oberhohndorf.
AG. Zwickau.
AH.

P. Zwickau (Sa.).
AG.
St.

P. Zwickau (Sa).
AG.
St.

P. Zwickau (Sa.).
AG.
St.

P. Reinsdorf
(Bez. Zwickau).

AG. Zwickau.
AH.

Akt.-Ges. Oberhohn-
dorfer Schader-
Steinkohlenbau-
verein in Ober-
hohndorf. (F.)

Akt.-Ges. Zwickauer
Steinkohlenbau-
verein in Zwickau.
(F.)

Akt.-Ges. Zwickauer
Brückenberg-
Steinkohlenbau-
verein in Zwickau.
(F.)

Aktienverein der
Zwickauer Bürger-
gewerkschaft in
Zwickau. (F.)

Akt.-Ges. Zwickau-
Oberhohndorfer
Steinkohlenbau-
verein in Zwickau.
(F.)

Bülau, E., Justizrat,
Rechtsanwalt in Zwickau,
Vorsitzender des Direk-
toriums.

Berg, F. H., Bergrat in
Zwickau, und Pinther .
M. W., daselbst, Direk-
toren.

Brückner , E., in Zwickau.
und W i n k e r , F.H., da-
selbst, Direktoren.

Krieger , E., Bergdirektoi
in Zwickau. Schreiber
J.M.K., kauf m. Direktor
daselbst.

Schmidt , A.E.,inZwickau
und Wächter, C. E., ir
Bockwa, Direktoren.
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f

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

Neuki rch , H. V., Kgl. Bergin-
spektor a. D., Bergdirektor in
Zwickau. Sarfer t , H. M.,
kaufm. Direktor daselbst.
H ahn er, K. E., Obersteiger.

Berg, F. H., Bergrat, Bergdirektor
in Zwickau. Pinther, M. W.,
kaufm. Direktor daselbst. Tege-
ler, A. H., Betriebsassistent.
Bauer, Chr.F.E., und Brand,

. F. A., Obersteiger.
Brück n er, B., Bergdirektor in

Zwickau. Winker, F.H., kaufm.
Direktor daselbst.Baudisch,H.,
Bergverwalter daselbst. W ei ß e n-
born , J., Markscheider daselbst.
Sommerschuh, F. A. E.,
Queck, F. M., Schlenker, E.
A., Köhler, KH.,undWittig,
J. G., Obersteiger.

Krieger, E., Bergdirektor in
Zwickau. Schreiber, J. M. K.,
kauf mann. Direktor daselbst.
Kühn, V. C., Bergverwalter.
Birnstengel, F. A., Ohme,
E. F., Hübsch, F. W., und
Haupt, E. B., Obersteiger.

Schmidt , A. E., Bergdirektor in
Zwickau. Wächter , C. E.,
kaufm. Direktor in Bockwa.
Trepto w, J.K.R., Bergverwalter
und Markscheider in Zwickau.
Tröger, K. J., und Vogel,
E. L., Obersteiger.

Summe: Bezirk Zwickau

Summe A. Steinkohlenbergbau

g
D urchschnittliche
tägliche Belegung.

S
3
S

P5

23

38

81

49

75

Arbeiter
-_;a
C

1

501

987

1962

1416

2634

1

428

866

12413

24806

3
'cj

16

1

35

1

77

216

349

g!
M S

bfl

540

1026

2078

1466

2786

13057

26021

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Steinkohlen.

Tonnen.

69306

Koks:
1376

201081

Briketts :
4684

332843

Koks:
11046

2R2911

Koks:
5/60

452257

Koks:
15065

Geldwert.

J$

828218

35161

2258004

64166

4116364

216923

2835020

89361

6156944

298765

2249685 |[26615717
Hiervon wurden zur Ko

*>

07

07

70

68

28

—

05

36

30

93
es-

oder Briketterzeugung ver-
wendet

109544 || 697493 1 93
und daraus bereitet

46763
Tonnen Koks,

' 13487
Tonnen
Briketts.

4407255
Koks:
57508

Briketts :
18185

880323

191890

53530321

1093454

262235

60

98

84

61

32

i
Im Jahre

1902
erfolgte

Kapital- und
Zubußen-

Einzahlung.

J6 U

—

—

—

—

—

—

—

—

1

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

86280

350000

375000

425000

765600

cp

—

—

—

—

(Vergl. d. Anmerkung auf S. 5.)
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a

Lfde.
Nr.

b

Bezeichnung
des

Braunkohlen werkes.

c

f

\
a
c

•P(w
0

d
-s
o
"1
SS

-° 'ö'

"15

"r i;
ri 5=

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtehaupt-1

mannschaft.
St. = Stadtrat.

f

Besitzer.
(F. = Firma.)

B. Braunkohlenbergbau.

1
Agnesgrube in Zeititz.

Alinengrnbe zu Eagewitz.
(S. Nf. 48.)

Belohnnng in Raupenhain.

Bertlmgrnbe in Groitzsch.

Beyrlch's Brkw. in Borna

Braunkohlen- und Ziegel-
iverke Borna in Borna

(fraher Brkw. Marie).

Borna-LobstttAt in -Lobstädt.

Brauukohlengewerkschaft
Breunsdorf in Breunsdorf.

(Betrieb neu eröffnet im Herbst 1901).

Bubendorfer Kohlenwerke
in Bubendorf.

(Betrieb eröffnet im Frühjahr 1901).

Elisabeth in Altenbach.
(Betrieb eingestellt im Angnst 1902.)

Emiliengrnbe in Grechwitz.

Floragrube zn Ragewitz.
(S. Nr. 49.)

lerg
i

5

90

24

43

9

99

96

84

19

?insj
u

u

u

u

T

U

u

u
u
T

T

U

ektionsbezirk Leip
P. Würzen (Sa.).
AG. Würzen.
AH. Grimma.

P. Borna, Bez. Leipzig.
AG. Borna.
AH. „

P. Groitzsch.
AG. Pegau.
AH. Borna.
St. Groitzsch.
P. Borna, Bez. Leipzig.
AG. Borna.
St. . „

P. Borna, Bez. Leipzig.
AG. Borna.
AH. „
st.
P. Bonia, Bez. Leipzig.
AG. Borna.
AH. „

P. Kieritzsch (Sa.).
AG. Borna.
AH. „

P. Frohbure.
AG. „
AH. Borna.

P. Würzen.
AG. „
AH. Grimma.

P. Grimma.
AG. „
AH. „

zig.
von A r n i r n , H. A. W., Leutnant in

Dresden und Bittergutsbesitzer auf
Zeititz und Peres. (F.: Wolf von
Arnim'sche Werke in Zeititz- Würzen
Sa.)

Hoese, Wilh., Privatus in Borna, und
Genossen.

Braunkohlen - Gewerkschaft B e r t h a -
grübe zn Groitzsch i. Sa. (F.)

Beyrich, G. W., Eittergutsbesitzer in
Leipzig, Egelstraße 3. (F.: Wilhelm
Beyrichs Braunkohlenwerk in Borna).

Braunkohlen- und Ziegelwerkc
Borna, G. m. b. H. in Borna. (F.)

Braunkohlen-Gewerkschaft Born a-Lob-
städt in Borna. (F.)

Braunkohlen-Gewerkschaft Breunsdorf
in Bueunsdorf. (F.)

Gewerkschaft B u b e n d o r f e r Kohlen-
werke in Bubendorf. (F.: Bubendorfer
Kohlenwerke in Bubendorf.)

Friedrich, H. E. Th., in Deuben.
(F. : Ernst Friedrich, Braunkohlenwerk
Grube Elisabeth in Altenbach.)

Julius, E. B., Gutsbesitzer in Grech-
witz, und Genossen. (F. : Braunkohlen-
werk Emiliengrube E. B. Julius und
Genossen in Grechwitz.)
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g

Vertreter

des
Besitzers.

? u n k e , A.B., Sekretärin
Zeititz, Bevollmächtigter.

loese, K. Heinr., Priva-
tus in Borna, Bevoll-
mächtigter.

Schröder , H., Fabrikant
in Barmen , Grubenvor-
stands Vorsitzender.

J e r t e l , M. W., Bankier
in Chcmnitz, Geschäfts-
führer.

/ i e rvoge l , H., Bergdirek-
tor in Neukirchen, Vor-
stand.

Schober, Dr. M., Geheimer
Hofrat in Leipzig, Rat-
hausring Nr. 9, Gruben-
vorstandsvorsitzender.

iöcker, Dr. G., Rechtsan-
walt in Magdeburg, Gru-
ben vors tandsvorsitzcnder.

—

ul ius , R. B., Gutsbesitzer
in Grechwitz , Bevoll-
mächtigter.

h

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte. .

Dietze, 0. H., Obersteiger
in Zeititz.

Lehm an n, G., Obersteiger
in Raupenhain.

Leonhard , K., Bergdirektor
in Groitzsch.

L i p p m a n n , F. R., Ober-
steiger in Borna.

R e i m a n n , J. K. H., in
Borna.

Zier vogel, H., Bergdirektor
in Neukirchen. Fahnert,
R., Obersteiger in Borna.

Gün the r , K. G., Bergdirek-
tor in Kieritzsch. Krüge l ,
E. 0., Obersteiger daselbst.

Büchner , H., Bergdirektor
in ßubendorf.

-

Friedrich, H. E. Th., in
Deuben.

H e r m a n n , B. R , Obersteiger
in Grechwitz.

i
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

.S
£

«

1

2

5

1

1

3

4

11

1

2

Arbeiter:

"3
S

's

18

29

25

14

4

35

32

144

21

52

3
1

3

8

1

5

14

15

—

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

7758

27928

15644

10130

1750

18187

_,__-

77873

4187

14121

2

Braun -
kohlen-
ziegel.

Tausend
Stück

4348

1047

3258

100

8572

8022
Briketts:
20052

Tonnen.

3

Geldwert.

M

27408

60573
32602

31717
8376

25325
24437

5250
600

44159
63003

171324
62573

164.027

13626

G8772

t

64

—

90

—

62

_

—

26
09

78

—

08

78

Anmerkung: Die in den Spalten k l und k 3 enthaltenen Angaben umfassen auch Menge und Wert
erjenigen Kohlen , welche zu Braunkohlenziegeln oder zu Briketts verarbeitet worden sind. Der Wert dieser
Siegel oder Briketts ist in Spalte k 3 durch schrägstehende Zahlen angegeben.
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a

Lfde.
Nr.

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

b

Bezeichnung
des

Braunkohlenwerkes .

Friedemaun's Brkw. in Thier-
baum.

Gappisch's Brkw. in Karcha.

Grube Gertrud in Naundorf.

GlUckanfächacht in Blumroda.

Glückauf in Eschefeld.

Glückauf in Mark Wiistungs-
stein.

Gottes Segen in Beiersdorf.

Gottes Segen in Schkortitz.

Gottes Segen in Lausigk.

Gottes Segen in Brandis.

Gottes Segen in Kesselshain.

Graf Moltke in Stockheira.

O
rd

nu
ng

s-
N

r. 
o 

1
55

7

68

17

18

30

20

21

56

69

74

89

T
 =

 T
ag

eb
au

. 
o
, 1

U
=

U
n

to
ri

n
l.

 B
et

ri
eb

. 
|

T

T

T

U

U

T

U

U

T

U

U
U .

T

U

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Tautenhaiu, Bez.
Leipzig.

AG. Colditz.
AH. Grimma.

P. Krögis.
AG. Nossen.
AH. Meißen.

P. Grimma.
AG. „
AH. „

P. Eegis..
AG. Borna.
AH. „

P. Frohburg.
AG. „
AH. Borna.

P. Lausigk.
AG. „
AH. Borna.

P. Griinma.
AG. „
AH. „

P. Grirama.
AG. „
AH. „

P. Lausigk.
AG. „
AH. Borna.

P. Brandis.
AG. Grimma.
AH. „

P. Borna, Bez. Leipzig.
AG. Borna.
AH. „

P. Lausigk.
AG. „
AH. Borna.

f

Besitzer.
(F. = Firma.)

F r i edemann , K. J., Guts- und Kalk
brennereibesitzer in Thierbauni, um
Genossen.

Gappisch, J. , Ton Werksbesitzer ij
Karcha. (F.: Julius Gappisch in Karcha

R. P. Heinr ich ' sche Werke, G. m
b. H., in Naundorf - Grimma.

Aktiengesellschaft G l ü c k a u f s c h a c h
in Blumroda. (F.)

Rose, F. E., und Flemming, K. A
Gutsbesitzer in Eschefeld.

Rühl, K. F. T.,' in Loipzig-Reudnitz.

Wießner , K. W., Rittergutsbesitzer i
Burkhartshain. (F. : Braunkohlen wer
Gottes Segen, Wilhelm Wießner i
Beiersdorf).

Frohberg, K. T. R., in Grimma. (F.
Braunkohlen werk Gottes Segen, Robei
Frohberg in Schkortitz.)

Seirig, K. E., in Lausigk. (F.: Eduar<
Seirig in Lausigk.)

Dampfziegelei- und Tonwarenfabri
Decker & Co., Ges. m. b. H., L
Brandis. — Seit Januar 1903: Sachs
Tonwerke Aktiengesellschaft in Bran
dis. (F.)

Weickardt , F. W., Obersteiger in Eula

Gewerkschaft Graf Mol tke zu Stock
heim. (F. : Gewerkschaft Graf Moltk
bei Stockheim in Stockheim.)
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g

Vertreter
des

Besitzers.

leinrich, R. P., inNaun-
dorf, Geschäftsführer.

iapper , T. J. F. H., Berg-
direktor in Blumroda,
Vorstand.

tose, F. E., in Eschefeld,
Bevollm ächtigter.

_

chne ide r , L., Fabrik-
direktor in Mittweida,
Vorstand.

agenstecher, A., Bitter-
gutsbesitzer in Steinbach,
Gruben rorstandsvorsit-
zender. Zschocke, E.,
Bergdirektor in Stock-
heim, Bevollmächtigter.

h

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Friede m ann,K. J.,inThier-
baum.

Vietze, E. A., Ziegelmeister
in Karcha,

Graul, J. F., Betriebsinspek-
tor in Schkortitz.

Sapper, J., Bergdirektor in
Blumroda. Schein ert, K.,
Bergdirektor in Borna.
Fritzsche, O. C., Ober-
steiger in Blumroda.

Rose, F. B., in Eschefeld.

Stötzner , K. F. W., in Mark
Wüstungsstein.

Löff ler , E. A., Obersteiger in
Beiersdorf.

Meinel, K. R., Obersteiger
in Schkortitz.

Seirig, K. E., in Lausigk.

Traue, 0. R. W. A., Ober-
steiger in Brandis.

Weickardt, F. W., Ober-
steiger in Eula.

Zschocke, E., Bergdirektor
in Stockheim. Hunger,
P., Obersteiger, daselbst.

i
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

S1o
P?

1

_

12

1

2

2

2

1

2

8

Arbeiter:

"H
:ie

9

10

5

142

31

48

31

24

27

20

7

139

3
1

2

—

6

6

5

1

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

1900

742

5006

119584

17563

17145

16649

10671

10610

9573

3617

55113

2
Braun -
kohlen-
ziegel.

Tausend
Stück

1800

72

3457

5405

4197

Briketts :
12849

Tonnen.

3

Geldwert.

M

6080
14400

2047

12510
567

357067

50074
25063

42399
35544

68260

34680

27041
26228

35727

9347

173220

103792

t

92

28
08

68

20
25

86
35

90

77

05
12

66

46

—

S S
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a

Lfde.
Nr.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

b

Bezeichnung
des

Braunkohlenwerkes.

Gute Hoffnung in Zschadraß.
Betrieb im Januar 1902 eingestellt.)

Heinig's Brkw. in Mark Wüs-
tungsstein.

Henschel's Brkw. in Commi-
chau.

Henschel's Brkw. in Skoplau.

Himmer's Brkw. in Fremdiswalde.
(Als Kohlenabbaubetrieb erklärt im

Mai 1903.)

Johst's Brkw. in Altmittweida.

Julius und Hahn's Brkw. in
Grechwitz.

Klinkhardt's Brkw. in Alten-
bach.

König Allbert - Schacht in
Würzen.

(Betrieb eröffnet im Sommer 1902.)

Königliches Braunkohlen-
werk in Leipnitz.

Krasselt's Brkw. in Altmitt-
weida.

Kunze's Brkw. in Skoplau.

Lehmann's Brkw. in Heiners-
dorf.

Leipziger Bergbangewerksclaft.
(Betrieb noch nicht aufgenommen.)

Leipzig - Dölitzer Kohlen-
werke (früher Schurath's
Brkw.), in Dölitz.

c

O
rd

nu
ng

s-
N

r.
25

28

31

32

103

37

26

38

100

61

40

39

44

98

83

d .
•g

T
 =
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au

.
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U

T

U

U

T

T

U

T

U

U

T

U
U.

T

T
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ü

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Colditz.
AG. „
AH. Grimma.

P. Lausigk.
AG. „
AH. Borna.

P. Colditz.
AG. „
AH. Grimma.
P. Colditz.
AG. „
AH. Grimma.
P. Nercnau.
AG. Würzen.
AH. Grimma.

P. Altmittweida.
AG. Mittweida.
AH. Rochlitz.

P. Grechwitz.
AG. Grimma.
AH. „

P. Würzen.
AG. „
AH. Grimma.

P. Würzen.
AG. „
St. „

P. Tanndorf.
AG. Leisnig.
AH. Döbeln.

P. Altmittweida.
AG. Mittweida.
AH. Rochlitz.

P. Colditz.
AG. „
AH. Grimma.
P. Lausigk.
AG. „
AH. Borna.

—

P. Dölitz, Bez. Leipzig.
AG. Leipzig.
AH. „

f

Besitzer.
(F. = Firma.)

Popp, F. A., Gemeindevorstand in
Zschadraß.

Heinig, H. G., in Lausigk, und Fertig
K. F. J., Bergingenieur in Cöthen i. Anh
(F.: Hermann Heinig in Lausigk.)

Henschel, K. R., in Commichau.

Henschel, F. P., in Skoplau.

H i m m e r , R., Ziegeleibesitzer in Fremdiswalde.

Johst , C. Fr., Gutsbesitzer in Altmitt
weida.

Julius, K. T., Privatmann in Grimma
und Hahn's, T. J., Gutsauszüglers ii
Brösen, Erben.

Klinkhardt , G. R., Fabrikbesitzer ir
Würzen.

Zachmann, R. G., Steinbruchsbesitze
in Würzen, und Zachmann, L. F.
Kaufmann in Leipzig.

Königlich Sächsischer Staatsfiskus.

Krasselt , K. W., Gutsbesitzer in Alt
mittweida.

K u n z e , J. G., Gutsbesitzer in Skoplau

Ziegel t, E. E., Grundstücksbesitzer n
Lausigk.
Pachter: Lehmann , F. G., in Hei
nersdorf.

L e i p z i g e r B e r g b a n g e ' - w e r k s c l ia f t i n
L e i p z i g .

Gewerkschaft Leipzig-Döl i tzer Koh
lenwerke in Dölitz.
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g

Vertreter
des

Besitzers.

—

ff einig, H. G., Braun -
kohlenwerksbesitzer in
Lausigk, Bevollm.

—

l,ange, R. J., Obersteiger
in Grechwitz , Bevoll-
mächtigter.

—

Jachmann , E. G., Stein-
bruchsbesitzer in Würzen ,
Bevolhnächtigter.

rörster , B. B., Geheimer
Bergrat in Dresden.

_

_

i u r m e i s t e r , E., Fabrikbesitzer
in Hamburg, Hohe Bleichen 20,
Grubenvorstandsvorsitzender.

schurath, F. Herrn., Kauf-
mann in Leipzig, Zeitzer-
straße Nr. 39, Gruben-
vorstandsvorsitzender.

h

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Popp, F. A., in Zschadraß.

Witt ig, J. F. L., Steiger in
Beucha.

Henschel , K. E., in Com-
michau.

Henschel, F. P., inSkoplau.

Johst,C.Fr.,in Altmittweida

Lange, E. J., Obersteiger in
Grechwitz. Schley, E.,
Buchhalter daselbst.

Hornig, G. H., Ziegelmeister
in Deuben.

Kummer, E. P., Obersteiger
in Würzen.

Burkhard t , F. W., Ober-
steiger in Leipnitz.

Krasselt, K. W., in Altinitt-
weida.

H ei n z e, J. H., Steiger in
Skoplau.

Lehmann,F.G., in Heiners-
dorf.

Lieberwirth, H. K., Ober-
steiger in Dölitz.

i

Durchschnittliche
tägliche

Belegung.

(D
-̂ 3

«

—

2

2

1

3

—

1

3

_

1

_,

1

Arbeiter:

"3o
:cäa

4

15

65

29

1

56

4

19

16

2

20

1

14

3
'S

—

4

5

—

—

1

—

1

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

51

6965

15750

6071

51

22875

550

617

7182

80

1126

120

2138

2
Braun-
kohlen-
ziegel.
Tausend
Stück

8550

478

•

'34

12

t

'eo

120

3

Geldwert.

Ji

208

20895
15300

52725
3242

26018

153
408

93966

1375

2406
144

27399

240
700

4021

252
540

11972

9

12

—

40
SO

10

20

—

30
—

15

—

76

__

~

80

B 3"
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a

Lfde.
Nr.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

b

Bezeichnung
des

Braunkohlenwerkes.

Leipziger Braunkohlen werke
in Kulkwitz.

Luise in Pausitz.
(Betrieb wieder aufgenommen im

Juni 1002)

Mannewitz's Brkw. in Pausitz,
(Betrieb im April 1902 eingestellt^

Margaretha in Espenhain.

Martha in Schkortitz.

Max-Schacht in Brösen.

Höhlers Brkw. inAltmittweida.

Müller's Brkw. in Eschefeld.

Braunkohlen werke u.B rikett-
fabrik Neukirchen -VFyhra
in Neukirchen und Wyhra

Ramsdorfer Brannkohlen-
werke in Ramsdorf.

Regiser Kohlenwerke in Regis.
(Betrieb eröffnet im April 1003.)

Rieker's Brkw. in Ballendorf.

Ritt er' 9 Brkw. in Fremdiswalde.
(Als Kohlenabbaubetrieb erklSrt im

Mai 1903.)

Schade's Brkw. in Mark
W üstungsstein .

O
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ng

s-
N
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1
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86
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75

91

45

49

71

92
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52
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P. = Postanstalt.
AG. = Amt.sgprir.lit.

AH. = Amtshaupt-
mannschaft.

St. = Stadtrat.

P. Markranstädt.
AG.
AH. Leipzig.

P. Trebsen (Mulde).
AG. Würzen.
AH. Grimma.
P. Trebsen (Mulde).
AG. Würzen.
AH. Grimma.
P. Rötha.
AG. Borna.
AH. „

P. Griuima.
AG. „
AH. „
P. Grimma.
AG. „
AH. „
P. Altmittweida.
AG. Mittweida.
AH. Rochlitz.
P. Frohburg.
AG. „
AH. Borna. .
P. Neukirchen (Wyhra).
AG. Borna.
AH. „

P. Lucka (S.-A.)
AG. Borna.
AH. „

P. Regis.
AG. Borna.
AH. „

P. Lausigk.
AG. „
AH. Grimma.
P. Nerchau.
AG. Würzen.
AH. Grimms.

P. Lausigk.
AG. Lausigk.
AH. Borna.

f

Besitzer.
(F. = Firma.)

Aktiengesellschaft Leipziger Braun -
kohlenwerke zu Kulkwitz. (F.)

Polster, verehel., A. M. M., in Pausitz

Mannewi t z , G. H., Maurermeister ir
Würzen.

Gewerkschaft Margaretha in Espen
haiu. (F.)

R. P. Heinrich'sche Werke. G. m. b. H.
in Naundorf-Grimma. (F.)

Große, O.R., Kohlenschreiber in Döben
und Busch, H. H., in Brösen.

Möhler, E. F., Gutsbesitzer in Alt
mittweida.

Müller, B. J., Gutsbesitzer in Esche-
feld, und Enger t, M. L., verehel.
daselbst.

Bleichert, V. E. H. verw., in Leipzig-
Gohlis und Gen. (F. : Adolf Bleichert
Braunkohlenwerke Neukirchen-Wyhra
in Neukirchen.)

AktiengesellschaftRamsdorf er Braun-
kohlen werke in Ramsdorf. (F.)

Gewerkschaf t R e g i s e r K o h l e n w e l k e in Kegis
(F.)

Rieker, F. B., Gutsbesitzer in Ballen-
dorf. (F.: Bruno Rieker's Braunkohlen-
werk in Ballendorf).

R i t t e r , Frz., Gutsbesitzer in Fremdiswalde.

Schade, B. J., Wirtschaftsbesitzer in
Mark Wüstungsstein.
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g

Vertreter

des

Besitzers.

Hof fmann , A., Berg-
direktor in Kulkwitz, Vor-
stand.

_

Heinrich, E. P., inNaun-
dorf, Geschäftsführer.

Große, 0. R., Kohlen-
schreiber in Döben, Be-
vollmächtigter.

—

Müller, B. J., Gutsbesitzer
in Eschefeld, Bevollmäch-
tigter.

Bleichert, M. A., Fabrik-
besitzer in Leipzig-Gohlis,
Bevollm ächtigter.

Venator , M., Bergwerks-
direktor in Ramsdorf,
Vorstand.

S c h l i e p h a k e , F. W., Kaufmann
in Schöningen, Grubenvorstands-
vorsitzender. Z s c h o e k e , G.H.,
Bergdirektor in Kegis, Bevoll-
mächtigter.

—

—

_

h

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

H off m an n , A., Bergdirektor
in Kulkwitz. Barthel, 0.
B., Obersteiger. Ebert , M.,
Buchhalter und Prokurist.

Polster, A., Vorarbeiter in
Pausitz.

Mannewi t z , G. H., in
Würzen.

Müller, H., Bergdirektor
in Espenhain. Werner,
G.G., Obersteiger daselbst.
Schönf eider, K.F., Buch-
halter das.

Graul , J. F., Betriebsinspek-
tor in Schkortitz.

Busch , H. H., in Brösen.

Möhle r , E. F., in Altmitt-
weida.

Köhler , M. A., Obersteiger
in Eschefeld.

Ziervogel , H., Bergdirektor
in Neukirchen. Schöne,
R., Obersteiger in Wyhra.

Vena tor , M., Bergwerks-
direktor in Ramsdorf.
Keßler, F., Obersteiger.

Z s c h o c k e , G. H., Bergdirektor in
Kegis. K|ain, G., Obersteiger.

Rieker, F. B., in Ballendorf.

Ritter, Frz., in Fremdiswalde.

Schade, B. X, in Mark Wüs-
tungsstein.

i
Dur cb s eLnittl i clie

tägliche
Belegung.

4
«

10

—

_

8

4

1

2

13
*)5

18

—

Arbeiter :

"3

1

190

4

6

69

46

10

1

18

148
111

258

6

1

3
1

12

—

_

—

1

5

3
—

—

2

_

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

194028

386

1431

19256

28687

3096

46

10598

125843

152154

1545

16

2

Braun-
kohlen-
ziegel.

Tausend
Stück

7464

U

3578

.
Briketts:

34570
Tonnen.

1246
Briketts:

18702
Tonnen.

1300

6

3

Geldwert.

Jt

428694
59726

845

2562

67978

71157

17120

303
133

27541
23256

221422

301104

429960
9094

156798

4635
8450

62
30

S)

15
93

20

96

30

66

85

80
80

__

35

37

70

25
34

40

*) Bei dem der Firma Ed. Bartling in Wiesbaden übertragenen Abraumbetrieb beschäftigt gewesene Be-
amte und Arbeiter. Dieser Betrieb ist im Jahre 1902 beendet worden.
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a

Lfde.
Nr.

48

49

50

51

52

53

54

55

50

b

Bezeichnung
des

Braunkohlenwerkes .

Schippan's Brkw. „Alinen-
grube" in Ragewitz.

Schippan's Brkw. „Floragrube"
daselbst.

Sehurath'g Brtw. iu Dölitz.
(S. Nr. 35.)

Seidel's Brkw. in Kaditzsch.
(Betrieb eröffnet im Sommer 1902.)

Thieme's Brkw. in Tettau.

Viktoria in Lobstädt.

Grube Wettin in Commichau.
(Betrieb im März 1903 eingestellt.)

Wetzig & Schroth's Brkw. im
Tirnmlitzwald.

Wilhelmschacht in Gnandorf.

Brkw. Zwenkau in Zwenkau.

c

4
a
a
'S
0

54

93

101

62

95

78

67

77

23

d
,£>

S.

i!=5 pii ii
H P

U
u.

u

u

u

u

u

T
u.
u

ü

u

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Mutzschen.
AG. Grimma.
AH. „
P. Mutzschen.
AG. Grinima.
AH.

P. Grimma.
AG. „
AH. „
P. Tettau.
AG. Meerane.
AH. Glauchau.
P. Lobstädt.
AG. Borna.
AH. „

P. Colditz.
AG. „
AH. Grimma.
P. Tanndorf.
AG. Leisnig.
AH. Döbeln.

P. Borna, Bez. Leipzig.
AG. Borna.
AH. „

P. Zwenkau.
AG. „
AH. Leipzig.

f

Besitzer.
(F. = Firma.)

Schippan, F. A., Guts- und Ziegelei-
besitzer in Ragewitz. (F.: s. Nr. 49.)

Derselbe. (F. für beide Werke : August
Schippan, Ragewitzer Werke in Rage-
witz.)

Seidel, E. F., Gutsbesitzer in Kaditzsch.

Thieme, B., verw., in Tettau, und Ge-
nossen.

Gewerkschaft V i k t o r i a in Lobstädt. (F.)

Otto, R. B., Wirtschaftsbesitzer in
Commichau.

Wetzig, G. H., Rentner in Leisnig, und
Schroth, 0. B., Landwirt, imTimrn-
litzwald. (F. : Wetzig & Schroth, Braun-
kohlenwerk Timmlitz-Wald bei Tann-
dorf.)

Gewerkschaft Wilhelmschacht zu
Gnandorf. (F.)

Braunkohlenwerk Zwenkau , G. m.
b. H., zu Zwenkau. (F.)
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g

Besitzer.
(F. = Firma.)

—

•C lern m, F, A., Obersteiger
in Tettau , Bevollmäch-
tigter.

Fischer, K., Ritterguts- u.
Fabrikbesitzer in Magde-
burg, Gruben vorstands-
vorsitzender.

—

f ra tzsch, W., Seifen-
fabrikant in Leipzig-Lin-
denau, Grubenvorstands-
vorsitzender.

S t raßburger , E. A., Berg-
werksdirektorinZwenkau,
Geschäftsführer.

h

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Wieschke, W. F., Ober-
steiger in Ragewitz.

Desgl.

Bachmann, F., Aufseher in
Neunitz.

Klemm, F. A., Obersteiger
in Tettau.

Edler von der Plani tz ,
K. J. E., Bergdirektor in
Lobstädt.

Heinze, J. H., Steiger in
Skoplau.

Luja, R., Markscheider in
Grimrna.

Happach, B., ;Bergdirektor
in Borna. Weickardt.F.
W., Obersteiger.

S t raßburger , E. A., Berg-
werksdirektor in Zwenkau.

Summe: Bezirk Leipzig

i.

Durchschnittliche
tägliche

Belegung.

3i«

i
2

1

11

—

2

17

9

180

Arbeiter:

"3
:§a

11

16

4

17

136

9

27

138

114

2453

3 '
1

2

—

7

—

—

—

3

1

113
2746

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

3803

8160

272

10511

68432

2663

15194

148776

68674

2

Braun -
kohlen-
ziegel.

Tausend
Stück

3190

5105

Briketts :
18532

Tonnen.

Briketts :
352 70

Tonnen.

Briketts:
12259

Tonnen.

1372898 j|
Hiervon wurden zur

Herstellung von
Braunkohlenziegeln und

Briketts verwendet
514423

.

und daraus
bereitet
65435

Tausend
Stück

Braunkoh-
lenziegel

und
152234
Tonnen
Briketts.

3

Geldwert.

Jt

11500
25520

26656

1285

54370
45945

134126

148256

9546

55188

308503

298915

169937

105451

3551645

1076813

485886

1277344

t

—

80

04

72

—

—

53

75

79

61

05

26

52

21

94

(Vergl. die Anmerkung auf S. B 15).
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a

Lfde.
Nr.

b

Bezeichnung
des

Braunkohlenwerkes.

O
rd

nu
ng

s-
N

r. 
o d

Ä
33

°C
^5
p

s fg

II
II II

H t>

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

f

Vertreter
des

Besitzers.

Berginspektionsbezirk Dresden.
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Brkw. Adolfshütte in Crosta.

Barth & Teichert's Brkw. in
Straßgräbchen.

Bergmanns Hoffnung in
Schmeckwitz.

Bnrghardt's Brkw. in Seiten-
dorf.

Ebermann's Brkw. in Seiten-
dorf.

Eliscngrnbe in Sella.

Gerlach's Brkw. in Olbersdorf.

Germania inZittau und Olbers-
dorf.

Glückauf in Reichenau.

Göhle's Brkw. in Wetro.
(S. Nr. 00).

Gottes Segen in Olbersdorf.

Ernst Heidrich's Brkw. in
Türchau.

11

48

3

5

9

63

10

13

64

12

16

U
u.
T

T

U

T
U.

U

T

T

ü

U

U

u

u

P. Milkel.
AG. Bautzen.
AH. „

P. Straßgräbchen.
AG. Kamenz.
AH. „

P. Räckelwitz.
AG. Kamenz.
AH. „

P. Seitendorf, Bez.
Dresden.

AG. Ostritz.
AH. Zittau.

P. Seitendorf, Bez.
Dresden.

AG. Ostritz.
AH. Zittau.

P. Krakau, Bez. Dresden.
AG. Königsbrück.
AH. Kamenz.

P. Olbersdorf (Sa.).
AG. Zittau.
AH. „

P. Zittau.
AG. „
AH. „
St. „

P. Reichenau (Sa).
AG. „
AH. Zittau.

P. Olbersdorf (Sa.).
AG. Zittau.
AH. „

P. Türchau.
AG. Reichenau.
AH. Zittau.

Adolfs hütte, vormals Gräflich Ein-
siedel'sche Kaolin-, Ton- und Kohlen-
werke, Aktiengesellschaft zu Crosta. (F.]

Bar th , F.R., Kaufmann in Kamenz, unc
Teichert, H. P., Kaufmann in Straß-
gräbchen. (F.: Barth&Teichert, Dampf-
ziegelei u. Verblendsteinwerk in Straß-
gräbchen.)

Noack , J., und Noack, G. A., in
Schmeckwitz.

Burghard t , E. R., Rittergutsbesitzer
auf Gießmannsdorf.

Ebermann , E. J. A., Guts- undZiegelei-
besitzer in Seitendorf.

Weiß, F. W., Rittergutsbesitzer in
Krakau.

Gerlach, K. A., Rentner in Zittau.

Buchheim, E. J. , in Zittau, und
Leipni tz , F. G., daselbst.

Benedict , E. L., Steiger in Reichenau,
und Benedict , E. G., Bäcker da-
selbst.

Wie bei Nr. 64.

Heidr ich , Ernst G., Gutsbesitzer in
Türchau.
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B

Vertreter

des
Besitzers.

Busse, K. L. M. P., In-
genieur in Crosta, und
ßothenburg, K. H.,
Kaufmann daselbst, Vor-
stand.

Noack, J., in Schmeck-
witz, Bevollmächtigter.

>

_

Buchheim, E. J., in
Zittau, Bevollmächtigter.

Benedic t , E. G., Bäcker
in Beicheriau , Bevoll-
mächtigter.

Wie bei Nr. 64.

h

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Rothe, "W., Steigerin Milkel.

Teicher t, P., in Straßgräb-
chen.

Noack, G. A., Steiger in
Schmeckwitz.

Werner, E. G., Steiger in
Seitendorf.

L i n k e , J. G. , Ziegelmeister in
Seitendorf.

Beyer, F. A. M., Oberhäuer
in Sella.

Leopold, J. , Steiger in
Zittau.

Buchheim, E. J., in Zittau.

Benedict , E. L., Steiger in
Beichenau.

Kober, H. W., Steiger in
Olbersdorf.

Pf ennigwerth,F.A., Steiger
in Gießmannsdorf.

i
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

!
M

1'

1

1

1

2

3

1

2

1

Arbeiter:
_ ;
p

1

6

*)-

4

22

2

8

31

48

15

19

10

,O

1

2

1

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

4911

600

1143

16395

1254

171

8546

50664

8863

9165

1900

2

Braun-
kohlen-
ziegel.

Tausend
Stück

309

171

3

Geldwert.

Jt

14733

1200

6339
2163

28751

2493

684
1368

37326

122511

18032

22091

6500

*

—

64

60

38

35

82

28

*) Die Kohlen werden nebenbei durch Arbeiter der Ziegelei gefördert.
B 4
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a

Lfde.
Nr.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

b

Bezeichnung
des

Braunkohlenwerkes.

Osw. Heidrich's Brkw. in
Türchau.

Zur Hoffnung in Hirschfelde.

Hoffnung Gottes in Berzdorf
a. d. E. und Schönau.

Janze's Brkw. in Puschwitz.

Brkw. Kaltenstein in Olbers-
dorf.

Kober'a Brkw. in Seitendorf.

Krusche's Brkw. in Eeichenau.

Grube Kurfürst von Sachsen in
Eeutnitz. (S. Nr. 85).

Zeche Graf Lippe in Klein-
saubernitz.

Brkw. der Margarethen-Hütte
in Quatitz und Großdubrau.

MUller's Brkw. in Merka.

Nöh'8 Brkw. in Eeutnitz.
(S. Nr. 85,)

Philippinenzeche inReichenau .

Pfeiffer'» Brkw. in Eeichenau.

c

O
rd

nu
ng

s-
N

r.
49

65

19

22

52

54

56

25

26

27

60

46

d .
's

T
 =

 T
ag

eb
au

.
U

 =
 T

Jn
te

ri
rd

. 
B

ot
ri

U

U

U

T

ü

T
U.

U

u

u

u

T

ü

U

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Türchau.
A.-G. Eeichenau.
AH. Zittau.
P. Hirschfelde (Sa.).
AG. Zittau.
AH. „

P. Nikrisch.
AG. Bernstadt.
AH. Löbau.

P. Neschwitz.
AG. Bautzen.
AH. „

P. Olbersdorf (Sa.)
AG. Zittau.
AH. „

P. Seitendorf, Bez. Dres-
den.

AG. Ostritz.
AH. Zittau.
P. Eeichenau (Sa.).
AG. „
AH. Zittau.

P. Guttau (Sa.).
AG. Bautzen.
AH. „

P. Merka, Bez. Dresden.
AG. Bautzen.
AH. „

P. Merka, Bez. Dresden.
AG. Bautzen.
AH. „

P. Eeichenau (Sa.).
AG. „
AH. Zittau.

P. Eeichenau (Sa.).
AG. „
AH. Zittau.

f

Besitzer.
(F. = Firma.)

Heidrich,Th Osw., Guts- und Ziegelei
besitzer in Türchau.

Schönfelder, E., in Hirschfelde.
(F.: Braunkohlenwerk zur Hoffnung
Eeinhold Schönfelder in Hirschfelde.

Offene Handelsgesellschaft in Firmi
Kroschwald & Zücker in Berzdor
a. d. E.

Janze, J., Hausbesitzer in Puschwitz

Stephan, M. E., verw., geb. Sachs, ii
Olbersdorf.
Pachter: Hirche, E. G. E., in Zittau

Kober, F. W., in Hirschfelde.

Kr u s ehe, O. E,, Grundstücksbesitze
in Eeichenau. (F.: Oskar Krusche i]
Eeichenau i. S.)

J. M. verw. Gräf in und Edle zu
Lippe - Biesterfeld - Weißenfei
auf Baruth. Pächterin: Oberlausitze
Braunkohlengewerkschaft „Union" ii
Bautzen. (F.)

H. Schomburg und Söhne, Aktien
gesellschaft zu Berlin, mit Zweignieder
lassung Margaretenhütte bei Bautzei
(F).

Müller , 0. L., Gutsbesitzer in Merks

Abel , F. L., Kaufmann in Berlin-S
Sebastianstraße 29.

P f e i f f e r , C. A. verw., geb. Herwig
in Eeichenau. (F.: Clara verw. Pfeif fe
in Eeichenau i. S.)
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g

Vertreter

des
Besitzers.

Kroschwald, E. R., Steiger
in Berzdorf und Zück er ,
E. J. , Gutsbesitzer da-
selbst, Inhaber der Firma.

—

Jöcker, Dr. G., Rechts-
anwalt in Magdeburg,
Grubenvorstandsvorsit-
zender. Haucke, H.,
Direktor in Bautzen, Lö-
bauerstraße 2, Zustel-
lungsbevollmächtigter.

Schomburg , F. H. K.,
Direktor in Großdubrau,
Vorstand.

_

__

h

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Pfennig wer th,F. A., Steiger
in Gießmannsdorf.

Linke, E. R., Steiger in
Hirschfelde.

Kroschwald, E. R., Steiger
in Berzdorf.

Janze, J., in Puschwitz.

Hirche, E. G. R., in Zittau.

Kober, F. W., in Hirsch-
felde.

Brock, F. R., Steiger in
Reichenau.

Hagemann, E. O., Berg-
verwalter in Kleinsauber-
nitz. Haucke, H., kauf-
männischer Direktor in
Bautzen.

Carolus, B., Obersteiger in
Großdubrau.

Müller, 0. L., in Merka.

But ter l in , K. G. J., Berg-
werksdirektor in Reichenau.

Krause, G. A., Steiger in
Türchau.

i

Durchschnittliche
tägliche

Lelegaüg.

ö-*j

1
<D

PQ

1

1

1

1

1

2

1

_

2

1

Arbeiter :

"a
=1
B

15

10

12

1

8

10

12

39

11

1

27

11

3
1

_

—

—

3

6

1

_

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

1070

3963

3615

15

5044

6153

6136

13744

4935

58

18569

5559

2

Braun -
kohlen-
ziegel.

Tausend
Stück

t

15

183

65

3

Geldwert.

Jf

3745

7926

10429

45
150

13747

8796

15461

51699
1640

23555

250
323

31235

15838

<*

48

——

06

76

64

97
36

60

50

B 4*
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a

Lfde.
Nr.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

b

Bezeichnung
des

Braunkohlenwerkes.

Max Posselt's Brkw. in Tür-
chau.

Ferd. Posselt's Brkw. in Tür-
chau.

Karl Posselt's Brkw. in Tür-
chau.

Jul. Posselt's Brkw. inTiirchau.

Brkw. des Reichenberger
Kohlenbauvereinsin Hartau
und Eckardtsberg.

Reutnitzer Kohlenwerke
früher: Nöhs Brkw. in Reut-
nitz.

Schmaler 's Brkw. inPuschwitz.

Schmelzer's Brkw. in Zittau.
(Als Braunkohlenaiybaubetrieb erklärt

1902.)

Rob. Scholze's Brkw. in
Reichenau.

Eduard Scholze's Brkw. in
Reichenau.

Schnlze's (früher Göhle's)
Brkw. in Wetro.

Seifert und Rolle's Brkw. in
Reichenau.

Skaskaer Kohlenwerke und
Brikettfabrikeu in Skaska.

c

rö
M
C

B-p
0

29

30

31

32

34

58

35

67

36

38

20

53

1

A
"3
'Z
"3
.=;

•~L <T3

II
II II

H ^

u

u

u

u

u

T

T

T

ü

U

T

U

T

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Türchau.
AG. Reichenau.
AH. Zittau.
P. Türchau.
AG. Reichenau.
AH. Zittau.
P. Türchau.
AG. Reichenau.
AH. Zittau.
P. Türchau.
AG. Reichenau.
AH. Zittau.
P. Zittau.
AG. „
AH. „

P. Ostritz.
AG. „
AH. Zittau.

P. Neschwitz.
AG. Bautzen.
AH. „
P. Zittau.
AG. „
St.R. „

P. Reichenau (Sa.).
AG. „
AH. Zittau.
P. Reichenau (Sa.).
AG. „
AH. Zittau.
P. Neschwitz.
AG. Bautzen.
AH. „

P. Reichenau (Sa.).
AG. „
AH. Zittau.
P. Oßling.
AG. Karnenz.
AH. „

f

Besitzer.
(F. == Firma.)

Posselt, Max A., Gutsbesitzer in Türchau
(F.: Max Posselt in Türchau.)

Posselt, K. Ferd., Gutsbesitzer ir
Türchau.)

Possei t, KarlG., Gutsbesitzerin Türchau,
(F.: Karl Posselt in Türchau.)

Possei t, Jul. 0., Gutsbesitzer in Türchau.
(F.: Julius Posselt in Türchau.)

Akt.-Ges. Reichenberger Kohlen-
b a u v e r e i n zu Reichenberg i. B. (F.)

Schmoock, E. F. P., Kaufmann und
Bankier fin Berlin (F.: Reutnitzei
Kohlenwerke Paul Schmoock in Reut-
nitz.)

Schmaler, Joh., in Puschwitz.

Schmelzer, L.E. G., Ingenieurin Mägde
bürg, Inhaber der Firma L. Schmelze)
in Zittau.

Scholze, W. Rob., Gutsbesitzer ir
Reichenau. (F. : Braunkohlen werk
Robert Scholze in Reichenau i. S.).

Scholze, E. Ed., Gutsbesitzer ir
Reichenau. (F.: Braunkohlen wert
E. Eduard Scholze in Reichenau i. S.)

Schulze, J. T., Erbgerichtsbesitzer ir
Wetro.

Seifert , E.R , Gutsbesitzer in Reichenau
und Rolle, W. R., Destillateur das

Akt.-Ges. Skaskaer Kohlenwerk<
und Br ike t t f abr iken zußautzen.(F.;
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g

Vertreter

des
Besitzers.

_ —

—

l?hum, Th., Kaiser! . Eat
in Reichenberg i. B., erster
Direktor. Bischoff ,
E. W., Justizrat, Rechts-
anwalt in Zittau, Bevoll-
mächtigter.

3ottschalk, K., Ober-
steiger in Reutnitz, Zu-
stellungsbevollmächtigter.

j roß mann, H., Ingenieur
in Zittau, Kasernenstraße
Nr. 42, Zustellungsbevoll-
mächtigter.

—

—

Preibisch, G. A., Steiger
in Reichenau , Bevoll-
mächtigter.

Leschke, H., Kaufmann
in Berlin, und Utecht ,
0., Kaufmann daselbst,
Vorstand. Lindner, 0.
G., Betriebsinspektor in
Skaska, Zustellungs-Be-
vollmächtigter.

h

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Held, E. E., Steiger in
Türchau.

Krause, . J. G., Steiger in
Türchau.

Gabler, K. F., Steiger in
Türchau.

Thum, J., Steiger inTürchäu.

Walbert, R., Obersteiger in
Hartau. Scholze, E.,
Expedient in Hartau.

Gottschalk, K., Obersteiger
in Reutnitz.

Schmaler, J., in Puschwitz.

Großmann, H., Ingenieur
in Zittau.

Her rmann , F. A., Steiger in
Reichenau.

P f e n n i g w e r t h , K. W.,
Steiger in Reichenau.

—

Preibisch, G. A., Steiger
in Reichenau.

L indner , 0. G., Betriebs-
inspektor in Skaska.

i

Durchschnittlich e
tägliche

Belegung.

£

C3

«

1

1

1

1

8

2

2

1

2

—

1

2

Arbeiter:

"a
:=3a

9

7

6

11

139

18

1

6

37

22

2

21

38

3
1

—

1

_

_

—

_

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

2532

2708

3588

5538

89295

837

14

960

18253

13458

122

13470

18616

2

Braun -
kohlen -
ziegel.

Tausend
Stüc\-

,

63

14

Briketts :
4167

Tonnen.

3

Geldwert.

Jt

8412

5225

7096

17759

274977

2440
620

42
126

2400

54453

41481

366

32087

24182

40672

S)

08

.48

05

—

07

—

—

10

64

—

64

90

50
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s

Lfde.
Nr.

93

94

95

b

Bezeichnung
des

Braunkohlen werkes .

T. TJekermann's Brkw. in
Luttowitz.

Oberlansitzer Braaiikohlenge-
werkschaft Union. (S. Nr. 75.)

Ton Weber's Brkw. in Pusch-
witz.

Weichenhain's Brkw. in Seiten-
dorf.

C

M
Sz;

c
1
0

41

43

44

a
a

'S
<B

(3 »•

II
II II

H £=

T
n.
U

T

T
u.
U

e

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P Merka, Bez. Dresden.
AG. Bautzen.
AH. „

P. Neschwitz
AG. Bautzen.
AH. „

P. Seitendorf, Bez.
Dresden.

AG. Ostritz.
AH. Zittau.

f

Besitzer.
(F. = Firma.)

•

Freiin v. U c k e r m a n n , Job. Chr
verw., auf Luttowitz und Freihen
v. Uckermann, W. J., Ober-Re
gierungsrat in Bautzen.

v. Weber , K. A., Rittergutsbesitzer aui
Puschwitz.

Weichenha in , E. J., Gutsbesitzer ir
Seitendorf. (F.: Josef Weichenhain
Braunkohlenwerk Seitendorf in Seiten-
dorf, Zitt. Ant.)
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g

Vertreter
des

Besitzers.

Freiherr v. Uckermann,
W. J., Ober-Kegierungs-
rat in Bautzen, Bevoll-
mächtigter. Bräu er, A.
E., Steiger in Merka, stell-
vertretender Bevollmäch-
tigter u. Geschäftsführer.

—

_

h

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Bräuer, A. E., Steiger, in
Merka.

v. Weber, Rittergutsbesitzer
in Puschwitz.

Anders, A., Steiger in Seiten-
dorf.

Summe: Bezirk Dresden

Summe: B. Braunkohlen-
bergbau.

i
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

-S

1vn

2

—

1

49
J

229

Arbeiter:

"3
£?-.a
Q

10

7

17

673
742

3126
3488

3
'S
&

6

—

_

20

133

k

Ausbringen im Jahre 1902.

i

Braun-
kohlen.

Tonnen.

2610

900

28366

373740

Hiervon
Herstellur

2

Braun-
kohlen-
ziegel.
Tausend

Stück

900

wurden zur
g von Braun-

kohlen ziegeln und
Briketts verwendet: "

18734

1746638

(Vergl. di

t

und daraus
bereitet:

1719
Tausend

Stück
Braun-

kohlenziegel
und
4167

Tonnen
Briketts.

r*iyi K A0/154
Tausend

Stück
Braun-

kohlenziegel
und

156401
Tonnen
Briketts.

e Anmerkung

3

Geldwert.

Jt

13355

3600
6300

40740

972011

29220

1269U

4.0672

4523656
jt n o K w4i/aö7i

1318017

auf S. B li

*

—

10

32

70

86

SO

58
f\ry
(Jf

44.

>•)
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a

Lfde.
Nr.

1)

Name
des

Berggebäudes.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

d

Besitzer.
(F. = Firma.)

e

Vertreter
des

Besitzers.
°

C. Erzbergbau.

Beihilfe-Kurprinz (I).
(Seit Ende 1900 außer Betrieb.)

Hierzu gehören:
Beihilfe Erbstolln zu Hals.

I. Freiberger Bergrevier.

(Berginspektionen Freiberg I und Freiberg II
a. Fiskalische Berggebäude,

P. Großschirma. Königl. Sachs. Staats-
fiskus.

Kurpr inz Friedrich
August Erbstolln zu
Großschirma.

Himmelfahrt Fandgrabe bei
Freiberg (I).

Hierzu gehören auch die ehe-
mals selbständigen Gruben:
Bergmanns-Lus t Fund-

grube,

Morgens tern-Erbs to l ln ,

Oberes neues Geschrei
Fundgrube ,

Prophet Samuel Fund-
grube und

Rudolf Erbstolln.

Außerdem:
Rothschönberger Stolin

(I) und

Wahl Erbstolln (I).
(Letzterer ohne Grutoenfeld.)

AG. Freiberg.
AH. „

AG. Freiberg.
AH. „

P. Freiberg (Sa.).
AG. Freiberg.
St. „

AG. Freiberg.
St.

AG. Freiberg.
St.

AG. Freiberg.
AH. „ •

AG. Freiberg.
St.

AG. Freiberg.
AH.

AG. Freiberg, Nossen
und Wilsdruff.

AH. Freiberg und
Meißen.

AG. Freiberg.
AH. „

Desgl.

)

Die Obordirektion d. König]
Erzbergwerke zuFreiberg
Fischer, K. H., Obei
direkter in Freiberf
Stephan, K. E. A., Be
triebsdirektor daselbsl
Stellvertreter desselben.

Desgl.

Anmerkung: In Spalte b bedeutet: (I) = Berginspektionsbezirk Freiberg 1.
(H) = „ „ II.
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f

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Stephan, K. E. A., Be-
triebsdirektor in Freiberg.
Bachmann, E. E., Direk-
tionsassistent. Lorenz, A.
H., Kassierer. Lohse, H. J.,
Kontrolleur. Schichtmeister
Schulze, A. A., Richter,
F. 01., Weidensdörf er, H.
R., Werner, E. L. und
Carolus, F. W., Obers teiger.
Außerdem: Reifenstein,
F. H., Material-Obersteiger.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

-2
S
i

pq

79

Arbeiter :

£3<a
:Sa

1056

^*

X>

1

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Silber- und
Bleierze.

Silber-, Blei-,
Kupfer-,
Zink-, Arsen-
und Schwefel-
erze.
Schwerspat.
Schaustuffen.
Wäschsand u.
Setzgraupen.
Quarz.
Halden steine.

Menge
derselben.

Tonnen.

8844,1553

12,065

Geldwert.

M \ %

523150.

1689
522

1700
33

345

62

10
14

49
60
10

i

Im Jahre
1902

geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jl

872989
(daruntt
18386

4

37
;r
51

zu Neu-
anlagen

u. s. w•).

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

M

Ct

—

^

—

B 5
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Name
des

Berggebäudes.

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Vertreter
des

Besitzers.

Himmelsfürst Fundgrube
hinter Erbisdorf (II) mit

H o f f n u n g Gottes Fund-
grube in Langenau.

Mittelgrube (II).
(Seit Ende 1899 außer Betrieb).

Hierzu gehören:
Beschert Glück Fund-

grube,

Friedrich Erbstol ln,

Junge hohe Birke Fund-
grube,

Kröner Fundgrube und

Vereinigt Feld bei Brand.

P. Brand (Sa.),
AG. „
AH. Freiberg.

AG. Brand.
AH. Freiberg.

P. Brand (Sa.).

i
AG. Brand und

Freiberg.
AH. Freiberg.

AG. Freiberg.
AH.

AG. Freiberg.
AH, „

AG. Freiberg.
AH. „

AG. Brand und
Freiberg.

AH. Freiberg.

Königl. Sachs. Staats-
fiskus.

Desgl.

Die Oberdirektion d. König
Erzbergwerkezu Freiber|
Fischer, K. H., Obei
direkter in Freiberg
Stephan, K. E. A., Be
triebsdirektor daselbs
Stellvertreter desselben.

Desgl.
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f

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Lange, B.O., Betriebsdirektor.
Backofen, H., Kassierer.
Lichtenberger, A. H.,
Kontrolleur. Rebentisch,
E.,Müller,K.H.,Frenzel,
M. H., und Hegewald, H.,
Obersteiger. Nothdur f t ,
E. B., Aufbereitungs-Ober-
steiger. Kluge, K. F., Ober-
kunststeiger. °

Summe a.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

1
5m

73

152

Arbeiter:

§
:o3a

1111

2167

_ •
&

i

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung
der

Silber-, Blei-,
Zink-, Arsen-
lind Schwefel-
erze.
Uranpecherz.
Schwerspat.
Zuschlagserze.
Schaustuffen.
Wäschsand
und Graupen.
Haldensteine.

Menge
derselben.

Tonnen.

7639,4885

0,0113
20,415
68,3

16584,4351

Geldwert.

Jt

477498

45
285
460
59

15545
225

1021561

*

59

20
81
85
77

47
21

95

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt

915286

4

88
(darunter

2517 29
zu Neu-
anlagen
u. s. w.)

1823316

1767372
20903

35040

42

45
80

17

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

zum Betrie
zu Neua

lagen
u. s. w.

und
zur Ober

rektion.

*

-be,
Q-

di-

S 5S
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a

Lfde.
Nr.

b

Name
des

Berggebäudes.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

d

Besitzer.
(F. = Firma.)

a

Vertreter
des

Besitzers.

b. Revier-Berggebäude.
Revierwasserlanfsanstalt.

(Ohne Grnbenfeld.)

a.
Revierwasserversorgimgs-

unstalten, und zwar:

Dorn thaler Wasserleitung
samt den oberen Wasser-
versorgungsanstalten (II).
Hierzu gehört auch die Hasel-
bacher Rösche (Erbstolln) und
die Martelbacher Rösche.

Junger Fürst zu Sachsen
und MüdisdorferEösche
samt den unteren Wasser-
versorgungsanstalten (II).

Mulden Wasserversorgung
(I und II).

b.
Revierstölln, und zwar:

Fortsetzung des Rotli-
schönberger Stollns im
Innern des Freiberger Berg-
reviers (I und II).

per Betrieb wird von den einzelnen
Gruben geführt.)

Nördliches Stollnrevier (I
und II).

SüdlichesS tollnre vier (II).

P. Freiberg (Sa.).

AG. Sayda und
Lengefeld.

AH. (Delegation)
Sayda.

AH. Marienberg.

AG. Brand, Freiberg
Saydau.Lengefeld

AH. Freiberg und
Marienberg.

AH. (Delegation)
Sayda.

AG. Freiberg.
AH.

AG. Freiberg und
Brand.

AG. Freiberg und
Brand.

AH. Freiberg.

AG. Freiberg und
Brand.

AH. Freiberg.

Kevierbetriebsanstalt
Revierwasserlaufsanstalt

in Freiberg.

Der Revierausschuß zu
Freiberg.
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f

Betriebsleiter
und

andere Werfcsbeamte.

Fuchß, E. F., Oberstolln-
faktor in Friedeburg.
Päßler, E. R., Rechnungs-
fiihrer.

Rupprecht , K. L , in Dörn-
thal und Naumann , E. R.,
Röschenhaus bei Brand.
Röschenobersteiger.

Hase, H. F., Revierstolln-
steiger in St. Michaelis.

Summe b.

e
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

1

15

3

19

Arbeiter:

"e
C

so3a

26

15

41

3
1

—

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

•

Menge
derselben.

Tonnen.

•

•

Geldwert.

M

—

—

9

—

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

M

—

—

*

—

—

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Ji

—

—

S)

—

—
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a

Lfde.
Nr.

b

Name
des

ßerggebäudes.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat. '

d

Besitzer.
(F. = Firma.)

e

Vertreter
des

Besitzers.

Alte Hoffnung Gottes zu Klein-
voigtsberg (I).

Augustus vereinigt Feld zu
Weigmannsdorf (II).

Christbescherung Erbstolln
bei Großvoigtsberg (I).

W! —S~l-«i* T* .1 1-- l-~*
JUIlllgJVOlL A'UllUgA UUC JJ£1

Brand (II).
(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß

1903.)

Friedrich Georg zu Pretzschen-
dorf (II).

(Außer Betrieb.)

Glücklicher Kalteborn Erb-
stoUn unterhalb ZeUa (I).

(Losgesagt.)

König Anglist Erbstollii zu
Randeck (II).

(Hat bis Jahresschluß 1903 Betriebs-
frist.)

Silb ergrübe Deutscher Kaiser
(I) und

Gesegnete Zeche im Zellaer
Walde (I).

(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß
1903.)

Vereinigt Feld bei Sieben-
lehn (I).

(Hat bis Jahresschluß 1903 Betriebs-
frist.)

c. Frivat-Berggebäude.
P. Großvoigtsberg. Gewerkschaft Alte Hoff -
AG. Freiberg. nung Gottes Erbstolln
AH. „ zu Kleinvoigtsberg.

(F.)
(Ohne Statuten.)

P.Lichtenberg(Erzg.).
AG. Brand.
AH. Freiberg.

P. Großvoigtsberg.
AG. Freiberg.
AH.

n T>..„-,J /o» \
J. . J^lttlJU. l tOit.I

AG. „
AH. Freiberg.

P. Pretzschendorf.
AG. Frauenstein.
AH. Dippoldiswalde.

P. Nossen.
AG. Nossen.
AH. Meißen.

P. Mulda.
AG. Brand.
AH. Freiberg.

P. Großvoigtsberg.
AG. Freiberg,
AH. „
AG. Nossen.
AH. Meißen.

P. Siebenlehn.
AG. Nossen.
AH. Meißen.

Gewerkschaft Augustus
vereinigt Feld zuWeig-
mannsdorf in Freiberg.

Gewerkschaft Christbe-
scherung Erbstolln zu
Großvoigtsberg. (F.)

in Freiberg.

Engler,K.F.,Privatus,
in Dresden-A., Eise-
nacherstr. Nr. 2.

Gewerkschaft Glück-
licher Kalteborn Erb-
stolln unterhalb Zella.

(Ohne Statuten.)

Gewerkschaft König
August Erbstolln zu
Randeck.

(Ohne Statuten.)

Gewerkschaft Silber-
grube Deutscher
Kaiser und
Gesegnete Zeche im
Zellaer Walde.

Gewerkschaft Vereinigt
Feld bei Siebenlehn.

(Ohne Statuten.)

Paschke, E. E.,Maschinen-
fabrikbesitzer in Freiberg,
stellv. Grübenvorstands-
vorsitzender.

Roßner, F. H., Kaufmann
in Dresden-A., Schumann -
straße 32, Grubenvor-
standsvorsitzender.

Kühn, J., Dr. phil., in
Leipzig, Petersstraße Nr.
5, Gruben Vorstands Vor-
sitzender.

)er Revierausschuß zu
Freiberg.

Kühne , G., Ritterguts-
besitzer auf Stockhausen
bei Döbeln, Grubenvor-
standsvorsitzender.

Roßner, F. H., Kaufmann
in Dresden, Schumann-
straße 32, Grubenvor-
standsvorsitzender.

Hermsdorf,K.A.,Polizei-
inspektor a. D. in Döbeln,
Grubenvorstandsvorsit-
zender.

Bieber, R., Baumeister in
Augustusberg, Gruben-
vorstandsvorsitzender.
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f

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Vengier, R, Betriebsdirektor
in Freibergsdorf. Hinkel-
mann, K. H., Obersteiger
in Kleinvoigtsberg.

Sinke, K. F., Steigerdienst-
versorger in Weigmannsdorf .

Yen gier, R., Betriebsdirektor
in Freibergsdorf. Krum]-
biegel, R. B., Obersteiger
in Großvoigtsberg.

~uchß, E. F., Oberstolln-
faktor in Friedeburg.

Schneider, H. F., Steiger in
Hartmannadorf.

larx, K. W., Steigerdienst-
versorger in Marbach.

—

—

—

Summe c.

Summe I. 27 Berggebäude im
Freifoerger Bergrevier.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

13

5

—

—

—

—

—

18

189

Arbeiter:

1a

210

, 1

61

—

—

2

—

—

274

2482

3
1

—

_

—

—

—

—

—

—

-

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der
Produkte.

8ilber-,Blei-u.
Schwefelerze.
Schaustuffen.
Wäschsand u.
Graupen.

Silber-,Blei-u.
Schwefelerze.

Silber- und
Schwefelerze.
Wäschsand u.
Graupen.

Silber-, Blei-
und Schwefel-
erze.

Schwefelerze.

Silbererze.

Silber- und
Bleierze.
Schwerspat.

Silbererze.

Silbererze.

•

Menge
derselben.

Tonnen.

1448,0425

_—

334,322

~
—

—

39,55

—

—

1821,9145

18406,3496

Geldwert.

M

200069

' 42
359

43871

444

—

—

433

—

—

245220

1266782

3

87

05
45

~

38

40

~

—

—

78

—

—

93

88

i
Im Jahre

. 1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt

—

122

—

45

390

385
**)250

730

385

2308

1825624

*

—

—

60

—

20

—

50

30

72

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

—

' *) 12800

—

—

—

—

—

12800

12800

*

—

—

—

—

—

—

—

—

*) Im Jahre 1902 aus dem Reservefonds entnommener Betrag.
**) Aus der Gnadengroschenkasse.
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a

Lfde.
Nr.

b

Name
des

Berggebäudes.

c

P. — Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

d

Besitzer.

(F. = Firma.)

e

Vertreter

des

Besitzers.

II. Altenberger Bergrevier.
(Berginspektion Freiberg II.)

Edle Krone Fundgrube zu
Höckendorf.

(Hatte bis Jahresschluß 1902 Betriebs-
frist.)

Fortuna Erbätoilu am Kahien-
berge.

(Ohne Grnbenfeld. Außer Betrieb.)

Hammerzeche vereinigt Feld
zu Berggießhübel.

(Hat bis Jahresschluß 1904 Betriebs-
frist.)

Kupfergrnbe bei Sadisdprf.
(Nea-reriieiien im April 19Ü3.)

Segen Gottes bei Schellerhau.
(Losgesagt im Januar 1003. Gelöscht

im Mai 1003.)

Silberhoffnung samt Kupfer-
grube Fundgrube,

(Hat bis Jahresschluß 1005 Betriebs-
frist.)

Vereinigt Feld im Zwitter-
stocke zu Altenberg mit

Zwit ters tocks t iefer Erb-
stolln zu Altenberg

und
Segen Gottes Erbst, zu Löwen-

hain.

Vereinigt Zwitterfeld Fund-
grube zu Zinnwald.

P. Edle Krone.
AG. Dipppldiswalde.
AH.

P. Altenberg (Erzg.).
AG. „
AH. Dippoldiswalde.

P. Berggießhübel.
AG. Pirna.
AH. „

P. Schmiedeberg (Bez.
Dresden).

AG. Dippoldiswalde.
AH.

P. Altenberg (Erzg.).
AG. „
AH. Dippoldiswalde.

P. Schmiedeberg
(Bez. Dresden).

AG. Dippoldiswalde.
AH.

P. Altenberg (Erzg.).
AG. „
AH. Dippoldiswalde.

AG. Lauenstein.
AH. Dippoldiswalde.

P. Altenberg (Erzg.).
AG. „
AH. Dippoldiswalde.

Arnold, M-, Kaufmann
in Edle Krone
(Höckendorf).

Stadtgemeinde Aiten-
berg.

Aktiengesellschaft der
Sächsischen Guß-
s tahl fabr ik in
Dohlen. (F.)

S o b i t s c h k a , J. R., Kais.
Bat in Prag.

A. L. verehel. Oberst
Schweninger in
München, Steinsdorf-
straße 13.

Nitzsche,E.O.,Fabrik-
besitzer in Schmiede-
berg, und Nitzsche,
G. A., Fabrikbesitzer
daselbst.

Altenberger Zwitter-
stocks - Gewerkschaft
in Altenberg. (F.)

Türcke, F. E., Königl.
Hofklempnermeister
in Dresden, und Ge-
nossen.

Der Bürgermeister daseibsl

N ägel, J. A., Oberingenieui
und Adler , H. F. H
Direktoren d. Sächsische]
Gußstahlfabrik in Dohlen

Nitzsche, E. 0., Fabrik
besitzet in Schmiedeberg
Bevollmächtigter.

Dannenberg , J., Bergra
in Dresden-A., Fürsten
straße Nr. 16,Vorsitzende
der gewerkschaftlichen
Direktion.

Türcke, F. E., -König]
Hofklempnermeister ii
Dresden, Bevollmächtig
ter.



f

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

—

—

Po eil, L., Hüttenmeister in
Berggießhübel.

i l o r g e n s t e r u , K. A., Bergverwalter
iu Zinnwald.

—

—

Schmid t , W. R., Bergver-
walter in Altenberg.

Morgenstern, K. A., Berg-
verwalter in Zinnwald.

iumme II. 8 Berggebäude im
Altenberger Bergrevier.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

-S

M

—

—

—

—

5

5

10

Arbeiter:

1
:c3
S

—

—

—

—

75

44

119

3
• r-l

l

—

—

—

—

—

—

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Silbererz.

Zinn.

Eisenerze.

Silbererze.

•

Rohe Zinn-
steinschliche.
Diese ergaben:
Zinnstein.
Chlorwismut.
AusZinnsteinund
Chlorwismut wur-
den gewonnen :
Zinn,
Zinnhärtlinge.
Phosphorzinn.
Wismutmetall.
ächaustuffen.

Wolfram.
Zinnstein.
Quarz.
Schaustuffen.
Sand.
Haldensteine.
Glimmer.

Menge

derselben.

Tonnen.

.

•

•

| -

102,945

43,9
0,941

26,3326

0,613

31,255

1,0

'

f

t

240,0

375,3

Geldwert.

J(

—

—

—

—

71732

30

14121
909

—224
1908

14400

103326

*

—

—

—

—

—

—

84
73

—40
59

—

56

i

Im Jahre
1902

geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt

C

—

128

—

16

—

—

151

i>

—

—

78

—

70

—

—

48

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt,

—

—

•

—

—

—

—

—

4

—

—

—

—

—

—

—

l
B 6



B 42

a

Lfde.
Nr.

b

Name
des

Berggebäudes.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

a

Besitzer.
(F. = Firma.)

e

Vertreter
des

Besitzers.

III. Marienberger Bergreyier.

(Berginspektion: Freiberg u.)
a. Annaberger Abteilung.

36

37

38

39

40

41

42

43

Briccius Stolln hinter dem
Pöhlberge.

(Hat bis Jahresschluß 1904 Betriebs-
frist.)

Geyern und Conrad zu Buch-
holz.

(Hat bis Jahresschluß 1904 Betriebs-
frist.)

Himmlisch Heer Fundgrube
bei Cunersdorf.

(Hatte Betriebsfrist bis Jahresschluß
1902.)

Klemms Hoffnung Erbstolln
zu Frohnau.

. (Ohne Grnbenfeia.)

Längs Hoffnung Erbstolln bei
Buchholz.
(Ohne Grnbenfeld.)

Grauer Wolf bei Schönbrunn.
(Losgesagt im Januar 1903.)

Grüner Zeuggraben für
Pobershau.

(Ohne Grubenfeia.)

Reitzenhainer Zeug graben für
Marienberg.
(Ohne Grnbenfeld.)

P. Annaberg (Erzg.).
AG. „
AH. „

P. Buchholz (Sa ).
AG. Annaberg.
AH.

P. Buchholz (Sa.).
AG. Annaberg.
AH.

P. Frohnau.
AG. Annaberg.
AH.

P. Buchholz (Sa.)
AG. Annaberg.
St. Buchholz.

b. Marienberger
P. Wolkenstein.
AG.
AH. Marienberg.

P. Pobershau.
AG. Zöblitz.
AH. Marienberg.

P. Marienberg (Sa.).
AG. „
AH. „

Gewerkschaft von Bric-
cius Fdgr. s. Briccius
und tiefer Freuden-
Erbstolln am Pöhl-
berge. Sitz: Johann-
georgenstadt.

Petzoldt, Chr., Kauf-
mannswitwe in Wal-
denburg in Schi.

Die Stadtgemeinde zu
Buchholz.

Klemm, T. F., Haus-
besitzer in Frohnau.

Eudolph, K. L., Kauf-
mannsehefrau in
Buchholz.

Abteilung.
A. L. verehel. Oberst

Schweninger in
München, Steinsdorf-
straße Nr. 13. !

Ee vierbetriebsanstalt
Grüner Zeuggraben.

Revierbetriebsanstalt
Eeitzenhainer Zeug-
graben.

Poller, E. B., Bergver-
walter in Johanngeorgen-
stadt, Gruben vorstand.

F r ö b e, E. J., Bergverwaltei
in Schwarzenberg, Be-
vollmächtigter.

Der Stadtrat daselbst.

Der Eevierausschuß zu
Marienberg.

Der Eevierausschuß zu
Marienberg.



43

f

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

?röbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Jötsch, E. E., Wasseraufseher
in Buchholz.

A h n e r , K. , Baumwollen-
spinnereibesitzer in Pobers-
hau, Administrator.

Schönfeld, K. R., Berg-
verwalter in Wolkenstein,
Administrator.

s
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

—

Arbeiter:

•ass

2

2

3
1

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung
der

Produkte.

Silber- und
Kupfererze.

Silbererze.

Silbererze.

Sand.

Menge
derselben.

Tonnen.

•

Geldwert.

Jl

—

%

—

i
Im Jahre

1902
feleistete

ubußen
und

Zuschüsse.

Jt

125

144

13

*)154
422

4

50

70

16
34

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Ji

Holzgeld

*

3r.

*) Aus der Schurfgelderkasse.
B 6*
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Name
des

Berggebäudes.

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Vertreter
des

Besitzers.

Vater Abraham Fundgrube
bei Marienberg mit:

Alte drei Brüder Fund-
grube im Kiesholze.

Weißtauber Stolin am
Rittersberge.
(Ohne Grnbenfeld.)

Neuglücker und Tropper
S tolln am Lerchenhübel
und an der Zschopau.

Pobershauer Stölln, und
zwar: Walfisch-, Wilde-
mann- und Michaelis-, sowie
Molchner- , Thomas- , Jo-
hannes- und Hieronymus-
Stolln.
(Ohne Grubenfeld.)

P. Wolkenstein.
AG. Marienberg.
AH.
St.

AG. Wolkenstein.
AH. Marienberg.

AG. Zöblitz.
AH. Marienberg.

AG. Wolkenstein.
AH. Marienberg.

AG. Zöblitz.
AH. Marienberg.

Gewerkschaft Vater
Abraham Fundgrube
zu Marienberg.

Kretzschmar, A., Bürger-
meister a. D., Rechtsan-
walt in Loschwitz,Gruben-
vorstandsvorsitzender.

c. Geyer-Shrenfriedersdorfer Abteilung.
Ehrenfrledersdorfer Röhr-

graben.

Ehrenfriedersdorfervereinigt
Feld Fandgrube mit

Sauberger S tolln im Hütten-
grunde vonEhrenfriedersdorf.

(Letzterer ohne Gruhenfeld)
(Hatte Betriebsfrist bis Jahresschluß

1902.)

Geyersches Zinnstockwerk
samt Miihlleithen Fund-
grnbe zu Geyer.

(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß
1903.)

P. Ehren friedersdorf.
AG.
AH. Annaberg.

P. Ehrenfriedersdorf.
AG.
St.

AG. Ehrenfrieders-
dorf.

AH. Annaberg.

P. Geyer.
AG. Ehrenfrieders-

dorf.
St. Geyer.

Revierbetriebsanstalt
Ehrenfriedersdorfer
Röhrgraben.

Müller, G. A., Fabrik-
besitzer in Mittweida
bei Schwarzenberg.

Karl Ferd. Höffer ,
Ges. m. b. H., in
Tannenberg (F.)

Der Revierausschuß zu
Marienberg.

Hoff er, K. Frz.,Kaufmann
in Tannenberg, Geschäfts-
führer.
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f

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

Schönfeld , K. R., Bergver-
walter in Wolkenstein.

Fröbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Derselbe.

s
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

2

Arbeiter:

1

12

3

1

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Silbererze.
Halden steine.

Zinn.
Haldensteine.

Zinnstein.
Arsenkies.

Menge

derselben.

Tonnen.

•

Geldwert.

Jl

30

$

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Ji

3132
* 1 27792

996

1032
121

4

44

08
30

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Ji

Holzgeld

Holzgeld

i>

3r.

3r.

*) 23292 Mark Zubußen und 4600 Mark Kuxkaufgeld aus Bergbegnadigungsfonds.
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a

Lfde.
Nr.

48

49

50

51

52

53

54

b

Name
des

Berggebäudes.

Hochmut Fundgrube bei
Geyer.

(Hatte bis Jahresschluß 1902 Betriebs-
frist.)

Kiesgrube am Vitriolwerk bei
Geyer.

Reicher Segen Gottes Fund-
grube bei Hormersdorf.

(Neu verliehen im Oktober 1902.)

Union zu Geyer.
(Losgesagt im April 1903.)

Unverhofft Gluck Fundgrube
bei Thum.

(Neu verliehen im Oktober 1902.)

Vereinigt Geschick Erbstolln
bei Geyer.

(Ohne Gruhenfeld.)

Zwitterstockwerk Haldenfeld
zu Geyer.

(Hat bis Jahresschluß 1003 Betriebs-
f riat \nsv.)

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Geyer.
AG. Ehrenfrieders-

dorf.
St. Geyer.

P. Geyer.
AG. Ehrenfrieders-

dorf.
St. Geyer.

P. Hormersdorf.
AG. Stollberg.
AH. Chemnitz.

P. Geyer.
AG. Ehrenfrieders-

dorf.
St. Geyer.

P. Thum.
AG. Ehrenfrieders-

dorf.
St. Thum.
AH. Annaberg.

P. Geyer.
AG. Ehrenfrieders-

dorf.
St. Geyer.

P. Geyer.
AG. Ehrenfrieders-

dorf.
St. Geyer.

d

Besitzer.
(F. = Firma.)

Gewerkschaft Phönix
in Leipzig.

Zschierlich, E. G. H,,
Fabrikbesitzer in
Geyer.

Freiherr von Morsey-
Picard, Bergrat in
Cassel, Olgastraße 3.

Gewerkschaft Union in
Geyer.

(Seit 1. April 1901 iu Konkurs.)

Freiherr von Morsey-
Picard, Bergrat in
Cassel, Olgastraße 3.

Süß, Chr. M., verehel.,
in Geyer.

Karl Ferd. Höf fe r ,
Ges. m. b. H., in
Tannenberg (F.)

e

Vertreter
des

Besitzers.

Freih. v. Morsey-Picard,
H., Bergrat in Cassel,
Olgastraße 3, Grubenvor-
standsvorsitzender.

Fröbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg , Zu-
stellungsbevollmächtigter.

Bettger, Rechtsanwalt in
Wesel, Konkursverwalter.

Fröbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg , Zu-
stellungsbevollmächtigter.

Hoff er, K. Frz., Kaufmann
in Tannenberg, Geschäfts;
führer.

IV. Scheibenberger Bergrevier.
(Revierabteilungen: Oberwiesenthal, Scheibenberg und Hohenstein.)

(Berginspektion Zwickau I.)

Bestandige Einigkeit Fund-
grube am Scheibenberge.

(Hatte bis Jahresschluß 1902 Betriebs-
frist.)

P. Scheibenberg.
AG. „
AH. Annaberg.

Stadtgemeinde Schei-
benberg.

Der Bürgermeister das.
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f

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

Probe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Derselbe,

derselbe.

Summe III. 19 Berggebäude
im Marienberger Berg-
revier.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

—

2

—

Arbeiter :

m
än

nl
.

2

21

—

!

—

—

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Eisenerze.

Eisenocker.

Arsenkies.
Zinnstein.
Feldspat.

Silber-,
Nickel- und
Kobalterze.

Menge
derselben.

Tonnen.

50

50,o

Geldwert.

Jt

1600

1630

—

S)

—

—

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt

—

33933

42

«5

—

52

50

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

M \ %

—

—

—

—

—

—
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a

Lfde.
Nr.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

b

Name
des

Berggebäudes.

Engelstein bei Waschleithe.
(Hatte bis I.April 1903 Betriebsfrist.)

Fortuna bei Rittersgrün.
(Außer Betrieb.)

Fridoliu Fundgrube amZigeu-
nerberge bei Pöhla.

(Hat bis Jahresschluß 1004 Betriebs-
frist.)

Fuchslocll Fundgrube bei Rit-
tersgrün.

(Hat Betriebsfrist bis Ende Juni 1903.)

Gelber Zweig Fundgrube
samt Julius Erbstolln bei
Langenberg.

(Hatte bis 1. August 1903 Betriabsfrist.)

Hausteins Hoffnung Fund-
grube zu Langenberg.

(Hatte bis 1. August 1902 Betriebsfrist.)

Herkules Fundgrube samt
Frisch Glück Stolln und
Khiesels Hoffnung Erb-
stolln am Fürstenberge.

(Betriebsfrist bis 30. September 1903.)

Lampertus samt Zubehör bei
Hohenstein.

Lößnitzer Coinuiunstolln bei
Lößnitz. .

(Ohne Grubenfeld.)

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Eiterlein.
AG. Scheibenberg.
AH. Annaberg.

P. Rittersgrün.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Pöhla.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Rittersgrün.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Mittweida - Mar-
kersbach.

AG. Schwarzenberer.
AH.

P. Mittweida - Mar-
kersbach.

AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Grünhain (Sa.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Hohenstein-Ernst-
thal.

AG. Hohenstein-
Ernstthal.

St. Hohenstein-
Ernstthal.

AH. Glauchau.

P. Lößnitz.
AG. „
St. „

d

Besitzer.

(F. = Firma.)

Gewerkschaft Concor-
dia in Geyer.

Gewerkschaft For tuna
in Schwarzenberg.

Petzoldt, Chr., Kauf-
mannswitwe in Wal-
rlpTiKnrnr in Rnr»l.
'""-""' ""o " "-"

Linnar tz , G., Dr. jur.,
Bergwerksbesitzer in
Jouy aux Arches bei
Metz.

Zschierlich, E. G.
H., Fabrikbesitzer in
Geyer,

Ders.

GewerkschaftHerkules
Fdgr. samt Frisch
Glück Stolln und
Khiesels H o f f n u n g
Erbst, am Fürsten-
berge in Johannge-
orgenstadt.

G ewerkschaft Lamper-
tus s. Zubehör bei
Hohenstein in Hohen-
stein-Ernstthal.

Stadtgemeinde Lößnitz.

e

Vertreter>
des

Besitzers.

N eck er m an n, J. K., Kauf
mann inWürzburg, Stern
gasse Nr. 3, Grubenvor
Standsvorsitzender.

Freih. v. Morsey-Picard
H., Bergrat in Cassel
Olgastraße Nr. 3, Gru
benvorstandsvorsitzendei
Fröbe, E. J., Bergver
walter in Schwarzenberg
Zustellungsbevollmäch-
tigter.

Fröbe, E. J., Bergver
walter in Schwarzenberg
Bevollmächtigter.

Poller, E. R., Bergver
walter in Johanngeorgen
Stadt, Bevollmächtigter.

"

Poller, E. R., Bergvei
walter in Johanngeorgen
Stadt, Grubenvorstand.

Tetzner, W., Kaufman
in Chemnitz , Philipp
straße Nr. 2, Gruber
Vorstandsvorsitzender.

Der Stadtrat das.
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f

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

—

—

rröbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

5oller, E. R., Bergverwalter
in Johanngeorgenstadt.

?röbe, E. J., Berg Verwalter
in Schwarzenberg.

—

Poller, E. E., Bergvervvalter
in Johanngeorgenstadt.

ü l g e n , F. E., Steiger in
Hohenstein-Ernstthal.

-

s
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

—

—

—

—

—

—

—

1

—

Arbeiter:

m
än

nl
.

—

—

—

—

—

—

—

5

—

!
—

—

—

—

—

—

—

—

—

h
Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Braunstein.

Silbererze.

Eisenerze.
Braunstein.

Eisenerze.

Arsenkies.
Schwefelkies.

Kupfer- und
Arsenkiese.
Sand und
Graupen.
Haldensteine.

Menge
derselben.

Tonnen.

' •

•

•

69,83

•

Geldwert.

M

—

—

—

—

—

—

—

5691

57

—

9

—

—

-

—

—

—

—

59

70

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt \ i>

42

89

67'

698

4

5

121

9460

2

20

60

—

25

60

40

30

—

—

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

—

—

—

—

—

—

Holzgeldt

—

—

$

—

—

—

—

—

—

r.

—

—

B 7
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a

Lfde.
Nr.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

b

Name
des

Berggebäudes.

ffieyers Hoffnung Fundgrube
bei Schwarzbach.

Hatte bis Jahresschluß 190ä Betriebs-
frist.)

>feue Silberhoffnnug Fund-
grube bei Raschau.

Reiclienbach Stolin b. Lößnitz.

Roter Adler Stolin u. Maasen
bei Rittersgrün.

Rudolf Fundgrube bei Groß-
pöhla.

Hat bis Jahresschluß 1804 Betriebs-
friBt.)

Saxonia zu Crottendorf.
(Außer Betrieb.)

St. Löreuz bei Eiterlein.
(Äußer Betrieb.)

St. Richard Fundgrube bei
Rittersgriin.

(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß
1903.)

Wilkauer vereinigtes Feld
bei Langenberg.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Eiterlein.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Raschau.
AG. Schwarzenbere.
AH.

P. Lößnitz.
AG. „
St. „

P. Rittersgriin.
AG. Schwarzenberg.
AH

P. Pöhla.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Crottendorf.
AG. Scheibenberg.
AH. Annaberg.

P. Eiterlein.
AG. Scheibenberg.
AH. Annaberg.

P. Rittersgrün.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Mittweida-
Markersbach.

AG. Schwarzenberg.
AH.

a

Besitzer.
(F. = Firma.)

E. T. verehel. Bürger-
meister Örtel geb.
Stengel in Zittau.

Königin Marienhütte,
Aktiengesellschaft in
Oainsdorf. (F.)

Sachs. Privatblaufarben-
werksverein in Nieder-
pfannenstiel.

Königin Marienhütte,
Aktiengesellschaft in
Cair.sdcrf 'FC1

Petzoldt, Chr., Kauf-
mannswitwe in Wal-
denburg i. Schi.

Gewerkschaft Saxonia
in Schwarzenberg. (In
Liqu.)

Gewerkschaft St. Lo-
renz in Schwarzen-
berg.

Linnar tz , G., Dr. jur.,
Bergwerksbesitzer in
Jouy aux Arches bei
Metz.

Zschierlich, E.G.H.,
Fabrikbesitzer in
Geyer.

e

Vertreter
des

Besitzers. .

—

Härtung, A. E. A., Berg
ingenieur in Cainsdorf
Bevollmächtigter.

Kormann , Dr. G., Justiz
rat und Rechtsanwalt ii
Leipzig, Vorsitzender.

Härtung, A. E. A., Berg
ingenieur in Cainsdori
Poirr.llrviaWitiV+m.
-uw , V*UUL*\*UU*^UW* .

F r ö b e , E. J. , Bergverwalte
in Schwarzenberg, Bevoll
mächtigter.

(Zurzeit ohne Vertretung.

Teutsch, W., Justitiar ü
Berlin, S.W., Dessauer
straße 38 1, Grubenvoi
Standsvorsitzender.

Poller, E. R., Bergvei
walter in Johanngeorgen
stadt, Bevollmächtigter.
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f

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Här tung, A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf.

Baudenbacher, J., Hütten-
direktor in Niederpfannen-
stiel.

Härtung, A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf.

Fröbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Poller, E. E., Bergverwalter
in Johanngeorgenstadt.

Fröbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Summe IV: 19 Berggebäude
im Scheibenb erger Berg-
revier.

s
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

1

2

Arbeiter:

m
än

nl
.

3

3

11

1
£

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Eisenerze und
Braunstein.

Magneteisen-
stein.
Haldensteine.

Arsenkies.

Braun- und
Eoteisenstein.

Silbererze.

Farbenerde.

Menge
derselben.

Tonnen.

67,3

137,13

Geldwert.

Ji

30

4563

10342

4

45

74

i
Im Jahre

1902
feleistete

ubußen
und

Zuschüsse.

M

20

842

70

136

73

1000
173

12850

4

96

48

20

95

57

01

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jf

Holzgeld«

Holzgeld«

Holzgeld«

$

sr.

r.

r.

B 7*
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a

Lfde.
Nr.

b

Name
des

Berggebäudes.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

d

Besitzer.
(F. = Firma.)

e

Vertreter
des

Besitzers.

V. Johanngeorgenstädter Bergrevier.
(Revierabteilungen: Johanngeorffenstadt, Schwar»enberg und Eibenstoek.)

(Berginspektion Zwickan I.)

P. Johanngeorgen- Gewerkschaft Adol-
stadt. phus Fundgr

AG. Johanngeorgen- Fastenberge.
Stadt. (Olme Statut.)

AH. Schwarzenberg.

Adolplius Fundgrube im
Fastenberge.

Alexander Fundgrube am
Henneberge.

(Hat bis Jahresschluß 1904 Betriebs-
frist.)

Andreas Stolin bei Schwarzen-
berg.

(Hat tietriebstrist bis Jahresschluß
1903.)

Bergsegen zu Bernsbach und
Beierfeld.

(Neu verliehen im Oktober 1903. Hat
Betriebsfrist bis 30. April 1903,)

Chemnitzer Eisensteingru-
ben am Fürstenberge bei
Schwarzenberg.

(Bergbaurecht bergamtlich eutzogeu
im Februar 1903.)

Eisenzeche am Beutelbache
bei Untersachsenfeld

(Losgesagt im Februar 1903. Gelöscht
im Mai 1903,)

Eiserner Hut im Sachsenfelder
Schloßwalde.

(Losgesagt im April 1902. Gelöscht
im Dezember 1902.)

Enderleius Erinnerung zu
Crandorf.

(Außer Betrieb.)

Engelschaar bei Grünhain.
(Neu verliehen im Mai 1902.)

Erste Heinzenbinge Fund-
grube samt St. Johannes-
Erbstollu am Erla-Roten-
berge.

(Hat Betriebsfrist bis Ende Juni 1905.)

P. Erla (Erzgeb.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Schwarzenberg
.

Au. Schwarzenberg.
St.

P. Beierfeld.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Grünhain (Sa.).
AG. Schwavzenberg.
AH.

P. Beierfeld.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Schwarzenberg
(Sa.)

AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Erla (Erzgeb.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Grünhain (Sa.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Erla (Erzgeb.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

Petzoldt , Chr., Kauf-
mannswitwe in
Waldenburg in Schi.

Weißflog, F. T.,
Handelsmann in
Geyer.

Freiherr von Morsey-
Picard, H., Bergrat
in Cassel, Olgastr. 3.

GewerkschaftFürsten-
berg in Geyer.

Gewerkschaft Pluto in
Schwarzenberg.

Gewerkschaft Glück-
auf in Schwarzenberg.

Bre i t fe ld , K. W.,
Fabrik- u. Hammer-
werksbesitzer in Ar-
noldshammer -Ritters-
grün.

Freiherr von Morsey-
Picard, H., Bergrat
in Cassel, Olgastr. 3.

Nestler & Breitfeld,
Gesellschaft m. b. H.
in Erla (F.).

Fröbe, E. J., Bergver
walter in Schwarzenberg
Gruben Vorstands Vorsit-
zender.

Fröbe, E. J., Bergver-
walter in Schwarzeüberg,
Bevollmächtigter.

Fröbe, E. J., Bergvcr-
walter in Schwarzenberg,
Zustellungsb e voll m ach -
tigter.

Hüls t rung , W., Kauf-
mann in Düsseldorf, Gru-
benvorstands Vorsitzender.

Erlinghagen, Dr. F. W.,
Rechtsanwalt und Bank-
direktor in Elberfeld, Gru-
benvorstandsvorsitzender.

(Vertreter zurzeit nicht be-
stellt.)

Fröbe, E. J., Bergver-
walter in Schwarzenberg,
Zustellungsbevollmäch-
tigter.

Breitfeld, R. W., Koni-
merzienrat, Eisenhütten-
werksbesitzer in Erla,
Geschäftsführer.
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f

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Probe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Derselbe.

—

Tröbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Derselbe.

Derselbe.

—

?röbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

Boiler , E. E., Bergverwalter
in Johanngeorgenstadt.

g
Durchsolmittliche

tägliche
Belegung.

_g

M

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Arbeiter:

m
än

nl
.

3

—

—

—

—

—

—

—

—

3•s
&

—

—

—

—

—

—

—

—

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung
der

Produkte.

Wismut.

Silbererze.

Eisenerze.

Eisenerze.

Eisenerze.

Eisenerze.

•

Eisenstein.

Menge
derselben.

Tonnen.

2,2826

•

Geldwert.

M

4139

—

—

—

—

—

—

—

—

s>

75

—

—

—

—

—

—

—

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt

2115
452

44

35

—

—

—

3

165

138

*

68

40

—

—

—

—

60

80

28

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt,

Holzgeld

—

—

—

—

—

—

—

—

^

jr.

—

—

—

—

—

—

—

—
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a

Lfde.
Nr.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

b

Name
des

Berggebäudes.

Gelbe Birke Fundgrube im
Sauerwiesengrunde am Für-
stenberge bei Schwarzenberg.

Gewerken Hoffnung Fund-
grube am Erzerigier Gebirge.

Glückauf zu Schwarzenberg.
(Losgesagt im April 1902. Gelöscht

im Dezember 1902.)

Glück mit Freuden zu Halbe-
meile-Breitenbrunn.
(Außer Betrieb.)

Gottes Geschick vereinigt
Feld am Graul bei Raschau.

Gott segne beständig Erb-
s toll n am roten Hahn bei
Langenberg.

JohanngeorgeustUdter Rats-
stollninJohanngeorgenstadt.

(Hatte für den nördlichen Teil des
Grubenfeldes Betriebsfrist bis 30.
September 1902.)

Meuscheufreude am Schwarz-
wasser.

(Hat bis Jahresschluß 1901 Betriebs-
frist.)

Neuer Himmelfahrt Stolln am
Milchschachen.

(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß
1903.)

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Arntshaupt-

marmschaft.
St. = Stadtrat.

P. Grünhain (Sa.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Johanngeorgen-
stadt.

AG. Jobanngeorgen-
stadt.

AH. Schwarzenberg.

P. Schwarzenberg
(Sa.).

AG. Schwarzenberg.
St.

P. Breitenbrunn (Sa.).
AG. Johanngeorgen-

stadt.
AH. Schwarzenberg.

P. Raschau.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Raschau.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Johanngeorgen-
stadt.

AG. Johanngeorgen-
stadt.

AH. Schwarzenberg.

P. Erla (Erzgeb.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Sosa.
AG. Eibenstock.
AH. Schwarzenberg.

d

Besitzer.
(F. = Firma.)

Petzoldt, Chr., Kauf-
mann switwe in Wal-
denburg in Schi.

Gewerkschaft Gewer-
k e n - H o f f n u n g
Fundgr. am Erz-
engler Gebirge.

(Ohne Statut.)

Gewerkschaft Glück-
auf in Schwarzenberg.

Gewerkschaft Herku-
les in Geyer.

Gewerkschaft Gottes
Geschick vereinigt
Feld am Graul bei
Raschau.

(Ohne Statut.)

Zschierlich, E. G.
H., Fabrikbesitzer in
Geyer.

Stadtgemeinde Johann-
georgenstadt.

Linnar tz , G., Dr. jur.,
Bergwerksbesitzer in
Jouy aux Arches bei
Metz.

Der Kgl. Sachs. Staats-
fiskus und der Privat-
blaufarben Werksverein
(Blaufarbenwerkskon-
sortium).

e

Vertreter
des

Besitzers.

Fröbe, E. J., Bergver
walter in Schwarzenberg
Bevollmächtigter.

Tröger, R., Oberbergrat ii
Schneeberg, Grubenvor
Stands Vorsitzender.

(Vertreter zurzeit nicht be-
stellt.)

Bürger. Dr.. Fabrikbe
sitzer inUerdingen a. Rh.
Grubenvorstandsvorsit-
zender. Fröbe, E. J.
Bergverwalter in Schwär
zenberg, Zustellungsbe
volhnächtigter.

Heyn, K.W. A., Schicht
m eister in Johanngeorgen
Stadt, Grubenvorstands
versitzender.

—

Der Bürgermeister das.

Poller.E. R., Bergverwalte
in Johanngeorgenstadt,
Bevollmächtigter.

S. N. 121.
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f

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

'röbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

oller, E. E., ßergverwalter
in Johanngeorgenstadt.

'röbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

)erselbe.

)erselbe.

)erselbe.

—

oller, E. E., Bergverwalter
ia Johanngeorgenstadt.

)erselbe.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

ä
03

m

—

—

—

l

—

—

Arbeiter:

•g

a

4

5

—

18

2

—

—

•
JO

1
—

—

—

—

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte

Zinkblende.
Schaustuffen.
Kalkstein.

Wismuterze.

Wismut- und
Kobalterze.
Eisenstein.
Arsenkies.
Eisenocker.
Braunstein.
Schaus tuffen.

Silbererze.

Menge
derselben.

Tonnen.

—

1,78

140,0

27,75
10,o

8,0
2,t

Geldwert.

Jt,

84

2184

—

28800

143
55
16
84
5

—

—

a

—

82

—

10

90
44

—
—30

—

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

M

6557

2246
247

800

1296
Holzgelc

—

2969
76

277

310

—

*

19

50
62

—

98
er.

—

29
23

40

32

—

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Ji

—

Holzgeld

—

6140

—

Holzgeld

—

*

—

sr.

—

60

—

;r.

—

~"~~
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a

Lfde.
Nr.

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

b

Name
des

Berggebäudes.

Jfeujahr-Stolln bei Wildenau.
(Hat Betriebsftist bis Jahresschluß

1904.)

Plnto zu Beierield.
(Losgesagt im Februar 1903. Gelöscht

im Mai 1903.)

Rautenstock Fundgrube bei
Wildenau.

(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß
1003.)

Rothenberg bei Crandorf und
Bermsgrün.

(Hatte bis Jahresschluß 1902 Betriebs-
frist.)

St. Christoph Fundgrube bei
Breitenbrunn.

St. Christoph Hoffnung Fund-
grube zu Breitenbrunn.

(Hat bis Jahresschluß 1904 Betriebs-
frist.)

St. Richard Fundgrube bei
Breitenbrunn.

(Hat bis Jahresschluß 1904 Betriebs-
frist.)

Stamm Asser Fundgrube am
Graul bei Raschau.

Treue Freundschaft Fund-
grube ini Fastenberge.

Unverhofft Glück Fundgrube
an der Achte bei Antonsthal.

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Schwarzenberg
(Sa.).

AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Beierfeld.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Schwarzenberg
(Sa.).

AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Erla (Erzgeb.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P.Breitenbrunn (Sa.).
AG. Johanngeorgen-

stadt.
AH. Schwarzenberg.

P. Breitenbrunn ( Sa.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P.Brei tenbnmn(Sa.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Grünhain (Sa.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Johann georgen-
stadt.

AG. Johanngeorgen-
stadt.

AH. Schwarzenberg.

P. Erla (Erzgeb.).
AG. Schwarzenberg.
AH.

a

Besitzer.
(F. = Firma.)

Hempel, H. R., Kalk-
werksbesitzer in Wil-
denau.

Gewerkschaft P luto in
Schwarzenberg.

Zweigler , J. W., verw.,
in Wildenau.

Gewerkschaft Rothen-
berg in Geyer.

Gewerkschaft
St. Christoph in
Breitenbrunn. (F. :
St. Christoph in
Breitenbrunn.)

Petzoldt , Chr., Kauf-
mannswitwe in Wal-
denburg in Schi.

Petzoldt , Chr., Kauf-
mannswitwe in Wal-
denburg in Schi.

Königl. Sachs. Staats-
fiskus u. Sachs. Privat-
blaufarbenwerksverein
in Pfannenstiel.
(Blaufarbenwerkskon-
sortium).

Gewerkschaft Treue
Freundschaf t
Fundgrube im Fas-
tenberge.

(Ohne Statut.)

Linnar tz , G., Dr. jur.,
Bergwerksbesitzer in
Jouy aus Arches bei
Metz.

e

Vertreter
des

Besitzers.

—

Erl inghagen, Dr. F. W
Rechtsanwalt und Bank
direkter in Elberf eld, Grvj
benvorstandsvorsitzendei

"^~

Zschierlich, E. G. H
Jfabrikbesitzer in Lieye
Grubenvorstandsvorsit-
zender.

Freiherr v. Morsey-P
card, H., Bergrat i
Cassel, Olgastraße 3, Gri
benvorstandsvorsitzende
Fröbe, E. J., Bergve
walter in Schwarzenber
Zustellungsbevollmäch-
tigter.

F r ö b e , E. J., Bergverwalt«
in Schwarzenberg, Bevol
mächtigter.

Fröbe, E. J., Bergverwalt«
in Schwarzenberg, Bevol
mächtigter.

S. Nr. 121.

Fröbe, E. J., Bergverwaltt
inSchwarzenbergjGrubei
Vorstandsvorsitzender.

Poller, E.R., Bergverwalt»
in Johanngeorgenstadt.



B 57

f

*

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

—

—

' röbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

>erselbe.

erselbe.

•erselbe.

chulze, F., Bergverwalter in
Neustädtel.

röbe, E. J., Bergverwalter
in Schwarzenberg.

oller, E. R., Bergverwalter
in Johanngeorgenstadt.

B
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

—

—

4

—

—

2

_

Arbeiter :

"a
S
B

—

—

52

—

—

14

2

2

1&

—

—

—

—

—

_

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Bisenerze.

Eisenocker.

Eisenerze.

Arsenkies.
Sand und
Graupen.
Schaustuffen.

Silbererze.

Silbererze.

Wismut- und
Kobalterze.
Brauneisen-
stein.

Arsenkies.
Schaustuffen.

Wismuterze.

Halden steine.

Menge

derselben

Tonnen.

•

178,805

•

• .

70,465

154,49

662,54
.

Geldwert.

Jf

—

—

21072
1051

4

—

—

3109

1071

19497
35
_

2

4

—

—

56
70

—

—

83

48

27
30
_

50

• i

Im Jahre
1902

geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt

4

36

1.69

232

589

810

2172
578

967
131

4

80

40

60

80

20

34

50
56

95
77

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Ji

—

—

—

—

Holzgeld

Holzgeld

Holzgeldi

a

—

—

—

—

3r.

3r.

sr.

B 8
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Name
des

Berggebäudes.

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Vertreter
des

Besitzers.

Vereinigt Feld im Fastenberge
mit

Gnade Gottes Stolin und

St. Georg Stolln im vorderen
Fastenberge.

(Letztere ohne Grubenfeld.)

Vorsicht Stolln bei Schwarzen-
berg.

(Hatte bis Jahresschluß 1902 Betriebs-
frist.)

Wildermann Fandgrabe im
Fastenberge.

P. Johanngeorgen-
stadt.

AG. Johanngeorgen-
stadt.

AH. Schwarzenberg.

P. Schwarzenberg
(Sa.).

AG. Schwarzenberg,
St.

P. Johanngeorgen-
stadt.

AG. Johanngeorgen-
stadt.

AH. Schwarzenberg.

Gewerkschaft Ver-
einigt Feld im Fas-
tenberge. (F.:Vereinigt
Feld im Fastenberge.)

(Ohne Statut.)

Gewerkschaft Vo r s i c h t
Stolln bei Schwar-
zenberg.

(Ohne Statut.)
(Sämtliche Kuxe befinden sich

im Besitz der Stadtgemeiude
Schwarzenberg.)

Gewerkschaft Wilder-
mann Fundgrube
im Fastenberge.

(Ohne Statut.)

Gar ei s, P., Bürgermeistei
in Schwarzenberg,Gruben
Vorstandsvorsitzender.

Borges, G. A., Stadtrat ii
Schwarzenberg, Gruben
vorstand.

Trog er, R., Oberbergra
in Schneeberg, Gruben
Vorstandsvorsitzender.

VI. Schneeberger Bergrerier.
(Revierabteilungen: Schneeberg und Voigtsberg.)

Berginspektion Zwickau II.

Anna Fandgrube am Zoten-
berge bei Straßberg.

Friedrichs Hoffnung im Hunds-
hübler Staatsforstrevier.

(Losgesagt im Juli 1902. Gelöscht im
Januar 1903.)

Georg Stolln zu Oberreichen-
bach.

(Hat Betriebsfrist bis 1. April 1905.)

Glückauf bei Mühltroff.
(Neuverliehen im Januar 1003.)

P. Neundorf (Vogtl).
AG. Flauen.
AH. „

P. Hundshübel.
AG. Eibenstock.
AH. Schwarzenberg.

P. Reichenbach
(Vogtl.).

AG. Reichenbach.
AH. Flauen.

P. Mühltroff.
AG. Pausa.
AH. Flauen.

Königin Marienhütte,
Aktiengesellschaft in
Cainsdorf (F.).

Friedrich, A. W.,
Fabrikant in Neu-
städtel.

Gemeinde Oberreichen-
bach.

Firuia R inn , K n n z £ Co. in
Mühltroff.

Härtung, A. E. A., Berg
Ingenieur in Cainsdori
Bevollmächtigter.

Der Gemeindevorstand das
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f

Betriebsleiter

und
andere Werksbeamte.

Poller, E. E., Bergverwalter
in Johanngeorgenstadt.
Rehwagen, A. K., Ober-
steiger daselbst.

—

Poller, E. R., Bergverwalter
in Johanngeorgenstadt.

Summe V: 32 Berggebäude im
Johann georgenstlidter
Bergrevier.

Bartung, A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf.

—

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

4$asQJm

2

—

1

10

—

Arbeiter:
•3

a

36

—

13

151

—

° 4

.-H

£%
—

—

—

—

—"

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Wismuterze.
Schaustuffen.
Sand.

Eisenerze.

Wismuterze.

•

Eisenerze.

Arsenkies.

Menge

derselben.

Tonnen.

31,479

•

•

7,709

1297,4005

•

•

Geldwert.

Jt

21759
10
86

—

7127

110342

—

"

4

40
95
50

—

87

67

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jl

2512
*) 8000

2007

245

2271
400

38867

—

7210

*

40

03

57

94

15

—

89

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

Holzgeld«

—

Hokgeldt

6140

—

9

;r.

—

r.

60

—

*) 3200 Mark — Pfg. Zubußen aus dem Bergbegnadigungsfonds und 4800 Mark Zubußen aus der Ober-
gebirgischen Bergbaukasse.
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a

Lfde.
Nr.

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

b

Name
des

Berggebäudes.

Grüner Zeuggraben (Grüner
Graben) bei Eiben stock.

(Ohne Grubenfeld.)

Himmelfahrt Christi bei Mulden-
hammer. (S. Nr. 122.)

KUngenthal-Graslitzer
Kupferbergbau zu Klingen-
thal mit

Kupferhübel bei Klingenthal.
(Von der Teilnahme am Bevierverbande

befreit.)

Lambzig zu Lambzig.
(Außer Betrieb.)

Ludwig Fundgrube yereinigt
Feld bei Schönbrunn.

Marie Sophie bei Georgenthal-Brunn-
döbra.

(Neu verliehen im April 1903 )

Morgenstern Stolln bei Bockau.
(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß

1903.)

Neue Hoffnung zu Weißbach.
(Losgesagt im Januar 1902. Gelöscht

im Juni 1902.)

Osterlamm Fundgrube und
Stolln am Hoyer bei Nieder-
schlema.

(Hat Betriebsfrist bis Jahresschluß
1904.)

Osterlamm Stolln im Lauterer
Staatsforstrevier.

(Hatte Betriebsfrist bis Jahresschluß
1902.)

Pohlenz Fundgrube bei
Foschenroda.

St. Peter Fundgrube zu Kottenlaide.
|Nenverliehen im März 1903, Hat Ke-

biebsfrist bis 1. November 1903.)

c

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtsaaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Eibenstock.
AG. . „
AH. Schwarzenberg.

P. Klingenthal (Sa.).
AG. „
AH. Auerbach.

P. Netzschltau.
AG. Eeichenbach.
AH. Flauen.

P. Oelsnitz (Vogtl.).
AG. „
AH. „

P. Klingenthal (Sa.).
AG.
AH. Auerbach.

P. Bockau (Bez.
Zwickau.)

AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Weißbach bei
Wiesenburg (Sa.).

AG. Wildenfels.
AH. Zwickau.

P. Niederschlema.
AG. Schneeberg.
AH. Schwarzenberg.

P. Lauter.
AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Netzschkau.
AG. Reichenbach.
AH. Flauen.

P. Klingenthal (Sa.).
AG.
AH. Anerbach.

d

Besitzer.
(F. = Firma.)

Revierbetriebsanstalt
Grüner Graben.

Gewerkschaft Klingen-
thal-GrasIitzerKupfer-
bergbau in Klingen-
thal (F.).

Königin Marienhütte,
Aktiengesellschaft in
Cainsdorf (F.).

Dieselbe.

H e r o l d , J. 0., Fabrikant in
Georgenthal i.- V.

Schwotzer , K. G.,
Gutsbesitzer inBockau.

Schöneis, W., in
Niederlößnitz bei
Dresden.

Stiftung: Genesungs-
Heim des Verbandes
Deutscher Handlungs-
gehilfen zu Leipzig.

Gemeinde Lauter.

Königin Marienhütte,
Aktiengesellschaft in
Cainsdorf. (F.)

Gewerkschaft Klingenthal-
Graslitzer Kupferbergban iu
Klingenthal.

e

Vertreter
des

Besitzers.

Revierausschuß zu Schnee-
berg.

Scheidt, E. A., Fabrik-
besitzer in Kettwig (Ruhr),
Gruben vorstandsvorsit-
zender.

Här tung , A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf,
Bevollmächtigter.

Desgl.

—

Hiller, G., Verbandsvor-
sitzender in Leipzig und
Bernhard.G ,Verbands-
direktor daselbst.

Der Gemeindevorstand das.

Härtung, A. E. A , Berg-
ingenieur in Cainsdorf,
Bevollmächtigter.

S. Nr. 110.
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f

Betriebsleiter

und

andere Werksbeamte.

Dorf fei , E., Brettmühlenbe-
sitzer und Stadtrat in Eiben-
stock, Grabensteiger.

von Baczko, E., Direktor in
Klingenthal. Kretschmann,
W., Bergingenieur in Graslitz.
Schneider, V. E., Ober-
steiger.

Sartung, A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf.

3artung, A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf.
Haugk, E., Obersteiger in
Ölsnitz i. V.

F u d , E., Steiger in öeorgenthal.

—

3oller, E. R., Bergverwalter
in Johanngeorgenstadt.

—

—

Härtung, A. E. A., Berg-
ingenieur in Caiasdorf.

i. Nr. 110.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

B
ea

m
te

.

—

*)
11

—

1

—

—

—

_

—

Arbeiter:

"a
Sa

—

52

1

14

—

—

—

—

3
•53
&

—

—

-

—

—

—

—

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Kupfererze.
Zinkerze.
Haldensteine.

Eisenerze.

Eisenerze.
Flußspat.

Braunstein.

Eisenerze.

Menge
derselben.

Tonnen.

11,5

—

30,0
2947,5

•

•

.

•

Geldwert.

Jt

—

1150
208

—

270
21920

—

—

—

—

4

—

45

—

—

-

—

—

—

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jl

—

383520

—

—

4

—

38

64

O

—

4

—

—

—

—

20

—

60

80

—

k

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

—

—

—

—

' —

—

—

—

s>

—

—

—

—

—

—

—

—

*) Die Angaben über Belegung und Produktion beziehen sich nur auf den sächsischen Betrieb.
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Lfde.
Nr.

Name
des

Berggebäudes.

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

m annscb.aft.
St. = Stadtrat.

Besitzer.

(F. = Firma.)

Vertreter

des

Besitzers.

119

120

121

122

123

124

SaxonianndBaTaria vereinigt
Feld am Eichberge b. Eöttis.

(Anßer Betrieb.)

Schaller's vereinigt Feld
samt Erbstolln bei Pöhl.

(Außer Betrieb.)

Scbneeberger Kobaltfeld zu
Neustädtel mit

Alexandrine Fundgrube
bei Zschorlau und

Himmelfahrt Christi bei
Muldenharnmer.

Segen Gottes Stolln zu Stenn.
(Außer Betrieb.)

Tereinsglfick-Feld bei Schede-
witz.

(Von der Teilnahme am Revierverbande
befreit. Losgesagt im Februar 1902.
Gelöscht im September 1902.)

P. Jocketa.
AG. Plauen.
AH. „

P. Jocketa.
AG. Plauen.
AH. „

P. Schneeberg-Neu-
städtel.

AG. Schneeberg.
AH. Schwarzenberg.
St. Neustädtel.
St. Schneeberg.

AG. Eibenstock.
AH. Schwarzenbere.

P. Stenn.
AG. Zwickau.
AH. „

P. Zwickau (Sa.).
AG. „
AH. „

Königin Marienhütte,
Aktiengesellschaft in
Cainsdorf. (F.)

Dieselbe.

Königl. Sachs. Staats-
fiskus u. Sachs. Pri-
vatblaufarben werks-
Verein in Pfannenstiel.
(Sachs. Blaufarben-
werkskonsortium).

Härtung, A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf,
Bevollmächtigter.

Desgleichen.

Edelmann, K., Geheimer
Bergrat, Hüttendirektor
in Oberschlema, und
Bischoff , J. F., Ober-
bergrat, Hüttendirektor
a. D. in Schneeberg, Lo-
kalbevollmächtigte.

Stadtgemeinde Zwickau.

Aktien-Gesellschaft
Zwickauer Steinkohlen-
bauverein in Zwickau.
(F.)

Der Stadtrat daselbst.

Berg, F. H, Bergrat in
Zwickau, Bevollmächtig-
ter.
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f

Betriebsleiter
und

andere Werksbeamte.

Här tung , A. E. A., Berg-
ingenieur in Cainsdorf.

Derselbe.

Tröger, 0. E., Oberbergrat,
Betriebsdirektor in Schnee-
berg. Schulze, F., Bergver-
walter und Markscheider in
Neustädtel. Leibiger, F. A.,
Grubenrendant in Schnee-
berg. Hahn, K. B., Meutz-
ner, Th. E., Kluge, O.,
Vettermann, J. H., Päß-
ler, Kl. H., Obersteiger.
Starke, E. J. , Maschinen-
obersteiger.

—

Berg, F. H., Bergrat, Berg-
direktor in Zwickau.

Summe VI: 19 Berggebäude
im Sehneeberger Berg-
revier.

Hauptsumme C. Erzbergbau.

g
Durchschnittliche

tägliche
Belegung.

-Sas
M

—

35

—

Ste
a

47

260

Arbeiter:
p3

1

'• —

470

—

inkohl
rbeitei

541

3325

3585

_j
,£>

1

—

—

—

en-

—

—

h

Ausbringen im Jahre 1902.

Bezeichnung

der

Produkte.

Eisenerze.

Eisenerze.

Silberhaltige
Kobalt-,
Nickel- und
Wismuterze.
Arsenkies.
Uranpecherz.
Quarz.
Schaustuffen.
Sand und
Graupen.

•

Eisenstein.

Hierzu:
Eisens tein**).

Ges.-Summe :

Menge
derselben.

Tonnen.

•

280,5

.

t

m

•

Geldwert.

M

—

458803

—
366
745

5980

—

3269,5. 1 489443

52,25 199

3321,75

23587,830l

489643

1982068

9

—

15

—
60
54
14

—

88

60

48

33

i
Im Jahre

1902
geleistete
Zubußen

und
Zuschüsse.

Jt

194

40

*) 2189

16

393278

2304705

4

50

60

08

20

•87

75

t

Auf das
Jahr 1902
verteilter

Überschuß.

Jt

—

Holzgelde

—

—

«"018940

s>

—

i.

—

—

60

*) Überdies wurden 18000 Mark von der Gesellenschaftskasse beigetragen.
**) Auf Kohlenflözen des Erzgebirgischen Steinkohlenaktienvereins zu Schedewitz und des Zwickauer

Steinkohlenbauvereins zu Zwickau gewonnen.
***) Darunter 12800 Mark aus dem Eeservefonds einer gewerkschaftlichen Grube.
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u. Belegschaft im Jahre 1902.

Berginspekt ions-
Bezirk.

A. Steinkohlen-
bergbau.

(Durchschnittl. Bestand.)

Dresden

Zwickau I und I I . . .

Summe A

B. Braunkohlen-
bergbau.

(Durchschnittl. Bestand.)

Leipzitr

Summe B

Beamte,

tech-
nische.

211

1

74

306

592

130

40

170

kauf-
männ.
u. s. w.

99

53

122

i

274

50

9

59

über-
haupt.

310

1

127

428

866

180

49

229

Männliche
Arbeiter

unter
Tage.

7583

4

1950

9348

18885

1123

370

1493

über
Tage.

/

2168

2

686

3065

5921

1330

303'

1633

Weibliche

Arbeiter
(über Tage).

65

68

216

349

113

20

133

Arbeiter

über-

haupt.

9816

6

2704

12629

25155

2566

693

3259

Gesamt-
Belegvtng.

10126

7

2831

13057

26021

2746

742

3488
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S t e l l u n g .
Berg-
revier

Freiberg.

Berg-
revier

Alten-
berg.

Berg-
revier

Marien-
berg.

Bergreviere
Scheiben-

berg,
Johann-
georgeu-
stadt und

Schneeberg.

Zu-
sammen.

C. Erzbergbau.
(Nach dem Bestände am Jahresschlüsse 1902.)

a) Technische Beamte:
Technische (akademisch gebildete) Betriebsleiter und

Beamte 5
Ändere Betriebsleiter und Obersteiger 15 2
Unter-, Gang-, Kunst-, Wasch- und andere Steiger . 135

Summe a 155 10

b) Sonstige Beamte:
Kassen- und Rechnungsführer
Registerschreiber, Zeichner und Expedienten ... 19

Summe b 27

c) Männliche Arbeiter:
rreibemeister 24 l
Sezeugarbeiter .4 5
Zimmerlinge 284 3
Kunst- und Maschinenwärter . 42 l
Kesselheizer . 2 5
Bergschmiede , 103 4
Bergmaurer 152 l
Doppelhäuer 1195 35
Lehrhäuer 62 3
rreibeleute (Anschläger, Abnehmer und Ausläufer) • 110 2
Förderleute (Hundestößer) . . . . . . . . . . . 2 4 5
Grubenjungen 6 2
Ausschläger und Erzscheider . . . . . . . . . 118 , l
Poch- und Wäscharbeiter 140 42
Hutleute, Wächter, Grubenboten u. sonstige Bedienstete 60 3
Waschjungen 4 3
Scheide-, Klaube- und andere Jungen 37
Tagelöhner und Invaliden 13 6

Summe C 2403 117
d) Weibliche Arbeiter •

Gesamtbelegung 2585 ' 127
1901: 2727 139

Mithin 1902 mehr, weniger: 142 • || 12

20

22
23

11
30

47

12

10
13
78
21
7
19
16
273
60
20
103

21
39
12
2
12
l

707

766
837

71

11
29
174

214

12
27

39

35
22
372
C.Ä
U^c

32
127
170
1510
126
132
135
8

140
221
75
9
49
'20

3247

3500
3726

226

D.Zusammenstellung des durchschnittlichen täglichen Belegschaftsstandes im Jahre 1902.

Beamte . . . .
Männliche Arbeiter
Weibliche Arbeiter

Steinkohlen-
bergbau.

Braunkohlen-
- • bergbau. •

24806
349

229
3126
133

Erzbergbau.

260
3325

Zusammen.

1355
31257

482
Arbeiter überhaupt: | 25155 3259 3325 31739

Zusammen: 26021 3488 3585 33094

E. Zahl der Angehörigen der am Jahresschlüsse 1902 i beschäftigt gewesenen Beamten und Arbeiter des
gesamten Bergbaues: 79535; j

B 9



B 66

m. Ausbringen bei dem Bergbau im

Menge.

Tonnen.

Geldwert.

Jt \ %

Menge.

Tonnen.

Geldwert.

Jl \ $>

Menge.

Tonnen.

Geldwert.

Jt %

Menge,

Tonnen.

Geldwert.

Jt \ ä,

A. S t e i n k o h l e n -
Berginspe

Ö
1606671

rfionsbezirh
Isnitz.
20546009 95

Berginspe
Freit

ctionsbezirk
erg I.

—

Berginspe
Dre

550899

ttionsbezirk
sden.

6368593 96

Berginspe!
Zwickau

2249685

ctionsbezirk
I und II.
26615717

e

93

B. Braunkohlen-

Bergrevier Freiberg.

11687,2683

6647,04

—
—
—
—72,03
—
0,0113

—
—

—
—

18406,8496

18266,0083

1185100

59950
—
—
—
—
—2408

—78
—
—18620
623

1266782

1244590

55

76
—
—
—
—
—69
—80
—
—12
96
88

46

Berginspektionsbezirk
Leipzig.

1372898 3551645 26

Bergrevier Altenberg.

—

—
—31,235

103,945

—

—240,0
—
—

—
375,2

—

—
_

14121

—72641

—
—14400 ,

—
—1908
254

103326

—

—
—84

—73

—
—
—
—
—59
40
56

Berginspektionsbezirk
Dresden.

373740 972011 32

Bergrevier Marienberg.

—

—
—
—
—
—
—
——

50,o

—
——

50,o

—

—
—— •
—

—
—
—
—1600

—30
—

1630

—

—
—
—
—
——

—
—
—
——

—
—

C. E r z -
Bergreviere Scheibenberg,

Johanngeorgenstadt
und Schneeberg.
-

988,475
11,5

534,2155

—264,40
—

—2947,5
—8,0
2,i

—

4756,2805

238,635

l —
50880
1150

525924
—1684

—
—21920
366

. 16
84

7500
801

610328

25464

—
31

—92
—9£
—

—
—6C

—
—9£
0?
8£

U
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Jahre 1902 nach den verschiedenen Erzeugnissen.

Summe

Menge.

Tonnen.

Geldwert. B e z e i c h n u n g d e r P r o d u k t e .

b ergbau.

4407255 53530321 84 geförderte Steinkohlen.

Hiervon wurden 136038 Tonnen zur Herstellung von Koks oder
Briketts verwendet und daraus bereitet:

57508 Tonnen Koks im Werte von 1093454,61 Mark und
18185 Tonnen Briketts im Werte von 262235,32 Mark.

bergban.

1746638 4523656 58 geförderte Braunkohlen.

Hiervon wurden 533157 Tonnen zur Herstellung von Braun-
kohlenziegeln oder Briketts verwendet und daraus bereitet:

67154000 Stück Braunkohlenziegel im Werte von 498577,0? Mark und
156401 Tonnen Briketts im Werte von 1318017,44 Mark.

bergban.

11687,2683

7635,515
11,5

534,2155
31,255

264,49
103,945

72,03
2947,5

240,oii3
58,o
2,1

23587,830l

18504,6433

6177480,8301

1185100

110831
1150

525924
14121
1684

72641
2408

21920
14845
1616

84
28059
1679

1982068

1270054

60036046

55

07
—
92
84
98
73
69
—40
—
—70
45
33

61

75

Reiche Silbererze und silberhaltige Blei-, Kupfer-, Arsen-, Zink- und Schwefel-
erze.

Arsen-, Schwefel- und Kupferkiese.
Zinkblende.
Wismut-, Kobalt- und Nickelerze.
Wolfram.
Eisenstein.
Zinnerz.
Schwerspat.
Flußspat.
Quarz, Glimmer und Uranpecherz.
Eisenocker, Schwaben- nnd Farbenerde.
Braunstein.
Wäschsand, Graupen, Halden- und Schottersteine u. s. w.
Schaustuffen.

Summe C.
Davon wurden an die fiskalischen Hüttenwerke bei Freiberg geliefert

mit einem Metallinhalt von
0,109 Kilogramm Gold,

15846,574 „ Silber,
18410,84 Doppelzentner Blei,

11,221 Kupfer,
2324,258 Arsen,

39629,64 Schwefel,
840,676 Zink,

0,877 Nickel und Kobalt,
— Wismut.

Summe des Ausbringens beim gesamten Bergwerksbetriebe.

B 9*
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Die Durchschnittswerte der hauptsächlichsten Erzeugnisse des sächsischen "Bergbaues, sowie die
durchschnittliche Leistung auf l Mann der Belegschaft gehen aus der hier folgenden Übersicht hervor.

Erzeugnisse.

Braunkohlen . -

Erzeugnisse des Erzbergbaues:
Reiche Silbererze und silberhaltige

Blei- u s. w. Erze
Arsen-, Schwefel- und Kupferkiese .

Wismut-, Kobalt- und Nickelerze . .
Wolfram .
Eisenstein
Zinnerz . . . . . . .

Erzeugnisse des Erzbergbaues

Zu den fiskalischen Hütten bei Frei-
berg gelieferte Erze für sich . .

Gesamtes Ausbringen . . . .

Als durchschnittliche Jahres-
erzeugung auf 1 Mann der
Belegschaft (ausschließlich der Be-
amten) ergibt sich:

bei dem Steinkohlenbergbau . . •
bei dem Braunkohlenbergbau . . .
bei dem Erzbergbau

bei dem gesamten Bergwerksbetriebe

Ausbringen.

1901.

Tonnen.

4683849

1635060

11565
7119

29
522
42

4198
82

1615

25925

17976

6344834

182,9

504,s
7,4

196,!

1902.

Tonnen.

4407255

1746638

11687

7636

12

534

31

264

104

2948

23588

18505

6177481

175,2

535,9

7,1

194,6

Geldwert.

1901.

Jt

60961769

4408178

1503183

99050

548

536207

28965

37960

60671

12113

2332964

. 1578361

67702911

2380,30

1361,oo

664,47

2092,ii

1902.

Jt

53530322

4523657

1185101

110831

1150

525925

14122

1685

72642

21920

1982068

1270055

60036047

2128,02

1388,05

596,H

1891,55

Durchschnitts-
wert

auf 100 kg

1901.

Ji

1

13

1

1

102

68

73

9

8

•

.

•

s>

30

27

39

89

72

96

90

99

75

78

.

•

1902.

~^T7

i

10
1
9

98
45

69

8

6

•

22

26

14
45
58
49
55
64
85
75

4C

86

.

•

•
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IY. Stand der Gruben des Erzbergbaues in Bezug auf Belegung, Ausbringen,
Kapitaleinzahlung und Überschußverteilung im Jahre 1902.

1.
Von den Gruben des Erzberg-

baues standen

außer Betrieb . . . .

in Betrieb ohne Ausbringen

in Ausbringen ohne Überschuß-
verteilung . . ' . ' . . . .

in Ausbringen und Überschuß-
verteilung

und es dienten

als Stölln und Röschen ledig-
i:_l. j \TT i j!_*\
null ucui W Höätiliauiu ' j ,

Summe 1.

2.
Die durchschnittliche Beleg-

5chaft bei diesen Werken verteilt
sich

auf nicht in Betrieb stehende
Gruben mit

auf Gruben in Betrieb, aber
ohne Ausbringen, mit . . .

auf Gruben mit Ausbringen,
aber ohne Überschußvertei-
lung, mit

auf Gruben mit Ausbringen und
Überschußverteilung mit . .

auf die lediglich dem Wasser-
laufe dienenden Stölln und
Röschen m i t . . . .

Summe 2.

Bergrevier

Freiberg.

13

1

4

1

n
O

27

1

2544

66

60

2671

Bergrevier

Altenberg.

6

2

—

8

129

129

Bergrevier

Marienberg.

' ' 14

1

1

n
O

19

14

2

7

23

Bergreviere
Scheibenberg,

Jobann-
georgenstadt

und
Sohneeberg.

51

6

11

1

1

; 70

18

725

19

762

Insgesamt.

84

8

18

2

12

124

33

3400

85

67

3585

*) Die im Privatbesitz befindlichen Stölln (Erbstölln), welche zum Teil nur noch dem Wasserlaufe
zu Privatzwecken dienen, sind den Gruben „außer Betrieb" zugezählt worden.
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3.
Das im Jahre 1902 erzielte Aus-

bringen verteilt sich dem Werte
nach

auf. die Gruben, welche keine
Überschüsse zur Verteilung

auf die Gruben, welche Über-
schüsse verteilten, mit . .

Summe 3

4.
Die im Jahre 1902 erfolgte

Kapital- oder Zubußeneinzahlung
ist bewirkt worden:

A. von dem Bergbaue selbst mit
B. von dem Königi. Staatsfiskus

C. aus Kevier- und sonstigen

D. von Dritten, und zwar von
Gewerken, Gesellenschaften
und Alleinbesitzern, mit

Gesaratbetrag der Ein-
zahlungen

Die unter B angegebenen, vom
Staate herrührenden Einzahlungen
bestanden in:

gesetzl.Bergbegnadigungsgeldern

und in
Zuschüssen*) an Staatsgruben,

als:
für Himmelfahrt Fdgr
„ Himmelsfürst Fdgr

und
„ die Oberdirektion . . . .

DieEinzahlungen unter C gingen
hervor

aus Bergbaukassen . . . mit
„ der Gnadengroschen-

„ Holzgelderkassen . . „
„ Schurfgelderkassen . „

Bergrevier

Freiberg.

Jt

1222467

44315

1266782

—

1823316

250

2058

1825624

—

872989
915286

35040

250

*

10

78

88

—

42

30

72

—

37
88

17

—

Bergrevier
Altenberg.

M

103326

103326

—

151

151

—

—

—

—

4

56

56

—

48

48

—

—

—

—

Bergrevier

Marienberg.

Ji

1630

1630

—

27792

1694

4447

33933

27792

—

—

1540
• 154

<*

—

—

—

24

28

52

—

—

—

08
16

Bergreviere
Scheibenberg,

Johann-
georgenstadt

und
Schneeberg.

M \ S>

581224

29104

610328

—

3200

14198

427597

444996

3200

—

—

4800

9398

15

74

89

—

97

06

03

—

—

—

97

Insgesamt.

Jl

1908647

73420

1982068

—

1854308

16143

434254

2304705

30992

1823316

4800

250
10939

154

S)

81

52

33

—

42

21

12

75

—

42

05
16

*) Einschließlich Kosten für Neuanlagen und Grundstückserwerbungen.
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Von der Gesamt -Einzahlung
entfallen:

auf den Bergbau auf Silber-,
Blei-, Arsen-, Schwefel- und
Kupfererze .

und
auf den Bergbau auf Zinn-,

Wismut-, Kobalt-, Nickel-,
Wolfram- und Eisenerze u. s. w.

Das Endergebnis beim säch-
sischen Erzbergbau war im Jahre
1902

eine Überschußverteilung
bei 2 Gruben von . . . .

eine Kapital- oder Zubußen-
einzahlung bei den übrigen

mithin für die } Netto -Über-
Gesamtheit schußvonden
desBrzberg- w Gruben
baues: N.-Zuschuß

) an die Gruben

Außerdem wurden im Jahre
1902

aus der Königl. Haupthütten-
kasse als Unterstützung an
die Gruben gewährt (Erzfuhr-
lohnszulagen) . .

anKevierabgaben und Vorschuß-
zinsen erlassen

an fiskalischen Bergwerksab-
gaben erlassen

an Vorschüssen aus Staats- und
Eevierkassen an Gruben be-
willigt

4.uf früher gewährte Vorschüsse
wurden dagegen an die betr.
Staats- und Kevierkassen zurück-
gezahlt

ßergrevier

Freiberg.

Jt \

1825624

—

*) 12800

1825624

1812824

364

92

Z

72

—

—

72

72

22

40

Bergrevier

Altenberg.

* \

»

151

—

151

151

_ '

219

80

s>

48

—

48

48

_

20

Bergrevier

Marienberg.

JH \

32780

1153

—

33933

33933

2411

2518

—

4

14

38

—

52
•

52

85

80

Bergreviere
Scheibenberg,

Johann-
georgeüstadt

und
Schneeberg.

jt 1

393233

51762

6140

. 444996
•

438855

12

1712

—

1406

S)

40

63

60

03

43

38

40

—

99

Insgesamt.

Jt \

2251638

53067

18940

2304705

2285765

376

2411

4542

—

1486

*

26

49

60

75

15

60

85

80

—

99

*) Aus dem Keservefonds einer gewerkschaftlichen Grube.
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V, Gangbar gewesene Maschinen im Jahre 1902,

A. Bei dem Steinkohlenbergbau.

In Betrieb waren:

Dampfmaschinen :
zur Förderung
zum Betriebe von Seil- und Kettenbahnen .
zur Wasserhaltung . . . . . .

ausschließlich der unterirdischen Dampfpumpen
z u r Förderung u n d Wasserhaltung . . . .
zur Fahrung
zur Wetterversorgung

ausschließlich der Kompressorenbetriebe .

zum Betriebe von dynamo-elektrischen Maschinen
zu sonstigen Zwecken

Elektrische Fördermaschinen
Wassersäulenmaschinen . . . . .
SI^OIOOTMI m n a rt

Injektoren
Dampfaufzüge . . . .
Pulsometer
Lokomotiven (einschließlich der elektrischen) .
Lokomobilen
Dampfstrahlexiiaustoren . .

Kieme } Wetterräder (Ventilatoren) . . . . /
Luftpressen (Kompressoren)
Lufthaspel und Streckenmaschinen mit Luftbetrieb
Elektrisch angetriebene Haspel
Maschinen mit Luftbetrieb für kleine Ventilatoren
Seil- u n d Kettenbahnen, oberirdisch . . . .

„ , , „ unterirdisch . . . .
Fahrkünste .
Elektrische Anlagen

mit dynamo-elektrischen Maschinen < Q1'tllaj"°

Elektrische Beleuchtungsanlagen :
mit Glühlampen
m i t Bogenlampen . . . .

Akkumulatoren

Elektrische Grubeneisenbalinen
Koksöfen . . . .
Gasanstalten
Große Aufbereitungsanstalten . . . .

m i t Setzmaschinen . . . . . . .
Brikettpressen
Pumpen mit Luftbetrieb

„ „ elektrischem Antriebe . . . .
Körting'sche Wasserstrahlelevatoren . . . .
Maschinen zur Wasserversorgung über Tage .
Dampfpumpen über Tage
Unterirdische Wasserleitungen

Preßluftleitungen . . . . . . . .

Ber

Ölsnitz.

Zahl.

29
18
19

1

11
24
24

23
28

56
24
36
12

2
2

13
50
29

102
47

34
7
1

21
33

119

4066
122

1

14
133

1
61
28
1

39

33

Pferde-
kräfte.

5838
282

1076

16

415
2735
797

3133
333

60
Zellen

53
km
91

km

ginspektionsbez

Dresden.

Zahl.

12
3
9
5

6
11
13
1
9
9

31
12
18

7
2

6
2

11
26

3
2

8
9

15

559
52
3

1
46
1
7

54
2

11
2

5

5

Pferde-
kräfte.

1294
26

307
180

210
560
387

60
192
110

156
Zellen

31
km
28

km

irk

Zwickaul u.ll

Zahl.

46
15
12
24

8
20
34

' '2
35
50
3

105
~32
60
34
12

24
32
26

236
35

25
27

25
44

240

5210
335

2

1
167

15
133

2
118
39
1

27

42

Pferde-
kräfte.

5634
162
679

1800

274
3092
1717

45
8818
559

160
Zellen

40
km
118
km

Zusammen.

Zahl.

87
36
40
29
1

25
55
71
3

67
87
3

192
68

114
53
14
2
2

43
84
66

364
82

62
36
1

54
86

374

9835
509

6

2
213

1
36

320
. 5
190

69
2

81

80

Pferde-
kräfte.

12766
470

2062
1980

16

899
6387
2901
105

12143
1002

37£
Zeller

12<
kn
23'
kn
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Bade-Einrichtungen auf Steinkohlengruben.
Berginspektionsbezirk

Ölsnitz.

Bassins . —
Wannen . 95
Brausen 339
Heilbäder 2

B. Bei dem Braunkohlen!

In Betrieb waren:

Dampfmaschinen :

zum Betrieb von Seil- und Kettenbahnen
zur Wasserhaltung

ausschließlich der unterirdischen Dampfpumpen
zur Förderung und Wasserhaltung
zur Wetterversorgung
zum Betrieb von Kompressoren . . .
zur Aufbereitung . . . . . .
zu r Uriketterzeugung . . . . . . .
zur Wasserhaltung und Braunkohlenziegelerzeugung
zum Betriebe von dynamo-elektrischen Maschinen .

Speisepumpen
Injektoren . .
Dampfaufzüge . . . . .
Pulsometer
Lokomotiven . .
Lokomobilen . .
Dampfstrahlexhaustoren
Große Wetterräder (Ventilatoren)
Luftpressen (Kompressoren)
Seil- und Kettenbahnen (oberirdisch)
Drahtseilbahnen (Schwebebahnen) . . . .
Seil- und Kettenbahnen (unterirdisch)
Große Aufbereitungsanstalten
Brikett- und Braunkohlenziegelpressen . .

Wetteröfen . . . . . . .
F/lektrisc.hfi Anlfl.gp.Ti . . . .

mit dynamo-elektrischen Maschinen / gtjjfji" '
Elektrische Beleuchtungsanlagen . . . . . . .
Lufthaspel
Pulsator . . . . . . . . .
Pumpen mit elektrischem Antrieb
Ochsengöpel
Sauggasanlagen .

Dresden.

20
93
5

)ergbau.

Berginspel

Leipzig.

Zahl.

39
14
15
22
1
2
1
8

17
13
14
8

59
54

4
59
3
6
5
5
1

16
4

10
6

38
18

16
17
23
14
1

Pfeide-
kräfte.

1093
367
622
503
48
10
40

234
1185
432
833
101

255
83

Zwickaul u. II

65
281

1

tionsbezirk

Dresden.

Zahl.

16
3
7
7

1

6
2
1
2

20
28
3

15
2
5

5
1

1
7
4

2
2
6
2

1
1
1
1

Pferde-
kräfte.

144
63

408
103

14

74
100

16
15

- Zusammen.

180
713

8

Zusammen.

Zahl.

55
17
22
29
1
3
1

14
19
14
16
8

79
82

7
74
5

11
5
5
1

21
5

10
7

45
22

18
19
29
16
1
1
1
1
1

Pferde-
kräfte.

1237
430

1030
606
48
24
40

308
1285
448
848
101

255
83

Bade -Einrichtungen auf Braunkohlengruben.

Bassins
Wannen

Heilbäder

Berginspektionsbezirk

Leipzig.

—

Dresden.

2
3

11

Zusammen.

2
3

11



B 74

C. Bei dem Erzbergbau.

In Betrieb waren :

Dampfkunstgezeuge

Preßluftpumpen . . . .
Wassersäulenkunst^ezeuge . , . .
Wasserradkunstgezeuge . . . . .
Turbinenkunstgezeuge
Körting'sche Wasserstrahlpumpen unter

Tao'e

Hydraulische Widder . .

Wassertonnenaufzüge in Schächten . .
Wasserradgöpel
Turbinengöpel
Wassersäulengöpel
Pferdegöpel
Lufthaspel unter Tage .. . .

„ über „ . . . .
Dampfhaspei über Tage .
Fahrkünste . . .
Seilfahrungsanlagen
Seil- bez. Kettenbahnen über Tage . .

„ über ,, . .
Große Schacht- Ventilatoren . . . .
Harzer Wettersätze
Kleine Wetterräder mit maschinellem

ATitrifihß . . .
Handwetterräder
Luttengebläse . . . .
Zylindergebläse
Luftpressen (Kompressoren) . . . .
Dampfspeisepumpen . . . . .
Injektoren . .
Gesteinsbohrmaschinen
Elektrische Zündmaschinen . . . .
Aufbereitungswerkstätten

Hierin :
Wasserräder und Turbinen . . .
Lokomobilen . .
Dampfmaschinen
Steinbrecher .
Lesebänder
Drehende Klaubtische

Pochwerke
Naßpochstempel
Trockenpochstempel
Erzmühlen . . . .
Schlamm- und Wascherzzerkleinerer
Abläutermaschinen .
Läutertrommeln
Rätter .

Trommelsiebe und Spiralsiebe . .

Bergrevier

Freiberg.

1
7
9
5
7

11

1

1
1

10
1
1 •
4
6

12

2 •

1

8

8
21
9

56
1

21

16

4
9
2

8
10
93
47

3

13
18

Altenberg.

1

1

1

1

13

54

4

16
459

7

2

2

Marien-
ierg.

2
1

1

5
3

1

1

1

6

1

Scheiben-
berg.

1

1

1

1
1

Johanu-
georgea-

stadt.

1

1

1

1
1
1
8

4

4
1
1
2

3
15
13
2

2

Echnee-
berg.

1

6

1
1

6

2
1

2

3

2

14
1
2
7
4
1

24
5

6

2
1

1
6

45
12

2

Zu-

sammen.

1
8
9

11
9

3
1
1

18

2
2
3
1

10
1
3
4
9

13

2

3
2

24
1

12
30
15°
70
28
43

81
1
7

17
2

9
36

612
85

2
3
2
1

13
20
4



In Betrieb waren:

Setzmaschinen durch Bettung aus-

Setzmaschinen durch Bohr, Schaufel
und Heber austragend . . . .

Setzmaschinen, maschinell bewegt,

Spitztrichter und Spitzlutten . .
Spitzkästen (Zahl der Spitzen) . .

Rittinger'sche Querstoßherde . .
(Kegel-Trichter-)Eundherde . . .

Gemeine liegende Herde . . . .
Einkehr- und Glauchherde . . .

Magnetische Separatoren . . . .
Kreiselpumpen
Becherwerke
Saug- und Drucksäcze in Wäschen

Aufzüge .
Erzmengmaschinen

üergschmiedefeuer
Werkzeugmaschinen (Drehbänke, Hobel-

maschinen u. s. w.)
)ampfmaschinen für Bergschmieden .
^entilatorgebläse

Dlektrische Beleuchtungsanlagen . . .

m i t Bogenlampen . . . . . .
Dlektrische Kraftübertragungsanlagen .

mit Glühlampen
Elektrische Separatoren

Bergrevier

Freiberg.

26

6

89
31

21

2
2

7
8

1
4
1

26

18
1
1
4
1

111
3
2
4

Alten!) er g.

2

4

38

3
3

1

4

1

Marien-
berg. '

1

Scheiben-
berg.

1

Johann-
georgen-

stadt.

2

4
4

1
2
2

3
1
2
2

1

2

2

1
20
2

Schnee-
berg.

3

2
1

11

30
4

11

3

2

12

6

1
1

12

Zu-

sammen.

33

4

6
1

95
74
11
1

23
2

33
9

13

3
8

10
5

2
7
1

45

26
1
1
6
3

143
5
2
4

B 10*
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YI. Revierwasserlaufsanstalt.

A. Wasserwirtschaft.

Beobachtete Temperaturen, Regen und Verdunstungsmengen
im Jahre 1902.

Monat.

Januar . . .

Februar . .

März . . .

April . . .

M a i . . . .

Juni . . . .

Juli . . . .

August . . .

September . .

Oktober . .

November . .

Dezember . .

Jahressumme

Mittel . . .

Durchschnittliche Temperatur in C °
vormittags 10 Uhr.

R
ös

ch
en

-
ha

us
.

1,6

-2,i

1,9

7,4

8,8

15,5

15,7

15,5

13,i

6,9

0,8

-4,1

81,o

6,9

U
nt

er
er

 G
ro

ß-
ha

rt
m

an
ns

-
do

rf
er

 T
ei

ch
.

1,8

-1,4

2,1

8,2

9,o

16,3

16,o

16,!

14,5

8,0

1,8

-3,7

89,3

7,4

O
be

re
r 

G
ro

ß-
ha

rt
m

an
ns

-
do

rf
er

 T
ei

ch
.

1,7

-1,5

2,1

7,2

9,i

15,6

17,2

15,7

14,0

7,3

1,3

— 3,6

86,1

7,2

D
or

n 
th

al
er

T
ei

ch
.

0,7

-1,5

1,3

5,3

6,8

12,7

13,0

12,4

10,0

5,7

0,3

-3,8

62,9

5,2

D
it

tm
an

ns
-

do
rf

er
 T

ei
ch

.
1,2

-1,1

1,7

5,6

6,9

12,i

12,6

11,7

10,5

6,2

0,8

-3,i

65,i

5,4

Unterer
Großhartmanns-

dorfer Teich.

R
eg

en
 u

nd
Sc

hn
ee

. tb

0-3
h-T m> a

2
13

Dorn thaler
Teich.

R
eg

en
 u

nd
S

ch
ne

e.

V
er

-
du

ns
tu

ng
.

mm auf 1 qm.

88,8

23,5

74,o

42,5

87,2

130,o

120,9

85,4

66,1

27,2

6,8

70,c

823,o

68,0

31,9

1,4,6

40,7

54,8

59,i

70,6

70,,

65,i

59,4

31,2.

37,4

22,6

557,5

46,5

34,7

25,i

33,5

25,t

50,9

128,5

95,o

68,0

55,3

24,o

9,2

52,9

602,5

50,2

26,6

14,2

34,4

57,4

58,7

75,7

67,8

55,4

51,9

23,i

26,3

15,9

507,4

42,3

Für die Zwecke der Revierwasserlaufsanstalt sind aus natürlichen
Wasserläufen insgesamt

1297,2 Liter pro Sekunde
entnommen und abgeleitet worden.

Diese "Wassermenge hat zur Erfüllung der rezeß- und verfassungs-
mäßigen Verpflichtungen der Anstalt nicht ausgereicht; es sind vielmehr



28,6 Liter pro Sekunde
den Teichvorräten zu entnehmen gewesen.

Von der sonach insgesamt verfügbar gewesenen Wassermenge von
1325,8 Liter pro Sekunde

sind
515.7 Liter pro Sekunde für die verfassungsmäßigen Zwecke der

Revierwasserlaufsanstalt verwendet,
197.8 Liter pro Sekunde zur Erfüllung von Verträgen an die An-

lieger der Entnahmegewässer abgegeben und
612,3 Liter pro Sekunde in die letzteren zurückgeschlagen worden.

Der verfassungsmäßige Verbrauch verteilte sich folgendermaßen:
176,8 Liter pro Sekunde Betriebs- und "Wäschwasser an die Grube

Himmelsfürst, einschließlich Brauchwasser an die Gemeinde
Erbisdorf und Fabrikationswasser für die Vereinigt Felder
Lederwerke,

262,2 Liter pro Sekunde Aufschläge-, Wasch- und Brauchwasser
für die Grube Himmelfahrt und die Gemeinde Zug, ein-
schließlich Rotvorwerk,

38,4 Liter pro Sekunde Brauchwasser an die Gemeinde Freiberg
ferner

29,4 Liter pro Sekunde unvermeidlicher Verlust infolge Ver-
dunstung und schließlich

8,9 Liter pro Sekunde, welche aus Betriebsrücksichten, behufs
Bauausführungen und dergleichen aus den Teichen unbenutzt
in die Flut haben geschlagen werden müssen.

Der Verbrauch ist stärker gewesen als der Zugang und die Teich-
vorräte sind aus diesem Grunde in Anspruch genommen worden innerhalb
15 Wochen.

Die in dieser Zeit und ohne daß Wasserkürzungen zu berücksichtigen
wären, erforderlich gewesenen Aufschläge mitsamt dem Ersatz für ver-
dunstete Wassermengen betrugen

476,6 Liter pro Sekunde,
welche durch nutzbare Zugänge in Menge von

263,8 Liter pro Sekunde
und durch Entnahme aus den Teichvorräten von

212,8 Liter pro Sekunde
gedeckt werden konnten.

., Einschließlich der Wasservorräte zu Beginn des Jahres hat die Eevier-
wasserlaufsanstalt für das ganze Jahr insgesamt eine Wassermenge von

671,6 Liter pro Sekunde
zur Verfügung gehabt, wogegen die rezeßmäßigen Verpflichtungen ein-
schließlich der verdunsteten Menge und des Betriebsverlustes (8,9 sl)

438,o Liter pro Sekunde
betragen haben.



B 78

Die Revierwasserversorgung hat demnach den Bergbau mit einer
Sicherheit von

153,3 o/,,
unterstützt.

B. ReTierstölln.

Eine weitere Abwerfung von Stollnlängen ist, da die diesbezüglichen
Genehmigungserteilungen erst in das Jahr 1903 fallen, im Berichtsjahr
nicht zu verzeichnen, während der Betrieb von Umbruchsörtern auf Roth-
schönb erger Stolln im Himmelfahrter Felde fortgestellt wurde, sodaß die
in Unterhaltung gewesenen Stollnlängen sich beziffern auf

32795,9 m auf den oberen Revierstölln,
22195,9 m auf Rothschönberger Stolin,

ausschließlich des unverändert gebliebenen fiskalischen Rothschönberger
Stollns zwischen Halsbrückner Spat und Mundloch in Länge von 13072,om.

Die Wasserbewegung auf den oberen Revierstölln im Jahre 1902 ist
festgestellt worden zu:

138,o Liter pro Sekunde wirkliche Stollnzugänge,

und auf dem Rothschönberger Stolln
318,7 Liter pro Sekunde Stolln- und Hubwasser,

50,o Liter pro Sekunde verfällte Betriebswasser.
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AII. Auffahrung bei dem Erzbergbau und Aushieb auf den Lagerstätten
bei demselben im Jahre 1902.

A. Auffahrung.

B e r g r e v i e r .

1. Freiberg.
Auf Gängen
[m Quergestein

Überhaupt

2. Altenberg.
Auf Gängen und anderen

Lagerstätten
[m Quergestein

Überhaupt

3. Marienberg.
iuf Gängen
[ m Quergesteiu . . . . .

Überhaupt

1. Scheibenberg, Johann-
leorgenstadtund Schnee-

berg.
i.uf Gängen und anderen

Lagerstätten . . . .
m Quergestein

Überhaupt

Hauptsumme

Von 100 m Ortslänge, bezw.
Abteufen und Überhauen sind
.aher betrieben worden:

auf Gängen des Freiberger
Reviers

auf Lagerstätten des Alten-
berger Reviers . . . .

auf Gängen des Marien-
berger Reviers . . . .

auf Lagerstätten des Schei-
benberger Reviers u. s. w.

Vor Örtern.

In
gutem
Erz.

m

1016,7

1016,7

ri
0,0

8,0

—

—

29,i

29,i

In
Poch-

gängen.

m

1389,5

1389,5
8888,0 '

21,o

21,o
35,o

— '

189,o

570,o

570,o

In
taubem
Gestein.

m

4972,7
1509,i

6481,8

/»
0,0

6,0

133,o
56,o

189,o "

1043,4
206,o

1249,.i

1848,5

1053,8

11,5

22,9

1,6

1980,5
10960,5

15,6

60,o

30,s

7926,2

72,9

17,1

100,o

67,6

In Abteufen und Überhauen.

In
gutem
Erz.

m

125,1

125,i

—

—

—

—

46,8

46,8

In
Poch-

gängen.

m

210,7

210,7
706,o

—

—

- —

153,85

153,85

In
taubem
Gestein.

m

370,2

370,2

—

—

—

—

354,45
60,o

414,45

615,i

171,9 | 364,55

17,7

7,6

1321,1

29,9

25,o

784,65

52,4

67,4

Aufgewältigt.

AufStölln
und

Strecken.

m

—

45,o

45,o

547,8

547,8

592,s

In
Schäch-

ten.

m

—

—

35,8

35,8

38,8
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B. Gresamtauffahrung und Aushieb.

Bergrevier.

Freiberg
Altenberg

Johanngeorgenstadt
Schneeberg

Summe

Gesamte
Auffahrung
vor Ortern,
in Abteufen

und
Überhauen.

m

9594,o
35,o

189,0
125,4
536,7

1801,r,

12281,6

Gangflächenaushieb

bei den
Abbauen.

qm

54091,35
230,o

546,74
1659,9

10035,9

66563,89

Versuchs-
bauen.

qm

6597,i8

142,3

6739,48

überhaupt.

qm

60688,53
230,o

546,74
1802,2

10035,9

73303;37

Die Ergebnisse des Aushiebes im Freiberger Bevier waren nach
der Erzlieferung an die fiskalischen Hütten in ihren Hauptposten im Jahre

Erzlieferung
Silberausbringen . . . .
Bleiausbringen
Erlangte Erzbezahlung, ein-
schließlich derjenigen für
Kupfer,Schwefel, Arsen u.s.w.

Demnach im Durchschnitt auf
l qm Aushieb:

an Erzen
„ Silber
„ Blei
„ Erzl

Die letztere betrug im Mittel auf
den Doppelzentner Erz . .

bei Silber- und Bleihandels-
preisen*), die sich im Durch-
schnitt stellten:
für das Kilogramm Feinsilber

auf
für denDoppelzentnerWeich-

blei auf
Der Durchschnittsgehalt der Erz-

lieferung an Silber war . . .

177882 dz
17573 kg
20902 dz

182660 dz
15843 kg
18411 dz

1558506 M. 1244590 M.

L 2,19 dz

• 0,25 ksr
. . . .- . 29,24 „

szahlung . . . . 21, so M.

3,0l dz
0,26 kg

30,34 ..

20,5i M.

8,76 6,81

80,16 „

27,13 „

0,099 %

71,00 „

22,47 „.

0,087%.

*) Für Silber ist der Durchschnitt der Hamburger Notierungen und für Blei der
bei den Freiberger Hütten erzielte durchschnittliche Verkaufspreis eingestellt.
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VIII. Allgemeine Mitteilungen über den Bergbau.
(Auszug aus dem ersten Teile des Bergamtlichen Jahresberichts.)

A. Wirtschaftliche Lage des Bergbaus.

1. Kohlenbergbau.

Der im Juni 1900 eingetretene gewerbliche Niedergang hat im Laufe
des Berichtsjahres seinen Tiefpunkt erreicht. Die in dem Absatzgebiete
der sächsischen Stein- und Braunkohle vertretenen Industrien lagen zum
großen Teil schwer darnieder; im Eisengewerbe und in der Maschinen-
industrie hatten sich die Aufträge dermaßen verringert, daß hier erhebliche
Betriebseinschränkungen und teilweise auch stärkere Arbeiterentlassungen
stattfinden mußten. Der Bedarf an Industriekohle reichte daher bei weitem
nicht an den Betrag heran, mit dem die sächsischen Kohlenwerke nach
den Ergebnissen der voraufgegangenen günstigen Wirtschaftsjahre zu
rechnen gewohnt waren.

Während der milden Wintermonate Januar und Februar blieb auch
eine stärkere Nachfrage nach Hausbrandkohle aus, von Tag zu Tag nahmen
daher die Lagerbestände zu und drückten auf die Marktlage. Bei diesem
Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage war zu befürchten, daß
der freie Wettbewerb zu starken Preisherabsetzungen führen und dadurch
naturgemäß auch eine empfindliche Verkürzung der Arbeiterlöhne ein-
treten würde. Diese Nachteile für Produzenten und Arbeiter wurden
indes abgeschwächt durch die am 1. April 1902 erfolgte Gründung eines
Förder- und Verkaufsverbandes der Zwickauer und der Lugau-Ölsnitzer
Werke, über welchen das Nähere bereits im vorjährigen Berichte mit-
geteilt worden ist. (Jahrbuch 1902 Abt. B S. 86). Ergänzend sei hierzu
nur noch erwähnt, daß der Verbandsvertrag den Mitgliedern vorschreibt,
die gewonnenen Produkte nicht nach Raummaß, sondern ausschließlich
nach Gewicht zu versenden.

Übrigens haben inzwischen die Verbandsmitglieder die Verlängerung
des zunächst auf ein Jahr abgeschlossenen Vertrages auf weitere drei
Jahre — also bis zum 31. März 1906 — beschlossen.

Während des ganzen Frühjahres und Sommers stellte sich — ab-
gesehen von einem vorübergehenden Mehrbedarf an Hausbrandkohle
während des kühlen Mai — keine Verbesserung der Absatzgelegenheiten
ein, und so trat, um die Kohlenvorräte nicht in unwirtschaftlicher Weise
anwachsen zu lassen, an die Grubenleitungen die Pflicht heran, den Gruben-
betrieb der Nachfrage anzupassen und Fördereinschränkungen eintreten
zu lassen. Um hierbei die Arbeiterentlassungen auf das geringste Maß
einzuschränken, nahmen viele Werke unproduktive, der Aus- und Vor-
richtung des Abbaus dienende Arbeiten vor, andere beschäftigten die aus
der Grube zurückgezogenen Leute bei der Verbesserung und Erneuerung

S U
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der Tageanlagen (zu vergl. hierzu das Nähere unter IX bei A und B,
besonders Abschnitte II, IV, VLLJL und X) und nur wenige Werke ent-
schlossen sich zur Einlegung von Feierschichten.

Bis Oktober traten wenig Änderungen auf dem Markte ein. Von da
an hoben sich jedoch Absatz und Förderung gleichmäßig wieder. Zwei
Ursachen haben hierbei besonders günstig mitgewirkt.

Der näher rückende Winter brachte es naturgemäß mit sich, daß eine
stärkere Nachfrage nach Hausbrandkohle eintrat. Dieselbe steigerte sich
aber ganz ungewöhnlich, als im November der Winter mit außerordent-
licher und andauernder Strenge einsetzte und dadurch auch die mit Wasser-
kraft arbeitenden gewerblichen Unternehmungen infolge des durch den
anhaltenden Frost herbeigeführten Wassermangels zum Verbrauche von
Kohlen zwang.

Ein weiteres belebendes Moment für den Absatz der sächsischen
Steinkohle brachte der zu Anfang Oktober ausbrechende Generalstreik der
französischen Bergarbeiter. Die von dem Ausstande zunächst berührten
französischen Landesteile suchten ihren Bedarf an Kohle zum Teil aus
dem Saar- und Ruhrgebiete zu decken; ein Teil der dortigen Förderung
floß daher zu wesentlich besseren Preisen in jene Gebiete ab und wurde
in der Hauptsache den süddeutschen Staaten, die bisher regelmäßige Ab-
nehmer der Saar- und Ruhrkohle waren, entzogen. Das hier entstehende
Minderangebot führte zu einem vermehrten Absätze sächsischer Steinkohle
besonders nach Bayern.

Diese etwas günstigeren Verhältnisse der letzten drei Monate des
Berichtsjahres konnten indes die Wirkung der voraufgegangenen un-
günstigen Wirtschaftsverhältnisse nicht beseitigen.

Es ist deshalb, was zunächst den Steinkohlenbergbau betrifft, in
allen Abbaubezirken eine — zum Teil recht erhebliche — Verringerung
der Produktion (5,9 %) un(i eine noch empfindlichere, durch Preisherab-
setzungen entstandene Verringerung des Produktionswertes (12,2 °/0) ein-
getreten. Der Durchschnittspreis für die geförderte Tonne betrug 12,is M.
gegen 13,02 M. im Vorjahre.

Wenn dagegen der Braunkohlenbergbau — und zwar nur im
Leipziger Bezirke — trotz der allgemeinen Ungunst der Verhältnisse eine
Erhöhung der Förderziffern aufweist, so liegt dies darin begründet, daß
.in den vorangegangenen günstigen Jahren eine Reihe von Großbetrieben
entstanden sind, die nach dem Teufen ihrer Schächte im Berichtsjahre
in Förderung gekommen sind. Das Absatzgebiet der sächsischen Braun-
kohle erstreckt sich weiter auch mehr auf den Hausbrandbedarf und auf
die von der Wirtschaftskrisis zumeist unberührt gebliebenen landwirt-
schaftlichen Betriebe.

Immerhin ist aber die ungünstige Lage des Kohlenmarktes auch hier
dadurch empfunden worden, daß für die abgesetzten Produkte ein gegen
das Vorjahr weiter verringerter Erlös erzielt wurde. Im Durchschnitt
•wurde die Tonne mit 2,59 M. bezahlt, gegen 2,?o M. im Vorjahre.
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Im Einzelnen läßt die folgende Tabelle erkennen, wie sich unter dem
Einflüsse der eben geschilderten Verhältnisse die Kohlenproduktion und
ihr Wert in den verschiedenen Abbaubezirken. Sachsens im Jahre 1902
gestaltet haben.

Menge und Wert der Kohlenproduktion in Sachsen
im Jahre 1902 und deren Verhältnis zum Vorjahre,

geordnet nach einzelnen Inspektionsbezirken.

Inspektions-
bezirk.

Produktion

1902

Tonnen.

-(-Zunahme'» gegen das
— Abnahme/ Vorjahr

absolut
Tonnen.

in
Prozenten.

Wert

1902

Mark.

+ Zunahme •> g
— Abnahme /

absolut
Mark.

egen das
Vorjahr.

in
Prozenten.

a) Steinkohle.
Ölsnitz . . . .
Dresden . . . .
Zwickau 1 und II

Sa.

1606671
550899

2249685

4407255

— 40817
— 65479
— 170298

—276594

- 2,5
-10,6

- 7,o

- 5,9

20546009,95
6368593,98

26615717,93

53530321,8*

— 1509703,oo
— 1177565,03
— 4744178,74

— 7431446,7?

- 6,8

-15,6

-15,i

-12,2

b) Braunkohle.
Leipzig
Dresden

• •

Sa,

1372898
373740

1746638

+ 130212
— 18634

+ 111578

+ 10,5

- 4,7

+ 6,8

3551645,26
972011,32

4523656,58

+ 258578,83
— 143099,9?

+ 115478,86

+ 7,9

-12,8

+ 2,6

Hiernach ist die Steinkohlenförderung relativ am stärksten bei den
Werken des Inspektionsbezirkes Dresden (Plauenscher Grund) zurück-
gegangen, am wenigsten hat die Krisis die Förderung im Lugau-Ölsnitzer
Revier beeinflußt.

Gezählt wurden insgesamt 30 Steinkohlenwerksunternehmungen (je
13 im Zwickauer und im Lugau-Olsnitzer Becken, 3 im Plauenschen
Grunde und l zunächst im Ausbau begriffenes Werk bei Hainichen).
29 Steinkohlenwerke standen in Förderung (gegen 30 im Vorjahre), außer-
dem gewann noch ein abgebautes Werk bei den Abbruchs- und Planierungs-
arbeiten über Tage eine ganz geringe Menge Kohle.

Die von den Steinkohlengewerkschaften und Aktienunternehmungen
erzielten Betriebsüberschüsse stehen bei der geschilderten Lage des Stein-
kohlenbergbaus mit geringen Ausnahmen erheblich hinter denen der Vor-
jahre zurück.

Bll*
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Der Braunkohlenbergbau wies 95 Werke auf, davon standen 94 (im
Vorjahre 95) in Förderung und zwar 56 im Leipziger und 38 im Dresdner
Bezirk. Davon hatten 53 Werke ausschließlich unterirdischen Betrieb,
31 bauten nur über Tage ab und 10 hatten teils unterirdischen Betrieb,
teils Tagebau. Von Interesse ist die Entwickelung, welche dieser Zweig
des Bergbaus im Leipziger Bezirk nimmt. Euer sind während der wirt-
schaftlich günstigen Vorjahre mehrere Großbetriebe ins Leben gerufen
worden, die nunmehr ihre Ausrichtungsarbeiten beendet haben und ihre
wachsenden Fördermengen auf den Markt bringen; es zählen hierzu die

• Bubendorfer Kohlenwerke, die Gewerkschaften Graf Moltke in Stockheim
und Viktoria in Lobstädt, sowie die ßamsdorfer Kohlenwerke.

Alle diese Unternehmungen haben zugleich auch Brikettanlagen er-
richtet und in. der Mehrzahl schon in Betrieb genommen, so daß in den
letzten Jahren die Briketterzeugung einen außergewöhnlichen Aufschwung
genommen hat.

Es wurden hergestellt:

im Jahre 1897: 53460 t Braunkohlenbriketts im Werte von 429804 M.
„ „ 1898: 71576 „ „ „ „. „ 573755 „
„ „ 1899: 91518 „ „ „ „ „ 725645 „
„ „ 1900: 97150 „ „ „ „ „ 883487 „
„ „ 1901: 122724 „ „ „ „ „ 1130100 „
„ „ 1902: 156401 „ „ „ „ „ 1318017 „.

Während im Jahre 1897 nur erst 3 Brikettanlagen im Betriebe waren,
wurden deren im Berichtsjahre 8 gezählt.

Die sächsischen Braunkohlenbriketts erringen sich immer mehr Ab-
nehmer; sie werden voraussichtlich der böhmischen Hausbrandkohle eine
wachsende Konkurrenz machen. Während des lange anhaltenden Aus-
standes der österreichischen Bergarbeiter zu Anfang des Jahres 1900
waren die sächsischen Konsumenten böhmischer Braunkohle gezwungen,
meistens inländische Briketts zu beziehen, und es fällt jetzt den böhmi-
schen Produzenten schwer, das mit heimischen Produkten versorgte Ab-
satzgebiet wieder zu gewinnen.

Die Bohrtätigkeit war im Berichtsjahre geringer als im Vorjahre.
Es sind 11 Bohrversuche beim Bergamte angemeldet worden, die in der
Hauptsache die Aufschließung von Braun kohlenlagern im Leipziger und
im Dresdner Berginspektionsbezirke zum Zweck hatten; in der Mehrzahl
der Fälle wurde bauwürdige Kohle nachgewiesen (zu vergl. das Nähere
unter IX B 1.)

In den beiden folgenden Tabellen ist die Stein- und Braunkohlen-
produktion Sachsens und ihr Verkaufswert während der letzten 10 Jahre
übersichtlich zusammengestellt.
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Stein- und Braunkohlenprodukt ion Sachsens
und ihr Wert 1893 — 1902.

a) Steinkohlen.

Jahr.

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Menge
in Tonnen.

4274064
4123227
4435328
4536603
4571685
4425746
4546756
4802700
4683849
4407255

Gesamtwert
in Mark.

40515744
37743737
40896400
43112020
46252857
47206634
49740956
60304069
60961769
53530322

Durchschnittspreis
für die

geförderte Tonne
in Mark.

9,48

9,15

9,22

9,50

10,12

10,67

10,94

12,56

13,020

12,15

b) Braunkohlen.

Jahr.

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Menge
in Tonnen.

940988
918589

1018486
1035825
1073239
1180928
1292348
1540512
1635060
1746638

Gesamtwert
in Mark.

2655325
2567345
2681097
2666360
2665433
2912616
3174848
4308140
4408178
4523657

Durchschnittspreis
für die

geförderte Tonne
in Mark.

2,82

2,79

2,63

2,57

2,48

2,17

2,46

2,80

2,70

2,59

2. Erzbergbau,

Die Lage des Erzbergbaus war im verflossenen Jahre im allgemeinen
wieder eine wenig befriedigende. Die Preise der für die sächsischen Erz-
bergwerke wichtigsten Metalle erlitten starke Einbußen, obwohl man er-
wartet hatte, daß mit der Beendigung der Kriegswirren in Afrika und
Asien eine günstigere Entwicklung eintreten werde.

Das Silber hat im Berichtsjahre den tiefsten Preisstand erreicht, der
je zu verzeichnen war. Mit dem höchsten Kurs — 76,50 M. für l kg. —
zu Anfang des Jahres eröffnend, zeigten die Hamburger Notierungen mit
geringen Stillständen im April und Juli eine beständige und sehr erheb-
liche Abnahme. Am 27. November wurde der bisher tiefste Silberpreis —
64,oo M. —: notiert; in der Folge verbesserte sich der Preis wieder etwas
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er stand am Schlüsse des Berichtsjahres bei 65,25 M. Als mittlerer deutscher
Handelspreis für l kg Feinsilber ergibt sich nach den erwähnten Notier-
ungen 71,oo M. — gegen 80,ie M. im Jahre 1901. — Die Freiberger
Hütten erzielten im Jahresdurchschnitt einen Verkaufspreis von 71,n M. —
gegen 80,83 M. im Vorjahre. — Das anhaltende Sinken des Silberpreises
in den letzten, Jahren ist in der Hauptsache dem starken Angebote der
amerikanischen Silberbergwerke und dem Rückgänge der -Nachfrage für
die asiatischen Silberländer zuzuschreiben. Hierzu trat im Berichtsjahre
noch der weitere Umstand ungünstig hinzu, daß die chinesische Regierung
auf Grund der Vereinbarungen mit den in den Chinawirren beteiligten
Mächten berechtigt war*, die ausbedungenen Kriegsentschädigungen in
Silber zu leisten. Nicht ermutigend wirkte auf dem Silbermarkte auch
die Kunde, daß Siam zur Goldwährung übergehe und weitere Länder
folgen würden.

Eine gleich schlechte Marktlage hatte das Blei. Obwohl man er-
wartete, daß der Preissturz des- Silbers eine Verringerung der Erzförderung
seitens der meist zugleich auch auf Blei bauenden Silberbergwerke herbei-
führen würde, blieb das Angebot an Blei auf dem europäischen Markte
sehr bedeutend. Es wirkte hierbei auch noch der Umstand mit, daß die
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika neuerdings durch einen hohen
Schutzzoll die Blei-Einfuhr insbesondere aus Mexiko, Spanien und Australien
von sich fernhalten, sodaß auch diese Länder ihre Produkte auf den
europäischen Markt bringen. Es sind deshalb weitere Preisrückgänge
eingetreten, und die Lage des Bleierzbergbaus hat sich im Berichtsjahre
anderweit verschlimmert.

Nach den Notierungen auf dem Londoner Metallmarkte betrug der
mittlere Bleipreis — in deutsche Währung umgerechnet — 22,34 M. für
100 kg engl. pig common gegen 25,22 M. im Jahre 1901 und 34,i9 M. im
Jahre 1900. Die höchste Notierung war 23,so M., die tiefste 20,so M.
Der Durchschnittspreis für das von den fiskalischen Hüttenwerken
bei Freiberg verkaufte Weichblei betrug 22,4? M. für 100 kg, gegen
27,i3 M. im Jahre 1901, und 34,24 M. im Jahre 1900. Die trostlose Lage
des Silber- und Bleimarktes hat bei den am deutschen Erzbergbau Be-
teiligten den Gedanken an einen engeren Zusammenschluß zum Zwecke
der Herbeiführung gemeinsamer Schutzmaßnahmen für die Wiederbelebung
des Erzbergbaus aufkommen lassen. Im Berichtsjahre hat in Düsseldorf
eine Versammlung von Interessenten getagt, die zunächst einen zwölf -
gliedrigen Ausschuß gewählt hat, welcher mit den nötigen Vorarbeiten
zur Herbeiführung eines Zollschutzes betraut worden ist.

Befriedigender lagen die Verhältnisse im Berichtsjahre für Zink, die
indes dem vaterländischen Bergbau wegen der nicht sehr hohen Zinkerz-
produktion nur in geringem Maße zu gute gingen. Der im vorjährigen
Berichte erwähnten Konvention der Zinkhüttenbesitzer Schlesiens, des
Rheinlandes, Belgiens, Frankreichs und Englands wurden von einzelnen
Beteiligten bei der Unterzeichnung Schwierigkeiten bereitet, die dazu



führten, daß das geplante Syndikat endgültig scheiterte. Dieser Vorgang
hat indes im Berichtsjahre noch keine ungünstige Wirkung auf den Zink-
preis ausgeübt.

Die mittlere Londoner Preisnotierung für 100 kg Silesian ordinary
brands betrug in deutscher Währung 36,98 M. gegen 33,9? M. im Vorjahre;
die Notierungen schwankten zwischen den Grenzen 32,75 M. und 39,so M.
Die fiskalischen Hüttenwerke bei Freiberg erzielten einen durchschnitt-
lichen Verkaufspreis von 37,79 M.

Wegen der im sächsischen Vogtlande wieder aufgenommenen Schürf-
ungen nach Kupfer haben auch dessen Marktverhältnisse für den
sächsischen Erzbergbau einiges Interesse. Im Berichtsjahre waren die
Preise sehr großen Schwankungen ausgesetzt; die niedrigste Londoner
Notierung für 100 kg Kupfer (Chili bars) — in deutsche Währung um-
gerechnet — betrug 93,50 M., die mittlere 104,92 M. und die höchste 112,ooM.
Beim Mansfelder Kupferschieferbergbau, dem wichtigsten Kupferprodu-
zenten Deutschlands, wurde für 100 kg Baffinadkupfer ein Durchschnitts-
preis von 112,57 M. gegen 150,71 M. im Vorjahre erzielt.

Zinn ist auch im Berichtsjahre Spekulationsartikel geblieben Die
wichtigsten Produktionsstätten der Erde bringen das Metall in der Haupt-
sache über den Londoner Markt in den Handel; es sind deshalb die
sächsischen Zinnerzbergwerke beim Absätze ihrer Produktion den Schwank-
ungen des Londoner Marktes ausgeliefert. Im Berichtsjahre bewegten
sich die Londoner Preise für 100 kg Zinn in deutscher Währung zwischen
201,50 M. und 269,so M. Das wichtigste Zinnerzbergwerk Sachsens, die
Altenberger Zwitterstocksgewerkschaft, erzielte für das abgesetzte Zinn
den geringsten Erlös im Januar mit 208,oo M., den höchsten im Mai mit
279,oo M. für 100 kg. Der Durchschnittserlös des Jahres betrug 245,40 M.
gegen 240,94 M. im Vorjahre.

Die Nachfrage nach Wolframerzen befriedigte im Berichtsjahre
ebensowenig wie im Vorjahre; erst gegen das Ende konnte wieder ein
geringer Absatz an Wolframstückerz und eine kleine Preiserhöhung für
diese Erzsorte erzielt werden. Auch die Lithionglimmergewinnung, mit
welcher die auf Wolframerze bauende Gesellenschaft Vereinigt Zwitter-
feld Fdgr. zu Zinnwald über die schlechte Lage des Wolframmarktes
hinwegzukommen hoffte, mußte hier eingestellt werden, da die Nachfrage
beinahe gänzlich ausblieb.

Die erlangte Bezahlung betrug im Berichtsjahre für 100 kg
Wolframstückerz 55,oo—9Ö,oo M. durchschnittlich 71,os M. .gegen

104,20 M. in 1901,
Wolframsetzerz 25,oo—27,oo „ durchschnittlich 26,62 M. gegen

38,54 M. in 1901,
Wolframschlich I 25,oo—27,oo „ durchschm'ttlich . 26,62 M. gegen

. 40,80 M.' in 1901,
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Wolframschlich II 20,oo M, durchschnittlich 20,oo M. gegen 29.so M.
in 1901,

Lithionglimmer 6,00 „ durchschnittlich 6,00 M. gegen 6,00 M.
in 1901.

Wismutmetall wurde während des ganzen Jahres bei den sächsischen
Gruben mit ll,oo M. pro kg bezahlt. Durch die vermehrte Einführung
der chemischen Verarbeitung der Wismuterze (Auslaugung mittels Salz-
säure) haben sich die Produktionsverhältnisse des in der Hauptsache im
Johanngeorgenstädter Revier umgehenden "Wismuterzbergbaus erfreulich
gebessert. Die hier gewonnenen Erze sind im Gegensatze zu denen
anderer Fundstätten sehr einfach und gleichförmig; sie bestehen fast nur
aus Wismutocker, gediegenem Wismut und teilweise etwas Bleiglanz.
Bei dieser Erzbeschaffenheit ist die übrigens längst bekannte chemische
Aufbereitung gegenüber der bisherigen Herstellungsmethode — nämlich
der Gewinnung aus Schlicherzen, die mittels des Stoß- und Kehrherd-
Prozesses erzeugt werden — mit besonderem Vorteil anzuwenden.

Nach den Aufzeichnungen der Grubenverwaltung einer Gewerkschaft
betrugen z. B. die Kosten bei der früheren Gewinnungsmethode für l kg
Wismutmetall l,n M. für den Hüttenprozeß,

1,13 „ „ ., Raffmationsprozeß,

zusammen 2,?4 M.,
bei dem Auslaugeverfahren dagegen

0,62 M. für den Hüttenprozeß,
0,22 „ „ „ Raffinationsprozeß,
0,28 „ „ Säure,

zusammen l,12 M.
Die genannte Gruben Verwaltung hat inzwischen durch Untersuchungen

der Abgänge und Rückstände noch Erfahrungen gesammelt, die eine weitere
Verringerung der Kosten der veränderten Gewinnungsmethode erhoffen
lassen. Da übrigens in den ersten Monaten des Jahres 1903 eine wesent-
liche Aufbesserung des Wismutpreises eingetreten ist (von ll,oo M. auf
16,50 M. für l kg), so dürften die auf Wismut bauenden Gruben in Zu-
kunft zufriedenstellendere Abschlüsse zu verzeichnen haben.

In der Eisenindustrie, die im Jahre 1901 eine schwere Krisis
durchzumachen hatte und die ohne besondere Hoffnung auf baldige
Änderung in das Berichtsjahr eingetreten war, ließen sich schon im Früh-
jahre schwache Zeichen einer beginnenden Besserung erkennen. Im
weiteren Verlaufe des Jahres mehrten sich die Aufträge und es nahmen
die Vorräte mehr und mehr ab, so daß man am Ende des Jahres wohl
zu der Annahme berechtigt war, es werde auf dem deutschen Eisenmarkte
die schlimmste Zeit des Niederganges überwunden sein. Die erhoffte
Preisbesserung ist jedoch zunächst noch nicht eingetreten. Die auf dem
rheinisch-westfälischen Eisenmarkte gehandelten Spateisensteine gingen
sogar wegen der reichlichen Vorräte, die vorerst noch unterzubringen
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waren, von 160 M. auf 140 M. für die Doppelladung zurück, während
die Tonne Thomasroheisen durchgehends mit 58 M. bezahlt wurde.

Die Cainsdorfer Königin Marienhütte hat, nachdem sie im Vorjahre
ihren Hohofenbetrieb eingestellt hatte, Roheisen überhaupt nicht produziert;
die Preise des von ihr verkauften Stabeisens schwankten zwischen 105,« M.
und 125,u M. für die Tonne, im Durchschnitt wurden 114,40 M. erzielt
gegenüber 126,so M. im Vorjahre.

Hiernach waren die Verhältnisse noch nicht derartig, daß sie die Be-
sitzer der sächsischen Eisensteingruben, unter denen insbesondere die
Aktiengesellschaft Königin Marienhütte in Cainsdorf zu nennen ist, zu
einer Wiederaufnahme ihrer im Vorjahre eingestellten Betriebe ermutigt
hätten. Die sächsische Eisenerzproduktion ist deshalb im Berichtsjahre
noch weiter — von 4198,3 auf 264,5 t — zurückgegangen.

Über die Bewegung, welche die Durchschnittspreise der für den
sächsischen Erzbergbau wichtigsten Metalle in den letzten 10 Jahren
gezeigt haben, ist das Nähere aus der folgenden Tabelle zu ersehen.

Durchschnitt der Börsennotierungen bez. der Erzbezahiungen
1893 — 1902.

Jahr

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

Silber
notiert

für 1 kg

Jt

104,io5

85,207

87,992

90,453

78,50

79,25

80,77

83,37

80,16

71,oo

Blei
notiert

für 100 kg

Jt

19,54

19,07

21,23

22,658

25,625

26,166

30,05

34,19

25,22

22,34

Zinn
verkauft

für 100 kg

Jt

180,38

145,00

131,52

125,00

129,20

145,io

252,34

274,56

240,94

245,40

Wolfram-
stufferz
verkauft

für 100 kg

Jt

103,33

79,02

81,68

91,52

101,20

112,82

135,45

147,74

104,20

71,08

Zink
notiert

für 100 kg

Jt,

34,63

30,79

29,i8

29,24

34,875

40,913

49,68

40,40

33,97

36,98

Wismut
verkauft
für 1 kg

Jt

16,33

13,50

7,20

6,60

11,00

11,00

11,00

13,82

12,50

11,00

Handels-
eisen

(Stabeisen)
verkauft

für 100 kg
Jt

t

.

10,50

11,80

13,00

12,55

13,80

15,98

12,65

11,44

Menge und "Wert des Ausbringens der sächsischen Erzbergwerke,
soweit sie dem Berggesetze unterstellt sind, und ihre Verteilung auf
die einzelnen Erzreviere sind in den folgenden Tabellen zusammen-
gestellt:

B 12
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Das gesamte Ausbringen der Erzbergwerke
im Königreiche Sachsen 1893—1902.

Jahr.

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Menge in Tonnen.

40376
39030
31847
33616
38513
31724
32466
30108
25925
23587

Wert in Mark.

4370289
3723247
3506173
3251939
2595921
2635024
2642998
2952767
2332964
1982068

Ausbringen der Erzbergwerke 1900—1902,
v s r t- e i 11- st u. £ die einzelnen !?.• e v i e- r e.

•

Kevier.

Marienberg
Scheibenberg
Johanngeorgenstadt . .
Schneeberg . • . . . .

Zusammen

Tonnen.

1900.

21054
174

75
1838
2356
4611

30108

1901.

18198
406

50
1367
1666
4238

25925

1902.

18406
375
50

137
1297
3322

Wert in Mark.

1900.

2133556
116836

2737
45398
81633

572607

23587 2952767

1901.

1 584851
107913

1744
27972
96253

514231

2332964

1902.

1266783
103326

1630
10343

110343
489 643

1982068

Verteilung des Erzausbringens auf die wichtigsten Produkte.

1901 1902
Reiche Silbererze und silberhaltige Blei-,

Kupfer-, Arsen-, Zink-und Schwefelerze 11564,89 t 11687,2? t
Arsen-, Schwefel- und Kupferkiese . . 7118,7i „ 7635,52 „
Zinkblende 28,90 „ ll,so „
"Wismut-, Kobalt- und Nickelerze . . 521,si „ 534,22 .,
"Wolfram 42,17 „ 31,26 j,
Eisenstein 4198,26 „ 264,49 „
Eisenocker und Farbenerde 61,04 „ 58,oo „
Zinnerz 82,33 „ 103,95 „
Fluß- und Schwerspat 2024,90 „ 3019,53 „
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Von den vorhandenen 124 Erzberggebäuden standen nur 20 (1901: 26)
in Förderung und zwar

5 (1901: 5) im Freiberger,
2 (1901: 2) „ Altenberger,
1 (1901: 2) „ Marienberger,
2 (1901: 4) „ Scheibenberger,
7 (1901: 8) „ Johanngeorgenstädter und
3 (1901: 5) „ Schneeberger Eevier.

Die Produktionsmenge ist gegen das Vorjahr um 2338 t zurück-
gegangen, dieser Rückgang ist in der Hauptsache auf die Einstellung der
Eisenerzbergwerke im Scheibenberger, Johanngeorgenstädter und Schnee-
berger Eevier zurückzuführen. Der Wert der Gesamterzproduktion ist
infolge der weichenden Silber- und Bleipreise gegen das Vorjahr aber-
mals erheblich um 350896 M. gesunken, hauptsächlich wird hiervon das
Freiberger Eevier betroffen.

Die im vorjährigen Berichte erwähnte Auffindung von Nickel-
erzen in Sohland (sächsische Oberlausitz) hat zu lebhafteren Schürfungen
in r\c*r rlnrfirrAri ß-orrATirl o-a-fii}vH-.• aa iof irn Be^i^h^siahre bereits ein zweiteso o ö / <j
auf den Abbau von Nickelerzen gerichtetes Unternehmen ins Leben ge-
treten. In diesem Jahre wurden rund 950 t Erze gewonnen, die zu 2/3

recht guten Absatz gefunden haben. Auf die rechtlichen Verhältnisse
dieser zunächst nicht unter das Allgemeine Berggesetz fallenden Unter-
nehmungen werden voraussichtlich die Entschließungen der nächsten
Ständeversammlung von einschneidendem Einfluß sein.

An die fiskalischen Hüttenwerke bei Freiberg wurden im Be-
richtsjahre

185046 dz

heimische Erze zur Verhüttung abgeliefert, gegen 179756 dz im Vor-
jahre. Hiervon stammten allein 164836 dz (1901 : 158583) von den fis-
kalischen Erzbergwerken.

Die an die Gruben hierfür geleistete Erzbezahlung betrug insgesamt

1270055 M.,

sie ist gegen die vorjährige um 308306 M. oder 19,5 % gefallen. Die im
besonderen von den fiskalischen "Werken angelieferten Erze wurden mit
1000649 M., im Vorjahre dagegen mit 1250161 M. bezahlt. Es erzielte
hiernach der Doppelzentner Erz eine durchschnittliche Bezahlung von
6,86 M. (1901 : 8,7s; 1900 : 10,2o). Aus diesen Zahlen spricht zur Genüge,
in welcher mißlichen wirtschaftlichen Lage sich die meisten der sächsischen
Erzbergwerke im Berichtsjahre befunden haben.

Die Erzlieferungen der sächsischen Gruben an die fiskalischen
Hütten und ihre Bezahlung haben in den letzten 10 Jahren den aus
der folgenden Tabelle ersichtlichen Gang genommen:

B 12*
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Die auf den Königlichen Schmelzwerken bei Freiberg
verhütteten Erze aus dem Königreich Sachsen. 1893—1902.

Jahr.

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Lieferung der Gruben
an die Hütten

in Doppelzentnern Erz.

313356
310991
266795
249233
207722
207683
209565
207940
179756
185046

Bezahlung der Hütten
an die Gruben

in Mark.

3476166
2837587
2776525
2552947
1910655
1929681
1888357
2120318
1578361
1270055

Durchschnittliche
Bezahlung

für 1 Doppelzentner Erz
in Mark.

11,09

9,12
10,41

10,84

9,20

9,29

9,oi
10,20

8,78

6,86

Über den Metallinhalt der Erzlieferungen und den hierauf entfallenden
Anteil an der Bezahlung während der letzten 5 Jahre gibt die folgende
Tabelle Auskunft:

Metallinhalt und Bezahlung der von den sächsischen
Erzbergwerken an die Königlichen Schmelzwerke bei Freiberg

gelieferten Erze. 1898 — 1902.

Jahr.

1898 / a'
l b.

1899 ( a'
\ "•

1900 (*'
l D-

1901 ( a'
l "•
(a..

1902 <
\b.

a. Metallinhalt an: b. Bezahlung für:

Silber.

21404,04kg

1298 004 M.

18 306,ii kg

1145 142 M.

19915,62kg

1323 063 M.

17 587,90 kg

1094 039 M.

15846,57 kg

854059 M.

Blei.

28 848,38 dz

515 445 M.

27 174,55 dz

575 611 M.

24926,15 dz

645 747 M.

20 902,49 dz

357 414 M.

18 410,84 dz

262 352 M.

Kupfer.

17,78 dz

355 M.

21,03 dz

972 M.

14,69 dz

1386 M.

10,67 dz

761 M.

11,22 dz

613 M.

Arsen.

427,i2 dz

9208 M.

2423,36 dz

62446 M.

1710,46 dz

49116 M.

1423,89 dz

37684 M.

2324,26 dz

51742 M.

Schwefel.

37 229 ,64 dz

96 994 M.

40 705,38 dz

96 200 M.

42 162,7i dz

99 353 M.

36 238,62 dz

88012 M.

39 629,64 dz

97 194 M.

Zink.

1526,65 dz

9676 M.

1182,42 dz

7986 M. •

349,io dz

1653 M.

103,3o dz

451 M.

840,68 dz

3861 M.

Die wirtschaftlichen Ergebnisse der einzelnen Erzbergwerke
sind, der oben geschilderten Lage des Metallmarktes entsprechend, im
allgemeinen sehr ungünstige gewesen.

Nur eine einzige, auf Wismut bauende Grube — Gottes Geschick
vereinigt Feld Fdgr. — im Johanngeorgenstädter Revier hat im Berichts-
jahre einen eigentlichen Betriebsüberschuß erzielt und konnte 6140,eoM.
als Verlagsrückerstattung an die Gewerken auszahlen.
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Im übrigen hat der Betrieb der Erzbergwerke nach den Angaben
ihrer Besitzer

2304705,75 M.
(gegen 2155997,50 M. im Vorjahre)

Zuschüsse und Zubußen beansprucht, die zum Teil aus eigenen Mitteln
der Einzelunternehmer, aus Qewerkenzubuße zum Teil aber auch aus
Staats- und aus Revier- oder sonstigen Unterstützungskassen gezahlt
worden sind.

Der Betrieb der fiskalischen Erzbergwerke forderte 1823316 M. Zu-
schuß (1901: 1668359 M.). "Weiter ist hier hinsichtlich der Verwilligung
und Verausgabung von Geldmitteln aus den von den Behörden
der Bergverwaltung zu vertretenden Unterstützungskassen
folgendes zu bemerken:

Auf den Kuxbesitz der Obergebirgischen Bergbaukasse und der Berg-
begnadigungsfonds (zusammen 2141 Kuxe) waren 31292 M. Zubußen
(1901: 31184 M.) aus den Mitteln dieser Fonds zu leisten; sie dienten
dem Betriebe der beiden Gruben Vater Abraham zu Marienberg und
Vereinigt Feld im Fastenberge; außerdem wurden 5431,25 M. Berg-
begnadigungsgelder zum Ankauf von 9,375 Kuxen der Gewerkschaften
Vater Abraham Fdgr. zu Marienberg, Alte Hoühung Gottes zu Klein-
voigtsberg, und Christbescherung Erbstolln zu Großvoigtsberg verwendet.
Zur Unterhaltung des Reitzenhainer Zeuggrabens wurden auch im Berichts-
jahre wieder 154,ie M. aus der Marienberger Schurfgelderkasse gewährt.

Auf früher bewilligte Vorschüsse wurden im Berichtsjahre 1486,99 M.
und zwar 1406,99 M. von zwei Erzgruben an die Obergebirgische Berg-
baukasse und 80 M. von einer Grube an den Altenberger Bergbegnadigungs-
fonds zurückgezahlt.

An Vorschußrückzahlungen und Zinsen wurden 2805 M. gestundet,
und zwar 2775 M. für 3 Gruben bei der Obergebirgischen Bergbaukasse
und 30 M. bei einer Schurfgelderkasse.

Unmittelbar erlassen wurden an Vorschußrückzahlungen und Zinsen
2411,85 M.; der Erlaß wurde einer Grube seitens der Obergebirgischen
Bergbaukasse bewilligt.

Endlich sind zur Unterstützung des Betriebes von Erzbergwerken
und Revierbetriebsanstalten an Holzgeldern gewährt worden

121,so M. an l Grube seitens der Ehrenfriedersdorfer Holzgelder-
kasse,

6002,15 „ an 9 Gruben seitens der Johanngeorgenstädter Holz-
gelderkasse,

1418,78 „ an l Grube und zur Erhaltung einer Revierbetriebs-
anstalt seitens der Marienberger Holzgelderkasse,

1207,74 „ an 4 Gruben seitens der Scheibenberg-Oberwiesenthaler
Holzgelderkasse,

2189,08 „ an l Grube seitens der Schneeberger Holzgelderkasse,
zus. 10939,05 M. gegen 11047,84 M. im Vorjahre.
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Die Grubenfeldsteuer-Einnahmen und die Ausfälle an dieser
Steuer haben in den letzten 10 Jahren folgenden Gang gezeigt:

Einnahmen, Erlasse und Abschreibungen
an Grubenfeldsteuern. 1893—1902.

Jahr.

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Einn ahmen

in Mark.

13467,42
12054,65
10351,35
10452,90
10829,io
10555,io
12335,95
15226,70
17491,40
14418,io

Erlasse und Abschreibungen

in Mark.

5210,oo
7316,9i
7751,95
8566,80

10011,40

7233,oo
5354,35
5097,80
4863,40
5149,40

B. Gesetzgebung.
Auf dem Gebiete der Landesgesetzgebung ist als der für das Berg-

wesen wichtigste Vorgang aus dem Jahre 1902 der am 24. Juni 1902
erfolgte Erlaß des „Enteignungsgesetzes für das Königreich Sachsen"
(G. u. V. Bl. S. 153 ff.) nebst der dazu gehörigen Ausführungsverordnung
vom 24. November 1902 (G. u. V. Bl. S. 401) zu bezeichnen; durch jenes
Gesetz sind einige Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes für das
Königreich Sachsen vom 16. Juni 1868 aufgehoben oder doch abgeändert
worden.

Nach § 95 werden rücksichtlich der im Allgemeinen Berggesetze,
Abschnitt VIII, Kap. l geordneten Enteignungsfälle die Vorschriften in
den §§ 122—133 daselbst aufrecht erhalten. Die materiellrechtlichen
Voraussetzungen für die Enteignung auf dem Gebiete des Bergwesens
sind also unberührt geblieben. Auch die zur Entscheidung über die Ent-
eignung berufenen Behörden sind im allgemeinen noch dieselben, sodaß
zunächst wie bisher über die Notwendigkeit der Enteignung das Bergamt
allein, und darüber, ob und in welcher "Weise die Überlassung von Grund-
eigentum oder die Bestellung einer Dienstbarkeit wirklich einzutreten
hat, und über alle sonstigen Streitigkeiten aus den §§ 122—132 des All-
gemeinen Berggesetzes das Bergamt in Gemeinschaft mit der zuständigen
Amtshauptmannschaft, über die Frage der Entschädigung des Expropriaten
aber letztere allein die Entscheidung zu treffen hat. Nur insofern ist die
Behördenzuständigkeit geändert, als in den Fällen, in denen die Ent-
eignung für ein fiskalisches Bergwerksunternehmen stattfinden soll, nicht
mehr das Finanzministerium, sondern das Ministerium des Innern nach
Vernehmen mit ihm über einen Rekurs entscheidet, der gegen die Seiten
des Bergamts über die Notwendigkeit der Enteignung gefällte Entscheidung
eingelegt wird.
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Diese Zuständigkeit ist auch für die Erledigung des Rekurses gegen die
Entscheidungderbeiden erstinstanzlichen Behörden eingeführt worden,-welche
die Frage betrifft, ob und in welcher "Weise die Enteignung stattfinden soll.

Die Vorschriften .der §§ 135—138 des Allgemeinen Berggesetzes sind
aufgehoben und durch die entsprechenden Vorschriften des Enteignungs-
gesetzes ersetzt worden. Überhaupt sind die Bestimmungen des letzteren
durch § 95 Abs. 4 des Gesetzes auch auf das bergrechtliche Enteignungs-
verfahren für anwendbar erklärt worden; in wieweit auf Grund dieser
allgemeinen Vorschrift die einzelnen Bestimmungen des Enteignungs-
gesetzes auf das nach dem allgemeinen Berggesetze eingeleitete Enteignungs-
verfahren neben den in Kraft gebliebenen Vorschriften in den §§ 122 bis
132 des Berggesetzes zur Anwendung zu gelangen haben, kann hinsicht-
lich der und jener Vorschrift zweifelhaft sein.

Hervorgehoben zu werden verdient noch, daß das sogenannte ab-
gekürzte Verfahren nach § 67 des Enteignungsgesetzes, bei dem die
besondere, in den §§ 43—45 geordnete Planfeststellung wegfällt und auch
sonstige Vereinfachungen zulässig sind, nach § 22 der Ausführungs-Ver-
ordnung zum Enteignungsgesetze für die bergbauliche Enteignung im
Regelfälle Platz zu greifen hat.

Als Enteignungsverordnung, durch die die Zulässigkeit der Enteignung
im gewöhnlichen Verfahren festgestellt wird und die hier in einer mit
Königlicher Genehmigung zu erlassenden Verordnung des Gesamt-
ministeriums besteht, hat nach § 4 Abs. 3 der Ausführungs-Verordnung
für die berggesetzlichen Enteignungsfälle die nach § 133 des Berggesetzes
zu erlassende Entscheidung des Bergamts zu gelten.

Das bereits im Jahre 1879 erlassene Gesetz über die Zwangsvoll-
streckung wegen Geldleistungen in Verwaltungssachen, dessen Be-
stimmungen im bergamtlichen Geschäftsbereiche, namentlich im Knapp-
schaftswesen, mehrfach zur Anwendung zu gelangen haben, ist der durch
die letzten Jahre auf dem Gebiete des bürgerlichen und Prozeßrechts
veränderten Gesetzgebung angepaßt und mit Ausführungsverordnung vom
19. September 1902 anderweit unter dem 18. Juli 1902 erlassen worden
(s. G. u. V. El. S. 294 u. 373).

Für die im sächsischen Staatsdienst befindlichen Beamten der Berg-
und Hüttenverwaltung ist neben dem Gesetze, die Gewährung von
Wohnungsgeldzuschüssen vom 16. Juli 1902 — G. u. V. Bl. S. 289 —
das Gesetz, die Unfallfürsorge für Beamte betreffend, vom I.Juli 1902 —
G. u. V. Bl. S. 248 — von Bedeutung, durch das die Bestimmungen des
den gleichen Stoff behandelnden Gesetzes vom 9. April 1888 in einigen
Punkten abgeändert worden sind.

Auf dem Gebiete der Reichsgesetzgebung ist im Berichtsjahre wenig
auf das Bergwesen Bezügliches veröffentlicht worden. Erwähnung mag
die Kaiserliche Verordnung vom 24. November 1902 finden, durch -welche
als Termin des Inkrafttretens des Gesetzes, betreffend die Unfallfürsorge
für Gefangene, vom 30. Juni 1900 (R. G. Bl. S. 536) der 1. April 1903
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festgesetzt wurde. Dieses Gesetz hat insofern für das Bergwesen eine,
wenn auch untergeordnete Bedeutung, als den „Gefangenen", denen nach
§ l Abs. l des Gesetzes im Falle eines Unfalls unter gewissen Voraus-
setzungen eine Entschädigung zugebilligt wird, in Abs. 2 des § l die in
öffentlichen Besserungsanstalten, Arbeitshäusern und ähnlichen Zwangs-
anstalten untergebrachten Personen für den Bereich des Gesetzes gleich-
gestellt werden. Da hie und da im sächsischen Bergwesen von Werks-
besitzern Insassen solcher Anstalten über Tage zeitweise beschäftigt werden,
so können die Werksbesitzer gegebenenfalls zur Erstattung der vom
sächsischen Staatsfiskus nach § 7 Abs. l des Gesetzes gewährten Unfall-
unterstützungen nach § 7 Abs. 2 herangezogen werden.

• An die Stelle der durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers
unter dem 11. August 1896 auf Grund von § l Abs. 3 des Sprengstoff-
gesetzes vom 9. Juni 1884 erlassenen Ausführungsbestimmung ist durch
die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29. April 1903 (R. G. Bl.
S. 211) eine neue Bestimmung getreten (Anhang G, S. 85).

Die auf Grund von § 139 a der R. Gew. 0. erlassene, die Beschäftigung
von jugendlichen Arbeitern auf Steinkohlenbergwerken betreffende Be-
kanntmachung des Bundesrats vom 1. Februar 1895, die für das ganze
Reich bis zum 1. Februar 1902 Geltung hatte, war, indessen nur für
Preußen, Baden und Elsaß-Lothringen, durch die Bekanntmachung des
Bundesrats vom 15. März 1902 bis zum 1. April 1903 in Geltung erhalten
worden. Durch eine inzwischen ergangene anderweite Bekanntmachung
des Bundesrats vom 24. März 1903 ist die Bekanntmachung vom
1. Februar 1895 unter geringfügigen Änderungen mit einer Giltigkeits-
dauer bis zum 31. März 1913 zwar wiederholt worden, es ist jedoch der
Geltungsbereich der Vorschriften wie in der Bekanntmachung vom
15. März 1902 wiederum auf Preußen, Baden und das Reichsland be-
schränkt worden, sodaß sie in Sachsen nicht anwendbar sind.

C. Bergpolizei.
Die Zahl der im Jahre 1902 bei den Berginspektionen zur Anzeige

gelangten Unfälle, von denen der größere Teil wegen Geringfügigkeit
der Verletzung oder wegen fehlenden bergpolizeilichen Interesses einer
behördlichen Erörterung nicht bedurfte, ist, obgleich sich die Zahl der
vorn Braunkohlen- und Erzbergbau herrührenden Anzeigen etwas erhöht
hat, infolge Verminderung der Unfälle im Steinkohlenbergbau auf 4155
(gegen 4625 im Vorjahre) zurückgegangen. Dies drückt sich auch in dem
Verhältnisse der angezeigten Unfälle auf 1000 Mann Belegschaft aus,
welches von 138,7 im Jahre 1901 auf 127,o im Jahre 1902 gesunken ist.
Ebenso ist sowohl die absolute Zahl der tödlichen Unfälle, von 48 auf 46,
als auch das Verhältnis der auf 1000 Mann Belegschaft kommenden töd-
lichen Unfälle, von l,440 auf 1,406, gesunken.

Die Verteilung der Unfälle auf die einzelnen Inspektionsbezirke ist
aus nachstehender Tabelle zu ersehen.



Übersicht über die angezeigten, erörterten und tödlichen Unfälle beim sächsischen Bergbau
in den Jahren 1900, 1901 und 1902.

Inspektionsbezirke

und

. Bergbauzweige.

Zwickau I . <

Zwickau II . <

Ölsnitz i. E. .

Leipzig . . .

Dresden . . <

Freiberg I . <

Freiberg II. .

tö Steinkohlenbergl

ej Braunkohlehberg

Erzbergbau über

Steinkohlenbergbau .

Erzbergbau . . . .

Steinkohlenbergbau .

Erzbergbau . . . .

Steinkohlenbergbau .

Braunkohlenbergbau .

Steinkohlenbergbau .

Braunkohlenbergbau .

Steinkohlenbergbau .

Erzbergbau . . . .

Erzbergbau . . . .

au überhaupt . . . .

bau überhaupt . . ,

Gesamtberebau überhaunt

Zahl
der bei den Berginspektionen

angezeigten Unfälle

überhaupt

1900 1 1901 1 1902

883
14

972

26

1350

180

273
28

123

84

3478

208
247

3933

1125
12

1127

35

1633

202

291

26

80

94

4176

228
221

4625

960

10

965

40

1468

226

285
22

94

85

3678

248

229

4155

auf je 1000 Mann
des beschäftigten

Personals

1900

127,7

81,8

184,8

51,i

150,5

82,a

93,6

37,7

74,5

56,5

144,5

70,8

64,7

127.B

1901

153,8

61,8

191,9

55,2

162,3

77,o

98,9

33,5

54,i

64,8

159,4

67,i

58,9

138,7

1902

131,5

58,i

171,2

69,2

146,4

83,8

102,6
30,o

0,o
65,9

62,o

142,9

72,3

64,6

127,n

Zahl
der VOD den Berginspektionen

erörterten Unfälle

überhaupt

1900

234

13

87

4

169

45

36
11

25

10

526

56
52

634

1901 | 1902

231

6

148

3

192

1 48

62

18

29

12

633

66

40

739

210
2

165

14

195

51

84
6

27

16

654

57

59

770

auf je 1000 Mann
des beschäftigten

Personals

1900 1 1901

33,85

76,02

16,54

7,86

18,84

20,57

12,34

14,75

15,15

6,72

21,86

19,09
13,62

20.5S

31,58

30,93

25,2i

4,73

19,09

,18,3l

21,08

23,17

12,86

8,28

24,17

19,42

10,65

22,17

1902

28,78

11,63

29,27

24,22

19,45

18,92

30,24

8,19

0,00

18,93

11,68

25,40

16,62

16,64

23.S3

Zahl
der tödlichen Unfälle

überhaupt

1900

11

3

3

1

12

8

8

—

—

34

8

4

46

1901

6

8
1

18

5

5
3

2

—

37

8

3

48

1902

5

12

7 •

11

5
1

3

2

29

12

5

4fi

auf je 1000 Mann
des beschäftigten

Personals

1900

1,59

17,54

0,57

1,96

1,34

3,66

2,47

0,00

0,00

0,00

1,413

2,727

1,048

1 .493

1901

0,82

0,00

1,36

1,58

1,79

1,91

1,70

3,86

1,35

0,00

1,413

2,354

0,799

1.44n

1902

0,69

0,00

2,13

0,00

0,70

4,08

1,80

1,36

0,00

2,10

1,64

1,126

3,500

1,410

1.40R
CD
-a
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Aus dieser Tabelle ergibt sich u. a., daß die Zahl der angezeigten
Unfälle, auf 1000 Mann Belegschaft bezogen, beim Steinkohlenbergbau
(Durchschnitt 142,9), wie bereits in den Vorjahren, in den Berginspektions-
bezirken Zwickau II (171,2) und Ölsnitz (146,4) über, in den Berginspektions-
bezirken Zwickau I (131,o) und Dresden (102,e) unter dem Durchschnitte
liegt. Beim Braunkohlenbergbau wurden auf 1000 Mann Belegschaft
72,3 Unfallanzeigen erstattet, wobei sich, wie in den Vorjahren, der Berg-
inspektionsbezirk Leipzig (83,s) über, Dresden (30,o) wesentlich unter dem
Durchschnitte hält. Beim Erzbergbau beträgt dieser Durchschnitt 64,6
und die für die einzelnen Berginspektionsbezirke ermittelten Relativzahlen
liegen in der Nähe dieses Durchschnittes.

Von den tödlichen Unfällen entfielen auf den Steinkohlenbergbau
29 (gegen 37 im Vorjahre), auf den Braunkohlenbergbau 12 (gegen 8)
und auf den Erzbergbau 5 (gegen 3).

Von diesen Unfällen ereigneten sich 31 unter Tage und zwar
16 durch Stein- und Kohlenfall,
l beim Tieferbohren einer Bohrlochspfeife,
6 durch Abfallen in Schächten,
3 durch Erstickung in schlechten "Wettern,
l durch Herzlähmung infolge der durch eine Betriebsstörung

entstandenen Hitze,
l beim Abnehmen im Füllorte infolge unvermuteten Aufganges

des Gestelles,
1 durch Schlag des Haspelhorns und
2 durch Erdrücktwerden durch fortgehende Bremsberghunde.

Von den 15 tödlich verlaufenen Unfällen über Tage erfolgten
3 durch Geraten zwischen umgehende Maschinenteile,
2 durch Hereinbrechen von Förder- und Schlammmassen,
l durch unvermuteten Abwärtsgang des Gestelles,
l durch Verrollen und Ersticken in einem Vorratsturme,
l durch Sturz in den Schacht beim Fördern (ins offene Schacht-

trum),
l durch Überfahrenwerden,
l durch Verbrühung infolge ausströmenden Dampfes,
l durch Hinzutritt von Blutvergiftung zu einer kleinen Ver-

letzung,
1 durch Erfaßtwerden von einer Transmissionswelle,
2 durch Herabstürzen von Leitern und Pfosten und
l durch Straucheln und Aufschlagen.

Es verunglückten tödlich 15 Mann ohne ein Verschulden, 29 durch
eigenes oder Mitverunglückter Verschulden; in 2 Fällen blieb die Ver-
schuldungsfrage zweifelhaft.

Unfälle, bei denen mehr als 2 Menschen umgekommen sind, sowie
Unfälle durch Kohlenstaubexplosionen sind im Berichtsjahre nicht
vorgekommen; dagegen ereignete sich auf einem Steinkohlenwerke des
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Plauenschen Grundes ein wenn auch leichter Schlagwetterunfall,
indem ein Häuer zum Schichtanfange Grubengas, welches in einer Aus-
kesselung gestanden haben mag, mit dem offenen Geleucht entzündete.

Die Zahl der Schlagwettergruben bez. Gruben mit Schlagwetter-
revieren blieb im Lugau-Ölsnitzer Kevier und im Plauenschen Grunde
8, bez. 3 und verringerte sich infolge Beendigung des Abbaues in einem
Schlagwetterreviere im Zwickauer Revier von 8 auf 7.

Über das Auftreten trockenen Kohlenstaubes haben die Berg-
inspektionen laufend berichtet; es ist insbesondere auch von Fall zu Fall
auf die Bekämpfung der Kohlenstaubgefahr hingewirkt worden.

Die Wetterverhältnisse waren, vermöge sorgfältiger Bewetterung
der Baue im allgemeinen günstige. Die Bewetterung durch elektrisch
angetriebene untertägige Ventilatoren gewinnt an Ausdehnung; dagegen
tritt clie Bewetterung durch frei ausblasende Preßluft immer mehr zurück
und wird nur noch für äußerst druckhafte Streckenörter geduldet, wenn
sonst die Wetterverhältnisse vor Ort zu Bedenken keinen Anlaß geben.

Hinsichtlich der Schieß arbeit in den Steinkohlengruben wird auf
nachstehende Tabelle verwiesen. Aus derselben geht hervor, daß der Ver-
brauch der sogen, flammensicheren oder Sicherheitssprengstoffe weiter
zu-, derjenige an anderen Sprengstoffen weiter abgenommen hat. Mit
Schwarzpulver schössen überhaupt nur noch die drei unter der Tabelle
genannten Werke. Der Verbrauch an Dynamit entfällt zum weitaus
größten Teile auf Querschlagsbetriebe.

In dem fiskalischen Schießversuchsrohre am Brückenbergschachte I
in Zwickau wurden an 15 Schießtagen 138 Schieß versuche, und zwar 116
unter Verwendung künstlich erzeugten Methans, 21 unter Verwendung
von Leuchtgas und l Versuch lediglich unter Aufwirblung von Kohlen-
staub veranstaltet und dabei an älteren Sprengstoffen Eoburit I A, Wetter-
dynamit, Kohlenkarbonit, Karbonit II, Westfalit, Dahmenit, Ammon-
karbonit, an neuenBautzner Sicherheitspulver I, Saxoni t, Antiammonkarbonit,
Lenks Sprengstoff, wettersicheres Gelatinedynamit I, IA und II und
Güttiers Versuchspulver probiert. Das Schießversuchsrohr wurde — zur
Erzielung gleichmäßigerer Versuchstemperaturen in der kühleren Jahres-
zeit — mit einer äußeren Anwärmevorrichtung ausgestattet.

Brüche an Fördereinrichtungen wurden 17 (gegen 16 im Vor-
jahre) gemeldet.

Wie nachfolgende Übersicht zeigt, treten die Brüche sehr wechselnd
auf (vgl. die Abhandlung von Geh. Bergrat Menzel im Jahrbuche auf 1902
S. 88 ff.).

Jahr Maschinenbrüche Seilbrüche Kettenbrüche Königstangenbrüche Gestellbrüche
1898 — — 6 6 —
1899 l 2 5 — l
1900 2 4 — 7 ~—
1901 2 4 8 l l
1902 5 4 4 3 l

B 13*



Fahr

Anzahl
der

Schieß-
arbeits-
betr

in
Koh-

le

lebe

in
Ge-

stein

S p r e n g s t o f f v e r b r a u c h b e i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u

S i c h e r h e i t s S p r e n g s t o f f e

Kohlen-

uudWitten-
berger

Wetter-
dyaamit

kg

Karbonit
I und II

kg

Ammon-
karbonit

kg

Westfalit

kg

Koburit
IA

kg

Dahme-
nit

kg

Summe

kg

Prozent
des

Gesamt-
ver-

brauchs

A n d e r e S p r e n g s t o f f e

Schwarz-
pulver

kg

Dynamit

kg

Bautzner
Sicher-
heits-
pulver

kg

Summe

kg

Prozent
des

Gesamt-
ver-

brauchs

Haupt-

summe

kg

o
o

BerginspektionsbesirJc Ölsnitz.

1901

1902

88

63

78

35

448

707

3789

2690

43

2838

1476

1130

—

—

—

—

5756

7365

29,o

46,4

404

1181)

13694

8391

—

—

14098

8509

71,o

53,6

19854

15874

Berginspektionsbesirk Zwickau I.

1901

1902

146

142

52.

38

16286

19689

—

—

—

80

—

—

—

—

16286

19769

49,o

71,i

7095

761')

9897

7256

—

—

16992

8017

51,o

28,9

33278

27786

Berginspektionsbezirk Zivickau II.

1901

1902

111

115

31

29

9811

9120

—

—

—

—

1610

1622

—

—

2292

2473

13713

13215

57,6 448

55,9

9660

10427

—

—

10108

10427

42,4

44,i

23821

23642

Berginspektionsbezirk Dresden.

1901

1902

299

300

21

20

5358

—

29405

39849
—
—

—

—

17434

8296

—

—

52197

48145

86,3

85,5

4252

98l3)

4083

5219
—
1965«)

8335

8165

13,8

14,6

60532

56310

Beim Steinkohlenbergbau insgesamt.

1901

1902

644

620

182

122

31903

29516

33194

42539

43

2918

3086

2752

17434

8296

2292

2473

87952

88494

64,o

71,6

12199

1860

37334

31293
—
1965

49533

35118

36,o

28,4

137485

123612

*) Nur beim Carlschachte in Lugau. 2) Nur bei den. v. Arnimschen Steinkohlenwerken. 8) Nur beim Hänichener Steinkohlenbauverein.
*) Dieser bei 2 Werken des Plauenschen Grundes eingeführte neue Sprengstoff enrtes sich nicht als Sicherheitssprengstoff.
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Von den 17 Brüchen des Jahres 1902 betrafen 14 den Stein-, l den
Braunkohlen- und 2 den Erzbergbau. 14 Brüche ereigneten sich bei der
Massen- oder Materialförderung oder beim Leergange, l Bruch bei der
Seilfahrung; 2 sind gelegentlich entdeckte Maschinen- oder Gestellbrüche.
12 Brüche traten bei der Aufwärtsförderung von Produkten, 2 bei der.
Abwärtsförderung von Holz, l in der Buhelage ein; in l Falle waren
beide Gestelle leer.

"Was zunächst die Maschinenbrüche anlangt, so sind zu verzeichnen
die Entstehung eines feinen Bisses in der hinteren Querwand des Hahn-
schen Sicherheitsapparats, der Bruch des Bremsrades einer Dampf bremse
beim Schließen derselben, der Bruch einer Seiltrommelwelle, welcher das
Abwickeln beider Seile zur Folge hatte, der Bruch einer Vorgelegewelle im
Kurbellager beim Anholen einer Tonne und endlich der Bruch des Ab-
schlußbolzens im Loskorbe, als sich beide Gestelle eines Holzhängeschachtes
begegneten, wobei vermutlich infolge schlechter Befestigung 4 Preßluft-
rohre im aufgehenden Gestelle unter das niedergehende Gestell griffen,
letzteres ein Stück mit in die Höhe genommen wurde und ins Seil zurück-
fiel; das Loskorbseil wickelte sich ab.

Über die Seilbrüche ist zu berichten, daß in dem einen Falle aus
unbekanntem Grunde der Seilbund sich aufgezogen hat. In einem anderen
Falle hat die Abschließbremse, weil die Spindel des Handrades nicht
nachgestellt worden und an der Grenze ihrer Drehfähigkeit angelangt
war, nicht gehalten, sodaß das Seil in den Schacht ablief und vom Korbe
losriß. Ein drittes Seil wurde nahe über dem Bunde infolge Übertreibens
abgesprengt und ein viertes Seil brach beim Anholen im Bunde infolge
starken Drähteverschleißes.

2 Kettenbrüche sind auf Aufgehen der Schweiße, l auf starke Ab-
nutzung zurückzuführen. Ein Kettenglied brach, weil der Anschläger
beim Aufschieben des Wasserhundes nicht bemerkt hatte, daß an der
vorderen Stirnwand des Hundes eine Wasserkanne hing; letztere drückte
den Gestellbügel in die Höhe, so daß der Hund beim Anholen hinauslief
und unter der Schachtzimmerung hängen blieb.

Eine Königstange brach beim ruckweisen Anholen infolge Sprödig-
keit des Materials. Die Königstange eines zu Mauerarbeiten im tiefen
Schachtteile unten an das nördliche Schachtgestelle angehängten Brems-
schachtgestelles brach, weil der Maschinenwärter ohne Signal das Gegen-
gestell hängte und dadurch das Bremsschachtgestell aus seiner Leitung
zog, so daß es sich frei drehen und an die Schachtzimmerung stoßen
konnte. Eine dritte Königstange brach beim Übertreiben infolge falschen
Steuerns.

Der im Berichtsjahre gemeldete Gestellbruch bestand in einem bei
der Durchsicht im oberen Gestellrahmen entdeckten Bisse, der wohl auf
einem unbemerkten Materialfehler beruhte.

Soweit bei diesen Brüchen die Wirkung der Fangvorrichtung über-
haupt in Frage kommt, fing dieselbe in 5 Fällen ordnungsgemäß. In
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einem Falle versagte die Fangvorrichtung, weil sich die Messerzwischen-
räume mit Spänen ausfütterten. In zwei Fällen konnte sie wegen langer
Seilschwänze nicht wirken; in anderen zwei Fällen kam sie nur unvoll-
kommen zur "Wirkung, weil der Bruch beim Anholen erfolgte.

Im Schachtausbau wurden im Berichtsjahre wieder viele Ver-
besserungen durchgeführt, indem Eisen, Mauerung und Beton statt Holz
zur Anwendung gelangten.

Bei Verwirklichung der auf die Feuersgefahr bezüglichen Be-
stimmungen der in Kraft getretenen neuen Allgemeinen Bergpolizei-
vorschriften ist auch die Einrichtung der K anale der Wettereinfallschächte
und der Brandabdeckungen durchgeführt worden.

"Wegen Übertretungen allgemeiner Bergpolizeivorschriften, bez.
wegen Nichtbefolgung von unter Strafandrohung ergangenen Anordnungen
wurden im Jahre 1902 vom Bergamte in 28 Fällen Geldstrafen im Be-
trage von l bis 50 M. verhängt, und zwar in 7 Fällen gegen Gruben-
besitzer und Beamte, in 21 Fällen gegen Arbeiter.

An die Staatsanwaltschaften wurden Unfallakten in 21 Fällen
abgegeben; daraufhin wurden Mitarbeiter der Verunglückten in l Falle
wegen fahrlässiger Tötung und in 6 Fällen wegen fahrlässiger Körper-
verletzung zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt.

An Tagebrüchen gelangten 10 zur Anzeige. 2 lagen im verliehenen
Felde; ihre Verwahrung fiel dem Beliehenen zu. 4 Verwahrungen über-
nahm der Bergfiskus. An 3 Tagebrüchen wurde eine fiskalische Ver-
wahrung abgelehnt, weil die besonderen Gründe des § 140 der zum All-
gemeinen Berggesetze gehörigen Ausführungsverordnung nicht vorlagen.
Ein Bruch erwies sich als von einem alten Brunnen herrührend.

5 Haldeneinebnungsgesuche wurden bedingungsweise genehmigt.
Zur Äußerung über die Sicherheit des Baugrundes legten die

Baupolizeibehörden dem Bergamte in 94 Fällen Bauakten über Privat-
bauten, in 6 Fällen Bebauungs- und Straßenbaupläne vor.

Bei den Haldenbränden wurde seitens der Berginspektionen auf
Dämpfung mittels Uberziehens mit ausgebrannten Kesselschlacken und
Asche hingewirkt.

"Wegen Verunreinigung fließender Gewässer wurde in einem
Falle eingeschritten.

An das Reviernivellement des Lugau-Ölsnitzer Reviers sind weitere
ältere Nivellements angeschlossen worden.

Über die mit den Sicherheitsmännern der fiskalischen Bergwerke
gemachten Erfahrungen vgl. unter F.

D. Grubenbesitzer und RechtSYerhältnisse derselben.
Bezüglich der Zahl der vorhanden gewesenen Berggebäude und der

hierin während des Berichtsjahres eingetretenen Veränderungen geht das
Nähere aus der folgenden Zusammenstellung hervor:
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Steinkohlenwerke . . .

Braunkohlenwerke . .

Erzbergwerke . . . .

Sa.

Bestand
Schluß
1901.

28

91

120

239

Zugang.

2

4

4

10

Gesamt-
Bestand.

30

95

124

249

Abgang.

2

3

5

10

Bestand
Schluß
1902.

28

92

119

239

Aus vorstehendem ergibt sich zunächst, daß der Abgang an Werken
überhaupt durch den Zugang an solchen vollständig ersetzt worden ist
und daß sich die Veränderungen gegenüber dem Vorjahre (16 Ab- und
4 Zugänge) auf der mittleren Bahn bewegt haben. Für den eigentlichen
Bergwerksbetrieb sind jedoch diese Veränderungen wiederum ohne Belang,
denn, soweit es sich um die gänzliche Aufgabe von Berggebäuden handelt,
so sind hiervon nur Werke, welche seit langer Zeit keinen oder nur einen
sehr schwachen Betrieb gehabt haben, und verliehene Bergbaurechte, bei
denen ein Bergbaubetrieb niemals umgegangen ist, betroffen worden. Ander-
seits hat auch der Betrieb der neuaufgenommenen Kohlen werke einen
größeren Umfang zunächst nicht erreicht, während die 4 im Berichtsjahre
erfolgten, die Zahl des Vorjahres um 3 übertreffenden Verleihungen von
Grubenfeldern beim Erzbergbau, die sämtlich auf die Mutungen eines
einzelnen auswärtigen Unternehmers zurückzuführen sind, zu einer Auf-
nahme des Betriebes bis Jahresschluß überhaupt noch nicht geführt haben.

Im besonderen ist noch folgendes zu bemerken.
Der Abgang an Steinkohlenwerken bezieht sich auf ein von einem

größeren Nachbarwerke erworbenes und mit diesem verschmolzenes Werk
in Lugau und ein infolge Abbaues des Kohlenfeldes eingestelltes Werk
in Oberhohndorf. Der Zugang ist eingetreten durch die Wiederaufnahme
je eines kleineren ehemaligen Werkes in Lugau und in Berthelsdorf bei
Hainichen.

Unter den eingestellten in der Umgebung von Würzen bez. Colditz
gelegenen 3 Braunkohlenwerken befand sich keines von größerer Be-
deutung. Von den in Zugang gekommenen Unternehmungen läßt nur
ein in Würzen gelegenes eine beachtliche Entwickelung erwarten, während
es sich im übrigen nur um unbedeutende Abbaubetriebe in der Gegend von
Würzen und Grimma und um eine mit der Ausbeutung eines Tonlagers
zusammenhängende Kohlengewinnung in Zittau handelt.

Von den aufgegebenen, allenthalben außer Betrieb befindlichen 5 Berg-
gebäuden beim Erzbergbau entfallen 2 auf das Johanngeorgenstädter
und 3 auf das Schneeberger Revier. Die neuverliehenen, noch nicht auf-
geschlossenen 4 Grubenfelder liegen zu je zweien im Marienberger bez.
Johanngeorgenstädter Revier.
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Die Gruppierung der Bergwerksbesitzer nach ihrer Zahl und
Rechtsfonn wird mit den im Berichtsjahre eingetretenen Veränderungen
durch nachfolgende Tabelle veranschaulicht.

Besitzer .
1902.

Steinkohlenbergbau

Braunkohlenbergbau

Erzbergbau . . .

Insgesamt

Gewerkschaften.

Jahres-
anfang.

5

8

32

45

+ Zugang.

— Abgang.

+ -
— 1

+ 2

+ -
— 1

+ 2
— 2

Jahres-
schluß.

4

10

31

45

Aktiengesellschaften .

Jahres-
anfang.

16

8

24

+Zngang.

— Abgang.

+ -

+ 1
— 1

+ -

+ 1
— 1

Jahres-
schluß.

16

8

24

Sonstige Gesellschaften
des Handelsrechtes und

Gesellschaften.

Jahres-
anfang.

6

25

6

37

+ Zugang.

— Abgang.

+ -.
— 3

+ 2
— 4

+ 1
— 3

+ 3
- 10

Jahres-
schluß.

3

23

4

30

Einzelbesitzer.

Jahres-
anfang.

3

53

40

96

+ Zugang.

— Abgang.

+ 2

+ 6
— 12

+ 1
— 5

+ 9
— 17

Jahres-
schluß.

5

47

36

88

Diese Aufstellung läßt zunächst erkennen, daß die beim sächsischen
Bergbau vor wenigen Jahren eingetretene Gründungsbewegung, die haupt-
sächlich in der Bildung zahlreicher Gewerkschaften zum Ausdrucke
kam, fast völlig zum Stillstande gekommen ist. Unter den 2 oben zu-
geschriebenen Gewerkschaften befindet sich eine irn vorjährigen Berichte
erwähnte und bereits im Jahre 1901 errichtete Gewerkschaft in der Ober-
lausitz, welche im Berichtsjahre den Bergwerksbetrieb aufgenommen hat.
Die andere, 1902 gegründete Gewerkschaft bezieht sich auf ein schon
länger bestehendes und bisher im Besitze von Privatpersonen gewesenes
Braunkohlenwerk im Berginspektionsbezirke Leipzig. Eine weitere, im
Berichtsjahre zur Entstehung gelangte und die Errichtung eines größeren
Braunkohlenwerkes im letzteren Bezirke bezweckende Gewerkschaft hatte,
ebenso wie eine schon im vorjährigen Berichte miterwähnte, den Betrieb
bis Jahresschluß 1902 noch nicht eröffnet. Die in Abgang gebrachten
2 Gewerkschaften haben wegen Verkaufs ihres "Werkes bez. Aufgabe des
Bergbaurechtes ihre Auflösung beschlossen. Die Statuten der bestehenden
Gewerkschaften wurden nur in 2 Fällen durch Errichtung von Nach-
trägen abgeändert.

Die Veränderungen unter den Aktiengesellschaften beruhen auf
der Einstellung des Betriebes bez., was den Zugang einer solchen an-
belangt, auf der Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
in eine Aktiengesellschaft. In beiden Fällen handelt es sich um Werke
im Leipziger Bezirke, die indes nur Nebenbetriebe industrieller Unter-
nehmungen sind. . .
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Hinsichtlich der Gesellschaften des Handelsrechts und der Ge-
sellenschaften des sächsischen Bergrechts sind als Zugänge zu erwähnen
in je einem Falle eine gemeinsame Erwerbung eines neuen Braunkohlen-
werks durch die Gesellschafter einer Handelsfirma, der Übergang eines
Braunkohlenwerkes aus privatem Alleinbesitz an eine neuerrichtete Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung und schließlich die Erwerbung mehrerer
ungangbarer Erzgruben zufolge Erbganges. Die Abgänge sind zurück-
zuführen in 3 Fällen auf die Veräußerung des Bergwerksbesitzes, in
5 Fällen auf zum Teil schon früher erfolgte Betriebseinstellungen bez.
auf gänzliche Aufgabe des Bergbaurechtes und in 2 Fällen auf "Wegfall
der zeitherigen Rechtsform der Gemeinschaft durch die Gründung einer
Gewerkschaft oder Aktiengesellschaft.

Am zahlreichsten waren wiederum, dem Anteilsverhältnisse ent-
sprechend, die Veränderungen unter den Einzelbesitzern. Als solche
gelten nicht nur einzelne Privatpersonen, sondern im hier vorliegenden
Sinne auch alle ein Bergwerk besitzenden juristischen Personen, die in-
dessen ihrem eigentlichen Zwecke nach dem Bergbau nicht oder doch
nicht vorwiegend dienen. Der Abgang an Einzelbesitzern ist erfolgt in
12 Fällen wegen Betriebseinstellung oder gänzlicher Aufgabe des Bergbau-
rechts, in 5 Fällen bei Verkauf des Bergwerkseigentums oder sonstiger
Veränderung in der Person des Besitzers. Der Zugang gründet sich in
5 Fällen auf die Aufnahme neuer oder die Wiederaufnahme alter Kohlen-
werke, in l Falle auf die Verleihung von Bergbaurechten und in 3 Fällen
auf die Erwerbung eines Bergwerks im Wege des Kaufs oder der Zwangs-
versteigerung.

Den zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen der Bergwerksbesitzer
eingesetzten Vertretungen der Revierverbände (d. i. je ein Verein
für bergbauliche Interessen in den beiden erzgebirgischen Stein- und den
zwei Braunkohlenrevieren, sowie je ein Revierausschuß bei den sechs
Revieren des Erzbergbaus) waren seitens der Bergbehörden im Berichts-
jahre Vorlagen allgemeiner Art zur Begutachtung nicht vorzulegen.

Erheblich zurückgeblieben gegen das Vorjahr (20) ist die Zahl der
Anträge auf Erteilung des Rechts zur Aufsuchung metallischer Mineralien,
denn es sind nur 8 Schurfgesuche eingegangen. In 7 Fällen konnte
hierauf ein Schurfschein ausgefertigt werden, während l Gesuch am
Jahresschlüsse unerledigt war. Die ausgestellten Schurfscheine umfaßten
Schurffeider von insgesamt 2312130 qm Flächeninhalt.

Auf die im vorjährigen Berichte erwähnten, auf Gebiete der Ober-
lausitz bezüglichen 3 Schurfgesuche wurde endgültig Entschließung ge-
faßt; dieselben sind wegen Unzuständigkeit des Bergamts zurückgewiesen
worden. Eine Verlängerung der Schurffristen wurde in 2 Fällen be-
willigt.

Im Gegensatze zu den Schurfgesuchen haben die Anträge auf Ver-
leihung des Bergbaurechts erheblich zugenommen, denn die Zahl der
Mutungen stieg von 5 auf 13. Zur Verleihung gediehen, einschließlich

£ 14
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1 Nachnmtung, 5 und es wurden auf diese überhaupt 512 Maßeinheiten
Grubenfeld verliehen. 3 Mutungen wurden zurückgezogen, während die
übrigen am Jahresschlüsse noch unerledigt waren. Die älteren Mutungen,
welche sich auf Oberlausitzer Gebiet bezogen, wurden als ungültig ab-
gewiesen.

Durch Lossagung verringerte sich das Grubenfeld um 623 Maß-
einheiten, wobei in 5 Fällen das gesamte Feld, in 2 Fällen nur ein Teil
aufgegeben wurde. Am Jahresschlüsse 1902 waren sodann 111 Gruben-
felder mit 47349 Maßeinheiten vorhanden, wovon 40590 auf alle ver-
leihbaren Mineralien und 6759 nur auf die sogenannten niederen Mine-
ralien, d. h. mit Ausschluß von Gold und Silber, verliehen waren.

Zur Betriebsaussetzung bei Erzgruben erteilte das Bergamt in
12 Fällen die Genehmigung. Eine Entziehung eines Bergbaurechtes fand
nicht statt.

Zahlreicher als im Vorjahre (2) waren die Anträge auf Enteignung
von Oberflächengrundstücken, deren 9 gestellt wurden. Zur Er-
ledigung gelangten 6, einschließlich 2 vom Vorjahre, während die übrigen
5 unerledigt in das neue Jahr übernommen wurden. Die im vorjährigen
Berichte erwähnte Angelegenheit, betreffend die Benutzung fremder Be-
triebsanlagen, \varuo durch güfclichö Einigung erledigb.

An Bergschädenbeschwerden gingen 11 ein, sodaß, da am Jahres-
anfänge bereits 13 unerledigte vorhanden waren, überhaupt 24 zur Ent-
scheidung standen. Hiervon wurden 12 erledigt, während bei den übrigen
12 das Verfahren am Jahresschlüsse noch schwebte.

Auf Antrag von Kohlenwerksbesitzern gelangten im Berichtsjahre
2 Abbauscheine, sowie 3 Nachträge zu solchen zur Ausstellung.

Zum Zwecke der einstweiligen Benutzung von Bergwerks-
wassern zu nichtbergmännischen Zwecken wurden 67 TJberlassungs-
urkunden und l Nachtrag zu einer solchen ausgestellt.

E. Beamtenwesen.
Im Berichtsjahre waren beim sächsischen Bergbau

1355 Beamte
tätig (gegenüber 1336 im Vorjahre). Auf je einen Beamten entfielen
durchschnittlich 23,4 Arbeiter (1901: 24,2).

Bei den einzelnen Bergbauzweigen bestand folgendes

Zahlenverhältnis der Beamten zu den Arbeitern:

Art des Betriebes

Steinkohlenbergbau
Braunkohlenbergbau
Erzbergbau . . .

1900

Zahl der
Beamten

überhaupt

813
204
296

Zahl der
Arbeiter
auf je

1 Beamten

28,9
13,c
12,o

1901

Zahl der
Beamten

überhaupt

844
206
286

Zahl der
Arbeiter

auf je
1 Beamten

30,3
15,7
12,3

1902

Zahl der
Beamten

überhaupt

866
229
260

Zahl der
Arbeiter
auf je

1 Beamten

29,o
14,2
12,8
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Das Zahlenverhältnis hat sich hiernach den Vorjahren gegenüber
nicht wesentlich verändert.

Von den akademisch gebildeten Betriebsleitern ist der lang-
jährige technische Direktor der Freiherrlich von Burgker Steinkohlen-
werke im Berichtsjahre verstorben; in seine Stelle rückte der 2. technische
Beamte des Werkes ein, während dessen Stelle mit einem Freiberger
Bergingenieur besetzt wurde. Bei 3 weiteren Steinkohlenwerken wech-
selten die technischen Direktoren.

Eine Braunkohlengewerkschaft übertrug nach dem Abgange ihres
bisherigen, mit Bergschulbildung ausgestatteten Betriebsleiters einem
Clausthaler Bergingenieur die technische Leitung ihres Unternehmens.
In die Stelle des im Berichtsjahre verstorbenen Betriebsleiters einer Ge-
werkschaft des Erzbergbaues rückte ein gewerkschaftlicher Bergmeister
aus Mansfeld ein.

Die Direktoren von zwei größeren Steinkohlenwerken beriefen zu
ihrer Unterstützung je einen Bergingenieur mit dem Diensttitel „Betriebs-
assistent".

Insgesamt hatte das Bergamt, was die Genehmigung der An-
stellung der zur Leitung und Beaufsichtigung der Bergwerks-
betriebe erforderlichen technischen Beamten anlangt (§ 63 des
Allgemeinen Berggesetzes und §§ 69—72 der Ausführungs-Verordnung
hierzu), in 172 Fällen (1901: 149) Entschließungen zu fassen.

Diese verteilten sich mit
74 (1901: 37) auf Beamte des Steinkohlenbergbaus,
69 (1901: 84) „ „ „ Braunkohlenbergbaus,
29 (1901: 28) „ „ „ Erzbergbaus.

Auszeichnungen wurden im Berichtsjahre verliehen dem Ober-
direktor und einem Betriebsdirektor der fiskalischen Erzbergwerke-; ersterer
erhielt das Ritterkreuz I. Klasse des Verdienstordens, letzterer das Ritter-
kreuz I. Klasse des Albrechtsordens.

Der Betriebsleiter des Schneeberger Kobaltfeldes wurde durch Ver-
leihung des Titels und Ranges eines „Oberbergrats" ausgezeichnet.

Das Allgemeine Ehrenzeichen wurde l Beamten beim fiskalischen
Erzbergbaue und 3 weiteren Beamten im Privat-Steinkohlenbergbaue
verliehen; je l Beamter im Privat-Braunkohlenbergbaue und -Erzbergbaue
wurde mit der bergamtlichen Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Zur Durchführung des praktisch-bergmännischen Arbeits-
kursus im Sinne von § 71 unter a der Verordnung zur Ausführung des
Allgemeinen Berggesetzes vom 2. Dezember 1868 haben sich im Berichts-
jahre 3 diplomierte Bergingenieure beim Bergamte gemeldet. Ihre Ge-
suche wurden genehmigt.

Einer von diesen Ingenieuren beendete den Kursus vorzeitig. Einem
Kurspraktikanten wurde im Berichtsjahre nach Durchführung des Arbeits-
kursus das in § 14 des Regulativs für diesen Kursus geordnete Zeugnis
ausgestellt.

B 14*
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Von den beiden diplomierten Markscheidern, welche sich im Jahre
1901 zur Ausführung des Probezugs angemeldet hatten, hat einer im
Berichtsjahre die ihm als Probearbeit erteilte Aufgabe mit Erfolg gelöst;
er wurde in Gemäßheit der Verordnung, die Markscheider und das Biß-
wesen bei dem Bergbaue betreffend, vom Bergamte als Markscheider
verpflichtet. Der andre hatte am Ende des Berichtsjahres die Probe-
arbeit noch nicht eingereicht. Im Jahre 1902 sind zwei weitere diplo-
mierte Markscheider zur Ausführung eines Probezugs zugelassen worden.

Fahrbescheinigungen im Sinne von § 62 des Allgemeinen Berg-
gesetzes in Verbindung mit § 67 der hierzu erlassenen Ausführungs-
verordnung wurden insgesamt für 81 (1901: 93) Studierende und Hospi-
tanten der Bergakademie ausgestellt.

Die beiden Bergschulen in Freiberg und Zwickau entließen am
Ende des Schuljahres 1901/02 13 bez. 17 Bergschüler mit dem Zeugnis
der Befähigung für das Amt eines unteren Betriebsleiters und Aufsehers
(§71 unter b der Ausführungsverordnung zum Allgemeinen Berggesetze).
Das neue Schuljahr wurde mit einem Schülerbestande von 60 bez. 87
begonnen. "Wie in den Vorjahren, war auch im Berichtsjahre die Zahl
der Anmeldungen bei der Zwickauer Bergschule wieder recht beträcht-
lich. Es hatten 52 junge Leute um Auiuahme gebeten,-hiervon beständen
47 die Prüfung, davon konnten aber nur 23 aufgenommen werden.

Der Lehrkörper der Freiberger Bergschule wurde im Berichtsjahre
von schweren Verlusten betroffen, zwei hochverdiente Lehrer wurden
ihm durch den Tod entrissen. Bei Beginn des neuen Schuljahres übei'-
nahmen je ein Beamter der Bergakademie und der Oberdirektion der
Königlichen Erzbergwerke die Lehrtätigkeit der Verstorbenen.

Der Direktor der Freiberger Bergschule erhielt durch Allerhöchste
Entschließung Titel und Rang als „Bergmeister".

F. Arbeiterwesen.
Beim sächsischen Bergbau wurden im Berichtsjahre durchschnittlich

33094 Personen
beschäftigt, das sind 603 oder 1,79% weniger als im Vorjahre. Hiervon
entfielen

26021 auf den Steinkohlenbergbau, d. s. 434 oder 1,64%
weniger als im Vorjahre,

3488 auf den Braunkohlenbergbau, d. s. 43 oder 1,25 %
mehr als im Vorjahre,

3585 auf den Erzbergbau, d. s. 212 oder 5,58% weniger als
im Vorjahre.

Im Steinkohlenbergbau war die Mannschaftsverringerung relativ
am stärksten bei den Werken des Plauenschen Grundes, sie betrug hier
5,44 %. Im Zwickauer Bezirke verringerte sich die durchschnittliche Be-
legschaft um 1,90 %. Der Lugau-Ölsnitzer Bezirk hat die Zahl der durch-
schnittlich Beschäftigten angenähert auf der Höhe vom Vorjahre er-
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halten, es trat hier nur eine kleine Verringerung um 0,25 % ein. Dieser
Rückgang in der Belegschaftsziffer beim Steinkohlenbergbau ist eine Folge
der ungünstigen Lage des Kohlenmarktes.

Im Leipziger Braunkohlenbezirke vermehrte sich die mittlere
Belegschaft um 8,23 %. Die in neuerer Zeit hier entstandenen größeren
Unternehmungen haben ihre Ausrichtungsarbeiten zum Teil vollendet und
haben bei der Braunkohlengewinnung mehr Arbeiter beschäftigen können.
Der Rückgang der Zahl der im BraunkohJenbergbau des Dresdner In-
spektionsbezirks Beschäftigten betrug 5,48 %.

Stärker als im Vorjahre waren die Mannschaftsverringerungen beim
Erzbergbau (5,58 °/0 gegen 1,66 °/0); insbesondere sind im Berichtsjahre
auch die Belegschaften der obergebirgischen Reviere, die .im Vorjahre
eine Zunahme zeigten, wieder zurückgegangen. Während die Gruben des
Freiberger Reviers 4,58 °/0 weniger Personen beschäftigten als im Vorjahre,
betrug der Rückgang bei den Gruben aller übrigen Reviere 8,42 °/o-

Seit der Verstaatlichung der wichtigsten Freiberger Erzgruben hat
die Mannschaftsverringerung beim sächsischen Erzbergbau und bei den
Freiberger Gruben im besonderen folgenden Gang genommen:

Der Mannschaftsbestand beim sächsischen Erzbergbau bez. im.
Freiberger Revier am Ende der Jahre 1886 —1902.

Jahr.

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Erzbergbau des Königreichs .

überhaupt

8053
7673
7408
7169
6939
7009
6880
6453 '"'
6114
5681
5359
4945
4395
4039
3768
3726
3500

Vermehrung Verminderung
+ —

absolut

— 241
- 380
— 265
— 239
- 230
+ 70
— 129
— 427
— 339
— 433
— 322
— 414
— 550
— 356
- 271
- 42
— 226

prozentual

- 2,9

- 4,7

- 3,5

- 3,2
- 3,2

+ 1,0

- 1,8

~— 6,2

- 5,3

- 7,1
- 5,7
- 7,7

- 11,1
- 8,1
- 6,7
- l,i

-- 6,1

Erzbergbau des Freiberger Keviers

überhaupt

6538
6159
5895
5718
5534
5632
5556
5T26 "
5075
4739
4452
4076
3571
3241
2921
2727
2585

Vermehrung Verminderung
+ —

absolut

— 182
— 379
— 264
— 177
— 184
+ 98
— 76

" — 230
— 251
— 336
— 287
— 376
— 505
— 330
— 320
— 194
- 142

prozentual

- 2,7
— 5,8

- 4,3
— 3,0
- 3,2
+ 1,8

- 1,3

• - *,i .
- 6,6

- 6,1
- 8,4

- 12,4

- 9,2

- 9,9
— 6,6

- 5,2

Zur weiteren Orientierung über den "Wechsel der Belegschaftszahlen
dient die folgende Tabelle.
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Durchschnittliche Belegung in den Jahren 1901 und 1902.

Bergbau-
zweig.

Steinkohlen-
bergbau.

Braunkohlen-

Erzbergbau.

B e z i r k
beziehentlich

R e v i e r .

Freiberg I . . .
Dresden . . . .
Zwickau . . . .

Insgesamt

Leipzig . . .
Dresden . . . .

Insgesamt

Freiberg . . . .
Altenberg . . . .
Marienberg . . .
Scheibenberg . . .
Johanngeorgenstadt
Schneeberg . . .

Insgesamt

Beim Bergbau überhaupt

Durchschnittlich beschäftigte Personen und zwar:

a.

Beamte.

b.
Ar-

beiter.

c.
zu-

sammen.

1901.

295

128
421

814

157
49

206

206
11
2
6

10
51

286

1336

9856

2866
12889

25611

2503
736

3239

2593
124
22
39

141
592

3511

32361

10151

2994
13310

26455

2660
785

3445

2799
. 135

24
45

151
643

3797

33697

a.

Beamte.

b.
Ar-

beiter.

c.
Zu-

sammen.

1902.

310
1

127
428

866

180
49

229

189
10
2
2

10
47

260

1355

9816
6

2704
12629

25155

2566
693

3259

2482
119
21
11

151
541

3325

31739

10126
7

2831
13057

26021

2746
742

3488

2671
129
23
13

161
588

3585

33094

Vermehrung (-J-)

Verminderung (— )

absolut.

— 25

+ 7
- 163
— 253

— 434

+ 86
- 43

+ 43

— 128
— 6
- 1
- 32

+ 10
— 55

- 212

- 603

prozentaal.

— 0*

- 5,4

- 1,9

- 1,64

+ 3,2

- 5,5

+ 1,25

- 4,6

- 4,4
-4,2

-71,1
+ 6,6

-8,6

— 5,58

— 1,79

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten jugendlichen Arbeiter
hat sich im Berichtsjahre auf der Höhe des Vorjahres erhalten (613 gegen
612 im Vorjahre), im einzelnen zeigten diese Zahlen geringe Zunahmen
beim Braunkohlenbergbau (18 gegen 8) und beim Erzbergbau (63 gegen
43). Beim Steinkohlenbergbau erfuhren dieselben Verminderungen im
Zwickauer Bezirke und im Plauenschen Grunde, eine geringe Vermehrung
dagegen bei den Lugau-Ölsnitzer Werken; im ganzen beschäftigte der
Steinkohlenbergbau durchschnittlich 532 jugendliche Arbeiter (gegen 561
im Vorjahre). Nur 3 aller jugendlichen Arbeiter waren weiblichen Ge-
schlechts (gegen 5 im Vorjahre), sie wurden von einem Ölsnitzer Stein-
kohlenwerke mit häuslichen Arbeiten beschäftigt.

Erwachsene weibliche Arbeiter werden nur im Kohlenbergbau
beschäftigt, die Erzbergwerke haben schon seit Jahren weibliche Arbeits-
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kräfte nicht mehr angelegt. Ihre Zahl ist in allen Bezirken zurück-
gegangen, sie betrug beim Kohlenbergbau überhaupt 479 (gegen 544 im
Vorjahre), davon waren auf Steinkohlenwerken 346 und auf Braunkohlen-
werken 133 angelegt (gegen 395 bez. 149 im Vorjahre). Das Nähere
hierüber ist aus der folgenden Tabelle zu ersehen.

Anzahl der im Jahre 1902 durchschnittlich beschäftigten
jugendlichen und weiblichen Arbeiter.

Bergbau-

betrieb.

Steinkohlen-

bergbau.

Braunkohlen-

bergbau.

Erzbergbau.

Bergbau
überhaupt.

Inspektions-

bezirk

bez. Bevier.

Ölsnitz . . . .
Dresden . . .
Zwickau I u. II

Insgesamt 1902
1901

Leipzig . . . .
Dresden . . .

Insgesamt 1902
1901

Freiberg . . .
Übrige Reviere .

' Insgesamt 1902
1901

Insgesamt 1902
1901

Jugendliche Arbeiter

Zahl der
Bergwerke, in
denen solche
beschäftigt

wurden.

12
2

10

24
25

6
2

8
5

4
5

9
10

41
40

Anzahl der Beschäftigten

männlich.

298
4

227

529
556

16
2

18
8

42
21

63
43

610
607

weiblich.

3

3
5

—

—

—

3
5

zusammen.

301
4

227

532
561

16
2

18
8

42
21

63
43

613
612

Weibliche Arbeiter
über 16 Jahre

Zahl der
Bergwerke, in
denen solche
beschäftigt

wurden.

12
3

11

26
26

24
7

31
29

—

57
55

Anzahl
der
Be-

schäftigten.

62
68

216

346
395

113
20

133
149

—

479
544

Die Art der Beschäftigung dieser durch die berg- und gewerbe-
rechtlichen Bestimmungen besonders geschützten Personen ist in der
Hauptsache dieselbe geblieben, wie in den Vorjahren. Sie verrichten nur
Tagearbeiten, und zwar werden sie bei den Kohlenwerken hauptsächlich
mit häuslichen Diensten (Botengängen, Aufwarten, Scheuern usw.) mit
Platzarbeiten, bei der Kohlensortierung am Leseband, in der Kohlenwäsche,
bei der Kohlenverladung, beim Abnehmen, Einsetzen und Verladen von
Briketts und Naßpreßsteinen, bei der Tageförderung und in "Werkstätten
beschäftigt; die wenigen auf Erzbergwerken angelegten Jungen werden
beim Ausschlagen der Erze, in der Scheidebank und in der Erzwäsche
verwendet.

Verstöße gegen die bei der Beschäftigung jugendlicher und
weiblicher Arbeiter zu befolgenden berg- und gewerberecht-
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liehen Bestimmungen (§ 156 der Allgemeinen Bergpolizei -Vorschriften
vorn 2. Januar 1901, §§ 135—139 b, § 154 a Abs. 2 der Gewerbeordnung)
sind seitens der Berginspektionen nur vereinzelt festgestellt worden.

Ein Braunkohlenwerksbesitzer beschäftigte seinen noch nicht 16 Jahre
alten Sohn ohne Beobachtung der Vorschriften in § 138 der Gewerbe-
ordnung, in gleicher Weise wurde in einem anderen Braunkohlenwerke
ein jugendlicher Arbeiter angetroffen, für welchen der Unternehmer der
Anzeigepflicht nicht genügt hatte. Auf einem Braunkohlenwerke fehlte
der in § 138 Abs. 2 der Gewerbeordnung angeordnete Aushang eines Aus-
zuges aus den gesetzlichen Bestimmungen.

Mit Bezug auf die Einhaltung der gewerberechtlichen Vor-
schriften bei der Sonn- und Festtagsarbeit (§§ 105b—105f der
Gewerbeordnung) sind von den Berginspektionen 82 Revisionen ausgeführt
und hierbei folgende Verstöße gegen diese Vorschriften festgestellt worden:

Bei 2 Braunkohlen- und l Erzbergwerk waren die vorgeschriebenen
Verzeichnisse nicht ordnungsgemäß geführt; hierbei war in 2 Fällen zu-
gleich die Vorschrift in § 157 der Allgemeinen Bergpolizei-Vorschriften
außer acht gelassen worden, wonach die Schichtdauer gewisser Arbeiter-
klassen ohne Genehmigung des Bergamts nicht über 12 Stunden hinaus
verlängert werden darf.

Wegen Übertretung gewerbepolizeilicher Bestimmungen wurden
im Berichtsjahre l Werksbesitzer und 2 Betriebsleiter seitens der Ge-
richte in Geldstrafe genommen.

3 Erzbergwerke, die bei dem Betriebe ihrer Aufbereitungsanstalten
ausschließlich auf unregelmäßige Wasserkräfte angewiesen sind, hatten
nach § 105e der Gewerbeordnung hinsichtlich der Sonntagsbeschäftigung
Ausnahmen bewilligt erhalten; die Aufschlagsverhältnisse waren jedoch
derart, daß diese Bewilligung nicht voll ausgenutzt zu werden brauchte.

Die durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste, welche in
den einzelnen Bergbauzweigen und Bergbaubezirken im Berichtsjahre
erzielt wurden, sind in der Tabelle auf Seite 113 zusammengestellt.

Die Feststellung dieser Mittelwerte ist nach den bisherigen Grund-
sätzen erfolgt; es sind in denselben die auf die Arbeiter entfallenden
Beiträge zu der Kranken- und Pensionskasse bez. Versicherungsanstalt,
sowie zu sonstigen Unterstützungskassen, ferner die Strafgelder, und der
Wert etwaiger Naturalbezüge mit enthalten, nur die Kosten für Spreng-
materialien, Öl und Gezähe sind abgezogen.

Zur Beurteilung der Vergleichsfähigkeit der Lohnangaben sei indes
erwähnt, daß die Verschiedenheit der Beschäftigungsdauer während einer
Schicht, die für die Arbeitsleistung des Arbeiters und den zu erwartenden
Verdienst von ausschlaggebender Bedeutung ist, unberücksichtigt geblieben
ist (zu vgl. hierzu Jahrbuch 1902 Seite B 117 und 118). Hiernach haben
sich mit geringen Ausnahmen die Arbeitsverdienste beim Bergbau dem
Vorjahre gegenüber allgemein verringert, am stärksten sind davon die
unter Tage beschäftigten Arbeiter betroffen worden.
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Durchschnittliche Jahresarbeitsverdienste beim sächsischen Bergbau
im Jahre 1902.

.Berginspektionsbezirk

bez. Bergrevier.

A. Steinkohlenbergbau.
Berginspektionsbezirk Ölsnitz . . . .

„ Dresden . . . .
„ Zwickau I u. II .

Steinkohlenbergbau überhaupt . . . .

B. Braunkohlenbergbau'
(bei Werken mit 20 und mehr Arbeitern).
Berginspektionsbezirk Leipzig . . . . .

„ Dresden . . . .

Braunkohlenbergbau überhaupt . . .

C. Erzbergbau.

Erwachsene männliche
Arbeiter

Über Tage

Ji

1020
1117
1029

1037

802
714

788

781
599
522

658
742

758

s>

38
83
24

07

28
67

71

fiO
32
55

45
94

10

Unter Tage

Jt

1113
1181
1130

1128

1055
939

1032

870
613
834
858
608
781

836

S)

15
28
88

86

90
28

62

68
75
55
88
59
58

44

Jugend-
•liche '

Arbeiter.

Jt

362
428
387

373

*) -
*) -

*) -

300
*) —

*) -
*) —

301

*

19
51
05

40

—
—
—

73

—

22

Weibliche

Jt

441
700
500

528

420
420

420

, „

—

—

9)

64
43
16

62

96
10

87

_
_

—

—

Gesamt-
durch-
schnitt.

Jt

1067
1152
1083

1084

902
828

889

839
592
700
858
609
763

805

9>

08
08
21

23

35
94

54

?:1

13
84
8R
51
97

98

Es betrug der durchschnittliche Jahresverdienst eines Arbeiters
beim Steinkohlenbergbau 1084,23 M., d. s. 73,6? M. oder 6,36 %

weniger als im Vorjahre,
beim Braunkohlenbergbau 889,5* M., d. s. 60,ss M. oder 6,36 %

weniger als im Vorjahre,
beim Erzbergbau' 805,98 M., d. s. 18,58 M. oder 2,25 % weniger als

im Vorjahre.
Beim Steinkohlenbergbau betrugen die durchschnittlichen Jahres-

verdienste

bei den
Lugau-Olsnitzer Werken

bei den "Werken
des Plauenschen Grundes

für einen Arbeiter überhaupt: 1067,os M.,
d. s. 60,i3 M. = 5,33 /o,

für einen Grubenarbeiter im besonderen:
1113,i5 M., d. s. 69,50 M. == 5,88 <>/,0)

für einen Arbeiter überhaupt: 1152,os M.,
d. s. 24,37 M. = 2,07%,

für einen Grubenarbeiter im besonderen:
1181,28 M., d. S. 28,85 M. = 2,38%,

I
l

*.) Wegen zu geringer Zahl der Beschäftigten sind hier keine Durchschnittswerte
berechnet.

B 15



B 114

bei den
Zwickauer "Werken

"für einen 'Arbeiter überhaupt:. .1083,21 M.,
d. s. 93,67 M. = 7,96 °/0,

für einen Grubenarbeiter im besonderen:
1130,88 M., d. S. 117,33 M. = 9,40 %,

bei den Werken des
Berginspektionsbezirks

Leipzig

bei den Werken des
Bergmsp ektions u ezir KS

Dresden

i-1
B" £.
p a

Hiernach sind die stärksten Lohnverminderungen bei den Zwickauer
Belegschaften eingetreten. Die dortigen Grubenverwaltungen hatten aller-
dings in den voraufgegangenen günstigen Wirtschaftsjahren in sehr er-
heblichem Umfange Überschichten verfahren lassen, so daß hier die Ver-
ringerung der Schichtdauer während des ungünstigeren Berichtsjahres am
empfindlichsten auf die Lohnhöhen wirken mußte. '

Beim Braunkohlenbergbau wurden — wenn man nur die Werke
mit mehr als 20 Arbeitern berücksichtigt — folgende mittleren Jahres-
arbeitsverdienste erzielt:

von einem Arbeiter überhaupt: 902,35 M.,
d. s. 73,77 M. = 7,56 %,

von einem Grubenarbeiter im besonderen:
1055,90 M., d. s. 134,80 M. = 11,32 °/0,

von einem Arbeiter überhaupt: 828,94 M.,
d. S. 10,37 M. = 1,S4 %,

von einem Grubenarbeiter im besonderen: 939,28 M.,
d. s. 4,8i M. = 0,5i °/0 mehr als im Vorjahre.

Beim Erzbergbau betrugen die durchschnittlichen Jahresarbeits-
verdienste bei den beiden größeren Revieren •

für einen Arbeiter überhaupt: 839,2i M.,
d. S. 19,99 M. = 2,33 %,

für einen Grubenarbeiter im besonderen:
870,68 M., d. s. 23,65 M. = 2,et %,

für einen Arbeiter überhaupt: 763,9? M.,
d. S. 14,98 M. == 1,92 %, -

für einen Grubenarbeiter im besonderen:
' 781,58 M., d. s. 34,90 M. = 4,27 % .

Auch die Arbeitsverdienste der jugendlichen und der • weiblichen
Arbeiter sind, wenigstens beim wichtigsten Bergbauzweige — dem Stein-
kohlenbergbau — zurückgegangen; im Braunkohlen- und im Erzbergbau
haben diese Arbeiterklassen, soweit sie überhaupt dort beschäftigt werden,
etwas bessere Durchschnittslöhne erzielt als im Vorjahre.

Im Berichtsjahre erlangten 72 Nachträge zu den bestehenden
Arbeiterordnungen — gegen 15 im Vorjahre — die bergamtliche Be-
stätigung (§ 89 des Gesetzes vom 2. April 1884) und zwar 11 beim Stein-
kohlenbergbau, 51 beim Braunkohlenbergbau und 10 beim Erzbergbau.

Neue Arbeiterordnungen wurden nicht errichtet.

Wegen ihrer Treue und Anhänglichkeit an ihre Arbeitsstätte wurden
132 Arbeiter — je 21 beim Königlichen Steinkohlenwerke in Zauckerode
und bei den fiskalischen Erzbergwerken, 77 bei Privatsteinkohlenwerken,

Ffeiberg

Schneeberg I
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2 bei Privatbfaunkohlenwerken, 10 bei Privaterzgruben und l bei einer
Freiberger Kevieranstalt — mit dem tragbaren Ehrenzeichen für
Treue in der Arbeit ausgezeichnet. Im Vorjahre wurde 92 Arbeitern
diese' Auszeichnung zu teil.

Aus der Gesamttätigkeit der Bergschiedsgerichte (§§ 68, 90
des Gesetzes vom 2. April 1884) im Jahre 1902 ist folgendes hervor-
zuheben.

Zu den 30 aus dem Jahre 1901 unerledigt übernommenen Klag-
anbringen traten im Laufe des Berichtsjahres, noch 198 neue hinzu
(1901: 191).

Von diesen Streitfällen wurden im Berichtsjahre 185 erledigt und zwar
23 ohne mündliche Verhandlung durch gütliche Verständigung

der Parteien,
141 durch Abhaltung von Bergschiedsgerichtsterminen,

2 durch Abhaltung von Vergleichsterminen,
19 auf sonstige "Weise. . •

Es waren hiernach 43 Streitfälle als unerledigt auf das Jahr, 1903
zu übernehmen.

Von den erledigten Streitfallen .bezogen sich
31 auf streitige Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis,
13 auf streitige Forderungen aus dem Versicherungsverhältnis

bei einer Knappschafts-Krankenkasse,
31 auf streitige Forderungen aus dem Versicherungsverhältnis

bei einer Knappschafts-Pensionskasse — hierunter befanden
sich 18 solche, bei denen die Parteien Rechte aus der reichs-
gesetzlichen Invalidenversicherung in Anspruch nahmen,

110 auf streitige Förderungen aus dem Versicherungsverhältnis
bei der Knappschafts-Berufsgenossenschaft.

Von den 141 Streitfällen, die ihre Erledigung durch Verhandlungen
vor den Bergschiedsgerichten gefunden haben, führten

52 zur Abweisung der Kläger,
4 zur Verurteilung der Beklagten,,
4 zur teilweisen Abweisung der Kläger und zur teilweisen Ver-

urteilung der Beklagten,
42 zur Schließung eines Vergleichs,
4 zum Zugeständnis der ganzen Forderung seitens der Beklagten

an die Kläger,
35 zur Zurücknahme der Forderung seitens der Kläger.

Neben diesen Streitfällen gingen im Berichtsjahre 13 auf Grund der
Bestimmungen in § 88 Absatz 3 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes
vom 30. Juni 1900 gestellte Anträge auf anderweite Feststellung der
Unfallentschädigung bei den Bergschiedsgerichten • ein, sodaß deren —
zusammen mit den 4 aus dem Vorjahre unerledigt übernommenen —
17 zur Behandlung vorlagen.

B 15*
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Von diesen waren 8 vom Vorstande von Sektion VII der Knappschafts-
Berufsgenossenschaft und 9 von den Entschädigungsberechtigten gestellt
worden.

14 Anträge — davon 2 ohne Abhaltung eines Bergschiedsgerichts-
termines — wurden erledigt und zwar

2 durch Anerkenntnis des Antrags der Berufsgenossenschaft seitens
der Entschädigungsberechtigten,

2 durch Zurücknahme seitens der Entschädigungsberechtigten nach
völliger oder .teilweiser Anerkennung des Antrags,

4 durch Vergleich,
3 durch Zurückweisung aus sachlichen Gründen,
3 durch Anerkennung des Antrags im Wege bergschiedsgericht-

licher Entscheidung.
3 Anträge waren unerledigt auf das Jahr 1903 zu übernehmen. Zur

Erledigung dieser Streitfälle und Anträge hielten die Bergschiedsgerichte
57 Termine ab, 34 Fälle machten die Abhaltung mehrerer Termine er-
forderlich.

Als Einigungsämter (§ 4 des Landesgesetzes vom 5. März 1892
in Verbindung mit §§ 62—74 des Gewerbegerichtsgesetzes vom 29. Sep-
tember 1901) sind die Bergschiedsgerichte im Berichtsjahre nicht in Tätig-
keit getreten.

Gegen die bergschiedsgerichtlichen Entscheidungen wurden in 15 Fällen
Rechtsmittel eingelegt, sodaß neben den 5 am Schlüsse des Vorjahres
noch unerledigt gebliebenen Rechtsmitteln, deren insgesamt 20 von den
zuständigen Behörden (Oberverwaltungsgericht und Reichsversicherungs-
amt) zu behandeln waren. Von diesen wurden 17 erledigt und zwar

10 durch Abweisung der Rechtsmittel,
6 durch Aufhebung der bergschiedsgerichtlichen Entscheidung,
l durch Vergleich,

sodaß am Schlüsse des Jahres noch 3 Rechtsmittel unerledigt geblieben sind.
Die Zahl der Knappschafts-Pensionskassen hat sich im Berichts-

jahre nicht geändert, es waren deren 3 vorhanden.
An aktiven Mitgliedern wurden bei diesen Kassen gezählt

bei Beginn zu Ende
des Berichtsjahres: des Berichtsjahres:

bei der Allgemeinen Knappschafts-
Pensionskasse für das Königreich
Sachsen 30310 29467

bei der Knappschafts-Pensionskasse der
von Arnim'schen Steinkohlenwerke 794 794

bei der Knappschafts-Pensionskasse des
ZwickauerBrückenberg-Steinkohlen-
bauvereins 2042 2096

zusammen 33146 32357
Die Zahl der aktiven Mitglieder ist darnach um 789 gefallen.
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An Unterstützungsberechtigten waren vorhanden

bei der

Allgemeinen Knappschafts-
Pensionskasse

Knappschafts - Pensionskasse
der von Arnim'schen Stein-
kohlenwerke

Knappschafts - Pensionskasse
des ZwickauerBrückenberg-
Steinkohlenbauvereins . .

Zusammen

Invaliden

Anfang
1902

4755

139

270

5164

Ende
1902

4942

141

271

5354

Witwen

Anfang
1902

6150

119

217

6486

Ende
1902

6210

125

229

6564

Waisen

Anfang
1902

2815

51

148

3014

Ende
1902

2780

50

150

2980

Überhaupt

Anfang
1902

13720

309

635

14664

Ende
1902

13932

316

650

14898

Hierüber wurden am Jahresschlüsse bei der Allgemeinen Knapp-
schafts-Pensionskasse noch 82 Mitglieder gezählt, die, ohne invalid zu
sein, nach den Bestimmungen des Invalidenversicherungsgesetzes vom
13. Juli 1899 aus dieser Kasse Altersrente bezogen.

Von den 14898 -)- 82 = 14980 am Jahresschlüsse vorhandenen Renten-
berechtigten waren 3173 zugleich auf Grund des Invalidenversicherungs-
gesetzes und 1914 auf Grund des Unfallversicherungsgesetzes unter-
stützungsberechtigt.

Die Beträge, welche zu Unterstützungszwecken an die hierzu Be-
rechtigten im Berichtsjahre gezahlt wurden, sind aus der folgenden
Tabelle zu entnehmen:
Zusammenstellung der von den Knappschafts-Pensionskassen

im Jahre 1902 gewährten Unterstützungen.

Kasse .

Allgemeine Knappschafts-Pen-
sionskasse . .

Knappschaftspensionskasse bei
den von Arnim'schen Stein-
kohlenwerken

Knappschafts - Pensionskasse
beimZwickauerBrückenberg-
Steinkohlenbauverein . . .

Zusammen

Invaliden-
und

Alters-
renten.

M

1221804,23

65762,94

49990,52

1337557,69

Witwengelder
und

Abfindungen
bei

Wieder-
verheiratung.

Jt

441599,35

26 184,66

22801,io

490585,n

Waisen-
gelder.

Jt

69445,05

3105,20

2782,69

75332,94

Sterbe-
gelder.

Jt

30153,64

660,oo

1026,oo

31839,64

Besondere
Unter-

stützungen
(Kosten

eines Heil-
verfahrens

etc.).

jt

2525,77

979,80

1430,65

4936,?2
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Die sächsischen Knappschafts-Pensionskassen brachten also an An-
gehörige des Bergbaus insgesamt

1940251,60 M.
(1901: 1880297,05 M.) als Unterstützungen zur Auszahlung, von denen
ihnen zufolge anderweiter — insbesondere reichsgesetzlicher — Bestimm-
ungen von den Berufsgenossenschaften, den Versicherungsanstalten bez.
von anderer Seite 20784,35 M. zurückzuerstatten waren, sodaß aus ihren
Mitteln

1919467,25 M.
(1901: 1861522,06 M.) Unterstützungen geleistet worden sind. Daneben
sind an landes- und reichsgesetzlichen Beitragserstattungen noch

48042,34 M.
(1901: 51391.42 M.) gezahlt worden.

Über den Stand des Vermögens während des Berichtejahres gibt die
folgende Tabelle Auskunft:

Das'Vermögen der Knappschafts-Pensionskassen •
nach dem Stande vom Jahre 1902.

Kasse.

Allgemeine' Knappschafts -Pensions-

Knappschafts-Pensionskasse bei den
von Arnim'schen Steinkohlenwerken

Knappschafts - Pensionskasse des
Zwickauer Brückenberg - Stein-
kohlenbauvereins . . .

Zusammen :

Vermögen
zu Anfang des
Jahres 1902:

Jt

20541222,82

704880,04

1436476,81

22682579,6?

Vermögen

zu Ende des

Jahres 1902.

Jt

21566767,24

784841,9t

1565560,30

23917169,48

Vern
auf je 1

zu Anfang
des

Jahres 1902.

M

667,70

887,76

703,47

684,32

lögen
Aktiven

zn Ende
.des

Jahres 1902.

Ji

731,90

988,47

746,93

739,i7

Das Gesamtvermögen der Allgemeinen Knappschafts-Pensionskasse
gliedert sich nach § 48 des 2. Kassenstatuts in die Abteilung A für die
reichsgesetzlichen Leistungen und die Abteilung B für die darüber
hinausgehenden statutarischen Leistungen. Die Vermögensabteilung A
ist nach den Bestimmungen in. .§§ 33, 125 und 173 des Invaliden-
versicherungsgesetzes zu trennen in das Gemeinvermögen AG und das
Sondervermögen AS.

Zu Anfang des Berichtsjahres entfielen nach der buchmäßigen Ver-
mögensscheidung folgende Bestände auf die einzelnen Vermögens-
abteilungen:
Gemeinvermögen AG: 84080,20 M. (Anfang 1901: 43304,41 M.),
Sondervermögen AS: 3018876,26 „ ( „ 1901: 2781557,61 „ ),
Vermögensabteilung B: 17438266,36 .„ ( „ 1901: 16586733,os „).
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Neben der Allgemeinen Knappschaffcs-Pensionskasse führte noch die
Landesversicherungsanstalt Königreich Sachsen für durchschnitt-
lich 3300 Bergleute die reichsgesetzliche Invalidenversicherung durch.
Hierbei hat die Bergbehörde nach § 10 der Verordnung des Ministeriums
des Innern zur Ausführung des Invalidenversicherungsgesetzes vom
30. November 1899 (zu vergl. Anhang G "Jahrbuch 1900 Seite 80) noch
insofern mitzuwirken, als zu allen aus diesem Kreise kommenden Renten-
anträgen den zuständigen Berginspektionen Gelegenheit zur Aussprache
gegeben werden soll. Im Berichtsjahre gingen bei den Berginspektionen
insgesamt 27 derartige Eentenanträge ein (gegen 32 im Vorjahre).

Bei den Knappschafts-Krankenkassen, deren am Anfange des
Berichtsjahres 58 vorhanden waren, sind folgende Veränderungen -vor-
gekommen.

Infolge Ankaufs des Bergwerksbesitzes der Gewerkschaft Rhenania
seitens des Lugauer Steinkohlenbauvereins wurde die für Bhenania be-
stehende Knappschafts-Krankenkasse mit derjenigen des Lugauer Stein-
kohlenbauvereins vereinigt. Da die Zahl der- Mitglieder der Gruben-
krankenkasse für Gesegnete Bergmanns Hoffnung, .zu welcher noch ver-
schiedene kleinere Bergwerksbetriebe gehören, voraussichtlich nie wieder
über hundert steigen wird, so wurde diese Krankenkasse aufgelöst und
ihr Vermögen gemäß § 46 des Gesetzes vom 2. April 1884 der Knapp-
schafts-Krankenkasse des Berggebäudes Alte Hoffnung Gottes zu Klein-
voigtsberg überwiesen.

Am Ende des Berichtsjahres waren daher noch 56 Knappschafts-
Krankenkassen vorhanden und zwar

28 beim Steinkohlenbergbau, , ..
18 beim Braunkohlenbergbau und
10 beim Erzbergbau.

Über die Mitgliederbewegung innerhalb dieser Kassen gibt die fol-
gende Tabelle Auskunft:

Knappschaftskranken- ,
kassen beim

Steinkohlenbergbau . . .

Braunkohlenbergbau . .

Erzbergbau

Bergbau überhaupt . . .

Mitglieder-
bestand

zu Anfang
des Jahres

1902.

26282

3735

3404

33421

Zugänge

während c

19

4215

3274

317

7806

Abgänge

les Jahres

32.

4499

3486

449

8434

Mitglieder-
bestarid
zu Ende

des Jahres
1902.

25998

3523

3272

32793

Durchschnitt-
licher. Mit-

gliederhestand
im Jahre 1902
berechnet nach

den Monats-
aufzeichnungen.

25711

3504

3332

32547



Die Aufwendungen der Knappschafts-Krankenkassen für die einzelnen Kassenleisfcungen
im Jahre 1902.

Aufwendungen für

ärztliche Behandlung

Unterstützungen an Angehörige von in
Krankenanstalten Verpflegten . .

Wöchnerinnenunterstützung . . . .

Verpflegungskosten an Krankenanstalten

t 1902:
Insgesamt <

\ 1901:

Überhaupt

beim
Stein-

kohlen-
bergbau.

Ji

140703,44

118602,05

325397,72

8010,3i

240,53

36068,89

51596,27

680619,21

707848,76

beim
Braun-
kohlen-
bergbau.

Jl

22754,72

12887,42

32336,3?

383,22

137,15

3146,88

5213,02

76857,78

74624,47

beim
Erz-

bergbau.

Jt

18120,87

14306,84

35996,09

354,54

—
1674,20

6400,i9

76851,23

91779,19

beim
Gesamt-
bergbau.

Jt

181579,08

145795,81

393728,18

8748,07

377,68

40889,97

63209,48

834328,22

874252,42

In Prozenten der Gesamtkosten

beim
Stein-

kohlen-
berg-
bau.

%

20,7

17,4

47,8

1,2

0,o

5,3

7,6

•

beim
Braun-
kohlen-
berg-
bau.

öl/o

29,6

16,8

42,o

0,5

0,2

4,1

6,8

•

beim
Erz-
berg-
bau.

%

23,8 '

18,6

46,8

0,5

•

2,2

8,3

•

beim
Ge-

samt-
berg-
bau.

%

21,8

17,5

47,2

l,o

•0,o

4,9

7,8

' •

Auf den Kopf der durch-
schnittlich Versicherten

beim
Stein-

kohlen-
berg-
bau.

Ji

5,47

4,61

12,66

0,31

0,oi

1,40

2,oi

26,47

26,83

beim
Braun-
kohlen-
berg-
bau.

M

6,49

3,68

9,23

0,ii

0,04

0,90

1,49

21,94

21,10

beim
Erz-
berg-
bau.

Jt

5,44

4,28

10,80

0,11

•

0,50

1,92

23,06

25,91

beim
Ge-

samt-
berg-
bau.

M

5,58

4,48

12,io

0,27

0,oi

1,26

1,94

25,64

26,13o
(M
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Der Mitgliederwechsel hat sich hiernach im Berichtsjahre nicht un-
erheblich verringert; im Vorjahre traten bei den Kassen ein: 11648 Mit-
glieder, während die Zahl der Ausgetretenen 10824 betrug.

An statutarischen Unterstützungen gewährten die Knappschaffcs-
Krankenkassen im Berichtsjahre insgesamt

834328,22 M.

gegenüber 874252,42 M. im Vorjahre, d. i. pro Kopf der durchschnittlich
Versicherten 25,64 M. gegen 26,i3 M. im Vorjahre.

Die Verteilung der Gesamtausgaben' auf die einzelnen Kassenleistungen
ist aus der Tabelle auf Seite 120 zu entnehmen.

In den letzten 5 Jahren hatten die,Knappschafts-Krankenkassen für
die verschiedenen Unterstützungsformen — geordnet nach der Höhe —
folgende Aufwendungen zu machen: •

Belativzahlen für die einzelnen Leistungen der Knappschafts.
. . Krankenkassen 1898/1902.'

Aufwendungen für

Krankengeld . . .

ärztliche Behandlung . . .

Arznei und sonstige Heilmittel

Sterbegeld

Krankenhausbehandlung . .

Unterstützungen an Angehörige
von in Krankenanstalten Ver-
pfleeten . . . . .

Wöchnerinnen-Unterstützung .

Insgesamt

Auf den Kopf der durchschnittlich
Versicherten

1898
Jt

11,33

5,1l

4,25

1,95

1,02

0,22

0,02

23,90

1899
Ji

12,12

5,84

4,61

2,13

1,05

0,20

0,03

25,98

1900
Ji

12,18

5,46

4,52

2,ii

1,02

0,20

0,03

25,52

1901
J(

12,42

5,52

4,55

2,13

1,27

0,22

0,02

26,13

1902
Jt

12,10

5,58

4,48

1,94

1,26

0,27

0,oi

25,64

In Prozenten der Gesamtkosten •

1898

%

47,4

21,4

17,7

8,2

4,3

0,9

0,1

100,0

1899
01
10

46,6

22,5

17,8

8,2

4,o

0,8

0,i

100,o

1900
01
la

47,7

21,4

17,7

8,3

4,0

0,8

0,1

100,o

1901

%

47,5

21,i

17,4

8,1
4,9

0,9

0,i

100,o

1902
01
la

47,2

21,8

17,5

7,6

4,9

1,0

0,o

100,o

Hiernach ist in diesen Verhältniszahlen innerhalb der letzten 5 Jahre
kein wesentlicher Wechsel eingetreten.

Über die Häufigkeit und Dauer der Erkrankungen im Berichtsjahre
ist mit Hilfe der Jahresabschlüsse der einzelnen Kassen folgende Tabelle
entworfen worden:

B 16
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Häufigkeit und Dauer der Erkrankungen der Mitglieder der
Knappschafts-Krankenkassen im Jahre 1902.

Zahl der

Erkrankungsfälle, 1 überhaupt . . .
die mit Erwerbsunfähig- <
keit verbunden waren 1 auf je 1 Mitglied .

Krankheitstage,
an denen die Erkrankten
zugleich erwerbsunfähig

waren

Erkrankungsfälle,
die mit Erwerbsunfähig-
keit verbunden waren <

und über die Karenz-
zeit angedauert haben

Krankheitstage,
für welche Krankengeld <

gezahlt worden ist

•
überhaupt . . .
auf je 1 Erkrank-

ungsfall . . ..
auf je 1 Mitglied .

überhaupt . . .

auf je 1 Mitglied .

überhaupt . . .
auf je 1 über die
Karenzzeit andau-
ernden Fall . .

auf je 1 Mitglied .

Durchschnittlicher Krankengeldbetrag auf je
1 Tag

Bei den Knappschafts-Krankenkassen des

Stein-
kohlen-

bergbaus

15378

0,598

287373

18,7

11,2

13680

0,532

196276

U,3

7,6

1,74 *

Braun-
kohlen-

bergbaus

2243

0,640

34645

15,4

9,,

1731

0,494

23988

13,9

6,8

1,38 M

Erz-
bergbaus

1626

0,488

36307 '

22,3
10,9

1434

0,430

28209

19,7

8,5

1,30 M

gesamten
Berg-
baus

19247

0,581

358325

18,6

11,0

16845

0,518

248473

14,8

7,6

1,65 M

Hiernach hat sich die Häufigkeit der Erkrankungen, 'die init Erwerbs-
unfähigkeit verbunden waren, während des Berichtsjahres im Gresamt-
bergbau etwas günstiger gestaltet, als im Vorjahre. Im Einzelnen hat sich
die Erkrankungshäufigkeit besonders stark verringert beim Steinkohlen-
und beim Erzbergbau. Beim Braunkohlenbergbau ist wieder eine Erhöhung
der Erkrankungsziffer eingetreten, die in der Hauptsache im= Leipziger
Bezirk und hier wieder unter den zur Bornaer Knappschafts-Krankenkasse
haltenden Belegschaften zu beobachten war.

In den letzten 5 Jahren hat die Erkrankungshäufigkeit innerhalb
der Knappschaften der einzelnen Bergbauzweige folgenden Verlauf ge-
nommen : :
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Zahl der Erkrankungsfälle auf je 100 Mitglieder.

Knappschaf ts-Krankenkassen
im

1898

63,5

44,9

59,8

61,3

1899

70,3

48,8

71,o

68,5

1900

68,0

55,3

60,2

65,8

1901

68,5

52,4

54,9

1902

59,8

64 o

48,8

69,i

Der Kurswert des angelegten Vermögens der sächsischen Knapp-
schafts-Krankenkassen (Eeservefonds) betrug am Ende des Berichtsjahres

1763808,26 M.

(gegenüber.1670881,ss M. zu Ende des Vorjahres); es entfiel hiernach am
Schlüsse des Jahres auf je l Mitglied ein Vermögensbestand von

53,79 M.
(1901.: 49,99 M).

.Bestätigt wurden 2 Nachträge zu Pensionskassenstatuten und
39 Nachträge zu Krankenkassenstatuten (§15 des Knappschafts-
gesetzes, vom 2. April 1884).

Von den Knappschaftskassen, über welche das Bergamt gemäß §§ 44,
45 des erwähnten Gesetzes die Aufsicht ausübt, wurden im Berichtsjahre
20 einer Revision unterzogen.

Betriebsanmeldungen nach § 56 des Gewerbe-Unfallversicherungs-
gesetzes vom 30. Juni 1900 erfolgten im Berichtsjahre 5 (3 zur Knapp-
schafts- und 2 zur Steinbruchs-Berufsgenossenschaft).

Mitgliedscheine wurden 27 zugestellt, von denen 16 auf das Kataster
der Knappschafts - Berufsgenossenschaft und 11 auf dasjenige der Stein-
bruchs-Berufsgenossenschaft lauteten.

Außerdem wurde die Zustellung von 6 Besehe i den der Knappschafts-
Berufsgenossenschaft an Betriebsunternehmer vermittelt. -

Die Zahl der bei Sektion VII der Knappschafts-Berufsgenossen-
schaft versicherten sächsischen Bergwerksbetriebe war 139 gegen 138 im
Vorjahre; daneben sind noch einige, dem Verbände einer Knappschafts-
Pensionskasse nicht angehörige Braunkohlenwerke bei anderen Berufs-
genossenschaften — vorwiegend bei der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft —
katastriert. . . :

Die Zahl der in den zur Sektion VII der Knappschafts-Berufsgenossen-
schaft gehörigen Betrieben durchschnittlich beschäftigten und versicherten
Personen betrug 31378, gegen 31863 im Vorjahre, sie ist demnach, um
4 8 5 = 1,52% gefallen. . ' . . . / . . . • : • . . . . '

Nach dem Verwaltungsberichte des genannten Sektionsvorstandes
waren von den Versicherten beschäftigt . c -

B 16*
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.25245 (gegen 25633 im Vorjahre) auf Steinkohlengruben,
2827 ( „ 2821 „ „ ) „ Braunkohlengruben,
3296 ( „ 3398 „ „ ) „ Erzgruben,

10 ( 11 ) „ Kalkwerken.
Als beitragspflichtige Lohnsumme führt der Bericht unter Einrechnung

der anrechnungsfähigen Versicherungssumme von 48 Betriebsbeamten, Mark-
scheidern und Genossenschaftsmitgliedern bei den einzelnen Bergbauzweigen
die aus der nachstehenden Tabelle ersichtlichen Beträge auf.

Anrechnungsfähige Lohnsummen in den Jahren 1898—1902.

Art des Betriebes.

Steinkohlenbergbau . . . .

Braunkohlenbergbau . . .

Erzbergbau

Kaikwerke

überhaupt

1902.
Überhaupt.

Jt

27675497

2661987

2714902

7800

33060186

Durch
(zum

1902.

J(

1096,28

941,63

823,70

780,oo

1053,61

schnittiicl
Teil nach

1901.

M

1157,31

983,90

850,47

763,45

1109,i3

i auf eine
den früh

1900.

M

1141,91

926,04

827,83

723,60

1086,43

n Versieh
sren Beric

1899.

M

1076,71

860,50

812,89

772,25

1025,40

erten
hten).

1898.

Jt

1045,62

839,72

791,44

776,oo

993,88

Wie im vorjährigen Berichte bereits erwähnt, stellen die nach, dem

3. Statut der Knappschafts-Berufsgenossenschaft vom ' _ ~_ , 1901

ermittelten Lohnsummen die wirklich verdienten Löhne und Gehälter zu-
züglich der in Geldwert ausgedrückten Naturalleistungen dar (zu vgl. § 30
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes).

Es ist hiernach die anrechnungsfähige Gesamtlohnsumme um 6,45 °/0
und das Durchschnittsverdienst eines Versicherten um 5,oo °/o zurück-
gegangen.

Die Zahl der bei Sektion VTI der Knappschafts-Berufsgenossenschaft
für den obengenannten Personenkreis zur Anmeldung gelangten Unfälle
betrug 4092 gegen 4597 im Vorjahre, davon entfallen

3650 (Vorjahr: 4186) auf den Steinkohlenbergbau,
216 ( „ 193) „ „ Braunkohlenbergbau,
224 ( „ 218) „ „ Erzbergbau,

( Kalkwerke.

Bei rund 300 Arbeitstagen gelangten täglich durchschnittlich 13,6 Un-
fälle (gegen 15,8 im Vorjahre) zur Anmeldung.

Von den angemeldeten Unfällen waren 341 (gegen 297 im Vorjahre)
zu entschädigen. Von den entschädigten Unfällen hatten 52 den Tod,
4 dauernd gänzliche, 159 dauernd teilweise und 126 vorübergehende Er-
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werbsunfähigkeit zur Folge; im Vorjahre waren die entsprechenden Zahlen
45, 4, 146, 102.

Auf je 1000 versicherte Personen ergibt sich innerhalb der einzelnen
Betriebsarten das folgende Verteilungsbild:

Folgen der entschädigungspflichtigen Unfälle berechnet
auf je 1000 Versicherte.

Art des Betriebes.

Steinkohlenbergbau . . .
Braunkohlenbergbau . .

Bergbau überhaupt
(ohne Kalkwerke)

Getötete.*)

1.43

3,18

2 12

1,66

mit dauernd
gänzlicher
Erwerbs- L

Unfähigkeit.

0,16

—

0,13

Verletzte
mit dauernd

teilweiser
Erwerbs-

unfähigkeit.

5,46

3,18
3,,

5,0l

mit vorüber-
gehender
Erwerbs-

unfähigkeit.

4,08

4,95

2,,

4,oi

Ins-
gesamt.

11,13

11,31

8 18

10..84

Dem Vorjahre gegenüber hat sich die Zahl der entschädigungs-
pflichtigen Unfälle bei sämtlichen Betriebsarten wieder erhöht; relativ am
häufigsten sind die zu entschädigenden Unfälle, wie in den früheren
Jahren beim Braunkohlenbergbau.

Die inneren Ursachen, welche den 341 entschädigungspflichtigen Un-
fällen zu Grunde gelegen haben, sind die folgenden gewesen:

Es sind verunglückt
207 Personen = 60,vo % (im Vorjahre 56,57 %) der Gesamtzahl

infolge der Gefährlichkeit des Betriebes an sich,
8 Personen = 2,35 °/0 (im Vorjahre 1,35 °/0) der Gesamtzahl in-

folge von Mängeln des Betriebes im besonderen,
18 Personen = 5,28 °/o (im Vorjahre 6,oe °/0) der .Gesamtzahl durch

die Schuld der Mitarbeiter,
108 Personen = 31,6? °/0 (im Vorjahre 86,02 °/o) der Gesamtzahl

durch eigene Schuld.

Von den 108 durch eigene Schuld Verletzten benutzten 8 die vor-
handenen Schutzvorrichtungen nicht, 17 handelten wider gegebene An-
weisungen, 16 verunglückten durch Ungeschicklichkeit, 44 durch Un-
achtsamkeit, 2 infolge Unkenntnis der Gefahr und 21 infolge offenbaren
Leichtsinns.

Die von Sektion VII der Knappschafts-Berufsgenossenschaft gezahlten
Unfallentschädigungen beliefen sich im Berichtsjahre auf

*) Die Abweichung dieser Zahlen von den entsprechenden Angaben im Abschnitte 0
„Bergpolizei" erklärt sich in der Hauptsache aus den verschiedenen Gesichtspunkten, nach
denen die Bergbehörde und die Berufsgenossenschaft solche Zählungen vornehmen.
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667555,n M.
gegenüber 608575,« M. im Vorjahre, sie sind also um 58980,oe = 9,69%
gestiegen, im Vorjahre betrug die Zunahme der Entschädigungen 9,os %.

Die Zahl der vorhanden gewesenen Entschädigungsberechtigten betrug
1987 (1901: 1831) Verletzte,

480 ( „ 443) Witwen,
874 ( „ . 847) "Waisen,

18 ( „ 20) Aszendenten.
Zusammen 3359 (1901: 3141) Personen.

Als Umlage waren von der Sektion aufzubringen 819 740,99 M. gegen
748621,08 M. im Vorjahre, d. s. 71119,91 M. = 9,so % mehr.

Hierzu brachten auf
der Steinkohlenbergbau 735946.82 M. = 89,78% (Vorjahr: 89,97%)

„ Braunkohlenbergbau 41800,79 „ = 5,io%( „ 4,94%)
„ Erzbergbau 41872,91 „ = 5,u% ( „ 5,os°/c)

die übrigen Mineralgewinnungen 122,38 „ = 0,oi °/0 ( „ 0,oi%)
Berufungsfähige Bescheide wurden vom Sektionsvorstande 688 erteilt

(gegen 631 im Vorjahre), davon waren 345 Feststellungs-, 248 Abänderungs-
und 95 Ablehnungsbescheide.

Gegen diese Bescheide ist in 127 Fällen (d. s. 18,46 % der erlassenen
Bescheide) Berufung bei den Schiedsgerichten (Bergschiedsgerichte und
Schiedsgericht für Arbeiterversicherung in Zwickau) eingelegt worden;
im Vorjahre betrugen die entsprechenden Zahlen 88 bez. 13,95 %.

Die zur Entscheidung dieser Berufungen zuständigen Schiedsgerichte
hatten sich einschließlich der aus dem Vorjahre übernommenen 23 un-
erledigten Berufungen mit 151 Berufungen (im Vorjahre 101) zu be-
schäftigen. Es wurden davon an 59 Sitzungstagen 122 erledigt, und zwar
34 durch Zurücknahme, 23 durch Vergleich, 4 durch Anerkenntnis, 4 durch
Abweisung wegen Versäumung der Berufungsfrist, 43 durch Bestätigung
des angefochtenen Bescheides des Sektionsvorstandes, 7 durch völlige oder
teilweise Abänderung des angefochtenen Bescheides des Sektionsvorstandes,
7 auf andere "Weise, während 29 Berufungen, die noch nicht spruchreif
waren, in das Jahr 1903 übergingen. Außerdem ist in 14 Fällen nach
§ 88 Abs. 3 des Grewerbe-Unfallversicherungsgesetzes Antrag auf Renten-
änderung gestellt worden; hiernach lagen zusammen mit den 5 im Jahre 1901
noch nicht erledigten 19 solche Anträge vor. Hiervon wurden 16 er-
ledigt (2 durch Zurücknahme des Antrags, 3 durch Abweisung, 4 durch
Vergleich, 4 durch völlige oder teilweise Abänderung des angefochtenen
Bescheides, 2 durch Anerkennung des Antrags, l auf andere "Weise).

Gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte in diesen Unfall-
versicherungsstreitigkeiten wurden in 9 Fällen Rekurse eingelegt (in 2 Fällen
vom Sektions vorstände; in 7 Fällen vom Berufungskläger), während 5
dergleichen aus dem Vorjahre noch nicht entschieden waren. Von diesen
14 Rekursen wurden bis zum Jahresschlüsse 12 erledigt und zwar 6 zu
gunsten und 6 zu ungunsten der Sektion.
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Die auf Reichs- und Landesgesetzen beruhenden, speziell berg-
männischen Unterstützungseinrichtungen haben nach dem Gesagten
an Angehörige des Bergbaus in Fällen von Krankheit, Tod, Alter, all-
gemeiner oder Unfall-Invalidität aus ihren Mitteln .im Berichtsjahre folgende
Unterstützungen' gewährt:

1. die Knappschaffcs-Pensionskassen 1919467,25 M.
2. „. „ Krankenkassen 834 328,22 „ .
3. „ „ Berufsgenossenschaft 667555,21 „

Zusammen 3421350,68 M.
gegen 3344350,53 M. im Vorjahre.

Daneben haben auch noch andere reichsgesetzliche Versicherungs-
anstalten und Berufsgenossenschaften den bestehenden Bestimmungen ent-
sprechend an Angehörige des Bergbaus Unterstützungen zu leisten gehabt,
über deren Höhe jedoch hier genauere Angaben nicht vorliegen. Weiter
werden den sächsischen Bergleuten und ihren Angehörigen, — insbesondere
denjenigen beim Erzbergbau — noch namhafte Unterstützungen aus be-
sonderen Unterstützungskassen, Reviereinrichtungen und Stift-
ungen zu teil, über deren Höhe hier folgendes festgestellt worden ist:

Die beim Steinkohlenbergbau vorhandenen besonderen ünter-
stützungskassengewährtenimBerichtsjahre 53489,64 M. (1901:55161,37 M.),
diejenigen des Erzbergbaus 2168,9oM. (1901: 2476,io M.)Unterstützungen.

An Schulgeldbeihilfen wurden aus den Schulkassen für die
schulpflichtigen Kinder der Erzbergleute 14368,66 M. (1901: 15155,32 M.)
bewilligt.

Aus den für die Angehörigen des Bergbaus errichteten Stiftungen
wurden nach den hierüber an das Bergamt gelangten Mitteilungen 41149,i? M.
(1901: 34814,40 M.) zu den stiftungsgemäßen Unterstützungen verwendet
und zwar 18431,33 M. aus den Stiftungskassen des Kohlenbergbaus und
22717,84 M. aus denjenigen des Erzbergbaus.

Aus den zur Unterstützung der Erzbergleute vorhandenen Berg-
magazin- und Teuerungszulagenfonds, die am Ende des Berichts-
jahres über ein Vermögen von

1079978,u M.
verfügten, wurden 28599,so M. (1901: 21378,46 M.) regulativmäßige Unter-
stützungen bewilligt.

Endlich bestehen noch bei einigen Braunkohlenwerken in Gemäß-
heit der Bestimmungen in § 88 des Knappschaftsgesetzes vom
2. April 1884 besondere Unterstützungskassen; ihre Zahl hat sich
im Berichtsjahre nicht geändert, es waren deren — wie im Vorjahre —
5 vorhanden. Sie verteilten insgesamt 540,84 M. (1901: 683,6? M.) Unter-
stützungen und verfügten am Ende des Berichtsjahres noch über ein Ver-
mögen von 5815,90 M.

Die Beiträge, welche der einzelne Arbeitgeber für die
reichs- und landesgesetzliche Versicherung einer von ihm be-
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schäftigten Person im Berichtsjahre aufzuwenden h'atte, sind 'in der
folgenden Tabelle übersichtlich zusammengestellt.

Durchschnittliche Versicherungsbeiträge der Arbeitgeber
für je l beschäftigte Person.

A r t d e s B e t r i e b e s .

Steinkohlenbergbau
Braunkohlenbergbau . . . . . . .

Bergbau überhaupt

Fi
Invaliden-

versicherung.

M

38,27

16,66

33 77

35,50

i die Zwecke c

Kranken-
versicherung.

Jt

10,44

823
11 a>

10,32

ler
Unfall-

versicherung.

M

29,i5

12 70

26,01

Von Arbeiterausständen ist der sächsische Bergbau im Berichts-
jahre verschont geblieben.

In der Frage der Mitbeteiligung der Arbeiter an der Gruben-
kontrolle sind die weiter gesammelten Erfahrungen andauernd günstige.
Eine Anzahl von Steinkohlenwerksverwaltungen im Lugau-Ölsnitzer
Bezirke bedienen sich der Mitwirkung von Arbeitern für die Zwecke der
Unfallverhütung in der Weise, daß sie den Reviersteigern ältere und er-
fahrene Arbeiter als Hilfspersonen beigeben; diese führen je nach
ihren Dienstobliegenheiten die Bezeichnung Förderaufseher, Fahrhäuer,
Hilfsfahrhäuer, Bahnzinnnerling, Oberzimmerling oder Oberhäuer.

Auch die Erfahrungen mit der bei dem fiskalischen Steinkohlen-
werke zu Zauckerode und bei den fiskalischen Erzbergwerken bestehenden
Einrichtung der „Sicherheitsmänner" (zu vergl. Jahrbuch für das Berg-
und Hüttenwesen 1900 Anhang C Seite l flg.), lauten fortdauernd günstig.
Die für die Sicherheitsmänner bei dem Königlichen Steinkohlenwerke
Zauckerode gültigen Bestimmungen haben einige, nach den bisherigen
Erfahrungen sich als zweckmäßig erweisende Abänderungen erhalten (zu
vergl. Anhang C Seite 92). Von diesen Änderungen seien hier nur fol-
gende erwähnt:

Die "Werksverwaltung verzichtet darauf, aus der Belegschaft eine
Anzahl Arbeiter namhaft zu machen, unter denen bisher der Arbeiter-
ausschuß die Sicherheitsmänner auszuwählen hatte. ' '

Die "Wahlberechtigten sind in Zukunft in ihrer "Wahl nur insofern
beschränkt, als der zu "Wählende folgenden Bedingungen genügen muß:

1. er muß deutscher (bisher sächsischer) Staatsangehöriger sein;
2. er muß im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sein;
3. er darf seit fünf Jahren nicht wegen Übertretung der berg-

polizeilichen Vorschriften bestraft sein;
4. er muß das 35. Lebensjahr vollendet haben;
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5. er muß aktiver Bergmann des Werkes sein;
6. er muß vom Tage seiner "Wahl an rückwärts gerechnet und

unmittelbar an diesen Zeitpunkt anschließend fünf volle Jahre
als Bergmann in seinem Aufsichtsbezirke tätig gewesen sein.
Etwaige Krankenwochen oder sich nicht über ein halbes Jahr
ausdehnende Urlaubszeiten gelten nicht als Unterbrechung
dieser fünfjährigen Wartezeit;

7. er muß mindestens drei Jahre bei der Häuerarbeit und zwei
(bisher: drei) Jahre bei der Zimmerarbeit tätig gewesen sein;

8. wer als Sicherheitsmann tätig gewesen ist, darf nach Vollendung
seiner Dienstzeit als Sicherheitsmann nicht vor Ablauf einer
zwei- (bisher: drei-) jährigen erneuten Arbeitszeit als aktiver
Bergmann wieder als Sicherheitsmann tätig sein, damit er den
eigentlichen Arbeitsverhältnissen nicht entfremdet wird.

Die Wahl erfolgt auf die Dauer zweier Jahre (bisher: eines Jahres).
Der Sicherheitsmann erhält für jede Stunde, während deren er seiner
Tätigkeit obgelegen hat, 60 (bisher: 50) Pfennige.

Wie hier bekannt geworden ist, haben die auf den staatlichen Saar-
brücker Gruben tätigen Vertrauensmänner seit 1. Januar 1903 ähnliche
Befugnisse erhalten, wie die sächsischen Sicherheitsmänner. v

In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres mehrten sich die Nachrichten
von einer raschen Zunahme der schon seit längerer Zeit unter den Beleg-
schaften der westfälischen Zechen beobachteten Wurmkrankheit (Anky-
lostomiasis). Schon die ersten Nachrichten von dem Auftreten dieser Be-
rufskrankheit in Westfalen veranlaßten das Bergamt, die Berginspektionen
anzuweisen, der Reinhaltung der Grubenräume, der zweckmäßigen Auf-
stellung einer ausreichenden Zahl von Abortkübeln in den Gruben und
deren Desinfektion ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Gegen Ende des Jahres gelangte man zu der Erkenntnis, daß die
Gefahr einer Einschleppung dieser Krankheit auch in sächsische Reviere
immer größer und daß besonders strenge Untersuchungsmaßnahmen hin-
sichtlich derjenigen Bergleute erforderlich würden, die aus wurmver-
seuchten Gebieten auf sächsische Gruben zuziehen sollten.

Es sind deshalb zu Beginn des Jahres 1903 an alle sächsischen Berg-
werksbesitzer in Gemäßheit von § 55 des Allgemeinen Berggesetzes hierauf
bezügliche bergpolizeiliche Verfügungen erlassen worden; das Nähere
hierüber wird Gegenstand der nächstjährigen Berichterstattung sein.

Erwähnt sei hier noch, daß nach den diesseitigen Erhebungen in den
Jahren 1901 und 1902 durchschnittlich je 35 bis 40 westfälische Arbeiter
auf sächsischen Bergwerken angelegt worden sind, und daß nach dem Er-
gebnisse einer Umfrage bei allen sächsischen Knappschaftsärzten im
Dezember 1902 unter den erkrankten Bergleuten im Berichtsjahre
keinerlei Krankheitssymptome, welche den Verdacht auf Wurminfektion
erwecken könnten, beobachtet worden sind. Übrigens haben sich
die Grubenverwaltungen der sächsischen Steinkohlenwerke beim Be-
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kanntwerden der oben erwähnten bergamtlichen Verfügung dazu ent-
schlossen, Arbeiter, welche aus den wurmverseuchten Bezirken zuziehen
sollten, grundsätzlich bis auf weiteres nicht anzulegen.

Der Zwickauer Steinkohlenbauverein übergab am 16. Mai 1902 auf
seinem Vereinsglückschachte eine allen Anforderungen entsprechende ge-
räumige Brausebadanlage der Benutzung durch die Belegschaft. Auf
dem Glückaufschachte desselben Vereins wurde im Berichtsjahre mit der
Errichtung einer gleichen Anlage begonnen.

Auf dem der Zwickauer Bürgergewerkschaftgehörigen Bürgerschachtll
wurde die im Vorjahre in Angriff genommene Brausebadanlage vollendet
und am 21. April 1902 der Benutzung übergeben.

Leider konnte die auf Schacht III des Zwickauer Brückenberg-Stein-
kohlenbauvereins bereits fertiggestellte Anlage immer noch nicht in Be-
trieb genommen werden, da es noch nicht gelungen ist, geeignetes Bade-
wasser in ausreichender Menge zu beschaffen.

Beim Glückaufschachte der Freiherrlich von Burgker Werke wurde
im Berichtsjahre der Bau eines Brausebades ausgeführt; weiter hat das
Königliche Steinkohlenwerk zu Zauckerode noch vor dem ersten Spaten-
stiche zum neuen König-Georg-Schachte die Tagegebäude, darunter auch
ein lüännschäxtsoad für diese neue ociiachtäuläge ier'üiggesfcellfc.

Die Gewerkschaft Klingenthal-Graslitzer Kupferbergbau errichtete
ebenfalls ein für ihre Belegschaft ausreichendes Brausebad. (Vgl. auch
den zweiten Teil des Berichts, insbesondere die Abschnitte „Sonstiges".)

€L Besuch Sr. Majestät des Königs Georg in Freiberg.

Bereits in diesem Berichte sei eines Ereignisses gedacht, welches die
berg- und hüttenmännischen Kreise Freibergs mit freudigem Stolze erfüllte.

Anläßlich der Einweihung des zum Gedächtnis des hochseligen Königs
Albert, des edlen Freundes des sächsischen Berg- und Hüttenwesens, ge-
schaffenen „König-Albert-Museums" geruhte Se. Majestät König Georg
am 7. Mai 1903 auch die Behörden und Anstalten des Berg- und Hütten-
wesens mit Allerhöchstseiuem Besuche auszuzeichnen.

Vom Dome kommend, begab sich Se. Majestät zunächst in das Ge-
bäude des Bergamts, wo außer dem gesamten Personale die Bergschüler,
letztere in Paradeuniform, Aufstellung genommen hatten. Nach Vorstellung
der Beamten besichtigten Se. Majestät die ausgehängten Bildnisse vor-
maliger sächsischer Oberberghauptleute und die dargebotene Sammlung
von Grubenrissen, Grubenlampen, älteren Bergbüchern und Urkunden, sowie
Markscheider-Instrumenten und Erzstufen. Am Nachmittage nahmen
Se. Majestät von dem am Obermarkte gelegenen Kauf hause aus eine Berg-
parade entgegen, an welcher die Studierenden der Bergakademie, die
Belegschaften der fiskalischen Gruben Himmelfahrt und Himmelsfürst,
sowie der gewerkschaftlichen Grube Alte Hoffnung Gottes, desgleichen die
Bergschüler und eine größere Anzahl Hüttenleute teilnahmen, und begaben
sich darauf nach dem Bergakademiegebäude, um daselbst, nach Vor-
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Stellung des Professorenkollegiums, eine Besichtigung der wichtigeren
Sammlungen vorzunehmen. Zur Begrüßung hatte auch die Studentenschaft
Aufstellung genommen. Nach einem Besuche der Hildebrandschen
Fabrik für wissenschaftliche, insbesondere auch markscheiderische
Präzisionsinstrumente erfolgte die Besichtigung der Zentralwäsche und
der Besuch der Tageanlagen des Davidschachtes der fiskalischen Grube
Himmelfahrt. Erstere befand sich bei Anwesenheit Sr. Majestät im vollen
Betriebe. Auf dem Davidschachte wurden Sr. Majestät insbesondere
vorgeführt die Produktenfb'rderung und in einem eigens hierzu über
Tage errichteten künstlichen Grubenstolln eine Bohrmaschine und ein
Grubenventilator, desgleichen einige Proben mit Fangvorrichtungen an
einem Fördergestelle und an der der Festigkeitsprüfung für Förderseile
dienenden Drahtzerreißmaschine. Im übrigen waren noch ausgestellt
Grubenrisse, Erzstufen und Kristalle, Grubengezähe usw. Zum Schlüsse
erfolgte die Besichtigung der Muldner Hüttenwerke und zwar auch
der daselbst befindlichen Münzstätte. An einen Rundgang durch die
letztere schloß sich die Vorführung der Prägmaschine an und in Gegen-
wart Sr. Majestät wurde hier die Prägung einer auf den Allerhöchsten
Besuch bezüglichen Denkmünze vorgenommen. Seitens der Hütten-
verwaltung war eine reichhaltige Ausstellung von Materialien und Pro-
dukten, insbesondere Edelmetallen, geschaffen worden, welche das gesamte
Schmelz- und Produktionswesen der Hütte veranschaulichte und von der
Se. Majestät eingehend Kenntnis nahmen. Auch bei den Hütten und
Gruben nahmen Se. Majestät zugleich Beamtenvorstellungen entgegen.

Mit dem lebhaftesten Interesse folgten Se. Majestät den vorerwähnten
Darbietungen und geruhten wiederholt, über das Gesehene Allerhöchstsich
anerkennend zu äußern. Freibergs Berg- und Hüttenleuten aber wird
dieser Ehrentag allzeit eine schöne Erinnerung und ein Sporn zu weiterem
Streben sein.

B 17*
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IX. Wichtigere Ausführungen und Betriebsvorgänge.

(Auszug aus dem zweiten Teile des Bergamtliclien Jahresberichts.)

A. Steinkohlenbergbau.

I. Neue Lagerstättenaufschliisse
und geognostisch oder bergmännisch bemerkenswerte Vorkommnisse.

1. Die Untersuchungsarbeiten bei Schacht III von Bockwa-Hohndorf
Vereinigt Feld in Hohndorf gingen hauptsächlich im I. und III. Flöze
um; letzteres wurde in nördlicher und westlicher Richtung in sehr guter
Beschaffenheit, jedoch durch Verwerfungen vielfach gestört, mit einer
Mächtigkeit von 2,8—3,3 m aufgeschlossen. Das Bergemittel wird in diesem
Flöze nach Westen zu stärker, sodaß die obere Schicht des letzteren nicht
mehr mitgenommen werden kann, sondern für sich abgebaut werden muß.

2. Die Aufschlüsse ira Grubsnfelde des Schachtes II der Gewerkschaft
Deutschland zu Ölsnitz haben den gehegten Erwartungen nicht entsprochen;
denn es wurde eine infolge von Verwerfungen höchst unregelmäßige Flöz-
ablagerung nachgewiesen.

3. Die Betriebsleitung des Lugauer Steinkohlenbauvereins hat nach
dem am 1. Mai 1902 erfolgten Ankaufe des Bergwerks-Eigentumes der
Gewerkschaft Rhenania im Glückaufflöze des neuen Feldteiles Auf-
schließungsarbeiten ausführen lassen, die zu der Annahme berechtigen,
daß die Schätzung des neuerworbenen Feldes auf 2 bis 2y2 Millionen
Tonnen Kohlen in abbauwürdiger Lagerung nicht zu hoch ist. Die Flöze
sind im Rhenania-Grubenfelde durch große Zwischenmittel von einander
getrennt, auch durch Scherenschichten vielfach verunreinigt, also ärmer,
als im Felde des Stammwerkes, geben aber im allgemeinen eine gute
Kohle. Es ist nur ein geringer Druck vorhanden, und die ganze Lagerung
gestattet einen reinen Abbau mit sehr geringer Wärmeentwickelung in
den Grubenbauen.

4. Das Steinkohlenwerk Vereinsglück zu Ölsnitz hat neue Lagerstätten
nicht aufgeschlossen. Es ward jedoch festgestellt, daß der im Südfelde
durch den großen Hauptquerschlag ausgerichtete Teil des Hauptflözes in
einem nach Norden offenen Bogen abgelagert ist, in dem von Ost nach
West Sättel und Mulden miteinander wechseln. In letzteren wurde die
Mächtigkeit der kohlenführenden Schicht bis zu 9,s m, in den Sätteln bis
zu 7,2 m nachgewiesen.

5. Beim Königlichen Steinkohlenwerke zu Zauckerode wurde ge-
legentlich der Auffahrung von als Wetterwege dienenden Untergebirgs-
strecken in verschiedenen Teilen des Grubenfeldes das dritte Flöz auf
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größere Erstreckung untersucht, indessen unter Berücksichtigung des
jetzigen Standes des Kohlenmarktes nirgends als bauwürdig befunden.

6. Vor 4 im Ostfelde des Marienschachtes der Freiherrlich von Burgker
Steinkohlenwerke oberhalb der 234m-Sohle umgegangenen, steigenden
Betrieben war es nicht möglich, bis zum 3. Wurfe des „roten Ochsen"
vorzudringen, und es wurde damit der Verlauf der Bauwürdigkeitsgrenze
festgestellt.

Die im Glückaufschachter Nordfelde zwischen dem 1. und 2. Wurfe
des „roten Ochsen" umgehenden Untersuchungsarbeiten zeigten ein fort-
dauernd günstiges Flözverhalten. Durch streichende Untersuchung in
der 3m-Sohle wurden allerdings sowohl östlich, als auch westlich vom
Durchschnitte Nr. 15 nach kurzen Längen Störungen angefahren, zu deren
Untersuchung im laufenden Jahre übergegangen werden wird.

Bei Segen-Hottes-Schacht fuhr man mit dem Durchschnitte Nr. l
oberhalb der 112m-Sohle unvermutet den Tonschiefer an. Sein Auftreten
stimmt zwar mit früheren Aufschlüssen nordwestlich vom Flachen 7 über-
ein, es war aber insofern überraschend, als man mit dem 170 m weiter
westlich gelegenen 'Durchschnitte J wesentlich weiter auf dem südlichen
Muldenrande vorzudringen vermocht hatte. Durch diesen Aufschluß ist
bei Segen-Qottes-Schacht die Abbaugrenze nunmehr mit Sicherheit fest-
gelegt.

7. Beim Beckerschachte des Hänichener Steinkohlenbauvereitis glaubt
man mit den Untersuchungsarbeiten über der + 96m-Sohle südöstlich
vom Bremsberge X die Bauwürdigkeitsgrenze erreicht zu haben. Das
Flöz ist daselbst oft durch Kämme gestört; seine Mächtigkeit sinkt von
1,8 auf 0,5 m herab, und die Kohle wird hart und brandig.

Ein günstigeres Ergebnis lieferten die Untersuchungsarbeiten von
der 104m-Sohle aus im Flözfallen, indem hier das Flöz in einer bau-
würdigen Mächtigkeit von 2 bis 2,5 m angetroffen wurde.

Die bei Beharrlichkeitschacht im II. Fallorte von der — 522 m-Sohle
aus in nordwestlicher Richtung zu Felde gebrachten Untersuchungsfall-
örter schlössen das Flöz auf weitere 80 m in einer bauwürdigen Mächtig-
keit von 1,8 bis 2,2 m auf. Die von der — 487m-Sohle aus im III. Haupt-
fallorte umgegangenen Untersuchungsbetriebe konnten infolge von Flöz-
störungen nur in geringem Maße vorschreiten, und es konnte mit denselben
die südliche Baugrenze, welche durch die sogenannte Mittelbauverwerfung
bedingt wird, noch nicht erreicht werden.

8. Die im tiefen Bahnhofschachter Felde der Zwickauer Bürger-
gewerkschaft nach Südost zu vorgenommene Untersuchung der oberen
Abteilung des tiefen Planitzer Flözes hat bisher zu einem günstigen
Ergebnisse nicht geführt; das Flöz wurde bei sehr starkem Ansteigen
zumeist versteint angetroffen.

In der 149m-Sohle desselben Schachtes wurde auf der oberen Ab-
teilung des Segen-Gottes-Flözes mit dem Fallorte 60 die östliche Haupt-
verwerfung angefahren. Es zeigte sich auch diesmal, daß dieselbe nicht
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eine einzige Verwerfungskluft bildet, sondern sich in verschiedene Teile
zerschlagen hat.

9. Anfangs Oktober des Berichtsjahres ging die östliche Feldenklave
des Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbauvereins mit 106,74 ha Flächen-
inhalt durch Kauf in den Besitz der Gewerkschaft Morgenstern über, an
deren Pöhlauer Grubenfeld sie sich unmittelbar anschließt.

Zur Aufschließung ihres neuen Feldes ließ die genannte Gewerk-
schaft alsbald auf der 1. Abteilung des Rußkohlenflözes eine streichende
Untersuchungsstrecke vom alten Pöhlauer Felde aus nach Ost auffahren.
Bis Schluß des Berichtsjahres rückte dieser Betrieb, mit dem man mehrere
kleine Verwerfungen durchörterte, bei annähernd gleichbleibender Flöz-
mächtigkeit um 110 m vor. Bei 125 m Entfernung von der alten Grenze
wurde dann zu Anfange des Jahres 1903, wie hier der Vollständigkeit
halber vorgreifend bemerkt werden möge, ein Wurf angefahren, mit
dessen Ausrichtung man gegenwärtig noch beschäftigt ist. Auf die
weiteren Ergebnisse der Untersuchungsbetriebe im Osten und Nordosten
kann man um so gespannter sein, als gerade hier bezüglich der Kohlen-
führung im Karbon das Vorhandensein einer Verbindung zwischen dem
Zwickauer und dem Lugau-Ölsnitzer Reviere nicht außerhalb des Be-
reiches der Möglichkeit liegt.

10. Um die im Listschen sogenannten Beetackerfelde früher wegen
Grubenbrandes zurückgebliebenen Rußkohlen (etwa 50000 Karren) auf-
zuschließen, wurde seitens des Steinkohlenwerkes Altgemeinde Bockwa
auf dem Planitzer Flöze I. Abteilung vom Ende des östlichen Flügel-
querschlages aus nahe beim alten Listschen Gartenschachte nach Süd-
osten ein 150 m 'langer Bremsberg und von diesem aus ein unter 18°
ansteigender und 34 m langer Gesteinsberg durch das 4,6 m mächtige
Zwischenmittel zwischen Ruß- und Planitzer Flöz hindurch bis in jene
Rußkohlenpfeiler aufgefahren. Die früher daselbst im Gebirge vorhandene
Hitze ist jetzt verschwunden. Das bei dieser Gelegenheit aufgeschlossene
Planitzer Flöz I. Abteilung zeigt hier eine sich nach dem Steigen zu
immer mehr und mehr verschlechternde Beschaffenheit, bis es schließlich
unbauwürdig wird.

II. Schacht- und Maschinen-Anlagen.

1. Im Schachte ÜI des Steinkohlenwerkes Bockwa-Hohndorf Vereinigt
Feld wurde bei 876 m Teufe ein einstweiliges Füllort angehauen. Eine
endgültige Füllortanlage soll erst dann hergestellt werden, wenn man
einen vollständigen Überblick über die Lagerungsverhältnisse erhalten
haben wird. Im übrigen wurde die gesamte Fördereinrichtung fertig-
gestellt und im März mit der Kohlenförderung begonnen. Zum Schütze
gegen "Wind und Wetter wurde vor dem Treibehause ein Überbau aus
Wellblech errichtet; ferner wurde mit dem Bau eines Gebäudes zur Auf-
nahme der Diensträume für die Steiger und den Obersteiger nebst Bade-
räumen und Wohnungen für einen Obersteiger und den Werkmeister
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begonnen. An dieses Haus schließt sich ein geräumiges Gebäude mit dem
Umkleide- und Verleseraum für 850 Mann und den mit 38 Brausen aus-
gestatteten Baderäumen nebst einer mit allen Bequemlichkeiten aus-
gestatteten Krankenstube und Abortanlage an. Die Ingebrauchnahme
erfolgte anfangs April 1903. — Die von Schacht III nach Schacht I
führende Seilbahn liegt zum größten Teile in einem Einschnitte; um ein
Einschneien der Bahn zu vermeiden, wurde dieselbe überwölbt.

2. Das Steinkohlenwerk Concordia hat in der Kaue von Schacht II
die Balkenlagen durch eiserne Träger, sowie die hölzernen Einstriche und
Wandruten des Schachtausbaues durch eiserne ersetzt. — Von den Firmen
Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft vorm. H. Böge in Chemnitz und E. Paschke
& Komp. in Freiberg wurde eine elektrische Beleuchtungsanlage für 8 Bogen-
und 300 Glühlampen aufgestellt.

3. Die Gewerkschaft Deutschland hat bei ihrem Schacht I die Ver-
stärkung und Erneuerung des Schachtausbaues beendet und im Anschlüsse
hieran eine umfängliche Sicherung des Füllortes in der 630m-Sohle
mittels Eisenbetonpfeilers in Angriff genommen.

Bei Schacht II wurde der gesamte Schachteinbau von der Rasen-
sohle bis zu 664 m Teufe erneuert. Soweit der Schacht im Kohlengebirge
steht, haben sich größere Erneuerungen der Schachtausmauerung nötig
gemacht. Über Tage ist das Dach des Kesselhauses Nr. III durch ein
eisernes ersetzt worden; die Badeeinrichtung für jugendliche Arbeiter
wurde erweitert und beim Kesselhaus Nr. II ein Dämpfaufzug in Eisen-
konstruktion, sowie eine ebensolche Brücke erbaut. Für die elektrische
Anlage sind 4 Transformatoren und 6 Bogenlampen nebst Zubehör be-
schafft worden; ebenso wurden umfängliche Arbeiten zur Einführung
größerer Energiemengen in die Grube ausgeführt.

Im Kesselhause III wurden 2 neue Kornwallkessel nebst Dampf-
überhitzer eingebaut und im Kesselhause II 3 früher außer Betrieb gesetzte
Röhrenkessel wieder eingemauert.

Die Unzulänglichkeit der Verwaltungsräume, die bereits zur Unter-
bringung der Beamten an verschiedenen, räumlich entlegenen Orten ge-
führt hatte, nötigte zur Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes.
Dieses ist bis Jahresschluß unter Dach gebracht und Ostern 1903 bezogen
worden.

4. Beim Gersdorfer Steinkohlenbauverein ist über Tage als Reserve
für die elektrische Beleuchtungsanlage eine Akkumulatoren-Batterie, be-
stehend aus 60 Elementen G 10 der Akkumulatoren-Fabrik Hagen,
180 Amperestunden garantierte Kapazität bei dreistündiger Entladung,
aufgestellt und im September in Betrieb genommen worden.

5. Auf Gottes-Hilfe-Schacht des Steinkohlenwerkes Gottes Segen
wurde die^3. größere elektrische Kraftanlage fertig gestellt und in Betrieb
gesetzt. Die Antriebsmaschine ist von der Sächsischen Maschinenfabrik
in Chemnitz, der elektrische Teil der Anlage von der Aktiengesellschaft
Siemens & Halske in Berlin geliefert worden.
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6. Das Steinkohlenwerk Hohndorf hat bei seinem Ida-Schachte einen
Speisewasserteich von 1000 cbm Inhalt angelegt.

7. Kaisergrube zu Gersdorf hat, wie die meisten Werke des Revieres,
mit Rücksicht auf den allgemein schlechten Geschäftsgang die im Vor-
jahre bereits eingeleiteten unproduktiven Gesteins- und Aufgewältigungs-
arbeiten zum Teil beendet, zum Teil aber auch fortgesetzt. Hierzu ge-
hörte in erster Linie die Verteufung des Schachtes Nr. II bis auf die
672m-Sohle, ferner der Durchschlag des diese Sohle lösenden Querschlages
mit der Grundstrecke, und die Ausmauerung des neuen Schachtteiles.
Der Ausbau der Füllörter erfolgte in Eisenbeton.

Die stetige Abnahme der Wasserzunüsse infolge der seit Jahren
herrschenden Trockenheit zwang teilweise dazu, das harte und saure
Wasser aus größeren Teufen mit als Speisewasser für die Kessel zu ver-
wenden. Da für die Dauer dies nicht durchgeführt werden konnte, ohne
die Kessel erheblich zu schädigen, so ist für die Beschaffung besseren
Speisewassers, die von dem Gutsgrundstücke des Werkes aus erfolgen
konnte, gesorgt worden.

Der im Vorjahre beschaffte 8. Batteriekessel ward im Kesselhause
bei Schacht II eingebaut.

8. Der Lugauer Steinkohlenbauverein hat bei seinem Vertrauen-Schachte
ein neues geräumiges Verwaltungsgebäude mit einer Wohnung für den
kaufmännischen Direktor des Werkes gebaut und bereits in Gebrauch
genommen.

9. Die Ölsnitzer Bergbaugewerkschaft hat die vom Hedwig-Schachte
nach dem Frieden-Schachte bei 300 m Teufe führende, 270 m lange
Rösche, die seinerzeit zum Zwecke der Wasseransammlung hergestellt
wurde und teilweise in Holz, teilweise in Eisen ausgebaut ist, bis auf eine
Erlangung von 130 m in Mauerung gesetzt, weil der Ausbau wandelbar
geworden war.

10. Auf Vereinsglück zu Ölsnitz wurde eine neue Materialiennieder-
lage, dann ein Imprägnationsofen zum Imprägnieren des zum Schacht-
ausbau und zur Polygonzimmerung nötigen Holzes, und bei der Wäsche
ein neues Schlammbassin gebaut.

11. Der Neue Sewald-Schacht — jetzt Morgenstern-Zeche — in
Nieder-Würschnitz, sowie sein Wetterschacht wurde, nachdem das Werk
in das Eigentum des Braunkohlenwerkbesitzers Fedor Röder in Bautzen
übergegangen war, neu umgebaut. Die Gebäude wurden einer ein-
gehenden Ausbesserung unterworfen und dabei alte Holzteile mit einem
feuersicheren Anstriche versehen.

12. Beim Königlichen Steinkohlenwerke zu Zauckerode wurde für
die am weitesten nach Südwest vorgeschobenen Oppel- und Carolaschachter
Grubenbaue mit der Errichtung einer neuen, zur Wetterlosung und Mann-
schaftsfahrung bestimmten Schachtanlage begonnen.

Nachdem zunächst das Schachtgebäude, das vorläufige Kessel- und
Maschinenhaus, ein Bade- und Mannschaftsgebäude mit Werkstätten-
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räumen, sowie das Beamtenwohnhaus errichtet worden waren, erfolgte
am 15. September 1902 der erste Spatenstich für den mit Zustimmung
Seiner Majestät des Königs mit dem Namen „König-Georg-Schacht" be-
legten Schacht, dessen Tiefe auf etwa 570 m vorgesehen ist. Zu Ende
des Berichtsjahres hatte der Schacht, der einen Durchmesser von 3,2 m
im Lichten erhält, eine Tiefe von 48 m erreicht. Hierbei waren 25 m
ausgemauert und mit endgültigem eisernen Ausbaue versehen. Der
Schacht ist von Tage herein auf 6 m Teufe in Ziegelmauerung und
sonst in Betonmauerwerk gesetzt. Die aus l Teil Zement, 5 Teilen
Eaessand und 6,5 Teilen Klarschlag bestehende Betonmischung wird mit
einer elektrisch angetriebenen Mischmaschine von Bünger & Leyrer in
Düsseldorf hergestellt. Die gebrauchsfähige Masse wird sodann in Eimern
aus verzinktem Eisenblech, die ins Fördergestell gesetzt werden, zum
Arbeitsplatze gefördert und dort zwischen eisernen Schablonen, deren
Umfang der Schachtscheibe im Lichten entspricht, und dem Gesteins-
stoße fest eingerammt. Zum leichteren Verlegen der eisernen Einstriche
werden beim Rammen im Beton Hohlräüme ausgespart. Das durchörterte
Gestein war vorwiegend ein festes Porphyr-Konglomerat von guter Stand-
festigkeit. Der geringe Wasserzugang wurde durch das Mauerwerk voll-
ständig abgeschlossen.

Carolaschacht I wurde im Berichtsjahre um 19,35 m in silurischem
Schiefer weiter verteuft. Bei Carolaschacht II wurde das Holzwerk des
Schachtgebäudes durch Eisen ersetzt, und bei Oppelschacht gelangte ein
Hochdruck-Dampfkessel von 45 qm Heizfläche zur Aufstellung.

13. Auf dem Glückaufschachte der Freiherrlich von Burgker Stein-
kohlenwerke wurden, um dem gesteigerten Dampfbedarfe Rechnung zu
tragen, 2 kombinierte Zweiflammrohrkessel für 8 at Überdruck von je
115 qm Heizfläche an Stelle zweier älterer einfacher Zweiflammrohrkessel
von je 50 qm Heizfläche eingebaut. Die neueren Kessel wurden mit je
2 Wasserstandsgläsern, Patent Klinger, die den Wasserstand auf ziemlich
weite Entfernung erkennen lassen, ausgerüstet. Zur Kesselspeisung stellte
man an Stelle von 2 alten Schwungradpumpen 2 Duplexpumpen von
Weise & Monski von je 18 cbm stündlicher Leistung auf, deren Druck-
leitungen so angeordnet sind, daß jede von ihnen beim Versagen der
anderen eingeschaltet werden kann. Die Wasserversorgung der Kessel
erfolgt in der Weise, daß nur der Oberkessel gespeist wird, während der
Unterkessel sein Wasser durch ein Überfallrohr erhält, nachdem ersterer
gefüllt ist. Die neuen Kessel liefern den Dampf für die Antriebsmaschinen
der Brikettfabrik und der Wäsche, sowie für die Speisepumpen. Da sie
Dampf von hoher Spannung erzeugen, erhielten sie auch ihren eigenen
Dampfsammler und besondere Rohrleitungen. Durch Einschaltung eines
Reduzier- und Absperrventiles in die Verbindungsrohre zwischen der
alten und der neuen Dampfleitung im Kesselhause ist jedoch Vorkehrung
dahin getroffen, daß auch die übrigen Maschinen des Schachtes ihren

B 18
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Dampfbedarf den neuen Kesseln entnehmen können. Da" die Dampf-
maschine der Wäsche für hohe Dampfspannung nicht berechnet war,
wurde vor dieselbe ebenfalls ein Reduzierventil eingeschaltet.

14. Für den „Neuen Alexanderschacht" der von Arnimschen Stein-
kohlenwerke wurde im Maschinenhause der Drehstrom-Primäranlage im
Bühl eine elektrische Lichtanlage mit 16 Bogenlampen und 251 Glüh-
lampen errichtet. Sie besteht aus einer Gleichstrom-Dynamomaschine von
36 Kilowatt Leistung für 240 Volt Spannung und wird durch eine liegende
Verbund-Dampfmaschine von 375 beziehentlich 590 mm Zylinderdurch-
messer und 700 mm Kolbenhub mit Einspritzkondensation und Collmann-
scher Präzisions-Ventilsteuerung am Hochdruckzylinder betrieben. Eine
zweite Dynamomaschine, die ebenfalls ihren Antrieb von dieser Dampf-
maschine erhalten wird, kommt in nächster Zeit zur Aufstellung.

15. In der beim Vertrauenschachte des Erzgebirgischen Steinkohlen-
Aktienvereins errichteten elektrischen Zentrale, die den Hoffhungschacht,
den Vertrauenschacht und die Tiefbauschächte über und unter Tage mit
Kraft und Licht versorgen soll, wurden zwei Maschinensätze aufgestellt,
von denen der eine bereits seit Mitte des Berichtsjahres in Betrieb steht,
während der zweite bis auf den Generator fertig gestellt ist und nach
seiner Vollendung zur Reserve -für den ersten dienen soll. Jeder der
beiden Maschinensätze besteht aus einer von der Görlitzer Maschinenbau-
anstalt und Eisengießerei erbauten liegenden Zwillingsverbunddampf-
maschine von 600 bez. 900 mm Zylinderdurchmesser und 1000mm Kolben-
hub, die, mit bis auf 250 ° C. überhitztem Dampf von K) at Kesselspannung
betrieben, bei 107 Spielen in der Minute normal 500, maximal 650 effektive
Pferdestärken leistet, sowie aus einem als Schwungraddynamo ausgebil-
deten Schuckertschen Drehstromgenerator für 535 Kilowatt Leistung bei
2100 Volt Primärspannung.

Für jeden der beiden Generatoren ist eine durch einen Drehstrom-
motor angetriebene Gleichstromerregermaschine für 110 Volt Spannung
aufgestellt worden, von der aus auch das vorhandene Beleuchtungsnetz
gespeist werden kann. Die Primärerregung der Generatoren geschieht
durch die bereits im Jahre 1900 neubeschaffte Lichtdynamo. Die Schalt-
tafel ist so bemessen, daß sie sämtliche Meß- und Schaltapparate für drei
Maschinensätze und 8 Verteilungskreise aufnehmen kann, und so ein-
gerichtet, daß mit Rücksicht auf möglichst große Sicherheit an sämtlichen
Apparaten derselben nur Niederspannung von höchstens 110 Volt herrscht,
während sich die Hochspannungsapparate in einem abgeschlossenen Teile
des Kellergeschosses befinden. Im letzteren sind außerdem die Rohr-
leitungen, sowie die Einspritzkondensatoren untergebracht. Zur Abkühlung
des Kondenswassers wurde ein Unterflurkühler System Friedrichs von
22 m Kaminhöhe und 360 cbm stündlicher Leistung aufgestellt, aus dessen
Saugbassin das gekühlte Wasser durch die Kondensatorpumpe auf 4,25 m
Höhe angesaugt wird.
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Heben und Transportieren schwerer Maschinenteile ist ein Lauf-
kran für 15 t Tragkraft und 14,5 m Spannweite im Maschinenhause auf-
gestellt worden.

Im Berichtsjahre wurde nach Verlegung der erforderlichen Kabel
zunächst damit begonnen, den Hoffnungschacht mit elektrischer Kraft zu
versehen. Es würden bei diesem Schachte der Guibaiventilator und die
Fördermaschine mit elektrischem Antriebe versehen, und an Stelle der
bei 47 m unter Tage befindlichen Hülsenberg-Pumpe wurde eine mit
einem Elektromotor direkt vierfach gekuppelte Sulzersche Hochdruck-
zentrifugalpumpe für 650 Minutenliter Leistung auf 60 m Höhe aufgestellt.

Beim Tiefbauschachte II wurden, um gegebenenfalls die gesamte
Förderung der Tiefbauschächte dem Schachte H zuweisen und durch
diesen allein bewältigen zu können, statt der bisherigen eingeschossigen,
zweigeschossige Fördergestelle eingeführt. Zu diesem Zwecke wurden
stärkere Seilscheiben und stärkere Bandseile beschafft und die vorhandenen
Gestelle umgebaut. Auch wurden die Füllörter mit pneumatischen Schacht-
verschlüssen versehen. .

16. Behufs Beschaffung guten Kesselspeisewassers für den II. Bürger-
schacht der Zwickauer Bürgergewerkschaft wurde durch die Firma Gustav
Moll & Co. in Neubeckum eine Zentral -Oberflächenkondensations-Anlage
für 16000 kg Stundendampf errichtet. Der Gegenstrom-Oberflächen-
kondensator besitzt 400 qm Kühlfläche. Die verlängerte Kolbenstange
der einzylindrigen Antriebsmaschine ist unmittelbar mit einer Kühlwasser-
pumpe von 560 cbm stündlicher Leistung gekuppelt, während auf der
anderen Seite sich die Schieberluftpumpe und, wiederum starr mit dieser
verbunden, die Ölwasser- und Kondensatpumpe befinden. Der Dampf-
Entöler ist als Gegenstrom-Vorwärmer ausgebildet. Das gewonnene
Kondensat wird vor der Wiederverwendung erst noch durch Koksfilter
gereinigt. Der zum Kühlen des Kühlwassers dienende hölzerne Turm
besitzt oberirdischen Wasserumlauf und eine Höhe von 20 m. Die patent-
geschweißten Abdampfleitungen liegen sämtlich oberirdisch.

17. Nachdem auf Schacht III des Zwickauer Brückenberg-Steinkohlen-
bauvereins während der Sommermonate die Rückkühlanlage für die elek-
trische Zentrale fertiggestellt und die Montagearbeiten für die Sekundär-
anlagen fortgesetzt worden waren, wurde die elektrische Anlage im Oktober
dem Betriebe übergeben.

Von Sekundärmaschinen kamen folgende in Betrieb:
1. Ein Drehstrommotor von 2000 Volt, 16,6 Ampere, 582 Spielen,

60 Pferdestärken zum Antriebe des Ventilators auf Schacht HE.
2. Ein Drehstrommotor von 2000 Volt, 4,5 Ampere, 970 Spielen,

15 Pferdestärken zum Antriebe der Schmiedetransmission auf
Schacht III.

3. Ein Drehstrommotor von 2000 Volt, 13,9 Ampere, 725 Spielen,
40 Pferdestärken für das Sägewerk auf Schacht II.

BIS*
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4. Ein Drehstrommotor von 2000 Volt, 11 Ampere, 725 Spielen,
40 Pferdestärken zum Antriebe einer neuen Pumpe in der Wasser-
versorgungsstation. Die Pumpe ist eine Plungerpumpe von 260 mm
Plungerdurchmesser, 300 mm Hub, die bei 120 Spielen in der
Minute in 10 Stunden 1000 cbm Wasser auf 50 m Höhe befördert.

5. Ein Drehstrommotor von 500 Volt, 10,94 Ampere, 950 Spielen,
10 Pferdestärken für die Schmiedetransmission auf Schacht II.

6. Ein Drehstrommotor von 500 Volt, 17 Ampere, 950 Spielen,
15 Pferdestärken für die Gleisseilbahn auf Schacht II.

7. Ein ebensolcher Drehstrommotor zum Antriebe der Kettenbahn
auf Schacht TL.

8. Ein Drehstrommotor von 2000 Volt, 17,5 Ampere, 570 Spielen,
60 Pferdestärken zum Ventilator antriebe auf Schacht TV.

9. Ein Drehstrommotor von 2000 Volt, 7 Ampere, 970 Spielen,
25 Pferdestärken für das Sägewerk auf Schacht IV.

10. Ein Drehstrommotor von 2000 Volt, 4,5 Ampere, 960 Spielen,
15 Pferdestärken zum Antriebe der Schmiedetransmission auf
Schacht IV.

Schacht II und Schacht IV sind mit der Zentrale verbunden.
Auf den beiden Schächten DI und IV sind Hauptschaltstationen ein-

gerichtet, von denen aus die Weiterverteilung des Stromes geschieht.
Bei Schacht IDI wurde im Anschlüsse an die Gleichstrommaschine in der
Zentrale eine Beleuchtungsanlage von 15 Bogenlampen und etwa 180 Glüh-
lampen ausgeführt.

Zur Einführung der elektrischen Kraft in die Grube wurde im
III. Schachte ein Kabel bis auf die tiefste Sohle verlegt.

18. Beim Glückaufschachte des Zwickauer Steinkohlenbauvereins
wurde begonnen, den Schacht ganz in Mauerung zu setzen. Die lichte
Weite blieb dieselbe; es erfolgte nur eine Änderung in der Einteilung
der Schachtscheibe. Das westliche Fördertrum, das bisher für ein Gestell
mit 2 Hunden nebeneinander eingerichtet war, wurde dem östlichen mit
einem Gestelle für nur l Hund gleich gemacht. Dadurch wurde Raum
für einen Wetterscheider gewonnen, der in der Stärke von 0,380 m in die
Mauer eingebunden wurde. Beim weiteren Ausbaue dieses Schachtes
wurden als Träger []]-Eisen verwendet.—Zur weiteren Ausnützung der
elektrischen Kraftanlage wurden über Tage auf Vereinsglückschacht
4 Elektromotoren mit zusammen 37 Pferdestärken eingebaut, von denen
l Zentrifugalpumpe, l Aufzug, l Kreissäge und l Werkstättentransmission
angetrieben wird. Auf Glückaufschacht hat ebenfalls l Aufzug und bei
Aurora-Schacht eine Werkstättentransmission mit elektrischem Antriebe
Aufstellung gefunden.

19. Bei der Gewerkschaft Morgenstern schritt das im September 1900
begonnene Schachtabteufen in Pöhlau (Morgensternschacht III) während
des Berichtsjahres um 223,5 m vor, die Ausmauerung um 218,4 m. Das
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Mauern erfolgte — unter zeitweiliger Einstellung des Abteufens — in
2 Absätzen von 113 bez. 105,4 m.

Am Schlüsse des Jahres hatte der Schacht eine Gesamtteufe von
393,5 m erlangt, wovon 341,9 m in Mauerung standen.

20. Nachdem die neue, elektrisch angetriebene Förderanlage des
Steinkohlenwerkes Altgemeinde Bockwa fertiggestellt war, nahm die Ab-
teufarbeit bei dem neuen Hauptschachte ihren Fortgang. Hierbei zeigten
sich in dem unter dem Rotliegenden anstehenden Sandstein mehrfach
Risse und Klüfte von teilweise beträchtlicher Breite, die vor längerer
Zeit durch den neben der Muldenfeste betriebenen Abbau entstanden
waren. Die starken "Wasserzugänge, die dem Abteufen durch diese Risse
zugingen, störten zunächst wenig, weil sie auf denselben Klüften wieder
nach der Teufe zu verfielen. Das hörte jedoch auf, als der Schacht eine
Teufe von 27 m erreicht hatte; das Wasser lief jetzt nicht mehr ab.
Um die umständliche und lästige Wasserhebung während des Abteufens
zu vermeiden, wurde vom Schachttiefsten aus ein Bohrloch niedergestoßen,
das bei 46 m Tiefe mit dem vom Schichtenkohlenflöze aus 12 m hoch
entgegengetriebenen Überhauen durchschlägig wurde. Nunmehr liefen
die Schachtwasser durch das Bohrloch in die Grube ab, und das Weiter-
verteufen konnte seinen ungestörten Fortgang nehmen. Mitte November
war der Schacht bis auf die Sohle des Schichtenkohlenflözes nieder-
gebracht und hatte dabei eine Teufe von 85 m erreicht, worauf das
Abteufen einstweilen eingestellt und zunächst die Ausmauerung des neu
abgeteuften Schachtteiles vorgenommen wurde.

21. An das Kesselhaus beim Hermannschachte des Oberhohndorfer
Schader-Steinkohlenbauvereins wurde ein Maschinenhaus angebaut, in dem
ein für den Kraftbedarf des gesamten Betriebes ausreichendes Elektrizitäts-
werk errichtet und im Monat August in Betrieb genommen worden ist.
Ausführende Firma war die Elektrizitätsgesellschaft „Union" in Berlin.
Die neue Anlage besteht aus 2 Antriebs-Dampfmaschinen für überhitzten
Dampf mit Kondensation von je 450 Pferdestärken Normalleistung, die
je einen elektrischen Generator von 440 Kilowatt Leistung bei 2100 Volt
Spannung (Drehstrom) direkt antreiben. Eine Maschine allein vermag
den ganzen Kraftbedarf zu liefern, ^während die andere als Reserve dient.
Zur Erregung der Drehstrom-Generatoren dienen 2 Gleichstromdynamos
von je 13,5 Kilowatt Leistung. Dieselben werden mittels Riemen von
der Welle der Dampfmaschine aus angetrieben. Sie laufen mit 107 Um-
drehungen in der Minute, wobei die Polwechselzahl 100 in der Minute
= 50 Perioden beträgt. Mit Ausnahme der Hauptfördermaschinen und
einiger kleiner Pumpen sind jetzt alle Dampfmaschinen durch elektrische
Motoren ersetzt worden. Über Tage wurde zunächst die seit 1899 schon
vorhandene elektrische Gleichstromanlage, die seither mit von der Wäsche-
dampfmaschine angetrieben worden war, mit einem 60 pferdigen elek-
trischen Antriebsmotor ausgestattet. Ferner ist ein 20 pferdiger Motor
neben den Kornwallkesseln aufgestellt worden, der eine Speisepumpe und
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eine Pumpe zum Heben des von der Kondensation des Elektrizitätswerkes
abgegebenen Wassers nach dem Kühlwerke zu betreiben hat.

22. Bezüglich des Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauvereins kann
wieder von einer beträchtlichen Erweiterung der elektrischen Anlage im
sekundären Teile berichtet werden. Bei Wilhelmschacht II wurde eine
Pendelsäge zum Schneiden von Grubenholz mit elektrischem Antriebe
aufgestellt. Die elektrische Anlage wurde über und unter Tage in allen
ihren Teilen so weit ausgebaut, daß sich die Anzahl der eingebauten
Sekundäranlagen im Laufe des Berichtsjahres von 33 bis auf über 80 er-
höhte. Zum Einbau kamen über Tage im wesentlichen elektrische An-
triebe für Werkstätten auf Wilhelmschacht II und für Seilbahnen auf
Wilhelmschacht I und II. Im Grubenbetriebe wurde eine größere An-
zahl von Seilbahnmaschinen, Fallorthaspeln und Ventilatoren für Sonder-
bewetterung, die seither mit Preßluft betrieben worden waren, mit elek-
trischem Antriebe ausgestattet. Die Kraftübertragung mittels elektrischen
Stromes nimmt bei dem in Rede stehenden Werke einen immer größeren
Umfang an, während der Preßluftbetrieb in demselben Maße zurückgeht.

23. Bei Schacht I des Steinkohlenwerkes Fl. Kästner & Ko. wurde
ein ganz in Eisenkonstruktion hergestelltes größeres Gebäude zur Auf-
nahme von Yorratskohie in Benutzung genommen.

JH. Grewinnungsarteiten.

1. Das Steinkohlenwerk Gottes Segen zu Lugau nahm bei der Schieß-
arbeit vor Gesteinsörtern, namentlich aber beim Strossen und Firsten im
Glückauf- und Vertrauenflöze, Versuche mit Ammonkarbonit vor. Da
sich hierbei recht gute Erfolge ergaben, kam dieser Sprengstoff mehr und
mehr zur Verwendung und wurde im Verlaufe des Jahres auch bei den
Steinkohlenwerken Bockwa-Hohndorf Vereinigt Feld in Hohndorf, Gers-
dorfer Steinkohlenbauverein, Lugauer Steinkohlenbauverein und Vereins-
glück zu Ölsnitz eingeführt und ist jetzt der Sicherheitssprengstoff, der
im Berginspektionsbezirke Ölsnitz am meisten gebraucht wird.

2. Vereinsglück zu Ölsnitz hat probeweise eine mit Preßluft be-
triebene Schrämmaschine von Eisenbeiß bei den Gewinnungsarbeiten im
Flöze II eingeführt und damit bei dem verfügbaren Überdrucke von
3 at bis jetzt eine 3 fache Leistung und bedeutend besseren Stückkohlen-
fall erzielt.

3. Beim Königlichen Steinkohlenwerke zu Zauckerode wurden Ver-
suche mit elektrisch angetriebenen Schrämmaschinen vorgenommen und
zwar mit derjenigen des Bergdirektors Neukirchin Zwickau und mit der
von dem Maschinenfabrikanten Morgner in Werdau nach dem Patent
Seltner gebauten. Durch diese Versuche sind die mannigfachsten An-
regungen zu Verbesserungen an den Maschinen, die z. T. noch in der
Ausführung begriffen sind, gegeben worden. Bis zum Schlüsse des Be-
richtsjahres konnte man daher zu einem endgültigen Urteile über die
Verwendbarkeit der genannten Maschinen bei den Flözverhältnissen im
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Plauenschen Grunde noch nicht gelangen. Immerhin hat man aus den
bisherigen Versuchen in Bestätigung der seit den 70er Jahren gemachten
Erfahrungen bereits entnehmen müssen, daß die in dem dortigen Flöze
ganz regellos auftretenden Gesteinseinlagerungen, selbst wenn sie von der
Maschine mit durchschrämt werden, den wirtschaftlichen Erfolg des
maschinellen Betriebes immer wieder in Frage stellen. Denn nicht nur
verursachen sie höhere Betriebskosten durch Vermehrung des Zeit- und
Kraftaufwandes, sondern sie fordern auch eine zeitraubende Vorrichtung
des Ortsstoßes.

Die bereits im Jahre 1901 begonnenen Schießversuche mit Ammon-
karbonit wurden auch im Berichtsjahre fortgesetzt. Die dabei gesammelten
Erfahrungen waren jedoch nicht derartige, daß zu einer betriebsmäßigen
Einführung dieses Sprengstoffes verschritten wurde.

Im Abteufen des König-Georg-Schachtes kam, sobald eine Teufe von
einigen Metern unter der Kasensohle erreicht worden war, elektrische
Zündung mit Brückenglühzündern zur Anwendung. Die mit denselben
gemachten Erfahrungen sind durchaus zufriedenstellend. Obgleich nicht
mehr als 12 Schüsse gleichzeitig weggetan werden,- wird zur Erzeugung
des zur Zündung erforderlichen Stromes eine aus der Fabrik elektrischer
Zünder, G. m. b. H., in Köln am Rhein, bezogene dynamo-elektrische Zünd-
maschine „Viktoria" verwendet, die nach Angabe der Fabrik für eine
Leistung von 25 Glühzündern an Kupferdrähten gebaut ist. Die Wahl
dieser Maschine hat sich, obwohl letztere an und für sich etwas zu stark
ist, als zweckmäßig erwiesen.

4. Bei den Freiherrlich von Burgker Steinkohlenwerken wurde an
Stelle des Roburits, dessen Bezug nach Verbrauch der alten Vorräte ein-
gestellt wurde, Karbonit verwendet. Neu eingeführt wurde von dieser
Sprengstoffsorte besonders in Abbauen Karbonit I, das dem um 5°/0 ge-
ringeren Nitroglyzerinzusatze entsprechend schwächer ist, als Karbonit II
und demnach in seiner "Wirkung dem Roburit näher kommt.

Auf denselben Werken wurden Versuche mit Kochschen Sicherheits-
zündschnuranzündern, sowie mit elektrischer Zündung angestellt. Zu
letzterer wurden außer Brückenglühzündern „Vulkan" hauptsächlich
Spaltglühzünder „Sirius" der Fabrik elektrischer Zünder Köln am Ehein
verwendet. Als Stromquelle dienten die magnet-elektrischen Zündapparate
Modell „Troisdorf" und Modell „Küppersteg", die sich aber beim Wegtun
auch von Einzelschüssen zuweilen als zu schwach erwiesen. Die Versuche
sind noch nicht abgeschlossen, und es kann daher ein endgültiges Urteil
darüber, ob die Zündmethode für den dortigen Betrieb in jeder Hinsicht
zweckentsprechend ist, noch nicht abgegeben werden.

5. Beim Beckerschachte des Hänichener Steinkohlenbauvereins wurde
bergbehördlicher Anordnung zufolge an Stelle des seither benutzten
Schwarzpulvers der Sicherheitssprengstoff Karbonit I eingeführt, dem
seitens der Betriebsleitung der Vorwurf gemacht wird, daß er den Stück-
kohlenfall beeinträchtige und daß seine Explosionsgase die Gesundheit der
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Bergarbeiter schädlich, beeinflussen, da sie angeblich Kopfschmerzen, oft
auch Übelkeit oder Verdauungsbeschwerden hervorrufen.

Bei sämtlichen Steinkohlenwerken im Dresdner Inspektionsbezirke ist
nunmehr die ausschließliche Verwendung von Sicherheitssprengstoffen
durchgeführt.

Dem zu Anfang des Berichtsjahres als Sicherheitssprengstoff zu-
gelassenen Bautzner Sicherheitspulver Nr. l, das beim Königlichen Stein-
kohlenwerke in Zauckerode in größerem Umfange und beim Hänichener
Steinkohlenbauverein versuchsweise Verwendung fand und sowohl bezüg-
lich seiner Sprengwirkung als auch bezüglich der Erzielung des Stück-
kohlenfalles vor Roburit IA und Karbonit I den Vorzug verdiente, wurde
vom Bergamte auf Grund der ungünstigen Ergebnisse, welche die in der
Zwickauer Schießversuchsstrecke bezüglich seiner Flammensicherheit an-
gestellten Schießversuche geliefert hatten und auf eine wesentliche Ver-
änderung in der Zusammensetzung schließen ließen, die Eigenschaft als
Sicherheitssprengstoff im Sinne von §§ 83, 122 und 149 der Allgemeinen
Bergpolizei-Vorschriften vom 2. I. 1901 wieder aberkannt.

6. Die auf den einzelnen Schächten des Erzgebirgischen Steinkohlen-
Aktienvereins zu Zwickau mit Ammonkarbonit in der Kohle angestellten
Versuche lieferten kein zufriedenstellendes Ergebnis. "Wenn auch die ge-
ringere Schwadenbildung einen gewissen Vorteil bietet, so wurde doch
die Sprengwirkung nicht höher als beim Karbonit II und der Preis
infolgedessen unverhältnismäßig hoch befunden. Vor einzelnen Abbauen
wurden mit gutem Erfolge sogenannte englische spitze Schaufehl ein-
geführt, die sich besonders beim Bergeversetzen als geeignet erwiesen.

7. Da die Wirkung des bisher bei der Zwickauer Bürgergewerkschaft
als Sicherheitssprengstoff ausschließlich benutzten "Wetterdynamits im festen
Kohlengebirge mitunter nicht genügend war, wurden Versuche mit Ammon-
karbonit von der Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft Karbonit gemacht. Man
war mit der "Wirkungsweise dieses Sprengstoffes zufrieden, wenngleich
sie der des Gelatinedynamits nicht gleichkommt.

IV. Betrieb der Baue.

1. Bockwa-Hohndorf Vereinigt Feld zu Hohndorf hat seit Mitte des
Berichtsjahres versucht, das I. Flöz in seinem Revier I durch den so-
genannten Rollenbetrieb abzubauen. Die von der Firma Würfel & Neuhaus
gelieferten Rutschen zur Förderung vom Stoße bis zur Förderstrecke
haben sich bis jetzt bewährt. Der unvermeidlichen Staubentwickelung
wurde durch Anbringung von Wasserbrausen vorgebeugt.

Im nördlichen Feldteile an der Grenze mit dem Steinkohlenbauverein
Hohndorf wurde das II. Flöz unter großen Schwierigkeiten abgebaut,
indem man mit besonders starkem Gebirgsdrucke und häufigem Gruben-
brande zu tun hatte. Im Mittelflöze wurde hier versuchsweise Strebbau
eingeführt und damit zum Teil recht guter Erfolg erzielt.
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2. Die Gewerkschaft Deutschland zu Ölsnitz hat seit Jahresfrist in
ausgedehntester "Weise Bergeversatz, besonders beim Abbaue ihres VI.
Flözes, eingeführt und damit ebenso, wie mit den zur Bekämpfung von
Grubenbrand getroffenen Einrichtungen zum Schlammversatze bis jetzt
recht günstige Ergebnisse erzielt.

3. Auch die Betriebsleitung des Steinkohlenwerkes Gottes Segen zu
Lug au hat, ermutigt durch ihre im Vorjahre gemachten Erfahrungen,
sich entschlossen, um den Ausbruch von Grubenbrand in der leicht ent-
zündlichen Kohle des Neuflözes zu vermeiden, dieses von Anfang an rein
auszugewinnen und die entstandenen Hohlräume trotz noch mangelnder
maschineller Strecken-Fördereinrichtungen vollständig mit Bergen aus-
zusetzen, also den Abbau mit vollem Bergeversatze einzuführen.

Beim Gottes-Segen-Schachte erfolgte im Laufe des Jahres die Aus-
richtung des Vertrauen-Flözes, in der tiefen südwestlichen Querschlags-
sohle hinter den vorliegenden Verwerfungen. Hierauf schritt man zu Vor-
richtungsarbeiten, durch die eine neue Verbindung mit den Kaiserin-
Augusta- und Gottes-Hüfe-Schachter Grubenbauen hergestellt werden soll.

Beim Kaiserin-Augusta-Schachte fanden im Nordfelde Vorrichtungen
besonders im Glückauf-Flöze in der Richtung nach den Bauen des Gottes-
Hilfe-Schachtes statt, um auch hier einen Durchschlag herzustellen. In
den unteren Flözen war das Streben mit dahin gerichtet, das Liegende
der Hauptverwerfung aufzuschließen, zu welchem Zwecke, wie auch
zur Schaffung eines wesentlich abgekürzten Förderweges der im Vor-
jahre in der Nähe des Kaiserin-Augusta-Schachtes angesetzte tiefe
südwestliche, doppeltrümige Hauptquerschlag unausgesetzt im flotten Be-
triebe gehalten und bis auf 220 m erlängt wurde. ^— Das in der 2. Sohle
des Gottes-Hilfe-Schachtes nördlich durch Überhauen aufgeschlossene und
teilweise bereits vorgerichtete Glückauf-Flöz wurde nach Erlangung eines
mit elektrischer Bohrung betriebenen Querschlages in der Grundstrecken-
sohle aufs neue angefahren, sodaß nunmehr einer flotteren Heranziehung
dieses Flözes zur Kohlengewinnung nichts mehr im "Wege steht.

4. Der Grubenbetrieb auf Kaisergrube zu Gersdorf hat in sämtlichen
4 Flözen seinen regelmäßigen Verlauf genommen. Das Grundflöz wurde
im Nordfelde weiter aufgeschlossen und allenthalben in der fast unver-
änderten Mächtigkeit von 1,9—2,o m angetroffen, während daselbst das
2,5 m mächtige Hauptflöz eine Abnahme der Mächtigkeit aufweist, die
bestimmend auf. den Abbau desselben mittels Strebbaues gewesen ist.

5. Die Betriebsleitung des Lugauer Steinkohlenbauvereins hat in den
tieferen Sohlen ihres Ostfeldes, und zwar mit Grundstrecke 55h in der
Il4m-Sohle auf dem Vertrauen-Flöze, sowie in der 100m- und der
80 m-Sohle auf dem Hauptflöze Strecken in das neuerworbene Viktoria-
Feld getrieben, sowohl zur Untersuchung der Flözverhältnisse, die sich
bis jetzt nicht geändert haben, als auch zur Vorrichtung von "Wetter-
verbindungen vom Hoffnung-Schachte nach den • tiefen Viktoriaschacht-
bauen, Mit der Strecke 55h auf dem Vertrauen-Flöze hat man sich

B 19
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den vormaligen, vor mehr als 30 Jahren verlassenen Grubenbauen von
„Saxonia" bis auf etwa 80 m genähert. Die Sohlendifierenz zwischen
der Vertrauen-Schachter Grundstrecke und dem Hauptflöze im Saxonia-
Felde beträgt dort etwa 20 m, sodaß hinter einer Verwerfung die An-
fahrung des Grundflözes bald erwartet werden dürfte.

Im Hoffnung-Schachter Grubenfelde wurde der Querschlag I in nord-
westlicher Bichtung weiter getrieben und mit ihm das Hauptflöz auf-
geschlossen. Er wird weiter fortgesetzt und soll in späterer Zukunft die
Aufschließung des tiefsten Teiles vom vormaligen Bhenania-Felde be-
werkstelligen. Er wird bei einer Länge von 1600 m die äußerste nord-
westliche Ecke des Grubenfeldes an der Erlbach-Gersdorfer Flurgrenze
erreichen und die zukünftige Hauptförderstrecke für das Rhenania-
Grubenfeld nach dem Hoffnung-Schachte bilden.

Um drohendem Grubenbrande entgegenzutreten, wurden Versuche
mit Schlammversatz gemacht und damit bis jetzt zufriedenstellende Er-
gebnisse erzielt.

6. Die Ölsnitzer Bergbaugewerkschaft hat, wie sämtliche "Werke des
Berginspektionsbezirkes Ölsnitz, den Grubenbetrieb der Nachfrage an-
gepaßt und in allen Feldteilen Arbeiten zur Ausführung gebracht, die
weniger der Förderung, als vielmehr den Aus- und Vorrichtungsarbeiten
zu gute kamen. So ist im Ost- und Mittelfelde bei Hedwig-Schacht der
Abbau auf dem III. und IV. Flöze fast gänzlich eingestellt und der
Betrieb auf der nur l m mächtigen Bankkohle des III. Flözes noch
mehr als im Vorjahre ausgedehnt worden. — Im Südfelde wurde ein
Teil des weniger mächtigen, stark unter Druck stehenden und unreinen
I. Flözes in der Nähe des Südfeldquerschlages zum Abbau gebracht und
weiter eine neuerdings erst nachgewiesene, kleine Kohlenmulde auf-
geschlossen, in der sich die Bankkohle des IV. Flözes — welch letzteres
bereits abgebaut ist — als volles Flöz ausgebildet hat.

7. Bei Vereinsglück zu Ölsnitz wurde in allen Abbauabteilungen
des Hauptflözes der Abbau mit vollständigem Berge- und, soweit er-
forderlich, auch mit Schlammversatz eingeführt. Zu diesem Zwecke sind
3 Schlammpumpen beschafft worden.

8. Beim Königlichen Steinkohlenwerke zu Zauckerode sind in Ab-
bauen, die in Flözteilen mit größerem Ansteigen umgingen, zur Ab-
förderung der gewonnenen Kohlen bis in den auf der Abbaustrecke
stehenden Hund vielfach mit Vorteil Kohlenrutschen zur Anwendung ge-
kommen.

Beim Oppelschachte desselben "Werkes wurde der über dem Elbstolln
noch anstehende Sicherheitspfeiler des Antonschachtes fast vollständig
zum Abbau gebracht.

9. Die vorherrschende Abbaumethode im Vertrauen- und Tief bau-
schachter Felde des Erzgebirgischen Steinkohlen-Aktienvereins zuZwickau
war streichender Pfeilerbau mit breitem Blick und unmittelbar nach-
folgendem Bergeversatze. Die Häuerleistung und der Stückkohlenfall
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waren hierbei wesentlich höher, als bei den schmalen Abbauörtern, während
der Holzverbrauch geringer war. So wurden auf der 2,o bis 2,75 m
mächtigen oberen Abteilung und der 3,o bis 3,5 m mächtigen unteren
Abteilung des Tiefen Planitzer Flözes 30—45 m breite Örter getrieben,
wobei zum Teil ganze Pfeiler von etwa 2000 qm Fläche im General-
gedinge vergeben wurden. Der Erfolg bei diesen breiten Bauen ist trotz
des meist herrschenden hohen Gebirgsdruckes so vorzüglich, daß nur in
seltenen Fällen schmale, 4 m breite Abbaue getrieben werden.

Um das kostspielige Anmauern bez. Verziehen des Bergeversatzes mit
Schwarten vor der Abbaustrosse und in den Förderpässen dieser breiten
Baue zu vermeiden, wird an den Bolzen entlang von der Firste bis zur
Sohle Leinwand gezogen, und um dieser mehr Halt zu geben, werden
2—4 Drähte aus alten Förderseilen gespannt. Da die Leinwand sehr
billig (l qm 0,ao M.) ist und diese Arbeit stets von denselben Zimmer-
lingen verrichtet wird, so verursacht diese Methode wesentlich geringere
Unkosten, als die sonst gebräuchliche.

Beim Vertrauenschachte wurden auf dem Ludwigflöze zum Versatze
in größerem Maßstabe frische Waschberge verwendet, ohne daß sich bisher
nachteilige Folgen gezeigt haben.

10. Bei dem Bürgerschachte der Zwickauer Bürgergewerkschaft er-
folgt der Abbau der mittleren Abteilung des tiefen Planitzer Flözes in-
folge der dabei zahlreich fallenden Berge ausschließlich durch Strebbau.

Bei dem Hilfe-Gottes-Schachte wurde der Bremsschacht VI bis in
die 80m-Sohle, also 19 m unter die tiefste Sohle des Förderschachtes,
abgeteuft und hierauf das Gegenort nach dem vom II. Bürgerschachte
aus angesetzten Hauptquerschlage V angehauen.

11. Um einen möglichst dichten Bergeversatz zu erhalten, wurde
beim Zwickauer Steinkohlenbauverein in den alten Abbau dickflüssiges
Schlammwasser gepumpt, dessen Rückstand die Hohlräume ausfüllt. Eine
dreifache Kolbenpumpe der Maschinenfabrik Näher in Chemnitz, die von
einem 5 pferdigen elektrischen Motor angetrieben wird, saugt das Schlamm-
wasser aus einem gemauerten Bassin an und drückt es durch -eine Rohr-
leitung von 80 mm Durchmesser in den Versatz. Die Pumpe liefert bei
80 m Förderhöhe 0,o?5 cbm in l Minute.

12. Beim Steinkohlenwerke Altgemeinde Bockwa machte der Abbau
des Rußkohlenflözes im ehemaligen Grubenfelde von G. Eberts Erben
besondere Schwierigkeiten wegen der daselbst zahlreich vorhandenen alten
verbrochenen Strecken. Der Abbau in der I. Abteilung konnte daselbst
nur unter ausgiebiger Verwendung von Grundsohlen bewirkt werden.

13. Der Hauptquerschlag in der 610m-Sohle bei Schacht II der Ge-
werkschaft Morgenstern in Reinsdorf wurde im Rotliegenden um 303 m
ausgelängt, sodaß derselbe vom Morgensternschachte II ab eine Gesamt-
länge von 1625 m erreicht hat. Bis zu dem im Laufe des Jahres 1903
zu erwartenden Durchschlage mit dem in Abteufung begriffenen Pöhlauer
Schachte werden nur noch 200 m aufzufahren sein.

SIS*
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14. Bei 55 m Entfernung vom Hermannschachte des Oberhohndorfer
Schader-Steinkohlenbauvereins in der 238m-Sohle wurde in der Eichtung
nach, dem Augustusschachte zu ein Querschlag angehauen, welcher später
als Flucht-, "Wetter- und Förderweg dienen soll. Die gesamte Förderung
der Augustussch.ach.ter Grubenabteilung soll nach Fertigstellung dieses
Querschlages in dem letzteren zur Erzielung weiterer Konzentration in
der Förderung dem Hermannschachte zugeführt werden und in diesem
zu Tage gelangen.

V. Grubenausbau.

1. Deutschland zu Ölsnitz. Der Querschag Nr. 100 ist bis auf 178 m
Entfernung von Schacht II zylinderförmig ausgemauert worden. Der
Durchmesser beträgt. 3 m, die Stärke der zur Ausgleichung des Druckes
mit 4 Holzeinlagen versehenen Mauer 0,75 m.

2. Das Steinkohlenwerk Vereinsglück zu Ölsnitz hat, soweit dies
möglich war, alle Hauptwetterstrecken in Vieleckszimmerung umgebaut,
ebenso die am meisten druckhaften Stellen des Hauptquerschlages.. Im
druckhaften Gebirge wurden verschiedene "Wetterblenden l m stark in
Holzziegeln mit elliptischer Öffnung ausgeführt, die sich bis .ietzt sehr
gut bewährt haben.

3. Der in der Nähe der alten Listhalde abgeteufte neue "Wetterschacht
des Steinkohlenwerkes Altgemeinde Bockwa wurde vom Lehekohlenflöze
bis zu Tage, d. h. auf 85 m Teufe, ausgemauert.

4. Beim "Wilhelmschachte II des Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlen-
bauvereins wurde der letzte noch mit Holzausbau verwahrte Teil des
östlichen Förderschachtes auf 97 m Teufe in Mauerung gesetzt; damit
sind sämtliche Hauptförderschächte, sowie der Ebertsche Doppelschacht
vollständig durch Mauerung gesichert. Was die Verwahrung der Strecken,
insbesondere der wichtigeren Förder- und "Wetterwege anlangt, so wurde
nach dem jeweiligen Bedarfe der Ausbau mit Beton, Eisen und Holz,
wie derselbe im Jahrbuche auf 1901 (Abteilung A Seite 17 flg.) be-
schrieben ist, fortgesetzt. Am besten hat sich für hohen Gebirgsdruck
in den Querschlägen der sogenannte Eingausbau (eiserne Hinge mit Pfosten-
verzug und starker Betonhinterfüllung) und anschließend daran auf den
Kreuzen der Eisenpfeilerausbau bewährt. Bei dem Eingausbau hat man
in neuerer Zeit vielfach mit gutem Erfolge an Stelle des Verzuges zwischen
den einzelnen Eingen Vieleckzwischenbau in Holz eingefügt.

VI. Förderung.
1. Bei Vereinsglück zu Ölsnitz wurde im Hauptquerschlage Förder-

ung mit Pferden eingerichtet und ein allen Anforderungen genügender
Pferdestall in der Grube gebaut.

2. Beim Beharrlichkeitschachte des Hänichener Steinkohlenbauvereins
wurde die Zuführung des III. Gesteinsfallortes auf zwei Trümer, sowie
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die Anlegung einer besonderen Fahrstrecke in demselben beendet. Hier-
durch wurde die Förderung vereinfacht und der Preßluftverbrauch her-
abgemindert.

Nach Herstellung erweiterter Doppelbahnen am II. und III. Fallorte
und eines Pferdestalles wurde in der 470m-Sohle Pferdeförderung ein-
gerichtet.

Bei sämtlichen Schächten des genannten Vereines wurden zwecks Inne-
haltung der neu eingeführten Eisenbahnprofile die Verladegleise erneuert
und auf größere Entfernung von einander und von der Rampenmauer ver-
legt. Hierbei machte sich beim Beckerschacht die Abtragung und Neu-
aufführung der letzteren auf eine Länge von 120 in, die Veränderung
der Verladetrichter und eine Verlängerung der Berge- und Kohlentrans-
portbrücke erforderlich.

3. Im Heinrichschachte der von Arnimschen Steinkohlenwerke zu
Planitz kam l Förderhaspel mit elektrischem Antriebe durch einen Dreh-
strommotor von 10 Pferdestärken bei 500 Volt Spannung zur Aufstellung.
Dieser Motor ist mit einem feinstufigen Umkehranlaßwiderstande aus-
gerüstet, der ein sanftes Anfahren und hiermit eine große Schonung der
Seile ermöglicht.

4. Im nordöstlichen Querschlage der 382m-Sohle bei dem Vertrauen-
schachte des Erzgebirgischen Steinkohlen-Aktienvereins wurde eine Ober-
seilförderung eingerichtet.

Um für die Grubenförderwagen eine bessere und sparsamere Rad-
schmierung zu erreichen, gelangten versuchsweise „Stahlradsätze mit auf
der hohlen Achse laufenden Rädern" zur Anwendung. Die Füllung der
hohlen Achse geschieht mit Hilfe von Preßluft. Diese Radsätze haben
sich bisher sehr gut bewährt.

5. Bei dem Hilfe-Gottes-Schachte der Zwickauer Bürgergewerkschaft
wurden zwei durch Seil angetriebene Haldenaufzüge errichtet, und an
den Verladegleisen der neuen Kohlenwäsche auf Bürgerschacht II wurde
eine Unterseilbahn zum Fortrücken der Eisenbahnwagen eingebaut.

6. Auf dem Vereinsglück-Schachte des Zwickauer Steinkohlenbau-
vereins wurden zwei elektrische Förderhaspel von je 10 Pferdestärken
bei 500 Volt Spannung und ein solcher von 7 Pferdestärken, sowie ein
elektrischer Aufzug über einem 40 m tiefen blinden Schachte eingebaut.

Auf Auroraschacht wurden die Preßluftmotore zum Antriebe der
unterirdischen Kettenbahn und der Seilbahn über Tage durch je einen
elektrischen Motor von 12 Pferdestärken ersetzt.

7. Beim Steinkohlenwerke Altgemeinde Bockwa hat die unter Tage
angewandte Förderung mit elektrischer Lokomotive eine beträchtliche
Ausdehnung erfahren.

8. Die die Wilhelmschächte II und III des Zwickau-Oberhohndorfer
Steinkohlenbauvereins verbindende übertägige Kettenbahn wurde ab-
geworfen und durch eine Seilbahn ersetzt, die auf das westliche Gehänge
der zwischen beiden Schächten liegenden Halde verlegt wurde.
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Der im Berichte auf 1901 erwähnte Schneckenantrieb hat sich im
elektrischen Betriebe nicht überall gut bewährt und wird nach und nach
durch Riemen- und Zahnradgetriebe ersetzt.

9. Bei Schacht II der Gewerkschaft Morgenstern zuReinsdorf wurde
in der 610m-Sohle in einem ausgemauerten Maschinenraum e eine neue,
mittels eines 14pferdigen Schuckertschen Gleichstrommotors betriebene
Antriebswinde für die vorhandene Seilbahn eingebaut.

Ferner nahm man daselbst einen zweitrümigen elektrischen, mit
Schuckertschem Gleichstrommotor von 9 Pf erdestärken-Leistung ver-
sehenen Förderhaspel in Betrieb, der von der Maschinenfabrik von
F. Schmiedel in Niederwürschnitz gebaut ist.

10. Die Förderung im „Runden Schachte" des Oberhohndorfer Schader-
Steinkohlenbauvereins erfolgt jetzt auf elektrischem Wege. Die daselbst
früher vorhandene Dampfmaschine wurde demontiert und dafür ein
50 Pferdestärken-Motor als Antriebsmaschine eingebaut und gegen Ende
des Jahres in Betrieb gesetzt.

VII. Wasserhaltung.

1. In der Nähe des Kaiserin-Augusta-Schachtes in Ölsnitz vom Stein-
kohlenwerke Gottes Segen zu Lugau kam in der tiefen Füllortsohle ein
Pumpenort zum Aushiebe und samt dem Zugange zur "Wasserstrecke zur
Ausmauerung. Dasselbe ist zur Aufnahme einer elektrisch betriebenen,
schnellaufenden Differential-Plungerpumpe bestimmt, die das "Wasser auf
415 m Höhe fördert und im Falle des Yersagens der bestehenden Wasser-
haltung als Rückhalt für diese dienen soll.

2. Um bei den von Arnimschen Steinkohlenwerken in Planitz das
im Heinrichschachter Reviere zusitzende Wasser nicht nach den tieferen
Bauen des Alexander-Schachtes verfallen zu lassen, wurde in der II. Sohle
des erstgenannten Schachtes bei 100 m unter Tage eine elektrisch be-
triebene, dreifach wirkende Plungerkolbenpumpe für eine minutliche
Leistungsfähigkeit von 500 Litern eingebaut. Die Pumpe macht 65 Um-
drehungen in der Minute, und ihr Antrieb erfolgt mittels Riemen und
Zahnrädern durch einen 23 pferdigen Drehstrommotor mit Anlaßschleif-
ring-Anker nebst abhebbaren Bürsten.

3. Beim Segen-Gottes-Schachte des Erzgebirgischen Steinkohlen-
Aktienvereins zu Zwickau wurde die im Jahre 1844 erbaute Cornwall-
Wasserhaltungsmaschine abgebrochen und das Gestänge nebst sämtlichen
Druck- und Saugsätzen, Rohren u. s. w. aus dem Schachte entfernt.

Ebenso wurde beim Hoffnungschachte eine gleiche, ebenfalls zum
Antriebe einer Gestänge-Wasserhaltung dienende Cornwall-Balancier-
maschine abgebrochen, da auf diesem Schachte nach Fertigstellung der
elektrischen Kraftübertragung Kessel- und Dampfbetrieb überhaupt nicht
mehr stattfindet.
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4. Beim Zwickauer Steinkohlenbauvereine -wurde zur Hebung der beim
Fallortsbetriebe angefahrenen Wasser beim Vereinsglück- und Fortuna-
Schachte je eine kleine, elektrisch angetriebene Kolbenpumpe von 2 Pferde-
stärken aufgestellt.

5. Im Hermannschachte des Oberhohndorfer Schader-Steinkohlenbau-
vereins wurde auf der 238m-Sohle ein 25 m langes, 5 m hohes und 5 m
breites Maschinenort im Quergestein aufgefahren und ausgemauert In
demselben wurden 2 Pumpen eingebaut, die mittels Riemenvorgeleges
durch elektrische Motoren von je 120 Pferdestärken Leistung betrieben
werden und das früher beim Steinkohlenwerke Oberhohndorf gehaltene
Wasser zu Tage heben. Sie vermögen je 1500 Liter Wasser bequem auf
238 m Höhe zu heben. Ferner wurde beim Frischglückschachte bei 85 m
Teufe ein Pumpenort aufgefahren, das 10 m lang, 4 m breit und 4 m
hoch ist und in Ziegelmauerung steht. Hier werden zwei Pumpen ein-
gebaut, die durch elektrische Motoren von je 40 Pferdestärken Leistung
betrieben werden und das Wasser bis zu dem oberhalb des Reinsdorfer
Baches nahe beim Hermannschachte ausmündenden Stolln heben sollen.
Die Auffahrung des letzteren, die im Jahre 1901 begonnen wurde (vgl.
den vorjährigen Bericht), ist im Jahre 1902 vollendet worden. Vom
Mundloche ab mußte dieser Stolln bei der ungünstigen Beschaffenheit
des Gebirges auf 485 m Länge vollständig in elliptische Ziegelmauerung
gesetzt werden, während daran anschließend auf 200 m Länge nur die
Ausführung eines Sohlengewölbes als Wasserlauf erforderlich war. Der
Rest der Stollnlänge bis zum Frischglückschachte steht in festem Gestein
und konnte ohne jeglichen Ausbau gelassen werden. Da hier das Gestein
aber klüftig ist, wird die Druckrohrleitung der Pumpen vom Frischglück-
schachte ab bis zum Beginne des gemauerten Wasserlaufes eine horizontale
Fortsetzung erhalten.

6. Beim Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauvereine beanspruchte
der vom Oberhohndorfer Schader-Steinkohlenbauvereine erworbene Feld-
teil, sowie die nördlichen und nordwestlichen Teile des ursprünglichen
Feldes außer weit ausgreifenden Aus- und Vorrichtungsbetrieben außer-
ordentlich umfangreiche Arbeiten behufs allmählicher Sümpfung dieses
seit Jahren unter Wasser stehenden Grubengebietes. Die aus den be-
treffenden Feldteilen den Sumpfstrecken am Schachte zugewiesenen Wasser-
mengen wurden von hier aus durch die elektrisch angetriebenen Riedler-
pumpen zu Tage gehoben.

7. Bei dem im Abteufen begriffenen Pöhlauer Schachte der Gewerk-
schaft Morgenstern zu Reinsdorf wurde 158,4 m unter Tage ein Wasser-
ort von 80 cbm Fassungsraum aufgefahren, und in einem ausgemauerten
Pumpenorte eine mittels Zahnradvorgeleges und Riemengetriebes von
einem 20 pferdigen, Schuckertschen Gleichstrommotor angetriebene, doppelt-
wirkende, liegende Plungerpumpe aufgestellt, die bei 125 mm Plunger-
durchmesser, 300 mm Hub und 60 Umdrehungen in der Minute 400 Liter
Wasser aus 160 m Teufe zu Tage heben kann.
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YIII. "Wetterlosung und Grubenbeleuchtung.

1. Auf Bockwa-Hohndorf Vereinigt Feld in Hohndorf haben sich die
"Wetter- und Abbauverhältnisse nach Fertigstellung des HI. Schachtes
und verschiedener wichtiger "Wetterstrecken,, sowie durch die direkte
Wetterverbindung zwischen Bremsschacht VI und dem oberen Füllorte
vom Schacht I wesentlich gebessert.

2. Der wetterdichte Schachtverschluß auf Kaiserin-Augusta-Schacht
des Steinkohlenbauvereins Gottes Segen zu Lugau hat auf die "Wetter-
führung aller Schachtreviere des Vereins die günstigste Einwirkung ge-
habt. Die Lieferung des Materials und die Ausführung der erforder-
lichen Arbeiten geschah von der Firma Grohmann & Frosch in Leipzig.

3. Auf Kaisergrube zu Gersdorf wurde das N-Bremsschachtüberhauen
fertiggestellt und der sich hieran anschließende Querschlag Nr. 4b zur
Lösung des mittleren Ostfeldes mittels Ortes und Gegenortes zum Durch-
schlage gebracht. Die erhoffte Abkühlung der Baue durch direkte Zu-
führung frischer "Wetter, sowie eine wesentliche Abkürzung des Förder-
weges ist hierdurch erzielt worden.

4. Beim Lugauer Steinkohlenbauvereine war man bestrebt, nach Fertig-
stellung der beiden grüßen Gruberiventilatoreii die erlangten größeren
Wettermengen in nutzbarer Weise zu verteilen. Es ist nach und nach
die Sonderbewetterung durch Preßluft und kleinere elektrisch betriebene
Ventilatoren in den Hintergrand gedrängt und statt dessen versucht
worden, die Betriebspunkte mit durchgehenden Strömen zu bewettern
Die Wärme vor den Arbeitspunkten ist in bemerkbarer Weise herab-
gegangen, und vor allem ist während der Sommermonate die Stockung
in der Wetterführung in den entfernter von den Schächten liegenden
Betriebsabteilungen beseitigt worden.

Nach dem Erwerbe des Khenania-Grubenfeldes war man bestrebt,
sobald wie möglich eine Verbindung mit den Grubenbauen des letzteren
herzustellen, um auch hier bessere Wetterverhältnisse zu erzielen und die
unzweckmäßige Wetterführung mit dem Auszuge nach dem Neuen Karl-
Schachte aufgeben zu können. Im November war der Durchschlag von
dem Bremsberge 5& durch einen Querschlag und den 33 m hohen Brems-
schacht 11 nach der Grundstrecke 65 b im Grundflöze des Viktoria-
Schachtes fertiggestellt, worauf fast von selbst eine Umstürzung der
Wetter erfolgte und der Viktoria-Schacht zum Auszugsschachte wurde.
Es konnte nun der Neue Karl-Schacht abgeworfen und die 1,5 km lange
Flucht- und Wetterstrecke dahin außer Betrieb gesetzt werden. Der
Viktoria-Schacht wird aber als günstig gelegener Wetterauszugsschacht
für die ganze Lebensdauer des Werkes von nutzbringendem Einflüsse sein.

5. Bei Vereinsglück zu Ölsnitz wurde im Hauptflöze über dem Haupt-
querschlage eine bis zum Südfelde durchgehende Wetterstrecke in Angriff
genommen und davon der größte Teil, etwa 200 m, in Vieleckszimmerung
gestellt.
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6. Nach der im Berichtsjahre auch im Oppelschachter Südreviere bei
den Carola-Schächten der Königlichen Steinkohlenwerke zu Zauckerode
erfolgten Einführung von Sicherheitsgeleucht ist das offene Geleucht in
allen Schachtrevieren des genannten "Werkes weggefallen. Auf Carola-
schacht wurde eine in einem besonderen Gebäude untergebrachte Sicher-
heitslampenstube, die den für solche aufgestellten bergbehördlichen Grund-
sätzen vollständig entspricht, errichtet.

Da sich die gewöhnliche Sicherheitslampe für die Beleuchtung von
über 4 m hohen Abbauörtern als recht wenig genügend erwiesen hat,
sind die Versuche mit Azetylen-Sicherheitslampen wieder aufgenommen
worden. Hierzu haben die Firma Friemann & Wolf in Zwickau eine
Lampe nach System Stuchlick und die Firma Velo in Dresden-Lobtau
eine Sonderbauart geliefert.

7. Auch bei den Freiherrlich von Burgker Steinkohlenwerken ist, nach-
dem bei Glückaufschacht am 1. Dezember 1902 Sicherheitsgeleucht durch-
gängig zur Einführung gelangt ist, offenes Geleucht für die Grubenbaue
in Wegfall gekommen. Insoweit die einzelnen Sicherheitslampenstuben
den bergbehördlichen Grundsätzen noch nicht entsprachen, sind sie den-
selben im Berichtsjahre vollständig angepaßt worden.

8. Bei den von Arnimschen Steinkohlenwerken zu Planitz wurden zur
Sonderbewetterung drei kleine Pelzerventilatoren, direkt gekuppelt mit
einem iy2—2pferdigen Elektromotor, mit gutem Erfolge in Benutzung
genommen.

Das unterirdische Beleuchtungsnetz erfuhr wiederum eine wesentliche
Erweiterung. Am Ende des Berichtsjahres waren zur Beleuchtung von
Strecken, Abbauen, unterirdischen Maschinenräumen, Füllörtern und Fahr-
schächten 28 Transformatoren von zusammen 25,56 Kilowatt Leistung für
520 auf 110 Volt Spannung eingebaut, und 511 Glühlampen zu 7264 Normal-
kerzen in Gebrauch.

9. Zum Niederschlagen von Kohlenstaub gelangten bei dem Erz-
gebirgischen Steinkohlen-Aktienvereine Wasserstäuber, System „Westfalia",
zur Einführung.

10. Bei dem Bürgerschachte der Zwickauer Bürgergewerkschaft wurde
der in der -f- 3 7 ni-Sohle angesetzte Querschlag X mit den Bauen des
Schichtenkohlenflözes zum Durchschlage gebracht und hierdurch eine
wesentliche Verbesserung der Wetterführung herbeigeführt. Ein weiterer
Durchschlag erfolgte in der—165m-Sohle zwischen Bahnhofschacht und
Bürgerschacht II in der oberen Abteilung des Segen-Gottes-Flözes, wo-
durch ebenfalls neue Wetterwege geschaffen, bez. vorbereitet wurden.

Zum Eindringen in unatembare Gase wurden 2 Rettungsapparate
System Giersberg, Modell 1901 (2-Flaschentyp), und zwar einer mit
Mundatmung und einer mit Helm, sowie 6 tragbare, doppellichtige elek-
trische Sicherheitslampen angeschafft und außer den Grubenbeamten von
jedem Schachte 4 Mann mit deren Handhabung vertraut gemacht.

B SO
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11. Zur Sonderbewetterung kam im Felde des Vereinsglückschachtes
des Zwickauer Steinkohlenbauvereins ein blasender Pelzerventilator mit
0,6 m Flügelrad - Durchmesser und 150 cbm minutlicher Leistung zur
Aufstellung. Der Antrieb erfolgt durch einen direkt gekuppelten,
12pferdigen Elektromotor von Schuckert & Ko.

12. Beim Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauvereine hat die
Sonderbewetterung mittels elektrisch angetriebener kleiner Ventilatoren,
die im blasenden Sinne je eine Zwangsortsgruppe mittels mehrfach ge-
teilter, bez. verzweigter Luttenstränge bewettern, zunehmende Anwendung
erfahren. Am Jahresschlüsse waren 6 derartige Ventilatoren im Betriebe,
die zusammen 20 Ortsbetriebe bewetterten. Die Belegschaften ziehen in
der Hegel diese Art der Sonderbewetterung derjenigen mittels Preßluft-
gebläse vor und behaupten, daß die Wetter in ersterem Falle „behag-
licher" seien. Es dürfte dies darauf zurückzuführen sein, daß die in den
G-ebläsedüsen ausströmende Kompressorluft eine geringe Menge von
Schmierölgasen mit sich führt und vor Ort bringt, was bei den aus dem
Durchgangsstrome direkt ansaugenden Ventilatoren natürlich nicht der
Fall ist.

Zur Regelung der gesamten "Wetterführung, insbesondere um eine
hinsichtlich der Sicherheit wichtige Verkleinerung und Teilung der z. T.
recht großen Wetterbezirke herbeizuführen, wurden während des Be-
richtsjahres umfassende Arbeiten in Angriff genommen. Allein im Nord-
ostfelde wurden zu diesem Zwecke 155 m Durchschnittsschacht geteuft
und 850 m Querschläge und Strecken aufgefahren, bez. erweitert.

13. Beim Steinkohlenwerke Altgemeinde Bockwa wurde eine den be-
stehenden Sicherheitsbestimmungen entsprechende Lampenstube nebst
anschließendem Benzinaufbewahrungsraume in Benutzung genommen.

14. Zur Beleuchtung der Abteufarbeiten beim Pöhlauer Schachte der
Gewerkschaft Morgenstern zu Eeinsdorf wurde die von der Firma
Friemann & Wolf in Zwickau .hergestellte Azetylen-Sicherheitslampe,
System Stuchlick, verwandt. Die Werksverwaltung ist mit derselben im
allgemeinen recht zufrieden und rühmt vor allem ihre ausgezeichnete
Leuchtkraft, die sie zum Untersuchen des Schachtes, Ableuchten des
Stoßes u. s. w. in hervorragender Weise geeignet macht.

Dieselbe Lampe ist beim Steinkohlenwerke Altgemeinde Bockwa als
Beamtenlampe beim Durchfahren benutzt worden. Auch hier wird sie
wegen ihrer Leuchtkraft, die besonders beim Ableuchten der Firste in
hohen Bauen vorteilhaft zur Geltung kommt, gerühmt.

IX. Fahrung.

1. Das Steinkohlenwerk Vereinsglück zu Ölsnitz hat eine ausgedehnte
.Reparatur der Fördermaschine von Schacht I durch die Zwickauer Ma-
schinenfabrik ausführen lassen und bei derselben den Winkler-Paschkeschen
Sicherheitsapparat durch einen Eömerschen ersetzt.
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2. Bei dem Beharrlichkeitschachte des Hänichener Steinkohlenbau-
vereins wurde, um gleichzeitiges Ein- bez. Aussteigen an den Sohlen der
zweigeschossigen Fördergestelle zu ermöglichen und hartes Aufsetzen der
Fördergestelle zu verhüten, im tiefen Füllorte der —470m-Sohle ein
Fahr-Umbruch getrieben, der Kunstschacht um 2,3 m verteuft und eine
Klemmvorrichtung für die Gestelle eingebaut.

3. Beim Steinkohlenwerke Karl 6. Falck in Bockwa wurde die Seil-
fahrung eingeführt. Es erfolgt jedoch nur die Ausfahrt am Seile, während
die Mannschaft beim Einfahren nach wie vor die 'Fahrt benützt.

4. Die Kunzsche Vorrichtung gegen zu hartes "Wegsetzen der Förder-
gestelle, die sich seit Mitte 1901 bei Schacht I der Gewerkschaft Morgen-
stern zu Reinsdorf gut bewährt hat, gelangte auch bei Morgenstern-
schacht II zum Einbau. •

5. Beim Steinkohlenwerke Fl. Kästner & Ko. in Beinsdorf war das
im Jahrbuche auf 1902, Abteilang A, Seite 150 beschriebene Sicherheits-
pendel, das bei zu schneller Annäherung des Mannschaftsgestelles an das
Füllort die Bleyschen Fänger zum Eingriffe bringt, mit gutem Erfolge
in Anwendung. Es möge hier nachträglich erwähnt werden, daß an der
Erfindung und Ausgestaltung dieser Sicherheitsvorrichtung der Obersteiger
Möckel von dem genannten Werke hervorragenden Anteil hat.

6. Endlich wurde bei den Schächten des Oberhohndorfer Schader-
Steinkohlenbauvereins an allen Füllörtern, von denen Seilfahrung ausgeht,
die Hahnersche Sicherheitsvorrichtung gegen zu hartes Wegsetzen, die
sich gleichfalls gut bewährt hat, eingebaut.

X. Aufbereitung, Kokerei, Verladung.
1. Auf Bockwa-Hohndorf Vereinigt Feld zu Hohndorf wurde, um

eine bessere Verwertung der Klarkohlen zu erzielen, der Wäsche gegen-
über eine Brikettfabrik nach dem System der Zeitzer Eisengießerei und
Maschinenbau-Aktiengesellschaft errichtet. Der Antrieb geschieht durch
einen Elektromotor. Zunächst ist eine Presse für Kilosteine aufgestellt
worden, mit der in 10 Stunden 50 Tonnen Briketts unter Zusatz von
Steinkohlenteerpech erzeugt werden können. Für eine 2. Presse ist der
Raum vorgesehen. Die Verladung der Briketts erfolgt von der Presse
aus unmittelbar in die Wagen. Die Anlage wurde im August in Betrieb
genommen und liefert ein gutes Produkt, besonders deshalb, weil • nur
reingewaschene Kohle und nicht Staubkohle Verwendung findet.

Die Vorratsplätze für Kohlen mußten infolge des schlechten Geschäfts-
ganges wesentlich vergrößert werden.

2. Auf Concordia zu Ölsnitz wurde in der Wäsche zur Sortierung
der Rohkohle von unter 25 mm Korngröße ein von der Königin-Marien-
hütte gelieferter Pendelrätter eingebaut.

3. Auf dem Kaiserin-Augusta-Schachte des Steinkohlenwerkes Gottes
Segen zu Lugau ist die neue Aufbereitungs-Anlage samt allen Zube-
hörungen im Juni fertiggestellt und nach Errichtung neuer Verbindungs-
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und Transportbrücken, nach Veränderung bez. Erneuerung der Gleis-
anlagen, Einbau einer Schiebebühne und maschinellen Rangiervorrichtung
dem Betriebe übergeben worden. Die Aufbereitungs-Anlage, deren Ma-
schinen ebenso wie die Seilbahnen und die Rangiervorrichtung elektrisch
angetrieben werden, arbeiten zur vollen Zufriedenheit der Betriebsleitung.
Der maschinelle Teil der Anlage ist erbaut von der Königin-Marienhütte
in Cainsdorf. Bei der Kohlenverladung des Gottes-Segen-Schachtes wurde
eine größere, neue Gleisbrückenwage von 30 000 kg Tragfähigkeit aufgestellt.

4. Auf Kaisergrube zu Gersdorf wurde ein neues Walzwerk ein-
gebaut zu dem Zwecke, die weniger gesuchten Würfelkohlen im Bedarfs-
falle zu Industriekohlen zu zerkleinern.

5. Die Kohlenaufbereitung des Vertrauenschachtes vom Lugauer Steifl-
koMen.bauverein hat größere, den Anforderungen der Neuzeit entsprechende
Verbesserungen erfahren. Von der Wäsche aus wurde eine mit Wellblech
überdeckte Kettenbahn nach der Halde gebaut und der Umbau der Vor-
ratskästen in Eisen ausgeführt. Auch die Aufbereitung, Sortierung und
Verladung auf dem Viktoria-Schachte mußte einer wesentlichen Umänder-
ung unterzogen werden.

6. Die Ölsniizer Bergbaugewerkschaft hat 2 Gleiswagen von je 30000 kg
Tragkraft aufstellen lassen, um die gewonnenen Produkte nicht mehr nach
Maß, wie bisher, sondern nach Gewicht versenden zu können, eine Be-
dingung der Grundsätze des Förder- und Verkaufsverbandes, den die Stein-
kohlenwerke des Zwickauer und des Lugau-Ölsnitzer Reviers zwecks Be-
kämpfung des ungesunden gegenseitigen Wettbewerbes gebildet haben.

7. In der Aufbereitung von Vereinsglück zu Ölsnitz wurde ein
Becherwerk nebst Anfeuchtungsapparat eingebaut. Hierdurch wird es
ermöglicht, beim Karlik-Rätter den Staub von 0—2 mm Korngröße ab-
zuziehen, ohne denselben durch die Wäsche gehen zu lassen.

8. In der Wäsche vom Oppelschachte des Königlichen Steinkohlen-
werkes zu Zauckerode hat ein von der Königin-Marienhütte zu Cainsdorf
gelieferter Windseparator Aufstellung gefunden, der durch die Ausscheidung
des feinsten Staubes nicht nur einen mit den tonigen, unverbrennbaren
Schlämmen sonst verloren gehenden Brennstoff liefert, sondern auch günstig
auf die Klärung des Wäschwassers einwirkt.

9. Auf dem Glückaufschachte der Freiherrlich von Burgker Stein-
kohlenwerke wurde durch die Zeitzer Eisengießerei und Maschinenfabrik
eine Brikettfabrik erbaut. Dieselbe enthält zwei Pressen, System „Jeadon",
von denen die eine 6000 Stück kleine Briketts von 0,7 kg Gewicht, die
andere 5000 Stück große Briketts von l kg Gewicht stündlich erzeugt.
Das Gebäude ist aus Eisenfachwerk mit Ziegeleinsatz errichtet. Die staub-
erzeugenden Apparate und Behälter, als Sammelrumpf, Desintegrator und
die beiden Becherwerke mit ihren Gruben, sind staubdicht abgeschlossen.
Der Antrieb sämtlicher, für sich ausrückbarer Apparate erfolgt durch
"Riemenübertragung von einer Einzylinder-Dampfniaschine aus. Dieselbe
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ist mit Präzisions - Kolbenschiebersteuerung versehen und leistet bei
120 Spielen in der Minute bei 8 at Admissionsspannung und 1,5 at Gegen-
druck des Auspuffdampfes 50—70 Pferdestärken. Der zur Erhitzung der
Masse im Rührzylinder erforderliche Dampf wird in einem aus stehenden
Bohren bestehenden Überhitzer erzeugt. Die Wärme des überhitzten
Dampfes kann an einem Pyrometer abgelesen und reguliert werden. Bis-
her wurde eine "Wärme von 200 ° eingehalten. Die Fabrikbeleuchtung
erfolgt durch 18 Glühlampen und l Regina-Bogenlampe. Dieselben er-
halten den erforderlichen Strom von einer durch den Motor der Brikett-
fabrik mittels Siemens angetriebenen Gleichstrom-Nebenschlußdynamo von
120 Volt Spannung und 21 Ampere Stromstärke. Außerhalb der Fabrik
speist dieselbe noch 2 Bogenlampen, sowie einen in der Schmiede auf-
zustellenden 2 pferdigen Motor zum Antriebe einer Bohrmaschine.

10. Bei der auf dem Berglustschachte des Hänichener Steinkohlen-
bauvereins befindlichen Kokerei wurde wegen mangelnden Absatzes der
Erzeugnisse Anfang Dezember 1902 der Betrieb eingestellt.

11. Beim Segen-Gottes-Schachte des Erzgebirgischen Steinkohlen-
Aktienvereins zu Zwickau wurde, um die bisher ungewaschenen Ma-
schinenkohien von 0—14 mm Korngröße verwaschen zu können, ein
Schwungsieb, eine Mittelkornsetzmaschine und eine Entwässerungstrommel
eingebaut.

Zum Sammeln des Wäscheschlämmwassers, der Bergetrübe und des
Kesselablaßwassers, sowie der Tropf- und Tagewässer wurde bei demselben
Schachte ein Behälter hergestellt und eine elektrisch angetriebene Zen-
trifugalpumpe beschafft, die das Sammelwasser nach der Halde fördert.

In der Vertrauenschachter Aufbereitung wurde das Schüttelsieb zur
Abscheidung der Stückkohlen und Lesewürfel durch einen Distl-Susky-
Rost ersetzt. Auch wurden wegen der Vermehrung der Kohlensorten
verschiedene Veränderungen vorgenommen und unter anderem vor dem
Pechkohlenpendelrätter ein zweiter Distl-Susky-Rost eingeschaltet, von
dem aus die Würfelkohle I unmittelbar nach der betreffenden Setz-
maschine mittels Transportbandes und Rutsche gelangt.

12. Behufs Gewinnung von Haldensturzplatz bei dem Bürgerschachte
der Zwickauer Bürgergewerkschaft wurde der Galgengrundbach um
weitere 90 m überwölbt.

13. Beim Steinkohlenwerke Fl. Kästner & Ko. in Reinsdorf trat in
der Wäsche und der Trockenseparation an Stelle des seitherigen Dampf-
maschinen-Antriebes der Betrieb mittels elektrischen Motors.

14. Für die Kokerei des Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbauvereins
wurde eine Kokstampf- und Beschickmaschine mit elektrischem Antriebe,
die zugleich das Ausstoßen des fertigen Kokes besorgt, von der Säch-
sischen Maschinenfabrik in Chemnitz bezogen. Die Leistungsfähigkeit
der Kokerei ist dadurch bedeutend erhöht worden, da die Öfen infolge
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des Stampfens dichter und gleichmäßiger gefüllt werden' können. Der
Koks selbst fällt langstengliger und fester aus.

In der Aufbereitung wurden unter die Aufgebewipper Rohkohlen-
transportbänder mit eisernem Unterbau, die die Kohle den Stückkohlen-
rosten und dem Kohkohlenturme zuführen, eingebaut. Es lassen sich auf
diesen Transportbändern die groben Berge auslesen; zugleich ist aber
auch die Möglichkeit geboten, besonders schlechte Förderkohle zum
Augenscheine zu bringen. Übrigens ist die bestehende Aufbereitung
durch Einbau neuer Spitzkästen erweitert worden.

Die "Werksgleise bei Wilhelmschacht I sind durch Hinausrücken der
Eingangsweichen um mehrere 100 m Gleislänge erweitert worden. Zu-
gleich wurde daselbst der Bahnkörper, der sich infolge Abbaues bis zu
3 m gesenkt hatte, durch Aufschüttung entsprechend gehoben.

XI. Sonstiges.
1. Die bereits seit mehreren Jahren von den Knappschafts-Kranken-

kassen des Lugauer Steinkohlenbauvereins und des Steinkohlenwerkes Gottes
Segen zu Lugau gemeinschaftlich erpachtete und betriebene Lugauer
Heilanstalt ist im laufenden Jahre von den beiden Kassen käuflich er-
würben worden, um Jen Fortbestand dieses Krankenhauses, der für die
Belegschaften der in Frage kommenden Werke sehr notwendig ist, ein
für allemal zu sichern.

2. Der zur Ölsnitzer Betriebsabteilung des Steinkohlenwerks Gottes
Segen zu Lugau gehörige, alte Gühne-Schacht ist nach Abtragung der
Gebäude und Maschinen verfüllt worden.

3. Bei dem Albertschachte des Königlichen Steinkohlenwerkes zu
Zauckerode ist der für die Tagearbeiter eingerichtete Kaffeeschank auch
den Grubenarbeitern zur Verfügung gestellt worden, dergestalt, daß jeder
derselben nach verfahrener Schicht und nach Benutzung des Bades Kaffee
erhalten kann. Diese Einrichtung erlangte daselbst bald befriedigenden
Zuspruch. Auf den anderen Schächten desselben "Werkes ist dagegen
trotz gehaltener Umfrage der Wunsch nach Einführung des Ausschankes
nicht laut geworden, weshalb die letztere bis jetzt unterblieben ist.

4. Beim Glückaüfschachte der Freiherrlich von Burgker Steinkohlen-
werke wurden die Vorarbeiten zur Erbauung eines von der Firma Göh-
mann & Einhorn einzurichtenden Mannschaftsbades mit 396 Kleider-
aufzügen, 29 Brausen und gesonderten Abteilungen für die erwachsenen
und jugendlichen Arbeiter ausgeführt.

5. Beim Beharrlichkeitschachte des Hänichener Steinkohlenbauvereins
zu Hänichen gelangten in dem Verbindungsbaue zwischen dem Treibe-
hause und dem Sortierschuppen 25 Stück neue Kleiderschränke für die
Belegschaft zur Aufstellung.

Beim Berglustschachte wurden entbehrlich gewordene Gebäude ab-
getragen und das Schmiede- und Expeditionsgebäude zu Wohnzwecken
umgebaut und eingerichtet.
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6. Beim neuen Alexanderschachte der von Artlimschen Steinkohlen-
werke zu Planitz wurde ein Sicherheitslampenhaus erbaut.

7. Der Hoffnung- und der Vertrauenschacht des Erzgebirgischetl Stein-
kohlen-Aktienvereins erhielten Anschluß an die neu erbaute Schedewitzer
Wasserleitung.

Auf dem Hoffnungschachte wurden das Eisenbahnladehaus, die
Schmiede, ferner 7 Kessel und 2 Speisepumpen abgebrochen und entfernt.
Für das schadhaft gewordene, veraltete Grubentelephon beim Vertrauen-
schachte gelangte eine neue, aus 4 Mikrophonapparaten bestehende Fern-
sprechanlage zum Einbau.

Zur Gewinnung von Versatzmaterial für die Grube wurde mit dem
Abtragen der Tiefbauschachter Bergehalde begonnen.

Die für die Tiefbauschachter Belegschaft bereits seit 3 Jahren be-
stehende Markenkontrolle wurde dahin abgeändert, daß die Arbeiter die
im Portierhause gefaßten Kontrollmarken nicht mehr in der Lampenstube,
sondern im Füllorte an die Anschläger abgeben und von denselben bei
der Ausfahrt zurückerhalten. Die Belegschaft fährt in beliebiger Reihen-
folge ein, aber in der gleichen Reihenfolge wie bei der Einfahrt wieder
aus, sodaß also die zuerst Einfahrenden auch wieder zuerst ausfahren dürfen.'

8. Das bereits im vorjährigen Berichte erwähnte Mannschaftsbad auf
Bürgerschacht II der Zwickauer Bürgergewerkschaft ist seit April 1902 in
Benutzung genommen worden. Vorhanden sind 500 Kleideraufzüge und
31 Brausen, sowie 2 getrennte Baderäume für die ältere und jüngere
Mannschaft. Von den Grubenarbeitern baden 84,3 °/0, von den Tage-
arbeitern 75,9 °/o un(l von den Wäscharbeitern 48,3%, oder von der ge-
samten Belegschaft des II. Bürgerschachtes 75,5 °/0.

9. Die auf dem Aurora-Schachte des Zwickauer Steinkohlenbauvereins
errichtete Badeanlage wurde durch einen überdachten Gang mit dem
Treibehause verbunden. Für die Belegschaft des Glückaufschachtes wurde
in unmittelbarer Nähe des Treibehauses mit der Errichtung eines Mann-
schaftsbades begonnen. Diese Anlage bedeckt eine bebaute Grundfläche
von 554 qm und enthält einen Verlesesaal, einen An- und Auskleideraum
mit zu beiden Seiten angebauten Brausebädern. Diese enthalten 44 Warm-
wasser- und 6 Kaltwasserbrausen. Außerdem schließen sich an die An-
lage die Obersteiger- und Steiger-Geschäftszimmer, die Sicherheitslampen-
station, sowie noch 5 Wannenbäder für die Beamten an.

10. Beim Steinkohlenwerke Beschert Glück zu Oberhohndorf wurde
gegen Ende des Berichtsjahres der Betrieb eingestellt. Die Schächte
wurden verfüllt.

Auf Veranlassung des Vereins für bergbauliche Interessen zu Zwickau
wurden durch einen Arzt des Königlichen Krankenstiftes Unterrichts-
kurse über die erste Hilfeleistung bei Unfällen durch elektrische Ströme
abgehalten, an denen zahlreiche Beamte und Arbeiter des Zwickauer
Steinkohlenreviers teilnahmen.
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B. Braunkohlenbergbau.
I. Neue Lagerstätten-Aufschlüsse. Geognostisch-bergmännisch

bemerkenswerte Vorkommnisse.
1. Bohrungen auf Braunkohle sind im Berginspektions-Bezirke Leipzig

in den Fluren Bergisdorf, Berndorf, Bösdorf, Brösen, Gärnitz, Großwisch-
stauden, Hartmannsdorf, Hohndorf, Kleeberg, Kleinwischstauden, Knaut-
naundorf, Mark Köllsdorf, Kömmlitz, Langenhain, Lausigk, Lobstädt,
Maltitz, Obertitz, Öllschütz, Pöhsig, Prießnitz, Pursten, Kegis, Rehbach,
Schkortitz, Seebenisch und Träges mit teilweise gutem Erfolge vorge-
nommen worden.

2. Im Berginspektions-Bezirke Dresden wurden im Berichtsjahre
Bohrungen auf Braunkohle vorgenommen in der Ortsflur Ostritz und
deren Umgebung, jedoch ohne bauwürdige Kohle nachzuweisen.

3. Vor dem Verkaufe eines in Reichenauer Flur gelegenen Kohlen-
feldes an das Braunkohlenwerk Glückauf zu Eeichenau wurde daselbst
zur Kontrolle für die stattgehabten Bohrungen ein 14 m tiefer Versuchs-
schacht niedergebracht, durch den das Vorhandensein von Kohle in der

° durch Bohrungen nachgewiesenen Mächtigkeit festgestellt wurde.

II. Schacht- und Maschinenanlagen.
1. Bei Agnesgrube in Zeititz ist der Betrieb in der südlichen Bau-

abteilung eingestellt worden, weil die daselbst geworfenen Brüche der
späteren Ausbeutung des darüberliegenden Tonlagers zu viel TJngelegen-
heiten bereiten würden.

Über dem Wetterschachte im nordwestlichen Abbaufelde wurde ein
elektrisch angetriebener, saugend wirkender Ventilator von 40 cbm minut-
licher Leistung aufgestellt.

2. Bei Belohnung in Eaupenhain wurde der Förderschacht von
Tage bis 26 m unter der Hängebank neu ausgebaut. Der Grubenbetrieb
erlitt dadurch einen einmonatlichen Stillstand.

3. Bei Berthagrube in Groitzsch hat man mit dem "Werfen von
Brüchen begonnen. Über Tage wurden eine Naßpreßanlage und zwei
Trockenschuppen erbaut.

4. Die Braunkohlengewerkschaft Borna-Lobstädt teufte einen Flucht-
und Wetterschacht nieder und ersetzte den hölzernen Ausbau des Förder-
schachtes durch Mauerung.

5. Die Braunkohlengewerkschaft Breunsdorf zu Breunsdorf brachte
mittels Einsenkens von Tübbings den Schacht bei 5 m lichtem Durch-
messer bis 29,8 m Teufe unter Tage in die das I. Flöz unterlagernde
Tonschicht nieder. Hierauf wurde ein zweiter Zylinder von 4,s m lichtem
Durchmesser eingesetzt und dieser bis in das 3. Flöz hinabgepreßt. Bei
49,i5 m unter Tage wurde das letztere erreicht.

6. Bei den Bubendorfer Kohlenwerken zu Bubendorf ist zur besseren
Wetterführung ein Wetterschacht hergestellt worden.
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7. Bei Emiliengrube in Grechwitz'ist die obere Hälfte des hölzernen
Ausbaues vom Förderschachte umgebaut worden. Das Füllort ist aus-
gemauert, und ferner ist damit begonnen worden, die untere Schachthälfte
in Mauerung zu setzen.

Die maschinelle "Wasserhebung hat sich erübrigt, indem ein Abfluß-
stolln nach dem vormaligen fiskalischen Braunkohlenwerke teilweise auf-
gewältigt und auf 195 m Länge in Mauerung gesetzt worden ist, durch
den die zusitzenden "Wasser ablaufen.

8. Die Ausmauerung des in der Flur Zedlitz gelegenen Förderschachtes
der Aktiengesellschaft Glückaufschacht zu Blumroda ist fertiggestellt
worden. Das Flöz wurde daselbst in 15,u m Mächtigkeit angetroffen; der
Schacht hat eine Teufe von 46,ie m erreicht. In 67,4 m Entfernung von
diesem Schachte in "Westnordwest wurde der Wasserhaltungsschacht an-
gesetzt. Er wurde vorläufig in Bolzenschrotzimmerung mit 4,25 X 2,5 m
lichtem Querschnitte ausgebaut. Bei 14 m Teufe erreichte man das Ober-
flöz mit 3,25 m Mächtigkeit. Das Hauptflöz wurde mit 14,6 m Mächtig-
keit durchsunken; die Sohle desselben liegt 46,i m unter Tage. Zur
"Wasserhaltung wurde eine liegende Duplexpumpe von "Weise & Monsky
in Halle von 2 cbm minutlicher Leistung aufgestellt und in Betrieb ge-
nommen. Über Tage wurde ein Kesselhaus zur Aufnahme von vier Dampf-
kesseln erbaut, in dem bis jetzt zwei Kornwallkessel von je 90 qm Heiz-
fläche Aufstellung fanden. Auch wurde eine Dampfesse von 50 m Höhe
und 1,75 m oberer lichter Weite aufgeführt.

9. Bei Glückauf in Eschefeld wurde etwa 700 m nordwestlich vom
Förderschachte ein Tagebau angelegt. Die Abraumhöhe beträgt 15 m,
die Mächtigkeit der übrigens sehr stückreichen und harten Kohle 9 m.
Zur maschinellen Förderung der Kohlen sowohl aus dem Tagebaue, als
auch aus den unterirdischen Betrieben wurde auf vorläufig 600 m Länge
eine Seilbahn mit elektrischem Antriebe angelegt.

10. Die Gewerkschaft Graf Moltke in Stockheim teufte im südlichen
Feldteile einen als Fluchtweg und zur "Wetterführung dienenden Schacht
von 2,o X 1,5 m lichtem Querschnitt ab. Die Vorrichtungsarbeiten in
diesem Feldteile wurden beendet und mit dem Abbau begonnen. Zur
weiteren Entwässerung des Flözes wurden in östlicher Richtung zwei
gleichlaufende Strecken etwa 350 m weit ins Feld getrieben. Um ge-
nügende Reserve zu haben, wurde eine unterirdische Odesse-Pumpe mit
6—7 cbm minutlicher Leistung aufgestellt und in Betrieb genommen.
Im Schachtgebäude wurde eine elektrisch angetriebene Sortieranlage ein-
gerichtet.

11. Beim neu erstandenen Braunkohlenwerke König-Albert-Schacht in
"Würzen teufte man einen Förderschacht und einen "Wasserhaltungsschacht
ab. Nach Herstellung der unterirdischen Verbindung zwischen beiden
Schächten wurde mit der Vorrichtung des Kohlenflözes für den Abbau
begonnen. Über Tage wurden die Dampf kesselanlage und ein Förderturm,
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eine Dampffördermaschine und eine Wasserhaltungsmaschine 'aufgestellt
und ein Mannschafts- und Verwaltungsgebäude aufgeführt.

12. Beim Königlichen Braunkohlenwerke bei Leipnitz im Timmlitz-
walde wurde die Streckenauffahrung fortgesetzt, da man das erwartete
Ende des Flözes in nordwestlicher Richtung nicht erreichte. Es wurden
in diesem Feldteile noch zwei Schächte niedergebracht, von denen der
eine zur Wetterführung, der andere als Böschenlichtloch dient. Für den
Betriebsleiter wurde ein "Wohngebäude, und außerdem wurde ein Trocken-
schuppen gebaut.

13. Auf dem Kunzeschen Braunkohlenwerke zu Skoplau wurden zur
Gewinnung der unter einer etwa 0,55 ha umfassenden Fläche noch an-
stehenden guten, sehr stückreichen Kohle zwei Schächte von 15 m Teufe
niedergebracht und mit einander in offene unterirdische Verbindung gesetzt.

14. Bei den Leipzig-Dölitzer Braunkohlenwerken (vorm. Wilh. Schurath)
in Dölitz begann man im Schachte I nach Herstellung des Füllortes mit
der Vorrichtung des Flözes zum Abbaue. Im Monat September wurde
mit dem Abteufen des Schachtes II, der zur Förderung dienen soll, be-
gonnen. Er wurde zunächst in 8 m lichter Weite mit kreisrundem Quer-
schnitte angelegt und in 10—14 m Teufe zum Einbaue eines 1,5 m starken
Mauerfußes auf 9 m erweitert. Der Ankerring wurde gelegt und mit der
Ausmauerung des Führungsschachtes begonnen. Die wasserführenden
Schichten sollen mittels eiserner Tübbings von 5 m lichter Weite und
60 mm Wandstärke durchsunken werden. Von den Tageanlagen gelangten
ein Maschinenhaus, in dem eine Zwillingsfördermaschine Aufstellung fand,
und ein vorläufiger hölzerner Förderturm zur Ausführung.

15. Beim Streckenbetriebe im Braunkohlenwerke der Gewerkschaft
Margaretha in Espenhain hatte am 11. Januar infolge Annäherung an
das Liegende ein Durchbruch der Grundwasser stattgefunden, deren Menge
eine so bedeutende war, daß die Grubenbaue ersoffen. Die Gewältigungs-
und Aufräumungsarbeiten konnten erst anfangs März beendet werden.

Der Schacht II ist fertig abgeteuft und mit Schacht I unterirdisch
fahrbar verbunden worden.

Im erstgenannten Schachte wurde die Senkschuhschneide durch den
die Kohle überlagernden Ton hindurch und etwas in die Kohle hinein-
gedrückt, womit ein genügender Abschluß erzielt wurde, worauf der
Schacht noch auf weitere 9,5 m verteuft und bis zum Senkschuh hinauf
ausgemauert wurde. Am Ende des Jahres wurde mit dem Werfen von
Versuchsbrüchen begonnen. Über Tage wurde ein Gebäude zur Aufnahme
der vierzylindrigen, hegenden Dampfwasserhaltungsmaschine errichtet.

Diese bewegt zwei Bittinger-Sätze, wodurch 6 cbm Wasser minutlich
aus dem Schachte gehoben werden. Außerdem wurde ein Arbeiter-Wohn-
haus erbaut und das frühere Kessel- und Maschinengebäude zu einem
Verwaltungsgebäude umgebaut.

16. Bei dem Adolf Bleichertschen Braunkohlenwerke „Neukirchen-
Wyhra" ist nach erfolgter Vorrichtung mit dem unterirdischen Abbaue
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begonnen worden; hauptsächlich aber erfolgte die Kohlengewinnung im
Tagebau. Im letzteren wurden im August die umfänglichen Abraum-
arbeiten beendet. Über dem Förderschachte wurde ein eiserner Förder-
tunn errichtet. In der Brikettfabrik wurden für den Naßdienst zwei
"Walzwerke eingefügt.

17. Die Ramsdorfer Braunkohlenwerke zu Ramsdorf hatten noch
einen durch die Entwässerungsarbeiten des Hangenden außerordentlich
erschwerten Betrieb. In der ersten Hälfte des Jahres konnten die meisten
Brüche nur unter Verwendung gemauerter Schütze geworfen werden.
Gegen Ende des Jahres war die Entwässerung jedoch bereits soweit erfolgt,
daß der Wasserzugang zum Schachte von zuvor 15 cbm minutlich all-
mählich auf 8 cbm fiel. Durch Aufstellung zweier unterirdischer Dampf-
pumpen wurde die Gesamtleistung der Wasserhebevorrichtungen auf 36 cbm
in der Minute verstärkt.

In der Brikettfabrik wurde mit dem Einbaue einer dritten Presse
und eines zweiten Tellerofens begonnen.

18. Auf der Schippanschen Floragrube zu Ragewitz brach am 15. Juni
in dem mit Holz ausgebauten Förderschachte aus unbekannter Ursache
Feuer aus, das sich auf das Schachtgeban.de übertrug. Das letztere und
der Schacht stürzten zusammen. Um das Förderniaschinengebäude und
die Maschine selbst, sowie auch eine unterirdische Dampfwasserhaltungs-
maschine weiter benützen zu können, wurde an der Stelle des zusammen-
gebrochenen Schachtes mittels Getriebezimmerung durch die Bruchmassen
ein neuer Schacht niedergebracht und dieser in kreisrundem Querschnitte
mit 4 m Durchmesser ausgemauert.

19. Das Seideische Braunkohlenwerk in Kaditzsch eröffnete seinen
Betrieb damit, daß ein Schacht bis ins Flöz abgeteuft und ein Durch-
schlag mittels Streckenbetriebes mit einem Stolin des vormaligen König-
lichen Braunkohlenwerkes zu Kaditzsch hergestellt wurde.

20. Bei der Gewerkschaft Viktoria in Lobstädt wurden im Nord-
westen des Grubenfeldes die Untersuchungen durch Streckenbetrieb fort-
gesetzt und der Abbau in der oberen und mittleren Bausohle eingeleitet,
auch wurde daselbst ein zur Fahrung und "Wetterführung dienender
Schacht niedergebracht. Auf der Hauptförderstrecke zwischen dem
Ulrich- und dem Fischerschachte wurde Seilförderung mittels elektrischen
Antriebes eingerichtet. Der eiserne Förderturm über dem Ulrichschachte
ist fertiggestellt worden.

21. Die Gewerkschaft Wilhelmschacht zu Gnandorf hat ihre beiden
Hauptschächte bis auf das Liegende des Flözes verteuft.

22. Beim Braunkohlenwerke „Zwenkau" zu Zwenkau wurden die
Arbeiten zur Entwässerung des Deckgebirges fortgesetzt. Durch sehr
ausgedehnte Wasserstrecken gelingt es dort, eine ziemliche Klärung der
in den Wasserbrüchen erschrotenen Wasser von mitgeführtem Schlamm
herbeizuführen.
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23. Bei Elisengrube zu Sella wurde im Tagebaue ein Schacht 9 m
tief in Getriebezimmerung niedergebracht und von demselben aus eine
Untersuchungsstrecke auf geringe Länge aufgefahren.

24. Auf dem Braunkohlenwerke von Gerlach & Ko. in Olbersdorf
verrollte man den in sehr wandelbarem baulichen Zustande befindlichen
30 m tiefen Wetterschacht u. Behufs Erschließung einer neuen Abbau-
sohle wurde der Förderschacht um 7 m verteuft. Infolge "Wellenbruches
an der Fördermaschine trat eine mehrtägige Unterbrechung in der
Förderung ein. Der Brand eines mit Holzvorräten angefüllten Schuppens
verursachte den Werksbesitzern einen nicht unbeträchtlichen Schaden.

25. Bei Germania zu Zittau und Olbersdorf kamen infolge vor-
schreitenden Abbaues von den vorhandenen 6 fahrbaren Tageausgängen
der Wetterschacht IV und die Tagestrecke in Wegfall. Gegen Ende des
Berichtsjahres wurde mit den Vorarbeiten zum Abteufen eines 30 m tief
geplanten Schachtes von kreisrundem Querschnitte mit 4,25 m Durch-
messer begonnen, der in Ziegelmauerung gesetzt werden soll.

26. Bei Glückauf zu Reichenau richtete man, um die bisherige
Handhaspelförderung in Wegfall zu bringen, maschinelle Förderung ein,
und zwar entschied man sich bezüglich des Motors für einen 8 Pferde-
stärken leistenden, im Viertakte arbeitenden Gasmotor, der das zu seinem
Betriebe erforderliche Gas selbsttätig in einer Sauggasanstalt aus Koks
und Anthrazit in einem Schachtofen erzeugt und von der Gasmotoren-
fabrik vormals Moritz Hille in Dresden-Löbtau erbaut wurde. Die vom
Motor erzeugte Kraft wird durch einen offenen und einen gekreuzten
Riemen auf ein Vorgelege übertragen. Die Vorgelegewelle trägt eine
Schnecke, die in ein auf der Fördertrommelachse sitzendes Schneckenrad
eingreift. Je nachdem der offene oder der gekreuzte Riemen auf die
feste Scheibe des Vorgeleges geleitet wird, erfolgt die Bewegung der
Fördertrommel in der einen oder der anderen Richtung. Die Steuerung
des Aufzugsmechanismus erfolgt durch das Fördergestelle selbsttätig in
der Weise, daß das an der Hängebank angelangte Gestelle an einen
Hebel stößt, der mittels Kette, Hebelübertragung und Riemenleiter
den Riemen auf die Leerscheibe hinüberführt, sodaß der Mechanismus
stillsteht. Zwecks Einleitung eines neuen Aufzuges hat der an der
Hängebank stehende Mann den vom aufwärtsgekommenen Gestelle ge-
hobenen Hebel in derselben Richtung nur noch ein Stück weiter zu be-
wegen, wodurch der gekreuzte Riemen auf die Festscheibe des Vorgeleges
geleitet wird. Sollte infolge Eintretens einer Störung am Riemenleiter
das sofortige Stillstehen des Motors erwünscht sein, so kann dies von
der Hängebank aus durch Ausschalten eines Kontaktes in der elektrischen
Zündapparatleitung erfolgen. Die gewährleistete Fördergeschwindigkeit
von 0,65 m in l Sekunde ist bisher noch nicht erlangt worden; dieselbe
wird vielmehr erst in 2 Sekunden erreicht. Der in 12 Stunden verur-
sachte Aufwand für Koks und Anthrazit beträgt l M.
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27. Bei dem Braunkohlenwerke Gottes Segen in Olbersdorf, das im
November 1902 in den Besitz der Braunkohlenwerksbesitzer Buchheim
und Leipnitz überging, wurden 2 Wetterschächte geteuft. Bei dem Förder-
schachte gelangte eine Dampfhaspelanlage mit dazugehörigem stehenden
Eöhrenkessel zur Aufstellung.

28. Bei Hoffnung Gottes zu Berzdorf a. d. Eigen wurde zwecks Ein-
leitung der Kohlengewinnung durch Tiefbau der 6 m tiefe Haspelförder-
schacht, der bisher zur Kohlenförderung aus dem Tagebaue gedient hatte,
um 4 m verteuft.

29. Bei Kobers Braunkohlenwerk in Seitendorf wurde ein neuer
Tagebau angelegt, von dem aus teils unter- und teils obertägige Kohlen-
gewinnung mit Förderung auf schiefer Ebene erfolgt.

30. Bei der im Berichtsjahre neugebildeten Gewerkschaft Union zu
Bautzen, die die Ausbeutung der im Grubenfelde von Zeche Graf Lippe
zu Kleinsaubernitz und in den an letzteres angrenzenden, sowie auf
preußischem Gebiete in Weigersdorf gelegenen Kohlenfeldern beabsichtigt,
wurden zunächst die "Werkstättengebäude, ein Brikettlagerschuppen, sowie
ein Beamtenwohnhaus errichtet.

Für die Aufnahme von 10 Dampfkesseln von jö 100 cjin HeizfLächö
und von 4 Brikettpressen wurden die erforderlichen Baulichkeiten be-
gonnen, die jedoch wegen Eintrittes des Winters nicht vollendet werden
konnten.

Die Ausführung der geplanten Schachtanlage wurde durch die zwecks
Auswählung eines geeigneten Schachtansatzpunktes ausgeführten Bohr-
ungen außerordentlich verzögert.

31. Nachdem das dem früheren Obersteiger Nöh gehörige Braun-
kohlenwerk in Reutnitz in den Besitz des Maschinenfabrikanten Edmund
Eichler in Berlin übergegangen war, wurde der daselbst vorhandene 14 m
tiefe Schacht fahrbar gemacht und nach Einbau eines Pulsometers zur
Hebung der den von ihm aus getriebenen Untersuchungsstrecken zusitzen-
den Wasser eingerichtet. Man begann auch mit der Anlegung eines
Tagebaues, in dem fortan die Kohlengewinnung ausschließlich erfolgen soll.

32. Bei Oswald Posselts Braunkohlenwerk in Türchau wurden beide
Schächte um je 5 m bis zum Liegenden des Flözes behufs Aus- und Vor-
richtung der untersten Flözabteilung verteuft.

33. Beim Reichenberger Kohlenbauvereine zu Hartau wurde die im
Jahre 1901 begonnene neue Wasserhaltungsanlage IV fertiggestellt. In
dem 46 m tiefen, in Ziegelmauerung von kreisförmigem Querschnitte
stehenden Schachte sind bei 39 m Tiefe die 0,7 m lichten Durchmesser
besitzenden Plunger für die Hubpumpen eingebaut worden. Der Kolben-
hub der Pumpen beträgt 1,5 m. Die Hebung des Wassers erfolgt auf
24 m Höhe bis in die Sohle des nach der Neiße führenden Wasser-
abführungsstollns. Die zweizylindrige Antriebs-Dampfmaschine besitzt bei
0,45 m Zylinderdurchmesser 0,? m Hub. Die für eine Höchstleistung von
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10 cbm in der Minute' zu hebenden "Wassers berechnete Anläge ist von
der Fürstlich Stolbergschen Maschinenfabrik zu Magdeburg ausgeführt
worden.

Zum Ersätze der bisherigen Albertschacht-Anlage wurde die Errich-
tung einer Zentralschacht-Anlage begonnen und der auf 42 m Tiefe ge-
plante Schacht bis zum Ende des Berichtsjahres auf 38,5 m Tiefe zunächst
in HoLzzimmerung, an deren Stelle als endgültiger Ausbau krummstirnige
Scheibenmauer treten wird, niedergebracht. Der Schachtquerschnitt wird
4 X 2,5 m betragen.

Mit Beendigung des in der bisherigen Bausohle umgegangenen Ab-
baues bei Ernstschacht II wurde genannter Schacht auf die untersten
8 m, d i. bis auf die 32m-Solile, verfüllt und nach Unterfahrung des
Pfaffenbaches durch 2 in elliptische Mauerung gesetzte Strecken Verbin-
dung mit der Theodorschacht-Anlage hergestellt. Die bei letzterer ge-
wonnenen Kohlen werden in Rücksicht auf die günstigere Lage des Ernst-
schachtes in bezug auf die Abfuhrverhältnisse bei Ernstschacht zu Tage
gefördert.

34. Da die bisherige Wasserhaltungs- Anlage bei Robert Scholzes
Braunkohlenwerk in Reichenau bezüglich der Tiefe der in Bälde zu er-
schließenden neuen Bausohle nicht mehr genügend und deren Lage in
bezug auf das ganze Grubenfeld keine günstige ist, wurde zur Herstellung
einer neuen Wasserhaltungs-Anlage verschritten und der hierzu zu teufende,
in kreisrunde Ziegelmauerung von 3 m lichtem Durchmesser zu setzende
Schacht im Berichtsjahre auf 20 m Teufe niedergebracht und absatzweise
ausgemauert. Außer der inzwischen aufgestellten Antriebsdampfmaschine
von 80 Pferdestärken wurde eine zur Beleuchtung der Schachtanlagen
mittels 60 Glühlampen bestimmte Gleichstrom-Nebenschluß-Dynamo-
maschine mit einer Normalleistung von 115 Volt Spannung und 78 Ampere
Stromstärke aufgestellt. Hierüber gelangte zum Einbau eine Akkumulator-
batterie von 60 Zellen mit einer Kapazität von 114 Amperestunden bei
3 stündiger Entladung.

35. Bei den Skaskaer Kohlenwerken zu Skaska wurde nach der An-
legung eines neuen Tagebaues infolge Brandes der Brikettfabrik in der
Mitte des Berichtsjahres der gesamte Betrieb eingestellt.

36. Bei von Webers Braunkohlenwerk in Puschwitz gelangte zur
Abräumung des aus Ton und Kies bestehenden Deckgebirges, das bis zu
10 m Mächtigkeit zunimmt, ein großer Trockenbagger zur Aufstellung.

C. Erzbergbau,
I. Neue Aufschlüsse, sowie geognostisch oder bergmännisch

bemerkenswerte Vorkommnisse.
1. Bei Himmelfahrt Fundgrube zu Freiberg wurden im Jahre 1902

vor Versuchs- und Hilfsbauen im ganzen 4369,9 m (d. i. 672,2 m weniger
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als im Vorjahre), nämlich 4003,8 m vor Örtern und 366,i m in Über-
hauen und Abteufen aufgefahren. Hiervon standen:

738,o m in Erz,
841,8 „ „ Pochgängen,

2354,5 „ „ taubem Gestein und
435,6 „ im Quergestein.

"Wie schon früher, so erfolgte auch im Berichtsjahre die hauptsäch-
lichste Auffahrung in Erz und Pochgängen auf den Gängen der kiesigen
Bleiformation. Der Kirschbaum Stehende stand bei Davidschacht in 2.,
Y24., über und unter 8., in Y210. und 11. Gezeugstrecke und bei Thurm-
hofschacht in 11. und 12. Gezeugstrecke mit meist gutem Erfolge in
Untersuchung. Der Königsee Stehende, auf dem bei Eeiche Zeche in
1., 2., 3., 4, 6. und 7. Gezeugstrecke Betrieb umging, zeigte sich auf 1.,
3. und 4. Gezeugstrecke abbauwürdig. Befriedigende Ergebnisse erzielte
man: auf dem Karl Stehenden, welcher bei Davidschacht in 4., 6., Y210.
und über 1/2-"-^- Gezeugstreckensohle und bei Ludwigschacht über 5., über
8. und auf Y210. Gezeugstreckensohle untersucht worden ist, mit dem
Davidschachter 1/2^- Gezeugstreckenorte, mit einem Feldorte über dem-
selben, sowie mit den bei Ludwigschacht über 5. und 8. Gezeugstrecke
umgehenden Betrieben; auf dem "Wilhelm Stehenden, auf dessen im Elisa-
bether Schachtrevier zwischen dem alten tiefen Fürstenstolln und dem
Rothschönberger Stolin umgehenden Versuchsbauen die größte Länge in
Erz-'und Pochgängen aufgefahren wurde; auf dem Seligtrost Stehenden,
auf welchem im Elisabether Eevier durch die über der 38-Lachterstrecke
und 1/211. Gezeugstrecke umgehenden Feldörter abbauwürdige Gaugflächen
erschlossen wurden und bei Thurmhofschacht ein unter der 8. Gezeug-
strecke angehauenes Überhauen durchgängig in Erz- und Pochgängen
anstand. Teilweise sehr erfreuliche Ergebnisse hatte die Untersuchung
des Thurmhof Stehenden in der Thurmhofschachter Abteilung auf 1/28.,
8., l/29. und i/zW. Gezeugstreckensohle, während die Aufschlüsse des
Schwarzhirsch Stehenden bei Eeiche Zeche nur vor dem nördlichen
1. Gezeugstreckenorte und dem Füllorte über 4. Gezeugstrecke befriedigten.
Der Glückstern Stehende wurde in der Hauptsache bei Thurmhofschacht
zwischen 2. und 12. Gezeugstreckensohle untersucht. Von diesen Betrieben
erschlossen nur das auf einem liegenden Trume getriebene, 2. Gezeug-
streckenort und die Betriebe über 11. und 12. Gezeugstrecke gute Erz-
mittel. Mit dem 2. Gezeugstreckenorte schlug man im März beim "Weg-
tun von Bohrlöchern vor Ort in einen mit "Wasser, Holz und Schlamm
angefüllten, ganz unbekannten, alten Schacht mit daran anschließendem,
alten Abbau, wodurch die Strecke auf eine bedeutende Länge bis nahe
an die Firste angefüllt wurde, Menschen jedoch glücklicherweise nicht
verunglückten, da der Ortshäuer sich zum Schießen in ein etwa :60 m vom
Orte zurückliegendes und belegtes Überhauen zurückgezogen hatte. Das
hereinbrechende "Wasser konnte durch den unmittelbar südlich neben dem
Streckenkreuz niedergehenden Durchschnittschacht und durch' den glück-
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licherweise unbelegten Glücksterner Bau über y,4. Gezeugstrecke nach
dem Rothschönberger Stolhi abfließen. Letzterer wurde indes durch die
infolge eines Rollziegelgewölbebruches auf letztgenanntem Bau herein-
gerissenen Schlamm-, Berge- und Ziegelmassen derart verschlammt und
abgedämmt, daß die Hubwasser der "Wassersäulenmaschine nicht mehr
ablaufen konnten und in den Thurmhofschacht einfielen, dessen Sumpf
unter 13. Gezeugstrecke auf etwa 10 m unter "Wasser gesetzt wurde.

Von den Gängen der edlen Braunspatformation wurden weiter unter-
sucht: der Neuhoffnung Flache und Christian Stehende bei Abraham-
schacht und der Ludwig Flache bei Ludwigschacht. Auf ersterem ging
Betrieb um: über 7., über Y29. und zwischen 11. und 13. Gezeugstrecken-
sohle. Sehr schönes Erz wurde angetroffen: auf 5 m Länge in der 12.
Gezeugstrecke auf dem hangenden Trume vom Christian Stehenden in
N~W., sowie im Überhauen über 7. Gezeugstrecke auf dem Kreuz mit
dem Vermeintlichen Glückstern Stehenden. Das Überhauen stand auf
seine ganze Höhe, d. s. 10,e m, in Erz und Pochgängen. Die auf dem
Christian Stehenden umgehenden Versuchsbaue waren bis auf das vom
Frischglück Stehenden in Süd getriebene y^H... Gezeugstreckenort und
ein Überhauen über 12. Gezeugstrecke nicht ergiebig. Ebenso hatte bei
jujliu/WT.2JSC.u.SiC.u.u u.61* v GiTSü-Cj-L. uaS JL. OiSZöüSJSurSCxi 61101*0 o-üj. uGUi _LjHu.^vvI£f

Flachen zur Aufschließung von Edelerzmitteln fortzutreiben, keinen Erfolg.
Über wichtige Querschläge ist zu berichten, daß • der Verbindungs-

querschlag zwischen Abrahamschacht und Thurmhofschacht auf 13. Gezeug-
streckensohle Ende November durchschlägig geworden ist und ein Ver-
bindungsquerschlag zwischen Eeichezeche und Davidschacht auf J/29.
Reichezecher Gezeugstreckensohle am Jahresschlüsse soweit fortgeschritten
war, daß nur noch rund 90 m zu durchörtern bleiben.

Behufs weiterer Betriebseinschränkungen wurden im Dezember so-
wohl sämtliche Versuchsbaubetriebe bei Ludwigschacht, als auch die-
jenigen bei Davidschacht, welche östlich vom Kirschbaum Stehenden
umgingen, eingestellt.

2. Bei Alte Hoffnung Gottes in Kleinvoigtsberg betrug die Gesamt-
auffahrung vor Versuchs- und Hilfsbauen 296,8 m, nämlich vor Örtern
289,o m und in Abteufen 7,s m, wovon 24,3 m in Scheideerz, 91,9 m in
Pochgängen und 180,6 m in taubem Gestein angetroffen wurden. Von
den Erzgängen erwies sich, wie schon immer zeither, der Christliche
Hilfe Stehende als der beste. Der Beständigkeit Morgengang und der
Neuglück Stehende treten in den oberen Gezeugstrecken ebenfalls noch
in ansehnlicher Erzführung auf, während der Peter Stehende in den
tieferen Sohlen ganz versagte, wie auch der Gottes Segen Morgengang
und der Isaak Stehende im ehemaligen Berg Zioner Felde.

3. Bei Christbescherung Erbstolln zu Großvoigtsberg wurden auf
dem Peter Stehenden vor Örtern 10,9 m in Pochgängen und 67,o m in
taubem Gestein, sowie in Abteufen 5,4 m in Erz, 6,9 m in Pochgängen
und 9,3 m in taubem Gestein aufgefahren. Der Peter Stehende führte,
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bei durchschnittlich h. 2,o Streichen und 55° Fallen in West, 30 bis
80 cm mächtigen, zersetzten Gneis mit Quarz, Bleiglanz, Zinkblende und
Schwefelkies. Die durchschnittlichen Gehalte an Silber und Schwefel
betragen 0,32 °/0 bez. 30 %. Erfreulicherweise setzt der Gang auch in
der tiefsten Sohle (6. Gezeugstrecke) noch in guter Erzführung fort.

4. Auf Himmelsfürst Fundgrube hinter Erbisdorf haben die Auf-
schlüsse auf den Gängen der Edlen Braunspatformation in dem ver-
gangenen Jahre wieder etwas mehr befriedigt. Wenn auch die Gänge
im äußersten Westfelde mit Einschluß des Benjamin Stehenden und Kalb
Stehenden wiederum teils ganz versagten, teils nur wenig erzführend
auftraten, so sind dafür die Anbrüche auf dem Verborgen Flachen und auf
dem Jupiter- oder Hoffend Glück Stehenden um so erfreulicher gewesen.
Als man gegen Ende des Vorjahres mit dem Kothschönb erger Stollnorte
auf dem Verborgen Flachen den Jupiter- oder Hoffend Glück Stehenden
wider Erwarten sehr edel anfuhr, glaubte man, es mit der nördlichen Fort-
setzung des Jupiter Stehenden und mit einer Kreuzveredelung zu tun zu
haben, da der Hoffend Glück Stehende der Vorfahren in den aus früherer
Zeit her bekannten obersten Gezeugstrecken in die nördliche Verlängerung
des Jupiter Stehenden fällt. In der Thelersberger Stollnsohle z. B. haben
die Vorfahren auf dem Jupiter Stehenden bis an den Neuglück Spat aus-
gelängt. Vom Spate weg setzt dann der Gang anscheinend nach einer
10 m betragenden Verwerfung unter dem Namen Hoffend Glück Stehender
in Nord weiter. Dieser nördliche Teil ist im 17. und 18. Jahrhundert
durch einen Tageschacht, Jung Himmelsfürst genannt, aufgeschlossen und
bis in die 2. Gezeugstrecke abgebaut worden. Über diese alten Baue
wird von F. Mohs in seiner Beschreibung der Grube Himmelsfürst aus
dem Jahre 1806 berichtet, daß damals schon von ihnen nicht mehr viel
zu erfahren gewesen sei. Die Baue müssen also schon damals lange ge-
legen haben. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts hat man dann den Hoffend
Glück Stehenden weiter bis unter Y25. Gezeugstrecke untersucht, die
Baue jedoch in den 20er Jahren wieder eingestellt. Als man nun den
Gang nach der Ende 1901 erfolgten Wiederausrichtung in der Kothschön-
berger Stollnsohle vom Verborgen Flachen in Süd weiter untersuchte, ließ
die reiche Erzführung am Kreuze zwar bald nach, doch schon nach
kurzer Erlangung brachen wiederum sehr reiche Erze ein, die sich mit
wechselnder Mächtigkeit über 60 m weit fortzogen, sodaß also von einer
Kreuzveredelung nicht mehr gesprochen werden konnte. Wie in der
Rothschönberger Stollnsohle, so hat auch die Untersuchung des Ganges in
5. Gezeugstrecke vom Verborgen Flachen in Nord wiederholt zu reichen
edlen Erzanbrüchen geführt. Die nunmehr näher bekannte, der Edlen
Braunspatformation entsprechende Erzführung und das flache Fallen des
Ganges weisen darauf hin, daß der Hoffend Glück Stehende nicht, wie
man annahm, als die Fortsetzung des Jupiter Stehenden, sondern vielmehr'
als ein selbständiges Ganggebilde zu betrachten ist. Nach allem, was
bisher über den Hoffend Glück Stehenden bekannt ist, scheint er zu den--

S S3
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jenigen Gängen zu gehören, die, wie der Silberfund Stehende, Kalb
Stehende und Verborgen Flache, in den oberen Sohlen meist taub auf-
treten und erst in den mittleren Sohlen sich erzführend zeigen. Die vor-
hin erwähnten alten Baue aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts
hat man mit dem 5. Gezeugstreckenorte vom Verborgen Flachen in Süd
unterfahren, nachdem man sich zuvor überzeugt hatte, daß nennenswerte
"Wassermassen darin nicht vorhanden waren.

Unter den Gängen der Kiesigen Bleiformation haben die besten Auf-
schlüsse wiederum der Samuel Stehende und der Schweinskopf Flache
ergeben. Mit dem im Ostfelde auf dem Grünzweig Spate vom Daniel
Flachen in Ost getriebenen 9. Gezeugstreckenorte wurde der Silbergeschirr
Stehende und der Streit Flache überfahren. Der erstere bestand aus
silberarmem Schwefelkies und etwas Zinkblende mit darin einbrechenden
Bleiglanzaugen, während der Streit Flache nur Quarz und etwas Schwefel-
kies als Gangfüllung aufwies. Die Beschaffenheit beider Gänge entsprach
ganz den Erfahrungen, die man auf ihnen schon in der Rothschönberger
Stollnsohle gemacht hat.

5. Bei Vereinigt Zwitterfeld Fundgrube zu Zinnwald ließ das Be-
richtsjahr in jeder Hinsicht zu wünschen übrig. Da größere "Wolfram-
anbriiche ausblieben, ging das Ausbringen an ^Woiframerzen gegen das
Vorjahr nicht unerheblich zurück, während die Glimmergewinnung wegen
mangelnder Nachfrage schließlich ganz eingestellt werden mußte, gerade
nachdem man im "Wernerzecher Revier das daselbst noch unberührt
anstehende Artige Flöz für die Glimmergewinnung vorgerichtet hatte
und dadurch das Ausbringen bedeutend hätte steigern können.

6. Der am rechten Zschopauufer in Wolkenstein angesetzte Hilfe-Gottes-
Stolln von Vater Abraham Fundgrube, mit dem man zunächst die alt-
berühmten Grubenbaue des Kiesholzes in unverritzter Teufe zu unter-
fahren gedenkt, wurde mit Meyerschen Bohrmaschinen, und da sich diese
nicht recht bewährten, von Ende September ab mit Jägerschen dergleichen
in östlicher Richtung erst im Quergestein, dann auf einem in der Haupt-
sache nur aus Gneis und Quarz bestehenden Morgengange 189,o m weiter
fortgeführt, sodaß am Jahresschluß eine Gesamtlänge von 1048,2 m er-
reicht wurde.

7. Beim Schneeberger Kobaltfelde erwiesen sich in der Grubenabteilung
Daniel die Versuchs- und Abbaubetriebe auf dem Hilfe Gottes Spate als
erfolgreich, namentlich auch das bis zu 30,9 m über der Erbstrecke oder
46,3 m über Marx-Semmler-Stolln erhöhte Überhauen, in welchem der
Gang von 29 m Höhe ab in der Nähe einer Verdrückung unter der Ein-
wirkung eines flach fallenden, parallel streichenden Schiefer-Lettenganges
erzführend wurde, wobei sich das Erz durch hervorragenden Kobaltgehalt
auszeichnete. In den Abbauen über dem Marx-Semmler-Stolln am Kreuze
des Morgenstern Morgenganges und bei 80 m von diesem Kreuze in "West
wurden von 265,7 qm Gangfläche 140 dz Erze mit Gehalten von 19,o %
Bi, 4,8 % Co und 2,o % Ni gewonnen, sodaß der Hilfe Gottes Spat als
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der ergiebigste Gang des Berichtsjahres bezeichnet werden muß. Auf dem
Jung Zeche Spat bei Siebenschlehen brach im Abbau über der 66-Lachter-
strecke in der 3. Stoßhöhe auf der Anscharung eines mächtigen liegenden,
widersinnig fallenden Quarztrumes an dem steil gegen N. 0. fallenden
Hauptgang derbes, teilweise in Ocker verwandeltes Wismuterz ein. Das
hier abgebaute Stufferz hatte einen Gehalt von 20,6 °/0 Bi und 3,6 °/0 Co.
Im Adam-Hebertschen Felde setzte das auf dem Kontakte des Schiefers
mit dem Granit im Abbaue auf dem Eva Spate nahe dem Kreuze mit
dem Heber Flachen bebaute Erzmittel bis in die 7. Stoßhöhe hinauf, ver-
drückte sich jedoch, als der Gang nicht mehr dem Kontakte folgte, sondern
vollständig in den Granit hineinsetzte. Diese Erscheinung ist ein neuer
Beweis für die wiederholt gemachte Erfahrung, daß die Erzführung der
Gänge in der Nähe des Granits zuweilen günstig ist. Bei Priester wurde
mit einem Abteufen unter der 60-Lachterstrecke auf dem Mkolaus Flachen
und mit Ortern 20 m unter dieser Strecke am Kreuze des Priester Spats
ein größeres wismutreiches Erzmittel erschlossen. Die hier gewonnenen
Stufferze hielten 19,o % Bi, 3,6 % Co und l,e % Ni. Bei Gesellschaft
erwies sich erfolgreich ein Überhauen über dem Rosenkränzer Stolin auf
dem Sauschwart Spate bei 38 m vom Pilzschachte in Ost, welches bei
28,8 m Höhe mit dem Heiliger-Geist-Stolin durchschlägig wurde. Von
16 m ab legten sich im 1,2 m mächtigen Quarzgange "Wismutockernester
ein, an deren Stelle derbe Erze traten, als man sich der steil gegen N. W.
einfallenden, bei 25 m am nordwestlichen Stoße erreichten Scharungslinie
des Sauschwart Spats mit dem Neuhilfe Flachen näherte (der Erzwert
von l m Überhauenhöhe stellte sich hier auf 510,so M.). Unter den im
östlichen Felde auf dem Sauschwart Spate mit mehr oder minder be-
friedigendem Erfolge in Schlag gehaltenen Ausrichtungsbetrieben, dem
von Daniel aus umgehenden 60-Lachterorte vom Feldrose Stehenden gegen
West, dem bei Gesellschaft gangbaren 50-Lachterorte vom Glück Flachen
gegen Ost und einem Überhauen über 90-Lachterstrecke bei 160 m vom
Morgenstern Morgengange in Ost, zeichnete sich das letztgenannte durch
hohen Wismutgehalt des dort gewonnenen Erzes aus. Denn in demselben
wurde 36,2 % Bi, 1,2 % Co und 2,i °/„ Ni ermittelt. Erschwert wurden
die Auffahrungen bei allen diesen Versuchen durch ganz ungewöhnliche
Festigkeit des teils hornigen, teils gebänderten und quarzwulstigen, mit
dem Gange verwachsenen Nebengesteinschiefers. Erforderte doch l m
Ort in der 60-Lachterstrecke einen Kostenaufwand von 88,00 M., in der
50-Lachterstrecke einen solchen von 51,90 M., während im Überhauen l m
Aufbruch sich auf 174,oo M. stellte. Neben einem im Abbaue über der
50-Lachterstrecke auf dem Neujahr Spate bei 20 m vom Neujahrschachte
in West erschlossenen kurzen, aber ausgezeichneten Erzmittel, von welchem
zum Teil mit Kotgültigerz durchwachsene Wismut-Kobalterze in- reich-
licher Menge gewonnen wurden, sind bei Neujahrschacht mehrere Betriebe
auf dem Richard Flachen als erfolgreich zu erwähnen. Als ganggeologisch
interessant ist ein Überhauen über der 50-Lachterstrecke hervorzuheben.

B 23*
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Bei 23 m Höhe setzte sich hier auf dem 55 ° in S. W. fallenden ver-
schieferten Gang ein 25 cm mächtiger, erzführender, 74 ° in N. 0. wider-
sinnig fallender Quarz- und Horngang auf, welcher sich bei 36 m Höhe
in das noch flachere Fallen von 52 ° in N. 0. stürzt und von einer recht
festen, stellenweise arsenkiesreichen Glimmerdioritzone begleitet ist. (Der
Aufbruch erfolgte bis in die 30-Lachterstrecke auf 7 m Höhe in Stuff-
erzen mit 7,3 °/0 Bi und 5,e °/„ Co und auf 8 m Höhe in Walzerzen und
Pochgängen). Das als III. Bichardschacht bezeichnete Überhauen über °
der 110-Lachterstrecke auf demselben Gange wurde bei 62,8 m Gesamt-
höhe mit der 80-Lachterstrecke durchschlägig, nachdem die letzten 8 m
Höhe infolge einer bei 44 m beobachteten Zertrümerung des Ganges
querschlägig aufgebrochen worden waren. Bei Türkschacht erreichte das
mit Bohrmaschine betriebene 3. Gezeugstreckenort auf dem Türk Flachen
gegen N. W. gegen Schluß des Jahres ein besseres Walzerzmittel, ver-
mutlich den Erzfall des sogen. Erzgesenkes, während sonst die Aufschlüsse
und Anbrüche auf dem Türk Flachen und seinen Nebentrümern nicht
befriedigen konnten. Auf dem Katharina Flachen erforderte der auch
hinsichtlich des Erzaufschlusses nicht unwichtige Durchschnittschacht
zwischen Marx-Semmler-Stolln und Fürstenstolln bei 58 m vom Marx-
Soffiraler-Stüllnquerschlage in IN". W. besondere Aufmerksamkeit durch die
Anfahrung des unter 40 ° gegen S. W. einfallenden, verschieferten, mäch-
tigen Hauptverwerfers, welcher den durchschnittlich 72 ° in N. 0. fallenden
Katharina Flachen zertrümert und auf etwa 7,5 m flache Höhe im wider-
sinnigen Fallen schleppt.

Ein zwar nur kurzes, aber ausgezeichnetes Wismut-Kobaltmittel
wurde bei Weißer Hirsch auf dem Katharina Flachen im Klingelsporner
Felde mit dem 24-Meterorte über Marx-Semmler-Stolln durchfahren.
Das gewonnene Stufferz hielt 33,9 °/0 Bi, 2,6% Oo und 1,3% Ni. Der auf
l m Ort entfallende Erzwert erreichte einen Betrag von 1149,5? M.

Auf dem Engel Spate bei Schafstall erreichte man mit der Nach-
stroßarbeit des Fürstenstollns das bei 107,7 m befindliche alte Gesprenge,
zapfte die dahinter stehenden Wasser und fand bis zum alten Ortsstoß
bei 152 m teils offene, teils durch niedergebrochene Tagschächte mit
klaren Bergen zugeschobene Strecke vor. Der bei 141,o bis 144,6 m nieder-
gehende, 25,8 m tiefe, voll Wasser stehende Schacht wurde gewältigt
und mit Hilfe eines in dieses Abteufen eingebrachten Überhauens über
Marx-Semmler-Stolln eine Verbindung beider Sohlen hergestellt. Die
Erzmittel des Ganges erwiesen sich, wie bei allen Gängen der jüngeren
Kalk- und Braunspatformation, spärlich verteilt und von kurzer Aus-
dehnung.

8. Der in westlicher Richtung vom Ehrhardt-August-Schachte des
Klingenthal-Graslitzer Kupferbergbaus aufgefahrene sogen, sächsische Quer-
schlag war bis zum 16. November 1902 in Betrieb und wurde dann vor-
läufig eingestellt, weil die Belegschaft anderweit gebraucht wurde. Die
durchfahrenen Gebirgsschichten waren quarzreiche Phyllite, welche von
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gangartigen Lettenklüften durchsetzt wurden. Erzführung trat weder
in den Phylliten noch in den Lettengängen auf. Durch Erzfunde in
alten Halden veranlaßt, ließ die Betriebsleitung des Klingenthal-Graslitz er
Kupferbergbaus Anfang Oktober 1902 den in ihrem Grubenfelde Kupfer-
hübel gelegenen alten Vitriolstolln aufgewältigen, um die dortige Zink-
blendelagerstätte zu untersuchen. Nach den bis Schluß des Jahres er-
folgten Aufschlüssen handelt es sich um eine Lagerstätte, die jedenfalls
als Produkt einer Infiltration von der unter 60 bis 80° in S.W. fallenden
Kluft bez. dem Gange her, auf welcher der Vitriolstolln getrieben wurde,
anzusehen ist. Die Erzführung begleitet? jene Kluft auf durchschnittlich
l m seitlichen Abstand und setzt, wie durch ein Fallort nachgewiesen
ist, auf mindestens 8 m nach dem Einfallen zu fort. Die Mächtigkeit
der die Kluft begleitenden einzelnen Erzlagen schwankt von Millimeter-
starke bis 40 cm. Einer gleichen Schwankung ist die Mächtigkeit der
die Blendelagen trennenden Schieferlagen unterworfen. Über die Aus-
dehnung dieser allem Anscheine nach abbauwürdigen Zinkblendelager-
stätte nach dem Streichen und Fallen zu sollen weitere Untersuchungen
angestellt werden.

0 II. Schacht- und Maschinenanlagen.
Auf Vereinigt Feld im Zwitterstocke zu Altenberg wurden für den

Hüttenbetrieb die alten Blasebälge abgeworfen und dafür ein Präzisions-
Hochdruck-Gebläse mit Transmission aufgestellt. Dieses neue Gebläse
bewährt sich vorzüglich. Abgesehen davon, daß zum Betriebe desselben
eine geringere Aufschlagwassermenge nötig ist, ist der Schmelzgang in-
folge der gleichmäßigen und ruhigen Windzuführung ein besserer, das
Ausbringen ein höheres und der Kohlenverbrauch ein geringerer.

III. Grewinnungsarbeiten.
1. Die durchschnittliche Leistung eines Häuers betrug bei Himmelfahrt

beim Ortsbetriebe 40,44 m und in Streckenabteufen und Überhauen 21,54 m
(gegen 40,68 m bez. 21,29 m im Vorjahre). Der Bohrmaschinenbetrieb be-
wegte sich im Berichtsjahre in den Abteilungen David-, Elisabeth-,
Thurmhof- und Abrahamschacht und zwar vor 24 Betrieben (gegen 19 im
Vorjahre).

2. Bei Alte Hoffnung Gottes betrug die durchschnittliche Häuer-
leistung vor Örtern für l Mann und Jahr 16,01 m, d. s. 0,u m weniger
als im Vorjahre.

3. Beim Schneeberger Kobaltfelde betrug die durchschnittliche
Leistung eines Gesteinsarbeiters, berechnet auf 300 Schichten, bei Orts-
auffahrung 28,?i m, im Überhauen und Abteufen 15,58 m, in Abbauen
91,63 qm. Dabei bezifferte sich der durchschnittliche Gedingpreis für
l m Ort auf 33,0? M., für l m Überhauen und Abteufen auf 59,4i M., für
l qm Aushieb in Abbauen auf 9,9i M.
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IV. Betrieb der Baue.
1. Bei Himmelfahrt hat auch im Jahre 1902 die Belegung der Ab-

baubetriebe infolge weiterer Einschränkung der Versuchsbaue eine
Steigerung erfahren; sie betrug 268 Mann (gegen 246 Mann im Vorjahre).
Der durch diese Belegschaft bewirkte Gangflächenaushieb in den Abbauen
bezifferte sich auf 25 353,25 qm (gegen 23 867,so qm im Vorjahre). Hier-
von entfielen 23824,98 qm auf die kiesig-bleiischen, 1434,8? qm auf die
edlen spätigen, sowie 93,40 qm auf die zur Gewinnung von Schwerspat
abgebauten Gänge. Außer diesem Gangflächenaushieb wurden noch in
den Versuchs- und Hilfsbauen 3928 qm Gangfläche gewonnen und
zwar 3182,7 qui auf den kiesig-"bleiischen und 745,30 qm auf den edlen
Spatgängen. Dieser Gangflächenaushieb ergab eine Erzlieferung von
88 441,553 dz (gegen 90 076,1775 dz im Vorjahre). Der Rückgang ist auf
den langen Stillstand der Zentralwäsche (vergleiche unter Nr. IX) im
Laufe des Berichtsjahres zurückzuführen, wodurch es nicht möglich war,
alle in der Zeit des Wäschstillstandes auf den Schächten angehäuften
Vorräte an Roherz bis Jahresschluß aufzuarbeiten.

Die aus dem Abbau der kiesig-bleiischen Gänge erzielte Erzbe-
zahlung betrug 332706,26 M. (gegen 455885,91 M. im Vorjahre), während
aus den Abbauen der edlen Spatgänge eine Erzbezahlung von 191000,ioM.
und aus dem Verkaufe von Schwerspat 1689,io M. erzielt wurden.

Das Ausbringen an Silber von diesen Gängen betrug insgesamt
5366,792 kg (gegen 5710,992 kg im Vorjahre). Die durchschnittliche Be-
zahlung für l kg Silber in den gelieferten Erzen bezifferte sich zu 58,83 M.
(gegen 66,36 M. im Vorjahre). Unter Zugrundelegung der erzielten Erz-
bezahlung berechnet sich der "Wert von l qm abgebauter Gangfläche der
kiesig-bleiischen Gänge zu 13,965 M. (gegen 19,95 M. im Vorjahre) und der
edlen Spatgänge zu 133,n M. (gegen 236,83 M. im Vorjahre). Dieser
Minderwert ist in der Hauptsache in dem niedrigen Stande der Silber-
und Bleihandelspreise zu suchen. Der Rückgang in der Leistung eines
Häuers im Abbau, welche nach 299 Arbeitstagen berechnet 94,eo qm (gegen
97,02 qm im Vorjahre) betrug, ist lediglich eine Folge des zunehmenden
Alters der Belegschaft und des fehlenden Nachschubes an jüngeren kräf-
tigeren Leuten. Auf 100 qm in den Firstenbauen ausgehauene Gangfläche
entfallen im Jahre 1902 17,24 in Versuchs- und Hilfsbauen aufgefahrene
Längenmeter; das Verhältnis 100 : 20 ist demnach im Berichtsjahre nicht
erreicht worden, was in einer Einschränkung des Versuchsbaubetriebes
seinen Grund hat.

2. Bei Alte Hoffnung Gottes betrug bei einer durchschnittlichen Be-
legung von 90 Mann (gegen 85 Mann im Vorjahre) der Gesamtflächen-
aushieb in den Abbauen 4103,39 qm (362,ss qm mehr als im Vorjahre) und
vor den Versuchsbauen 248 qm (13,4 qm weniger als im Vorjahre), wofür
insgesamt 194999,98 M. (40682,28 M. weniger als im Vorjahre) erzielt wurden;
l qm in Erz- und Pochgängen ausgehauene Gangfläche ergibt daher im
Durchschnitt einen "Wert von 44,si M. (14,os M. weniger als im Vorjahre).



B 175

3. Auf Christbescherung Erbstolln waren beim Abbaubetriebe durch-
schnittlich 14 Mann (gegen 16 Mann im Vorjahre) beschäftigt, von denen
über 6., Y26., 5. und 4. Gezeugstrecke des Peter Stehenden insgesamt
534,7 qm (gegen 743,5 qm im Vorjahre) Gangfläche ausgehauen wurden.
Der "Wert für l qm Gangfläche berechnet sich auf rund 82 M. (gegen
97,73 M. im Vorjahre).

4. Auf Himmelsfürst Fundgrube waren 25 Bohrmaschinen im Gange,
mit denen eine Länge von 2924,2 m und zwar 2888,i m vor Örtern und
36,i m in Abteufen und Überhauen aufgefahren wurden. Über die näheren
Verhältnisse gibt nachstehende Übersicht Auskunft:

1.

Jahr

1902.

1901.

1900.

1899.

2.

Auffahr ung

m

2888,!

3161,0

3001,6

2607,6

3.

Leistung auf
Mann

und Schicht

m

0,119

0,113

0,114

0,iio

4.

Dynamit
auf

1 m Ort

kg

6,84

7,15

7,05

6,810

5.

Gedingpreis
auf

1 m Ort

Ji

40,21

42,7i

42,90

42,07

6.

Nettoverdienst
auf

Mann u. Schicht

Jt

3,io

3,13

3,22

3,00

Von dem Gedingpreis in Spalte 5 entfallen:

Nettoverdienst:

26,oi M.
27,86 „
28,25 „

27,92 „

Die Gesamtkosten für l m Ort setzen sich zusammen wie nachstehend:

1902:
1901:
1900:
1899:

Dynamit:

13,68 M.

14,30 „

14,u „
13,62 „

Zündmittel:

0,55 M.

0,55 „

0,54 „

0,53 „

Jahr

1902.

1901.

1900.

1899.

Kraftbedarf
und

Kraftzuleitung

Ji

8,54

8,68

8,33

6,94

Instandhaltung
des

Bohrzeuges

Jt

3,44

3,90

4,65

4,80

Schmiede-
kosten und

Stahlverbrauch

M

1,88

2,45

2,30

2,07

Gedingpreis

Jt

40,24

42,71

42,90

42,07

Summe

Jt

54,io

57,74

58,i7

55,88

Die Leistung ist gegen das Vorjahr gestiegen, während die Gesamt-
kosten beträchtlich zurückgegangen sind, was beides seinen Grund vor-
nehmlich darin finden dürfte, daß im Berichtsjahre eine geringere Länge
im Quergestein, aufgefahren wurde.
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5. Bei einer durchschnittlichen Belegung der Versuchsbetriebe mit
41,35% und der Abbaue mit 58,65 °/0 der bei der Gesteinsarbeit beschäftigten
Mannschaft wurde im Grubenbetriebe des Schneeberger Kobaltfeldes auf-
gefahren, gewältigt und ausgehauen: 1263,i m Ort, 444,i m Überhauen
und Abteufen, 192,9 m Streckenaufgewältigung, 25,s m Schachtaufgewäl-
tigung und 9738,9 qm Abbau.

Der Wert eines Quadratmeters Gangflächenaushieb stellte sich auf
47,si M. Der durchschnittliche Gedinggewinn belief sich für die Gesteins-
arbeiter auf 1,05 M., und es betrug bei einem Normalschichtlohne von
1,70 M. für die Doppelhäuer deren Schichtverdienst 2,?s M.

Bezüglich der Anbruchsverhältnisse wurden bei den Ortsbetrieben
20,2 m in Stuflferz, 274,9 m in Pochgängen, 837,o m auf tauben, beziehent-
lich nicht abbauwürdigen Gängen und 131,o im Quergestein und bei Über-
hauen und in Abteufen 22,7 m. in Stufferz, 118,35 m in Pochgängen und
303,35 auf tauben Gängen aufgefahren.

6. Der vom Erhardt-August-Schachte des Klingenthal-Graslitzer
Kupferbergbaus aus betriebene sächsische Querschlag wurde während des
Berichtsjahres von 65 m auf 99 m mit Handbohrbetrieb erlängt. Die
Belegung ging teils auf ein Drittel, teils auf zwei Drittel. Wegen der
schwankenden Belegungszahl uud des öfteren Wechsels der • belegten
Schichtendrittel kann eine durchschnittliche Monatsleistung nicht an-
gegeben werden.

Der böhmische Querschlag wurde mit Bohrmaschinenarbeit von 434 m
bis 1152,5 m unter Anwendung der Meyerschen Bohrmaschine ins Feld
getrieben. Das Ort war dreidrittlig belegt. Die aufgefahrenen Längen
auf l Monat schwankten zwischen 52 m und 74 m. die durchschnittliche
Monatsleistung beläuft sich auf 60,04 m.

Die Auffahrung des zuletzt genannten Querschlages bewegte sich
zwar vollständig im österreichischen Gebiete, möchte hier aber mit er-
wähnt werden, weil der ganze Betrieb von dem auf sächsischer Seite ge-
teuften Erhardt-August-Schachte, durch welchen die Förderung und
Fahrung erfolgt, ausgeht. Ebenso mag hier die Tatsache Erwähnung
finden, daß mit diesem Querschlage auf böhmischer Seite zwei möglicher-
weise abbauwürdige Lagerzonen durchfahren wurden. Die erste Kupfer-
kies und Schwefelkies führende Zone erreichte man bei 1095 m, die zweite,
welche Magnetkies und auf der liegenden Seite etwas Kupferkies führt,
bei 1110 m Erlangung vom Schachte ab. Die Mächtigkeit dieser Lager-
zonen schwankt zwischen l m und l,s m, ihr Einfallen zwischen 25 und
35 °. Am Eibenberg bei Graslitz in Böhmen wurde mit dem Abteufen
eines Schachtes (Helenenschacht), mit welchem der von sächsischer Seite
kommende Querschlag durchschlägig werden soll, begonnen. Derselbe
erreichte bis Jahresschluß eine Teufe von 12 m.

V. Grubenausbau.
(Nichts Bemerkenswertes.)
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VI. Förderung.
Bei Himmelfahrt hatte ein durch eine größere bauliche Reparatur

bedingter 3 */2 monätiger Stillstand der Zentralwäsche bei allen Schächten
eine Störung in der Streckenförderung' und in der Schachtförderung zur
Folge. Eine vollständige Unterbrechung erlitt die Streckenförderung
jedoch im Frühjahr bei Elisabethschacht und Reiche Zeche in der Roth-
schönberger Stollnsohle, auf welcher das Tragewerk infolge der bedeuten-
den Zugänge an Tagewässer, die durch das plötzlich eingetretene Tau-
wetter und die dab'ei anhaltenden Regengüsse veranlaßt würden, etwa
3 "Wochen lang unter "Wasser' stand, sodaß jeglicher Verkehr in dieser
Sohle1 auf beiden Schächten ausgeschlossen war.

VII. Wasserhaltung.
1. Bei Himmelfahrt ist im Laufe des Jahres das Wasser, welches mit

dem 11. Gezeugstreckenorte auf dem Earsehbaum Stehenden vom Gutglück
Flachen i. S. angefahren und durch ein Verspunden auf letzterem Gange
abgesperrt worden war, wieder vollständig zum Abfluß gebracht und der
Thurmhofschachter "Wasserhaltung zugeführt worden, weil man den Durch-
schlag obengenannten Ortes mit dem vom östlichen Querschläge bei Thurm-
hofschacht i., N. getriebenen 11. Gezeügstreckenorte" auf dem Kirschbäum
Stehenden erreichen will und derselbe nunmehr im kurzer Zeit bevorsteht.

Die zur Verumbruchung des Rothse'hönberger' Stollm in Betrieb be-
findlichen & Querschläge,, vor denen 232^; m aufgefahren wurden,, sin'd
mit Schluß des- Berichtsjahres bis> auf. weiteres eingestellt worden. Der
Querschlag vom Goldene Friede Flachen; i.- N. wurde in seinern vorderen
(südliehen) Teile in- Verbindung mit dem- in- ihn einmündenden! Qfü/etsehläge
vom. Kreuz des Elisabeth Stehenden mit denn Kurprinz- Friedrich Flächen
i. "W.,, nachdem der in Frage kommende Trakt vollständig wasser-undüf eh-
lässig hergestellt; worden war, als Wasserlauf benutzt. Um- den aJlten
"Wässerlauf,, welcher über das Elisabethsehachter Füllort führte;. Wodurch
dasselbe bei Boch-wasser meist unter Wasser gesetzt wufde,. von' des Röth-
schönberger Stöllnwassern gänzlich abzuschneiden, sind' auf dem Elisabeth
Stehenden, zwischen obengenamntenv Gasngkreuze' und dem Elisa;bethschacht
einerseits und zwischen diesem* Schachte; und:- der Einmündungssfelle' des
neuen Traktes in. den- alten; auf dem Goldene Friede; Machen anderseits
noch, j^• ein wasserdichter Damm, geschlagen worden,

2, Bei Himmelsfürst Fundgrube hinter E.ubrsdo'rf erfolgte im-Bör-icMs1-
jahre in der, Vall- Gezeugstreeke-a>uf dennBenjaMin-Stehenden eiks beträcht-
licher Wassereinbrüch, der zwischen- 8 und 5 sl: sc'hwaoakte,. södaß man
Mühe hatte, die Grundwasser zu gewältigen. Danät- der alektittSehen
Hüfs-wasserhaltung; im F-rankensenach'fe gelang, es* jödoehj di& Gruben-
streckem sämtlich trocken zu halten. Diese Büfsw^sserkalteig hat- in
dieser Zeit ihre- Probe gut- bestanden; und ihnem Nutzen für.' die ©räibe
deutlich' erwiesen.. Sie war 5» Wochen lang fast ununterbrochen iß) Be-
trieb} Die Gewäitigung der Wasser' wäre jedoch trotad'em nic'hfr gan^z
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ohne Schaden für die tiefsten Gezeugstrecken möglich gewesen, wenn
man nicht, in den Jahren vorher in verschiedenen namentlich tieferen
Strecken Vorrichtungen getroffen hätte, um in der Regel unbenutzt
liegende Gezeugstrecken sofort als umfangreiche Reservesümpfe der Wasser-
haltung nutzbar machen zu können. Dadurch wurde die Gefahr eines
plötzlichen Zuflusses größerer Wassermassen zu den Kunstgezeugen
wesentlich abgemindert.

3. Die provisorische Wasserhaltung auf Erhardt-August-Schacht des
Klingenfhai-Graslitzer Kupferbergbaus, bestehend aus einer Senkpumpe
(Schwades Abteuf-Automat) und 2 Pulsometern, wurde durch eine unter-
irdische Wasserhaltungsanlage mit Verbund-Dampfmaschine und Konden-
sation — dieselbe vermag bei 70 Spielen 3 cbm in der Minute auf 180 m
Förderhöhe zu heben •— ersetzt. Die Maschine wurde von der Firma
Hofmann & Zinkeisen in Zwickau geliefert.

VIII. Fahrung.
(Nichts Bemerkenswertes.)

IX. Aufbereitung.
1. Die Himmelfahrter Zentralwäsche war infolge Vornahme größerer

baulicher Reparaturen im Berichtsjahre S1^ Monate (vom 1. Mai bis
13. August) außer Betrieb. Um die durch die Steinbrecher und Walz-
werke verursachten Erschütterungen, durch welche die Umfassungsmauern
des Gebäudes sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, möglichst
allein von dem Balkenwerke aufnehmen zu lassen, wurden an den Längs-
seiten des Gebäudes, vom Erdgeschoß bis ins Dachgeschoß, starke hölzerne
Strebewände eingezogen. Ferner wurde zur Abhaltung der Erschütte-
rungen, welche die Aufzugsmaschine beim Gange in dem Mauerwerk des
Aufzugsturmes verursachte, in letzterem ein eisernes Gerüst zur isolierten
Aufstellung dieser Maschine eingebaut. Des weiteren wurde das durch diesen
Umbau teilweise zerstörte Leitungsnetz der elektrischen Beleuchtungsanlage
neu verlegt und danach von der elektrischen Abteilung des Dampfkessel-
revisionsvereins einer eingehenden Besichtigung und Prüfung unterzogen.

Die beiden Grobkornsetzmaschinen, die mit dem Gute der größten
Kornklasse (16—12 mm) beschickt wurden, sind in Wegfall gekommen,
weil man auf denselben wegen des sehr verwachsenen Himmelfahrter
Erzes nur einen geringen Teil Berge ausscheiden konnte und daher die
Betriebskosten derselben größer waren als ihr Nutzen. Das Roherz wird
jetzt unmittelbar bis auf 12 mm Korngröße zerkleinert und dann von den
beiden noch vorhandenen Grobkornsetzmaschinen (12—9 und 9—4 mm)
bequem mit verarbeitet.

Um die Erschütterungen der Steinbrecher und Grobwalzwerke gleich-
mäßiger auf das Balkenwerk zu verteilen, wird jetzt Grubenklein und
Grobes getrennt gehalten und so auf die Vorratstrichter verteilt, daß die
beiden äußeren Steinbrecher das Grubenklein und die beiden mittleren
das größere Gut zu verarbeiten haben. Da nun hierdurch den Stein-



B 179

brechern für das Grubenklein mehr Gut zugeführt wurde, als früher bei
der Aufgabe gemischten Roherzes und eine derartige ungleichmäßige Auf-
gabe auf den Gang der Aufbereitung einen ungünstigen Einfluß ausübte,
brachte man an den Ausmündungen der Vörratsrichter verstellbare Schieber
an, sodaß man jetzt die aufzugebende Eoherzmenge mit Leichtigkeit be-
liebig verändern, beziehentlich nach dem Bedarf der Apparate regu-
lieren kann.

2. Auf Vereinigt Feld im Zwitterstocke zu Altenberg wurde der im
Jahre 1897 durch das Hochwasser zerstörte Bremsberg am niederen Mühl-
berge, auf dem die Zwitter der Zentral wasche zugeführt werden, wieder
aufgebaut und in Betrieb gesetzt; auch wurde an diesen zunächst durch
söhlige Gleisverbindung ein neuer Bremsberg angeschlossen, der ermög-
licht, daß die Zwitter vom Eömerschachte, ohne umgeladen zu werden,
unmittelbar der Zentralwäsche beziehentlich der 11. und 12. "Wäsche zu-
geführt werden können.

X. Sonstiges.
1. Bei Himmelfahrt wurde am 1. November die neu erbaute Zentral-

speisewasserversorgung in Betrieb genommen, durch welche die Zuführung
von Speisewasser, das lediglich den Bevierteichen entstammt und sich
daher für die Speisung von Dampfkesseln gut eignet, nach allen Dampf-
förderanlagen mit Ausnahme derjenigen von Thurmhofschacht, bei welcher
schon immer solches Wasser zur Kesselspeisung verwendet wurde, ermög-
licht worden ist.

Auf dem Verträgliche-Gesellschafts-Stolln wurde zur Absperrung des
Morgensterner Grubenfeldes auf einer vom Kirschbaum Stehenden in
Südost abgehenden Strecke auf dem Karl Spat ein l m starkes Ziegel-
verspünden eingebaut. Das Mundloch des Schieferleiterstollns wurde
durch eine 0,5 m starke Ziegelmauer verwahrt.

Der Bockstollnschacht unterhalb der Ratsmühle in Tuttendorf wurde
ausgestürzt und die Kaue weggenommen.

Im Beihilfe-Kurprinzer Grubenfelde wurden im Berichtsjahre im
Treibe- und Turbinenschachte bei Beihilfe Widerlager geschlegelt und
letzterer verwölbt und ausgestürzt.

2. Bei Himmelsfürst Fundgrube wurde der Brandensteinschacht über
dem Thelersberger Stolin, woselbst er abgesetzt ist, einen Stein stark in
Zementmörtel verwölbt und bis zu Tage ausgestürzt. In gleicher Weise
wurde der Neue Pfannenschacht verwahrt.

3. Zur Bewetterung des böhmischen Querschlagsortes beim Klingen-
thal-Graslitzer Kupferbergbau wurde auf dem Ehrhard- August -Schachte
über Tage ein blasend wirkender Kapell-Ventilator aufgestellt, welcher
bis zu 300 cbm Wetter durch eine Luttenleitung vor Ort zu drücken
vermag. Auf demselben Schachte wurde ein kleines, aber zweckmäßig
eingerichtetes Mannschaftsbad, bestehend aus l warmen und l kalten
Brause für die anfahrende Belegschaft (10 bis 12 Mann im einzelnen
Drittel) in Benutzung genommen.
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X. Magnetabweichung.

Die magnetische Abweichung betrug im Jahre 1902:
1) in Freiberg

nach den Beobachtungen des Herrn Professor Uhlich daselbst
nach dem täglichen Mittel:

im

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

^

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

9° 47',s
9° 47',s
9° 47',i
9 ° 46')8
9° 46',9
9° 46',8
9° 46>
9° 46',o
9fl 45',7
9° 45',2
9° 44',6
9° 44',s

i

westlich.

2) in Schneeberg
nach den Beobachtungen des Herrn Markscheider und Bergverwalter

Schulze daselbst:
im

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

9°,75

9 °,8

9 V»
9 °,75

9 °,8

9 °,75

9 °,7!>

9°,8

9 °,7

9 V
9V
9 °,7

westlich.
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XI. Tödliche Verunglückungen bei dem Bergbau.

Unter 1000 Mann des beschäftigt gewesenen Personals sind tödlich
verunglückt oder infolge Verunglückung verstorben im Jahre:

1899 1900 1901 1902

bei dem Steinkohlenbergbau . . l,m 1,413 l,4is 1,126
„ Braunkohlenbergbau . . 8,929 2,72? 2,354 3,soo

„ „ Erzbergbau . . . . . 0,963 1,048 0,799 l,4io

oder

„ „ Bergbau überhaupt . . 1,385 1,493 1,440 l,4oe

Auf die einzelnen Wochentage verteilen sich die 46 im Jahre 1902
vorgekommenen tödlichen Unfälle in folgender "Weise:

1901 1902

Montag . .
Dienstag . .
Mittwoch . .
Donnerstag .
Freitag . .
Sonnabend
Sonntag . .
Unbestimmt .

. . 5

. . 10

. . 7

. . 9

. . 7

. . 8

. . 1

. . 1

10,4

20,8
14,6

18,8

14,6

16,7

2,1
2,i

%
n
„

n
n
n
n
n

10
11

6
8
5
6

—

—

21,7 %
23,9 „
13,o „

17,4 n
10,9 „

13,0 „

n
~~ n

Über Veranlassung bez. Verschulden bei den einzelnen Unglücks-
fällen vom Jahre 1902 geben die folgenden Übersichten A, B und G be-
sonderen Nachweis.
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A. In Rücksicht

Berg-

inspektions-

bezirk

bez.

Bergrevier.

Ölsnitz . . .
Freiberg I .

Zwickaul u. II

Summe

Leipzig . .
Dresden . .

Summe

Freiberg . .
Altenberg . .
Marienberg .
Scheibenbergusw.

Summe

Bergbau
überhaupt

4

hf|

11

D
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ch
sc

hn
itt

lic
h

ni
sc

he
 B

t

10027
7

977R

12935

25747

2696
733

3429

2644
129
23

750

3546

33722

Q Es verunglückten

I. durch Steinfall

bei der
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auf die Veranlassung.

Ton der Belegschaft

haupt

oo
T-l

Ö
1
.rt'
T3

bergb

0,23

0,12

bergb

1,11
1,36

1,17

bergb

0,76

0,66

•0,28

III. in Schlagwettern,
Gasen oder Dämpfen
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1

1

2

2
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2

1

1

3
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°

"Ö

0,10

0,08

0,08

0,37

0,29

0,09

IV. durch Maschinen
oder Fördereinrichtungen
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in
 d

er
 A

uf
be

re
it

un
g

—

1
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2
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1

1
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c

1

1

4

4

9

2

2
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o
j-<

5
§

•d

0,io

1,44

0,31

0,35

0,74

0,58

0,34

IVa. beim
jebaren mit

Spreng-
stoffen

c3§

—

i
i

i

o
8
i— i

s-*j
a
3

•d

—

0,08

0,04

0,03.

V. bei Wasser-
dur ebb rüchen u.
durch sebwim-

niendes Gebirge

1g

—

—

—

i-i
S

T3

—

—

—

VI. durch
Elek-
trizität

1

—

—

.—

i-t

1i
T3

—

—

—

VII. auf
sonstige
Weise

1

—

1

2

3

1

1

4

ooo1-1

1§
T3

—

0,36

0,15

0,12

0,37

0,29

0,12

Summe

p

1

7

5

17

29

11
1

12

5

5

46

i— 1

M
.3
1

TJ

0,70

1,80

1,31

1,126

4,08

1,36

3,500

1,89

1)410

1,406



B. In Rücksicht auf das Verschulden,,

Berg-
inspektions-

bezirk
bez.

Bergrevier

Ölsnitz . . .
Freiberg I . .
Dresden . . .
Zwickau I u. II

Summe a.

Leipzig . . .
Dresden . . .

Summe b.

Freiberg . . .
Altenberg . .
Marienberg . .
Scheibenberg usw.

Summe

2S Bergbau über-
1-1 haupt
«

Be-
schäftigte
technische

Beamte
und

Arbeiter

10027
7

2778
12935

25747

2696
733

3429

2644
129
23

750

3546

32722

Es verunglückten von der Belegschaft

a)
ohne

irgend
ein

Verschulden

Mann

6
•—
—
5

10

3
—

3

2
—

—
—
2

15

unter 1000

0,60

—•

—
0,39

0,39

1,11

—

0,87

0,76

—
—

—
0,56

0,46

b)
durch eigenes

öder Mit-
verunglückter
Verschulden

Mabn unter 1000

C) '

durch

Versöhuldeü

Dritter

Manu nnter 1000

d)
zweifelhaft,

ob unter
a, b ödet c

gehörig

Mann unter 1000

ä) Steinkohlenbergbau.
2

—4
11

17

8
1

9

0,20

—1,44

0,85

—

—

—

—

0,66 || —

b) Bf
2,97

1,36

aunkol

—
2,62 || —

—

—

—

—

—

—
1

1

- II 2
ilenber

—

;ban.

—
II —n

—
—

0,36

0,08

0,08

_

—

—

o) Erzbergbau.
3

—-^

—3

29

1,13

—

—
—

0,85

0,89

_*
—
—
—

—
—

--
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—

2

-^

—
—

—

—

0,06

e)
durch Verschulden

der Gruben Verwaltung

infolge
vorschrifts-

widriger
Einrichtungen
Mann

—

—

—

—

—
_

—

—

—

—

—
—

—

-

nnter 1000

—

—

—
—

—

_

—

—

—

—

—

—
—

—

ß

infolge
vorschrifts-

widriger
Anordnungen
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—

—

—
—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

unter 1000

—

—
—

—

—

_

—
—

—
—

—

—

—

—

Summe

Mann

7

—
5

17

29

11
1

12

5

—
—

—
5

46

unter 1000

0,70 .

—
1,80

1,81

l,iÜ6

4,08

1,36 ,

3,500

Ij89

—

—

—

1(410

1,406 .
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C. Sonderübersicht der im Jahre 1902 beim Erz-, Stein- und Braunkohlenbergbau
vorgekommenen tödlichen Unfälle.

Tag
des Unfalls.

Werk.

Name und
Arbeitsverhältnis

der
Verunglückten.

Veranlassung des Unglücksfalles.

21. Januar.

4. Februar.

10. Februar.

25. Februar.

1. April.

15. April.

23. April.

Steinkohlenwerk Alt-
gemeinde Bockwa.

Gewerkschaft Morgen-
stern in Reinsdorf,
Schacht I.

Himmelsfürst Fdgr. zu
St. Michaelis.

Zwickauer Brücken-
berg-Steinkohlen-
bauverein in Zwickau,
Brückenbergschacht I.

Gewerkschaft Morgen-
stern in Reinsdorf,
Schacht I.

von Arnim'sche Stein-
kohlenwerke in
Niederplanitz,
Heinrichschacht.

Zwickauer Stein-
kohlenbauverein in
Zwickau,
Glückaufschacht.

Karl Eduard
Leistner,
Häuer.

Andreas Streibl,
Tagearbeiter.

Gustav Moritz
Morgenstern,
Zimmerling.

Paul Erdmann
Oskar Nötzold,
Maschinenwärter.

Eduard Wappier,
Kunstwärter und
Schacht-
zimmerling.

Sermann Louis
Rauh, Lehr-
häuer.

Friedrich Hermann
Blei, Zimmerling.

Beim Untersuchen einer Bohrlochspfeife mit
einem Bohrer, bez. bei dem Versuche
sie fortzubohren, ging der Versager los.
Leistner erlitt komplizierte Schädelbrüche,
große Kopfwunde, Knochenbrüche, Wun-
de am linken Unterarm und Brustwunden
und verstarb am folgenden Tage.

Streibl wollte einen z. T. auf einer Sturz-
bühne stehenden Hund, da die Nase des
Riegels abgebrochen war, von unten durch
Schläge gegen das niederzu gerichtete
Riegelende öffnen. Zu diesem Zwecke
hatte er sich auf die Halde begeben und
stand vorn unter dem Hunde, der plötz-
lich bis zum Ende der Bühne lief und
sich selbsttätig entleerte. Durch die
Massen oder die aufschlagende Hund-
türe wurde St. verletzt und starb ,am
28. April an Nierenentzündung, die in-
folge einer Eiterung an der 12. linken
Rippe entstanden war.

Beim Abrichten von Bühnenlöchern wurde
Morgenstern durch eine unvermutet
hereinbrechende Wand rücklings nieder-
geworfen und erlitt hierbei schwere innere
Verletzungen des Unterleibes, an denen
er am 25. März verstarb.

Nötzold wollte nach gegebenem Signal zum
Aufholen die Bobinenwelle auf Warm-
laufen untersuchen, als plötzlich die
Fördermaschine in Gang gesetzt wurde.
Der Verunglückte kam mit dem Kopfe
zwischen die Bleuelstange und Fundament-
platte der Kurbelgrube, wobei ihm die
Schädeldecke verletzt wurde. Der Tod
trat nach wenigen Stunden ein.

Der Verunglückte stürzte infolge Nicht-
anseilens beim Schachtumbau mit einer
Pfoste, auf der er stand, auf das 15 m
tiefer gelegene Füllort. Der Tod trat
infolge der erlittenen Schädelverletzung
und Verletzung der linken Brustwand
noch an demselben Tage ein.

3eim Auswechseln eines Bolzens, der einen
Unterzug in der Mitte stützte, ging das
Abbauort zu Bruche. Rauh wurde ver-
schüttet. Der Tod trat kurz darauf durch
Ersticken ein.

Beim Rauben des Holzes ging die be-
treffende Strecke unvermutet zu Bruche,
wobei Blei verschüttet wurde. Der Tod
trat sofort ein.

B 24
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Tag
des Unfalls.

Werk.

Name und 0

Arbeitsverhältnis
der

Verunglückten.

Veranlassung des Unglücksfalles.

12

21. Mai.

22. Mai.

29. Mai.

31. Mai.

14. Juni.

13

14

16. Juni.

15

16

17. Juni.

19. Juni.

Schippan's Braunkoh-
lenwerk „Floragrube"
in Kagewitz (L. 93).

Himmelfahrt Fdgr.,
Beihilf er Johannesschacht.

E. E. Scholze's Braun-
kohlenwerk in Eeiche-
nau (D. 38).

Zwickauer Brücken-
berg-Steinkohlen-
bauverein,
Brückenbergschacht I.

Z wickau-Oberhohn-
dorfer vSteinkohlen -
bauverein in Ober-
hohndorf,
Wilhelmschacht I.

Schippan's Braunkoh-
len wer k „Floragrube"
in Ragewitz (L. 93).

Königliches Steinkoh-
lenwerk in Zauckerode.

Steinkohlenwerk
Bockwa-Hohndorf-
Vereinigt Feld bei
Lichtenstein.

Friedrich Ernst
Wolf, Häuer.

Hermann Oswald
Günther,
Zimmerling.

Johannes Louis
Hahnfeld,
Fördermann.

Michael Bauer,
Häuer.

Karl Paul Dietz,
Ausläufer.

Gustav Adolf
Spengler,
Obersteiger und
Betriebsleiter,

und
Friedrich Hermann

Ritter, Häuer.

Karl August
Heinrich
Sommerschuh,
Maschinenwärter.

Johann Traugott
Weidlich,
Häuer.

Beim plötzlichen Znsammengehen eines
Bruches wurde Wolf völlig verschüttet
wobei er durch Ersticken den Tod fand

Beim Ausfahren wurde Günther fahrtloi
und stürzte etwa 16 m herein.

Beim Einfahren wurde Hahnfeld fahrtloi
und stürzte etwa 19m tief in den Schacht

Bauer wurde vor dem infolge Gebirgs
Schlages zusammengehenden Strecken
orte verschüttet und erlitt Rippenbrüchi
und Herzzerreißung, sodaß der Tod so
fort eintrat.

Beim Aufschieben eines gefüllten Wasser
hundes auf ein Fördergestell an de:
oberen Hängebank wurde Dietz voi
dem Kopfe des infolge Signales von de:
unteren Hängebank unerwartet abwärt
gehenden Fördergestelles derartig ge
quetscht, daß er y, Stunde nach den
Unfall starb.

Am 15. Juni 1902 war im Förderschacht
des nebengenannten Werkes auf unauf
geklärte Weise ein Brand ausgebrochej
und daraufhin der Förderschacht zi
Bruche gegangen. Trotz wiederholte]
Verbots des Werksbesitzers ist Spengle
am Tage darauf durch den Wetterschach
in die Grube eingefahren, um zu unter
suchen, ob für die Grubenbaue Brand

f äfahr vorliege. Dabei ist er von dei
randwettern überrascht worden un<

hat seinen Tod gefunden.
Der nebengenannte Bitter, der bei de

versuchten Bettung des Obersteiger
Spengler tätig und zu diesem Zweck
angeseilt in den Schacht gefahren wai
ist gleichfalls durch Einatmung giftige
Gase erstickt.

Sommerschuh wurde am Humboldtkom
pressor beim Albertschachte" zwische]
Schwungrad und Bleuelstange mit er
drücktem Brustkasten aufgefunden.

Weidlich wurde, als an seinem Ortsstoß
eine Kohlenschale plötzlich hereinbracl
und den Aufstemmer wegschlug, voi
letzterem getroffen und zu Boden ge
worfen. Er erlitt dabei neben andere]
Verletzungen einen Bruch der Schädel
basis, sodaß er einige Stunden späte
starb.
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Tag
des Unfalls.

Werk.

Name und
Arbeitsverhältnis

der
Verunglückten.

Veranlassung des Unglücksfalles.

23. Juni.

27. Juni.

2. Juli.

10, Juli,

14. Juli.

18. Juli.

18. Juli.

18. Juli.

Oberhohndorf er Forst-
Steinkohlenbau ver-
ein zu Oberhohndorf.

Steinkohlenwerk Alt-
gemeinde Bockwa zu
ßockwa.

Steinkohlenwerk Alt-
gemeinde Bockwa zu
Bockwa.

R r an n kohlen werk
Zwenkau zu Zwenkau
(L. 23).

Leipziger Braunkoh-
lenwerke in Kulkwitz
(L. 42).

Leipziger ßraunkoh-
lenwerke in Kulkwitz
(L. 42).

Zwickauer Steinkoh-
lenbauverein,
Glückaufschacht.

Braunkohlenwerk
Wilhelmschacht zu
Gnandorf (L. 77).

Hermann Friedrich
Erdmann
Sändler, Häuer

und
Ernst Rudolf

Döhler, Lehr-
häuer.

Karl Robert
Ortzschig,
Wäscharbeiter.

Franz Louis
Dürrschmidt ,
Häuer.

Louis Otto
Stockmann,
Grubenaufseher.

Friedrich Wilhelm
S ix tu s, Holz-
schlepper.

Ernst August
Moritz, Häuer.

Franz Bruno
Müller,
Maschinenwärter.

Johann Gnad,
Apparatwärter.

Sändler und Döhler wurden vor ihrem Ab-
bauorte von. einem plötzlich herein-
kommenden Überhange, den sie trotz der
Aufforderung des revidierenden Steigers
nicht sofort hereingenommen hatten, töd-
lich verletzt. Döhler starb sofort und
Sändler l*/2 Stunden nach dem Unfälle.

Ortzschig wurde im Vorratsturme der
Kohlenwäsche, in den er, ohne sich an-
zuseilen, gestiegen war, beim Schüren
der Kohlen verschüttet, sodaß er durch
Ersticken seinen Tod fand.

Dürrschmidt wurde auf einem Strecken-
kreuze, auf welchem er Kohlen schaufelte
von plötzlich aus dem Dache herein-
brechenden Bergmassen verschüttet und
erstickt.

Stockmann wurde in einem Bruchortei das
beim Rauben des Holzes unvermutet
niederging, derart verschüttet, daß er
erstickte.

Während Sixtus von dem am Füllorte
haltenden Fördergestell eine eiserne Dreh-
platte herabnehmeu wollte und hierzu
das Gestell betreten hatte, ging dasselbe
infolge Versagens der Hängebank-Auf-
setzvorrichtung unvermutet in die Höhe,
wobei Sixtus' aus dem Gestell heraus-
ragendes linkes Bein vom Gestell und
Leitungsbaum derart gequetscht wurde,
daß Sixtus bei der Abnahme des ver-
letzten Beines in der Narkose an Herz-
lähmung starb.

Moritz wurde in einem Bruchorte von
plötzlich hereinbrechenden Massen ver-
schüttet und erstickt.

Müller wurde zwischen den Schieberkästen
der beiden Dampfzylinder der unter-
irdischen Dampfwasserhaltungsmaschine
tot aufgefunden. Es ist anzunehmen,
daß Müller beim Abstellen des Dampf-
ventils am Hochdruckzylinder infolge der
am Unfalltage im Maschinenraume herr-
schenden außergewöhnlich großen Hitze
in gebückter Stellung Blutüberfüllung
des Gehirns erlitten hat und infolge-
dessen an Lungen- und Herzlähmung
gestorben ist.

jnad kam beim Anziehen einer Schmier-
büchse mit seinem rechten Oberarme
zwischen 2 im Gange befindliche Zahn-
räder, wodurch er derart verletzt wurde,
daß nach der Amputation des Armes
der Tod eintrat. , t.

B 84*
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Tag
des Unfalls.

Werk.

Name und
Arbeitsverhältnis

der
Verunglückten.

Veranlassung des Unglücksfalles.

26 22. Juli. Himmelfahrt Fdgr. bei
Freiberg.

Gustav Hermann
Berger,
Ansclilägergehilfe.

27 24. Juli. Gewerkschaft Morgen-
stern in Beinsdorf,
Schacht I.

28

Ernst Hermann
Ebersbach,
Häuer

und
Franz Hermann

Enders, Häuer.

29 30. Juli. Braunkohlenwerk Graf
Moltke in Stockheim
(L. 89).

Robert Rößner,
Abzieher.

30 31. Juli. Braunkohlenwerk
Gottes Segen zu
Brandis (L. 69).

Gottlieb Julius
B unk, Häuer.

31 28. August. Hänichener Stein-
kohlenbauverein in
Hänichen.

Ernst Hermann
Thiemann,
Abhänger.

Berger wollte bei der Ausfahrt von der
7. Gezeugstrecke des Ludwigschachtes
den zur Einfahrt bestimmten Teil der
Fahrkunst benutzen. Dabei verfehlte er
wahrscheinlich den betreffenden Hand-
griff am Gestänge, wurde vom Tritte des
anderen Gestänges erfaßt und durch die
zerbrechende Bühne hindurchgedrückt,
worauf er bis unter YjlO- Gezeugstrecke
abfiel und daselbst mit zertrümmertem
Schädeldache und anderen Knochen-
brüchen tot aufgefunden wurde.

Ebersbach und Enders standen sich gegen-
über an der verschlossenen nördlichen
Tür des aufgehenden westlichen Förder-
gestelles. 40 m unter Tage verschwanden
sie samt der Tür plötzlich vor den Augen
der 4 übrigen Insassen des Gestelles
zwischen Gsstellbcden und Schachtstcß.
Sie fielen bis zur 350m-Sohle und wurden
dort in vollständig zerquetschtem Zu-
stande gefunden. Da andere Erklärungen
fehlen, ist anzunehmen, daß sich einer dei
Verunglückten — vielleicht, um die Tüi
vorzeitig zu öffnen — oder beide aus
dem Fördergestell herausgebeugt haben
und dabei samt der Tür von einem
Schacht] oche abgestreift worden sind.

Rößner, welcher trotz wiederholter Ver-
warnungen des Aufsichtspersonals beim
Aufschieben und Abziehen der Hunde
an der Schachthängebank die Einlege!
beider Trümer offen gelassen hatte:
stürzte beim Aufschieben eines leerer
Hundes in das westliche Trum, dessen
Gestell sich am Füllorte befand, mil
dem Hunde in den Schacht und fand
dabei seinen Tod.

Bunk betrat trotz wiederholt vom Steigei
ausgesprochenen Verbots einen dei
Zimmerung beraubten Bruch und wurde
dabei von einer etwa l cbm fassenden
Tonwand, welche hereinkam, derartig
verletzt, daß er verstarb, bevor er vor
der auf ihm hegenden Wand befreit
werden konnte.

Während des Ganges der Förderung befand
sich Thiemann auf einer Bremsbergfuß-
platte, woselbst er die Hunde an- und
abzuhängen hatte, als das Seil, an
welchem 2 den Bremsberg hineinkom-
mende volle Hunde hingen, riß. Die
seillos gewordenen Hunde trafen Thie-
mann und töteten ihn.
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Tag
des Unfalls.

Werk.

Name und
Arbeitsverhältnis

der
Verunglückten.

Veranlassung des Unglücksfalles.

32 16. Septbr.

33 17. Septbr.

34

35

20. Oktober.

28. Oktober.

36 19. November.

37 2 I.November.

38 24. November.

S t ein kohlen wer k
Gottes Segenin Lugau.
(Seilbahn zwischen Kaiserin-
Angnsta- and Gottes-Hilfe-
Sehacht.)

Steinkohlenbauverein
H o h n d o r f in Hohndorf,
Idaschacht.

Himmelfahr t Fdgr. bei
Freiberg,
Isaaker Neuschacht-
Halde.

Freiherrlich von
BurgkerSteinkohlen-
werke in Burgk,
Segen-Gottes-Schächt.

Braunkohlenwerke und
Briket t fabr ik Neu-
kirchen-Wyhra in
Nenkirchen und Wyhra
(L. 71).

Hänichener Stein-
kohlenbauverein zu
Hänichen,
Berglustschacht.

Steinkohlenwerk
Gottes Segen zuLugau,
Kaiserin-Augusta-Schacht.

Friedrich Gustav
Viehweger,
Tagezimmerling.

Christian Friedrich
Fankhänel,
Schmied.

Ernst Julius F i c k e
Grubenmaurer.

Robert Bernhard
Schröter,
Reserve-Wasch-
wärter.

Richard Adolf
Langendorf,
Fabrikarbeiter.

Peter Medack,
Koker.

Friedrich Karl
Richter,
Tagearbeiter.

Viehweger wurde, während er auf der im
Gange befindlichen Seilbahn eine Pfoste
auswechselte, von einem vollen Hunde
überfahren, wobei er einen Bruch des
Unterschenkels erlitt. Am 28. Oktober
ist er an Herzlähmung gestorben.

Fankhänel wurde im Maschinenhause beim
Abklopfen der Wärmeschutzmasse von
einem Dampfrohre durch infolge Rohr-
bruches plötzlich ausströmenden Dampf
derart verbrüht, daß er einige Tage da-
nach starb.

Ficke starb an einer Blutvergiftung in-
folge einer Augenverletzung, die er sich
durch einspringende klare Bergemassen
beim Abgraben einer Halde zugezogen
hatte.

Schröter wurde in der Kohlenwäsche in
unaufgeklärter Weise von einem aus-
reichend verwahrten Treibriemen erfaßt
und mehrmals um die Transmissions-
welle herumgeschleudert, sodaß er bald
danach an den erlittenen Verletzungen
starb.

Langendorf, dem wegen mangelhafter Be-
leuchtung das Betreten des 2 m hohen
Schmierbpdens der Brikettfabrik in der
Nachtschicht verboten war, übertrat die-
ses Verbot, stürzte beim Herabsteigen
auf der Leiter von dem Schmierboden
kopfüber über die neben der Leiter be-
findliche 2 m hohe Mauer und starb
einige Stunden danach an den erlittenen
Verletzungen.

Beim Einladen von Koks von einer Rampe
in eine danebenstehende Eisenbahnlowry
mittels eines Laufkarrens stürzte Medack
infolge eines Fehltrittes von den über-
gelegten Laufpfosten in die Lowry und
verletzte sich dabei den rechten Fuß
derart, daß er amputiert werden mußte,
worauf Mundstarrkrampf eintrat, an dem
Medack am 28. November 1902 Itarb.

Richter wurde beim Fortschieben eines
gefüllten Schlammhundes in einem
Schlammkasten der Wäsche von unver-
mutet hereinstürzenden, an der Ober-
fläche gefrorenen Schlammmassen derart
gegen eine Hundeecke gedrückt, daß er
an den erlittenen Verletzungen am
29. November 1902 starb.
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•S
Tag

dea Unfalls.
Werk.

Name und
Arheitsverhältnis

der
Verunglückten.

Veranlassung des Unglücksfalles.

39

40

41

13. Dezember.

20. Dezember.

42 22. Dezember.

Steinkohlenwerk Con-
cordia in Ölsnitz.

Ölsnitzer Bergbauge-
werkschaf t in Ölsnitz
i. E.

Oberhohndorfe r Scha-
der-Steinkohlenbau-
verein zu Oberhohndorf.

43 27. Dezember.

44 29. Dezember.

Oberhohndorfer Scha-
der-Steinkohlenbau-
verein zu Oberhohndorf.

Braunkohlen werk
Glückaufschacht zu
Blumroda (L. 17).

45 30. Dezember. Himmelsfürst Fdgr. zu
St. Michaelis.

Ernst Max
Lindemann,
Fördermann

und
Otto Lindner,

Häuer.

Heinrich Hermann
Tümpner,
Häuer.

August Friedrich
Hermann,
Häuer.

Julius Hermann
Schällig,2

Tagearbeiter.

Eduard Karl
Geißler,
Fördermann.

Karl Bruno
Tanneberger,

- Doppelhäuer.

Lindemann und Lindner wurden infolge
Zubruchegehens ihres gut ausgebauten
Abbauortes verschüttet und fanden dabei
ihren Tod.

Tümpner wurde durch einen Stempel,
welcher vor seinem Abbauorte beim
Schrämen durch eine Kohlenwand weg-
gedrückt worden war, derart an den
Unterleib getroffen, daß er an den er-
littenen Verletzungen am 24. November
1902 starb.

Hermann wurde beim Heraufhaspeln eines
vollen Kohlenhundes aus einem Fallorte
vom Haspelhorn, welches infolge Ab-

"
gewesenen anderen Haspelhorns unver-
mutet in rückläufige Bewegung gekommen
war, derart an den Kopf getroffen, daß
er infolge der dadurch erlittenen Gehirn-
erschütterung am 25. Dezember 1902 ge-
storben ist.

Schällig, der schwerverletzt zwischen einem
Hundegleis liegend aufgefunden wurde,
ist vermutlich in der Dämmerung ge-
stürzt; die dabei erlittene Gehirner-
schütterung führte seinen Tod nach
2VS Tagen herbei.

Geißler und der Häuer Bau wollten von
der Seilbahn aus gegen ihr Ort in einer
Seitenstrecke vordringen, um ihr Gezäh
zu holen, trotzdem daß ihr Geleucht
infolge Auftretens schlechter Wetter
schon beim ersten Versuche verlöscht
war. Geißler fuhr rasch voraus, ward
infolge Einatmens der schlechten Wetter
betäubt nnd erstickte, da es erst nach
halbstündigen Eettungsversuchen gelang,
ihn zu bergen.

Tanneberger und sein Geselle waren mit
dem Aufsäubern einer Bolle beschäftigt,
als sich plötzlich aus dem Hangenden,
trotzdem dasselbe am Tage vorher mit
Holz abgespreizt worden war, eine große
Wand löste und Tanneberger zudeckte
und sofort tötete.
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Tag
des Unfalls.

Werk.

Name und
Arbeitsverhältnis

der
Verunglückten.

Veranlassung des Unglücksfalles.

46 1. Oktober
1901.*)

Königliches Stein-
kohlenwerk in Zaucke-
rode.

Hierüber:
Johann Traugott

Beyer, Häuer.
Beyer fuhr im Oppelschacht in einer ge-

neigten Strecke einem mit Kohlen ge-
füllten Hunde voraus, um denselben
von etwaigen Hindernissen im Gange
zu befreien. Der Hund kam aber, da
es B. und seinem Gesellen nicht gelang,
denselben wie üblich anzuseilen, derart
ins Bollen, daß der Verunglückte dem
Hunde vorausgetrieben und an die am
Fuße der Strecke befindliche Schranke
gedrückt wurde. Dadurch erhielt er
Verletzungen, die seinen am 18. Mai
1902 eingetretenen Tod herbeiführten.

*) Wird nachträglich im Jahre 1902 mitgezählt.
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Übersieht
über die

Knappschafts - Pensionskassen Sachsens
auf das Jahr

1902.

1. Besondere Kassenemrieiitung
nach §§ 8 bis 10 des Inyalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899.

Allgemeine Knappschafts-Pensionskasse für das Königreich Sachsen.
(Kasseneinrichtung Nr. 37.)

Die Allgemeine Knappschafts-Pensionskasse für das Königreich Sachsen blickte am
Ende des Jahres 1902 auf ihr zwölftes Geschäftsjahr zurück.

Sie umfaßte am Ende desselben:

a) alle Berggebäude und Kevieranstalten des vaterländischen Erzbergbaues, welche
auf grund berggesetzlicher Bestimmungen verpflichtet sind, der Knappschafts-
Pensionskasse ihres Reviers beizutreten und deshalb mit deren Anschluß an die
Allgemeine Knappschafts-Pensionskasse nunmehr zur letzteren gehören;

b) sämtliche Steinkohlenwerke des Königreichs mit Ausschluß des von Arnim-
schen in Planitz und des Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbauvereins zu
Zwickau;

c) die Mehrzahl der Braunkohlenwerke des Landes, zum Teil mit ihren Neben-
betrieben.
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A. Mitgliedet^bewegung.

I. Aktive Mitglieder.
1. Bestand bei Beginn des Jahres
2. Zugang im ganzen

Darunter s" d / von Inval'dität im Bergwerksdienst wieder Eingetretene
\ von anderen Pensionskassen mit Beiträgen Überwiesene

3. Abgang im ganzen
Darunter sind t Gestorbene .

Invalidisierte
4. Bestand am Schlüsse des Jahres

30310
7289

81
52

8132
162
687

29467

II. Pensions-Empfänger.

Nähere Bezeichnung der Pensions-Empfänger
und ihrer Ansprüche:

1.
Invaliden,

ein-
schließlich

der
Halb-

Invaliden:

2.
Witwen:

3.
Waisen:

a) Überhaupt:

b) Darunter:
ß) nur als
Knapp,
schafts-
invaliden

(ohne Eeichs-
zuschuß) an-

erkannt,
und zwar:

ß) als Inva-
liden im Sinne
deslnvaliden-

ver-
sieherungs-
gesetzes (mit

Eeichszu-
schuß) an-

erkannt und
zwar:

aa) solche, welche bloß Knapp-
schaftspension erhalten:

bb) solche, wel-
che zugleichUn-

den Unfall ver-
sicherungsge-

setzen beziehen
und bei denen:

««) die Knappschafts-
pension ganz oder

zum Teil neben der
Unf.-Eente gezahlt

wird:
ßß) die Knappschafts-
pension ganz ruht:

aa) solche, welche bloß Invaliden-
rente mit Eeichszuschuß erhalten:

bbj solche, wel-
che zugleich Un-
fallrente nach
den Unfallver-
sicherungsge-

setzen beziehen
und bei denen:

««) die Invaliden-
rente ganz oder

zum Teil neben der
Unf.-Eente gezahlt

wird :
ßß) die Invaliden-
rente ganz ruht:

a) Überhaupt:
b) Darunter solche, welche auf grund der
Unfallversicherungsgesetze Eente beziehen:

a) Überhaupt:
W Darunter solche, welche auf grund der
Unfallversicherungsgesetze Eente beziehen:

Hierüber :
4.

Altersrentuer im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes:

Be-
stand

hei
Beginn

des
Jahres.

4755

1740

93

276

2459

187

6150

403

2815

685

83

Zu-
wachs

im
Laufe

des
Jahres.

753

139

25

66

471

52

396

45

430

93

11

Abgang im Laufe des Jahres

im
ganzen.

566

222

12

64

245

23

336

23

465

101

12

Davon sind :

re-
aktiviert

81

24

1

40

15

1

wieder
ver-

heiratet

56

15

444

100
In-

validen-
rentner

ge-
worden

6

ge-
storben

381

119

3

18

222

19

279

8

18

1

6

sonstige

104

79

8

6

8

3

1

3

Be-
stand

am
Schlosse

des
Jahres.

4942

1657

106

278

2685

216

6210

425

2780

677

82
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B, Vermagensübersicht.

B e z e i c h n u n g .

1. In Staats- und sonstigen Kredit-
papieren angelegt (nach dem An-
kaufspreis) .

2. Hypothekarisch ausgeliehene Gelder

3. Sparkasseneinlagen

4. Wert der Immobilien und des Inven-
tars . . . . . . .

5. Sonstiges Vermögen

Znsammen

Hierzu

6. Barbestand beim Verwaltungsbureau

7. Guthaben auf Giro-Konto . . . .

Gesamtvermögen

Bestand
am

Jahresanfang.

d& 1 9

14032402

6071642

—

44414

20148459

389763

3000

20541222

39

—

66

05

77

—

82

Zugang
während

des Jahres.

Ji

596237

700400

—

566

1297203

—

9>

40

—

24

64

—

Abgang
während

des Jahres.

Jt

59081

207268

—

.1478

267828

•

—

$

75

97

—

11

83

—

Bestand
um

Jahresschluß.

M

14569558

6564773

' —

43502

21177833

388933

—

21566767

3

04

03

—

79

86

38

—

24

Das Gesamtvermögen bestand am Jahresschlüsse:
zu 67,56 °/0 aus Staats- und Kreditpapieren,
„ 30,44 °/0 aus mündelsicheren Hypotheken,
„ l,so °/0 aus Barbeständen,
» 0,20 % aus anderweiten Anlagen.
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C» Rechnungs-

E i n n a h m e .

M

\. Kassenbestand ans dein Vorjahre und Giro-Guthaben 392763

2. Vermögenserträgnisse 732321

3. Ton den Mitgliedern gezahlte eigentliche Mitgliederbeiträge

4. Von den Mitgliedern gezahlte Werksbeitrftge (Beurlaubungen u. s. w.) . . . J| 2155775

5. Von den Werksbesitzern gezahlte Beiträge

6. Von anderen Knappschaftspensionskassen nberwiesene Beiträge (§ 57 des Gesetzes
vom 2. April 1884) j 9093

7. Erlös für veräußerte Wertpapiere, Hypotheken und sonstige Kapitalanlagen . . | 267255

8. Strafgelder l 1348

a) Strafen nach § 46 Absatz 3 des Statuts , . . . 40 Mark — Pfg.
b) von den Verbands werken überwiesene, auf grund der Arbeiter-

ordnung erhobene Strafgelder 1308 ., 53 ,,

1348 Mark 53 Pfg.

9. Sonstige Einnahmen l 3346

a) Ausbeute von Kux-Anteilen .
b ) Sonstiges . . . .

3100 Mark - Pfg.
246 „ 92 „

3346 Mark 92 Pfg.

Summe 3561905 l
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AbscMuas.

A u s g a b e .

1 . Renten m i t Reichszuschuß . . . . . . . .

2. Invalidengelder nur auf grnnd des Statuts einschließlich Kapitolabfiudungen an
Ausländer . . . . . . . . . . . . . .

3 . Witwengelder einschlieBlich Abfindungen b e i Wiederverheiratung . . . .

4 . Waiseugelder . . . . . . . -

5 . Sterbegelder . . . . . . . . . . .

6. Au andere Knappschafts-Pensionskassen ttberwiesene Beiträge
2 . April 1884) . . . . . . .

7. An entlassene Mitglieder zurückerstattete Beiträge (§ 60 a des
1884, § 47 a des Statuts)

(§ 57 des Gesetzes vom

Gesetzes vom 2. April

8. Erstattung von Beiträgen (§§ 127, 128 Abs. 6 des Reichsgesetzes vom 13. Juli 1899) .

9. Kosten des Heilverfahrens (§ 27 des Statuts)

0 Verwaltungskosten
a ) Gehälter u n d Remunerationen d e r Beamten . . . .
b ) Vergütungen a n d i e Knappschaftsältesten . . . .
c) Tagegelder, Reisekosten , Ersatz für entgangenen Arbeitsverdien st

an die Vorstandsmitglieder etc. und die Anstaltsbeamten
d) Miete für die Geschäftsräume, Unterhaltung derselben (Steuern,

Reinigung, Heizung, Beleuchtung) . . . .
e) Bureau- und Kassenbedürfnisse (Drucksachen, Porto etc.) .
f) Anschaffung und Unterhaltung der Inventarien .
g) Versicherungsbeiträge für die Beamten

1. Kosten der Erwerbung von Kapitalanlagen . . . .

12. Kosten der Erhebungen bei Gewährung oder Entziehung
Beitragserstattungen . . . . . .

37979 Mark 61 Pfg.
1523 „ 37 „

1098 „ -86 „

3062 „ 68 „
4310 „ 02 „
528 „ 65 „
976 „ 32 „

49479 Mark 51 Pfg.

von Renten und bei

13. Schiedsgerichts- und sonstige Kosten ans Anlaß des Berufungs- und Revisions-
verfahrens

14 Sonstige Ausgaben . . . . .

Summe

Jt

772168

449635

441599

69445

30153

11834

35774

8224

2525

49479

1296674

2977

128

2350

3172972

4

42

81

35

05

64

70

77

70

77

51

99

65

20

56
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II. Zuschusskassen nach § 52 des
1. Die JKnappschafts-Pensionskasse der

A. Mitglieder-
I. Aktive Mitglieder.

1. Bestand bei Beginn des Jahres
2. Zugang im ganzen

Darunter sind Reaktivierte
von anderen Pensionskassen mit Beiträgen Überwiesene .

3. Abgang im ganzen
Darunter sind Gestorbene

Invalidisierte
und zwar konnten von diesen Ansprüche machen

auf grund des Invalidenversicherungsgesetzes .
„ „ d e r Unfallversicherungsgesetze . . . .

4. Bestand am Jahresschlüsse

794
59

15
59

2
11

10

794
B. Rechnungs-

Einnuhme. Jl,

1. Barer Kassenbestand vom Vorjahre 11728 4<
2. Vermögenserträgnisse

a) Nutzungen vom Immobiliarvermögen
b) Zinsen von hypothekarisch ausgeliehenen Geldern 7771 0!
c) „ „ Staatspapieren und denselben gleichstehenden Kreditpapieren. . . 18752
d) „ ,, Sparkasseneinlagen
s) Erträgnisse des sonstigen Vermögens

3. Eintrittsgelder 208
4. Altersnachzahlnng
5. Abzüge bei Lohn- und Gehaltsaufbesserungen 723 0
6. Beiträge zur Pensions-(Zuschuß)-Kasse

a) von den Mitgliedern einschließlich der Urlaubsbeiträge 62923 7
b) vom Werksbesitzer 62861 3'

7. Beiträge für reichsgesetzliche Marken
a) von den Mitgliedern 6925 4!
b) vom Werksbesitzer 6925 4)

8. Von anderen Knappschafts-Pensionskasseii übemiesene Beitrüge (§ 57 des Gesetzes
vom 2. April 1884) 1865 71

9. Ersatzleistungen
a) auf grund der Unfallversicherungsgesetze 7172 2l
b) „ „ des Invalidenversicherungsgesetzes . 13032 4
c) von sonstiger Seite 416

10. Strafgelder 1167 7l
11. Erlös für verkaufte oder ausgeloste Effekten ausschließlich Stückzinsen .
12. Zurückgezogene hypothekarisch ausgeliehene Gelder 10050
13. Aus Sparkassen erhobene Gelder
14. Neu aufgenommene Darlehen
15. Sonstige Einnahmen

Am
Jahres-
anfang.

Zuwachs.

Summe | 2125221 öi

C. Vermögens-
Am

Abgang. Jahres-
schlüsse.

1. Barbestand
2. Wert der Mobilien und Immobilien
3. Hypothekarisch ausgeliehene Gelder
4. Wert der Staats- und Kreditpapiere (Kurswert)
5. Sparkasseneinlagen
6. Sonstiges Vermögen
7 . Gesamtsumme d e r Aktiven . . . .
8 . Gesamtsumme d e r Schulden . . . .
9. Schuldenfreies Vermögen . .

11728
600

193602
498949

704880

704880

14100
76502 50

10050

6665
600

197652
579924

784841

784841
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Invalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899.
von Arnim'schen Steinkohlenwerke,
bewegung.

II. Pensionsempfänger.

Ganzinvaliden. Halb invaliden. Witwen. Waisen.

estand zu Anfang des Jahres
Zugang

Abgang

estand am Schlüsse des Jahres

AbscJiluss.

136
11
9

138

119
8
2

125

51
7
8

50

Ausgabe.

L. Rechnungsdefekte und Reste für Rechnung der Vorjahre
2. Schuldziusen
5. Pensionen an

a) Ganzinvaliden 65182 10
Davon waren reichsgesetzlich zu gewährleisten 17429 Mark 93 Pfg.

b) Halbinvaliden 580 84
c) Witwen (einschließlich der Abfindung bei Wiederverheiratung) . 26184 66
d) Waisen . 3105 20

L Sterbegelder für
a) Invaliden . . . 432
b ) Ehefrauen v o n Invaliden . . . . . . 1 4 4
c ) Kinder v o n Invaliden . . . .
d ) Witwen, welche i n Pension standen . . . . 7 2
e ) Waisen . . . . . . . . . 1 2

>. Aufwand für Kur, welche Invaliden oder deren Angehörige oder Witwen und
Waisen erhalten haben 147 80

5 Außerordentliche Unterstützungen 832
An andere Pensionskassen überwiesene Beiträge (§ 57 des Gesetzes vom 2. April 1884) 1736 90
An entlassene Mitglieder zurückgezahlte Beiträge (§ 60 a des Gesetzes vom

2 . April 1884) . . . 1075 9 6
Für den Ankauf von reichsgesetzlichen Beitragsmarken . . . . . 13850 86

l Steuern . . .
Verwaltungskosten . . . 4 3 0 5 0
Preis der angekauften Effekten ausschließlich der Stnckzinsen . . . 76502 50
A u f Hypotheken ansgeliehen . . . 14100
In Sparkassen eingezahlt
Getilgte Schulden
Für Anschaffung von Inventar und Immobilien
Sonstige Ausgaben . . 1467 72

Summe j 205857 j 04

Übersicht.
Das Gesamtverinögen besteht:

zu 73,89 °/0 aus Staats- und Kreditpapieren,
zu 25,18 % aus mündelsicheren Hypotheken,
zu 0,os % aus Mobiliar- und Immobiliarwert,
zu 0,85 °/o aus Barbeständen.
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2. Knappschafts-Pensionskasse beim

A. Mitglieder-
I. Aktive Mitglieder.

1. Bestand bei Beginn des Jahres
2. Zugang im ganzen

Darunter sind Beaktivierte
von anderen Pensionskassen mit Beiträgen Überwiesene

3. Abgang im ganzen
Darunter sind Gestorbene

Invalidisierte
und zwar konnten von diesen Ansprüche machen

auf grund des Invalidenversicherungsgesetzes
„ „ der Unfallversicherungsgesetze

4. Bestand am Jahresschlüsse

2042
364

7
87

300
7

30

18
8

20%

B. Hechnungs-

Mnnahme.

1. Barer Kassenbestand 6740 7
2. Vermögenserträgnisse

a) Nutzungen vom Immobiliarvermögen
b) Zinsen von hypothekarisch ausgesehenen Geldern 108
c) „ „ Staats- und denselben gleichstehenden Kreditpapieren . . . . 51304 4
d) „ „ Sparkasseneinlagen

_ e) Erträgnisse des sonstigen Vermögens .
3. JUintrittsgeider 1972 -
4. Altersnachzahlung
5. Abzüge bei Lohn- oder Gehaltsaufbesserungen
6. Beiträge zur Pensions(Znschnß)-Kasse

a) von den Mitgliedern einschließlich der Urlaubsbeiträge 70070 0
b) vom Werksbesitzer 68070 9:

7. Beiträge für reichsgesetzliche Beitragsmarken
a) von den Mitgliedern 14811
b) vom Werksbesitzer 14811 2'

8. Von anderen Knannschaftspengionskassen überwiesene Beiträge (§ 57 des Gesetzes
vom 2. April 1884) 10303 3'

9. Ersatzleistungen
a) auf grund der Unfallversicherungsgesetze 86 31

b) „ „ des Invalidenversicherungsgesetzes
c) von sonstiger Seite 77 3!

10. Strafgelder 1685 5i
11. Erlös für verkaufte oder ausgeloste Effekten ausschließlich der Stückzinsen
12. Zurückgezogene hypothekarisch ausgeliehene Gelder
13. Ans Sparkassen erhobene Gelder
14. Neu aufgenommene Darlehen
15. Sonstige Einnahmen 10 2

Summe 240051 8

Am
Jahres-
anfang.

Zuwachs.

C. Vermögens-
Am

Abgang. Jahres-
schlüsse.

1. Barbestand
2. Wert der Mobilien und Immobilien
3. Hypothekarisch ausgeliehene Gelder .
4. Wert der Staats- und Kreditpapiere (Kurswert)
5. Sparkasseneinlagen .
6. Sonstiges Vermögen
7. Gesamtsumme der Aktiven .
8. Gesamtsumme der Schulden .
9. Schuldenfreies Vermögen

M
6740
180
2400

1427156

1436476

1436476

109581

30

10

7544
150
2400

1555466

1565560

1565560
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Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbauverein.
bewegung.

II. Pensionsempfänger.

Bestand zu Anfang des Jahres
Zugang

Bestand am Schlüsse des Jahres .

Ganzinvaliden.

197
34
25

206

Halbinvaliden.

73
2

10
65

Witwen.

217
19
7

229

Waisen.

148
19
17

150

Abschl/uss.

Ausgabe.

1. Rechnungsdefekte und Reste für Rechnung der Vorjahre . ...
2 . Schuldzinsen . . . . . . . . . . .
3. Pensionen an

a ) Ganzinvaliden . . . . . . . . . . . . . .
Davon waren reichsgesetzlich zu gewährleisten — Mark — Pfg.

c) Witwen (einschließlich der Abfindung be i Wiederverheiratung) . . . .
d ) Waisen . . . . . . . . . . . . .

4. Sterbegelder für

c ) Kinder v o n Invaliden . . . . . . . .
d) Witwen, welche in Pension standen

5. Aufwand für Kur, welche Invaliden oder deren Angehörige oder Witwen und
Waisen erhalten haben . . . . . . . . . . . .

6 . Außerordentliche Unterstützungen . . . . . . . . . .
7. An andere Pensionskassen überwiesene Beiträge (§ 57 des Gesetzes vom 2. April 1884)
8. An entlassene Mitglieder zurückgezahlte Beiträge (§ 60a des Gesetzes vom 2. April

1884) . .
9. Für den Ankauf von reichsgesetzlichen Beitragsmarken

10. Steuern . . . . . . . .
11. Verwaltungskosten .
12. Preis der angekauften Effekten ausschließlich der Stückzinsen . . . .
1 3 . A u f Hypotheken ausgeliehen . . . . . . . .
14. In Sparkassen eingezahlt
1 5 . Getilgte Schulden . . . . .
16. Für Anschaffung von Inventar und Immobilien
17. Sonstige Ausgaben

Summe

M

45009

4980
22801
2782

864
48
18
96

3
1427
7691

2966
29622

3959
109581

655
232507

4

9S

M
10
fiM

—

n?
IS
11

91
40

27
10

80
55

Übersicht.
Das Gesamtvermögen besteht:

zu 99,36 °/0 aus Staats- und Kreditpapieren,
zu 0,15 °/0 aus mündelsicheren Hypotheken,
zu 0,48 °/0 aus Barbeständen,
zu 0,oi °/o aus Mobiliarwert.
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Übersieht
über die

Knappschafts-Krankenkassen Sachsens

auf das Jahr

1902.

Anmerkungen:
1. Zu Spalte 1: Bei denjenigen Kassen, deren Ordnungsnummer mit einem * versehen ist, ist es

statutarisch zugelassen, auf länger als 13 Wochen Krankenunterstützungen zu ge-
währen.

2. Zu Spalte 4: Die Beifügung der Abkürzung „w. A." zu dem Prozentverhältnis des Mitglieder-
beitrags zum Lohn bedeutet, daß die Beiträge nicht klassenweise nach Prozenten dea
durchschnittlichen Tagelohns, sondern nach Prozenten des wirklichen Arbeits-
verdienstes der einzelnen Versicherten, soweit dieser 4 Mark für Jen Tag nicht
übersteigt, erhoben werden (§ 8 Absatz 4 und § 18 des Knappschaf 1 sgesetzes vom
2. April 1884).

3. Zu Spalte 8: Der Durchschnittsbestand der Mitglieder während des Jahres ist ans den durch-
schnittlichen Mitgliederbeständen der 12 Monate (d. i. Anfangs- -f- Endbestand
des Monats dividiert durch 2) berechnet worden.

4. Zu Spalte 9, 10 und 11: Die Angaben beziehen sich auf diejenigen Erkrankungsfälle, mit denen
Erwerbsunfähigkeit verbunden war. Die sogenannten Kurscheinfi.lle, d. s. die-
jenigen Fälle, wo der Erkrankte, ohne die Arbeit einzustellen, nur Arzt und
Medizin gebraucht hat, sind in diesen Spalten nicht mitgezählt.

5. Zu Spalte 15: Die Angaben enthalten auch diejenigen Sterbefttlle mit, bei welchen das Sterbegeld
in Gemäßheit der Bestimmung in § 20 Absatz 3 verbunden mit S 74 Absatz 2
des Reichskrankenversicherungsgesetzes vom 10. April 1892 zu gewahren war.
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17.

E i n -

Kassen-

bestand
vom

Vorjahre.

Jt b

Mitglieder-
(einschließ-

Uch
Urlaubs-)

Jt

Werks-

Beiträge.

<« M
*

Vor-
schüsse

der
Werks-
besitzer.

Ji S>

1

*2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Knappschaf ts-Krankenkasse
der Steinkohlen -Aktien -Gesellschaf t Bockwa-

Hohndorf Vereinigt Feld bei Lichtenstein.
der Gewerkschaft Carlschacht in Lugau.

des Steinkohlenbauvereins Concordia zu Öls-
nitz im Erzgebirge.

der Gewerkschaft Deutschland zu Ölsnitz im
Erzgebirge.

des Gtersdorfer Stelnkohlenbauvereius.

des Steinkohlenbauvereins Gottes Segen zu
Lugau.

des Steinkohlenbauvereins Hohndorf zu Hohn-
dorf.

des Steinkohlenbauvereins Kaisergrube zu
Gersdorf.

des Lugauer Steinkohlenbauvereins zu Lugau.
(Sieho Nr. 11.)

der Ölsnitzer Bergbaugewerksehaft.

des Berggebäudes Gewerkschaft Rhenaniu zu
Lugau (am l./VII. 02 mit Nr. 9 vereinigt) f)

der Aktiengesellschaft Steinkohlenwerk
Vereinsglück zu Ölsnitz.

Sa. 1

Hohndorf
bei Lichtenstein.

Lugau.

Ölsnitz im Erzgeb.

Ölsnitz im Erzgeb.

Gersdorf.

Lugau.

Hohndorf.

Gersdorf.

Lugau.

Werke der Ölsnitzer
Bergbau-

gewerkschaft.
Lugau.

Ölsnitz im Erzgeb.

•

A. Steinkohlenbergbau.
1) Berginspektionsbezirk Öisnitz i. E.

1
w. A.

1,6

w. A.
3

w. A.
2,5

w. A.
2

W. A;

iU
w. A.

lis
w. ;A.

2;5
w.: A.

2,a
w. A.

2,5
w. A.

2
w. A.

3.1,|Vli.02

2ja
2J2

W.

*13

14
15

Knappschafts-Krankenkasse
bei den Freiherrlich von Borgk'er Steinkohlen-

werken.
des HUnichener Steinkohlen bau Vereins.

Zanckerode.

Sa. 2

Burgk.

Hänichen.

Zauckerode.

•

1,

A..

213

41

318

554

40

260

163

216

106

252

33

176

2372

235

78

306

428

51

245

189

163

96

367

112

259

2529

1134

229

536

1131

743

1725

702

921

952

1182

248

533

10036

1111

239

499

1061

739

1694

683

857

949

1161

300

519

9812

758

138

413

906

360

762

725

654

574

1042

211

700

7243

684

94

404

ÖÜO

352

752

634

635

543

969

208

643

6718

12257

3122

9133

16769

8328

15470

11248

12346

11360

17373

4528

10863

132797

717

22

1203

8324

2327

5439
l

2008

159

949

208

523

417

1141

130

618

8095

11092

5878

9748

7464

8356

7746

12111

3266

6774

88525

252

18

210

252

95

651

68

79

179

362

52

41

2259

8

1

3

7

4

9

9

1

9

5

—

3

59

4

1

3

3

6

16

3

3

6

6

1

7

69

128

20

37

102

100

175

81

]20

95

124

28

47

39

1101

4156

4969

3189

46

1267

4174

1980

1798

1759

552

1057 || 25036

85

70

91

21

09

39

70

40

25

73

92

64

79

12734

3676

14479

25837

15355

29101

12855

22026

21170

27855

6535

10738

202368

75

05

99

35

46

31

89

34

82

95

83

77

51

16981

1838

7240

12918

7677

14550

6427

1)013

10585

13927

3267

5369

111798

71

02

01

68

73

71

99

24

41

97

98

43

88

1000

—

—
_

1800

—

—

—

—

—

—

2800

— .

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2) Berginspektionsbezirk Dresden.

1>
1,B

f) Die Angaben beziehen sich jedoch noch auf das ganze Berichts] a

53

18
14

85

64

51
71

186

1043

452
1311

2806

1037

464
1340

465 .

264
1344

2841 l! 2073

282

223
728

1233

7847

5314

16039

29200

268

247
1644

2159

5169

3545
10197

18911

130

172
336

638

6

5
12

23

4

3
5

12

38

26
53

117

4201

1684

7783

13669

30

42
99

71

15853

7023
16537

39414

50

62
31

43

15853

3504

16537

35895

50

97
31

78

—

1100

—
1100

—

—
—

—

ir, da die Kassenführung erst Anfang 1903 mit derjenigen von Nr. 9 vereinigt worden ist.
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Rück-
nahme

vom
Reserve-
fonds.

Jt

796

—

—

—

—

11500

—

4000

—

—

2482

18778

—

513
1800

2313

<5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

Ersatzleistungen

a.
der Werks-

besitzer für die
Krankengeld-
erhöhung bei

Unfällen.

Jt

559

55

253

458

124

597

317

359

334

574

87

290

4011

238

197
544

980

$

76

06

36

46

23

89

37

29

54

08

—

65

69

28

76
69

73

b.

der Berufs-

genossen-

schaft.

Jt

439

427

237

483

61

835

52

164

1359

202

119

363

4747

309

252
1753

2316

4

62

32

25

43

84

58

25

72

64

35

42

64

06

87

58
57

02

Sonstige

Ein-

nahmen.

Jt

3924

500

3760

2543

1902

2926

2191

2143

1718

3332

2052

3362

30357

2750

2104

3274

8128

4

03

09

39

63

66

80

05

58

23

02

82

63

93

13

07
56

76'

Summa.

Jt

34679

9394

30127

47210

28311

49858

34612

39881

41148

47691

13822

23159

399898

39206

16380
48231

103818

9

72

24

91

76

01

68

25

57

89

10

97

76

86

58

42
43

43

A u s g a b e n .

Für

ärztliche
Be-

handlung.

Jt

6429

948

4130

7011

4315

9402

4511

8337

6804

7564

2091

3828

65374

6404

3227
2942

12575

3

80

02

94

56

20

50

20

40

47

05

—

05

19

70

90
40

Für
Arznei
und

sonstige
Heilmittel.

Jt

6375

1588

3636

7545

4214

7286

5155

6219

7121

9923

2138

4263

65468

4061

1389

8487

-II 13938

<*

41

52

41

82

96

92

87

—

13

20

20

41

85

74

20
39

33

Krankengelder an

Mitglieder.

Jt

14236

4088

9237

18790

10910

17350

13013

15202

14464

21053

5148

11284

154781

10051

5753

18870

34675

9

82

35

85

32

77

57

—

75

88

84

66

04

85

88

19
44

c _
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.

•9^
M

234

17

180

229

97

420

51

69

172

298

297

36

2105

162

178
273

51 II 614

"5

77

74

04

84

05

02

75

05

06

29

90

69

20

18

87
25

30

Unter-

stützung

an

Wöch-
nerinnen.

Jt S)

—

—

—

—

16

—

—

—

—

—

—

16

45_

45

—
—

—

—

28

—

—

—

—

—

—

28

—
—
—

Ver-
pflegungs-

kosten
an

Kranken-
anstalten.

Jt

1268

34

1807

3324

259

1609

434

743

627

1883

341

927

13259

3037

1647

1605

6289

3

10

50

10

90

—

10

25

30

20

—

20

85

50

07

51
—

Sterbe-

gelder.

Jt

2306

458

952

2379

1968

3704

1604

2388

2293

2407

448

1251

22162

885

834
2081

58 1! 3801

4

54

98

18

60

20

40

85

60

20

-

39

94

20

76
61

57

Verlä

für c

Beru
genoss

scha

Jt

37

427

45

405

61

715

4

164

1207

21

92

364

3548

189

69
1306

1565

;e
ie

s-

en-

t.

3

68

32

16

59

84

58

50

72

44

71

09

80

43

87

58
07

52

Zu-
führung

zum

Reserve-
fonds.

Jt

160

—

5630

27

2670

1

8283

1504

225

2045

2400

5

22954

10295

—

7311

17606

3

80

17

—

96

51

60

10

14

30

—

55

21

34

25

—
08

33

Sonstige

Ausgaben.

Jt

2371

1607

397

1460

800

8800

1071

732

7729

1886

865

451

28175

1416

2512

776

4705

%

90

50

40

23

15

34

65

80

33

84

37

60

11

92

09
25

26

Summa.

Jt

33421

9170

26017

41175

25298

49307

34129

35362

40645

47083

13822

22413

377846

36504

15658

43653

95816

3

28

66

88

40

08

11

72

01

41

13

97

04

69

81

10
49

40

Kassen-

bestand

am

Jahres-

schlüsse.

Jt

1258

223

4110

6035

3012

551

482

4519

503

607

—

746

22052

2701

722
4577

8002

%

44

58

03

36

93

57

53

56

48

97

—

72

17

77

32
94

03

Bestand
des

Reserve-
fonds

(die Wert-
papiere

nach
Kurswert).

Jt

109535

13227

36672

65897

* 55893

82076

50946

57754

47722

97410

25041

43413

685592

52326

33224

81088

166638

4

15

93

20

92

56

13

30

99

82

—

60

59

19

40

30
28

98

Schulden.

Jt S)

—

—

—

—

—

—

2500

—

—

1094

' —

3594

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

43

—

43

_

—
—
—

1
9

L
au
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nd

e 
N
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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n a h m e n .

Rück-
nahme

vom
Reserve-
fonds.

Jt

—

—

—

1784

—

—

3010

2029

3064

—

—

—

9887
2313

18778

30978

4

—

—

—

—

—

—

—

—

50

—

—

—

50

—
—

50

Ersatzleistungen

a.
der Werks-

besitzer für die
Krankengeld-
erhöhung bei

Unfällen.

M S>

63

67

620

78

—

92

472

' 52

169

315

612

413

773

3733
980

4011

8726

69

60

48

60

—

83

24

85

86

87

33

91

49

75
73
69

17

b.

der Berufs-
genossen-

schaft.

Jt S>

136

245

967

34

—

—

337

624

132

497

764

55

348

4144
2316
4747

11207

50

67

78

25

—

—

69

24

—

67

02

97

25

04
02
06

12

Sonstige

Ein-

nahmen.

M \ d>

1848

853

2182

369

87

122

732

1650

337

663

1928

4477

2015

3301

20570
8128

30357

15

48

36

02

19

4l

93

90

55

92

21

60

90

85
76
93

59057 54

Summa.

Jt

24026

13761

49300

7520

R7

4128

6231

31864

16838

20094

33447

64944

35742

74730

382718
103818
399898

886435

*

60

01

42

1°

74

74

76

26

31

92

19

23

52

12
43
86

A u s g a b e n .

Für

ärztliche
Be-

handlung.

Jt

2860

1753

7750

1066

221

935

6548

1710

3080

7183

9264

6699

13679

62754
12575
65374

41 1 140703

*

75

50

64

50

25

60

15

35

30

90

65

01

65

25
—
19

Für

Arznei
und

sonstige
Heilmittel.

Jt 4

2025

1213

5050

946

286

500

2865

1381

2201

4214

6553

3902

8049

39194
13938
65468

44 II 118602

73

80

62

68

76

81

58

94

40

82

96

81

96

87
33
85

05

Krankengelder an

Mitglieder.

Jt

7913

4285

19164

2587

1268

2345

14289

4122

8250

15506

16844

13082

26279

135940
34675

154781

325397

•ä

19

20

82

26

75

03

99

55

28

69

54

10

96

36
51
85

72

ge
hö

rig
e 

vo
n 

in
an

ke
n 

an
 st

al
te

n
ve

rp
fl

eg
te

n
M

itg
lie

de
rn

.

$&

Jt ?>

462

121

628

56

53

69

364

83

138

513

996

705

1097

5290
614

2105

8010

26

50

10

32

—

85

25

40

61

50

08

96

98

81
30
20

31

Unter-

stützung

an

Wöch-

nerinnen.

Jt S>

—

93

—

—

—

—

—

16

—

—

—

69

179
45
16

240

—

—

—

—

—

—

--

50

—

—

—

75

25
—
28

53

Ver-
pflegungs-

kosten
an

Kranken-
anstalten.

Jt

691

635

2685

89

171

318

1303

263

739

1891

2543

1470

3715

16519
6289

13259

36068

*

91

60

90

85

—

40

10

80

30

60

25

25

85

81
58
50

89

Sterbe-

gelder.

Jt

948

850

3995

790

53

555

2164

594

1729

2041

4482

3360

4065

25631
3801

22162

51596

*

66

60

—

33

93

79

—

—

70

75

80

20

76
57
94

27

Verläge

für die

Berufs-
genossen-

schaft.

M S)

14

9

—

34

—

—

25

81

132

349

305

55

310

1318
1565
3548

6432

50

67

—

25

—

—

69

—

—

67

58

97

03

36
52
43

31

B 207

Zu-

führung
zum

Reserve-
fonds.

Jt

4049

3747

6516

1619

87

551

367

3030

7746

1022

—

17402

3050

—

49190
17606
22954

89750

4

25

28

36

52

42

22

05

-

80

50

—

10

75

—

25
33
34

92

Sonstige

Ausgaben.

Jt

407

452

2468

247

1481

234

627

369

967

1716

4166

1848

12880

27868
4705

28175

60748

4

66

60

06

25

60

27

63

99

91

10

32

67

49

55
26
11

Summa.

Jt S>

19373

13069

48353

7437

87

4086

5326

31219

16353

18277

33417

62955

34176

70148

363888
95816

377846

92 1837551

25

81

10

63

12

91

94

18

83

80

98

23

32

87

27
40
69

36

Kassen-

bestand

am

Jahres-

schlüsse.

Jt

4652

691

946

82

41

904

645

484

1816

29

2384

1565

4581

18829
8002

22052

48884

*

75

79

91

79

83

80

58

43

51

94

96

91

65

85
03
17

05

Bestand
des

Reserve-
fonds

(die Wert-
papiere
nach

Kurswert).

Ji S)

35986

18509

61419

11564

2679

1973

17444

36696

10405

19014

53091

114288

59781

85605

528458
166638

1 685592

1380689

98

18

90

17

00

48

48

50

57

—

—

—

15

—

63
98
19

80

Schulden.

Jt

—

—

—

—

—

—

—

—

50

—

—

2500

2550

—
3594

6144

9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

—
43

43

l

La
uf

en
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2l

22

23

24
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n a h m e n .

Rück-
nahme

vom
Reserve-
fonds.

Jl

100

—

—

—

1000

—1105

2205

800

—50

—

619

75

1544

s>

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

49

—

Ersatzleistungen

a.
der Werks-

besitzer für die
Krankengeld-
erhöhung bei

Unfällen.

Jt

—

337
59

—

6

—

143

23

—11

581

——

8

—
4

4

—

59
39

—

34

—

55

85

—

72

—
—
58

—
20

49 1! 12J78

b.
der Berufs-

genossen-

schaft.

M

—

234
217

52

21

—

131

263
55

974

50
—
—

—

8

—

58

4

—

21

—

57

—

20

85

—

83

——

—

40

—

40

Sonstige

Ein-

nahmen.

Jt

26

3559
422

108

204

39

331

657
188
329

5866

280
53
95

39:

289

8

767

t

12

38
45

31

30

30

04

42
57
99

88

14
94
01

90

99

38

36

Summa.

M

331

47704
10164

3157

2389

402

5957

3895
2517
8447

84967

3809
1212
580

2099

2853

436

10990

4

18

94
20

47

78

66

71

10
09
81

94

07
40
26

56

16

18

63

A u s g a b e n .

Für

ärztliche

Be-

handlung.

M

43

11423
2138

405

800

50

1008

681
430

1797

18778

760
186
29

710

677

86

2450

9

50

32
30

—

—

50

85

29
76
22

73

70
70
25

50

50

25

90

Für

Arznei

und

sonstige

Heilmittel.

M

7

6858
1057

283

435

22

685

384
198
868

10802

288
130
41

174

427

29

1093

s>

18

33
27

65

93

25

91

61
11
84

08

90
10
85

68

93

85

31

Krankengelder an

Mitglieder.

Ji

48

16140
3016

1129

742

90

2293

1259
447

1912

27081

909
171
124

564

965

109

2844

*

25

77
28

90

39

—
60

85
56
65

25

15
16
90

04

35

60

20

ge
hö

ri
ge

 v
on

 i
n

an
ke

na
ns

ta
lte

n
ve

rp
fl

eg
te

n
M

itg
lie

de
rn

.

3«

M

—

116
4

—

—

—

116

28

—29

295

—
—
—

—

—

—

*

—

45
90

—

—

—
31

90
—15

71

—
—

—

—
—

—

Unter-

stützung

an

Wöch-

nerinnen.

M

—

61
22

39

14

—

—
_
_

137

——

—

—

—

—

aff)

—

75
—

—

40

—

—

—

15

——

—

—

—

—

Ver-
pflegungs-

kosten
an

Kranken-
anstalten.

M

42

1181
32

—

—

—

670

108

—528

2564

—

—
—

291

81

372

4

—

66
60

—

—

—
45

40

—92

03

——

—

25

20

45

Sterbe-

gelder.

Ji

25

2413
575

182

95

—
322

194
175
318

4301

125
85
26

—

169

—

406

%

20

80
64

—

—

—

—
40
16

20

68
70

—

20

—

58

Verläge

für die

Berufs-

ajenossen-

schaft.

M

—

—

—

—

—

—

9
—

9

—
—
—

—
—

—

*

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

Zu-

führung

zum

Reserve-

fonds.

M

42

7360
1613

946

180

39

550

573
778

5

12090

1327
139
239

323

68

125

2223

4

63

si
53

19

47

30

—

69
22
56

40

52
09
71

77

19

—

28

Sonstige

Ausgaben.

Ji

69

2148
715

121

61

97

238

402
381

2987

7223

266
102
28

176

218

2

795

*

86

05
77

38

66

30

50

18
94
14

78

92
83
90

—

20

15

Summa.

Jt

278

47704
9176

3107

2329

299

5885

3642
2411
8447

83283

3678
815
491

1948

2817

434

— l! 10185

3

62

94
29

12

85

35

62

32
74
48

33

19
56
31

99

62

05

72

Kassen-

bestand

am

Jahres-

schlüsse.

Jt

52

987

60

59

103

72

252
105

1684

130
396
88

150

35

2

804

*'

56

91

35

93

31

09

78
35
33

61

88
84
95

57

54

13

Bestand
des

Reserve-
fonds

(die Wert-
papiere
nach

Kurswert).

Ji

657

51527
8242

3330

5605

1219

6405

8821
5932
5395

97136

7710
1110
2934

1107

8177

250

91 II 21289

9

41

36
14

54

77

39

52

40
10
35

98

24
13
75

72

11

—

Schulden.

Jt

—

—

—

—

—
—
_

~

—
—

—

—
46

95 1 46

s>

—

—
—

—

—
—

_

"

—
—

—

—

—

—

Öa

L
au

fe
nd

e 
N

um
i

30

31
32

33

34

35

36

37
38
39

40
41
42

43

44

45

•
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1.

46

*47

N a m e der Kasse.

2.

Übertrag

Vereinigte Knappschafts-Krankenkasse zu
Tlirchau.

Knappschafts-Krankenkasse Vereins Glück des
Eeichenberger Kohlenbau -Vereins zu
Hartau nebst zugehöriger Ziegelei.

Sa. 2.
C„ ^

Sa B.

Sitz
der Kasse.

3.

Türchau.

Hartau.

gQ ^

V
er

hä
ltn

is
 d

es
ei

tr
ag

s 
zu

m
 

L
A

nm
er

ku
ng

 2

'o "£"0

PH tao
o/

IQ
4.

1,5

w. A.
1,3

Mitgl

Zu-
gang

wäh
des J

5.

378

144

66

588

2686

3274

eder-

Ab-
gang

rend
ahres.

6.

406

161

89

656

2830

3486

Za
der BEI

am
Schlüsse

des J

7.

306

284

178

768

2755

3523

hl
,glieder

im
Durch-
schnitt

ahres

(Tgl. An-
merkung

3).

8.

307

273

174

754

2750

3504

Zahl der
Erkrant
(vgl. AI

über-
haupt.

9.

149

124

76

349

1894

2243

nmgsfälle
imerkung

unter Be-
schränkung

auf
diejenigen

Fälle, welche
über die

Karenzzeit
angedauert

nahen.

10.

148

121

50

319

1412

1731

Zahl der Krankheitstage

über-
haupt

11.

34601

2386'

603J!

i
6449

28196;

34645

vgl. Anm

an welchen
die

Erkrankten
in Kranken-

anstalten
verpflegt
worden
sind.

12.

160

171

39

370

1187

1557

erkung 4)

nnter Beschränkung
auf diejenigen

Krankheitstage,
für welche Kranken-

geld gewährt
wurde

an
im Haus

Verpflegte.

13.

2330

1648

311

4289

19170

23459

hörige von
in

Kranken-

pflegten.

14.

_

111

111
418

529

Ste

D

Hl+£'~{ z.
§

15.

3

2

1

6

31

37

rbefä
von

S

1
<B

•a,
K

16.

2

1

2

5

18

23

le

CS

•O

17.

17

20

10

47

166

Ein -

Kassen-

bestand
vom

Vorjahre.

Jt

952

509

4

1465

1 ""

213 3705

<5

35

04

01

40

51

91

Mitglieder-
(einschließ-

lich
Urlaubs-)

Werks-

Beiträge.

Ji

4852

3121

1264

9238

46616

55854

<*

12

69

35

16

08

24

Jt

2583

1561

632

4776

28201

^

13

15

20

48

13

61

Vor-
schüsse

der
Werks-
besitzer.

Jl

220

—
_

220
4flfi7
"""'

3277

<?

......

—
79

79

C. Erzbergbau.
1) BergreTier Altenberg.

48 Knappschafts-Krankenkasse zu Altenberg und
Umgegend.

Altenberg. M

Sa. 1.

19

19

31

31

120

120

128 45

128 45

40

40

1364

1364

2) Bergrevier Freiberg.
49

50

51

52

Knappschafts-Krankenkasse des Berggebäudes
Alte Hoffnung Gottes zu Kleinvoigtsberg

(siehe Nr. 52).

Christbeschernnger vereinigte Knappschafts-
Krankenkasse zu Großvoigtsberg.

Grubenkrankenkasse der Königlichen Erzberg-
werke (bestehend aus den vorm. Knapp-
schafts -Krankenkassen bei Beihilfe -Kur-
prinz, Himmelfahrt Fdgr., Himmelsfürst
Fdgr. und Mittelgrufoe).

Grubenkrankenkasse für Gesegnete Berg-
manns Hoffnung Fdgr.

(am 16. August 1903 mit Nr. 49 vereinigt).

Kleinvoigtsberg.

Großvoigtsberg.

Freiberg.

Gesegnete
BergmannsHoffnung

Fdgr.

Sa.2.|

1

1,0

1.«

•

7

9

98

—

114

16

10

190

—

216

212

62

2113

—

2387

219

64

2147

—

2430

135

37

1173

_

1345

80

34

1070

—

1184

2152

844

26125

—

29121

91

91

956

956

72 3

72 3

1

1

4

4

1000

1000

22 1051

22 1051

31

31

761

761

72

72

—

—

—

—

54

—

517

—

571

1487

654

20143

—

22284

47

—

369

—

416

3

—

51

—

54

3

—

14

—

17

13

1

93

—

107

230

93

983

—

1307

06

41

57

—

04

1829

444

30035

—

32309

32

69

74

—

75

1828

222

29850

_

31901

28

36

70

—

34

—

—

—

—

—

—

—

—

—



n a h m e n.

Rück-
nahme

vom
Reserve-
fonds.

Jt

1544

78

—

1623

2205

3828

500

500

1200

625

—

1677

3502

4

49

77

—

26

—

26

—

—

—

—

—

67

67

Ersatzleistungen

a.
der Werks-

besitzer für die
Krankengeld-
erhöhung bei

Unfällen.

a s.
*0f v)

12

50

—

63

581

644

30

30

8

5

276

—

291

78

36

—

14

72

86

69

69

80

86

82

—

48

b.

der Berufs-

genossen-

schaft.

Jt, \ $

58

50

—

109

974

1083

—

—

7

—

811

—

819

40

60

—

—
83

83

—

—

50

—

86

—

36

Sonstige

Ein-

nahmen.

Jt

767

239

427

1434

5866

7301

237

237

1958

118

6579

28

8685

l

36

60

49

45

88

33

85

85

17

96

29

72

14

Summa.

Jt

10990

5611

2328

18929

64967

103897

3581

3581

7062

1510

68537

1706

78816

*

63

21

05

89

94

83

79

79

13

28

98

39

78

A u s g a b e n .

Für

ärztliche

Be-
handlung.

M

2450

909

616

3975

18778

22754

582

582

1222

327

12485

14034

*

90

—

09

99

73

72

75

75

05

50

25

80

Für

Arznei

und

sonstige

Heilmittel.

M \ $

1093

713

278

2085

10802

12887

367

367

673

205

10837

11715

31

93

10

34

06

42

30

30

51

04

37

92

Krankengelder an

Mitglieder.

M

2844

2103

306

5254

27081

32335

964

964

1995

763

26118

28877

i)

20

12

80

12

25

37

39

39

29

86

59

q

g|sd"3-g.i
8>§J? 2

!!?!
4]t3
jt

87

—

87

295

383

33

33

38

—

239

74 1! 278

*

51

—

51

71

22

84

84

78.

—

85

63

Unter-

stützung

an

Wöch-

nerinnen.

Jt

—

—

—
137

137

—

—

—

-

—

*

—

—

15

15

—

—

—

—

—

Ver-
pflegungs-

kosten
an

Kranken-
anstalten.

Ji

372

134

76

582

2564

3146

271

271

162

—

1202

1364

*

45

40

—

85

03

88

80

80

—

—

15

15

Sterbe-

gelder.

Ji

406

349

156

911

4301

5213

166

166

444

8

4175

4628

*

58

24

—

82

20

02

90

90

20

80

20

20

Verläge

für die

Berufs-

genossen-

schaft.

Ji \ )

—

—

—

9

9

—

—

7

—

768

776

_

—

—

—

—

—

—

—

50

—

78

28

-

fül

2

Re

fo

Ji

22
K
U

1

2t

12(

14{

(

(

1<

4(

6(
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5u-
rung

am

«rve-
nds.

33

17

29

70

90

60

88

88

58

26

33

28

46

4

28

24

84

36

40

76

97

97

17

41

60

72

90

Sonstige

Ausgaben.

M

795

456

304

1555

7223

8779

198

198

416

178

3227

1677

5500

4

84

—

84

78

62

85

85

63

55

23

67

08

Summa.

jU. &*wv v)

10185

6271

1866

17323

83283

100607

3274

3274

6918

1510

63088

1706

73222

72

28

83

83

3S

16

80

80

13

16'

02

39

70

\

Kassen-

bestand

am

Jahres-

schlüsse.

Ji

804

339

461

1606

1684

3290

306

306

144

—

5449

—

5594

*•

91

93

22

06

6l

67

99

99

—

12

96

—

08

Bestand
des

Reserve-
fonds

(die Wert-
papiere
nach

Kurswert).

Ji S>

21289

7009

8971

37271

97136

134408

6416

6416

8234

2806

186784

—

197825

95

87

96

78

98

76

75

75

02

58

46

—

06

Schulden.

Ji S>
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—

—

46

—

46

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Vogtländische Knappschafts-Krankenkasse zu
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n a h m e n .

Rück-
nahme

vom
Reserve-
fonds.

M

330

330

—

—

240

1023

90

1354
330

3502
500

5686

3828

30978

40493
42678

2184

4

—

—

—

96

25

—

21
—67
—

88

26

50

64
58

94

Ersatzleistungen

a.
der Werks-

besitzer für die
Krankengeld-
erhöhung bei

Unfällen.

Jt \ S>

—

19

34

—

11

—

65

—291
30

388

644

8726

9759
9604

154

—

76

98

—

10

—

84

48
69

01

86

17

04
63

41

b.
der Berufs-
genossen-

schaft.

Ji

—

—

—

—

—

7

—
7

819
—

827

1083

11207

13118
10032

3085

4

—

—

—

—

—

76

—

7fi

36
—

12

83

12

07
71

Sonstige

Ein-

nahmen.

Jt

259

259

671

151

177

1206

21

2227
259

8685
237

11409

7301

59057

77768
78225

36 1! 457

*

01

01

38

—

03

71

16

28
01
14
85

28

33

54

15
43

28

Summa.

Ji

689

689

3084

2617

559

10515

460

17237
689

78816
3581

100324

103897

886435

1090658
1131439

40781

*

06

06

88

01

30

75

24

18
06
78
79

81

83

41

05
08

A u s g a b e n .

Für

ärztliche

Be-
handlung.

Ji

210

210

628

462

127

2036

37

3293
210

14034
582

18120

22754

140703

181579
184579

03 1! 3000

h

25

25

10

62

75

75

85

07
25
80
75

87

72

44

03
34

31

Für

Arznei
und

sonstige

Heilmittel.

Jt

26

26

271

136

62

1694

32

2197
26

11715
367

14306

12887

118602

145795
152100

6305

4

11

11

91

70

12

02

26

01
11
92
30

34

42

05

81
81

Krankengelder an

Mitglieder.

Ji

47

47

514

571

83

4789

145

6105
47

28877
964

35995

32335

325397

393728
415600

21872

4

25

25

96

89

65

61

60

71
25
74
39

09

37

72

18
38

20

ge
hö

ri
ge

 v
on

 i
n

an
ke

na
ns

ta
lte

n
ve

rp
fl

eg
te

n
M

itg
lie

de
rn

.

30

Jt \ 9>

—

—

—

42

—

—

—

42

278
33

354

383

801.0

8748
7454

1293

—

—

07

-

—

—

07

63
84

54

22

31

07
82

25

Unter-

stützung
an

Wöch-

nerinnen.

Ji

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

137

240

377
803

425

*

—

—

--

—

—

—

——

—

15

53

68
11

43

Ver-
pflegungs-

kosten
an

Kranken-
anstalten.

Ji

—

—

23

—

14

—

38

1364
271

1674

3146

36068

40889
42630

1740

*

—

—

75

—

50

—

25

15
80

20

88

89

97
21

Sterbe-

gelder.

Ji

69

69

153

32

40

1310

—

1536
69

4628
166

6400

5213

51596

63209
71083

24 1! 7874

%

—

—

20

—

—

89

—

09

20
90

>»

02

27

48
75

27

Verläge
für die

Berufs-
genossen-

schaft.

Jt \ S>

—

—

—

—

?'

—

7

776
—

784

9

6432

7225
9616

2391

—

—

—

—

—

76

—

76

28
—

04

—

31

35
74

39

füh

z

Res

fo

Jt

2

2

10

2

1

1

u-
rung

im
erve-
ids.

58

58

17

50

77

43

15J38
258

60*46
6

85

149

897

1132
1013

1191

38

33

30

50

94
54

to

4

37

37

83

—

03

14

96

96
37
90
97

20

76

92

88
42

46

Sonstige

Ausgaben.

Jt

62

62

213

724

68

627

100

1735
62

5500
198

7497

8779

60748

77025
77976

950

4

95

95

45

90

75

86

57

53
95
08
85

41

62

92

95
82

87

Summa.

Jt \ %

673

673

2799

2243

559

10481

460

16544
673

73222
3274

93715

100607

837551

1031874
1063210

31336

93

93

45

93

30

53

24

45
93
70
80

88

16

36

40
40

Kassen-

bestand

am

Jahres-

schlüsse.

M \ S>

15

15

285

373

—

34

—

692
15

5594
306

6608

3290

48884

58783
68228

9445

13

13

43

08

—

22

—

73
13
08
99

93

67

05

65
68

03

Bestand
des

Reserve-
fonds

(die Wert-
papiere
nach

Kurswert).

Ji

7633

7533

2719

1271

663

31617

662

36934
7633

197825
6416

248709

134408

1380689

1763808
1670881

92926

b

41

41

74

—

48

54

72

48
41
06
75

70

76

80

26
58

Schulden.

Jt

—

—

—

—

—

—

18

18

—
—

18

46

6144

6208
15586

68 II 9378
II

4

—

—

—

—

—

34

34

—
—

34

—

43

77
80

03

Sg

fc

1

1

53

•

54

55

56

57

58

•

•
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XIV. Sonstige Unterstützungskassen.
A. Übersicht über die alten Unterstützungskassen beim Braunkohlenbergbau

auf das Jahr 1902.*)

Ir 
o
m

au
ie

n
ae

 M
N

um
m

er
.

Alte Unterstützungskasse
bei:

Vermögens-
bestand

vom
Vorjahre.

Jf, \ S)

Gewährte
Unter-

stützungen.

Jl \ S,

Vefmögens-
bestand

am Jahres-
schlüsse 1902.

M \ S)

Be-
merkungen.

a. Berginspektionsbezirk Leipzig.

„Agnesgrube" zu Zeititz (L. 1).

Julius & Hahn's Braunkohlen
werk zu Grechwitz (L. 26).

en-

Se. a.

966

59

1026

40

85

25

96

96

35

35

1429,

61

1491

72

65

37

b. Berginspektionsbezirk Dresden.

E. Reinhold Burghardt 's Braun-
kohlenwerk in Seitendorf (D. 5).

Ernst Gotthelf Heidrich's Braun-
kohlenwerk in Türchau (D. 16).

von Uckermann's Braunkohlenwerk
in Merka (D. 41).

Se. b.

Gesamtsumme

547

2905

1177

4630

5656

53

54

08

15

40

137

178

128

444

540

75

04

70

49

84

413

2826

1084

4324

5815

87

39

27

53

90

*) Anmerkung. Über die Verwendung des Vermögens dieser alten Unterstützungskassen ist nach
Inkrafttreten des Knappschaftsgesetzes vom 2. April 1884 Beschluß gefaßt worden. Es wird teils zu Unter-
tützungen nach den alten Statuten, teils zur Übertragung der zu den neuen Knappschaf ts-Kranken- beziehent-
ich -Pensionskassen zu leistenden Beiträge verwendet.

£ 28
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B. TJnterstützungskassen Ibeim Steinkohlen- und Erzbergbau.

I 
F

or
tl.

 
N

um
m

er
. 1

Bezeichnung der Kasse.

Vermögens-
bestand

vom
Vorjahre.

M \ •&

Verteilte
Unter-

stützungen
im Jahre 1902.

Ji \ -6

Vermögens-
bestand

am Jahres-
schlüsse 1902.

(Kurswert.)

M \ 4

a. SteinkoJilenbergbau.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unterstützungskasse bei B o c k w a -H o h n -
dorf Vereinigt Feld bei Lichtenstein

Bruchteilpfennigkasse bei Carlschacht

Bruchteilkasse bei Concordiazu Olsnitz

Unterstützungskasse bei Deutschland
zu Olsnitz

Unterstützungskasse für Knappschafts-
mitglieder beim Gersdorfer Stein-
kohlenbauverein zu Gersdorf . .

Unteretützungskasse bei Gottes Segen

Lohnpfennigkasse beim Steinkohlen-
bauverein Hohndorf zu Hohndorf

Ünterstützungskasse bei Kai s er grübe

Beamtenunterstützungskasse daselbst

Unterstützungskasse beim Lugauer
Steinkohlenbauverein zu Lugau .

Beamtenpensionskasse daselbst . . . .

Bruchteilpfennigkasse bei der Ölsnitzer
Bergbaugewerkschaft zu Ölsnitr .

Bruchteilpfennigkasse bei Ehenania
zu Lu£au • • . .

Unterstützungskasse bei Vereinsglück

Pfennigkasse beim Hänichener Stein-
kohlenbauverein zu Hänichen . .

Einlagekasse für Invaliden beim König-
lichen S t ein kohlen werk zuZaucke-
rode

4366

923

1707

22807

4554

7819

1621

6294

33182

5284

88970

3852

2025

7056

' 1397

39

86

53

76

43

58

99

43

67

78

26

61

24

05

2307

241

679

15193

6985

2385

2184

O1Q«ti-LC/U

3948

—

6153

907

733

292

1710

20

92

60

04

94

Kf)
wU

—

50

—

—

04

95

91

4415

967

2067

25345

4769

8311

1401

6059

40482

5076

113304

3502

2779

7056

1662

21

20Z.\J

67

78

03

66

94

34

66

77

26

22

43

06
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F
or

tl
. 

N
um

m
er

. 1

17

18

19

20

21

22

Bezeichnung der Kasse.

Einlage- und Bergbierkasse für Arbeiter
beim Königlichen Steinkohlen-

Kasse für außerordentliche Unterstüt-
zungen bei den Werken des Erz-
gebirgischen Steinkohlen-Aktien-
vereins zu Schedewitz

Unterstützungskasse beim Oberhohn-
dorfer Forst- Steinkohlenbau-

Unterstützungskasse beim Oberhohn-
dorferSchader-Steinkohlenbau-
verein zu Oberhohndorf

Kasse für außerordentliche Unterstüt-
zungen beim Aktien vereine der
Zwickauer Bürgergewerkschaft

Summe a

Vermögens-
bestand

vom
Vorjahre.

M

2863

741

835

2897

2100

1920

203223

•A

41

85

41

47

85

57

Verteilte
Unter-

stützungen
im Jahre 1902.

M

13113

1418

385

410

73

2170

53489

&

94

60

50

64

Vermögens-
bestand

am Jahres-
schlüsse 1902.

(Kurswert.)

M

7741

503

795

2846

2100

1544

242733

•&'

73

46

62

45

84

33

Erzbergbau.

Pensions- und Unterstützungsfonds bei
Alte Hof fnung Gottes zu Klein-

Fahrgelderkasse bei der Königlichen
Grube Himmelfahrt Fundgrube
zu Freiberg

Fahrgelderkasse bei der Königlichen
Grube Himmelsfürst Fundgrube

Z Witterstocks-Gewerkschaftliche Berg-
arbeiter-Unterstützungskasse zu Alten-
bersr

Kasse für außerordentliche Unterstüt-
zungen bei Vereinigt Zwitterfeld
Fundgrube zu Zinnwald . . . .

Summe &

44880

37

321

37

45276

10

W

21

99

70

1626

427

110

5

2168

qo

_
-90

50709

31

362

47

51151

m

?,n

68

99

72

B 28*
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C. Im Jahre 1903 bei dem Erzbergbau für den Schulunterricht an BergmanhsMnder
gewährte Unterstützungen.

a. Zahl der unterstützten
Bergmannskinder.

Am Anfange des Jahres . . . .

Im Jahre 1902 kamen hinzu durch
Aufnahme in die Schule . . .

Insgesamt

Dagegen wurden aus der Schule

Zahl der Kinder am Jahresschlüsse
1902

b. Verhältnisse der Schul-
kassen.

Einnahmen:

Vermögensbestand vom Vorjahre .

Beiträge aus Staatsmitteln . . . .

Beiträge von der Mannschaft . .

Zinsen und andere Einnahmen . .

Summe

Ausgaben:

Schulgelder

Verwaltungskosten und sonstige

Summe

Vermögensbestand am Jahresschlüsse
1902 . . . . .

Bergrevier
Freiberg.

Knaben

1815

262

2077

343

1734

Mädchen

1793

248

2041

345

1696

M

35954

7049

3813

3741

50557

10944

721

11666

38891

•A

20

—

01

75

96

66

80

46

50

Bergrevier
Altenberg.

Knaben

54

8

62

8

54

Mädchen

63

5

68

8

60

Jt

6817

396

—

226

7439

601

83

684

6755

•A

31

—
—

13

44

40

40

04

Bergrevier
Marienberg.

Knaben

23

—

23

4

19

Mädchen

19

3

22

2

20

M

671

210

—

24

906

206

34

241

665

•A

9l

—

—
23

14

70

40

10

04

Bergreviere
Scheibenberg,

Johann-
georgenstadt

und
Schneeberg.

Knaben

384

75

459

74

385

Mädchen

397

81

478

87

391

M

2363

2585

—

142

5091

2615

105

2721

2369

-tJ

54

—

—

53

07

90

30

20

87

Summe.

Knaben

2276

345

2621

429

2192

Mädchen

2272

337

2609

442

2167

M

45806

10240

3813

4134

63994

14368

944

15313

48681

•A

96

—

01

64

61

66

50

16

45
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D. Stiftungskassen und aus denselben gewährte Unterstützungen.

1. Bei dem Kohlenbergbau.*)

Name der Stiftung.

^.ugustus-Stiftüng bei den
Freiherrlich von ßurgk'er
Steinkohlenwerken(1850 ge-
gründet, 1875 erweitert) zur
Unterstützung von Arbeitern,
Invaliden, Witwen, Waisen und
von Konfirmanden

Jnterstützungsfonds bei der vor-
maligen Bockwa-Oberhohn-
dörfer Knäppschaf ts-Pen-

3räf -von-Bose -S t i f tung für
arme Bergleute und deren Hinter-
lassene, sowie sonstige Arms der

?reiherrlich von Bürgk'er Frei-
schulgeld-'Stiftung . . .

Sugen- Esche -St i f tung beim
G'ersdorfer Steinkohlen-
bäuverein zur Ausstattung von

Direktor - Jobst-Stif tung beim
G'ersdorfer Steinkohlen-
bauverein für unverschuldet
in Not gekommene Arbeiter

Caeubel-Stiftung der Knapp-
schaftskrankenkasse bei den Frei-
herrlich von Bu'rgk'er Stein-
kohlenwer'ken zu Burgk . . ;

SVeihnachtsfonds beim König-
lichen S t ein kohlen werke zu
Zauckerode (1874 gegründet)
zur Unterstützung von Arbeitern,
Invaliden, Witwen, Waisen und
von Konfirmanden

Fnterstützungsfonds für Ar-
beiter beim sächsischen Braun-
kohlenbergbau i

Wettin-Stiftung",insbesöndere
für Bergschüler, welche sich dein
Braunkohlenbergbau widmen
wollen , •

Summe 1

Im Jahre 1902 gewährte Unterstützungen
_ . . . .

in

Ölsnitz.

.*..

—

—

300

305

—

—

—

—

605

*

—

j

—

-

^_

—

—

—

—

—

den Berginsj

Leipzig.

//um

—

___

—

^_

—

—

—

50

50

*

—

•_

—

—

—

—

—

—

jektionsbezir

Dresden.

Jt

5769

2573

—

4327

81

—
12751

S)

50

10

___

—

73

—

—
33

ren

Zwickau
I und II.

Jl

—

1825

3200

—

__

—

—

—

—
5025

.$

—

—

.

1 —

• —

—

•• —

•—

Summe.

Ji \ S>

5769

1825

3200

2573

300

305

—

4327

81

50

18431

50

10

_

—

73

—

—

33

Vermögens-
bestand

am Jahres-
schlüsse

1902.

Ji

40832

2690

80000

—

14054

11269

9067

9678

3371

1591

1-72554

<*

26

26

—

69

26

20

51

47

10

75

*) Neben den hier aufgeführten jStiftüngskassen, deren Verwaltungsstellen zum Teil freiwillig Mit-
eilüngen über die Kassenvorgänge machen, bestehen beim sächsischen Kohlenbergbau noch eine Anzahl
reiterer dergleichen, von welchen jedoch das Bergamt in Mangel eines Aufsichts- oder Kolläturrechts köine
fassenabschlüsse erhält; die vorstehende Zusammenstellung kann also keinen Anspruch auf Vollständigkeit
Theben.
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2. Bei dem Erzbergbau.

Name der Stiftung.

Äquivalentfonds (Stif-
tung für hilfsbedürftige
Personen bei dem Berg-
mannsstande) . . . .

AI emann'sche Stiftung zur
Unterstützung armer
Berg- und Hüttenleute,
sowie der Witwen und
Waisen verstorbener der-
gleichen

Stiftung der Alten berger
Zwitterstocks-Ge-
werkschaft zur Unter-
stützung kranker und
invalider Bergarbeiter des
Zwitterstockwerkes be-
ziehentlich derer Witwen
und Waisen

Bergrat - B a u e r - Stiftung
für verwaiste Bergmanns-
knaben zur Erlernung
eines Handwerkes . . .

Frau- Bergrat -B au er- Stif-
tung zur Errichtung von
Freistellen für Berg-
mannswitwen im Stadt-
krankenhaus zu Freiberg

Bergst if tskasse . . .
Böhme-Stiftung für säch-

sische Erzbergleute . .
Bondi'sche Stiftung zur

Unterstützung armer
Bergleute zum Besuche
eines Bades

Buschbeck'sche Stiftung
f ü r Marienberg . . . .

.Dreß ler 'sehe Schenkung
f ü r Schneeberg . . . .

E b e r t - Stiftung für Schnee-
berger Bergleute . . .

Fischer'sches Legat für
Schneeberg

Freiesleben'schea Gestift

Freundschaf ts - Gestift
zur Unterstützung der
Bergarmut

Im Jahre 1902 gewährte Unterstützungen

Freiberg.

M

213

432

—

50

—
5329

2075

37

—

—

—

—

—

—

4

80

10

—

—

—
17

—

—

—

—

—

—

—

—

im Bei

Altenberg.

J(

—

226

57

—

—
—

682

—

—

—

—

—

—

—

s>

—

06

05

—

—
—

50

—

—

—

—

—
—

—

grevier

Marienberg.

M

—

_

—

—

—
—

25

—

—

—

—

—

—

—

4

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—

Scheiben-
berg u. s. w.

M

—

_-,

—

—

—
—

400

—

—

—

35

—
—

10

4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

95

—

—

30

Summe.

Jt

213

658

57

50

—
5329

3182

37

35

—

—

10

t

80

16

05

—

—
17

50

—

—

—

95

—

—

30

Vermögens-
bestand

am Jahres-
schlüsse

1902.

Jt

6470

23680

1630

1562

2610
29427

91202

917

406

717

1000

1100

1576

300

*

30

—

15

98

15
60

84

75

65

50

—

36

37

—
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Name der Stiftung.

Jeye r - Ehren f rieders -
dorfer Unterstützungs-
fonds . . . . . .

judwig-Graube'sches Ge-
stift. .

jroschupf'sches Gestift
zur Unterstützung kran-
ker Armer im Schneeber-
ger Kevier

laldenluster Gestift zur
Unterstützung von zwei
hilfsbedürftigen Berg-

lempel'sche Stiftung zur
Labung verunglückter
und kranker Bergleute .

I eß 'sches Gestift zur Unter-
stützung der Bergarmut .

EEeubner'sche Familien-
Stiftung zur Unterstütz-
ung von Bergarmen für
Schneeberg

Seubner-Stiftung für die
Voigtsberger Revier-Ab-
teilung

Karstenbruck'sches Ge-
stift zur Unterstützung
armer Bergleute . . .

Kämpf 'sches Legat. . .

Bernhard - Krüger'sches
Gestift

Kur fü r s t - Moritz'sches
Gestift zur Unterstützung
der Bergarmut (Anteil
der Stadt Freiberg) . .

Löhr'sches Gestift zur
Unterstützung Kranker in
den Bergstiftshäusern

Luther-Stipendium für
Neustädtel, namentlich
f ü r Bergschüler . . . .

Wende'sches Gestift . .
1. und 2. Meißner'sches

Gestift zur Unterstützung
armer Bergmannswitwen

Im Jahre 1902 gewährte Unterstützungen

Freiberg.

Jt u)

244

147

—

—

—

108

812

105

—

—

- —

_

50

—

—

—

—

—

—

—

~—

im Ber

Altenberg.

Jt $

,

_

—

—

. ___

L _ _

24

—

—

—
2l

26

_

—

—

—

50

—

—

—
—

25

grevier

Marienberg.

Jt

47

__

' _

j

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

4

40

_

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

Scheiben-
berg u. s. w.

M

80

15

—

50

52

117

52

• —

—

—

60

—

—

*

_

—

—

50

50

—

—

—

—

—

—

Summe.

Jt

47

244

80

15

147

50

52

117

52

24

108

312

105

60

21

26

b

40

50

—

50

50

50

—

—

—
—

25

Vermögens-
bestand

am Jahres-
schlüsse

1902.

Jt

1693

6174
826

*>

15

65
36

und 3 Blau-
farbenwerks-

anteile im
Werte von
675 Mark

1034

4342

1529

1500

3588

1368

700

3226

10976

3045

2000

600

900

02

25

78

72

15

—

68

56

82

—

—

*^~
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Name der Stiftung.

Milich'sches Gestift zur
Unterstützung der Berg-
armut

Müller'sches Gestift . .

N e u b er t-Stiftung f ürBerg-
schüler

Neuhäußer-Stiftung . .

Fonds für hilfsbedürftige
Bergleute zu Neu s täd t el
und S c h n e e b e r g zur
Anschaffung von Brenn-
materialien

Öhler'sches Gestift . .

Opitz'ßches Gestift zur
Labung und Erquickung
verunglückter oder kran-
ker Bergleute und not-
leidender Bergmannswit-
wen

Otto-Stiftung zur Unter-
stützung invalider Berg-
leute des Zwitterstock-
werkes zu Altenberg und
deren Witwen . . . .

Augusten -Bernhard - Prü-
fer - Stiftung für die
Grube Himmelfahrt zur
Abhaltung eines Kinder-
festes und zur Unter-
stützungvonBergschülern
oder von Bergakademisten

Eömer'sches Legat zur
Unterstützung hochbe-
jahrter Almosenempfän-
ger im Marienberger
Eevier

Schneeberger Berg-
amts-Armen- und
Hil fskasse . . . .

Schneeberger grünes
Kirchenkästel . . .

Heinrich - Schnorr - Stif-
tung für Schneeberg und
Neustädtel . . . .

S ehr eyer - Hennig - Stif-
tung zu Schneeberg . .

Im Jahre 1902 gewährte Unterstützungen

Freiberg.

Jt \ S>

1008

90

7

—

—

105

—
3379

—

—

—

—
96

Kinderfest-
Aufwand,

925 —
für Berg-

schüler.

—
—

—

—

im Berj

Altenberg.

Jt S>

693
60

—

—
39

400

.

—

—

55

—

—
—

_

—

—

—

—

*revier

Harienberg.

Jt

352

.__

—

—
—

_

—

—

—

—

t

—

—

—
—

—

—

—

—

Scheiben-
jergu. s.w.

M

565

—

24

—

135

140

120

17

4

—

—
—

81

—

.̂

—
—

—

—

94

—

50

Summe.

M

2618

60

90

7

24

39

105

400

4304

135

140

120

17

4

55

_ —

—

81

—

—

—

96

—

—

94

—

50

Vennögens-
bestand

am Jahres-
schlüsse

1902.

Jl

69380
1743

2940

207

2828

1050

3007

10136

110318

*

73
50

82

—

30

—

50

30

87
Hauptfonds,
25229 78

Nebenfonds.

305

3693

1473

3719

520

i n40

14

16

23

03
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Name der Stiftung.

Stiftung für hilfsbedürftige
Bergarbeiter-Familien im
Bergrevier Freiberg . .

Paube'sches Gestift zur
Leistung einer Beihilfe bei
Erziehung der Kinder be-
dürftiger Familien ver-
storbener Bergleute . .

rhomas'sche Stiftungen
für arme Bergmanns-
witwen in Erbisdorf und

Dettau'sches Legat zur
Unterstützung der Hinter-
lassenen verunglückter
Bergleute des Obererz-
gebirges

Weidensdörf er -Stiftung

iVenk'sches Legat zur
Unterstützung armer
Bergmannswitwen des
Obererzgebirges . . .

Steiger -Wenzel-Stiftung .

yVerner'sches Gestift zur
Unterstützung armer
Bergleute und von Berg-
mannswitwen u. -Waisen,
sowie zu Stipendien für
zwei Freiberger Berg-

1. Nebenstiftung zurWerner-
Stiftung

Ü.Nebenstiftung zurWerner-
Stiftung

Zeidler'sches Gestift zur
Unterstützung verun-
glückter Bergleute und
von Hinterlassenen der-
gleichen . . . . .

Ziegler'sches Gestift zur
Verpflegung armer kran-
ker Bergarbeiter und deren
Angehörigen . . . .

Gustav-Zschierlich's Ju-
biläunis-Stiftung . . .

Summe 2

Im Jahre 1902 gewährte Unterstützungen

Freiberg.

Jt

43

1703

22

—
7

—
57

414

35

50

—

—

—

16900

4

—

50

50

—
—

—
— '

—

—

—

im B<

Altenberg.

Jl

—

72

—

—

—
—

22

—

—

—

53 1! 2323

s>

—

—

—

—

—
-

—

—

—

91

jrgrevier

Marienberg.

Jt

—

31

4

—

44

—

55

r

12

—

30

600

S>

—

50

05

—

—
—

—

—

—

Scheiben-
berg u. s. w.

M

—

429

126

—

76

—

209

48

67

60

95 2892

4

—

—

45
—

—

—

-

50

—

45

Summe.

Jt

43

2236

22

130

7

120

57

700

35

50

60

67

90

22717

s,

—

—

50

—
—

—
—

—

50

—

84

Vermögens-
bestand

am. Jahres-
schlüsse

1902.

M

1219

67139

600

4611
207

3742

1800

23797

1216

1808

1818

1500

3046

555844

4

—

23

39

—

42

—

01

69

34

87

—

68

68

B 29
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E. Bergmagazin- und Teuerungszulagen-Fonds.

Einnahme.

Kassenbestand vom Jahre 1901 . . .

Beiträge der Gruben- und Eevierkassen

Kapitalzinsen . . . . . . . .

Sparkassenabhebungen, Effektenverkauf
und Darlehnsrückzahlungen . ; . .

Sonstige Einnahmen

S u m m e

Ausgabe.
Teuerungszulagen und andere Unter-

stützungen , .

Beitragszuschüsse zur Knappschafts-
Pensionskasse . . . . . .

Zuwendung an die bergknappschaftliche
Schulkasse ... . . . .

Vorschußrückzahlung . . . . . . .

Verwaltungskosten .

Sparkasseneinzahlungen, Effektenankauf
u n d Darlehnsauszahlungen . . . .

Summe

Verbleibender Kassenbestand . . . .

Sonstiges Vermögen (nach Kurswert) .

Gesamt vermögen

Hiervon gehen ab an Schulden . . .

demnach
Eeinvermögen am Jahresschlüsse 1902

Bergmaga
ZI

Freiberg.

M

2151

28754

27120

1880

59906

10555

6900

2500

4160

25728

5479

55323

4583

775356

779939

—

779939

•A

83

71

54

50

58

08

46

50

96

—

96

zinkasse
i

Johann-
georgenstadt.

M

340

4501

1800

6642

2779

1200

301

2199

119

6600

41

132107

132149

—

132149

t3

56

70

26

05

97

70

96

68

58

43

01

—

01

Teuerungs-
zulagen-Fonds

zu
Marienberg.

M

1499

5666

3200

1

10367

3943

721

727

3177

35

8605

1761

166127

167889

—

167889

t3

91

11

15

17

50

75

10

53

72

60

57

60

17

—

Summe.

M

3992

38922

32120

1881

76915

17277

8821

2500

5189

31106

5635

70529

6386

1073591

1079978

—

17 1079978

<J

30

52

15

97

55

75

57

23

26

36
o

61

53

14

—

14
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XV. Zusammenstellung
des Yermögens der bei dem Bergbau bestehenden Unterstütznngskassen und

der ans denselben gewährten Unterstützungen.

Namen der Kassen

Knappschafts-Pensions-
Kassen . . .

Summe f. s.

Knappschafts-Kranken-
Kassen.
Steinkohlenbergbau . . .

Braunkohlenbergbau . . .
Erzbergbau

.Summe

Unterstützungskassen.
Kohlenbergbau ... . . .
Erzbergbau

Schulkassen bei dem Erz-
bergbau

Stiftungskassen.
Kohlenbergbau

Bergmagazin- und
Teuerungszulagen-
Fonds bei dem Erzbergbau

Hauptsumme !

i

Vermögen

am Anfange

des Jahr

M

22682579

. 1350852

126085

246585

1723523

208879

45276

45806

17,0755
520994

1067881

26465697

•A

67

QO

04
5.3

46

97
70

96

03
32

65

76

sbestand

am Schlüsse

es 1902.

M

23917169

:1423428
137653

255300

1816383

248549

51151

.48681

172554

555844

:, 1079978

27890312 ;

4

48

42
43
29

14

23
72

45

75
68

14

59

Ver-
mehrung

des Ve
im Jäh

M

1.234589

72576
11568
8714

92859

39669

5875

2874

1-799
34850

12096

1424614

Ver-
minderung

rmögens
re 1902.

-A II M

81

CQ«JiJ

39
76

68

26
02

49

72
36

49

83

—

—

—

—

—

—

•A

—

—

—

—

—

—

. Im Jahre
1902

gewährte
Unter-

stützungen.

M

1940251

f*nf\n ^ r\uouoia
76857

76851

834328

*).54030
2168

14368

18431
22717

285S9

2914896

•A

60

.21
•78

:23

.22

48
,90

66

33
84

30

33

*) Einschließlich.der-den Arbeitern gewährten Darlehen.
B 39*
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Mitteilungen
über die

unterirdischen gewerblichen Gruben im Jahre 1902.

I. Übersicht
der unterirdischen gewerblichen Gruben, ihrer Besitzer, Vertreter und Beamten,

nebst einem Anhang über die Gesamtbelegschaft.

j-*

2

Bezeichnung
des

Werks.

.ri
'£

§1
•8lM O

II II
HP

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH.= Amtshaupt-

aiannschaft.
St. = Stadtrat.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Vertreter
des

Besitzers.

Betriebsleiter und
andere

Werksbeamte,

Börtewitzer Kaolin-
werke i. Börtewitz.

Gebr. Böttcher,
Steinzeugröhren-
und Chamotte-
warenfabrik in
Zittau.

(Betrieb im Hertst 1902
eingestellt.)

Fiskalisches Weiß-
erdewerk Seilitz
in Seilitz.

Fiskalisches Weiß-
erdewerk Sornzig
in Baderitz.

Fritzsche's Ton-
werke in Löthain
u. Obermuschütz.

Tonwerk Bittergut
Graupaig in
Graupzig.

U

U

U

U

U

u

A. Ton- und Kaolingruben.
P. Sornzig (Bez.

Leipzig).
AG. Hügeln.
AH. Oschatz.

P. Zittau.
AG. „
St. „

P. Zehren.
AG. Meißen.
AH.

P. Hügeln (Bez.
Leipzig).

AG. Hügeln.
AH. Oschatz.

P. Meißen.
AG. „
AH. „
P. Ziegenhain (Sa.),
AG. Lommatzsch.
AH. Meißen.

Naumann, B.,Geh.
Kommerzienrat in
Loschwitz bei
T^„„„ J„«
JU/1GOUG11.

(F.: BörtewitzerKao-
linwerke Eobert
B. Naumann
Borte witz.)

Böttchers, K. R.,
Erben in Plauen-
Dresden.

(F.: Gebr. Böttcher
in Zittau. Zweig-
niederlassung.)

Königl. Sächsischer
Staatsfiskus.

(F.: Königl. Sachs.
Porzellanmanu-
faktur.)

Königl. Sächsischer
Staatsfiskus.

(F.: Königl. Sachs.
Porzellanmanu-
faktur.)

Fr i tzsche, E.,
Gutsbesitzer in
Löthain.

vonZehmen,O.H.,
Forstmeister in
Weißig, Post Oß-
ling.

Weckebrodt ,
H., Direktorin
Börtewitz.

Böttcher, H.,
Dr. phil., Pro-
kurist in Zittau.

Gesell, P.,
Kommerzien-
rat in Meißen,
Direktor.

Desgl.

V o i g t , A., Di-
rektor in Rade-
beul, für den
Verkauf der
Produkte.

Fichtner.K.M.,
Wirtschaftsbe-
sitzer und Ge-
meindevor-
stand in Graup-
zig, für die
übrigen Ge-
schäfte.

Blumentri t t , A.
Obersteiger in
Dahlen.

Winkler, M., Be
triebsinspektor ii
Meißen.

Desgl.

Thomas, W.,
Schachtmeister ii
Stroischen.
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£
o5sj

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bezeichnung

des

Werks.

Kaschka - Mehrener
Tonwerke, J. G.
Venus in Mehren.

Kauffmann'sche
Tongrube in
Schwochau.

(1902 ruhte der Betrieb.)

Krister's Porzellan-
erdegruben in Sei-
litz und Löthain.

Löthain-Meißner
Tonwerke.
Heinrich Rühle
in Löthain.

Löthain-Meißner
Ton werke, Lud-
wig Benndorf in
Löthain.

Betrieb im Sommer 1901
eingestellt.)

Tongrube Mar-
garethe in Eulitz.

Ton- und Kaolin-
gruben der Mär-
garethenhtttte in
Großdubrau und
Quatitz.

Porzellanerdegrube
der Meißner Cha-
motte- und Ton-
Warenfabrik in
Dobritz.

Im Berichtsjahre ruhte
der Betrieb.)

Tongrube der Meiß-
ner Chamotte-
Ofenfabrik vorm.
Theodor Alex.
Markowsky in
Löthain.

.2
O

3*^°

11

(3t>
II H
HP

U

u

u

u

u

u

T
u.
U

U

u

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.

AH. = Amtshaupt-
m an n schaf t.

St. = Stadtrat.

P. Meißen.
AG. „
AH. „

P. Lommatzsch.
AG.
AH. Meißen.

P. Zehren.
AG. Meißen.
AH. „

P. Meißen. '
AG. „
AH. „

P. Meißen.
AG. „
AH. „

P. Leuben bei Riesa
AG. Lommatzsch.
AH. Meißen.

P. Merka (Bez.
Dresden).

AG. Bautzen.
AH. „

P. Meißen.
AG. „
AH. „

P. Meißen.
AG. „AH. ;;

Besitzer.

(F. = Firma.)

Schröter, O. H.,
in Meißen.

(F.: Kaschka -Meh-
rener Tonwerke,
J. G. Venus.)

K a u f f m a n n , O.,in
Niedersedlitz.

(F.: Otto Kauffmann
in Niedersedlitz.)

Krister, ̂ Fabrik-
besitzer in Walden-
burg in Schlesien.

Rühle, H., in
Meißen.

(F. : Löthain-Meißner
Tonwerke , Hein-
rich Rühle.)

Benndorf , L.,
Gutsbesitzer in
Löthain.

Meißner Tonwaren-
und Kunststein-
fabriken, Akt.-
Ges. , vorm. Fr.
Kollrepp in
Meißen.

Akt.-Ges. Marga-
rethenhütte bei
Bautzen, H.
Schomburg und
Söhne. (F.)

Meißner Chamotte-
u. Ton warenfabrik,
G. m. b. H. in
Meißen. (F.)

Akt.-Ges. Meißner,
Chamotteofen-
fabrik vorm. Tb..
Alex. Markows-
ky in Meißen -
Cölln. (F.)

Vertreter

des
Besitzers.

W e i ß e , E. E.,
Obersteiger in
Mehren bei
Meißen.

G ö t h e , F., In-
genieur in Sei-
litz.

Boitz, R., Ge-
schäftsführer in
Meißen.

Benndorf , E.,
Kaufmann in
Meißen.

Beck, J., Direk-
tor in Berlin;
Nee fe , A., Di-
rektor in
Meißen.

S c h o m b u r g ,
H., Direktorin
Großdubrau.

Leuthold, E.,
Fabrikdirektor
in Meißen.

Zeidler, R.,
Kaufmann in
Meißen.

Betriebsleiter und

andere
Werksbeamte.

Weiße, E. E., Ober-
steiger in Mehren
bei Meißen.

G ö the, F., Ingenieur
in Seilitz.

Sagner, Ober-
steiger in Seilitz.

Feldmann, K. A.,
Obersteiger in
Meißen.

Z immermann , E.
H., Steiger in
Leuben.

Carolus, B., Ober-
steiger in Groß-
dubrau.

Schütze, E., Ober-
steiger in Schletta.

Sträube, H., Stei-
ger in Görna bei
Krögis.
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1

16

17

18

19

20

21

22

23

Bezeichnung
des

Werks.

Tongrube der Meiß-
ner Ofen- und
Porzellanfabrik
(vorm. C.Teiehert)
in Löthain.

Tongrube der Ofen-,
Porzellan- und
Tomvarenfabrik
„Mügeln" in
Mehren.

laolingrube der
Ofen-, Porzellan-
und Tonwaren-
fäwrik juüi>'eiüss

in Poppitz.

Petzold's Kaolin-
grube in Dahlen.

Betrieb eingestellt.)

Sächsische Kaolin-
werke in Kemm-
litz, Poppitz und
Glossen.

Tongrube der
SUehsischenOfen-
nnd Chamotte-
vraren-Fabrik
vorm. Ernst Tei-
chert in Mehren.

Ernst Teichert's
Tonwerke in Ober-
jahna, Kaschka,
Canitz, Mohlis und
Schletta.

Villeroy und Boch-
sehe Tongrube in
Löthain.

T
ag

eb
au

. 
[1

U
nt

er
ir

d.
 B

et
ri

eb
. 

II
II 11

HD

U

u

u

u

u

u-

u

u

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Meißen.
AG. „
AH. „

P. Meißen.
AG. „
AH „

P. Mügeln (Bez.
Leipzig).

AG. Mügeln.
AH. Osehatz.

P. Dahlen (Sa.).
AG. Oschatz.
AH. „

P. Mügeln (Bez.
Leipzig).

AG. „
AH. Oschatz.

P. Meißen.
AG. „
AH. „

P. Meißen.
AG. „
AH. „

P. Meißen.
AG. „
AH. „

Besitzer.
(F. = Firma.)

Akt. -Ges. Meißner
Ofen- und Porzel-
lanfabrik (vorm.
C. Teichert) in
Meißen (F.)

Ofen-, Porzellan- und
Tonwarenfabrik
Mügeln, G. m.b.H.,
in Mügeln. (F.)

Desgl.

Milke, J., Zahnarzt
in Dresden.

Sächsische Kaolin-
werke, G. m. b. H.
in Kemmlitz.

Sächsische Ofen- und
Chamottewaren-
fabrikvorm.Ernst
Teichert, Akt-
Ges. in Meißen. ( F.)

ErnstTeichert.G.
m. b. H. in Meißen.
(F.)

Villeroy & Boch,
Steingütfabrik in
Dresden.

(F.: Villeroy & Boch
in Mettlach, Zweig-

•niederlassung in
; Dresden.)

Vertreter
des

Besitzers.

Polko, K., Di-
rektor in
Meißen.

Liesche, E.,
Direktor in
Mügeln.

Desgl.

—

Ortlepp, M. P.,
Direktor in
Kemmlitz.

Haase, J.,Kom-
merzienrat in
Meißen.

Schmidt, G.M.,
undTeichert,
K., in Meißen,
Vorstand.

Wilkens,K.,lDr.,
Fabrikdirektor
in Dresden'-N.

Betriebsleiter und
andere

Werksbeamte.

Eiedrich, G. H.
Steiger in Pau-
schütz bei Krögis,

Henke, W., Vor
arbeiter in Neu-
mohlis bei Meißen

F r e i b e r g , F. E.
Vorarbeiter in
Börtewitz.

—

Eichter, 0. H.
Steiger in Kemm-
litz.

Thiemann, F. W.,
Obersteiger in Löt-
hain.

S c h ü t z e , 'E. M.,
Obersteiger in

•Schletta "bei
Meißen.

Thiemann, F. W.,
Obersteiger in

• Löthain.
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h
A

>4

Bezeichnung

des
Werks.

F. M. Wolf, Kaolin-
gruben undDampf-
schlämmerei in
Kemmlitz.

o

'1
W

T
ag

eb
au

U
n
te

ri
ri

II II

HP

U

P. = Postanstalt.

AG. = Amtsgericht.

AH. = Amtshaupt-
mannschaft.

St. = Stadtrat.

P. Mügeln (Bez. Leip-
zig).

AG. „
AH. Oschatz.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Wolf, F. M., Guts-
besitzer in Kemm-
litz.

(F. : KemmlitzerKao-
linwerkeF.M.Wolf
in Kemmlitz.)

Vertreter
des

Besitzers.

Betriebeleiter und

andere

Werksbeamte.

Wolf, P. E., Inspek-
tor in Kemmlitz.
Fischer, E., Stei-
ger in Mügeln.

B. Kalkstcinbriichc.
Böhme's Kalkwerk

in Hammer-Unter-
wiesenthal.

Böhme's Kalkwerk
in Herold.

Graukalkwerk
Crottendorf in
Crottendorf.

Eulitz'sche Kalk-
werke in Pulsitz
und Ostrau.

Fiskalisches Kalk-
werk Hermsdorf
zu Hermsdorf.

Fiskalisches Kalk-
werk Lengefeld
in Lengefeld.

U

P. Hammer-Unter-
wiesenthal.

AG. Oberwiesenthal.
AH. Annaberg.

P. Herold.
AG- Ehrenfrieders-

dorf.
AH. Annaberg.

P. Crottendorf.
AG. Scheibenberg.
AH. Annaberg.

P. Ostrau (Sa.).
AG. Oschatz und

Döbeln.
AH. Oschatz und

Döbeln.

P. Hermsdorf
(Erzgeb.)

AG. Frauenstein.
AH. Dippoldiswalde.

P. Lengefeld (Erzg.).
AG. „
AH. Marienberg.

verw. Böhme, A. E.,
geb. Hörn in
Herold.

(F.: Kalkwerk Ham-
mer-Unterwifisen-
thal,Eduard Böhme
in Hammer-Unter-
wiesenthal.)

verw. Böhme, A.G.,
geb. Hörn in
Herold.

(F.: Kalkwerk
Herold, Eduard
Böhme in Herold.)

Köhler , J., Land-
wirt und Kalk-
werksbesitzer in
Crottendorf.

Euli tz, R, Guts-
besitzer in Pulsitz.

Königl. Sächsischer
Staatsfiskus.

Königl. Sächsischer
Staatsfislnis.

Melzer , E. M.,
Geschäfts-
führer in Pul-
sitz.

Königl. Forst-
rentamt
Frauenstein.
Krause, H.L.
V., Forstrent-
beamter in
Frauenstein.

Königl. Forst-
rentamt
Marienberg.
Dürigen,
F. E., Forst-
rentbeamter in
Marienberg.

Reuther, A. E.,
Kalkwerksverwal-
ter in Hammer-
Unterwiesenthal.

Barthel, E. E., Stei-
r und Betriebs-

eiter in Herold.
ger
leit

Köhler , J., Kalk-
werksbesitzer in
Crottendorf.

Schlegel, E,, Auf-
seher in Pulsitz.

Eichter,T., Faktor
in Hermsdorf.

Böhland, G. J.,
Faktor in Lenge-
feld.
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£

T3
«*-i

7

8

9

10

11

12

13

Bezeichnung
des

Werks.

Fiskalisches Kalk-
werk Nennzehn-
hain in Neunzehn-
hain.

Fiskalisches Kalk-
werk Ober-
seheibe in Ober-
scheibe.

Fiskalisches Kalk-
werk Hammer-
Unterwiesenthal
in Hammer-Unter-
wiesenthal.

Vereinigte Kalk-
werke Grieß-
bach-Yenusberg
in Grießbach.

KalkwerkGroitzsch
in Groitzsch.

Kluge's Kalkwerk
in Steinbach.

KrnmbiegePs Kalk-
werk in Brauns-
dorf.

1
P

j -d•3 i-

•ptt) C.

H

T
u.
U

T
u.
U

T
u.
U

U

T
u.
U

U

U

P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Lengefeld
(Erzgeb.).

AG. Lengefeld
(Erzgeb.).

AH. Marienberg.

P. Scheibenberg.
AG. Scheibenberg.
AH. Annaberg.

P. Hammer-Unter-
wiesenthal.

AG. Oberwiesenthal.
AH. Annaberg.

P. Wilischthal.
AG. Wolkenstein.
AH. Marienberg.

P. Burkhardtswalde
bei Miltitz-Koitz-
schen.

AG. Wilsdruff.
AH. Meißen.

P. Mohorn.
AG. Wilsdruff.
AH. Meißen.

P. Tharandt.
AG. Tharandt.
AH. Dresden-A.

Besitzer.
F. = Firma.

Königl. Sächsischer
Staatsfiskus.

Königl. Sächsischer
Staatsfiskus.

Königl. Sächsischer
Staatsfiskus.

Vereinigte Kalk-
werke Grießbach-
Venusberg, G. m.
b. H. in Grieß-
bach. (F.)

Kippe, 0., Bitter-
gutsbesitzer in
Groitzsch.

Kluge, K, Bitter-
gutsbesitzer in
Steinbach.

Krumbiegel , J.F.,
u Krumbiegel ,
F. M., in Brauns-
dorf.

(F. : Gebr. Krum-
biegel , Kalkwerk
Braunsdorf bei
Tharandt.)

Vertreter
des

Besitzers.

Königl.Forstrent-
amt Marien -
berg. Düri-
gen, F. R.,
Forstrentbe-

. amter in
Marienberg.

Königl.Forstrent-
amt Annaberg.
Mauckisch ,
A. H., Steuer-
rat, Bezirks-
steuerinspektor
und Forstrent-
beamter in
Annaberg.

Desgl.

B ö r n e r , M.,
Kaufmann in
Glösa.

—

Betriebsleiter und
andere

Werksbeamte.

P f e i f f e r , W. 0.
Faktor in Neun
zehnhain.

Drechsler, K. H.
Faktor in Ober
scheibe.

Stiehl, K. F., Fak
tor in Hammer
Unterwiesenthal.

Schönherr, F„
Steiger in Dreh
bach.

But ter , H., Auf
seher in Groitzsch

Krumbiegel,F.M
Betriebsleiter in
Braunsdorf.
Dietze, F. E.,
Stellvertreter de
Betriebsleiters.
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1
3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Bezeichnung
des

Werks.

Lorenz'sches Kalk-
werk in Schrebitz.

E. Michael und vor-
mals Königl. Kalk-
werk in Paschko-
witz.

Kalkwerk Miltitz in
Miltitz.

Ostrauer Ea!k-
genossenschaft in
Ostrau.

Kalkwerk Ottendorf
in Ottendorf.

Kalkwerk Raben-
stein in Raben-
stein.

Kalkwerk Tharandt,
Paul Zschille, in
Tharandt.

Uhlemanns Kalk-
werk in Görlitz
und Schrebitz.

Wätzigs Kalkwerk
in Grumbach.

Wahlener Kalk-
steinbrach in
Crimmi tschau.
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P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Schrebitz.
AG. Mügeln.
AH. Oschatz.

P. Mügeln (Bez.
Leipzig).

AG. Mügeln.
AH. Oschatz.

P.Miltitz-Roitzschen
AG. Meißen.
AH. „

P, Ostrau (Sa.1.
AG. Döbeln.
AH. „

P. Ottendorf (Bez.
Leipzig).

AG. Mittweida.
AH. Eochlitz.

P. Rabenstein (Sa.).
AG. Chemnitz.
AH. „

P. Tharandt.
AG. „
AH. Dresden-A.

P. Schrebitz.
AG. Mügeln.
AH. Osehatz.

P. Grumbach (Bez.
Dresden).

AG. Wilsdruff.
AH. Meißen.

P. Grimmitschau.
AG. „
St.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Lorenz, P., Guts-
besitzer in
Schrebitz

Michael, E., in
Paschkowitz.

(F.: Emu Michael
in Paschkowitz.)

von Heynitz, G
A. , Rittergutsbe-
sitzer in Miltitz.

(F.: Kalkwerk Mil-
titz.)

Akt.-Ges. Ostrauer
Kalkgenossen-
schaft in Ostrau
(F.).

Meister, A., Guts-
besitzer in Otten-
dorf, und Schien -
zig, A., Fabrikant
in Krumbach.

(F. : Meister und
Schlenzig in Otten-
dorf.)

Esche, R., Guts-
besitzer in Raben-
stein.

Z s c h i l l e P., in
Großenhäin.

(F.: Kalkwerk
Tharandt, Paul
Zschille.)

Uhlernann, A.,
Geh. Ökonomierat,
Kammergutspäch -
ter in Görlitz.

Wätzig,F.O.,Kalk-
werksbesitzer in
Grumbach.

Königin Marien-
Hütte, Aktienge-
sellschaft in Cams-
dorf (F.).

Vertreter
des

Besitzers.

Moritz, Ernst
Geschäfts-
führer in
Schrebitz.

Beyer, K. F.,
Direktor in
Ostrau.

M e i s t e r , A.,
Gutsbesitzer in
Ottendorf.

—

Zschille, Alfr.,
Kaufmann in
Tharandt, Be-
vollmächtigter.

"

Freitag, E.,
Generaldirek-
tor in Cains-
dorf.

Betriebsleiter und
andere

Werksbeamte.

S c h ö m a n n , H.,
Betriebsleiter in
Schrebitz.

Michael, E., Kalk-
werksbesitzer in
Paschkowitz.

Micklausch, K.R.,
Steiger in Miltitz.

Beyer, K. F., Di-
rektor in Ostrau.

T h i e l e , E., Ober-
steiger in Merzdorf
bei Ffankenberg
i. Sa.

Seifert,K., Steiger
in Rabenstein.

Däumer, E., Ober-
steigerinTharandt.

Trülzsch, R., Ge-
schäftsführer in
Görlitz.

Wätzig,F.O., Kalk-
werksbesitzer in
Grumbach.

Härtung, A., Berg-
ingenieur in Cains-
dorf. Viertel ,
Steiger in Crimmi t-
schau.

B 30
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21-1

24

25

Bezeichnung
des

Werks.

Kalkwerk Wildenau
in Wildenau.

Kalkwerk Karl Wolf
in Schrebitz.
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P. = Postanstalt.
AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.
St. = Stadtrat.

P. Schwarzenberg
(Sa.).

AG. Schwarzenberg.
AH.

P. Schrebitz.
AG. Mügeln.
AH. Oschatz.

Besitzer.
(F. = Firma.)

Hempel, H. E.,
Kalkwerksbesitzer
in Wildenau.

(F.: C. H. Hempel.)

Wolf, K. C., Guts-
besitzer in Schre-
bitz.

Vertreter
des

Besitzers.

—

Betriebsleiter und
andere

Werksbeamte.

Hempel, H. E.,
Kalkwerksbesitzei
in Wildenau.

Thielemann, F.G.,
Bechnungsführer
in Schrebitz.

Fuchs'scher Quarz-
steinbruch in
Zseiioriau.

(Im Berichtsjahre ruhte
der Betrieb.)

Serpentinsteinbruch
der Sächsischen
Serpentinstein-
Gresellschaft in
Zöblitz.

E. A.Wötzels Quarz-
Stein bruch in Ober-
schlema.

U

T
u.
U

T
u.
U

P. Zschorlau (Erz-
gebirge).

AG. Scliueeberg.
AH. Schwarzenberg.

P. Zöblitz.
AG. „
AH, Marienberg.

P. Oberschlefflä.
AG. Schneeberg.
AH. Marienberg.

C. Andere Steinbrüche.
Fuchs, O.B., Land-

wirt in Zschorlau.

Sächsische Serpen-
tinstein-Gesell-
schaft zu Zöblitz,
Wieland & Co.
(F.).

Wötzel, E.A., Guts-
besitzer in Ober-
schlema.

Köhler, H.,
Architekt in
Zöblitz.

Schönfeld, K.,
Bergverwalter in
Wolkenstein.
Mühlberg, E.,
Steiger in Zöblitz.

Frank, K. H., Be-
triebsleiter in
Schneeberg.

B. Sandgruben.
BanmgartensForm-

sandgrube in Jo-
hanngeorgenstadt.

(Der Betrieb ruhte im Be-
richtsjahre.)

E. L. Edelmauns
Formsandgrube in
Johanngeorgen-
stadt.

Köhlers Formsand-
grube in Borna.

U

U

P. Johann georgen-
stadt.

AG. Johanngeorgen-
stadt.

AH, Schwarzenberg.

P. Johanngeorgen-
stadt.

AG. Johanngeorgen-
stadt.

AH. Schwarzenberg.

P. Borna (Bez. Chem-
nitz.)

AG. Chenmitz.
AH.

Baumgarten, E.,
Bauunternehmer
in Johanngeorgen-
stadt.

Edelmann, E. L.,
Fuhrwerksbesitzer
in Johanngeorgen-
stadt.

Köhler, 0., Guts-
besitzer in Borna
(Bez. Chemnitz).

Kaiser, F.,Betriebs-
leiter in Johann-
georgenstadt.

Kühn, F. J., Bruch-
meister in Borna,
(Bez. Chemnitz).



B 233

vs
"1

Bezeichnung
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Werks.
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P. = Postanstalt.

AG. = Amtsgericht.
AH. = Amtshaupt-

mannschaft.

St. = Stadtrat.

Besitzer

(F. = Firma.)

Vertreter.

des

Besitzers.

Betriebsleiter und

andere
Werksbeamte.

Hauptmanns Erz-
grube in Sohland.

Herbergs Erz-
grube in Sohland.

U

U

E. Erzgruben.
P. Sohland (Spree).
AG. Schirgiswalde.
AH. Bautzen.

P. Sohland (Spree).
AG. Schirgiswalde.
AH. Bautzen.

Hauptmann, ..K.,
Fabrikant u. Öko-
nom in Sohland.

Herberg, A., Loh-

§erber in Sohland.
eit April 1903:

Dr. Dieseldorff
& Co. in Sohland
(F.).

Dieseldorff ,
A., Dr. inDres-
den-Plauen,

Krumbiegel , E.,
Steiger in Sohland.

Siegel, E. A., Ober-
steiger in Sohland.

Im Jahre 1902 betrug die durchschnittliche tägliche Belegschaft bei den unter-
rdischen gewerblichen Gruben

67 Beamte,
794 männliche Arbeiter,
12 Arbeiterinnen,

873 Personen überhaupt.
Von diesen wurden 487, d. s. 55,78 %, unter Tage beschäftigt.
Die Zahl der Angehörigen der am Schlüsse des Jahres 1902 beschäftigt gewesenen

Jeamten und Arbeiter der gewerblichen Gruben betrug
2560.

B 30*
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H. Übersicht
über das Gesamtausbringen der unterirdischen gewerblichen Gruben

im Jahre 1902 nach den verschiedenen Erzeugnissen.

E r z e u g n i s s e .

Gebrannter Kalk

Eohkalk

Ton

Geschlämmter Kaolin . . .

Rohkaolin

Formsand .

Sand als Nebenprodukt der Kaolin-
schlämmerei

Kalk- und Kohlenasche von der Kalk-
brennerei . . . . . . .

Bruchsteine und Haldenmassen . . .

Serpentin . .

Magnetkies

Summe

Ausbringen,

t

41594

20641

44216

12253

12862

3756

3150

960

859

150

ca. 950

141391

Geldwert
desselben.

M

629459

112630

551270

294755

74862

19992

8000

1167

1477

läßt sich nicht
sich der Gel<
pentins erst bei
ergibt.

läßt sich nicht
das geförderte
Teil auf sein(
untersucht un

1693612
ausschließlich

desjenigen von
Serpentin und

Magnetkies.

Durchschnitts-
wert auf 1 t.

Jt

15,13

5,46

12,47

24,06

0,82

5,32 •

2,54

1,22

1,72

)estimmen, weil
iwert des Ser-
der Bearbeitung

Destimmen, weil
Gut erst zum

jn Nickelgehalt
d verkauft ist.
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III. Übersicht
über die gangbar gewesenen Maschinen bei den unterirdischen

gewerblichen Gruben im Jahre 1902.

I n B e t r i e b w a r e n :

Dampfmaschinen :

zur Förderung . .
zur Wasserhaltung .

(ausschließlich der:)
unterirdischen Dampfpumpen
z u r Förderung u n d Wasserhaltung . . . .
zu Schlämmereien
zum Betriebe von dynamo-elektrischen Maschinen .

Gasmaschinen :

Benzinmotoren zur Förderung
Benzinmotoren zur Wasserhaltung
Benzinmotoren zur Wasserhaltung und Förderung
Petroleum-Motoren z u r Wasserhaltung . . . .
Petroleum-Motoren zur Schlummers!
Petroleum-Motoren z u r Förderung . . . .
Heißluft-Motoren z u r Wasserhaltung . . . .

Wassersäulenmaschinen zur Förderung
Wassersäulenmaschinen z u r Wasserhaltung . . . .
Turbinen zur Förderung und Wasserhaltung
Wassertonnenaufzüge
Windräder zur Wasserhaltung

Wasserräder z u r Schlämmerei . . . . .
Pferdegöpel . . . . .
Speisepumpen . . . . .
Injektoren . . . . .
Pulsometer . . . . .
Lokomobilen . . . . .
Kleine Ventilatoren . . . . .
Seil- u n d Kettenbahnen, oberirdisch . . . .
Seil- u n d Kettenbahnen, unterirdisch . . . .
Elektrische Förderanlagen . . . . .
Elektrische Wasserhaltungsanlagen . . . .
Elektrische Beleuchtungsanlagen . . . . .
Elektrische Anlagen

mit dynamo-elektrischen Maschinen •? ̂ ^^gr '

Aufbereitungsanstalten u n d Schlämmereien . . . .

darin:

Schlämmbassins •

Pressen .
Pumpen .
Filterpressen
Mühlen .

Zahl.

7
7

3
7
4
1

1
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1

10
1
1
1
1
4

28
22
8
6
3

10
1
2
3
1

1
3
6

84
17
23
32
22
5
1
1

Pferde-
stärken.

60
36

21
67

228
100

2
6
8
4
4
4
1

10
6
8
4

26

2
3
3
6

—

—
—56

—
—' —

——

__

—

—

——

——
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Summarische Übersicht über Zahl und Teufen der gangbaren Schächte.

Gangbare Schächte mit Teufen

v o n mehr a l s 2 5 m b i s 5 0 m . . . . . . . . .

Gesamtzahl

Zahl

55

30

5

90

IV. Übersicht
der im Jahre 1902 bei den unterirdischen gewerblichen Gruben vorgekommenen

tödlichen Unfälle.

Tag des
Unglücks-

falles.
Name des Werkes.

Name und
Arbeitsverhältnis

des
Verunglückten.

Veranlassung des Unfalles.

24. Oktober. Ostrauer Kalkgenos-
senschaft in Ostrau
(Sa.).

August Subke ,
Steinbruchsarbei-
ter (Steinbrecher
undFördermann).

Subke wollte beim Unruhigwerden einer
Dachecke in einem untertägigen Abbau
aus demselben flüchten, wobei er — wohl
durch Schreck verwirrt — einen ge-
fährdeten Weg wählte. Der Flüchtende
wurde von einer hereinkommenden Kalk-
steinwand getroffen, die ihm den Brust-
kasten zusammendrückte.

Unter 1000 der bei den gewerblichen Betrieben beschäftigt gewesenen Personen
sind hiernach tödlich verunglückt oder infolge Verunglückung verstorben

im Jahre 1902: l,«.
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Y. Allgemeine Mitteilungen über die gewerblichen Gruben.

1. Wirtschaftliche Lage der Gruben.
Zum Aufsichtsbereiche der Berginspektion Freiberg III, welcher

alle nicht unter das Allgemeine Berggesetz fallenden ganz und teilweise
unterirdisch betriebenen Gruben und Brüche im Königreich Sachsen um-
faßt, gehörten im Jahre 1902 57 Werke. Es waren dies:

14 Tongruben mit lediglich untertägigem Betriebe,
l Ton- und Kaolingrube mit vorwiegend übertägigem Betriebe,
9 Kaolingruben mit lediglich untertägigem Betriebe nebst 5

Schlämmereien,
12 Kalkwerke mit lediglich untertägigem Betriebe,
13 Kalkwerke mit unter- und übertägigem Betriebe; bei 9 von

ihnen überwog der übertägige, bei 4 der untertägige Betrieb,
1 Serpentingrube mit vorwiegend untertägigem Betriebe,
2 Quarzgruben, von denen die eine untertägig, die andere unter-

und übertägig betrieben wird,
3 Formsandgruben, darunter 2 mit untertägigem, die dritte mit

vorwiegend übertägigem Betriebe,
2 Erzgruben mit untertägigem Betriebe.

Die meisten JTon- und Kaolingruben standen während des ganzen
Berichtsjahres gleichmäßig im Betriebe, nur einige schränkten oder
stellten denselben zeitweilig, dem jeweiligen Bedarfe nach dem betreffen-
den Rohprodukte entsprechend, ein; ein Tongrubenbetrieb wurde dauernd
eingestellt, Während diejenigen Kalkwerke, bei denen die Gewinnung
ausschließlich und zum Teil unter Tage erfolgte, ebenso die Serpentin-
grube, das ganze Jahr über in Betrieb standen, ruhte dieser während
der Wintermonate in einigen obererzgebirgischen Kalkwerken, bei welchen
die Kalksteingewinnung ausschließlich über Tage erfolgt. Bei der einen
Quarzgrube und bei 2 Formsandgruben wurde der Betrieb, dem wech-
selnden Bedarfe entsprechend, zeitweise aufgenommen, eine Quarzgrube
aber und eine Formsandgrube blieben während des Berichtsjahres ohne
Produktion. Die beiden Erzgruben, über welche weiter unten berichtet
werden soll, erstanden erst im Berichtsjahre und waren während desselben
nur verhältnismäßig kurze Zeit im Betrieb, weniger wegen Absatzmangels
als vielmehr infolge rechtlicher Schwierigkeiten.

Der Geschäftsgang hat sich im allgemeinen dem Vorjahre gegenüber
etwas gebessert: so beträgt die Produktion an Ton zwar nur 99,o°/0 der-
jenigen von 1901, der Verkaufswert der Gesamtförderung ist jedoch um
3,4°/0, derjenige für l t um 4,4% gestiegen. Ferner hat sich die Pro-
duktion an Rohkaolin — ausschließlich des zur Verschlammung gelangten —
um 5,6 °/0 erhöht, während sich der Verkaufswert für l t ungefähr auf
der vorjährigen Höhe erhalten hat. An geschlämmtem Kaolin sind 3,e °/0
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.mehr produziert worden, der Verkaufswert für l t ist um 1,3% gefallen;
immerhin übersteigt der Gesamtverkaufswert den vorjährigen noch um
2,2 %. Das Ausbringen an Rohkalk ist um 4,6 °/0 zurückgegangen, der
Verkaufswert aber für l t um 13,3°/0, und der Verkaufswert insgesamt
um 8,2 °/o gestiegen. Bei dem gebrannten Kalk ist, obwohl der Verkaufs-
wert für l t um 7,2°/0 gestiegen war, im Gesamtverkaufswert ein Ausfall
von 0,6°/0 zu beobachten gewesen; die Produktionsmenge an gebranntem
Kalk erreicht nur 92,7 °/0 derjenigen vom Vorjahre. Bemerkt sei noch,
daß an Formsand 242 t weniger ausgebracht worden sind als im Vor-
jahre, der Gesamtverkaufswert übersteigt jedoch den vorjährigen um
5903 M. (d. i. um 41,s°/0). Das Serpentinausbringen hat seine vorjährige
Höhe behauptet.

2. Die auf die gewerblichen Gruben bezügliche Gesetzgebung.

Mittels Verordnung des Königlichen Finanzministeriums vom
17. April 1902 sind im Einvernehmen mit dem Königlichen Ministerium
des Innern die Vorschriften der Verordnung vom 12. Mai 1900, die Auf-
sicht über unterirdische Brüche und Gruben betreffend, auf ein im Be-
richtsjahre in Betrieb gekommenes Erzbergbauunternehmen in der Ober-
lausitz ausgedehnt worden. Als im Berichtsjahre in der Nachbarschaft
dieser Erzgrube eine weitere solche entstand, erließ das Königliche
Finanzministerium — ebenfalls im Einvernehmen mit dem Königlichen
Ministerium des Innern — eine weitere Verordnung unter dem 25. Oktober
1902, wonach sämtliche sowohl bestehende als auch etwa hinzukommende
unterirdische Gruben und Brüche in der Oberlausitz, die wegen der Be-
sonderheiten des dortigen Provinzialrechts dem Allgemeinen Berggesetze
für das Königreich Sachsen vom 16. Juni 1868 zur Zeit nicht unterliegen,
der betriebspolizeilichen Aufsicht des Bergamtes gemäß genannter Ver-
ordnung vom 12. Mai 1900 unterstellt werden.

3. Bergpolizeilich wichtige Yorgänge.

Die Zahl der im Berichtsjahre werksseitig zur Anzeige gebrachten
Betriebsverletzungen betrug 23; das sind 2,e auf 100 Mann der Gesamt-
belegschaft. Von den Unfallanzeigen fallen 5 auf Kalkwerke, 10 auf
Tongruben, 7 auf Kaolingruben und l auf eine Serpentingrube. 11 der
gemeldeten Unfälle wurden seitens der Berginspektion Erörterungen unter-
zogen; von diesen wiederum wurden 3, da sie weder vom bergpolizeilichen
Standpunkte noch in bezug auf das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz
von Bedeutung waren, auf sich beruhen gelassen. In 6 Fällen jedoch
machten sich Unfalluntersuchungen im Sinne von § 64 letztgenannten
Gesetzes nötig.

Bezüglich der Veranlassung der Unfälle ist zu bemerken, daß 7 Mann
infolge plötzlich niedergehender Massen und 6 bei der Förderung und
Verladung verletzt wurden. In 5 Fällen lag ein Verschulden der Ver-
letzten vor, bestehend in Unachtsamkeit und Nichtbeachtung bestehender
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Anweisungen; im übrigen war die innere Ursache der Unfälle auf die
Gefährlichkeit des Betriebes an sich zurückzuführen.

Ein Unfall hatte den Tod des Betroffenen zur Folge. In einem
Abbau eines untertägigen Kalkwerkes (Plattendolomit) war in einer Ecke
Sand, welcher den Kalkstein überlagert, hereingekommen. Zwei Mann
arbeiteten an einer ungefährdeten Stelle dieses Abbaues. Als in jener
Ecke unvermutet wieder Sand hereinrollte, erschrak der eine der beiden
Arbeiter und wollte flüchten, wählte aber, wahrscheinlich durch seinen
Schreck verwirrt, einen Ausgang des Abbaues, welcher direkt neben dem
hereinrollenden Sande lag. Kurz vor diesem Ausgange traf den Flüchten-
den eine aus dem Dache hereingebrochene Kalksteinwand, welche auf
der Böschung des Sandes niederrutschte. Der Verunglückte verstarb in-
folge der erfolgten Zusammenpressung des Brustkorbes ungefähr eine
Stunde nach dem Unfälle.

Ein Kaolingrubenarbeiter kam dadurch zu Schaden, daß er vor dem
Hinabbremsen eines vollen Förderwagens auf einem untertägigen Brems-
berge den Gewichtshebel der Bremsvorrichtung trotz eines vom Betriebs-
leiter ergangenen Verbots aufgestemmt hatte, und ein Kalkwerkshäuer
dadurch, daß er eine Küstpfoste, auf welcher sitzend er bohren mußte, so
lose aufgelegt hatte, daß sie beim ersten Fäustelschlage abrutschte.

4. Grubenbesitzer und deren Rechtsverhältnisse.
Eine einem Einzelunternehmer gehörige Tongrube wurde im Berichts-

jahre dauernd eingestellt; zwei Kalkwerke, von denen eines dem Staats-
fiskus, das andere einem Landwirte gehörte, sind, nachdem ihr Betrieb
bereits 1901 eingestellt worden war, aus dem "Werksverzeichnis gestrichen
worden. Dagegen waren eine Quarzgrube sowie zwei Erzgruben, alle von
Einzelunternehmern betrieben, in das Verzeichnis aufzunehmen. Der
Besitzer des ersteren hatte bereits 1901 Quarz gebrochen und den Be-
trieb — wie es den Anschein hatte — aufgegeben, im Berichtsjahre je-
doch an einer anderen Stelle des betreffenden Grundstücks wieder ein-
geschlagen. Die beiden in der Oberlausitz befindlichen Erzgruben traten
erstmalig in Betrieb.

Die teilweise und ganz unterirdisch betriebenen gewerblichen Gruben
und Brüche weisen folgende Besitzesformen auf.

Gewinnungs-
produkte.

T o n . . .
Kaolin
Kalkstein und Kalk
Quarz
Serpentin . . . .
Formsand . °. . .
Erz

Insgesamt

B e s i t z e r .

Staatsfiskus.

2 .
5

7

Einzelbesitzer.

7
4

16
2

3
2

34

Aktien-
gesellschaften.

5

2

7

Sonstige Gesell-
schaften des

Bürgerlichen Hechts.

3
3
2

1

9
B 31
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5. BeamtenTresen.
Im Berichtsjahre waren hei den gewerblichen Gruben insgesamt

67 technische und kaufmännische Beamte angestellt, darunter 2 mit berg-
akademischer, 18 mit Bergschulvorbildung, und es kamen im Durchschnitt
auf l Beamten 12 Arbeiter. Auf die einzelnen Betriebsarten verteilt
ergeben sich die in nachstehender Tabelle verzeichneten Verhältnisse:

Art des Betriebes.

Tongruben . .
Kaolingruben
Kalksteinbrüche
Sonstige Gruben . . . . . .

Anzahl der Beamten
überhaupt.

16
15
30

6

Zahl der Arbeiter
auf

je einen Beamten.

14 A

11,0

12,i
8,2

6. Arbeiterwesen.
Die Gesamtzahl der auf den Werken im Bereiche der Berginspektion

Freiberg III beschäftigten Arbeiter betrug 806 gegen 802 im Vorjahre.
Hierunter befanden sich 12 Arbeiterinnen und l jugendlicher Arbeiter.
Diese Arbeiter verteilten sich auf die einzelnen Betriebsarten wie folgt:

bei den Tongruben 230 erwachsene männliche Arbeiter,
„ „ Kaolingruben 160 „ „ „

und 5 Arbeiterinnen,
„ „ Kalkwerken 354 erwachsene männliche Arbeiter

und 7 Arbeiterinnen,
sowie l jugendlicher Arbeiter,

„ „ sonstigen Gruben 49 erwachsene männliche Arbeiter.
Der einzige im Berginspektionsbereiche angelegte jugendliche Arbeiter

wurde mit Ausschlagen von Kalkstein beschäftigt. Die Arbeiterinnen
hatten alle das 21. Lebensjahr überschritten und waren teils verheiratet,
teils verwitwet, teils geschieden; ihre Beschäftigung auf den Kalkwerken
bestand zum Teil ebenfalls im Ausschlagen von Kalkstein und hing
andernteils mit dem Brennofenbetriebe zusammen. Die Frauenbeschäftigung
bei den Kaolinwerken bestand in leichter Arbeit in den Schlämmereien,
ferner in Säckenicken und -ausklopfen, in Handreichungen bei der
Fabrikation und beim Verpacken der fertigen Produkte.

Nachtarbeit kam in der Hauptsache nur bei einigen Tongruben vor,
wo es galt, ersoffene Schächte zu sümpfen oder das Aufgehen des "Wassers
in der Grube zu verhüten. Aus dem letzteren Grunde wurde auch auf
mehreren Tongruben zeitweise an Sonn- und Feiertagen gearbeitet.

Die Schichtzeit beträgt im Sommer in der Regel 12 Stunden, sinkt
aber im "Winter, abgesehen von den Winterpausen der obererzgebirgischen
Kalkwerke, in denen die Gewinnung nur über Tage vor sich geht, zu-
meist auf 1.0 Stunden. Bemerkenswert erscheint es, daß bezüglich des
täglichen Beginnes und Schlusses der Arbeitszeit im Meißner Tonrevier
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nicht die Regelmäßigkeit herrscht, wie dies sonst bei industriellen Be-
trieben der Fall ist. An den Sonnabenden hören die Leute mit der Arbeit
auf, wenn sie „ihren Lohn heraus haben", d. h. wenn ihre "Wochenleistung
dem üblichen Verdienste entspricht. So kommt es, daß sehr oft am Sonn-
abend Nachmittag der Betrieb in den Gruben ruht, mitunter machen
einige Arbeiter schon am Yormittag des Sonnabends Schicht. Am Montag
wird oft erst in der zweiten Vormittagshälfte mit der Arbeit begonnen,
und auch an den übrigen Wochentagen halten sich einzelne Arbeiter
nicht immer genau an den Beginn der Schicht gebunden. Zur Zeit der
Feldbestellung wird die Schicht auch außerdem noch verkürzt (vergleiche
Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen, Jahr-
gang 1902 A Seite 24).

YI. Wichtige Ausführungen -und Betriebsvorgänge
bei den gewerblichen Gruben.

1. Neue Lagerstättenaufschlüsse und geognostisch oder bergmännisch
bemerkenswerte Vorkommnisse.

1. Um Ersatz für ein seinem Ende entgegengehendes Steingutton-
Abbaufeld in Kaschka zu suchen, wurden seitens der Firma Ernst
Teichert, G. m. b. H. in Meißen verschiedentlich Bohrungen angestellt,
welche insofern Erfolg hatten, als im Süden der Schlettaer Flur an der
sogenannten „alten Döbelner Straße" direkt unter Sand und Kies ein
gegen l,s m mächtiges Tonlager ausfindig .gemacht wurde, welches infolge
der guten Beschaffenheit des zur Steingutfabrikation sich eignenden Tones
und wegen der Trockenheit der überlagernden Schichten für abbauwürdig
anzusehen war, und ferner, als südlich der bisherigen Abbaufelder in
Kaschk.a die Fortsetzung des Tonlagers festgestellt wurde.

2. Das im vorigen Jahresberichte erwähnte Schlagwettervorkommen
in der Tongrube von Villeroy & Bo.Ch zu Löthain hat sich auch im .Be-
richtsjahre bemerkbar gemacht. Da das Auftreten von Bläsern, welche
.mitunter nicht unbeträchtlichen Druck aufweisen, plötzlich und jederzeit
erfolgen kann, wurde vom Bergamt sowohl bei genannter Grube, als auch
bei den Löthain-Meißner Tonwerken von Heinrich Rühle in Löt-
hain, den Kaschka-Mehrener Tonwerken, J. G. Venus in Mehren,
denjenigen der Firma Ernst Teichert in Oberjahna und Kaschka
und schließlich bei der Tongrube der Meißner Chamotte-Ofenfabrik,
•vormals Theodor Alexander Markowsky, bei welchen das Auftreten
von Schlagwettern in durchfahrenem Felde zu gewärtigen ist, die Ein-
.führung von Sicherheitsgeleucht vorgeschrieben oder wenigstens angeregt.
Die hierzu nötigen Einrichtungen, wie Benzinniederlagen und Lampen-
stuben, waren allerdings Ende 1902 noch nicht fertiggestellt, sodaß die

B 31*
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Durchführung genannter Vorschrift im Berichtsjahre noch nicht mög-
lich war.

3. Schon im Herbste 1900 war im Ortsteile Außerstmittelsohland
des Dorfes Sohland an der Spree beim Niederbringen eines Brunnens auf
dem Grundstücke des Lohgerbers August Herberg am linken Gehänge
des Rosenbaches gegen 200 m unterhalb des an der von Sohland nach
Schluckenau in Böhmen führenden Staatsstraße gelegenen Zollhauses
ein Erzvorkommen entdeckt worden. Weitere Aufschlüsse, welche zu
einem großen Teile in' das Berichtsjahr fallen, ließen erkennen, daß der
Träger des Erzes ein das Grundgestein, den Lausitzer Granit, durch-
setzender Gang von Diabas ist, welcher in annähernd westöstlicher Richtung
streicht und etwa 80° in N. fallt. Die Mächtigkeit dieses Diabasganges
ist zu 7 bis 8 m ermittelt worden. Der Gang wird unter dem eisernen
Hute, der Brauneisenstein, Malachit und Kupferlasur aufweist, bis zu 8 m
Teufe von einer 15 cm mächtigen Gangspalte mit dem Streichen des
Ganges und einem annähernd seigeren Einfallen durchsetzt. Dieselbe ist
durch eine mulmige und derbe Ma,sse ausgefüllt, welche sich nach ihrem
Gehalt an Kupfer, Nickel, Schwefel und Eisen als ein nickelhaltiger
Kupferglanz erwies. Vielleicht hat man es hier mit einem sekundären,
durch Deszension entstandenen Gängchen im Gange zu tun. Die Diabas-
masse, in welcher dieses Gängchen aufsetzt, ist von nickelhaltigem
Magnetkies imprägniert; Kupferkies und etwas Schwefelkies treten als
Einsprengunge auf. Auch finden sich im Gange Diabasknollen, welche
beinahe erzleer sind, mitunter aber einen Magnetkiesüberzug besitzen. Die
Magnetkiesimprägnation verteilt sich nicht über die ganze Gangmächtig-
keit, sondern findet sich, soweit sich bisher nachweisen ließ, nur am
Hangenden, erreicht aber schon bei 8 bis 9 m Teufe 2 m Stärke. Nach
der Teufe zu verdichtet sich die Imprägnation und geht allmählich in
derben Magnetkies von teilweise feinkörniger, teilweise schuppiger und
blättriger Struktur über; der Kupferkies nimmt ab und zeigt sich mitunter
auch in Form von Äderchen und Schlieren. Der Nickelgehalt des derben
Magnetkieses beträgt ungefähr 6 %• Magnetometrische Beobachtungen
lassen mit Sicherheit darauf schließen, daß die seitliche Ausdehnung des
Erzmittels nach "W. eine geringe ist, nach 0. jedoch über die vom Fund-
orte gegen 130 m entfernte böhmische Grenze hinüberreicht. So fand
denn der Landwirt und Fabrikant Karl Hauptmann aus Sohland, der
gegen 90 m östlich vom Herbergschen Fundschachte auf seinem dort
noch auf Sohlander Flur gelegenen Grundstücke teufte, ebenfalls die nach
der Teufe zu dichter werdende Magnetkiesimprägnation im Diabasgange.
Da 1902 der Herbergsche Fundschacht erst eine Teufe von 15 m und der
Hauptmannsche Schacht eine solche von etwa 11 m erreicht hatte, lagen
Aufschlüsse über die Teufenerstreckung des Erzmittels noch nicht vor,
doch ist seitens der Firma Dr. Dieseldorff & Ko. in Sohland ein "Weiter-
verteufen des erstgenannten Schachtes, welcher jetzt den Namen „Segen-
Gottes-Schacht" führt, im Gange, um die Teufenerstreckung des Erzmittels
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zu erkunden. Dr. phil. R. B eck, Professor der Geologie an der Königlichen
Bergakademie zu Freiberg, beschrieb im 1892er Jahrgange der Zeitschrift
für praktische Geologie, Berlin, auf Seite 40 und 379 das in Rede stehende
Erzvorkommen. Der Durchschnittsgehalt einer im Berichtsjahre im Her-
bergschen Fundschachte und drei kleinen Versuchsstrecken gewonnenen
Erzpost von 800 t betrug an Nickel 5 °/o un(i an Kupfer 1,7 °/0.

3. Schacht- und Maschinenanlagen.

1. Bei der Gebrüder Böttcherchen Tongrube in Zittau wurde der
Förderschacht gänzlich, der im Vorjahre erst hergestellte Flucht- und
Wetterschacht bis zu 8 m ausgefüllt und als Sammelbrunnen hergerichtet;
der Tongewinnungsbetrieb bleibt dort voraussichtlich dauernd eingestellt.

2. Der auf dem Förderschachte der Sächsischen Kaolinwerke zu
Kemmlitz im Vorjahre aufgestellte Petroleum-Fördermotor ist wieder
abgeworfen und durch einen von Menschen zu bedienenden Vorgelege-
haspel ersetzt worden, der zum Hängen des Schacht- und Streckenausbau-
Materials genügt. Die Förderung wurde durch den im Berichte des
Vorjahres genannten Förderstolln (Tunnel) genommen und zunächst durch
Menschen bewirkt. Dann wurde eine Benzinlokomotive beschafft, welche
Züge bis zu 8 Förderwagen fährt.

3. Für die noch im Entstehen begriffene Tongrube der Ofen-, Por-
zellan- und Tonwarenfabrik MÜgeln in Mehren war ein 28 m tiefer zweiter
Schacht bis nahe an das Liegende des Tonlagers niedergebracht worden,
der sowohl zur Förderung und "Wasserhaltung, wie als Flucht- und
"Wetterschacht dienen sollte. An demselben Tage (25. Juni), an welchem
das Füllort bei 25 m Teufe angehauen werden sollte, brach Grundwasser
durch die verbohlte Sohle in solcher Menge ein, daß es sich mit der
vorhandenen Pumpe und durch Ziehen nicht halten ließ. Die Unter-
nehmerin beabsichtigt eine Sümpfung des ersoffenen Schachtes; die hierzu
nötigen Wasserhebungsvorrichtungen wurden aber im Betriebsjahre noch
nicht beschafft.

4. Die Firma Ernst Teichert, 6. m. b. H., in Meißen brachte auf
Schlettaer Flur auf der in Kap. II Abschnitt l unter Ziffer l näher be-
zeichneten Stelle einen Versuchsschacht von 13,5 m Teufe nieder, um von
ihm aus zunächst mit Versuchsstrecken das am Schachte mit 1,3 m Mäch-
tigkeit angetroffene Steinguttonlager auf seine Ausdehnung und Beschaffen-
heit hin genauer zu untersuchen, als dies durch Bohrungen erfolgen konnte.

5. Ein auf Parzelle 75 der Löthainer Flur von den LÖthain-Meißner Ton-
werken Heinrich Riihle bis zu 14,iö m geteufter Schacht war wider Erwarten
nicht auf fetten Ton, sondern auf unbrauchbaren grauen sandigen Ton,
der zudem ziemlich viel "Wasser führte, gestoßen und wurde wieder verfüllt.

6. Um im fiskalischen Kalkwerke Lengefeld zu Lengefeld den aus
gutem Kalkstein bestehenden Pfeiler des Förderschachtes gewinnen zu
können, wurde nördlich von diesem ein neuer Schacht angesetzt, und um
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die Tagebaufördersohle 10 m tiefer rücken zu können, an einem :tiefen
Stolin, welcher das zusitzende sowie Betriebswasser des Wassertonnenauf-
zuges im Schachte abfließen lassen soll, gearbeitet.

7. E. L. Edelmanns Formsandgrube in Johanngeorgenstadt hatte
seither nur Stollnbetrieb gehabt. Da jedoch die Grubenbaue infolge der
durch regellose Gewinnung entstandenen großen Weitungen einer der-
artigen Zusammenbruchsgefahr ausgesetzt waren, daß der Aufenthalt von
Personen in ihnen untersagt werden mußte, wurde zur Ausrichtung des
unter Edelmanns Grundeigentum noch anstehenden Sandes ein. Schacht
.angelegt, der im Berichtsjahre eine Teufe von 12 m .erreichte.

3. Grewinnungsarbeiten.
(Nichts zu berichten.)

4. Wetterlosung und Grubenbeleuchtung.
(Vergleiche Kap. H, Abschn. l, Ziffer 2.)

5. Grubenausbau.
Bei Neuanlagen von Schächten in weichem und in wasserführendem

Gebirge wurde bezüglich des Ausbaus nach den vom Bergamt aufgestellten
Grundsätzen für die Genehmigung der Neuanlage von Schächten beim
Braunkohlenbergbau vom 9. Juni 1900 (vergleiche Jahrbuch für Berg-
und Hüttenwesen, Jahrgang 1900, Anhang C, Seite 242) verfahren.

6. 'Förderung.
(Vergleiche Kap. II, Abschnitt 2, 'Ziffer 2.)

-7. Wasserhaltung.
In den Erzschächten von Herberg und von Hauptmann in Sohland

wurden die zusitzenden Wasser von kleinen Kreiselpumpen mit elek-
trischem Antrieb gehalten; der hierzu nötige Strom wurde von einer
Zentrale in Neusalza bezogen.
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Statistische Mitteilungen
über das

Hüttenwesen.

Eisenhüttenwerke.
Eine "Wiederaufnahme des Hochofenbetriebes bei der Königin-Marien-

hütte zu Kainsdorf hat nicht stattgefunden.
Die nachstehenden auf das Eisenhüttenwesen im Königreiche Sachsen

bezüglichen Zahlen sind der vom Königlichen Statistischen Bureau auf-
gestellten Statistik entnommen.

Eisengießereien . .
(Gußeisen zweiter
Schmelzung)

Schweißeisenwerke
(Schweißeisen und
Schweißstahl)

Flußeisenwerke . .
(Flnßeisen und Fluß-
stahl)

Produzierende Werke
lediglich zur

Herstellung von
Goßwaren

zweiter Schmel-
zung bexw. von
Schweißeisen u.
Schweißätahl u.

von Flnßeisen
und Flußstahl

angelegt.

Anzahl
1901

72

—

2

1902

75

—

2

mit anderen
Hüttenwerken,

welche die
Montaustatistik

nachweist,
verbunden .

Anzahl
1901

91*

4

5

1902

96*

4 1

6 J

Belegschaft im Mittel.

männlich
1901

10563

3651

1902

10498

3583

weiblieh
1901

81

13

1902

87

14

Verschmolzenes
Eisenmaterial.

Tonnen zu 1000 kg.
1901

169594,414

( 24596,000
l

1 134317,778

1902

181714,269

24633,000

162316,ooo.

£ 1 .
Ö g Sr§

r^ O ^0

P Ö

•« 'l

Anzahl
1901

9

—

—

1902

16

—

—

*) Anmerkung: Die hier angegebenen Eisengießereien sind mit anderen Hüttenwerken, welche die
Montanstatistik nachweist, nicht verbunden; sie sind mit Fabrikbetrieben verbunden, welche die Montaustatistik
nicht nachweist.
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Fiskalische Hütten- und Blaufarbenwerke.

I. Im Jahre 1902 beschäftigt gewesene Beamte und Arbeiter.

N
um

m
er

. 
||

1

2

3

4

Name der Hüttenwerke.

A. Fiskalische Hüttenwerke
bei Freiberg.

Werke der Muldner Hütte, einschließlich
der Münzstätte daselbst und der Schrot-

Werke der Halsbrückner Hütte . . . .

Summe A.

B. Blaufarbenwerke bei Schneeberg.

Fiskalisches Blaufarbenwerk zu Oberschlema

Privatblaufarbenwerk zu Pfannenstiel . .

Summe B.

Hauptsumme

Mannschaftszahl

Werks-
Beamte

obere untere

13

8

21

24

16

40

Aufseher
und

Werk-
schreiber.

13

10

23

15

6

21

105

Arbeiter

ständige

532

327

859

119

67

186

1045

unständige

männliche weibliche

236

106

342

—

—

342

11

10

21

—

—

21

Zu-
sammen.

829

477

1306

134

73

207

1513



II. Produktenverkauf im Jahre 1902.

Menge.

947,6648

91716,0182
1973,3

dz
21784,oi

360,54
338,13

73461,66

8698,122
167848,097

5527,675

13127,304

dz
5017,95

Geldwert.

Ji

2644966
6577359

19640

836465
11950
12675

1679271

236572
485029
21040

646287

44091

13215350

2727299

15942649

9t

26
83
25

80
04
34
70

56
82
01

90

18

69

11

80

Bezeichnung der Produkte.

A. Fiskalische Hüttenwerke bei Freiberg.
Feingold in Scheidegold,
Feinsilber in Scheidesilber,
Wismut,

Kupfervitriol,
Nickelspeise,
Zink und Zinkstaub,
Bleiprodukte, als: Probierblei, Weichblei, Antimonblei,

Bleiglätte und Bleirauch,
Bleiwaren, als: Bohre, Bleche, Apparate und Schrot,
Schwefelsäure in verschiedenen Sorten,
andere Chemikalien, als: Eisenvitriol, schwefelsaures

Natron u. s. w.,
Arsenikalien, als: arsenige Säure, Bot-, Gelb- und

Weißglas, sowie metallisches Arsen,
Ton- und Chamottewaren , als: Ziegel, Platten

Fassonsteine, Muffeln, Ton- und Graphitschmelz
tiegel, sowie sämtliche Probiergerätschaften.

Summe.

B. Blaufarbenwerke bei Schneeberg.
Blaufarbenwerksprodukte.

. . Hauptsumme.

B 32
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III. Übersicht über die Ergebnisse bei der Krankenkasse
für die fiskalischen Hüttenwerke bei Freiberg auf das Jahr 1902.

Der Mitgliederbestand betrug durchschnittlich 1303 und zwar:
872 ständige Arbeiter,
407 unständige männliche dergleichen,

24 „ weibliche dergleichen und
— freiwilliges Mitglied.

Die Einnahmen betrugen:

an Kassenbestand aus dem Vorjahre

Summe

d. i. durchschnittlich pro Mitglied ausschließlich des Kasaenbestandes .

M

926
1970

42151

404°

45452

34

*
96
46

04

46

17,15

Die Ausgaben betrugen:

Kur- und Verpflegungskosten in Krankenhäusern .

Summe

überhaupt

Jt

2745
5964
1658

28566
2122
731
590

1273

43652

s>
25
10
91
50
50
80
34
30

70

d. i. pro Mitglied

M

2
4
1

21
1

33

<*

10,69

57,73

27,3i
92,36
62,89

56,16
45,81
97,72

50,i6

Es betrug die Anzahl

der erkrankten Mitglieder

der Erkrankungsfälle . .

der Krankentage . . .

der Unterstützungstage .

Von 100 Mitgliedern erkrankten .

Ein Erkrankungsfall dauerte .

d. i. durchschnittlich

t ei den
standigen unständigen

Arbeitern.
350 162

512
425 187

612
13816 4841

J18657
t

13811 4826

18637

26,86 12,43

39,29

32,51 '

freiwilligen
Mitgliedern.

—

—

—

—

—

25,89 Tage.

30,« TageT



Das Krankengeld betrug:

pro Krankentag . .

d. i. durchschnittlich

pro Unterstützungstag .

d. i. durchschnittlich

bei den
ständigen | unständigen

Arbeitern

l M 70,70 £ \ l M 02,90

l M 53,ii J>

l M 70,76 J> | l M 03,24

l M 53,28 &
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freiwilligen
Mitgliedern.

Ein Erkrankungsfall kostete:

an Beitrag zu Arztkosten 4 M 48,57 -^
„ Arzneien 9 „ 74,52 „
„ anderen Heilmitteln 2 „ 71,06 „
„ Krankengeld 46 „ 67,73 „
„ Sterbegeld • 3 „ 46,si „
„ Kur- und Verpflegungskosten in Krankenhäusern l „ 19,68 „
„ Verwaltungskosten — „ 96,46 „
„ sonstigen Ausgaben . 2 „ 8,06 „

Summe 71 M 32,79

Der Jahresabschluß ergibt,

d. i. pro Mitglied . .

Gewinn:

872 M 80 J>

— „ 66,984,,

Verlust:

S 82*
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IV. Zustand der bei dem fiskalischen Hüttenwesen bestehenden
Knappschafts- und anderen Unterstützungskassen.

A. Hüttenknappschaftskasse.
a. Personalbestand am Scttlusse des Jahres 19O2.
Anzahl der aktiven Mitglieder

,, Witwen
,, „ Waisen .

b. Rassenergebnisse im Jahre 19 O2.
Vermögensbestand am Anfang des Jahres ... . .

Einnahmen im Laufe des Jahres:

Beiträge der Knappschaftsgenossen
„ ,, Hüttenwerke

Summe der Einnahmen

Ausgaben:
Knappschaftspensionen .
Austrittsgelder
Außerordentliche Unterstützungen
Verwaltungskosten und sonstige Ausgaben

Summe der Ausgaben

Vermehrung des Vermögens .
Verminderung des Vermögens
Knappschafts vermögen am Jahresschlüsse

d. i. pro Mitglied

Bei den
fiskalischen

Hüttenwerken
bei Freiberg.

675
118
383
157

M

537240

15277
26858
18653

60788

58883
244
15

2553

61697

908
536331

794

4
52

20
74

94

66
93
90
24

73

79
73
56

Bei dem
Blaufarben-

werke zu
Oberschlema.

119
3

27
3

M
34222

2373
1663
1118

39377

> 3256

3256

1898

36120

*
14

27
10
51

02

76

76

12

26

Reservefonds der Hüttenknappschaftskasse.

Vermögensbestand am Anfange des Jahres

Einnahmen im Laufe des Jahres:
Beiträge der Hüttenwerke

33801 Jt> 36 S)

Zinsen und sonstige Einnahmen
6000
1637 n 25 „

Summe der Einnahmen 7637 J6 25 S)

Ausgaben.

Beitrag zu den Austrittsgeldern 200 Jd 39 i)

Vermögen des Reservefonds 41238 ^ 22
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B. Witwen- und Waisenkasse bei den fiskalischen Hüttenwerken
bei Freiberg.

a) Personalbestand am Schlüsse des Jahres 1902.

Anzahl der aktiven Mitglieder 206
Witwen
"Waisen

2
4

b) Kassenergebnisse im Jahre 1902.

Vermögensbestand am Anfang des Jahres . . 8799 Jt 11

Einnahmen im Laufe des Jahres:
Beiträge der Mitglieder 2216 20

Hüttenwerke . . . . . . . . 4117 „ 21 „
Zinsen und sonstige Einnahmen . . . . . . 797 75

Summe der Einnahmen 7131 Jf> 16 S)

Ausgaben.

Konten ......... ...... 183 J& 05 S)
Austrittsgelder ............ 90 „ 80 „
Verwaltungskosten und sonstige Ausgaben 208 98

Summe der Ausgaben 482 J& 83 S)

Vermehrung des Vermögens , 6648 J& 33
Vermögen der "Witwen- und Waisenkasse am

Jahresschluß 15447 J6 44
u. i. pro Mitglied 74 98,75 „

0. Unterstützungskassen für Schulunterricht.
Durch Zahlung von Schulgelderbeiträgen wurden am An-

fange des Jahres 1902 Hüttenmannskinder unterstützt
Im Laufe des Jahres kamen hinzu durch Aufnahme in

die Schule
Dagegen wurden aus der Schule entlassen
Es blieben daher am Schlüsse des Jahres zu unterstützen

Die auf das Jahr 1902 gezahlten Schulgelderbeiträge be-
liefen sich auf . . . . . .

Dieselben wurden gedeckt :
durch Beiträge aus Staatsmitteln . . . .

und
durch Übertragung aus Knappschaftskassen . . .

Bei .den
fiskalischen

Hüttenwerken
bei Freiberg.

a
<D
.0

3
66

15
19
62
Jt
323

270

53

a
1
Sa
57 '

12
6

63

<5
10

10

Bei dem
Blaufarben-
werke zu

Oberschlema.

K
na

be
n

2l

Jt
145

145

M
äd

ch
en

l*

4

*) Im Laufe des Jahres 1902 überhaupt.
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Außerdem gelangten bei der zur Freiberger Hüttenknappschaftskasse
gehörigen, die Unterstützung von Hüttenarbeiter-Waisen bezweckenden

Oberschiedswardein Sieghardtschen Stiftung

im Betrage von
. 15 107 Jk 03 S) Kapital

im Jahre 1902 739 Jk Zinsen, einschließlich Erlös für Frlaubniskarten
zum Besuch der Freiberger Hüttenwerke, zur Verteilung.

Bei den fiskalischen Hüttenwerken bei Freiberg sind nach vor-
stehendem in dem genannten Jahre, neben den Löhnen, überhaupt 93052 J(,
37 S) für das bei diesen Werken beschäftigte ständige Personal, sowie an
Invaliden, Witwen und Waisen verausgabt worden, nämlich:

29809 J& 71 ^ Beitrag aus den Werkskassen zur Krankenkasse und
sonstige Ausgaben für Krankenunterstützung,

61697 „ 73 „ aus der Knappschaftskasse,
482 „ 83 „ aus der Witwen- und Waisenkasse,
323 „ 10 „ aus einer Schulkasse und
739 „ — „ aus einer Stiftungskasse.

Die Fonds der bestehenden Unterstützungskassen hatten am Schlüsse
des gedachten Jahres eine Höhe von ,

664124 Jk 42 S>
welche durch

536331 J6 73 j> Vermögen der Hüttenknappschaftskasse,
41238 „ 22 „ Reservefonds derselben,
15447 „ 44 „ Vermögen der Witwen- und Waisenkasse und
15107 „ 03 „ ' "„ „ Sieghardtschen Stiftung,
56000 „ — „ Reservefonds der Krankenkasse,

w. o.
nachgewiesen wird.



Die Königliche Bergakademie zu Freiberg,

Die Königliche Bergakademie zu Freiberg ist eine technische Hoch-
schule. Sie verfolgt das Ziel, den an ihr Studierenden in vierjälmgem
Lehrgange eine vollständige wissenschaftliche Ausbildung für den berg-
und hüttenmännischen Beruf zu gewähren. Ausführliche Auskunft über
ihre Einrichtung gibt ein Statut nebst zugehörigen Ausführungsbestimm-
ungen, welche Druckschriften vom Sekretariat kostenlos bezogen werden
können.

Vor Beginn eines jeden Studienjahres erscheint das Programm, welches
ebenfalls kostenlos abgegeben wird und einen kurzen Auszug aus dem
Statut und den Ausführungsbestimmungen, ein Verzeichnis der an der
Bergakademie wirkenden Professoren und Dozenten, des Verwaltungs-
personals und der übrigen Angestellten, eine Zusammenstellung der Vor-
träge und Übungen nebst Übersicht des Inhalts derselben, sowie die
Studienpläne für die einzelnen Fächer (Bergingenieur, Markscheider,
Hütteningenieur, Eisenhütteningenieiir) enthält.

Personalnachrichten.
Am 1. November schied aus dem Lehrkörper Herr Bergamtsrat Pro-

fessor Dr. jur. Böhme, nachdem er als Finanzrat in das Königliche
Finanzministerium nach Dresden berufen worden war. An seine Stelle
wurde Herr Bergamtsrat Dr. jur. Krug vom 1. Januar 1903 ab als außer-
ordentlicher Professor des Bergrechts und der allgemeinen Rechtskunde
berufen.

Der Assistent für Geologie Herr Dipl.-Ingenieur Ermisch wurde
auf seinen Wunsch Ende November 1902 entlassen; in den Monaten
Dezember 1902 und Januar 1903 wurden die Assistentengeschäfte ver-
tretungsweise von dem früheren Assistenten Herrn Dr. phil. und Dipl.-
Ing. Berg besorgt; vom 1. Februar 1903 ab wurde sodann Herr Dipl.-
Ing. "Witkamp als Assistent- für Geologie angestellt.

Der Assistent am chemischen Laboratorium Herr Dipl.-Ing. Bauer
wurde auf seinen Wunsch Ende Juni 1903 wieder entlassen, um eine
ähnliche Stellung am Metallographischen Institut der Technischen Hochschule
in Charlottenburg anzunehmen; statt seiner wird im neuen Studienjahre
zunächst aushilfsweise der in der-Diplom-Schlußprüfung stehende Herr
Fritz Hoff mann aus Pirna eintreten.
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Am 4. Juli 1903 verstarb in Zwickau der Assistent an der berg-
akademischen Mineralienniederlage und Lehrer an der Bergschule Herr
Dipl.-Ing. Pietzsch. Zum Nachfolger desselben wurde der seitherige
Betriebschemiker an den Königlichen Hüttenwerken, Herr DipL-Ing. Wilh.
Maucher aus Winterstettenstadt vom 1. Oktober 1903 ab ernannt.

Der Aufwärter beim Metallurgischen Laboratorium Bröckelt wurde
auf seinen Antrag Ende April 1903 entlassen; an seine Stelle trat der
seitherige Hausdiener Langer. Die Stelle des Hausdieners wurde vom
1. Juni 1903 ab dem früheren Straßenbahnwagenführer Große übertragen.
Der Expedient beim Rektorat Herr Eichard Schüttauf wurde nach be-
standener Prüfung im Juli 1903 zum Bureauassistenten ernannt.

Allerhöchste Auszeichnungen wurden zu teil: Herrn Professor Treptow
durch seine Ernennung zum Oberbergrat im Dezember 1902, Herrn Ober-
bergrat Dr. Erhard durch Verleihung des Albrechtsordens I. Klasse mit
der Krone im August 1903, Herrn außerordentlichen Professor Dipl.-Ing.
Schiffner durch Ernennung zum ordentlichen Professor im April 1903,
dem Faktor der bergakademischen Mineralien-Niederlage, dipl. Berging.
Zinkeisen durch Verleihung des Titels und Ranges eines „Bergmeisters"
im August 1903 und dem am 1. Oktober 1902 in den Ruhestand getretenen
Hausdiener Schubert durch Verleihung des Allgemeinen Ehrenzeichens.

Vortrage und Übungen,
welche im 138. Studienjahre 1903/1904 abgehalten werden.

Höhere Mathematik, I. Teil wöchentlich 6 Stunden.
Höhere Mathematik, u. Teil „ 2 „
Darstellende Geometrie „ 5 „
Sphärische Trigonometrie (Sommersemester) . . „ 2 „
Algebra [Determinanten und Theorie der Glei-

chungen] (Sommersemester) „ 2 „
Einleitung in die Geometrie der Lage [mit gra-

phischen Übungen] (Sommersemester) . . „ 2 „
Mathematische Übungen „ l Stunde.
Arithmetik des öffentlichen Lebens (Winter-

semester) „ l „
Mechanik „ 6 Stunden.
Maschinenzeichnen mit Entwerfen, I. Teil . . „ 2 „
Maschinenlehre „ 4 „
Maschinenzeichnen mit Entwerfen II. Teil . . „ 4 n

Physik mit Repetitorium „ 7 „
Physikalisches Praktikum „ 2 „
Feuerungskunde . „ l Stunde.
Elektrotechnik „ 2 Stunden.
Praktikum zur Elektrotechnik „ 2 „
Spektralanalyse (Sommersemester) „ 2 „
Markscheidekunde und Geodäsie, I. Teil [Vortrag] „ 3 „
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Geodätisches Praktikum:
im Winter in den Arbeite- und Sammlungs-

räumen des Markscheideapparates . . . wöchentlich 2 Stunden.
Meßübungen auf dem Felde (Sommer-

semester) „ 6 „
Markscheidekunde und Geodäsie, II. Teil [Vortrag] „ 8 „
Markscheide-Praktikum, im Winter in der Grube,

im Sommer im Freien „ 6 „
Plan- und Bißzeichnen „ 2 „
Übungen zum technischen Zeichnen (Sommer-

semester) „ 2 „
Untersuchung von magnetischen Erzlagerstätten • .

mittels magnetischer Messungen (Sommer-
semester) „ l Stunde.

Über Photogrammetrie „ l n

Mineralogie mit Eepetitorium „ 5 Stunden.
Kristallographisch.es Praktikum „ l Stunde.
Mineralogisches Praktikum „ 2 Stunden.
Pseudomorphoseologie mitVorzeigungen (Sommer-

semester) „ l Stunde.
Vorzeigung der Schaustufen der Hauptsammlung

(Sommersemester) „ l n

Vorzeigung von Mineralstufen des Werner-Mu-
seums (Sommersemester) „ l „

Geologie „ 5 Stunden.
Versteinerungslehre „ 2 Stunden.
Lagerstättenlehre „ 2 „
Mikroskopische Untersuchung von Mineralien und

Gesteinen [Vortrag] „ l Stunde.
Praktische Übungen „ l „
Übungen im Bestimmen von Gesteinen und Ver-

steinerungen (Sommersemester) „ 2 Stunden.
Die Arbeiten des Praktischen Kurses (Sommer-

semester) „ l Stunde.
Allgemeine Bergbaukunde „ 5 Stunden.
Spezielle Bergbaukunde (Wintersemester) . . „ 5 „
Übungen zur Bergbaukunde (Sommersemester) „ 2 „
Aufbereitungskunde (Sommersemester) . . . . „ 5 „
Übungen zur Aufbereitungskunde (Winter-

semester) n 2 „
Geschichte des Bergbaues (Sommersemester) . „ l Stunde.
Allgemeine Eechtskimde (Wintersemester) . . „ 4 Stunden.
Bergrecht (Sommersemester) „ 4 „
Anorganische Chemie n 4 „
Chemische Technologie . 2 „

B 33
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Qualitative chemische Analyse [Vortrag] ("Winter-
semester) wöchentlich l Stunde.

Qualitative chemische Analyse (Praktikum) . . täglich mit Ausnahme
des Sonnabends von 9
bis 6 Uhr.

Quantitative chemische Analyse, Maß- und Gas-
analyse [Vortrag] wöchentlich l Stunde.

Quantitative chemische Analyse (Praktikum) . täglich mit Ausnahme
des Sonnabends von 9
bis 6 Uhr.

Maßanalyse, Praktikum mit einleitendem Vortrag
(Wintersemester) wöchentlich 2 Stunden.

Technisch-chemische Gasanalyse, Praktikum mit
einleitendem Vortrag (Sommersemester) . „ 2 „

Chemische Untersuchung von Grubenwettern,
Praktikum mit einleitendem Vortrag
(Sommersemester) „ 2 „

Hüttenkunde „ 5 „
Elektrometallurgie „ l Stunde.
Lötrohrprobierkunde (Vortrag) „ 2 Stunden.
Lötrohrprobierkunde (Praktikum) „ 2 „
Metallurgische Probierkunde (Vortrag) ... l Vor- oder Nachmittag.
Pyrometrische und calorimetrische Übungen

(Sommersemester) wöchentlich 2 Stunden.
Eisenhüttenkunde „ 4 „
Allgemeine, mechanisch-metallurgische Techno-

logie wöchentlich 2 Stunden.
Spezielle mechanisch-metallurgische Technologie

(Sommersemester) „ l Stunde.
Über Eisenhüttenanlagen ("Wintersemester) . . „ l „
Eisenprobierkunde [Vortrag] ("Wintersemester) . „ l „
Eisenprobierkunde [Praktikum] (im "Winter- und

Sommersemester) „ l Nachmittag.
Salinenkunde (Sommersemester) „ l Stunde.
Abriß der Eisenhüttenkunde [für Studierende

des Bergfaches] (Wintersemester) . . . . „ l „
Berg- und hüttenmännische Eechnungswissen-

• schaft n l B

Berg- und Hüttenstatistik (Wintersemester) . . „ l „
Volks- und Staatswirtschaftslehre [Finanzwissen-

schaft] (Wintersemester) „ 3 Stunden.
(Sommersemester) „ 2 „

Baukunde „ 3 „
Entwerfen von Berg- un'd Hüttengebäuden . . n 4 „
Deutsche Literaturgeschichte (Wintersemester) n l Stunde.
Englisch und Französisch (Wintersemester) . . „ l n
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Personal-Verzeichnis.

Rektor:
Geheimer Bergrat Professor Adolph Ledebur, AR I, RUSS. St. II,

Japan. SchCd. *)
Prorektor:

Oberbergrat Professor Dr. phil. Erwin Papperitz, AR I.

Senat:
Vorsitzender: Der Rektor.
Stellvertreter: Der Prorektor.
Mitglieder: Oberbergrat Dr. Erhard,

Professor P. Uhlich,
Oberkunstmeister Professor Roch.

Ehrenmitglied des Professorenkollegiums:
Geheimer Rat Professor Dr. phil., Ehren-Dr.-Ing. Cl. Winkler, AC I,

VR I, Nieder! ONCd., OeEK III.

Ordentliche Professoren:
Oberbergrat Prof. H. Undeutsch — Mechanik und Maschinenlehre.
Geheimer Bergrat Prof. A. Ledebur — Eisenhüttenkunde, mechanische

Technologie, Salinenkunde.
Oberbergrat Prof. Dr. phil. Th. Erhard, ARI m. d. K — Physik und

Elektrotechnik.
Prof. P. Uhlich — Markscheidekunde und Geodäsie.
Oberbergrat Prof. E. Treptow, LDA I — Bergbaukunde, Aufbereitung

und Brikettieren, Geschichte des Bergbaues.
Oberbergrat Prof. Dr. phil. E. Papperitz — Höhere Mathematik und

darstellende Geometrie.
Prof. Dr. phil. R. B eck — Geologie, Lagerstättenlehre und Versteinerungs-

lehre.
Prof. Dr. phil. F. Kolbeck — Mineralogie und Lötrohrprobierkunde.
Oberkunstmeister Prof. P. Roch, LDA II — Baukunde.
Bergamtsrat Prof. Dr. phil. 0. Birkner, LDA I — Volks- und Staats-

wirtschaftslehre, Finanz-Wissenschaft, Berg- und Hüttenstatistik.

*) Erklärungen der Abkürzungen für die Orden und Ehrenzeichen.
A. Königlich Sächsische: VE, = Verdienstorden, Ritter. AO = Albrechtsorden, Kom-

thur. AR = Albrechtsorden, Ritter. AE = Allgemeines Ehrenzeichen. DA = Dienst-
auszeichnung. LDA = Landwehr-Dienstauszeichnung. SCMB = Sächsische Carola-Medaille
in Bronze.

B. Andere Orden: OeEK = Österr. Orden der eisernen Krone, Ritter. Niederl.
ONCd = Orden von Oranien-Nassau, Kommandeur. RUSS. St. = RUSS. St. Stanislaus-
Orden. Japan. SchCd. = Japanischer Orden des heiligen Schatzes. SEVM = Die zum
Sachsen-Ernestinischen Hausorden gehörige Verdienst-Medaille. KDM 70/71 = Kriegs-
dentanünze für 70/71. CM 97 = Centenar-Medaille 1897. ME = Militärisches Ehren-
zeichen. — Eine angefügte Zahl bezeichnet den Grad (Klasse), m. d. K.: mit der Krone.

B 33*
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Prof. Dr. phil. 0. Brunck, LDA II — Vortrag über anorganische Chemie,
quantitative Analyse, Maß- und Gasanalyse, Praktikum in
quantitativer Analyse, Maß- und Gasanalyse, chemische Unter-
suchung von Grubenwettern.

Prof. C. Schiffner, LDA H — Hüttenkunde.

Außerordentliche Professoren:
K. Friedrich — Probierkunde.
Dr. phil. Th. Döring — Vortrag über qualitative Analyse, chemische

Technologie, Praktikum in qualitativer Analyse.
Bergamtsrat Dr. jur. 0. Krug — Allgemeine Kechtskunde und Bergrecht.

Dozenten:
Handelsschuloberlehrer A. Friedrich, KDM 70/71, CM 97 — Berg- und

hüttenmännische Bechnungswissenschaft.
Realgymnasialoberlehrer Professor E. Gündel — Deutsche Litteratur,

Französisch, Englisch.
Gerichts-, Polizei- und 1. Stadtkrankenhausarzt Dr. med. 0. Nippold,

SCMB, KDM 70/71, LDA n, CM 97 — Unterweisung in der
ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen mit Demonstrationen.

Assistenten:
"W". Funk, 1
Hütteningenieur F. Hoffmann, J am c^m- Laboratorium.
Bergingenieur H. Witkamp — für Geologie.

Bibliothekverwaltung:
Bibliothekar: Geheimer Bergrat Prof. A. Ledebur.
Kustos: 0. Gabriel.

Sekretariat und Kassenverwaltung:
Bergakademiesekretär, zugleich Kassen- und Rechnungsführer: E. Frege,

KDM 70/71, CM 97.
Bureau-Assistent, zugleich Kontrolleur: R. Schüttauf.

Hausverwaltung:
Hausmeister: A. Störzel, SEVM, DA HI.
Hausdiener: A. 0. Große.

Gehilfen und Aufwärter:
Gehilfen bei den praktischen Übungen in Markscheidekunde und Geodäsie:

L. Väterlein.
Aufwärter beim chemischen Laboratorium: A. Schüttauf, AE.

„ „ Eisenhüttenlaboratorium: G. Erler, AE, KDM 70/71,
LDA II, CM 97.

„ „ Physikalischen Kabinett: L. Jentzsch.
„ „ Metallurgischen Laboratorium: K. M. Langer.
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Bergakademische Niederlage verkäuflicher Mineralien:
Faktor: Bergmeister, Bergingenieur H. Zinkeisen.
Assistent: Eisenhütteningenieur W. Mancher.
1. Gehilfe: C. Ludewig, AE.
2. Gehilfe: R. Goldbach.
3. Gehilfe: A. Glöckner.
4. Gehilfe: H. Kaltofen.

Modellierwerkstatt:
Modelleur: R. Braun.

Studierende im Studienjahr 1902/1903:
(Die im neuen Studienjahr Inskribierten sind mit * bezeichnet. Die in der Schlußprüfung

Stehenden sind mit ** bezeichnet.)

Abasow, Nikolai, aus Koussari, Russland. (Beurlaubt).
Abramow, Owssei, aus Odessa, Rußland. (Beurlaubt.)
Adam, John Wilhelm, aus Athen, Griechenland.
Aisleben, Heinrich Friedrich Robert Max, aus Hamburg.
Aminoff, Baron Erik von, aus Äbo-Saaris, Finnland.
Antepowicz, Antoni von, aus Lodz, Rußland.

* Antipin, Peter, aus Beresowka, Rußland.
Anzyferow, Nicolai, aus Moskau, Rußland. (Beurlaubt.)
Arnolds, Peter Hugo, aus Düsseldorf, Preußen.
Asiel, Joseph, aus Bukarest, Rumänien.
Aspegren, Hermann, aus Malmö, Schweden. (Beurlaubt.)

* Aue, Konrad, aus Dresden.
** Avramovici, Avram, aus Mogosesti, Rumänien.

Bach, Hermann, aus Staßfurt.
Balassanian, Barouir, aus Erzerum, Türkei.
Baldauf, Martin, aus Krünsdorf bei Klostergrab, Österreich. (Deutscher

Reichsangehöriger.)
** Barsky, Joseph, aus Nikolajew, Rußland.

Barth, "Walter, aus Stenn bei Zwickau i. Sa.
* Bauer, Georg, aus Frohnau bei Annaberg.

Becker I, Ernst, aus Braubach.
Becker II, Theodor, aus Woischwitz, Kr. Breslau.

* B ehr, Baron Georg von, aus Weiß-Pomusch.
** Beith, John William, aus Aschersleben. (Englischer Untertan.)

Bener, Joachim, aus Odessa, Rußland.
Berinann, Anatoli, aus Sewastopol, Rußland.
Bernhard, Hans Wolfgang, aus Friedeburg bei Freiberg.

** Beyer, Karl Ferdinand, aus Neugersdorf, Lausitz.
Blank, Arthur, aus Bukarest, Rumänien.

* Blau, Max, aus Malstadt, Preußen.
* Bliefert, Willy, aus Liebau. (Deutscher Reichsangehöriger.)

** Bliezinski, Thadeus, aus Tagonrog, Rußland.
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* Blomberg, Wilhelm, aus Abo, Finnland.
* Blügel, Wilhelm, aus Tondern in Schleswig, Preußen.

Blyth, Charles, aus Kilarnay, Irland.
B ob er, R. W. Kurt, aus Dresden.

* Bock, Otto, aus Klein-Peiskerau, Preußen.
* Bodart, Maurice, aus Dison,° Belgien.

** Bö de, Hans, aus Frankfurt a. M.
** Bötticlier, Wolfgang, aus Würzen.

Bogajewsky, Paul A., aus Wierschina-Muraweyka, Rußland.
Böos, Karl, aus Ubbedissen, Kr. Bielefeld.

** Borissow, Georg, aus Nikolajeff, Rußland.
** Bosse, 0. F. Wilhelm, aus Schöningen, Braunschweig.
* Botello, Joaquin aus Hidalgo del Parral, Mexiko.

** Brandt, Paul Theodor, aus Hanau.
Breitenstein, Thure Walther, .aus Merijeki bei Wiborg, Finnland.
Breslin, Moses aus Orenburg, Rußland.
Bretschneider, Arno, aus Priesen bei Nossen.
Brill,' Bernhard, aus Jassy, Rumänien.
Bromberg, Isaak, aus Elisabethgrad, Rußland.

* Bürklein, Friedrich, aus Au bei Aibling, Bayern.
Buschmann, Gustav Hermann, aus Oberhausen. (Beurlaubt.)

** Byszewski, Waclav Walery, aus Goszezendza, Rußland.
* Colliers, Isaac, aus Pretoria, Transvaal.

Chamier, Friedrich William C., aus Sydney, Australien.
Chatschikjanz, Tigran, aus Nimorene, Rußland.
Chirilov, Serban, aus Tirgoviste, Rumänien.
Chodorowicz, Felix von, aus Odessa, Rußland.

** Cichowski, Stanislaus von, aus Krusche, Polen.
Ciobanu, George, aus Godinesci, Rumänien.
Conrad, Johannes, aus Dössei bei Gönnern.

* Constantinoff, Constant., aus Sophia, Bulgarien.
* Cronacher, Rudolf, aus Eisfeld i. Th.

Czamansky, Georg, aus St. Petersburg, Rußland. (Beurlaubt.)
** Dabkowicz I, Jan, aus Warschau, Polen.

Dabkowicz II, Anton, aus Warschau, Polen.
Daniloff, Eugen, aus Simbirsk, Rußland.
Dawbarn, Oskar, aus Wisbech, England.
Demetriu, Eugen, aus Bräila, Rumänien.
Demikeli, Wladimir, aus Sünpheropol, Rußland. (Beurlaubt.)

* Despositos, Eugene, aus Athen, Griechenland.
* Dick, Stanislaus, aus Zbiersk, Rußland. (Deutscher Reichsangehöriger.)
* Diggelen, Hendrik van, aus Dewetsdorp, Orangekolonie.

Dimitrescu, Vasile, aus Pitescht, Rumänien.
Dittmann, Alexander, aus Edintzi, Beßarabien, Rußland. (Deutscher

Reichsangehöriger.) (Beurlaubt.)
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Dobrowohl, Hermann Sylvester, aus Borsigwerk.
* Dragneff, Petko, aus Stara-Zagora, Bulgarien.

Drecki, Konstantin, aus Kaiisch, Rußland.
Drosjiloff, Peter A., aus Wjernyj, Rußland.
Drshewetzky, Sergius, aus Poltawa, Rußland.
Dschewanschir, Behbud Aga, aus Schusclia, Kaukasus.

* Dubinin, Sergius, aus Opetschensky-Posad, Rußland.
Duschnitz, Paul, aus "Wien, Österreich.
Dzierzanowski, Michael von, aus Mogileff, Rußland.

** Eberle, Julius, aus München.
* Ecker t, Bruno, aus Bamberg, Bayern.
* E g er, Georg, aus Dresden.

Eliadze, Schir, aus Casbec, Rußland.
Engler, Erich G., aus Kotlin, Preußen.
Epstein, Israel, aus Melitopol, Rußland.
Eremit, Fritz, aus Freiberg. (Zum Militärdienst beurlaubt.)
Evans, Bowle, aus Cheltenham, England.
Fairchild, Arnold, aus Melbourne, Australien.

* Fernandez y Alberdi, aus San Salvador del Valle-Bilbao, Spanien.
Fircks, Baron Kurt von, aus Goldingen, Kurland.
Flaccus, Adalbert, aus Altenwald, Preußen.
Fluhr, Robert, aus Waldsee, Bayern.

* Förster, Kamülo, aus Dresden.
* Forndran, Erich, aus Sonneberg i. Th., S.-Meiningen.
* Freudberg, Jakob, aus Talsen, Rußland.

Freyberg-Eisenberg, Konrad Freiherr von, aus Allmendingen,
"Württemberg.

Friedemann, Reinhard Walter, aus Zwickau i. Sa.
Friedrich I, Karl Oskar, aus Zittau.
Friedrich II, Ernst Hermann, aus Schmölln, Sachsen-A.

** Fuchs, Alfred Bruno Viktor Herrn. Joh., aus Sielce, Polen. (Deutscher
Reichsangehöriger.)

** Funk, William, aus Freiberg.
Gab er t, Adolf, aus Bützow, Mecklenburg.

* Garcia-Morales I, Santiago, aus Huelva, Spanien.
* Garcia-Morales II, Francisco, aus Huelva, Spanien.

Gaudlitz, Hans Friedrich, aus Mügeln bei Dresden, Sachsen.
** Gehlig, Otto, aus Lodz, Polen. (Deutscher Reichsangehöriger.)
* Ginsburg, Eruchim, aus Moskau, Rußland.

Girbassow, Peter, aus Ekaterinburg, Rußland.
Glatzel, Richard, aus Neiße.

** Glockemeier I, Otto Willy Gottlieb, aus Raguhn bei Dessau.
* Glockemeier II, Georg, aus Raguhn, Anhalt.
* Goldenberg, Awenir, aus Wien.
* Goldhamer, Georg, aus Jassy, Rumänien.
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** Gottlieb, M. Josef, aus Braila, Rumänien.
Gottschalk, Heinrich Alex Karl, aus Peine.
Grageroff, Isaak A., aus Odessa, Rußland. (Beurlaubt.)

** Gray, George A., aus Cartagena, Spanien.
* Grönningsaeter, Anton, aus Söndmöre, Norwegen.

Hahn, Gustav Martin, aus Obergruna bei Nossen.
* Haimberger, Paul Freiherr von, aus Ebensee, Österreich.
* Hammond, Paul, aus Jundiahy, Brasilien.

Hanenwald, Max, aus St. Johann, Preußen.
Hardt, Albert R., aus Lodz, Rußland.

** Hartwig, Waldemar, aus Scatowska, Rußland.
Kaufmann, Wolf, aus Tschasniki, Rußland.

* Haug, Karl, aus Spaichingen, Württemberg.
Hausser, Rudolph, aus Blieskastei, Bayern.
Heike, Alfred Robert Willi, aus Gr. Gleidingen, Braunschweig.
Heldring, Otto, aus Soerabaya, Sumatra.
Hellinger, Louis Otto, aus Adorf.

** Hennig, Paul Georg, aus Freiberg.
Henschel, Paul Erich, aus Döbeln.

* Herberz, Johann, aus Petersburg, Rußland.
* Hertel, Johann, aus Ansbach, Bayern.

Hilgenberg, Hermann Max, aus Kassel.
* Hirsch, Wilhelm, aus Auerbach.

Hochschild I, Moritz, aus Biblis, Hessen.
* Hochschild II, Philipp, aus Frankfurt a. M.

Hoese, Johann Traugott Kurt, aus Borna.
Hoff, Ippolit, aus Nejin, Rußland. (Beurlaubt.)
Ho ff mann, Fritz, aus Pirna.

** Hoisescu, Constantin, aus Sagna, Rumänien.
Holey, Franz Richard, aus Zwickau i. Sa.
Huppe, Hans Bruno Ulrich Kurt, aus Groß-Strehlitz.
Hüttich, Rudolf, aus Weimar.
Jakowleff, Eugen, aus Moskau, Rußland.

* Janew, Johann, aus Melitopol, Rußland.
Janolescu, Leon, aus Braila, Rumänien. (Beurlaubt.)
Jehnichen, Reinhold, aus Freiberg.
Jenssen, Lauritz D., aus Selbu b Trondjem, Schweden.
Joachimescu, Demetrius, aus Ploesci, Rumänien.

* Job s t, Erich, aus Gersdorf.
Jorgovici, Demetru, aus Craiova, Rumänien.

** Kaestner I, Gurt, aus Bockwa.
Kaestner II, Paul Alfred, aus Freiberg. (Zum Militärdienst beur-

laubt.)
* Kaiser, Wilhelm, aus Eilenburg.

Kaminsky, Moses, aus Nikolajeff, Rußland.
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Kandelaki, Alexander, aus Kutias, Rußland..
** Kappel, Herbert, aus Kola a. Rh.

Karateew, Demetrius von, aus Artemowka, Rußland.
Karnauch, Paul, aus Kl. Pereschtschepino, Rußland.
Karpuscheff, Johann, aus Melitopol, Rußland.
Kar r a, Wasili, aus Kamrat, Rußland.

** Kaufmann, Georg Adolf, aus Freiberg.
Kirmse, Paul Erich, aus Nirkendorf, S.-A.
Klatschin, Nikolai, aus Jekaterinenburg, Rußland.,
Koek, Otto, aus München.
Königshausen, Josef, aus Düsseldorf.
Kohen, David, aus Berdiansk, Rußland.
Kohl, Karl, aus Dresden.

** Kolasnikoff,, Kensorin, aus Kungur, Rußland.
Kondakoff I, Nikolai J., aus Melitopol, Rußland. (Beurlaubt.)
Kondakoff II, Nikolai P., aus St. Petersburg, Rußland.
Konjaroff, Georgi, aus Plowdin, Bulgarien.
Körff,. Nicolas Baron von, aus Hasenpoth, Rußland.

** Kotkowski, Marjan von, aus Kamien, Rußland.
Krächter, Paul, aus Annen i. W., Preußen.
K r äff t, Richard, aus "Weinheim, Baden.

* Krause, Karl, aus Bethlehem, Oranje-Kolonie.
* Krauße, Rudolf, Freiberg.
* Kreyness, Israel, aus Moskau, Rußland.
* Kristeller, Leopold, aus Fraustadt, Preußen.

Kretschmer, "Wilhelm Richard, aus Berzdorf a. d. Eigen.
** Kröhne, Fritz Franz, aus Oberhohndorf.

Kruschkol, Nochum Itzka, aus Dynaburg, Rußland. (Beurlaubt)
* Kühn, Herbert, aus Zwickau.

Kuklinski, "Wenantius, aus Warschau, Polen.
** Kulbach, Oswald M., aus Tabbifer, Rußland.
** Kupffer, Eduard F. A. von, aus Moskau, Rußland.

Kusnezoff I, Wsewolodj aus Nikolajeff, Rußland.
Kusnezoff II, Sergius, aus Nischnij-Nowgorod, Rußland.
Kutschenbach, Arnold, aus Mamutli, Rußland.

** Landgraf, Karl H., aus Waldenburg.
* Latzky, Isaak, aus Riga, Rußland.
* Lebedi n s ky, Paul, aus Urjupinskaja, Rußland.

** Leber, Engelbert, aus Coblenz.
Lee, Harry, aus Guemsey, England.
Leichter-Schenk, William, aus Geringswalde.
Lewinton, Boris, aus Jedinez, Rußland.
Lewitus, David, aus Wilna, Rußland.
Liddelow, Golin, aus Cheltenham,. England.
Lindberg, Barnabas, aus Wiborg, Finnland.
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Lisanski, "Wulf, aus Nikolajeff, Rußland.
Lischin, Boris, aus Odessa, Rußland.
Litwinn, Joseph, aus Odessa, Rußland.
Lobel, Titu-Liviu, aus Vaslui, Rumänien.
Lorentz, Rudolf August, aus Wiborg, Finnland.
Lorenz, Karl Paul, aus Bockwa, Sachsen.
Maag, Albert, aus Oberglatt, Schweiz.

* Mac Farlane, Archibald, aus Killeau, Schottland.
Macke, Eduard Herrn., aus Dorfhain, Sachsen.
Mandy, Joseph, aus Port Elisabeth, Kap-Kolonie.
Manu s s is, Johann, aus Athen, Griechenland.
Maranzrnann, Israel, aus Sewastopol, Rußland.
Marcuse, Jacob, aus Jekaterinoslaw, Rußland.
Märdärescu, J. Em. Felician, aus Jassy, Rumänien.
Markow, Salomon, aus Temrjuk, Rußland.
Matasaru, Constantin D., aus Piatra, Rumänien.
Mattievich, Emerio, aus Sewastopol, Rußland.
Mayr, Friedrich Franz Eugen, aus Berndorf bei Wien, Österreich.

(Deutscher Reichsangehöriger.)
Megrabjanz, Leon, aus Tiflis, Rußland.

* Meinecke, Wilhelm, aus Dortmund, Preußen.
* Meyer, Max Albert, aus Freiberg.

** Metzianu, Traian J., aus Odobesei, Rumänien.
Mogilewsky, aus Nachitschewany, Rußland.
Mohrenschildt I, Walter von, aus Ruil, Rußland.

* Mohrenschildt, Reinhold von, aus Gut Ruil, Estland.
** Moltschanoff, Theodor, aus Kjachta, Rußland. (Beurlaubt.)

Mo Id o van, Marcel, aus Boicza, Österreich-Ungarn.
* Montua, Otto, aus Altfelde, Preußen.

Morawski, Tomislaus, aus Rudniczysko, Posen.
Morris, Juan, aus Lima, Peru.

** Mosgos, Petru M., aus Rum-Sarat, Rumänien.
* Motorin, Alexej, aus Vologda, Rußland.

Müller I, E. Hans, aus Meerane.
Müller II, Heinrich, aus Scheuerten, Preußen.
Müller III, Johannes, aus Yoigtsdorf,|Sachsen.

* Müller IV, Alfred, aus Schneeberg.
Mutafow, Arutjun A., aus Temruk, Rußland. (Beurlaubt.)
Nachimsohn, Gregor, aus Libau.

* Napolski, Dr. Alex, von, aus Mülheim a/Ruhr, Preußen.
Narkewitsch, Julian, aus St. Petersburg, Rußland.
Naumoviö, Milan, aus Kragujewatz, Serbien.
Nemirovsky, Leo, aus Nikolajeff, Rußland.

** Nering-Bögel, Jan Walter Jacob, aus Devender, Holland.
Nersessiantz, Mentor, aus Akulis, Rußland.
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Nevile-Wyatt, Gerald D., aus Cheltenham, England.
Neyman, Kasimir von, aus Charkoff, Rußland.

** Nieß, Hermann, aus Gönnern. (Zum Militärdienst beurlaubt.)
Nikitin, Demetrius A., aus Okschoba, Rußland.

** Nisbeth, Gösta Friedrich Arthur, aus Stockholm, Schweden.
Ochernal, Rudolf, aus Massanei bei Waldheim.

* Oekonomu, Christos, aus Athen.
Ogus, Sergius, aus Asow am Don, Rußland.

* Orkin, Benno, aus Autz, Rußland.
Osolin, "Woldemar, aus Segovold, Rußland.

** Otetelisianu, P. Petre, aus Bukarest, Rumänien. (Beurlaubt.)
Otto, Oswald, aus Antonienhütte, Preußen.
Pachaly, "Wolfgang Richard, aus Freiberg, Sachsen.
Pacholkow, Johann, aus Irkutsk, Rußland.
Palarieru, Leiba, aus Piatra, Rumänien.
Parr, Lionel, aus London, England.
Paszkowski, Kasimir von, aus St. Petersburg, Rußland.
Patzschke I, Kurt G., aus Hain bei Borna, Sachsen.
Patzschke II, Max Otto, aus Hain bei Borna, Sachsen.
Paul, "Wilhelm, aus "Weddingen bei Goslar.
Pawlow, Wladimir, aus St. Petersburg, Rußland.

** Payne, Ernst Johannes, aus Arnao, Spanien. (Beurlaubt.)
* Penny, Rupert, aus Nagpur, Indien.
* Perutz, Thomas, aus Smichow bei Prag, Österreich.

Peukert, Kurt, aus Halsbrücke bei Freiberg, Sachsen.
* Pf äff, Friedrich, aus Hamburg, Preußen.

Pfeilsticker, Erich, aus Gmünd, Württemberg.
Pfister, Ernst, aus Potschappel.

* Pfitzner, Max, aus Lüben, Preußen.
Philipson-Stow, Henry, aus Kimberley, Süd-Afrika.

* de Pian, Ambrogio, aus Laurium, Griechenland.
* Pjansin, Alexander, aus Samara, Rußland.

** Pietzsch, Otto, aus Zwickau i. Sa.
** Pilz, Kurt, aus Leipzig.

Pitschugin, Alexander, aus Orenburg, Rußland.
Play fair, Perci Lyon, aus London, England (Beurlaubt.)

** Plenske, Ernst Max Alex, aus Stettin.
Polack, Salomon, aus Mohilew, Rußland.

* Polak, Gaston, aus Anderlecht, Belgien.
Polonsky, Zal, aus Odessa, Rußland. (Beurlaubt.)
Pomerantz, Kiwa, aus Kuhurlui, Rußland.
Pomorsky, H. Bruno, aus Landsberg a. W., Preußen.
Popescu, Demetru, aus Craiova, Rumänien. (Beurlaubt.)
Pop off, Paul, aus Witim bei Irkutsk, Rußland.
Preger, Fritz Oskar, aus Rottweil a. N.
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Preller, Alfred, aus Gröba bei Riesa.
Prilutzky, Girsch, aus Nikolajeff, Rußland.
Puetz, Otto, aus Gräfenrath, Kr. Solingen.

** Queck, Oswald Willy, aus Schedewitz.
Rabinovici, Leon, aus Dorohoi, Rumänien.

** Rachmanoff, Nicolai, aus Moskau, Rußland.
Radoslawoff, Bogomil, aus Tirnowo, Bulgarien.
Rapoport, Itzek-Aisek, aus Odessa, Rußland.

** Regulski, Leo von, aus Lepel, Rußland.
* Reiche, Ludwig von, aus Hamburg, Preußen.

Rein, Martin, aus Frauenstein.
Rek, Friedrich, aus Altshausen, O.-A. Saulgau. (Beurlaubt.)
Reszoff, Alexander, aus Moskau, Rußland.
Richter I, Johannes Paul, aus Hohndorf bei Lichtenstein. (Beurlaubt.)
Richter II, Paul Emmrich, aus Chodau bei Karlsbad, Osterreich.
Richter III, Willi, aus Freiberg.

* Rieb er, Georg, aus Tuttlingen, Württemberg.
* Rodrigo y Luengas, Manuel, aus Madrid.
* Rodwell, Lionel, aus Burnham.

Rogalsky, Mark, aus Theodosia, Rußland. o
Rohlffs, Walter Vogt, aus San Francisco, Californien.
Rohn, Ludwig, aus Warschau, Rußland.
Romanoff, Wladimir, aus St. Petersburg, Rußland.
Rome, Adrian, aus Cheldenham, England.
Ropp I, Freiherr, Friedrich Theodor Louis Silvester von der, aus

Dauzogir, Lithauen.
* Ropp II, Freiherr, Arthur von der, aus Mitau.

Rosazza, Wario, aus Rom, Italien.
Rosenzweig, Adolf, aus Buzeu, Rumänien.

* Rosin, Chaim-Sender, aus Mogilew, Rußland.
Rossolimo, Johann, aus Jeisk, Rußland.
Rowinski, Anton, aus Mirkow, Preußen.
Rubinoff, Michael, aus Michaile, Semenow, Rußland

** Rys, Karl Friedrich Wilhelm, aus Essen (Ruhr).
Saakow, Wladimir, aus Tiflis, Rußland.
Sacharoff, Boris, aus Melitopol.

** Sachse, Arno, aus Cölln bei Meißen.
Sakara, Michael, aus Sandomir, Rußland.
Samodelkin, Nikolai, aus Kotelnitsch, Rußland.
Samojlowitsch, Rudolf, aus Asow a. Don, Rußland.

* Sarfert, Alfred, aus Zwickau.
* Saß, Reinhold, Freiherr von, aus Arensburg, Rußland.

Schaff I, Carl, aus Poltawa, Rußland. (Beurlaubt.)
Schaff II, Eugen Franz, aus Poltawa, Rußland. (Beurlaubt.)

** Scheerer, Max Georg, aus Rote Erde, Kr. Aachen.
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Scherotzky, Alexander, aus .Jekaterinoslaw, .Büßland: ' :: -
Scheuermann, Johann A., aus Charkoff, Bußland. (Beurlaubt.)
Schiller, Max P., aus Dresden, Sachsen.

* Schilling, Johannes, aus Dresden, Sachsen.
** Schmiedel, Heinrich Eduard, aus Burkhardtsdorf bei Chemnitz.
* Schmidt, Gurt, aus Döbeln.

Schön I, Franz, aus München, Bayern.
* Schön II, Paul, aus Libau, Bußland.
* Scholz, Max, aus Hirschberg in Schlesien.
* Schreiber, Hans, aus Magdeburg, Preußen.

Schtschetinin, Sergei, aus Taschkent, Bußland.
Schupp, Egon, aus Libau, Bußland.
Schwabacher, Max, aus London, England.
Schwartz, Felix, aus Boßweiii, Sachsen.

* Schwiedler, Alfred, aus Stephansdorf, Preußen.
Sencovici, Demeter, aus Braila, Bumänien.
Sieb er, Adolf, aus Germersheim, Bayern.

** Silberbluni, Joseph J., aus Mkolajeff, Bußland. (Beurlaubt.)
Singer, Michael,, aus St. Petersburg, Bußland.

* Singher, Leibu, aus Vaslui, Bumänien.
Sitwell, Trevor, aus Leamington-Hastings, England.
SmLdowitsch, Nicolaus, -aus Tala, Bußland. (Beurlaubt.)

* Sofikites, Frixos, aus Syra, Griechenland.
* Southwell, Bailey, aus Keighley, England.

S p achner, Hermann, aus Covorlai, Bumänien.
Sperling, Budolf, aus Hummelshain.
Sternberg, Daniel, aus Galatz, Bumänien.
Steinberg I, Sergius, aus Moskau, Bußland.
Steinberg II, Wladimir, aus Odessa, Bußland. (Beurlaubt.)
Stock, Kurt, aus Berlin, Preußen.

* Stojanoff, Minio, aus Lowetsch, Bulgarien.
* Stoll, Max Bruno, aus Frankenberg.

Stoyan-Dinmonteoru, Victor, aus Mereiu, Bumänien.
Stomoniakow, Gabriel, aus Odessa, Bußland.
Strihkis, Michel, aus Medsen-Virginahl, Bußland.
Sundeil, Gustaw, aus Helsingfors, Finnland. (Beurlaubt.)
Supan, Eduard, aus Czernowitz.
Surkow I, Arno, aus Archangel, Bußland.
Surkow II, Oskar Gustav Bruno, aus Betewo, Bußland.

* Synodinos, Johann, aus Athen, Griechenland.
* Täschner, Ferdinand, aus Freiberg, Sachsen.

Tarnowski, Casimir von, Pozarzyn, Bußland. .(Beurlaubt.)
Tartakowski, Alexander, aus Georgiewsk, Bußland.
Tatarski, Alexander, aus Powlograd, Bußland.
Teodoreanu, Alexandru, aus Jassy, Bumänien. °
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Ter-Mikirtitschiantz, Chatschatur, aus Schuscha, Rußland.
T hier, Wilhelm Johannes, aus Zittau.

** Tiesenhausen, Baron von, aus Reval, Rußland.
** Tintorescu, Victor John, aus Tergu-Jiu, Rumänien.

Trenkler, Hugo, aus Wien, Osterreich. (Beurlaubt.)
** Treugut, Andreas, aus Werche-Talizina, Rußland.

Tschatzkin, Gregor, aus Odessa, Rußland.
Turaweroff, Sergius, aus Talowsky, Rußland.

* U hl, Anton, aus Dingolfing, Bayern.
** Ulbricht, Wilhelm, aus Hamburg.

Ulke, Ernst Rudolf, aus Neugersdorf, Lausitz.
Upirin, Konstantin, aus Orenburg, Rußland.
Vervuert, Gottfried, aus Krefeld.
Vie tinghoff-Scheel, Max, Baron von, aus Talsen, Rußland.
de Villiers, Louis, aus Capstadt, Kapkolonie.

* Vivian, Hugh, aus Oporto.
** Voigt, Friedrich August Maximilian, aus Vogelsdorf, Schlesien.

Volten, Johannes, aus Muntok, Holland.
Vovu, Atanasie, aus Vlacho-Clissura, Macedonien.

** Wachowski, Georg Eduard Alfred, aus Sewastopol, Rußland.
** W ahn er, Max Emil, aus Chemnitz.

Waterschoot van der Gracht I, Dr. jur. Willem A. J. M. van,
aus Amsterdam, Holland.

Waterschoot van der Gracht II, Joseph, aus Amsterdam, Holland.
** W ei d i g, Max Arthur, aus Altenburg, S.-A.
* Weintrob, Sampson, aus Kiew, Rußland.

** W es t er m an n, Bruno, aus Lüneburg.
Weyland, Jakob, aus Nikolajeff, Rußland.
Whittaker, Harry, aus Rewtenstall, England.
Wilhelm, Friedrich, aus Odessa, Rußland.

* Wilson, Douglas Gerard, aus London.
Witalinski, August Eduard, aus Pleß, Oberschlesien.

** Witkamp, Hermann, aus Poerworedjo, Holland.
** Wohlfarth, Richard, aus Flauen i. V.

Wojciechowski, Maryan, aus Langenfeld, Preußen.
* Wolff, Erich Maxim. Frdr. Baron von, aus Hintzenberg, Livland.
* Wrubel, Walter, aus Zürich, Schweiz.

Wunder. Johann Siegfried Heino, aus Leipzig.
* Zeese, Alfred, aus Kottbus, Preußen.
* Zeis, Dr. Otto, aus Altona a. E., Preußen.
* Zimmermann, Alfred, aus Berlin, Preußen.
* Zucchi, Girolamo, aus Mailand.

** Zinnow, Alfred Gustav Ernst, aus Berlin.
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Hospitanten:
Atrops, F. Wilhelm, aus Schwelgern, Preußen. (Beurlaubt.)

* Bernard, Paul, aus Schomberg O./Schl.
Bosse, Alfred, aus Schöningen b. Braunschweig, Preußen.

* Boege, Hermannn Leo, aus Brüx. (Deutscher Reichsangehöriger.)
Broich, Karl, aus Haspe b. Hagen, Preußen.

* Chaustoff, Elias, aus Sagunoff, Rußland.
* Durdin, Dr. Nikolaus, aus St. Petersburg.

Ernst, Karl, aus Beuthen, Preußen. (Beurlaubt.)
Faber, Eberhard, aus Ludwigsburg, Württemberg.

* Gardner, Walter, aus London, England.
* Gerich, Fritz, aus Ehrenhain bei Altenburg.
* Greifenhagen, Walther, aus Zittau.

Grewen, Wilhelm, aus Schalke i. W., Preußen.
* Hanau, Julius,- aus Viktoria West, Kapkolonie.
* Hayner, Johannes, aus Meißen, Sachsen.

Helmin, Paul, aus Beuthen, Preußen. (Beurlaubt.)
Henochsberg, Albert, aus Worms, Hessen.
Ihle, Bruno, aus Freiberg, Sachsen.
Inouye, Dr. Vicomte, aus Kumamoto, Japan.
Junius, Franz, aus Dudelingen, Luxemburg.

* Kuntze, Johannes, aus Berlin.
* Lange, Robert, aus Auerhammer.

Leroux, Armand, aus Vilseck, Oberpfalz.
M u eil er, Ottomar, aus Paruschowitz, Preußen.
P an u, Dumitru, aus Galatz, Rumänien. (Beurlaubt.)
Pecker, Scholem, aus Sewastopol, Rußland. (Beurlaubt.)

* Peilert, Konrad, aus St. Petersburg. (Deutscher Reichsangehöriger.)
Pistophides, Jean S., aus Sanda, Türkei. (Beurlaubt.)

* Pitschke, Franz, aus Aisleben a. S., Preußen.
* Putsch, August, aus Stockum, Kr. Bochum.
* Radwanski, Joseph, aus Groß-Chelm.

Reichstadt, Leo, aus Beleby, Rußland. (Beurlaubt.)
Saito, Dr., Daikichi, aus Okaijama, Japan.

* Sander, Ernst, aus Grimma, Sachsen.
Schäfer, Waldemar, aus Essen, Preußen.

* Schlicker, Johann, aus Klein-Rosseln.
* Schreiber, Kurt, aus Duisburg, Preußen.

Schürgers, Hugo, aus Essen, Preußen.
Straus, Nikolaus, aus Taganrog, Rußland.

* Suyehiro, Dr. Tadasuke, aus Tokio, Japan.
Thaden, Adolf Eduard, aus Hannover, Preußen.
Thumann, Walther, aus Liebenwerda, Sachsen.

* Wahring, Fritz, aus Aplerbeck, Preußen.
Weber, Eduard A., aus Pasveroean, Java, Holland.
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* "Wönckhaus, Paul, aus Briansk, Rußland.
Zwetaeff, Paul M., aus Briansk, Rußland.

Nach der Nationalität kommen von den Studierenden auf:
Deutschland 196 (darunter 74 Sachsen)
Österreich-Ungarn 8
Schweiz 2
Italien 2
Spanien . - 4
Luxemburg l
Belgien 3
Holland . . 8
Großbritannien u n d Irland . . . 2 4
Schweden u n d Norwegen . . . . 4
Serbien l
Rußland und Finnland 161
Bulgarien 5
Griechenland 6
Rumänien 31
Türkei 3
Vereinigte Staaten von Nordamerika l
Mexiko l
Peru " . . . l
Brasilien l
Oranje-Kolonie 2
Kapkolonie 2
New-Süd-Wales . . . : . . . l
Viktoria l
Niederl.-Indien l
Japan 3

Summa 473.

Diplomprüfung.
Der Schlußprüfung haben sich im Jahre 1902

62 Studierende
unterworfen, von welchen folgende auf Beschluß der Prüfungs-Kommission
Diplome erhielten und zwar:

a. für das Fach eines Bergingenieurs:
Avram Avramovici aus Mogosesti,
Hans H. B o de aus Frankfurt a. M., • •
Kurt Kästner aus Bockwa,
Wilhelm Ulbricht aus Hamburg,
Stanislaus von Cichowski .aus Krusche,
Andreas Treugut aus Werche-Talizina,
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Max E. "W ahn er aus Chemnitz,
K. 0. Bruno "Westermann aus Etzen,
Constantin Hoisescu aus Sagna,
Victor J. Tintorescu aus Tergu-Jiu,
Julius Eberle aus München,
George A. Gray aus Cartagena,
Herbert Kappel aus Köln a. Rh.,
"Waclav Byszewsky aus Goszezendza,
Anton Dabkowicz aus "Warschau,
Theodor Moltschanoff aus Kjachta,
0. F. Wilhelm Bosse aus Schöningen,
Traian J. Metzianu- aus Odobesci,
Leo von Regulski aus Lepel,
Oswald M. Kulbach aus Tabbifer,
Jan W. J. JSTering-Bögel aus Devender,
Hermann "Witkamp aus Pverworedjo,
Joseph Barsky aus Nikolajeff,
Hermann Baron von Tiesenhausen aus Reväl,
J. William Beith aus Aschersleben.

b. für das Fach eines Markscheiders:

Avram Avramovici aus Mogosesti,
M. Josef Gottlieb aus Braila, t
Eduard F. A. von Kupffer aus Moskau,
Gösta F. H. Nisbeth aus Stockholm,
Arno Sachse aus Cölln bei Meißen,
0. F. Wilhelm Bosse aus Schöningen,
Otto Glockemeier aus Eaguhn b. Dessau,
Fritz Franz Kröhne aus Oberhohndorf,
Otto Gehlig aus Lodz,
Hermann Niess aus Gönnern,
Otto Pietzsch aus Zwickau,
H. Eduard Schmiedel aus Burkhardtsdorf b. Chemnitz,
Karl Landgraf aus Waldenburg b. Glauchau,
Kurt E. Pilz aus Leipzig,
0. Willy Queck aus Schedewitz.

c. für das Fach eines Hütteningenieurs:

William Funk aus Freiberg,
Max A. Weidig aus Altenburg, S.-A.,
Karl F. Beyer aus Neugersdorf, Lausitz,
Paul Th. Brandt aus Hanau,
Max G. Scheerer aus Rote Erde,
Woldemar D. Hartwig aus Scatowska,
Kensorin Kolasnikoff aus Kungur.
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d. für das Fach eines Eisenhütteningenieurs:
Alfred Fuchs aus Sielce,
Karl F. W. Rys aus Essen, Ruhr,
F. A. Maximilian V o ig t aus Yogelsdorf, Schi.,
Engelbert Leber aus Coblenz,
Ernst M. A. Plenske aus Stettin,
Richard "Wohlfarth aus Flauen i. V.,
Marjan von Kötkowski aus Kamien,
Georg "Wachowski aus Sewastopol.

G e s c h e n k e .
Im Jahre 1902 hat die Königliche Bergakademie folgende Geschenke

erhalten, wofür dieselbe auch an dieser Stelle ihren Dank ausspricht.

a) für die Bibliothek.
1. Topographische Spezia lkar te des Königreichs Sachsen. Sektion 9, 57,

58, 61, 132, 141, 144 und 153.

2. Der Bergwerkshetr ieb Öster re ichs für die Jahre 1898 und 1899 je
3. Lieferung, für das Jahr 1900 2. und 3 Lieferung und für das Jahr
1901 1. Lieferung. Wien.

3. Topograph i sche Übers ichtskar te des Königreichs Sachsen. Maßstab
1:250000. Im Auftrage des Königlich Sächsischen Finanzministeriums
als Grundlage für die geologische Übersichtskarte bearbeitet von
Giesecke & Devrient in Leipzig 1901.

4 S ta t i s t ique de l'industrie mine'rale et des appareils ä vapeur en France et en
Alge"rie pour Tarnte 1900. Paris 1901.

5. Geologische Spezialkar te des Königreichs Sachsen. Sektion 59 und 95
mit Erläuterungen.

6. J ah rbuch für das Berg- und Hüt tenwesen im Königreiche Sachsen
1902. Freiberg 1902.

7. Bericht der vom K. K. Ackerbauministerium im Jahre 1900 eingesetzten
Kommission zur Untersuchung der Betriebsverhältnisse des Bergbaus im
Brüxer Braunkohlenrevier. Wien 1902.

8. Staatshandbuch für das Königreich Sachsen 1902. Dresden.

9. Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der K. K. Bergakademien zu
Leoben, Pfibram und Schemnitz. 50. Band 1902. Wien.

10. Anna les des mines. Anne"e 1902. Paris 1902. No. 1 — 10 durch das
Königl. Sachs. Finanzministerium.

11. Twenty-f i rs t Annual-Repor t 1899—1900. Parts I, VI, and VI. continued.
United States Geological Survey Washington 1900/1.

12. Iowa Geogical Survey. Vol. XI. Annual Report 1900. Des Meines 1900.
No. 11 und 12 vom Bergmännischen Verein, Freiberg.

13. Plötz iade. Vierte Auf läge von E. Treptow, Leipzig 1901. Von Herrn Ober-
bergrat Treptow.
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14. A n n u a l report of the board of regents of the Smithsoniau Institution for
tne year 1900. Washington 1901.

15. Smi thsonian raiscellaneous collections. Vol. 42, 43, 44. Nos. 1174, 1259,
1312, 1313 and 1314. Washington 1902.

16. Cont r ibu t ions to Knowledge., Hodgkius Fund. Vol. 29. No. 1309.
Washington 1901.

17. Annua l Eeport of the board of regents of the Smithsonian Institution for
1900. Eeport of the U. S. National Museum, Washington 1902.

18. Hemoi r s of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. XII. No. 5.
Cambridge 1902.

No. 14—18 von Smithsonian Institution, Washington.

19. Mit tei lungen vom Freiberger Altertumsverein. 37. Heft 1900. Freiberg 1900.
Freiberg 1901. Vom genannten Verein.

20. Gradl , Heinrich. Das Graslitzer Bergbuch von 1590—1614. Graslitz 1890.

21. Hauser, A. A., Berichte, Gutachten, Betriebsplan, Kostenanschlag mit Een-.
tabilitätsnachweis über den Klingenthal-Graslitzer Kupferbergbau mit

•3 Tabellen und Karte. Klingenthal 1900.
No. 20 und 21 von Herrn Bergdirektor Vatter, Klingenthal.

22. Geologische Karte von. Preußen und benachbarten Bundesstaaten, Lieferung
96, 97, 102 und 105 mit Erläuterungen.

23. A b h a n d l u n g e n der Königl. Preuß. geologischen Landesanstalt und Berg-
akademie. N. F. Heft 31, 35 und 36.

24. Jahrbuch der Königl. Preuß. geologischen Landesanstalt und Bergakademie,
Berlin für 1900 Band 21 und für 1901 Band 22, Heft l und 2. Berlin
1901/2. No. 22—24 von der Direktion der Königl. Preuß. geologischen
Landesanstalt und Bergakademie, Berlin.

25. Annua l Eeport of the Department of Mines, New South Wales 1900 and
1901. Sydney 1901/1902.

26. Minera l Eesources Nos. 9, 10 of the New South Wales Department of
Mines, Sydney 1901.

27. Card , George W. Handbook to the Mining and Geological Museum, Sydney
Sydney 1902.

28. Eecords of the Geological Survey of New South Wales Vol. VII. Part II.
Sydney 1902.

No. 25—28 vom Department of Mines, New South Wales, Sydney.
29. Katalog der Bibliothek der Friedr. Kruppschen Gußstahlfabrik zu Essen,

Essen 1896. Von genannter Bibliothek, Essen.
30. Lö sehn er, Josef Freiherr von. Mein Leben und Wirken. Eine Selbstbio-

graphie. Auf Wunsch des Verfassers nach dessen Ableben herausgegeben
von Friedrich von Maaßburg. Prag 1897. Von Herrn Hch. Edler
von Mattoni, Gießhiibel Sauerbrunn.

31. Eevue universelle des mines etc. III. Serie. T. 57—60. Paris-Lidge 1902.

32. Kritischer Vier te l jahrsber icht über Berg- und Hüttenmännische
Litteratur. 20. Jahrgang 1902. Freiberg.

Nr. 31 und 32 von Craz & Gerlach, Freiberg.
B 35*
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33. Passalsky, P. Anomalies magne'tiques dans la re"gion des mines de Krivoi-
Eog. Odessa 1901. Vou Boris Weinberg, Odessa.

34. Geological Survey of Canada. General indes to the Beports of Progreso
1863 to 1884. Ottawa 1900.

35. Cont r ibu t ions to Canadian Palaeontology Vol. II. Part. II and Vol. IV.
Part. H. Ottawa 1900/1901.

36. Whiteaves, I. F. Catalogue of the Marine Invortebrata of Eastern Canada,
Ottawa 1901.

37. Catalogue of Canadian Plants. Part. VII. Lichenes and Hepaticae by
John Maconn. Ottawa 1902.

38. Geological map of the Dominion of Canada. Western sheet No. 783.
0. 0. 1901.

No. 34—38 von Geological Survey of Canada.
39. P roceed ings and Transact ions of the Eoyal Society of Canada II. Ser.

Vol. VII. Ottawa 1901. Von Eoyal Society of Canada, Ottawa.

40. Verzeichnis der der Bibliothek des König!. Oberbergamts zu Clausthal seit
dem Neudruck des Katalogs im Jahre 1898 bis Ende September 1901
neu einverleibten Werke, Clausthal. Vom Königl. Oberbergamt Clausthal.

41. Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. N. F. 11. und 13. Lieferung.
Bern 1901/1902.

42. Geologische Karte der Schweiz und zwar:
Kollier. Environs de Montier.

„ „ ,, Bellelay.
Mühlberg, Lägern mit Erläuterungen.

No. 41 und 42 von der schweizerischen geologischen Kommission Zürich.
43. Cubert in , Pierre de. La Chronique de France. 2. Anne"e 1901. Auxerre-

Paris. Von Herrn A. Lanier, Auxerre-Paris.
44. Ka lkowsky , Ernst. Die Verkieselung der Gesteine in der nördlichen Kala-

hari. Dresden 1901. Vom Königl. Mineralog.-Geologischen Museum.
Dresden.

45. Bubendey. Die Grenzen der Seeschiffahrt. Berlin 1902.

46. Wal deck , Karl. Gasanalytische Untersuchungen an Bleischachtofen,
Berlin 1901.

No. 45 und 46 von der Königlich Technischen Hochschule, Berlin.

47. Zusammenste l lung, statistische, der Hüttenindustrie Eußlands pro 1899
von A. Loransky. St. Petersburg 1901.

48. Kussisches Bergjournal 1901, No. 11 und 12 und 1902, No. l—11.
St. Petersburg.

No. 47 und 48 vom Bergwissenschaftlichen Gönnte", St. Petersburg.

49. New Zealand olficial yearbook 1901 and 1902. Wellington 1901/02.

50. Statistics of the Colony of New Zealand 1900. Wellington 1901.
No. 49 und 50 von Eegistrar-Generals-Offiee, Wellington.

51. Mines and quarries: General Eeport and statistics for 1900. Part IV.
Colonial and foreign statistics. London 1902. Von Herrn C. Le Neve
Fester Bangor.
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52. Babu, L. L'e"cole des mines de Saint-Etienne, St. Etienne 1900. Vom Herrn
Verfasser.

53. Abhandlungen der K. K. geologischen Eeichsanstalt. Band 17 Heft 5,
Band 19 Heft l und Band 6. I. Abt. Supplement-Heft.

54. Verhandlungen der K. K. geologischen Eeichsanstalt 1902. Wien.

55. Jahrbuch der K. K. geologischen Eeichsanstalt 1902. Wien.
No. 53—55 von genannter Anstalt.

56. Chile, Eepublik. Kurze Beschreibung der Eepublik Chile. Nach offiziellen
Angaben. Mit l Karte. Von Consulado de Chile. Hohestraße 35. Dresden.

57. Wölfel, E. J. Bemerkungen zu geographischen Lehr- und Schulbüchern,
Karten etc. Freiberg 1902. Von Herrn Oberlehrer Dr. E. J. Wölfel,
Preiberg.

58. Ledebur, A. Handbuch der Eisenhüttenkunde. 4. Aufl. I. und II. Abt.
Leipzig 1902. Von Herrn Geheimen Bergrat Ledebur, Preiberg.

59. Bericht der Handels-Kammer Dresden 1901. I, II Dresden 1902.

60. Übersichts-Tafeln, vergleichende über Kapital, Eücklagen, Abschreibungen,
Eoh- und Eeingewinn und dergl. der Aktiengesellschaften des Bezirks
der Handels-Kammer, Dresden, in den Jahren 1899, 1900 und 1901
nebst Berechnungen aus diesen Ziffern, Dresden 1902.

No. 59 und 60 von der genannten Handels-Kammer Dresden.
61. Bidrag till Finlands officiela Statistik. 17. Ar 1900. 4. Delen. Helsingfors.

1902. Von l'Administration de l'industrie en Finlande, Helsingfors.

62. Eekursentscheidungen desReichs-VersicherungsamtesJahrg. 1900. 14.Bd.
Berlin. Von der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, Berlin.

63. Eeport of the Commissioner of Education for 1899—1900. Vol. 2.
Washington 1901. Vom Bureau of Education Washington.

64. Erhard , Th. Der elektrische Betrieb im Bergbau. Halle a. S. 1902. Von
Herrn Oberbergrat Dr. Th. Erhard, Freiberg.

65. Mittei lungen aus dem Markscheiderwesen. Neue Folge. Heft 4. Freiberg
1902. Vom Deutschen Markscheider-Verein.

66. Nederlandsch-Indische Mijnbaow Maatssehappij Verslag 1901. Amsterdam.
Von der Gesellschaft.

67. Erläuterungen zur Ausstellung des Vereins der Steinkohlenwerke des
Aachener Bezirks in Düsseldorf 1902. Aachen 1902. Vom genannten
Verein.

68. Porhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1901. Christiania
1902. Von der Gesellschaft.

69. Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Elsaß-Lothringen. N. F.
Heft V mit 12 Tafeln. Straßburg 1902. Von der Direktion der geo-
logischen Landesuntersuchung Straßburg.

70. Jahres-Berichte der Königlich Sächsischen Gewerbe-Aufsichtsbeamten für
1901. Berlin 1902. Vom Königl. Ministerium des Innern. Dresden.

71. Watanabe, Wataru. Lehrbuch der Probierkunde (in japanischer Sprache).
Von Herrn Professor Watanabe, W. Tokio.
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72. Memoirs of the National Academy of Sciences. Vol. Vill. 5. and 6. Memoir.
Washington 1898. Von der genannten Akademie.

73. Jahrbuch für Volks- und Jugendspiele von E. von Schenckendorff und
Dr. med. F. A. Schmidt. 11. Jahrg. 1902. Leipzig 1902. Von Herrn
E. von Schenckendorff, Görlitz.

74. 21. A n n u a l Beport of the U. S. Geological Survey 1899—1900. Parts l,
2, 3, 4, 5 with maps 6 and 6 continued and 7. Washington 1901.

75. The Geology and Mineral Eesources of the Copper Eiver Distrikt, Alaska.
By Frank Charles Schrader and Arthur Coe Spencer. Washington 1901.

76. Keconna issances in the Cape Nome and Norton Bay .Regions, Alaska,
in 1900. By Alfred H. Brooks, George B. Eichardson, Arthur J. Collier
and Walter C. Mendenhall. Washington 1901.

77. Minera l Eesources of the United Staates 1900. Washington 1901.

78. Bulletin of the U. St. Geological Survey, Nos. 177 to 190, 192, 193 and
194. Washington 1901/2.

Nr. 74—78 von United Staates Geological Survey, Washington.

79. A n n u a l Eeport of the Bureau of American Etbnology 1896—97. In two
Parts. Part 2. Washington 1899. Vom genannten Bureau, Washington.

80. Transact ions of tho Boyal Geologieal Society of Cornwall. Vol. XII.
Part VII. The 88. Annual Eeport of the Council. Penzance 1902.
Von Eoyal Geological -Society of Cornwall.

81. Jahrbuch des König). Sachs, meteorologischen Institutes 1898, 16. Jahrg.,
III. Abt. und 1899, 17. Jahrg., I. u III. Abt. Chemnitz 1901/02.

82. Decaden-Monatsber ich te des Königl. Sachs, meteorologischen Institutes
1901. Jahrg. IV. Chemnitz 1902.

No. 81 und 82 vom genannten Institut.

83. Statistik der Schachtförderseile im Oberbergamtsbezirke Dortmund 1901
Dortmund 1902. Vom Oberbergamt zu Dortmund.

84. Field Columbian Museum, Chicago.
Geological Series Vol. I Nos. 9 and 11.
Eeport , , n , I.
Chicago 1901. Vom genannten Museum.

85. Hund t, Eobert. Bergarbeiter-Wohnungen im Euhrrevier. Berlin 1902.

86. Kollektiv-Ausstel lung des Vereins für die bergbaulichen Interessen im
Oberbergamtsbezirk Dortmund auf der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung
für Eheinland, Westfalen etc. in Düsseldorf 1902.

No. 85 und 86. Vom genannten Verein, Essen.

87. Haniel & Lueg. Das Schachtabteufen zur Zeit der Düsseldorfer Ausstellung
1902 von J. Eiemer. Düsseldorf 1902. Von Haniel & Lueg, Düsseldorf.

88. Enßl in , Max. Mehrmals gelagerte Kurbel wellen mit einfacher und doppelter
Kröpfung, ihre Formenänderung und Anstrengung. Stuttgart 1902. Von
der Technischen Hochschule zu Stuttgart.

89. Eülf, Benno. Der Eeguliervorgang bei Dampfmaschinen, Berlin 1902. Von
der Technischen Hochschule zu Berlin.
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90. Bericht über die Verwaltung und Vermehrung der Königlichen Sammlungen
für Kunst und Wissenschaft in Dresden für 1898 und 1899. Dresden.
Von deren Königlichen Direktion.

91. Kata log der Bibliothek des Kaiserl. Patentamtes. L Nachtrag, Berlin 1901.
Vom kaiserl. Patentamt. Berlin.

92. Bericht der Handels- und Gewerbekammer 1900. III. Teil. Dresden 1901.
Von der genannten Kammer, Dresden.

93. Mit te i lungen der ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen
1901 — 1902. Dresden 1902. Von der Gesellschaft.

94. Tiebel, Eichard. Die Bergwerks-Aktiengesellschaft „Helvetia" zu Gampel
(Canton Wallis). Berlin 1902. Vom Herrn Verfasser, Friedenau, Berlin.

95. Mi t t e i lungen des K. K, militär-geographischen Institutes 21. Band 1901.
Wien 1902.

96. As t ronomisch-geodä t i sche Arbeiten des K. K. militär-geographischen
Institutes in Wien. XVIII. Band. Wien 1902.

No. 95 und 96 vom genannten Institut.

97. N e u n u n d s i e b z i g s t e r J ah resbe r i ch t der Schlesischen Gesellschaft für
vaterländische Kultur. Breslau 1902. Von der Gesellschaft.

98. Journa l of the Iron and Steel Institute. General Index. Vols. 36 to 58.
1890—1900. London 1902.

99. Journal of the Iron and Steel Institute 1902. I. und II. London 1902.
No. 98 und 99 vom genannten Institut.

100. Oechelhaeuser, W. v. Neue Eechte — Neue Pflichten. Eröffnungsrede
zur 43. Hauptversammlung des Vereines deutschar Ingenieuro in Düssel-
dorf am 16. Juni 1902. Berlin 1902. Vom Verein Deutscher In-
genieure Berlin.

101. Katalog der Bibliothek der Gehe-Stiftung zu Dresden. I. Band 2. Aufl.
Unterabteilung u. Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Industrie,
Dresden 1902. Vom Direktorium der Gehe-Stiftung, Dresden.

102. Kepor t of the Superintendent of the Coast and Geodetic Survey 1900 and
1901. Washington 1901/1902.

103. Publ ica t ion Nr. 7. The Eastern Oblique Are of the United States,
Washington 1902.

No. 102 and 103 von United States Coast and Geodetic Survey,
Washington.

104. Bischoff , Felix. Beiträge zu der Analyse des Eisens, Düsseldorf 1902.
Vom Herrn Verfasser.

105. Geologiska Öfvers ik t skar ta öfver Finland. Sektionen C. 2 St. Michel
med Beskrifning (l =400,000) Helsingfors 1902.

106. Medde landen frän Industristyrelsen i Finland 32. und 33. Heft,
Helsingfors 1902.

107. Bul le t in de la commission gdologique de Finlande No. 12 und 13,
Helsingfors 1902.

No. 105—107. Von der geologischen Kommission von Finnland.
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108. Eecueil d'Etudes pale"ontologiques sur la Faune cre"tacique du Portugal.
Vol. I. in. und IV. se"rie, Lisbonne 1901/02. Vou der Commission
du Service Ge"ologique du Portugal.

109. Verbeek, E, D. M., Krakatau. Teil I und II mit Karten und Tafeln.
Batavia 1885/86.

110. Derselbe. Kort Verslag over de Aardleving te Ambon. Batavia 1899.

111. Derselbe. Over de Geologie van Ambon. Amsterdam 1899.

112. Derselbe. Geologische Beschrijving van Bangka en Billiton. Ohne Atlas.
Amsterdam 1897.

113. Verbeek, E. D. M. et E. Fennema. Description ge"ologique de Java et
Madoura. Bd. I und II mit Atlas. Amsterdam 1896.

114. Eenaud, P. J. A. Eapport van het Mijnwezen in Nederlandsch Indie.

115. Socie'te' Hollandaise des Sciences. Oeuvres completes de Christiaan Huigens
Tome VII, VIII und IX, La Haye 1897, 1899 und 1901.

116. Fifteenth Annual Eeport oftheTJ. S. Geological Survey, Washington 1895.

117. Nordens kiöld, A. E., Carl Wilhelm Scheele. Stockholm 1892.

118. Smith , E. A. Air und Eain. London 1872.

119. Stübel, Alphons. Die Vulkanberge von Ecuador. Berlin 1897.

120. Derselbe. Über das Wesen des Vulkanismus. Berlin 1897.

121. Derselbe. Ein Wort über den Sitz der vulkanischen Kräfte in der Gegen-
wart. Leipzig 1901.

122. Bunte, H. Bericht der Heizversuchsstation München I und II. München
1879 und 1881.

123. Derselbe. Kommissions-Arbeiten betreffend die Versuche über die Leistungs-
fähigkeit der Kokegeneratoren I und IL 1878 und 1879.

124. Bohrens, H. Das mikroskopische Gefüge der Metalle und Legierungen.
Hamburg und Leipzig 1894.

125. Behrens, H. Anleitung zur mikrochemischen Analyse. Hamburg und
Leipzig 1895.

126. Eißler, M. The Cyanide Proceß for the Extraction of Gold. London 1895.

127. Lungwi tz , Emil. Über die regionalen Veränderungen der Goldlagerstätten.
Leipzig 1879.

128. Winkler, Clemens. Praktische Übungen in der Maßanalyse. 3. Auflage.
Leipzig 1902.

No. 109—128 von Herrn Geheimen Eat Professor Dr. Winkler
aus Freiberg.

129. Statistischer Bericht über den Betrieb der unter Königl. Sachs. Staats-
verwaltung stehenden Staats- und Privat-Eisenbahnen im Jahre 1901.
Dresden 1902. Von der Generaldirektion der Königl. Sachs. Staats-
Eisenbahnen, Dresden.

130. Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten des Preußischen Staates im
Jahre 1901. Berlin 1902. Vom Königlichen Bergamt Freiberg.

131. Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Volume X & XI. Eio de
Janeiro 1899/1900. Vom genannten Museum.
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132. The Mineral Indus t ry 1901. Vol. X. New York, London 1902. Von
Joseph Struthero, Editor, New York.

133. Kivista del servizio minerario nel 1901. Eoma 1902. Von E. Ispettorato
delle Miniere, Eoma.

134. Hin tz , Ernst. Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des
Ehenser Sprudels zu Ehens bei Coblenz am Ehoin. Wiesbaden 1902.
Von Herrn Fritz Meyer & Co., Ehens am ßhein.

135. Ber ich t über die Weltausstellung in Paris 1900. 15 Sonderabdrücke aus
der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. Berlin 1901/02. Von
der Eedaktion der Zeitschrift deutscher Ingenieure, Berlin.

136. Kata log der Bibliothek der vereinigten Königlichen Bergakademie und
Bergschule zu Clausthal. Nachtrag. Clausthal 1901. Von der ge-
nannten Akademie.

137. Meddele lser om Grönland udgivne af Commissionen for Ledelsen af de
geologiske og geographiske Undersögelser in Grönland. Haefte 21.11,
25 & 27. Kjöbenhavn 1902. Von der genannten Kommission.

138. Ka ta log der Bibliothek der Königl. Technischen Hochschule in Stuttgart.
Stuttgart 1902. Von der Hochschule.

139. Nor th American Fauna No. 22. Washington 1902. Von U. S. Department
of Agriculture, Washington) D. C.

140. J o u r n a l and Proceedings of the Eoyal Society of New South Wales for
1901. Vol. 35. Sydney 1901. Von der genannten Königl. Gesellschaft.

141. Boas, Franz. Kathlomat text. Bulletin 26 of the Bureau of American
Ethnology. Washington 1901. Vom genannten Bureau.

142. J a h r b u c h der deutschen Braunkohlen- und Steiukohlen-Industrie 1903.
Halle a. S. 1903. Vom Herrn Verleger Wilhelm.Knapp, Halle a. S.

143. Du Bois, G. C., Beitrag zur Kenntnis der Surinamschen Laterit- und
Schutzrindenbildungen. Wien 1902. Vom Herrn Verfasser.

144. Glückauf 1902. Essen.

145. A n z e i g e r für Berg-, Hütten- und Maschinenwesen 1902. Essen.

146. Der Großbet r ieb . I Jahrgang. Berlin 1902.

147. T h o n i n d u s t r i e - Z e i t u n g 1902. Berlin.

148. K r a f t und Licht. VIII. Jahrg. 1902. Dusseldorf 1902.

149. E lek t r i z i t ä t . XI. Jahrgang. 1902. Leipzig.
150. Z e i t s c h r i f t für Instrumentenkunde. 22. Jahrgang. 1902. Berlin.

151. Deutsche Mechan ike r -Ze i tung 1902. Berlin.
Nr. 144—151 von den betreffenden Zeitungsredaktionen.

152. The M i n i n g Journal. Vol. 72. London 1902. Vom Königl. Ober-
huttenamt Freiberg.

153. Compte s rendus de la socie"t6 de l'industrie mine'rale 1902. St. Etienne.

154. Bulletin de la socie'te' de l'industrie mine'rale, 1902. St. Etienne.
No. 153 und y>4. Von der genannten Gesellschaft.

155. Geolog i ska Föreningens Förhandl inger . 24. Band 1902. Stock-
holm. Von Geologiska Föreningen Stockholm.

B 36
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156. Abhand lungen der Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.
Mathematisch-physische Klasse. Band 27, Heft l—9. Philologisch-
historische Klasse. Band 19, Heft 3, Band 20, Heft 4 und 5 und
Band 21, Heft 2.

157. Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sachs. Gesellschaft der
Wissenschaften. Mathematisch - physische Klasse. 54. Band 1902.
Philologisch-historische Klasse. 54. Band 1902.

No. 156 und 157 von der genannten Gesellschaft.

158. Memoiren der neurussischen Naturforscher-Gesellschaft Odessa. Band 24,
Heft 1. Odessa 1901. Von der Gesellschaft.

159. Atti della Eeale Accademia dei Lincei 1902 Born. Von der Akademie.

160. Zei tschr i f t für das Königl. Sachs, statist. Bureau. 48. Jahrg. 1902.
Dresden. Vom genannten Bureau.

161. Nachrichten für Handel und Industrie 1902. Vom Reichsamt des
Innern, Berlin.

162. Industrie. Jahrgang 1902. Berlin. Von der Eedaktion.

163. The Technology Review. Vol. IV. 1902. Massachusetts Institute of
Technology. Boston.

164. Transact ions of the North of England Institute of Mining und Mechanical
Bngineers. Vol. 51 No. 2 und Vol. 52 No. 1. Newcastle upon Tyne.
Vom Institute.

165. Proceedings of the American Accademy of Arts and Sciences. Vol. 37
1902. Boston. Von der Akademie.

166. Je rnkontore t s Annaler 57. Jahrgang 1902 mit Bihang. Stockholm.
Von der Redaktion.

167.. Ny t Magazin for Naturvidenskaberne. 40. Band. Kristiania. Von
Universitetets metallurgiske Laboratorium. Kristiania.

168. Kammere r , 0., Die Aufgaben des Diplom - Ingenieurs. Berlin 1902.
Vom Herrn Verfasser.

b) Für die mineralogische Sammlung.
Braungiltigerz von Offenbanya, gediegen Kupfer von Vares in Bosnien, Tellurerze

von Offenbanya, Bleiglanz von Offenbanya. Herr Bergdirektor Köder,
Offenbanya.

Salmiak von Zwickau. Herr stud. Hochschild, Freiberg.

Kaliochrom von Beresowsk. Herr Bergdirektor Pautoff, Beresowsk.

Magnetkies von Sohland. Herr stud. Leroux, Preiberg.

Lithiophorit vom Pöhlberge bei Annaberg. Herr stud. Sacharoff, Freiberg.

Gediegen Silber aus Mexico. Herr Bergingenieur Müller, Freiborg.

Kobaltbeschlag von Berggießhübel und Eisenkiesel von Langenstriegis. Herr
Bergmeister Anshelm, Freiberg.

Basaltische Hornblende und Augit von Tschernosin in Böhmen. Herr Hütten-
chemiker Sehiffner.

Speiskobalt von Schweina. Herr Generaldirektor Vogel, Freiberg.
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Pyrosklerit und Jaspopal von Elba. Herr Prof. Dr. Beck.

Wolfram von Zinnwald. Herr stud. Mardarescu, Freiberg.

Malachit, Azurit, Volborthit, Kieselkupfererz und Martit von Angola, Afrika.
Herr Dr. Voit, Freiberg.

Chloanthit von Freiberg. Herr stud. Czamansky, Freiberg.

Molybdänglanz von Naundorf b. Freiberg. Herr stud. Haufmann, Freiberg.

Desgleichen und Schwerspat von Naundorf. Herr stud. Pitschugin, Freiberg.

Staßfurtit und Kainit von Staßfurt. Herr stud. Sacharoff, Freiberg.

Marmor und Limonit aus Bulgarien. Herr stud. Eadoslawoff, Freiberg.

Wulfenit, Cerussit, Bleiglanz, Zinkblüte, Pyrit und Calcit von Bleiberg in Kärnten.
Herr Oberbergrat Treptow.

Goethit und Toneisenstein von Zwickau, Sachsen. Herr stud. Kröhne, Freiberg.

Hermesit, ged. Kupfer und Zinnober von Kotterbach, Ungarn. Herr Ingenieur
Aspegren.

Mehrere Stufen Calaverit von Cripple Creek. Herr Bergingenieur von Gonzenbach,
Cripple Creek, Colorado.

Carnallitkristalle von Lübtheen, Mecklenburg. Herr stud. Pommorsky, Freiberg.

Zinkblende von Freiberg und Lugau. Herr Bergingenieur Müller, Freiberg.

Vanadinit vom Obir in Kärnten. Herr Bergingenieur Baron von Tiesenhausen
in Miss, Kärnten, durch Herrn Oberbergrat Treptow.

Sperrylithsand aus Canada und ged. Kupfer von Corocoro, Bolivia. Herr Prof.
Schiffner, Freiberg.

Antimonit von Japan, Gangstufe von der Grube Kurprinz bei Freiberg. Herr Ge-
heimer Kat Prof. Dr. Winkler.

Zinnober, Antimonit und Eisenglimmer von Nikitowka, Rußland, Kohle a. d.
Donetzbassin. Herr Stud. Kohen, Freiberg.

Limonit, Hämatit, Kaolin, Asbest, Steinsalz von Bachmut, Schriftgranit aus Pö-
dolien, Kußland, Markasit und Pyrit aus Anhalt. Herr Stud. Tartakowsky.

Anglesit von Monteponi, Sardinien, ged. Gold von Warä, Abessynien. Herr Stud.
Kosazza, Freiberg.

Staurolith und Cyanit aus Trondhjem, Norwegen. Herr Stud. Jenssen, Freiberg.

Pitkärandit von Pitkäranda, Finnland. Herr Stud. Lindberg, Freiberg.

Blende von Kutais, Kaukasus. Herr Stud. Mattievich, Freiberg.

Steinsalz und Markasit aus Anhalt. Herr Stud. Kabinovici, Freiberg.

Magnetopyrit von Sohland. Herr Bergingenieur Ermisch, Freiberg.

Ehodonit, Pyrit, Chalcedon. Herr Stud. Popoff, Freiberg.

Coelestin von Bristol, England. Herr Assistent Hütteningenieur Bauer, Freiberg.

Zinnerz aus Bolivia und Australien. Herr Hüttendirektor Nissen in Tostedt.

Calcit von Gloggnitz, Österreich. Herr Stud. D.uschnitz, Freiberg.

Antimonit von Nikitowka, Kußland, und Phosphorit. Herr Stud. Epstein, Freiberg.

Zinkspat, Serpierit und -Buratit von Laurion. Herr Dr. Despositos, Freiberg.

Wolfram, Zinnerz und Calcit aus Cornwall. Herr Stud. Hochschild, Freiberg.
£ 36*
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Kailochromkristalle aus Tasmanien. Herr Hütteningenieur W. Schmidt, Sidney.
Kotnickelkies von Mansfeld. Herr Berginspektor Geipel, Eislehen.
Grossular und Vesuvian vom Wiluifluß, Sibirien. Herr Stud. Popoff, Freiberg.
Blaues Steinsalz von Neustaßfurt. Herr Oberbergrat Prof. Dr. Erhard, Freiberg.
Photographische Aufnahmen von Interferenzerscheinungen an doppeltbrechenden

Kristallplatten von Hans Hauswaldt. Herr Geheimer Rat Prof. Dr.
\Vinkler, Freiberg.

c) Für die geologischen Sammlungen.
I. Für Geologie.

Äxinitgesteine aus den Pyrenäen. Herr Dr. phil. Gäbert.
Steinsalz und bitum. Schiefer mit Fischabdrücken aus Nachitschewan. Herr

Stud. Nersessianz.
Palaeocyparis princeps Sap. aus dem lithograph. Schieferkalk. Herr Stud. von

Begulski.
Permische Tonsteine von Zeidler h. Hinterhermsdorf. Herr Oberlehrer Preidel

in Schluckenau.
Zwei „Glaskogels" von Billiton. Geschenk von Herrn Dr. E. Verbeek durch Herrn

Geheimen Eat Prof. Dr. Winkler, Freiberg.
Phonolithe und Basalte aus Oberleutensdorf. Herr Bergingenieur Rother dort-

selbst.
Eine gebogene Gneißplatte von der Grube „Alte Hoffnung Gottes". Herr Berg-

direktor Wengler.
Kontaktmetamorphe Gesteine mit Graphit aus Röhrsdorf. Herr Dr. phil. Berg.
Mergelkonkretionen aus glazialem Ton in Norwegen. Herr Stud. Jenssen.
Ein Gypskristall und Steinsalz, nebst Photographie vom Barkantschak-Salzsee.

Herr Stud. Jakowleff.

II. Für Versteinerungskunde.

Eine Sigülaria aus Altenessen. Herr Stud. Radoslawoff.
Ein Hippopotamus-Schädel aus dem Kwanza-Fluß in Angola. Herr Dr. Voit.
Eine Phillipsia Yan der Gracht i Woodw. aus dem englischen Carbon. Herr

Stud. Dr. jur. van Waterschoot van der Gracht.

HL Für Lagerstättenlehre.

Erze von der Grube Kappel am Schauinsland. Herr Stud. P. Hermann in
Mannheim.

Erzprobe aus dem Lavanttale. Herr Oberbergrat Dr. Canaval.
Erze von Sjangeli. Herr Oberdirektor Fischer.
Erze von Sohland. Herr Bergmeister Seemann, Herr Herberg und Herr Haupt-

mann.
Zupfer- und Silbererze aus Transbaikalien. Herr Bergingenieur von Lawryno-

wicz und Herr von Gorecki.
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Graphite und Nebengesteine von Kajedava, Ceylon. Herr Berging. Du Bois.

Kupfererze und Gesteine von Sonze do Itombe, Angola. Herr Dr. phil. Voit.

Ganggerölle von Alte Hoffnung Gottes. Herr Direktor Wengler.

Speiskobalt vom Beyscblagrücken zu Scliweina. Herr Generaldirektor Vogel.

Kupfererz von Stenn bei Zwickau. Herr Stud. Pietzsch.

Bleierze von Mies in Kärnthen. Herr Markscheider von Tiesenhausen.

Pseudomorphosen von Eisenglanz nach Wolframit, besetzt mit Scheelit aus Zinn-
wald. Herr Bergverwalter Morgenstern.

Erze und Gesteine von Kotterbach. Herr Berging. Aspegren.

Gediegen Eisen von Ovifak nebst Sporasiderit. Herr Geheimer Eat Prof-
Dr. Winkler.

Bachgeschiebe mit sehr goldreichem Trum aus Offenbanya. Herr Direktor
0.' Köder.

Erze, Gesteine, Karte und Profile von Kedabeck im Kaukasus. Herr Stud.
Nersessianz.

Kohle aus Deutsch-Ostafrika. Herr von Tippelskirch.

Asphaltproben und zur Zementfabrikation benutzte Gesteine aus dem Val de
Travers bei Neufchätel. Herr Bergingenieur Du Bois.

Graphitproben und Gesteine aus dem Batougol-Gebirge in Transbaikalien. Herr
Bergingenieur von Lawrynowicz.

Chromeisen- und Kupfererze aus dem Ural. Herr Dr. phil. Voit.

Kobalterze von Geyer, Herr Landtagsabgeordneter Gustav Zsehierlich.

Zinnerze von Geyer, durch Prof. Dr. Beck.

Arsenerze und Gesteine vom Keichenbach-Stolln bei Pfannenstiel. Herr Ober-
bergrat Bischoff.

Nickelerze von Malaga. Herr Bergingenieur P. Gillmann.

Zinnerze und Gesteine von Graupen. Herr Bergwerksbesitzer Schiller.

Stück-Plußspath von Joachimsthal. Herr Direktor Schreiber.

Amethyst von Boicza. Herr Stud. Moldovan.

Manganerze von Elgersdorf. Herr Stud. Bötticher.

Goldquarz und Seifengold aus Nischne Narym. Herr v. Goreeki.

Erze aus dem Jungkatharina-Stolln. Herr Landtagsabgeordneter Gustav Zsehierlich.

Manganerze von Tschiatura. Herr Stud. Dschewanschir.

Kupfererze aus Perghana. Herr Bergingenieur Kulbach.

IV. Für den sonstigen Lehrapparat.

Photographien von der Wasserkatastrophe (Murbruch) im Naiftale. Herr Stud.
Duschnitz.

Photographien von kugelig abgesondertem Kohlensandstein. Herr Direktor Galli.

Herrig, A. Schrift über die Geologie von Annaberg. Herr Stud. .Schmiedel.

Die neu erschienenen Sektionen der geologischen Spezialkarte von Sachsen.
Königl. Finanzministerium.
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d) Für die Sammlung für Bergbaukunde.

Hölzerner Trog, Trog aus Eisenblech, Haue zum Holztransport, Gesteinsbohrer
und Vorstich. Von der Grubendirektion zu Bleiberg in Karaten.

Scharhacke. Von der Grubendirektion zu Mitterberg im Salzburgischen.

Zwei japanische Matten ans Strohgeflecht, welche statt des Leders getragen
werden, rund von der Kupfergrube Besschi, länglich, sackartig von der
Gold-Silber-Grnbe Sado. Herr Prof. Abe, Tokio.

Römische Grubenlampe aus Ton von der Grube Vulkoi bei Zalathna in Sieben-
bürgen. Herr Bergdirektor Köder zu Offenbanya.

Beil und Keil aus Eisen. Aus alten Bauen des Mansfelder Kupferschieferbergbaus.
Geschenk des Herrn Generaldirektor Vogel.

Leuchtspäne und Fellreste in Salz, sekundärer Bildung. Hölzerner Stiel für ein
Flachbeil. Aus dem Heidengebirge von Hallein. Geschenke der K. K.
Salinenverwaltung.

Mörser und Keule aus Sandstein zum Salzstoßen aus Armenien. Herr Stud.
Nersessianz.

Geröstete Getreidekörner aus einer römischen Grube. Prov. Murcia, Spanien.
Geschenk des Herrn Direktor Leonhard zu Mazarron.

Glättstein aus einem Indianergrabe der Prov. Lipez, Bolivien. Herr Berg-
direktor Gmehling.

Seilgabel nach Kunstmann. Von der Direktion der Zwickauer Bürgergewerkschaft.

2 Seilgabeln. Von der Direktion des Zwickau-Oberhohndorfer Steinkohlenbau-Vereins.

2 Seilgabeln, l Kettengabel, Spiralhaken mit Öse und Seilbund, Kuppelhaken,
Hemmstachel für Förderwagen. Geschenke des Erzgebirgischen Stein-
kohlen-Aktien -Vereins.

Chilenischer Wasserkühler aus porösem Kalkstein. Herr Hermann Luban, Hamburg.

Modell des Ferraris-Herdes. Von der Direktion des Grusonwerkes. (Friedr. Krupp.)

Cavernöse Gangmasse von Joachimsthal, Quarz mit Neubildung von Braunspat.
Herr Direktor Schreiber, Sächsisch Edelleutstolln.

Industriebriketts aus Braunkohle. Von der Firma Adolf Bleichert, Neukirchen-
Wyhra.

Hydrozinkit, stalaktisch; Bleiglanzspiegel auf Kalkstein; Bleiglanz, eigenartig
oolithisch von Mies in Kärnten. Von der Bleiberger Union.

Durch Gebirgsdruck gebrochener Türstock. Vom Erzgebirgischen Steinkohlen-
Aktien-Verein zu Zwickau.

Drei Stahlstiche, schwedische Tagebaue darstellend, vom Jahre 1832 in schwarzem
Eahmen unter Glas. Die Eisenerzgruben Nordmark bei Philipstadt,
Dannemora in Upland, Persberg in Wermeland. Herr Geheimer Rat
Dr. 01. Winkler.

e) Für den Markscheider-Apparat.
1. Deklinationskurven des magnetischen Observatoriums der obersöhlesischen Stein^

kohlen-Bergbau-Hilfskasse in Beuthen O.-S., vom Königl. Preußischen
Ober-Bergamt zu Breslau.
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2. 14 Photogramme der Leibnitzschen Eechenmaschine, aufgenommen und bearbeitet
im Auftrage des Königl. Preußischen Ministeriums. Herr Civüingenieur
Arth. Burkhardt. I. Deutsche Keehenmaschinenfabrik in Glashütte in
Sachsen.

3. Ein chinesischer Sehiffs-Handkompaß. Herr dipl. Berg-Ingenieur Baron v. Wolff
in Freiberg.

f) Für die Sammlung für Hüttenkunde.
Hüttenprodukte und ein Manuskript über sächsisches Zinnhüttenwesen. Herr

Geh. Eat Prof. Dr. 01. Winkler, Dresden.
Sammlung von Kupferhüttenprodukten von der Direktion der Mansfeldschen kupfer-

schieferbauenden Gewerkschaft, Eisleben.
Sammlung von Zinnhüttenprodukten. Herr Dir. Nissen, Tostedt.
Sammlung von Zinnhüttenprodukten. Herr Hüttenwerksbesitzer Schiller, Graupen i. B.
Verschiedene Hüttenprodukte, sowie einige alte Zeichnungen. Das Königl. Ober-

hüttenamt Freiberg.
Waschgold und Blei aus Korea. Herr Bergingenieur L. Bauer, Tangkogae, Korea.
Ein älteres hüttenmännisches Schriftstück. Herr Oberbergrat Plattner, Freiberg.
Photographien, Karten, einzelne Hüttenprodukte u. s. w. ; Herren Dr. Diesseldorf,

Dresden; Bergingenieur Ermisch, Sohland; Erhard, Frankenstein i. Schi.;
Stud. Sakara und Drosjiloff.

Lithographie des Prof. 0. Fr. Plattner. Frau verw. Ingenieur Gramer, Bockwa.
Lithographie des Prof. Lampadius. Frau verw. A. Ferber, Pirna.

g) Für das metallurgische Laboratorium.
1. Thermophone von Wiborgb. Herr Geh. Eat Prof. Dr. 01. Winkler, Freiberg.
2. l Selenzelle. Firma Clausen und von Bronk, Berlin.

h) Für die Sammlung für Mechanik.
1. Vier große graphische Darstellungen von Dampfkessel-Feuerungs-Anlagen.

Firma Topf & Söhne in Erfurt.
2. Eine sehr wertvolle größere Sammlung hüttenmännischer und mechanisch-

technischer Produkte. Deutsch-Österreichische Mannesmänns-Eöhren-
werke. Abteilung Eath bei Düsseldorf.

3. A. Borsig, Berlin 1837—1902. Festschrift zur Feier der 5000. Lokomotive.
Tegel, 2.1. Juni 1902. Herr Max Krause, Direktor von A. Borsigs
Berg- und Hütten-Verwaltung.

4. Vereinigte Maschinenfabrik und Maschinenbau-Gesellschaft Nürnberg, A.-G.,
Werke in Augsburg, Nürnberg und Gustaveburg. Denkschrift, heraus-
gegeben zur Weltausstellung in Paris 1900 von den Werken Nürnberg
und Gustaveburg. Von der Direktion der Werke.

5. Lithographie von Oberbergrat Dr. ph. Julius Weisbach. Frau Hütten-
ingenieur Gramer in Königin-Marienhütte, Cainsdorf.



Pers onalb estand
bei

dem Bergbau und dem fiskalischen Hüttenwesen.
(Oktober 1903.)

Bei dem, Bergbau.
A. Behörden.

1. Bergamt.
Sitz: Freiberg, Kirchgasse Nr. 11.

Bergamtsdirektor.
Kretzschmar, Dr. jur., Karl Jul., Oberfinanzrat, VE 1.

Mitglieder des Bergamts.
Wappier, Aug. Friedr., Bergamtsrat.
Birkner, Dr. phil., "Willi. Osk, Bergamtsrat, zugleich Professor an der

Bergakademie.
Hirsch, Christian Otto, Bergamtsrat.
Herold, Max Bob., desgl.
Krug, Dr. jur., Aug. Otto, Bergamtsrat, zugleich außerordentlicher Pro-

fessor an der Bergakademie.
Stark, Adolf Horst Friedr., Finanzassessor, juristischer Hilfsarbeiter.

Hierüber:

Roch, Paul Wilh. Ludw., Oberkunstmeister, Beirat des Bergamts für
Maschinenangelegenheiten, zugleich Professor an der Bergakademie.

Sämtliche Berginspektoren als außerordentliche Mitglieder.

Erklärung der Abkürzungen für die Orden und Ehrenzeichen:
a) Königlich Sächsische Orden und Ehrenzeichen:

VK = Verdienstorden, Komtur. AK = Albrechtsorden, Komtur. VE = Verdienst-
orden, Bitter. AE = Albrechtsorden, Eitler, m. d. K. = mit der Krone. Vf = Ver-
dienstkreuz. Af = Albrechtskreuz. AE= Allgemeines Ehrenzeichen. EZ = Ehren-
zeichen für Treue in der Arbeit.

b) Andere Orden:
Pr. RA=Kgl. Preuß. Koter Adlerorden.

Anm.: Eine angefügte Zahl bezeichnet den Grad (Klasse).
Die Auszeichnungen sind nur einmal angeführt und zwar in der Eegel da, wo

der betreffende Inhaber seine Hauptstellung hat.
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Hilfsarbeiter.
Bergamtsreferendar: Kirsch, Karl Gottfr.

Kanzlei- und Dienerpersonal.
Sekretäre: Schönherr, Karl Friedr.

Börner, Max Franz.
Bureauassistenten: Nahke, Aug. Rud. Maxim.

Braunschweig, Osw. Mor.
Expedienten: Scheunert, Gust. Herrn.

Meier, Bruno.
Renz, Karl Adolf.

Rem. Kopisten: Stohwasser, Max Karl Mor.
Müller, Reinhard Hugo.

Kopisten: Schulze, Osk. Alw.
Otto, Ernst Rieh.'
Schwinger, Märt. Phil.

Hilfskopisten: Lange, Kurt Osw.
Zimmer, Ernst Paul.

Diener: Röhner, Dav. Jann.
Peter, Friedr. Aug.

Hausmann und Heizer: Müller, Rieh. Felix.

Markscheider-Expedition.
Bergamtsmarkscheider: "Weiß, Karl Eduard, Bergmeister, zugleich Direktor

der Bergschule zu Freiberg.
Rißzeichner und Rißarchivar: Gretschel, Friedr. Herrn.
Zeichnergehilfe: Wüstner, Hans Georg.

Hierüber:

Hauptbergkasse.
(Zugleich Haupthüttenkasse.)

Hauptbergkassierer: Großmann, Karl Rob., Hüttenmeister.
Hauptbergkassenkontrolleur: Fischer, Karl Aug.
Kopist: Butze, Karl Art.

2. Berginspektionen.
a. Ölsnitz i. E. • Bezirk: Der Steinkohlenbergbau im Bezirke der Amts-

hauptmannschaften Chemnitz und Glauchau.
Berginspektor: von Alberti, Osk. Friedr. Ludw.°
Berginspektionsassistenten: Bernhard, Gust. "Walt., Bergassessor.

Spitzner, Karl Just. Friedr.
B 37
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b. Zwickau I. (Bahnhofstraße Nr. 1.) Bezirk: Der Steinkohlenbergbau
in den Bezirken der Stadtgemeinde Zwickau und der Landgemeinden
Schedewitz und Niederplanitz, sowie der Erzbergbau im Johann-
georgenstädter und im Scheibenberger Revier.

Berginspektor: Tittel, Georg Eduard, Bergrat.
Berginspektionsassistent: Müller, Herrn. Eug.

c. Zwickau II. (Reichsstraße Nr. 32.) Bezirk: Der Steinkohlenbergbau
• in den Bezirken der Landgemeinden Oberhohndorf, Reinsdorf und

Bockwa, sowie der Erzbergbau im Schneeberger Revier.
Berginspektor: Borchers, Georg Wilh. Albert, Bergmeister.
Berginspektionsassistent: Brauns, Karl Aug. Jul. Albr., Bergassessor.

d. Dresden. (Dresden-Altstadt, Ammonstraße Nr. 1.) Bezirk: Der Stein-
kohlenbergbau im Weißeritzgebiete und der Braunkohlenbergbau im
Bautzener Regierungsbezirke.

Berginspektor: Leonhardt, Gust. Alfr.
e. Leipzig. (Leipzig-Gohlis, Albertstraße Nr. 27.) Bezirk: Der Braunkohlen-

bergbau in den Regierungsbezirken Dresden, Leipzig und Zwickau.
Berginspek^r: Seemann, Loth. Kurt Adam, Bergmeister.

f. Freiberg I. (Kirchgasse IT^i 11.) Bezirk: Der Erzbergbau im nörd-
lichen Teile des Freiberger Reviers.

Berginspektor: Scholz, Max Georg Theod.
g. Freiberg II. (Kirchgasse Nr. 11.) Bezirk: Der Erzbergbau im süd-

lichen Teile de& Freiberger Reviers, im Marienberger und im Alten-
berger Revier.

Berginspektor: Anshelm, Gust. Adolf, Bergmeister.
h. Freiberg III. (Kirchgasse Nr. 11.) Bezirk: Die ganz oder teilweise

unterirdisch betriebenen gewerblichen Gruben im Königreiche Sachsen.
Berginspektor: Roch, Karl Adolf.

3. Kommission für die Staatsprüfungen der Markscheider.
Vorsitzender: Hirsch, Bergamtsrat.
Stellvertreter: Wappier, Bergamtsrat.
Mitglieder: Uhlich, Professor.

Weiß, Bergamtsmarkscheider, Bergmeister.

4. Bergschiedsgerichte.
I. Sämtliche Bergschiedsgerichte als Einigungsämter.

Vorsitzender: Kretzschmar, Dr. jur., Bergamtsdirektor, Ober-
finanzrat.

Stellvertreter: Krug, Dr. jur., Bergamtsrat und Professor.

II. Im übrigen.
a. Bergschiedsgericht Freiberg. Bezirk: Erzbergbau in den Aufsichts-

bezirken der Berginspektionen Freiberg I und II und Steinkohlen-
bergbau im Aufsichtsbezirke der Berginspektion Dresden.

Vorsitzender: Krug, Dr. jur., Bergamtsrat und Professor.
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b. Bergschiedsgericht Ölsnitz i. E. Bezirk: Sfeinkoklenbergbau im Aüf-
sichtsbezirke der Berginspektion Ölsnitz.

Vorsitzender: Stark, Finanzassessor.
c. Bergschiedsgericht Zwickau. Bezirk: Steinkohlen- und Erzbergbau in

den Aufsichtsbezirken der Berginspektionen Zwickau I und H.
Vorsitzender: Birkner, Dr. phiL, Bergamtsrat und Professor.

d. Bergschiedsgericht Leipzig. Bezirk: Braunkohlenbergbau im Aufsichts-
bezirke der Berginspektion Leipzig.

Vorsitzender: Stark, Finanzassessor.
e. Bergschiedsgericht Zittau. Bezirk: Braunkohlenbergbau im Aufsichts-

bezirke der Berginspektion Dresden.
Vorsitzender: Stark, Finanzassessor.

Die Vorsitzenden zu II vertreten sich gegenseitig in der Weise, daß
zur Vertretung jedesmal zunächst der Dienstjüngere berufen ist. Die
Vorsitzenden haben ihren "Wohnsitz sämtlich in Freiberg.

Die Geschäftsstelle für sämtliche Bergschiedsgerichte befindet
sich beim Königlichen Bergamte in Freiberg.

B. Fiskalische Bergwerks-Verwaltungen.
a. Steinkohlenwerk zu Zauckerode.

Direktor: Georgi, Ferd. Max, AB,L
Kassierer:. Neubauer, Traug. Jul., Rechnungsrat, ARII. - -
Handelsfaktor: Wilke, Franz Guido.
Bergverwalter: Härtung, Heinr. Wilh. Edm. • . . • • -
Markscheider und Assistent: Hauße, Aug. Hob.
Kassenkontrolleur: Scheibe, Karl Otto.
Bureauassistent: Kraft , Friedr. Otto.
Schichtmeister: Uhde, Franz Wilh. Heinr., Oberschichtmeister, Af.
Maschinenmeister: Büger, Kurt.
Obersteiger: Eulitz, Aug. Herrn., Schichtmeister.

Krumbiegel, Ernst Ferd.
Göhlert, Ernst Mor.
Nagel, Rob. Wilh. . . . .
Kirsten, Paul Bruno.

Reviersteiger: Erler, Herrn. Emil.

b. Braunkohlenwerk zu Leipnitz.
Betriebsoberleiter: Georgi, Ferd. Max, Direktor des Königl. Steinkohlen-

werks in Zauckerode.
Verantwortlicher Betriebsführer: Burkhardt, Friedr. Wilh., Obersteiger

in Leipnitz, zugleich Kassen- und Rechnungsführer.
S 37*
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c. Fiskalischer Erzbergbau im Freiberger Revier.
1. Oberdirektion der Königlichen Erzbergwerke.

Oberdirektor: Fischer, Karl Heinr., VRI. ARI.
Mitglied der Oberdirektion und Stellvertreter des Oberdirektors: Stephan,

Karl Eduard Andr., zugleich Betriebsdirektor von Himmelfahrt
Fdgr., ARI.

Expedition.
Rechnungsführer: Mende, Karl "Wilh., Sekretär, zugleich mit der Führung

der Hauptgrubenkasse beauftragt.
Bureauassistenten: Erler, Herrn. Rieh., zugleich mit der Kontrolle bei

der Hauptgrubenkasse beauftragt.
Göpelt, Karl Emil.
Porstendorfer, Heinr. Herrn.

Expedienten: Vogler, Emil Eich.
Uhlig, Ernst Emil.
Liebetrau, Max Otto.

Hierüber:
Bautechniker: Mertig, Friedr. Otto, gepr. Baugewerksmeister.
Rißzeichner: Walter, Adam Gust., zugleich Zeichenlehrer an der Berg-

schule zu Freiberg.
Zeichner: Porstendorfer, Paul Herrn., Gängsteiger.
Aufwärter: Halm, Mich. Reinald, Gängsteiger.

2. Werksverwaltungen.
Himmelfahrt Fundgrube

(einschließlich des Rotlischönberger Stalins).
Betriebsdirektor: Stephan, Karl Eduard Andreas. (S. auch unter B c 1.)
Direktionsassistent: Bachmann, Hob. Emil.
Kassierer: Lorenz, Ant. Herrn.
Kassenkontrolleur: Lohse, Heinr. Jul.
Obersteiger: Reifenstein, Ferd. Hugo, Materialobersteiger.

Richter, Flor. Klem.
Weidensdörfer, Herrn. Rob.
Werner, Ernst Louis „(bei dem Rothschönberger Stolln).
Carolus, Friedr. Wilh.
Ohme, Edm. Bernh.

Himmelsfürst Fundgrube.
Betriebsdirektor: Lange, Osk. Reinhold.
Kassierer: Backofen, Hugo.
Kassenkontrolleur: Lichtenberger, Adolf Herrn.
Obersteiger: Rebentisch, Emil.

Müller, Karl Herrn.
Frenzel, Moritz Herrn.
Hegewald, Herrn.
Nothdurft , Rob. Bruno, Aufbereitungs-Obersteiger.
Kluge, Karl Friedr., Oberkunststeiger.
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C. Vereine für bergbauliche Interessen
beim Kohlenbergbau.

1. Verein für bergbauliche Interessen zu Zwickau.
(Gegründet 1860; revidiertes Statut vom 2. Mai 1882; dem Vereine gehören

alle Steinkohlenwerke der Berginspektionsbezirke Zwickau I und II an.)

Vorstand.
Vorsitzender: Berg, F. H., Bergrat, Bergdirektor in Zwickau.
Stellvertreter des Vorsitzenden und Kassierer: Schreiber, J. M. K.,

kaufm. Direktor in Zwickau.
Schriftführer: Bülau, Ernst, Justizrat, Rechtsanwalt in Zwickau, AB, I.

Technische Sektion.
Vorsitzender: Wie de, jr., Alfr., Direktor in Zwickau.
Schriftführer: Bergmann, A., .Bergverwalter in Reinsdorf.

Kaufmännische Sektion.
Vorsitzender: Schreiber, J. M. K., kaufm. Direktor in Zwickau.
Schriftführer: Brandt, F., kaufm. Direktor in Zwickau.

2. Verein für bergbauliche Interessen im Lngau-Ölsnitzer
Steinkohlenrevier.

(Gegründet 1874: Statut vom 4. September 1885 mit Nachtrag vom
27. Januar 1897. Dem Vereine gehören alle Steinkohlenwerke des
Berginspektionsbezirks Ölsnitz i. E. an.)

Vorstand.
Vorsitzender: Job st, H., Bergdirektor in Gersdorf, AR I.
Stellvertreter des Vorsitzenden und Kassierer: Hurtzig, A., kaufm. Direktor

in Gersdorf.

Technische Abteilung.
Vorsitzender: Jobst, H;, Bergdirektor in Gersdorf.
Stellvertreter desselben: Hey, R., Bergdirektor in Gersdorf, AR I.
Schriftführer: Friedemann, R., Bergdirektor in Ölsnitz.

Kaufmännische Abteilung.
Vorsitzender: Hurtzig, A., kaufm. Direktor in Gersdorf.
Schriftführer: "Wohlmann, C. R., kaufm. Direktor in Ölsnitz.

3. Verein für bergbauliche Interessen der Braunkohlenwerke
des Berginspektions-Bezirks Leipzig.

(Gegründet 1894; Statut vom 24. Juli 1895; Sitz: Borna. Dem Vereine
gehören z. Z. etwa die Hälfte der Braunkohlenwerke des Bezirks an.)



B 292

Vorstand.
Hoffmann, Arfch., Bergdirektor inKulkwitz bei Markranstädt, Vorsitzender.
Happach, Bruno, Bergdirektor in Borna, stellvertretender Vorsitzender.
Scheinert, Gust. Reinhard, Bergdirektor in Borna, Schriftführer.
Venator, Max, Bergdirektor in Ramsdorf.

4. Verein für Bergbau-Interessen der Braun kohlemrerke
im Berginspehtions-Bezirke Dresden.

(Gegründet 1899; Statut vom 27. Februar 1899; Sitz: Zittau. Dem Vereine
gehören z. Z. etwa die Hälfte der Braunkohlenwerke des Bezirks an.)

Vorstand.
Buchheim, JuL, Braunkohlenwerksbesitzer in Zittau, Vorsitzender.
R öd er, Ferd., Kohlenwerksbesitzer in Bautzen, stellvertretender Vor-

sitzender.
"Wal b er t, Reinhold, Obersteiger in Hartau, Kassierer und Schriftführer.
Seifert, Ernst Robert, Guts- und Braunkohlenwerksbesitzer in Reichenau,

Beisitzer.

D. Revierausschüsse.
1. Freib erger Keyier.

Mitglieder.
Vorsitzender: Fischer, Karl Heinr., Kgl. Oberdirektor in Freiberg.
Stellvertreter: "Wengler, Rieh., Betriebsdirektor in Freibergsdorf.
Stadtrat zu Freiberg, vertreten durch: Blüher, Kurt Bernh. Ottom.

Bürgermeister daselbst.
Stephan, Karl Eduard Andr., Kgl. Betriebsdirektor in Freiberg.
Lange, Osk. Reinhold, Kgl. Betriebsdirektor auf .Himmelsfürst Fund-

grube in St. Michaelis.

Ersatzmänner.
Weickert, Dr. med., Heinr. Eduard, Hofrat in Freiberg, AR I.
Paschke, Ernst Ewald, Fabrikbesitzer in Freiberg, AR I.
Geißler, Paul, Justizrat, Rechtsanwalt in Freiberg.
Bachmann, Rob. Emil, Direktionsassistent in Freiberg.
Wagner, Arno, Rentier in Freiberg.

2. Altenberger Revier.
Mitglieder.

Vorsitzender: Morgenstern, Karl Aug., Bergverwalter in Zinnwald.
Stellvertreter: Dannenberg, Jul, Bergrat in Dresden, AR I.
Türcke, Friedr. Emil, König!. Hofklempnermeister in Dresden.



B 293

Ersatzmänner.
Weise, Wilh., Bürgermeister a. D. in Dresden.
Höhne, Aug., Stadtrat und Kaufmann in Altenberg.

' Schmidt, Rieh., Bergverwalter in Altenberg.

3. Marienberger Revier.
Mitglieder.

Vorsitzender: Carl, Gust. Alexander, Bürgermeister in Marienberg.
Stellvertreter: Kretzschmar, Heinr. Arnold, Bürgermeister a. D., Rechts-

anwalt in Loschwitz, ART.
Baldauf, Karl Aug., Rentkontrolleur in Purschenstein.

Ersatzmänner.
Zschierlich, Ernst Gust. Heinr., Fabrikbesitzer in Geyer.
S eifert, E. Jul., Kaufmann in Zwickau.
Fröbe, Ernst Jul., Bergverwalter in Schwarzenberg.

4. Scheibenberger Revier.
Mitglieder.

Vorsitzender: Härtung, Alw. Edm. Ant., Bergingenieur in Cainsdorf,
ARI.

Stellvertreter: Edelmann, Kurt, Geheimer Bergrat, Direktor des König-
lichen Blaufarbenwerks in Oberschlema.

Zschierlich, Ernst Gust. Heinr., Fabrikbesitzer in Geyer.

Ersatzmänner. „
Fröbe, Ernst Jul., Bergverwalter in Schwarzenberg.
Poller, Ernst Rud., Bergverwalter in Johanngeorgenstadt.
Tetzner, Wilh., Kaufmann in Chemnitz.

5. Johanngeorgenstädter Revier.
Mitglieder.

Vorsitzender: Fröbe, Ernst Jul., Bergverwalter in Schwarzenberg.
Stellvertreter: Härtung, Alw. Edm. Ant., Bergingenieur in Cainsdorf.
Zschierlich, Ernst Gust. Heinr., Fabrikbesitzer in Geyer.

Ersatzmänner.
Poller, Ernst Rud., Bergverwalter in Johanngeorgenstadt.
Borges, Gust. Adolf, Stadtrat in Schwarzenberg.
Heyn, Karl Wilh. Ant., Schichtmeister in Johanngeorgenstadt, AR II.

6. Schneeberger Revier.
Mitglieder.

Vorsitzender: Tröger, Rieh., Oberbergrat, Betriebsdirektor in Schnee-
berg, ARI.

Stellvertreter: Speck, Bernh., Bürgermeister a. D., Rechtsanwalt in Neu-
städtel, ARI.

Leibiger, Friedr. Aug., Grubenrendant und Stadtrat in Schneeberg, A f.
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Ersatzmänner.
Edelmann, Kurt, Geheimer Bergrat, Direktor des Königl. Blaufarben-

werks in Oberschlema.
Schulze, Friedr., Bergverwalter und Markscheider in Neustädtel.
Härtung, Alw. Edm. Ant., Bergingenieur in Cainsdorf.

E. Revierbeamte.
1. Freiberger Revier.

Expedition des Revierausschusses.
Registratur: Granert, Emil Rieh., zugleich Revierkassenkontrolleur.
Expeditionshilfsarbeiter: Neumann, Oswald Aug.
Hausmeister und Bote: Obendorf , Ernst Arno.

Maschinenwesen.
Oberkunstmeister: Roch, Paul Wilh. Ludw., zugleich Professor der Bau-

kunde an der Bergakademie.
Zeichner: Wolf, Ernst Rob.

Revierwasserlaufsanstalt.
Oberstollnfaktor: Fuchß, Ernst Fürchteg.
Rechnungsführer: Päßler, Emil Rieh.
Revierstollnsteiger: Hase, Herrn. Ferd.
Röschenobersteiger: Rupprecht, Karl Louis.

Naumann, Emil Rieh.
0

Probier-Laboratorium.
Probiersteiger: Ihle, Ernst Georg Bruno.

Revierkassenverwaltung.
Kassierer: Böhme, Heinr. Ant.
Kontrolleur: Granert, Emil Rieh,.

Revierrechnungsexpedition.
Bergrechnungsrevisor: Pilz, Karl Heinr.
Assistent: Thielemann, Heinr. Jul.

Bergmaterialienniederlage.
Bergmaterialienniederlagsverwalter: Marci, Gust. Albert, (zugleich bei der

Revierpulverfabrik).
Buchhalter: Sachsenweger, Louis, (desgleichen).

•
Revierpulverfabrik.

Oberleiter: Roch, Paul Wilh. Ludw., Oberkunstmeister und Professor.
Prokurist: Marci, Gust. Albert.
Technischer Leiter: Eber t, Johann Max, Schichtmeister.
Buchhalter: Sachsenweger, Louis.
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2. Altenberger Revier.
Kassierer und Rechnungsführer bei der Revierverwaltungskasse, desgleichen

bei den Stiftungen und der bergknappschaftlichen Schulkasse: Behr,
Otto, in Altenberg.

3. Marienberger Serien
Rechnungsführer bei den vereinigten Teuerungszulagenfonds, der berg-

knappschaftlichen Schulkasse und den Stiftungen, sowie bei der Revier-
verwaltungskasse: Schönfeld, Karl, Bergverwalter in Wolkenstein.

4. Scheibenberger Revier.
Rechnungsführer bei der Revierverwaltungskasse, der Revier-Knappschafts-

krankenkasse und der bergknappschaftlichen Schulkasse: Härtung;
Alw. Edm. Ant., Bergingenieur in Cainsdorf,

5. Johanngeorgenstädter Revier.
Rechnungsführer der Revierverwaltungs- und der Bergmagazinkasse,

sowie bei den Stiftungen: Fröbe, Ernst Jul., Bergverwalter in
Schwarzenberg.

Bergmagazinkassen-Kontrolleur: Heyn, Karl Wilh. Ant., Schichtmeister
in Johanngeorgenstadt.

Bergrechnungsrevisor, sowie Rechnungsführer der bergknappschaftlichen
Schul-, Knappschafts-Kranken-, Schurfgelder- und Zinnhüttenkasse,

Nitzsche, Franz Oswald, Obersteiger in Breitenbrunn.

6. Schneeberger Revier.
Bergrechnungsrevisor, zugleich Kassen- und Rechnungsführer bei den

bergknappschaftlichen Schulkassen, bei der Revierverwaltungskasse
und den Stiftungen: Hahn, Rieh., Bergrechnungsrevisor in Neustädte!.

F. Allgemeine Knappschafts-Pensionskasse
für das Königreich Sachsen.

(Nach §§ 8—10 des Invaliden-Versicherungsgesetzes zugelassene Kassen-
einrichtung Nr. 37.)

Sitz: Freiberg.
a. Vorstand.

1. Wirkliche Vorstandsmitglieder.
1. Vorsitzender: Scheibner, Bergrat in Lugau, ART.
2. 1. Stellvertreter: Fischer, Kgl. Oberdirektor in Freiberg.
3. 2. Stellvertreter: Berg, Bergrat in Zwickau.
4. Jobs t, Bergdirektor in Gersdorf.
5. Däbritz, Bergdirektor in Zwickau.
6. Böttcher, Friedr. Mor., Zimmerling in Niederhaßlau.
7. Löbel, Emil, Häuer in Neu-Döhlen.
8. Frauenstein, Ernst Rob., Häuer in Gersdorf.
9. Richter, Friedr. Gust., Doppelhäuer in Schneeberg.

10. Morgenstern, Hugo Erh., Häuer in Ölsnitz.

Ver-
treter

der
'Werks-
besitzer.

Ver-
treter
der

Ver-
sicherten.
B 38
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2. Stellvertreter.
1. Schmidt, Bergdirektor in Zwickau.
2. Tröger, Oberbergrat in Schneeberg.
3. Georgi, Königl. Direktor in Zauckerode.
4. Hey, Bergdirektor in Gersdorf.
5. Hoffmann, Bergdirektor in Kulkwitz bei Markranstädt.
6. Schürer, Ernst, Maschinenwärter in Niederhaßlau.
7. Lenk, Gust., Häuer in Wilkau.
8. (unbesetzt).
9. Wagenlöhner, Karl Louis, Häuer in Oberplanitz.

10. Schubert, Aug. Friedr. Otto, Häuer in Callnberg.

Ver-
treter

der
Werks-
besitzer.

Ver-
treter

der
Ver-

sicherten.

b. Verwaltung.
(Freiberg, Humboldtstraße Nr. 13.)

Knappschaftsdirektor: Jahn, Dr. phil., Joh. Gust.
Direktorialassistent: Matthias, Johannes, Bergingenieur.
Kassierer: End, Friedr. Aug.
Eechnungsführer: Franke, Franz Bruno (bei der Zahlstelle Schedewitz).

Kunze, Karl Rud. (bei der Zahlstelle Lugau).
Ohme, Emil Max.
Kühn, Karl Rieh.
Mehlhorn, Christian Ephr.

Knappschaftsbeamte: Fischer, Aug. Arth.
Lichtenberger, Johannes Rieh.
Klemm, Emil Alexand.
Pößiger, Otto Alfr.
Lindner, Osk. Bernh.
Lohse, Ernst Oswald.

Schreiber: Bellmann, Arno Imm.
Schneider, Bernh. Walter.
Landmann, Hugo Bruno.
Bellmann, Karl Anton.
Martin, Max Paul.
Götzelt, Franz Albert.
Dietrich, Wold. Herrn.
Müller, Paul Rob.
Keßler, Karl Ernst.
Krumpel, Johannes Emil.
Fischer, Alfr. Anton.

.Aufwärter: Löser, Ernst Eduard.

c. Schiedsgerichte.
(Siehe Bergschiedsgerichte.)



B 297

G. Sektion VII
der Knappschaftsberufsgenossenschaft.

Sitz: Zwickau.
a. Vorstand.

Mitglieder.
Vorsitzender: Berg, Bergrat, Bergdirektor in Zwickau, AR I.
1. Stellvertreter: Richter, Bergdirektor in Niederplanitz, ARI.
2. „ Scheibner, Bergrat, Bergdirektor in Lugau.
1. Schriftführer: Müller, Bergdirektor in Lugau, AUL
2. „ Hoffmann, Bergdirektor in Kulkwitz.
Fischer, Kgl. Oberdirektor in Freiberg.

Ersatzmänner.
1. Krieger, Bergdirektor in Zwickau.
2. Dannenberg, Bergrat in Dresden, Aul.
3. Hey, Bergdirektor in Gersdorf, ARI.
4. Georgi, Kgl. Direktor in Zauckerode.
5. Schenk, Bergdirektor in Burgk.
6. Wengler, Betriebsdirektor in Freibergsdorf.

b. Arbeitervertreter.
Arbeitervertreter.

1. Richter, Friedr. Gust., Doppel-
häuer in Schneeberg.

2. Götzold, Karl Friedr., Zimmer-
ling in Niederplanitz.

3. Dippmann, Max Fr., Häuer in
Pöhlau.

4. Sandjetz, Karl Wilh., Zimmer-
ling in Gersdorf (Bez. Chemnitz).

5. Ilsehe, Friedr. Aug., Zimmerling
in Neukirchberg.

6. Drechsler, Oswald Herrn., Häuer
in Welschhufe.

Ersatzmänner.
1. Örtel, Karl Aug., Zeugarbeiter

in Lindenau bei Schneeberg.
2. Leukhardt, Johann Ernst, Ma-

schinenwärter in Gersdorf (Bez.
Chemnitz).

1. Fröbel, Ernst Ferd., Doppel-
häuer in Müdisdorf.

2. Leichsenring, Gotth. Rieh.,
Oberhäuer in Olsnitz i. E.

1. Schürer,Ernst, Maschinenwärter
in Niederhaßlau.

2. Seidel, Karl Louis, Häuer in
Oberplanitz.

1. Hölig, Ernst Alw., Zimmerling in
Wilkau.

2. Heidrich, Karl Aug., Häuer in
Zwickau.

1. Frauenstein, Max Rob. Theod.,
Häuer in Niederhermsdorf.

2. fehlt. - . -
1. Sack, Gust. Ad., Häuer in Göh-

renz bei Markranstädt.
2. Gey, Fei. Erdm., Zimmerling in

Deuben bei Dresden. .
B 38*
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c. Delegierte.
(Wahlperiode vom 1. Oktober 1903 ab.)

Delegierte.

1. Klötzer, Bergdirektor in Ölsnitz.

2. Hey, Bergdirektor in Gersdorf.
3. Scheibner, Bergrat in Lugau.

4. Berg, Bergrat in Zwickau.

5. Fischer, Kgl. Oberdirektor in
Freiberg.

6. Ge o r gi, Kgl. Direktor in Zaucke-
rode.

Stellvertreter.

1. Däbritz, Bergdirektor in
Zwickau.

2. Müller, Bergdirektor in Lugau.
3. Friedemann, Bergdirektor in

Ölsnitz.
4. Stephan, Kgl. Betriebsdirektor

in Freiberg.
5. Hap p ach, Bergdirektor in Borna.

6. Neukirch, Bergdirektor in
Zwickau.

d. Tertrauensmänner.
1. Bezirk: Zwickauer Bürgergewerkschaft, Erzgebirgischer Steinkohlen-

aktienverein, Erzbergwerke des Schneeberger Reviers (ausschl. Voigts-
berger Abteilung), sowie des Scheibenberger und des Johanngeorgen-
städter Reviers.

V.*): Brückner, E., Bergdirektor, Zwickau.
St.**) Saudisch, H., Bergverwalter, Zwickau.

2. Bezirk: Bockwaer und Oberhohndorfer "Werke, welche der ehemaligen
Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftspensionskasse angehört haben,
und Zwickauer Steinkohlenbauverein.

V.: Däbritz, M., Bergdirektor, Zwickau.
St.: Job s t, 0., Bergverwalter, Zwickau.

3. Bezirk: Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbauverein und Reinsdorfer
Werke.

V.: Neukirch, H. V., Bergdirektor, Zwickau.
St.: Bergmann, A., Bergverwalter, Reinsdorf.

4. Bezirk: Steinkohlenwerke bei Ölsnitz im Erzgebirge.
V.: Friedemann, R., Bergdirektor, Ölsnitz i. E.
St.: Klötzer, H. M., Bergdirektor, Ölsnitz i. E.

5. Bezirk: Steinkohlenwerke.bei Hohndorf und Gersdorf.
V.: Mauersberger, H., Bergdirektor, Ölsnitz i. E.
St.: Kneisel, A., Bergdirektor in Gersdorf.

6. Bezirk: Steinkohlenwerke bei Lugau und Niederwürschnitz.
V.: Müller, K. W., Bergdirektor, Lugau.
St.: Hertel, M. B., Bergdirektor, Lugau.

*) V. = Vertrauensmann. **) St. = Stellvertreter.
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7. Bezirk: Steinkohlenwerke des Plauen'schen Grundes, nebst den Erz-
bergwerken bei Tharandt, Altenberg und Berggießhübel.

V.: Georgi, M., Kgl. Direktor, Zauckerode.
1. St.: Schenk, E. 0., Bergdirektor, Burgk.
2. St.: Härtung, H. "W". E., Kgl. Bergverwalter, Dohlen.

8. Bezirk: Erzbergwerke der Amtshauptmannsohaften Meißen, Marienberg,
Annaberg, Flöha, sowie im Stadtbezirk Freiberg.

. V.: Wengler, E., Betriebsdirektor, Freibergsdorf.
St.: Stephan, K. E. A., Kgl. Betriebsdirektor, Freiberg.

9. Bezirk: Erzbergwerke der Amtshauptmannschaft Freiberg (ausschl.
Stadt Freiberg) und die Kgl. Kai k werke zu Hermsdorf und Zaunhaus.

V.: Lange, E. 0., Kgl. Betriebsdirektor, St. Michaelis.
St.: Bachmann, R. E., Direktionsassistent, Freiberg.

10. Bezirk: Zwickau-OberhohndorferSteinkohlenbauverein, Oberhohndorfer
Forst-Steinkohlenbauverein, von Arnimsche Steinkohlenwerke und die
Erzbergwerke der Voigtsberger Eevierabteilung.

V.: Krieger, E. E., Bergdirektor, Zwickau.
St.: Kühn, Chr., Bergverwalter, Zwickau.

11. Bezirk: Braunkohlenwerke im Berginspektionsbezirke Dresden.
V.: Walbert, E., Obersteiger, Hartau.
St.: Lange, Maschinenmeister, Hartau, AE.

12. Bezirk: Braunkohlenwerke im Berginspektionsbezirke Leipzig.
V.: Höffmann, A., Bergdirektor, Kulkwitz.
St.: Happach, B., Bergdirektor, Borna.

e. Schiedsgerichte.
(Siehe Bergschiedsgerichte.)

f. Verwaltungsbureau.
(Zwickau, Lothar-Streit-Straße Nr. 5.)

Verwaltungsdirektor: Stein, Dr. phil., Gust. E., Bergingenieur.
Sektionsbeamte: Wagner, Johann Max.

Pyrrhus, Paul Emil.
Brand, Ernst Arn.
Lippold, Klem. Herrn.
Fritsch, Max Eob.
Vießmann, Max Willi.
Pyrrhus II, Eob. Arth.
Bonitz, Florent. Eich.
Dittmar, Karl Ew.

Hierüber:
Hilfsarbeiter: Zier, Karl Maxim., Bergfaktor a. D.
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H. Bevollmächtigte der bergbegnadigten Ortschaften
und deren Stellvertreter.

a. Altenberger Revier.
Bevollmächtigter: Voigt, Christian Osk., Bürgermeister und Eechtsanwalt

in Dippoldiswalde, ARI.
Stellvertreter: Hof er, Karl Rieh., Bürgermeister in Geising.

b. Annaberger Revier.
Bevollmächtigter: Böhme. Dr. jur., Emil Hugo Karl, Justizrat, Rechts-

anwalt in Annaberg, ARI.
Stellvertreter: "Wilisch, Karl Theod., Bürgermeister in Annaberg, ARI.

c. Freiberger Revier.
Bevollmächtigter: Börner, Gust. Rob., Stadtrat in Freiberg.
Stellvertreter: Kretschmar, Dr. jur., Gotthelf Paul Arno, Stadtrat in

Freiberg.
d. Johanngeorgenstädter Revier.

Bevollmächtigter: Gareis, Alfr. Paul, Bürgermeister in Schwarzenberg,
ARI m. d. K.

Stellvertreter: Hesse, Ludw. Emil Adolf, Bürgermeister in Eibenstock.
e. Marienberger Revier.

Bevollmächtigter: Carl, Gust. Alexand., Bürgermeister in Marienberg.
Stellvertreter: Rudolph, Hilmar Otto, Bürgermeister in Zschopau.

f. Schneeberger Revier.
Bevollmächtigter: von Woydt, Dr. jur., Karl Heinr., Bürgermeister in

Schneeberg.
Stellvertreter: Richter, Dr. jur., Otto Hugo Benj., Bürgermeister in

Neustädtel.

J. Grubenvorstände
und

K. Betriebsbeamte und Offizianten
bei dem Privatbergbau.

(Dieselben sind in der Übersicht Seite l flg. bei den auf die einzelnen
Berggebäude bezüglichen Angaben mit aufgeführt.)

L. Verpflichtete Markscheider.
(Die mit * Bezeichneten sind zugleich Betriebsbeamte.)

* Saudisch, Hugo, Bergverwalter in Zwickau.
* Berg, Friedr. Hugo, Bergrat in Zwickau.

Börner, Karl Mor., in Zwickau.
* Börner, Ernst Christoph, Bergdirektor in Oberhohndorf.
* Brückner, Erh., Bergdirektor in Zwickau.

Dietze, Georg Mor. Konst, in Niederwürschnitz.
* Friedemann, Reinhard, Bergdirektor in Ölsnitz.
* Happach, Emil Bruno, Bergdirektor in Borna.
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* Härtung, Heinr. Willi. Edm., Kgl. Bergverwalter in Dohlen.
* Hauße, Aug. Rob., Kgl. "Werksmarkscheider und Assistentin Zauckerode.
* Hertel, Max Bruno, Bergdirektor in Lugau.

Heuchler, Ernst Eich., in Freiberg..
* Hey, Ludw. Rob., Bergdirektor in Gersdorf.

Hirsch, Christian Otto, Bergamtsrat in Freiberg.
* Hoyer, Paul Georg, Betriebsassistent in Burgk.

Hünich, Ludw. Ad., in Zwickau, zugleich Bergschullehrer daselbst.
Jakob, Emil, in Freiberg.

* Klötzer, Heinr. Max, Bergdirektor in Ölsnitz.
* Krieger, Ernst, Bergdirektor in Zwickau.
* Kühn, Volkm. Christian, Bergverwalter in Zwickau.
* Lange, Osk., Kgl. Betriebsdirektor auf Himmelsfürst Fdgr. in

St. Michaelis.
Luja, Karl Rob., in Grimma.

* Mauersberger, Heinr. Eduard, Bergdirektor in Ölsnitz.
Meyer, Dr. phil., Theodor, in Stollberg.

* Müller, Herrn., Bergdirektor in Espenhain.
Neubert, Karl Otto, in Ölsnitz.

* Otto, Bernh. Moritz, Betriebsassistent in Planitz.
Radisch, Friedr., in Zittau.

* Roßberg, Ferd. Adolf, Bergdirektor in Hänichen.
* Schulze, Friedr., Bergverwalter in Neustädte!.

Treptow, Johannes Emil, Oberbergrat, Professor in Freiberg.
* Treptow, Karl Johannes Rud., Bergverwalter in Zwickau.

Weiß, Karl Ed., Bergmeister, Bergamtsmarkscheider und Bergschul-
direktor in Freiberg.

Weißenborn, Joh. Jul. Karl, in Zwickau.
Wiede, Friedr. Gotth. Ant., Kommerzienrat in Bockwa, AR 1.
Wötzel, Emil Rob., in Reinsdorf.
Würker, Ed., in Zwickau.

Bei dem ßskalischen Hüttenwesen.
A. Fiskalische Hüttenwerke bei Freiberg.

Oberhüttenamt zu Freiberg.
Sitz: Freiberg, Nonnengasse Nr. 22.

Oberhüttenamts-Direktor.
Merbach, Kurt, Geheimer Bergrat, zugleich Kgl. Blaufarbenwerks-

Kommissar, VRI, AK II.
Mitglieder.

Oberhüttenvorsteher: Plattner, Karl Aug., Oberbergrat, ARI.
Oberhüttenraiter: Mechler, Karl Bernh., Oberbergrat, zugleich mit der

Betriebsoberleitung der Münze beauftragt, ARI. (Tritt am 1. Januar
1904 in den Ruhestand.)
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Hierüber:
Oberhüttenamtsassessor: Wohlfarth, Alb. Beruh., Hüttenmeister.

Expedition.
Bureauassistent: Pfeiffer, Heinr. Max.,
Aufwärter: Herrmann, Otto Alexand.

Hüttenlaboratorium.
Vorstand: Schneider, Klem. Georg, Hüttenmeister.
Diener: Fischer, Friedr. Louis.

Expedition des Oberhüttenraiters.
Erzbuchführer: Henker, Alido Manilius.
Bureauassistent: Richter, Ernst Hob.
Expedienten: Ulbricht, Eich.

Lantsch, Otto Reinhard.
Werkschreiber: Wahl, Fridolin.

, Wüstner, Ernst Albert.

Handelsbureau der Königlich Sächsischen Hüttenwerke.
Handelsfaktor: Beck, Louis Ed. Herrn.
Kassierer: Krauße, Gust. Ad.
Buchhalter: Schubert, Ant. Heinr.
Kommis: Richter, Emil Heinr. .

Mauersberger, Johannes.
Expedient: Pflugk, Otto.
Kontordiener: Henker, Rud. Walter.

Schiedswardein.
Schotte, Paul Otto.

Haupthüttenkasse.
(Siehe Hauptbergkasse.)

Wertsyerwaltungen.
a. Muldner Büttenwerke.

Schmelzhütte.
Oberhüttenverwalter: Kochinke, Adolf Jul. Hugo, Bergrat.
Bauinspektor: Hüppner, Herrn. Osk., Baurat.
Hüttenrendant: Brause, Mor. Phil. Aug.
Hüttenwardein: Bück, Georg.
Vizehüttenmeister: Choulant, Theod. Ludw. Jul.
Bautechniker: Hänig, Heinr. Paul.
Betriebsobersteiger: Richter, Paul Theod.
Schmiedeobersteiger: Thiermann, Karl Emil.
Bauobersteiger: Schmidt, Friedr. Wilh.
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Betriebssteiger: Marbach, Otto Paul.
Wagesteiger: Johne, Ernst Heinr.
Materialiensteiger: Reichardt, Heinr. Otto.
Bureauassistenten: Schwinger, Karl Max.

Richter, Reinhard Robert.
Haubold, Georg Herrn.

Expedient: Köhler, Karl Friedr.

Schwefelsäurefabrik und Zinkhütte.
Hüttenmeister: Dürichen, Karl Wilh.
Materialienverwalter: Franke, Karl Otto, AE.
Betriebssteiger: Müller, Gust. Rob.
Materialiensteiger: Venus, Karl Herrn.
Expedienten: Rudolph, Ernst Rieh.

Hennig, Mor. Reinhard.

Arsenikhütte und Tonwarenfabrik.
Hüttenmeister: Wolff, Mor. Heinr.
Vizehüttenmeister: Hoff man n, Rud.
Materialienverwalter: Heede, Ernst Louis.
Betriebssteiger: L eh m an n, Aug. Wäldern.
Bureauassistent: Conrad, Franz Bruno.
Expedient: Krause, Franz Hugo.

b. Halsbrückner Hüttenwerke.

Schmelzhütte mit Goldscheideanstalt.
Oberhüttenverwalter: Hübner, Friedr. Adolf, Bergrat.
Bauinspektor: Schulz, Reinhold Leo Adalb.
Hüttenrendant: Düscher, Johann, Hüttenmeister.
Hütten ward ein: Mietzschke, Arth. William, Hüttenassessor.
Vizehüttenmeister: Tzschöckel, Ernst Heinr.
Hüttenchemiker: Falkenberg, Dr., Herrn.
Bautechniker: Jakob, Alfr. Friedr.
Betriebsobersteiger: Richter, Gotthelf Gust.
Schmiedeobersteiger: Geißler, Ant. Herrn.
Bauobersteiger: Richter, Joh. Herrn.
Wagesteiger: Z eh l, Karl Oswald.
Materialiensteiger: Heede, Heinr. Oswald.
Wäschsteiger: Walther, Aug. Friedr.
Bureauassistenten: L an t seh, Ernst Mor.

Klemm, Christian Friedr. Wilh.
Expedienten: Krause, Herrn. Max.

Berger, Ad. Herrn.
Güterboden-Aufseher: Opitz, Gust. Ad.

B 39
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Schwefelsäure- und Bleiwarenfabrik.
Hüttenmeister: Gasch, Friedr. Arth.
Materialienverwalter: L an t seh, Louis Leber.
Betriebssteiger: Beckert, Louis Ehrenfried, AE.
Expedienten: Lantsch, Osk. Eich.

Müller, Max Hugo.

c. Schrotfabrik zn Freiberg.
Plattner, Oberbergrat, mit der Betriebsführung beauftragt.
Schubert, Buchhalter bei dem Handelsbureau, mit der Naturalverwaltung

beauftragt.
d. Betriebschemiker.

Cito, Camille.
Schütz, Friedr. Wilh.
Beyer, Karl.

e. Königlich Sächsische Münzstätte Maldner Hütte
bei Freiberg.

Münzwardein: Fritzsche, Osk. Ludw., Hüttenmeister, mit der Betriebs-
führung beauftragt.

Münzgraveur: Barduleck, Friedr. Joh. Maxim.
Münzschreiber: Neuber, Karl Bruno.

f. Torstand der Krankenkasse für die fiskalischen Hütten-
werke bei Freiberg.

Vorsitzender.
Merbach, Kurt, Geheimer Bergrat, Direktor des Oberhüttenamts.

g. Torsteher der Hüttenknappschaft zu Freiberg.
Knappschafts-Vorstand.

Vorsteher: Wohlfarth, Hüttenmeister.
Kassierer: Mechler, Oberbergrat.

B. Fiskalisches Blaufarbenwerk zu Oberschlema.
Königliche Blaufarbenwerks-Kommission.

Blaufarbenwerks-Kommissar: Merbach, Kurt, Geheimer Bergrat, Ober-
hüttenamtsdirektor in Freiberg.

Königliches Blaufarbenwerk Oberschlema.
Direktor: Edelmann, Kurt, Geheimer Bergrat, zugleich mit der Aufsicht

über die Kommunfaktorie interimistisch beauftragt, ARI.
Hüttenmeister: Wünsche, Herrn. Arth., Bergrat.

Roßler, Kurt Julius Alexand.
Hüttenchemiker: Plattner, Karl Gust.
Kassierer und Rechnungsführer: Georgi, Friedr. Osk.
Werksbaumeister: Friedrich, Franz Rieh.
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Bureauassistent: Immerthal, Johann Imman.
Materialienverwalter: Haugk, Max.
Expedienten: Schlegel, Karl Heinr.

Weber, Franz Erdm.
Hergert, Joh. Herrn. '

Steiger: Jäger, Friedr. Ferd.
Ebert, Karl Herrn. . . .
"Werner, Eduard Franz.
Eau, Karl "Wilh.
Meier, Karl Gust.

Im Sozietätsrerbande mit dem fiskalischen Blaufarbenwerke steht
das Privatblaufarbenwerk.

Vertreter des Privatblaufarbenwerks-Vereins.
Vorsitzender: Kormann, Dr. Georg, Justizrat, Rechtsanwalt in Leipzig,

ARI. mit der Kriegsdekoration.
Stellvertreter: Ohme, Osk. Fed., Oberjustizrat, Rechtsanwalt in Leipzig,VRI.
Winkler, Dr. phil., Klem. Alex., Geheimer Rat, Professor a. D., in Dresden.
Tröndlin, Dr. jur., Karl Bruno, Justizrat, Oberbürgermeister in .Leipzig,

VKII, AKII, Pr. EAIII.
Esche, Gust., Stadtrat in Leipzig, ABI.
Fischer, Karl Heinr., Oberdirektor der Königlichen Erzbergwerke in

Freiberg.

Administration des Privat-Blaufarbenwerks zu Pfannenstiel.
Direktor: Baudenbacher, Johannes.
Hüttenmeister: Georgi, Paul.

Thiemann, Alfr. • .
Hüttenchemiker: von Großmann, Dr. phil., Osk.
Buchhalter und Kassierer: Heinze, Ernst Louis.
"Werkmeister: Lipfert, Aug. Herrn. .

Blaufarbenwerks-Kommunfaktorie.
Blaufarbenwerks-Kommunfaktor: Vacat. Mit der Aufsicht und Leitung

der Kommunfaktoriegeschäfte ist der Direktor des Königlichen Blau-
farbenwerks, Geheimer Bergrat Edelmann, interimistisch beauftragt.

1. Prüfungskommission für den höheren technischen
Staatsdienst in der Berg- und Hüttenverwaltung.

(Sitz: Dresden, Finanzministerium.)
Vorsitzender: Wähle, Dr. jur, Geheimer Finanzrat, Vortragender Rat im

Kgl. Finanzministerium, in Dresden, VEI.
Stellvertreter: Ledebur, Geheimer Bergrat, Rektor der Kgl. Bergakademie,

in Freiberg. . . • .
S 39*
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Mitglieder: Merbach, Geheimer Bergrat, Direktor des Kgl. Oberhütten-
amts, in Freiberg.

Fischer, Oberdirektor der Kgl. Erzbergwerke, in Freiberg.
Krug, Dr. jur., Bergamtsrat und Professor für Bergrecht an

der Kgl. Bergakademie, in Freiberg, und
Wappier, Bergamtsrat, in Freiberg (bei der Prüfung eines

Bergmannes) oder
Schiffner, Professor der Hüttenkunde an der Kgl. Berg-

akademie (bei der Prüfung eines Hüttenmannes).

2. Bildungsanstalten.
Bergakademie.

(Siehe Personalverzeichnis Seite B 257 flg.)
Bergschale zu Freiberg.

Bergschuldirektor: "Weiß, Karl Eduard, Bergmeister, Bergamtsmarkscheider.
Lehrer:/Weber, Dr. med., Bergstiftsarzt in Freiberg.

Stolle, Karl Mor. Rieh., Volksschullehrer in Freiberg.
Walter, Adam Gust., Rißzeichner bei der Oberdirektion der Kgl.

Erzbergwerke.
Mancher ,Wilh., Eisenhütteningenieur, Assistent bei der Mineralien-

Niederlage der Kgl. Bergakademie.
Bergschule zu Zwickau.

Bergschulkomitee.
Vorsitzender: Tittel, Georg Eduard, Bergrat, Berginspektor in Zwickau.
Mitglieder: Berg, Hugo, Bergrafc, Bergdirektor in Zwickau.

Kästner, Ferd, Kohlenwerksbesitzer in Bockwa.
Hey, Rob., Bergdirektor in Gersdorf.
Däbritz, Max, Bergdirektor in Zwickau.

Lehrerkollegium.
Bergschuldirektor: Dittmarsch, Alfr. Ludw.
Lehrer: Hünich, Ludw. Adolf Wilh., Markscheider.

Francke, Adolf, Realgymnasialoberlehrer, AR II.
Klopfer, Dr. med., Otto, Sanitätsrat.
Quester, Herrn., Bürgerschullehrer.

3. Im Bereiche des Berg- und Hüttenwesens
tätige Ärzte.

(Die mit * bezeichneten Ärzte sind zugleich Kassenärzte der Allgemeinen
Knappschafts-Pensionskasse für das Königreich Sachsen.)

a. Steinkohlenbergbau.
Berginspektionsbezirk Ölsnitz i. E.

Bassenge, Dr. med., in Ölsnitz. :

* Bayer, Dr. med, in Lugau.
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Erler, Dr. med., in Stollberg.
* Frank, Dr. med., in Ölsnitz.

Geisler, Dr. med., in Lichtenstein.
* Jacob, Dr. med., in Hohndorf.
* L a ab s, Dr. med., in Gersdorf..

Müller, Dr. med., in Stollberg.
Nobis, Dr. med., in Chemnitz.
Pape, Dr. med., in Hartenstein.
Petzold, Dr. med., in Mülsen St. Jakob.
Koßa, Dr. med., in Oberlungwitz.

* Sachße, in Lugau.
* Siebers, Dr. med., in Lugau.

Wagner, Dr. med., in Callnberg.
Zürn, Dr. med., in Lichtenstein.

Berginspektionsbezirk Dresden.
Bartky, Dr. med., in Wilsdruff.
Becker, Dr. med., in Dresden.

* Böttger, Dr. med, Oberarzt in Burgk.
* Fernbacher, Dr. med., Werksarzt in Zauckerode.

Haupt, Dr. med., in Tharandt.
Klemm, Dr. med., in Potschappel.
Krasting, Dr. med., in Deuben.

* Biedel, in Hänichen.
Treiber, Dr. med., in Dresden-Löbtau.

Berginspektionsbezirke Zwickau I und II.
Brändel, Dr. med., in Oberplanitz.
Buchold, Dr. med., in Wilkau.
Elze, Dr. med., in Zwickau.
Falck, Dr. med., in Reinsdorf.
Geyer, Dr. med., in Zwickau.
Heinze, in Zwickau-Pölbitz.
Hellwig, Dr. med.', in Lichtentanne.
Hirschberg, Dr. med., in Zwickau.
Hörn, Dr. med., Sanitätsrat in Zwickau.
Karg, Dr. med., Medizinalrat und Professor in Zwickau.
Keil, Dr. med., in Zwickau.

* Keller, Dr. med., in Zwickau.
Klauß, Dr. med., in Zwickau.
Klinger, Dr. med., in Zwickau.

* Klopfer, Dr. med., Sanitätsrat in Zwickau.
Kreßner, Dr. med., in Thurm.
Kretzschmar, Dr. med., in Bockwa.

* Kühn, Dr. med., in Zwickau.
Lange, Dr. med., in Zwickau.
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Lindner,.Dr. med., in Niederplanitz.
Meier, Dr. med., in Niederplanitz.
Päßler, Dr. med., in Schedewitz.

* Petrich, Dr. med., in Yielau.
Pieper, Dr. med., in Zwickau.
Po hl, Dr. med., in Zwickau.
Praetorius, Dr. med., in Oberplanitz.

* Rückardt, Dr. med., in Wilkau.
Schauer, Dr. med., in Schönau.
Scherzer, Dr. med., in Mülsen St. Jakob.
Schönfelder, Dr. med., in Zwickau.
.Schreiter, Dr. med., in Wildenfels.
Schüßler, Dr. med., in Zwickau.
Ullmann, Dr. med., in Werdau.
Wild, Dr. med, in Zwickau.
Zetzsche, Dr. med., in Zwickau.

b. Braunkohlenbergbau.

Berginspektionsbezirk Leipzig.
Bachmann, Dr. med., in Groitzsch.

* Biedermann, Dr. med., in Borna.
Blödorn, Dr. med., in Nerchau
Brode, Dr. med., in Borna.

* Brückner, Dr med., in Lausigk.
* Clarus, Dr. med., in Grimma.

Döring, Dr. med., in Kohren.
Elster, in Mutzschen.
Fahr, Dr. med., in Groitzsch.
Freudenberg, Dr. med., in Zwenkau.

* Grundmann, Dr. med., in Mölbis.
* Hake, Dr. med., in Regis.

Heyne, Dr. med., in Brandis.
* Kindt, Dr. med., Medizinalrat, Kgl. Bezirksarzt, in Grimma.

Klinger, Dr. med., in Leisnig.
Kühnel, Dr. med., in Hainiclien.

* Landgraf, Dr. med., in Frohburg.
Liebe, Dr. med., in Borna.
Lorentz, Dr. med., in Lucka.

* Mittelstraß, Dr. med., in Colditz.
Müller, Siegfr., Dr. med., in Grimma.
Müller, Erich, Dr. med., in Grimma.
Möllenberg, Dr. med., in Lützen.

* Nehrkorn, Dr. med., in Eötha.
* Öse, Dr. med., in Brandis.

Öse, Dr. med., in Lausigk.



*

. • B 309

Panitz, Dr. med., in Großbothen.
Philipp, Dr. med., in Markranstädt.
Pieper, Dr. med., in Dürrenberg.
Pilling, Dr. med., in Treben.
Pöhland, Dr. med., in Colditz.
Porth, Dr. med., in Knauthain.
Rauprich, Dr. med., in "Würzen.
Schirmer, Dr. med., in Zwenkau.
Schützhold, Dr. med., in Lausigk.
Sernau, Dr. med., in Borna. •
Stiebitz, Dr. med., in Leisnig. • :

Strahl, Dr. med., in "Würzen.
Taubert, Dr. med., in Lobstädt.
Walther, Dr. med., in Frohburg.

* Weber, Dr. med., in Gößnitz.
* Werner, Dr. med., in Geithain.

Worch, Dr. med., in Mutzschen.
Z Schimmer, Dr. med., in Mittweida.

Berginspektionsbezirk Dresden.
Fr öde, Dr. med., in Grottau.
Grasse, Dr. med., in Grottau.
Hermann, Dr. med., in Bautzen.

* Hesse, Dr. med., in Bautzen.
* Kertscher, Dr. med., in Eeichenau.

Ötte, Dr. med., in Hirschfelde.
* Pinner, Dr. med., in Zittau.
* Rachel, Dr. med., in Panschwitz.
* Schäfer, Dr. med., in Baruth.

Suck, Dr. med., in Schönau.
Tetzner, Dr. med., in Zittau.
Weiner t, Dr. med., in Wittichenau.

c. Erzbergbau.

Bergrevier Freiberg.
Dreschke, Dr. med., Sanitätsrat, Berg- und Hüttenarzt, in Freiberg.
Engel, Dr. med., Sanitätsrat, in Freiberg.
Häbig, Dr. med., in Brand, zugleich Bergstiftsarzt.

* Kießling, Dr. med., in Langenau.
Klotz, Dr. med., in Siebenlehn.
Langheineken, Dr. med., in Freiberg.

* Kruspe, Dr. med., in Heinsberg.
Kunze, Dr. med., in Freiberg.
Parucker, in Großschirma.
Eadecke, Dr. med., in Freiberg.
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Rosenträger, Dr. med., Berg- und Hüttenarzt, in Niederbobritzsch.
Schlunk, Dr. med., in Bräunsdorf.

* Weber, Dr. med., Bergstiftsarzt und Hüttenarzt, in Freiberg.
Wetzel, Dr. med., in Großhartmannsdorf.

Bergrevier Altenberg.
* Haase, Dr. med., Sanitätsrat, in Altenberg.

Bergrevier Marienberg.
Bursche, Dr. med., in Geyer.

* Holz, Dr. med., in Marienberg.
Zschiesche, Dr. med., in Ehrenfriedersdorf.

Bergreviere Scheibenberg, Johanngeorgenstadt und Schneeberg
* Bahr, Dr. med., in Baschau.

Dietz, Dr. med., in Johanngeorgenstadt.
Gier s, Dr. med., in Klingenthal.
Götze, Dr. med., in Hohenstein-Ernstthal.

* Härting, H., Dr. med., Sanitätsrat in Schneeberg.
* Härting, F., Dr. med., in Zschorlau.

Hohmann, Dr. med., in Neustädtel.
Jörns, Dr. med., in Breitenbrunn.

* Kalkoff, Dr. med., Kgl. Bezirksarzt, in Schwarzenberg.
Köhler, Dr. med., in Schwarzenberg.

* Neander, Dr. med., in Netzschkau.
* Schömann, Dr. med., Sanitätsrat, in Klingenthal.



B 311

Vertreter der Knappschafts-Pensions- und Krankenkassen.
(Im Sinne des Gesetzes vom 2. April 1884.)

Benennung der Kasse
oder der Werke,

für welche dieselbe errichtet ist..

Name Wohnort

des Vorstands-Vorsitzenden.

I. Knappschafts-Pensionskassen.*)
Allgemeine Knappschafts-Pensionskasse

für das Königreich Sachsen in Freiberg.

von Arnim'sche Steinkohlenwerke in
Planitz.

Zwickauer Briickenberg-Steinkohlenbau-
verein in Zwickau.

Scheibner, H., Bergrat.

Richter, H. W., Bergdirektor.

Brückner, E., Bergdirektor.

II. Knappschafts-Krankenkassen.
A. Steinkohlenbergbau.

1. BerginspeJctionsbezirTc Ölsnitz i. E.
Bockwa-Hohndorf Vereinigt Feld.

Gewerkschaft Carlschacht.

Concordia.

Deutschland.

Gersdorfer Steinkohlenbauverein.

Gottes Segen.

Steinkohlenbauverein Hohndorf.

Kaisergrube.

Lugauer Steinkohlenbauverein.

Ölsnitzer Bergbaugewerkschaft.

Ehenania. (Seit 1. Juli 1902 mit der
Kasse Nr. 9 vereinigt.)

Vereinsglück.

Strauß, R., Bergdirektor.

Hertel, M. B., Bergdirektor.

Weigel, K. H., Bergdirektor.

Klötzer, M., Bergdirektor.

Jobst, H., Bergdirektor.

Müller, W., Bergdirektor.

Krug, H., Bergdirektor.

Kneisel, A., Bergdirektor.

Scheibner, H., Bergrat.

Mauersberger, H. E., Berg-
direktor.

Kliver, P., Bergdirektor.

2, Berginspektionsbezirk Di'6sden.
Freiherrlich von Burgk'sche Steinkohlen-

werke.

Hänichener Steinkohlenbauverein.

Königliches Steinkohlenwerk.

Küt tner , F. W., Werksdirektor.

Roßberg, A., Bergdirektor.

Georgi, M., Direktor des Kgl.
Steinkohlenwerks.

Lugau.

Planitz.

Zwickau.

Hohndorf.

Lugau.

Ölsnitz.

»

Gersdorf.

Lugau.

Hohndorf.

Gersdorf.

Lugau.

Ölsnitz.

Ölsnitz.

Burgk.

Hänichen.

Zauckerode.

*) Die Pensionskasse Nr. l ist eine vom Bundesrat bestätigte selbständige Kasseneinrichtung
(Nr. 37) im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes vom 13./19. Juli 1899 (§§ 8 bis 10), während die
jKassen Nr. 2 und 3 sogenannte Zuschußkassen im Sinne des erwähnten Gesetzes (§ 52) sind:
! B 40
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Benennung der Kasse
oder der Werke,

für welche dieselbe errichtet ist.

Name Wohnort

des Vorstands-Vorsitzenden.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

3. Berginspektionsbexlrke ZtvicJcau I und II.
Richter, H. W., Bergdirektor.von Arnim'sche Steinkohlenwerke.

Altgemeinde Bockwa.

Erzgebirgischer Steinkohlen-Aktienverein.

C. G. Falck's Stein kohlen werk in Bockwa.

C. G. Kästner in Zwickau.

Fl. Kästner & Komp. in Beinsdorf.

Morgenstern in Eeinsdorf.

Oberhohndorfer Forst - Steinkohlenbau-
verein.

Oberhohndorfer Schader-Steinkohlenbau-
verein.

Zwickauer Steinkohlenbau verein.

Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbau-
verein.

Zwickauer Bürgergewerkschaft.

Zwickau-OberhohndorferSteinkohlenbau-
verein.

Würker, H. F., Kohlenwerks-
besitzer.

Däbri tz , M., Bergdirektor.

Wolf , Dr. jur., Kohlenwerks-
besitzer.

Kästner, Ferd., Kohlenwerks-
besitzer.

Bley, K. H., Bergverwalter.

Bergmann, E. A., Bergverwalter.

Börner, E. Gh., Bergdirektor.

Neukirch, H. V., Kgl. Bergin-
spektor a. D., Bergdirektor.

Berg, F. H., Bergrat.

Brückner , E., Bergdirektor.

Krieger, E. E., Bergdirektor.

Schmidt, A. E., Bergdirektor.

Planitz.

Bockwa.

Zwickau.

3 )

Bockwa.

Oberhohndorf.

Eeinsdorf.

Oberhohndorf.

Zwickau.
/

B. Braunkohlenbergbau.
1. BerginspeJctionsbezirk Leipzig.

29

30

31

32

33

34

Gemeinschaftliche Krankenkasse zu Alt-
mittweida.

Krankenkasse für Borna und Umgegend

„ „ Breunsdorf.

Brösener Krankenkasse.

Krankenkasse „Einigung" zu Heinersdorf.

Krankenkasse bei Gottes Segen zu Beiers-
dorf.

Möhler, ErnstFerd., Gutsbesitzer.

Scheinert, E., Bergdirektor.

Günther, K. G., Bergdirektor.

Schippan, A., Kohlenwerks-
besitzer.

Heinig, Herrn., Kohlenwerks-
besitzer.

Wießner, K. W., Kohlenwerks-
besitzer.

Altmittweida.

Borna.

Breunsdorf.

Ragewitz.

Lausigk.

Burkar tshain.
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Benennung der Kasse
oder der Werke,

für welche dieselbe errichtet ist.

Name Wohnort

des Vorstands-Vorsitzenden.

35

36

37

38

39

Königliches Braunkohlenwerk in Leipnitz.

Leipziger Braunkohlenwerke zu Albers-
dori.

Krankenkasse für Skoplau und Umgegend.

Krankenkasse für Zeititz und Umgegend.

Krankenkasse für Zwenkau und Um-
gegend.

Krankenkasse für die in den Bergwerks-
betrieben der Firma Friedr. Zachmann
zu Leipzig beschäftigten Personen.

Burkhardt , F. W., Obersteiger.

H off mann, A., Bergdirektor.

Schroth,A., Kohlen Werksbesitzer.

Dietze, H., Obersteiger.

Straßburger, E. A., Bergwerks-
direktor.

Kummer, Paul, Obersteiger.

Leipnitz.

Kulkwitz.

Fiskalischer Forst
Timmlitzwald bei
Tanndorf.

Zeititz.

Zwenkau.

Würzen.

2. Berginspektionsbeairk Dresden.

41

42

43

44

45

46

47

48

Krankenkasse „Glückauf" zu Zittau.

Zeche „Graf Lippe" zu Kleinsaubernitz.

„Hoffnung Gottes" zu Berzdorf auf dem
Eigen.

Merka-Quatitzer Krankenkasse.

Skaskaer Kohlenwerke.

Schmeckwitzer Krankenkasse.

Türchauer Krankenkasse.

Krankenkasse „Vereinsglück" zu Hartau.

Leipnitz, Friedr. Gust., Kohlen-
werksbesitzer.

Eberstein, Wald., Obersteiger.

Zücker, Jul., Gutsbesitzer.

Schomburg, jun., H., Fabrik-
besitzer.

Lindner, Otto, Betriebsinspektor.

Noack, G., Kohlenwerksbesitzer.

Heidrich, Oswald, Guts- und
Kohlenwerksbesitzer.

Walbert , W. E., Obersteiger.

Zittau.

Kleinsaubernitz.

Berzdorf.

Quatitz.

Schmeckwitz,

Türchau.

Hartau.

C. Erzbergbau.
1. Bergrevter Altenberg.

49 Krankenkasse für Altenberg und Um-
gegend.

Morgens te rn , K. A., Berg-
verwalter.

Zinnwald.

2. Bergrevier Freiberg.
50 Alte Hoffnung Gottes zu Kleinvoigtsberg.

51 Christbescherung Erbstolln zuGroßvoigts-
berg.

52 Grubenkrankenkasse der Königlichen Erz-
bergwerke zu Freiberg.

Wengler, E., Betriebsdirektor.

Derselbe.

Stephan, K. E. A., Kgl. Betriebs-
direktor.

Freibergsdorf.

Freiberg.

B 40*
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Benennung der Kasse
oder der Werke,

für welche dieselbe errichtet ist.

Name Wohnort

des Vorstands-Vorsitzenden.

53

54

55

56

57

58

Marienberger Krankenkasse.

3. Bergrevier Marienberg.

Carl, G. A., Bürgermeister. Marienberg.

4. Bergreviere ScJieibenberg, Johanngeorgenstadt und Schneeberg.
Johanngeorgenstädter Revierkranken-

kasse.

Klingenthal-Graslitzer Kupferbergbau in
Klingenthal.

Scheibenberger Eevierkrankenkasse.

Schneeberger Kobaltfeld.

Voigtländische Krankenkasse.

Fröbe, E. J., Bergverwalter,

von Baczko, E., Bergdirektor.

Här tung, A., Bergingenieur.

Tröger, 0. R., Oberbergrat.

Härtung, A., Bergingenieur.

Schwarzenberg.

Klingen thal.

Cainsdorf.

Schneeberg.

Cainsdorf.
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In den Ruhestand getretene Beamte.
Buschick, Alexand. Th., Betriebsdirektor, in Freiberg.
Müller, Karl Herrn., Geheimer Bergrat, in Freiberg, VRI, AKII.
Stiebitz, Johann Gotthelf, Bergamtsrendant, in Freiberg, A f.
Böhme, Ernst Mor., Bergkommissionsrat und Bergamtsassessor, in Zittau.
Rohling, Heinr. Mor., Bergrechnungsrevisor, in Freiberg.
Bilharz, Osk., Oberbergrat, Oberdirektor der Kgl. Erzbergwerke zu Frei-

berg, in Charlottenburg.
Schaff r ath, Friedr. Ernst, Markscheider bei den Freiherr!, von Burgk'er

Steinkohlenwerken, in Burgk.
Göckeritz, Karl Friedr., Obersteiger beim Steinkohlenwerk von Friedrich

Ebert in Oberhohndorf.
Sickel, Konr. Alfr., Bergrat, Betriebsdirektor der Kgl. Mittelgrube, in

Freibergsdorf.
Coith, Aug. Ferd., Kustos der bergakademischen Bibliothek, in Wien.
Puschmann, Joh. Aug., Obersteiger bei der Steinkohlen-Aktiengesell-

schaft Bockwa-Hohndorf Vereinigt Feld bei Lichtenstein, in Hohndorf.
Müller, Ant., Oberhüttenmeister bei dem Kgl. Blaufarbenwerk zu Ober-

schlema, VRII.
Metzler, Gottlieb Aug., Obersteiger beim Steinkohlenbauverein Kaiser-

grube zu Gersdorf, AE.
Schmelzer, Louis, Obersteiger bei den Leipziger Braunkohlenwerken

zu Albersdorf.
Hertwig, Th., Bergdirektor, Betriebsleiter bei der Zwickauer Bürger-

gewerkschaft zu Zwickau, in Dresden, AK I.
Schiller, Johann Christoph Ad., Obersteiger beim Steinkohlenwerk

Morgenstern zu Eeinsdorf.
Vogel, Christian "Wilh. Heinr., vorm. Kgl. Berginspektor und Betriebs-

direktor, zuletzt Generaldirektor der 1. Siebenbürger Goldbergbau-
Aktien-Gesellschaft in Boicza, in Freiberg.

Graf, Ernst Ed., Schichtmeister, Obersteiger bei Gesegnete Bergmanns
Hoffnung Fundgrube zu Obergruna, in Freiberg.

Schwinger, Mor. Bob., in Erbisdorf, Werksregistrator beim Kgl. Stein-
kohlenwerk in Zauckerode, AE.

Hörn, Friedr. Ernst, Schichtmeister, Röschenobersteiger bei der Frei-
b erger Revierwasserlaufsanstalt, in Niedergorbitz, A f.

Barth, Heinr. Ferd., Obersteiger beim von Arnim'schen Steinkohlenwerk
in Planitz.

Böhme, Aug. Friedr., Obersteiger beim Hänichener Steinkohlenbauverein
zu Hänichen.
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Schmidt, Ernst Jul., Obersteiger beim Zwickauer Steinkohlenbauverein
zu Zwickau, A f.

Dannenberg, Jul., Bergrat, Bergwerksdirektor beim Hänichener Stein-
kohlenbauverein, in Dresden, ABI.

Eidner, Karl Osk., Schichtmeister, Obersteiger bei Himmelsfürst Fdgr.,
in Laubegast, A f.

Heucke, Franz Hob., Oberbergrat, in Freiberg, VRI, ABI.
Lippe, Ernst "Woldem, Bergkommissionsrat, Hauptbergkassierer, in

Friedeburg,. VE, II.
Arnold, Osk. Ew., Bergrat, Betriebsdirektor beim Erzgebirgischen Stein-

kohlen-Aktien verein, in Zwickau, ARI.
Brandes, Karl Aug. Heinr., Prokurist bei der Freiberger Revierpulver-

fabrik, in Freiberg.
Langeberger, Karl Herrn., Obersteiger beim Steinkohlenwerk Rhenania,

in Lugau.
Krauße, Karl Louis, Bausteiger an der Halsbrückner Schmelzhütte, AE.
Sattler, Karl Ant. Heinr., Obersteiger beim Steinkohlenwerk von K. G.

Falck in Bockwa, AE.
Troll, Karl Gotth., Obersteiger bei der Zwickauer Bürgergewerkschaft

zu Zwickau, A f.
Geßler, Karl Eduard, kaufmännischer Direktor beim Erzgebirgischen

Steinkohlen-Aktienverein, in Dresden, ARI.
Gedschold, Ernst Ludw., Obersteiger bei der Ölsnitzer Bergbaugewerk-

schaft, in Ohemnitz.
Ziegs, Karl Christ. Friedr., Schichtmeister bei der Kgl. Grube Kurprinz,

in Freiberg, Vf, Af.
Heyne, Friedr. Herrn., Schichtmeister bei der Kgl. Grube Beihilfe zu

Hals, in Freibergsdorf, Af.
Lorenz, Joh. Herrn., Obersteiger beim Erzgebirgischen Steinkohlen-

Aktienverein zu Schedewitz, A f.
Beyer, Louis Alex., Betriebsobersteiger an der Kgl. Halsbrückner Schmelz-

hütte, AE.
Schulze, Heinr. Wilh., "Wagesteiger an der Kgl. Muldner Schmelzhütte,

in Freiberg, Af, AE.
Menzel, Karl Ernst Herrn., Geheimer Bergrat, in Freiberg, VRI, ARI.
Bräuer, Karl Louis, Hausmann im Bergamtsgebäude und Aufwärter bei

der Kgl. Hauptbergkasse, in Freiberg, AE.

Wittig, Karl Eduard, Registratur beim Revierausschuß, in Freiberg.

"Weiher, Friedr. Ernst, Kassierer bei der Kgl. Grube Beihilfe-Kurprinz,
in Freiberg, A f.

Reh, Karl Aug., Revierwerkmeister, in Freiberg, Af.
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Bier er, Ernst, Knappschaftskassierer bei den von Arnim'schen Stein-
kohlenwerken in Planitz, AE, EZ.

Eoßner, Joh. Christian, Obersteiger bei der Zwickauer Bürgergewerk-
schaft, in Zwickau.

Winkler, Dr. phil. und Dr.-Ing. E. h., Klemens Alex., Geheimer Hat,
Professor und Ehrenmitglied des Professorenkollegiums bei der Berg-
akademie in Freiberg, in Dresden.

Butze, "Wilh. Oswald, Stollnobersteiger, in Freiberg.
Kauffenstein, Karl Ferd., Faktor bei der Freiberger Ee vier-Pulver-

fabrik, in Freiberg, A f.
Liebe, Gottlieb, Bergdirektor beim Steinkohlenbauverein Hohndorf in

Hohndorf, AEI.
Kaulfers, Karl Eduard, kaufmännischer Direktor beim Gersdorfer Stein-

kohlenbauverein in Gersdorf.
Bär, Otto Friedr., Bergwardein, in Freiberg, AB,II.
Schulze, Ant. Aug., Schichtmeister, Obersteiger bei der König! Grube

Himmelfahrt Fundgr., in Freiberg, A f.
Bischoff, Jul. Ferd., Oberbergrat, Direktor des Privatblaufarbenwerks

in Pfannenstiel, AEI.
Neumeyer, Karl Ernst Berth., Obersteiger beim Kgl. Steinkohlenwerk

in Zauckerode.

Verstorben.
Klebart, Osk. Edm., kaufmännischer Direktor bei dem Braunkohlenwerke

Glückaufschacht in Blumroda, 14. November 1902.
Fröbe, Karl Hob., Obersteiger a. D., Bergrechnungsrevisor in Schwarzen-

berg, 3; Dezember 1902.
Choulant, Johann Edm. Osk., Markscheider in Freiberg, 9. Dezember 1902.
Müller, Karl Ernst, Obersteiger bei der Kgl. Grube Himmelfahrt

Fundgr. in Freiberg, 17. Dezember 1902.
Silbermann, Johann Heinr., Schichtmeister, Stollnobersteiger a. D. in

Freiberg, 24. Februar 1903.
Lucius, Karl Eich., Bergwardein a. D. in Freiberg, 4. März 1903.
Geitner, Ernst Kurt, Dr. phil., Kommerzienrat und Stadtrat in Schnee-

berg, vormals Bevollmächtigter des Schneeberger Bergbegnadigungs-
fonds, AEI m. d. K, 7. März 1903.

Schiffner, Christian Heinr., Bergwardein a. D. in Dresden, 25. März 1903.
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Rohland, Herrn., Bankier in Freiberg, Grubenvorstandsvorsitzender der Ge-
werkschaft Alte Hoffnung Gottes Erbst, in Kleinvoigtsberg, 7. Mai 1903.

Richter, Rieh. Friedr. Wilh., Schichtmeister, Obersteiger a. D. der Kgl.
Grube Himmelfahrt Fundgr. in Freiberg, Af, 21. Mai 1903.

Beyer, Ernst Rieh., Registratur beim Kgl. Oberhüttenamt in Freiberg,
Af, 27. Juni 1903.

Pietzsch, Karl Aug., Hütteningenieur, Assistent bei der Mineralien-
niederlage der Kgl. Bergakademie und Bergschullehrer in Freiberg,
3. Juli 1903.

Illing, Otto Ernst, Vizehüttenmeister bei der Kgl. Halsbrückner Schmelz-
hütte, 16. September 1903.

Krauß, Friedr. Wilh., Sekretär a. D. beim Kgl. Bergamt in Freiberg,
Vf, Af, 21. September 1903.
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Enteignungsgesetz
für das Königreich Sachsen, vom 24. Juni 1902.

(G. u. V.-B1. S. 153.)
"Wir, Georg, von Gottes Gnaden König von Sachsen etc.

verordnen mit Zustimmung Unserer getreuen Stände was folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Entziehung oder Beschränkung von Grundeigentum oder
von Hechten an Grundstücken (Enteignung) kann, soweit sie nicht durch
besonderes Gesetz bestimmt ist, gegen Entschädigung dann verfügt
werden, wenn sie für ein dem öffentlichen Nutzen gewidmetes Unter-
nehmen notwendig ist.

§ 2. (i) Die Zulässigkeit der Enteignung wird durch eine mit
Königlicher Genehmigung zu erlassende Verordnung des Gesamtmini-
steriums festgestellt, die den Unternehmer und -das Unternehmen, sowie
die Frist, innerhalb deren vom Enteignungsrechte Gebrauch zu machen
ist (§ 12), bezeichnet (Enteignungsverordnung).
(2) Der Antrag auf Verleihung des Enteignungsrechts ist beim Mini-
sterium des Innern einzureichen. Dieses stellt die nach seinem Ermessen
erforderlichen Erörterungen an und legt sodann den Antrag mit seinem
Gutachten • dem Gesamtministerium vor. Gehört das Unternehmen zum
Geschäftsbereiche eines anderen Staatsministeriums, so hat sich das
Ministerium des Innern vorher mit dem beteiligten Ministerium zu ver-
nehmen.
(3) Ist der Unternehmer nicht eine juristische Person des öffentlichen
Hechtes, oder handelt es sich um ein Unternehmen einer politischen
Gemeinde außerhalb ihres Gemeindebezirks, so ist der Antrag auf Ver-
leihung des Enteignungsrechtes zunächst in den Amtsblättern derjenigen
Verwaltungsbehörden, in deren Bezirken das Unternehmen ausgeführt
werden soll, mit der Aufforderung öffentlich bekannt zu machen, etwaige
Einwendungen gegen die Verleihung des Enteignungsrechtes innerhalb
einer Frist von drei Wochen anzubringen. Erst nach Ablauf dieser
Frist ist der Antrag mit den bis dahin angebrachten Einwendungen dem
Gesamtministerium vorzulegen.

§ 3. Die Enteignungsverordnung ist im Gesetz- und Verordnungs-
blatte und in den in § 2 Absatz 3 bezeichneten Amtsblättern bekannt
zu machen,, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 4. (i) Für Enteignungen zur Geradelegung, Verbreiterung oder
sonstigen Veränderung öffentlicher "Wege, zur Umwandlung von Privat-
wegen in öffentliche "Wege, zur Herstellung von Seitengräben und "Wasser-
abzügen an öffentlichen "Wegen und zur Erbauung oder Verbreiterung
von Brücken in solchen "Wegen wird, soweit nicht die Vorschriften des
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Übertragung
des Enteig-

nungsrechtes.

Entschädig-
ungspflicht.
Sicherheits-

leistung.

Was kann
enteignet
werden?

allgemeinen Baugesefczes vom 1. Juli 1900 einschlagen, die Enteignungs-
verordnung von der Amtshauptmannschaft nach Gehör des Bezirksaus-
schusses erlassen. Sie muß die in § 2 Absatz l vorgeschriebenen Angaben
enthalten und ist im Amtsblatte bekannt zu machen.
(2) Sollen zu einem der in Absatz l bezeichneten Zwecke Gebäude ganz
oder teilweise enteignet werden, so bedarf es zur endgültigen Feststellung
des Planes (§§ 45 und 67) der Genehmigung des Ministeriums des Innern.

§ 5. Das Enteignungsrecht kann mit Genehmigung der zur Ver-
leihung zuständigen Behörde (Verleihungsbehörde) auf einen anderen
Unternehmer übertragen werden. Die Vorschrift des § 2 Absatz 3 findet
auf diesen Fall entsprechende Anwendung. Die Übertragung ist in der-
selben "Weise, wie vorher die Verleihung, bekannt zu machen.

§ 6. (i) Die Pflicht zur Entschädigung liegt dem Unternehmer ob.
(2) Für die Erfüllung dieser Verbindlichkeit hat der Unternehmer vor
der Verleihung oder der Übertragung des Enteignungsrechtes in der von
der Verleihungsbehörde bestimmten Höhe Sicherheit zu leisten. Fällt bei
einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes der Befreiungsgrund
(Absatz 3) später weg, so hat die Verleihungsbehörde nachträglich Sicher-
heitsleistung zu verlangen. Erhöhung der Sicherheitsleistung hat sie zu
fordern, wenn dies in später zu Tage tretenden Verhältnissen begründet
erscheint.
(3) Befreit von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung auf Grund
dieser Vorschrift sowie in allen Fällen, wo dieses Gesetz sonst eine
Sicherheitsleistung vorsieht, sind das Deutsche Reich und die deutschen
Bundesstaaten sowie andere juristische Personen des Öffentlichen Rechtes,
deren Vermögenslage als so sicher anzusehen ist, daß eine Gefährdung
der Beteiligten ausgeschlossen erscheint.
(4) Die Sicherheit wird durch Hinterlegung von Geld oder von Wert-
papieren bewirkt. Die Hinterlegungsstelle wird von der Verleihungs-
behörde bestimmt. Die Vorschriften der §§ 234 und 235 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs finden Anwendung. Die Kosten der Sicherheitsleistung trägt
der Unternehmer.
(s) Die Sicherheit haftet den Entschädigungsberechtigten gemäß § 233
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
(e) Die Hinterlegungsstelle darf das Ersuchen der Verleihungs- oder der
Enteignungsbehörde, die hinterlegte Sicherheit an eine bestimmte Person
oder Stelle herauszugeben, nicht ablehnen. Ist aber der Herausgabean-
spruch des von der Verleihungs- oder der Enteignungsbehörde bezeichneten
Empfängers mit Beschlag belegt oder in Bezug auf diesen Anspruch
eine einstweilige Verfügung erlassen, so hat dies die Hinterlegungsstelle
zu berücksichtigen.

§ 7. (i) Der Enteigung unterliegt das Grundeigentum und jedes
an einem Grundstücke bestehende Recht, das der zweckentsprechenden
Durchführung des den Grund der Enteignung bildenden Unternehmens,
einschließlich der hierzu gehörigen Nebenanlagen (§ 9 Absatz l und 2),
entgegensteht.
(2) Bestandteile und Zubehörungen eines Grundstückes irn Sinne der
§§ 93, 94, 96, 97, 98 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unterliegen der Ent-
.eignung nur insoweit, als nicht deren Ausscheidung vom Eigentümer
oder Nutzungsberechtigten oder vom Unternehmer gemäß § 26 verlangt
wird. Wenn auf Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstücke
verbunden sind, bei teilweiser Enteignung des Grundstückes die Ent-
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eignung nicht ausdrücklich erstreckt wird, so bleiben sie ihrem ganzen
Umfange nach mit dem nicht enteigneten Grundstücksteile verbunden.
(3) Das unter die Berggesetzgebung fallende Unterirdische unterliegt nur
insoweit der Enteignung, als der Bergwerksbetrieb durch die Verwendung
des Grundstückes zum Unternehmen oder zu den hierdurch bedingten
Nebenanlagen unmöglich gemacht oder dergestalt erschwert wird, daß
er in zweckmäßiger Weise nicht mehr erfolgen kann. Wird die Ent-
eignung auf ein Kohlenabbaurecht, das vom Grundeigentume noch nicht
abgetrennt ist, nicht ausdrücklich erstreckt, so gilt es als vorbehalten.
Der Vorbehalt wirkt wie ein bei der Veräußerung des Grundstückes
gestellter Vorbehalt.
(<t) Grundstücke und Eechte, die dem Gemeingebrauche dienen, oder
sonst zu einem öffentlichen Zwecke bestimmt sind, unterliegen nur inso-
weit der Enteignung, als nach der Entscheidung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde sie für ihren bisherigen Zweck entbehrlich sind oder sich
die künftige Verwendung zu diesem Zwecke mit dem neuen Unternehmen
vereinbaren läßt (§ 16) oder geeigneter Ersatz dafür vom Unternehmer
geboten wird.

§ 8. Gesetzliche, richterliche, auf Vertrag oder auf letztwilliger Wirkung des
Verfügung beruhende Veräußerungsverbote oder sonstige Beschränkungen, Enteignungs-
insbesondere Teilbarkeitsbeschränkungen, stehen der Enteignung oder einer rechtes,
nach § 78 bestätigten Parteivereinbarung nicht entgegen.

§ 9. (i) Das Enteignungsrecht kann ausgeübt werden zur Herstellung Umfang des
a) aller Anlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen, die zur zweck-

entsprechenden Durchführung des Unternehmens notwendig sind,
b) aller Anlagen und Vorkehrungen, zu deren Ausführung der Unter-

nehmer nach den §§ 16 und 17 verpflichtet ist.
(2) Das für ein Unternehmen verliehene Enteignungsrecht findet bei
Eisenbahnen, Wegeanlagen, Wasserlaufsberichtigungen und sonstigen
Wasserbauten, einschließlich Wassergewinnungs- und Wasserleitungsan-
lagen, auch Anwendung

a) für neue Anlagen und Erweiterungen bestehender Anlagen, die
erst nach Vollendung des Hauptwerkes zu dessen Sicherung oder
Unterhaltung oder zum Schütze der Umgebung oder zum Zwecke
der Ordnung und Sicherheit des Betriebes oder des dadurch be-
rührten Verkehres innerhalb der nächsten drei Jahre nach der
Inbetriebnahme erforderlich werden,

b) für die Abgrabungen zur Gewinnung von Baumaterialien an
Steinen, Kies, Sand, Easen und Erdboden, die zur planmäßigen
und zweckdienlichen Ausführung der in Absatz l und Absatz 2
unter a bezeichneten Anlagen erforderlich sind, sowie für die
zum gleichen. Zwecke nötigen Ablagerungen von Erde, Schutt
und anderen Gegenständen, ferner zur Herstellung der während
des Baues anzulegenden, zu dessen Ausführung erforderlichen
Wasserabzüge und -Zuleitungen, Bauhütten und anderer mit der
Bauausführung zusammenhängender Vorkehrungen.

(3) Die Enteignung zu den in Absatz 2 bezeichneten Zwecken erfolgt,
so lange das Verfahren über die Enteignung hinsichtlich der Hauptanlage
noch nicht abgeschlossen ist (§ 63 Absatz 2), in diesem Verfahren. Wird
eine solche Enteignung später erforderlich, so ist das in den §§ 67 bis 69
geordnete abgekürzte Verfahren anzuwenden. In diesem Falle ist die
für das Verfahren zur Hauptanlage zuständige Behörde, soweit es eines



Ausübung des
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Vorüber-
gehende

Eigen tu ms-
oder Eechts-
beschränk-

iingen.

Enteignungsplanes überhaupt bedarf (§ 11), auch .zur endgültigen Plan-
feststellung zuständig.
(4) Das für ein Unternehmen verliehene Enteignungsrecht umfaßt auch
die Befugnis zur Anstellung von Vorarbeiten, die für die in Absatz l
und 2 bezeichneten Anlagen auf fremden Grundstücken erforderlich sind.
Die- Vorschriften des § 14 Absatz 3 bis 6 finden auf diesen Fall ent-
sprechende Anwendung. Die Entschädigung ist unerwartet des sonstigen
Ergebnisses des Verfahrens von der Enteignungsbehörde sofort festzu-
stellen und vom Unternehmer sofort zu bezahlen. Im übrigen gelten für
die Entschädigung die Vorschriften dieses Gesetzes.

(s) Der Unternehmer hat der Enteignungsbehörde den Beginn und die
Beendigung solcher Vorarbeiten schriftlich anzuzeigen. Die Enteignungs-
behörde hat die Beteiligten von dem Beginne der Vorarbeiten unter
Hinweis auf die Verpflichtung zu deren Duldung nach Absatz 4 und
von der Beendigung mit der Aufforderung zur Anmeldung ihrer Ent-
schädigungsanspüche und unter Hinweis auf den bei nicht rechtzeitiger
Anmeldung eintretenden Rechtsverlust zu benachrichtigen. Der Anspruch
auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach
dieser Benachrichtigung bei der Behörde erhoben wird.

§ 10. (i) Die Enteignung ist rücksichtlich ihres Gegenstandes und
Umfanges nach dem Bedürfnisse und Zwecke des Unternehmens und der
infolge des Unternehmens erforderlichen Nebenanlägen zu bemessen.
Insbesondere soll nicht Entziehung von Eigentum oder Rechten statt-
finden, wo nach der Natur des Unternehmens im allgemeinen oder nach
der Beschaffenheit eines bestimmten Teiles der Anlage oder einer Neben-
anlage bloße Eigentumsbeschränkung genügt.

(2) Das Recht auf Ausdehnung der Enteignung (§ 13) wird durch diese
Vorschrift nicht berührt.

§11. (i) . Zu den in § 9 Absatz 2 unter b bezeichneten Zwecken
sollen in der Regel nur vorübergehende Beschränkungen des Eigentums
oder anderer Rechte auferlegt werden. Hierzu bedarf es keiner Plan-
feststellung. Es ist jedoch auf Antrag des Enteigneten vor Beginn der
Arbeiten der Zustand des Grundstückes behördlich festzustellen.

(2) Die Beschränkungen sollen gegen den Willen des Eigentümers oder
des sonstigen Berechtigten die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.
Auch darf dadurch nicht die Beschaffenheit des Grundstückes wesentlich
oder dauernd geändert oder die weitere Verwendung zur bisherigen
wirtschaftlichen Benutzung unmöglich gemacht oder wesentlich beein-
trächtigt werden. Bei Überschreitung dieser Grenze kann der Eigentümer
oder Berechtigte dauernde Enteignung des Grundstückes oder Rechtes
fordern. "

(3) Die vorübergehende Benutzung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden
und der dazu gehörigen Höfe kann nicht verlangt werden.

(4) Der Unternehmer ist zur Entschädigung wegen der entzogenen
Nutzungen sowie zur Wiederherstellung der benutzten Grundstücke in
den früheren Zustand und soweit dies ohne unverhältnismäßigen Auf-
wand nicht möglich ist, zum Ersätze des verbleibenden Schadens nach
den Vorschriften dieses Gesetzes verpflichtet. Läßt sich der Umfang des
Schadens nicht im voraus übersehen, so ist die Entschädigung nach Be-
endigung der Beschränkung oder auf Antrag des Berechtigten von Zeit
zu Zeit für je ein Jahr der Nutzungsentziehung festzustellen. Der Unter-
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nehmer hat auf Verlangen des Berechtigten Sicherheit' zu leisten. Die
Höhe der Sicherheitsleistung wird von der Enteignungsbehörde bestimmt.

(5) Der Unternehmer hat die Beendigung der Beschränkung und die
Rückgabe des benutzten Grundstückes an den Berechtigten der Ent-
eignungsbehörde schriftlich anzuzeigen. Letztere hat den Berechtigten
mit der Aufforderung zur Anmeldung seines Entschädigungsanspruches
und unter Hinweis auf den bei. nicht rechtzeitiger Anmeldung ein-
tretenden Rechtsverlust zu benachrichtigen. Der Anspruch auf Ent-
schädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach dieser
Benachrichtigung bei der Behörde erhoben wird.

(a) Wird infolge der Nichtwiederherstellung des früheren Zustandes das
Grundstück zur bisherigen Benutzung untauglich, so steht den Beteiligten
das Recht auf Ausdehnung der Enteignung nach den Vorschriften des
§ 13 zu.

§ 12. (i) Das Enteignungsrecht erlischt, wenn der Unternehmer Dauer des
nicht innerhalb zweier Jahre nach der Bekanntmachung der Enteignungs- "
Verordnung im Gesetz- und Verordnungsblatte oder, wenn solche nur im
Amtsblatte zu erfolgen hatte, nach der Bekanntmachung in diesem die
zur Einleitung des ordentlichen Verfahrens nach § 40 oder des abge-
kürzten Verfahrens nach § 67 erforderlichen Unterlagen bei der Ent-
eignungsbehörde (§ 35) einreicht.
(2) Die Verleihungsbehörde kann mit der gleichen Wirkung eine kürzere
Frist vorschreiben, innerhalb deren vom Enteignungsrechte Gebrauch zu
machen ist, oder, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, nach ihrem Ermessen
eine längere, als die in Absatz l bestimmte Frist gewähren. Die nach-
trägliche Gewährung einer längeren Frist ist nach der Vorschrift des § 3
oder § 4 Absatz l bekannt zu machen.

(s) Tritt der Unternehmer in zulässiger Weise vom. Unternehmen im
ganzen zurück, so erlischt das dafür verliehene Enteignungsrecht, soweit
es noch nicht rechtswirksam ausgeübt worden ist.

(4) Dem Unternehmer kann das Enteignungsrecht durch die Verleihungs-
behörde wieder entzogen werden, wenn er die ihm nachträglich aufer-
legte Sicherheitsleistung oder Erhöhung der Sicherheit nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Frist bewirkt, wenn er wiederholt einen Termin oder
eine Frist im Verfahren versäumt oder seine sonstigen Obliegenheiten
ungeachtet der Erinnerung der Enteignungsbehörde nicht oder nicht
gehörig erfüllt, oder wenn er nach Vollziehung der Enteignung die Aus-
führung des Unternehmens so lässig betreibt, daß eine bestimmungsgemäße
Verwendung der enteigneten Gegenstände innerhalb angemessener Zeit
nicht erwartet werden kann (§ 87).
(5) Der Wegfall des Enteignungsrechtes ist nach der Vorschrift des § 3
oder § 4 Absatz l bekannt zu machen.
(e) Fällt das Enteignungsrecht auf Grund dieser Vorschriften weg, so ist
der Unternehmer den durch das bisherige Verfahren betroffenen Eigen-
tümern oder sonstigen Berechtigten, auch soweit das Enteignungsrecht
noch nicht ausgeübt worden ist, zur Entschädigung nach den Vorschriften
dieses Gesetzes verpflichtet. Der Anspruch auf diese Entschädigung er-
lischt, wenn er nicht innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der- in
Absatz 5 vorgeschriebenen Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungs-
blatte öder, wenn solche nur im Amtsblatte zu erfolgen hatte, nach der
Bekanntmachung in diesem bei der Enteignungsbehörde erhoben wird.
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Recht auf
Ausdehnung

der

(?) Trifft den Unternehmer an dem "Wegfalle des Enteignungsrechtes ein
Verschulden, so kann die Verleihungsbehörde die nach § 6 geleistete
Sicherheit insoweit ganz oder teilweise für verfallen erklären und für
die Staatskasse einziehen, als sie nicht zur Deckung von Entschädigungs-
forderungen in Anspruch genommen wird.

§ 13. (i) Wird nur ein Teil eines Grundstückes in Anspruch ge-
nommen, so kann der Eigentümer Enteignung des ganzen Grundstückes
verlangen, wenn infolge der Abtrennung des Teiles oder der Art seiner

n eignung. yerwen<juilg zum Unternehmen der übrig bleibende Teil zur bisherigen
Benutzung untauglich wird oder hierzu nur mit unverhältnismäßigem
Aufwande tauglich gemacht werden könnte. Trifft die geminderte Be-
nützbarkeit nur bestimmte Teile des verbleibenden Grundstückes, so er-
streckt sich das Recht auf Ausdehnung der Enteignung nur auf diese Teile.

(2) Das gleiche Recht steht dem Unternehmer zu, wenn der Aufwand,
welcher nötig wäre, um die frühere Benutzbarkeit des zurückgebliebenen
Teiles wieder herzustellen, mehr als die Hälfte des Wertes betragen würde
und der Eigentümer sich mit dieser Hälfte als Entschädigung für die
Wertsverminderung nicht begnügen will.
(a) DieseVorschriffcen sind entsprechend anzuwenden, wenn Grundeigentum
nur beschränkt oder ein Recht am Grundstücke nur teilweise entzogen
oder ein zu einem anderen Grundstücke gehöriges dringliches Recht ganz
oder teilweise enteignet werden soll.
(4) Grundstück im Sinne dieser Vorschriften ist jeder im natürlichen oder-
wirtschaftlichen Zusammenhange stehende Grundbesitz eines und desselben
Eigentümers.
(5) Das Recht auf Ausdehnung der Enteignung kann im ordentlichen
Verfahren (§§ 40 bis 66) nur bis zum Berainungstermine, im abgekürzten
Verfahren (§§ 67 bis 69) und im Verfahren für dringliche Fälle (§ 70)
nur bis zum Enteignungstermine ausgeübt werden. Ist es ausgeübt worden,
so kann davon nicht ohne Zustimmung des anderen Teiles abgegangen
werden.
(c) Im Rechtswege kann das Recht auf Ausdehnung der Enteignung
nicht verfolgt werden.
(?) Bezüglich der Entschädigungsfeststellung und -Leistung für die auf
Verlangen eines Beteiligten mitenteigneten Grundstücke und Rechte gelten
die Vorschriften dieses Gesetzes. Auch finden die Vorschriften der §§71
bis 81 Anwendung.

Verpflichtung § 14. (i) Zur Vorbereitung eines die Enteignung rechtfertigenden
zur Duldung Unternehmens, insbesondere zur Aufstellung des Planes und zur Veran-
Vorarbeiten. schlagung der Kosten, kann der Unternehmer vor der Verleihung des

Enteignungsrechtes ermächtigt werden, Vorarbeiten auf fremden Grund-
stücken vorzunehmen. Die Ermächtigung wird in den Fällen des § 2
vom Ministerium des Innern, in anderen Fällen von der zur Verleihung
des Enteignungsrechtes zuständigen Behörde unter Beschränkung auf eine
im voraus zu bestimmende angemessene Frist erteilt. Die Frist kann,
wenn der Unternehmer ohne sein Verschulden aus einem wichtigen Grunde
an deren Einhaltung verhindert war, verlängert werden. Die Verfügung,
wodurch die Ermächtigung zu Vorarbeiten erteilt wird, muß die Art und
den Umfang der Vorarbeiten, die dafür bestimmte Frist sowie die Person
des Unternehmers bezeichnen.
(2) Die Gestattung der Vorarbeiten, der dazu ermächtigte Unternehmer
und die dafür gesetzte Frist sowie spätere Fristverlängerungen sind in



c 9

den Amtsblättern der Verwaltungsbezirke bekannt zu machen, in denen
die Arbeiten stattfinden sollen.
(s) Die Eigentümer und die Besitzer der betroffenen Grundstücke sind
verpflichtet, die Vorarbeiten zu dulden und die vom Unternehmer aus
diesem Anlasse angebrachten festen Merkzeichen bis zum Beginne der
Ausführung des Unternehmens, jedoch nicht länger als zwei Jahre,
stehen zu lassen. Die Verwaltungsbehörde kann zur Durchführung dieser
Vorschrift die ihr zu Gebote stehenden gesetzlichen Zwangsmittel anwenden.

(4) Der Unternehmer hat den Beginn der Arbeiten mindestens eine
Woche vorher der Gemeindebehörde, in selbständigen Gutsbezirken dem
Gutsvorsteher, unter Angabe der Zeit und der Örtlichkeit, wo sie statt-
finden sollen, schriftlich anzuzeigen. Die Behörde hat die betroffenen
Besitzer zu benachrichtigen.

(5) Macht sich das Betreten von Gebäuden und eingefriedigten Bäumen
oder das Fällen von Bäumen erforderlich, so hat der Unternehmer bei
Grundstücken, die einem öffentlichen Zwecke des Deutschen Reiches,
eines deutschen Bundesstaates oder einer öffentlichen Körperschaft dienen,
die Erlaubnis der mit der Verwaltung des Grundstückes betrauten Be-
hörde einzuholen; wird die Erlaubnis versagt, so entscheidet die nächst-
höhere Aufsichtsbehörde. In allen anderen Fällen hat der Unternehmer
den Eigentümer oder den sonst Berechtigten vorher zu benachrichtigen;
wird Widerspruch erhoben, so entscheidet die Verwaltungsbehörde.
(e) Zerstörung von Baulichkeiten sowie jede Benutzung von Grund-
stücken, wodurch deren Wirtschaffcszustand wesentlich verändert oder
deren Benutzung für den Berechtigten erheblich beeinträchtigt wird, ist
unzulässig.
(?) Streitigkeiten aus Absatz 3, 4 und 6 werden von der Verwaltungs-
behörde entschieden.

(s) Der Unternehmer hat die durch die -Vorarbeiten betroffenen Eigen-
tümer und Besitzer zu entschädigen. Kommt hierüber eine Einigung
zwischen den Beteiligten nicht zu Stande, so hat die Verwaltungsbehörde
auf Antrag eines der Beteiligten den Schaden nach Gehör eines ver-
pflichteten sachkundigen Schätzers festzustellen. Der Unternehmer hat
die festgestellten Entschädigungen den Berechtigten sofort zu bezahlen.
Im übrigen gelten für die Entschädigung die Vorschriften dieses Ge-
setzes; insbesondere finden die §§ 32 und 33 Anwendung.

(a) Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht inner-
halb eines Jahres nach Beendigung der in Absatz l bezeichneten Frist
bei der Verwaltungsbehörde erhoben wird. Wird für die Anlage das
Enteignungsverfahren eingeleitet, so kann der Anspruch innerhalb der
angegebenen Zeit auch bei der Enteignungsbehörde angemeldet und von
dieser festgestellt werden.
(10) Bei Erteilung der Ermächtigung zu den Vorarbeiten ist dem Unter-
nehmer die Bestellung einer Sicherheit zur Erfüllung der ihm obliegenden
Entschädigungspflicht aufzuerlegen. Der Unternehmer darf mit den Arbeiten
nicht eher beginnen, als bis er der Verwaltungsbehörde die Leistung der
Sicherheit nachgewiesen hat. Auf die Sicherheitsleistung finden die Vor-
schriften in § 6 Absatz 4 bis 6 entsprechende Anwendung.

(u) Verwaltungsbehörde im Sinne von Absatz 3, 5 und 7 bis 10 ist die
Amtshauptmannschaft, in Städten, welche die Revidierte Städteordnung
haben, der Stadtrat.

C 2



o 10

Anzeige der § 15. Der Unternehmer kann nach Erlaß der Enteignungsverordnung
Ent<,lg?kngs~ verlan§eni daß die Enteignungsbehörde den Eigentümern, Nutzungs- und

a S1C ' Gebrauchsberechtigten derjenigen Grundstücke, die er für das Unter-
nehmen zu erwerben oder zu benutzen beabsichtigt, diese Absicht anzeige.
Die Enteignungsbehörde hat die Beteiligten hierbei auf die in § 27
Absatz l und 5 bezeichneten Rechtsnachteile hinzuweisen.

Nebenanlagen § 16. (i) Der Unternehmer ist verpflichtet, die infolge des Unter-
..„ im , nehmens erforderlichen Änderungen und Vorkehrungen an öffentlichen

Interesse1 und Anlagen oder Sachen, insbesondere an öffentlichen Wegen, natürlichen
zum Schütze Wasserläufen und Schiffahrtskanälen, die zur Aufrechterhaltung ihrer
der Anlieger. Zweckbestimmung nötig sind, nach Anordnung der Enteignungsbehörde

(§ 44) so herzustellen, daß dadurch dem öffentlichen Bedürfnisse in aus-
reichendem Maße genügt wird.
(2) Der Unternehmer hat ferner diejenigen Anlagen herzustellen und
sonstigen Vorkehrungen zu treffen, die infolge der Ausführung oder des
Betriebes des Unternehmens zur Sicherung der Allgemeinheit oder der
Anlieger gegen Gefahren und Nachteile nach dem Ermessen der Ent-
eignungsbehörde notwendig sind, insoweit hierfür nicht schon andere
gesetzliche Vorschriften bestehen.

(3) Über die spätere Unterhaltung der nach Absatz l und 2 herzu-
stellenden Anlagen ist von der Enteignungsbehörde im Verfahren eben-
falls Bestimmung zu treffen (§ 60 Absatz 2). Soweit durch die Ver-
änderung bestehender Anlagen oder die sonstigen Vorkehrungen den
Unterhaltungspflichtigen ein Mehraufwand erwächst, ist der Unternehmer
zur Entschädigung verpflichtet. Der Betrag dieser Entschädigung wird
durch die Enteignungsbehörde nach Gehör von Sachverständigen fest-
gesetzt. .Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Entscheidung der Ent-
eignungsbehörde kann aber binnen einer .Frist von vier Wochen nach
der Eröffnung durch Klage im Verwaltungsstreitverfahren gemäß den
§§ 34 flg. des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspüege vom 19. Juli 1900
angefochten werden.
(4) Diese Vorschriften gelten auch in dem Falle, wenn Anlagen oder
Vorkehrungen der in Absatz l und 2 bezeichneten Art erst nach der
Inbetriebsetzung des Unternehmens erforderlich werden und noch nicht
drei Jahre seitdem verflossen sind.

§ 17. (i) Der Unternehmer ist gemäß der Vorschrift des § 16 Absatz lAufrecht-
erhaltung auch zur Aufrechterhaltung nicht öffentlicher Wege, Triften, Zugänge

licher Wege, zu

Wasserläufe
u. s. w.

anliegenden Grundstücken, Wasserläufe, Bewässerungs- und Ent-
wässerungsanlagen, Wasserleitungen und Einfriedigungen, die durch die
Ausführung des Unternehmens unterbrochen oder sonst berührt werden,
sowie des natürlichen Wasserablaufes verpflichtet, soweit dies ohne un-
verhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Die Vorschriften des § 16 Absatz 3
Satz l bis 3 finden auf diese Fälle Anwendung. Die Entscheidung der
Enteignungsbehörde über die Entschädigung kann durch Klage im Rechts-
wege gemäß § 33 angefochten werden.
(2) Unterbleibt die Aufrechterhaltung in einem Falle, wo der Unter-
nehmer dazu nach Absatz l nicht angehalten werden kann, so hat er
den hierdurch entstehenden Schaden nach den Vorschriften dieses Gesetzes
zu ersetzen.
(3) Wird infolge der Nichtaufrechterhaltung ein Grundstück zur bis-
herigen Benutzung untauglich, so steht den Beteiligten das Recht auf
Ausdehnung der Enteignung nach den Vorschriften des § 13 zu. Es
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findet jedoch auf die Ausübung dieses Rechtes § 30 Absatz 2 entsprechende
Anwendung.

§ 18. (i) Ist aus Anlaß des Unternehmens auf Kosten des Unter- Verfügung
nehmers ein Weg oder ein Wasserlauf, dessen Grundfläche nicht im freig^ordene
Privateigentume steht, verlegt worden, so sind dem Unternehmer auf sein Wege- und
Verlangen die entbehrlich gewordenen alten Wegestrecken oder Wasser- Wasserlaufs-
betten zu Eigentum zu überweisen. Übersteigt der Wert dieser Flächen flächen,
die für die Verlegung aufgewendeten Kosten, so hat der Unternehmer
dem am Grund und Boden des Weges oder Wasserlaufes Berechtigten
für den überschießenden Wertbetrag nach den Vorschriften dieses Gesetzes
Entschädigung zu gewähren. Im übrigen finden die Vorschriften der
§§71 bis 74 auf diesen Fall entsprechende Anwendung.
(2) Das in Absatz l bestimmte Recht des Unternehmers fällt weg, wenn
der am Grund und Boden des Weges oder Wasserlaufes Berechtigte sich
erbietet, dem Unternehmer die Kosten der Verlegung zu ersetzen. Die
Feststellung der Ersatzsumme erfolgt auf Antrag eines der Beteiligten
durch die Enteignungsbehörde Der Antrag ist im ordentlichen Verfahren
spätestens im Berainungstermine, im abgekürzten Verfahren und im Ver-
fahren für dringliche Fälle spätestens im Enteignungstermine zu stellen.
Im übrigen finden die Vorschriften des § 32 Anwendung,
(s) Ist aus Anlaß des Unternehmens auf Kosten des Unternehmers ein
Weg oder ein Wasserlauf, dessen Grundfläche im Privateigentume steht,
verlegt worden, so ist auf die Grundentschädigung für den neuen Weg
oder Wasserlauf der Vorteil anzurechnen, den der Eigentümer dadurch
erlangt, daß die alten Wege- oder Wasserlaufsstrecken für ihn zu anderen
Zwecken nutzbar werden.

§ 19. Die Vorschriften der §§ 16, 17 und 18 sind auch insoweit
anzuwenden, als für ein mit dem Enteignungsrechte ausgestattetes Unter- ^s 18
nehmen von diesem Rechte nicht Gebrauch gemacht wird oder infolge
eines solchen Unternehmens Nachteile an Grundstücken entstehen oder
zu befürchten sind, die nicht von der Enteignung betroffen werden.

Zweiter Abschnitt.

Entschädigung.
§ 20. Die Entschädigung ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt Form der Ent-

ist, in Geld und zwar durch einmalige Kapitalzahlung zu leisten. Schädigung.
§ 21. (i) Entschädigungsberechtigt sind Ent-
a) diejenigen, gegen die sich die Enteignung unmittelbar richtet Schädigung«-

(Hauptberechtigte), berechügte.
b) diejenigen, die in ihren Vermögensrechten dadurch beeinträchtigt

werden, daß ein ihnen zustehendes dingliches Recht oder persönliches
Gebrauchs- oder Nutzungsrecht infolge der gegen einen Haupt-
berechtigten gerichteten Enteignung aufgehoben oder geschmälert
wird (Nebenberechtigte).

(2) Solche, für deren Rechte nach den Bestimmungen des bürgerlichen
Rechtes die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten, sind
immer Hauptberechtigte.

§ 22. (i) Die Entschädigung umfaßt Gegenstand
a) den Wert des enteigneten Gegenstandes einschließlich der mit- sohädieung.

enteigneten Bestandteile und Zubehörungen (§ 26),
C 2*



c 12

Zeitpunkt
der Ent-

festeteUune ~

Anrechnung
von Vorteilen.

Aufhebung
oder Vermin-

Entschädig-
ungspflicht

durch Ersatz-
anlagen.

Entschädig-

und Zu-
.behörungen.

b) den Vermögensschaden, der dem Enteigneten sonst durch die
Enteignung selbst oder die Verwendung des enteigneten Gegen-
standes zum Unternehmen, insbesondere am verbleibenden Besitz-
tume oder in der Erwerbstätigkeit, verursacht wird,

c) den Vermögensschaden, der den Nebenberechtigten durch Wegfall
oder Schmälerung ihrer Rechte infolge der Enteignung entsteht,
nach Maßgabe der Vorschriften des § 31.

(2) Die Entschädigung umfaßt auch den infolge der Enteignung ent-
gehenden Gewinn, soweit er nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen
Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden
konnte.
(3) Nicht zu entschädigen ist die Wertserhöhung, welche der enteignete
Gegenstand durch Gebrauch zu unrechtmäßigen oder unsittlichen Zwecken
erfahren hat, und der hierauf beruhende entgangene Gewinn.

§ 23. (i) Für die Fesstellung der Entschädigung ist der Zeitpunkt
des Feststellungstermins (§ 44), im abgekürzten Verfahren der Zeitpunkt
^es Enteignungstermins (§ 68 Absatz 1) und im Verfahren für dringliche
Fälle, der Zeitpunkt der Eröffnung der Enteignungsverordnung (§ 70
Absatz 2) maßgebend.
(2) Wertserhöhungen oder Wertsverminderungen, die der enteignete
Gegenstand erst infolge der Ausführung des Unternehmens erfährt, sind
bei der Entschädigung nicht zu berücksichtigen. Diese Vorschrift findet
nicht Anwendung, wenn die Enteignung für Anlagen der in § 9 Absatz 2
bezeichneten Art nach Vollendung des Hauptwerkes ausgeübt wird.

§ 24. Bei teilweiser Enteignung eines Grundstückes im Sinne des
§ 13 Absatz 4 oder eines Rechtes kommt der in § 22 Absatz l unter b
und c bezeichnete Vermögensschade insoweit nicht inbetracht, als er
durch Vorteile aufgewogen wird, die der Eigentümer inbetreff des ver-
bleibenden Teiles durch die Enteignung selbst oder die Verwendung des
enteigneten Gegenstandes zum Unternehmen erlangt.

§ 25. (i) Soweit sich Schäden am verbleibenden Besitztume, ins-
besondere aus der Zertrennung von Grundstücken, aus der Veränderung
von Wasserläufen oder Grundwasserverhältnissen, aus erschwerter Zu-
gängigkeit, aus der Störung von Einfriedigungen und dergleichen, durch
geeignete Anlagen oder Schutzvorkehrungen abwenden oder vermindern
lassen, kann sich der Unternehmer zur Ausführung der entsprechenden
Herstellungen auch über das Maß der ihm nach den §§16 und 17 ob-
liegenden Verbindlichkeit hinaus erbieten und durch deren Vornahme
seine Verpflichtung zur Entschädigung in Geld aufheben oder verringern.
Beim Widerspruche des Berechtigten entscheidet die Enteignungsbehörde.

(2) Der Anspruch auf Entschädigung in Geld verbleibt dem Berechtigten,
soweit der Unternehmer die betreffenden Anlagen oder Vorkehrungen
nicht oder nicht zweckentsprechend ausführt oder sich nachträglich er-
weist, daß sie ihren Zweck nicht oder nicht genügend erfüllen. Die
Vorschriften der §§ 30, 32 und 33 finden auf diesen Fall Anwendung.

§ 26. (i) Bestandteile und Zubehörungen des enteigneten Grund-
Stückes kann der Entschädigungsberechtigte zurückbehalten, soweit sie
fü* (^as Unternehmen und dessen Nebenanlagen entbehrlich sind und sich
auch sonst kein berechtigtes Interesse des Unternehmers an deren Mit-
enteignung erweisen läßt. Er hat sie solchenfalls binnen einer von der
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Enteignungsbehörde nach Gehör der Beteiligten festzusetzenden ange-
messenen Frist zu entfernen.
(2) Der Reife nahe Früchte kann der Unternehmer von der Enteignung
ausschließen, wenn sie vom Entschädigungsberechtigten ohne erheblichen
Verlust abgebracht und sofort verwertet werden können. Die Vorschrift
des Absatzes l Satz 2 findet solchenfalls Anwendung.

(3) In beiden Fällen ist die Entschädigung für das enteignete Grund-
stück so festzustellen, als wenn die ausgeschiedenen Sachen nicht vor-
handen wären. Der Unternehmer hat jedoch die Wertsminderung zu
ersetzen, welche die ausgeschiedenen Sachen infolge der Trennung erleiden,
sowie die Kosten der Entfernung vom enteigneten Grundstücke zu tragen,
soweit solche nicht auch ohne die Enteignung entstanden wären.

(4) Unterläßt der Entschädigungsberechtigte die Entfernung innerhalb
der gestellten Frist, so kann der Unternehmer die Entfernung selbst
bewirken und die entfernten Sachen nach seiner Wahl auf dem Eest-
grundstücke des Berechtigten niederlegen oder sie in Gemäßheit der
§§ 383 und 384 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für dessen Rechnung ver-
steigern lassen.
(s) Diese Vorschriften finden auf Gebäude, Brücken und andere Bau-
werke nur insoweit Anwendung, als im Falle des Absatzes l der Unter-
nehmer der Abtragung nicht widerspricht.
(e) Entschädigung für Bestandteile oder Zubehörungen ist auch insoweit
nicht zu leisten, als der Unternehmer solche zu Ersatzanlagen, die er
nach den Vorschriften der §§16 und 17 auszuführen verpflichtet oder
nach der Vorschrift des § 25 auszuführen berechtigt ist, zweckentsprechend
wieder verwendet und in das Eigentum des an sich Entschädigungs-
berechtigten wieder überträgt.

(7) Entschädigung für das unter die Berggesetzgebung fallende Unter-
irdische ist nur insoweit zu gewähren, als es nach der Vorschrift des § 7
Absatz 3 mit zu enteignen ist oder der Bergwerksbetrieb infolge der
Verwendung des Grundstückes für das Unternehmen zum Nachteile des
Berechtigten beschränkt oder erschwert wird.

§ 27. (i) Ist dem Entschädigungsberechtigten die bevorstehende
Enteignung nach § 15 angezeigt worden, so kann er Entschädigung für
Neubauten, neue Anpflanzungen oder sonstige neue Anlagen, soweit solche
nicht durch die Notwendigkeit oder durch ordnungsmäßige Bewirtschaftung
geboten sind und die hierdurch herbeigeführten Wertserhöhungen nur
fordern, wenn die Anlagen mit Zustimmung des Unternehmers ausgeführt
worden sind oder soweit dadurch der Wert des Grundstückes für das
Unternehmen selbst erhöht worden ist. Für die Weiterführung bereits
begonnener Anlagen gilt diese Beschränkung nur, soweit dem Ent-
schädigungsberechtigten die Weiterführung auf Antrag des Unternehmers
untersagt worden ist. Der Entschädigungsberechtigte darf die Anlagen,
für die ihm hiernach kein Entschädigungsanspruch zusteht, bis zur Über-
weisung des Grundstückes (§§ 49, 57) wegnehmen.

(2) Die gleichen Vorschriften gelten, ohne daß es einer besonderen An-
zeige oder Untersagung bedarf, von der ersten -Auslegung des Planes
(§ 41) an bezüglich der nach dem Plane für das Unternehmen ein-
schließlich der Nebenanlagen in Anspruch zu nehmenden Grundstücke.

(a) Nach endgültiger Feststellung des Planes (§45) kann der Unternehmer
dem Entschädigungsberechtigten mit der gleichen Wirkung die gewöhnliche

'Wirkungen
dey Anzeige

eienungs-
absieht, der
Planausleg-

feststellung
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Verzinsung
der Ent-

schädigungs-
summe.

Entschädig-
ung in Rente.

Entschädig-
ung für un-
gewisse oder
später ein-
tretende
Schäden.

Feldbestellung oder sonstige Bewirtschaftung der zu enteignenden Grund-
stücke durch schriftliche Benachrichtigung untersagen.
(4) Hat der Entschädigungsberechtigte infolge der Anzeige oder der
Planauslegung oder des Verbotes des Unternehmers Anlagen oder Arbeiten,
die er sonst nach den vor der Kenntnis vom Enteignungsfalle getroffenen
Anstalten oder nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge ausgeführt
haben würde, unterlassen, so ist er wegen des ihm hierdurch entstandenen
Vermögensnachteiles zu entschädigen, gleichviel ob es später zur Ent-
eignung kommt oder nicht. Die Entschädigung ist auf Antrag des Be-
rechtigten von der Enteignungsbehörde festzustellen, sobald die zur Be-
urteilung des Schadens geeigneten Unterlagen gegeben sind. Der Unter-
nehmer hat die festgestellten Entschädigungen sofort zu bezahlen.
(5) Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden und gelten auch
gegen Dritte, wenn der Entschädigungsberechtigte nach der Anzeige oder
nach der Planauslegung Dritten Rechte am Grundstücke oder persönliche
Nutzungs- oder Gebrauchsrechte eingeräumt hat, durch deren Berück-
sichtigung sich der Betrag der vom Unternehmer zu leistenden Gesamt-
entschädigung erhöhen würde.
(o) Wenn sich Beschränkungen, die nach Absatz l oder 2 eingetreten
sind, erledigen, so hat der Unternehmer die Beteiligten alsbald zu be-
nachrichtigen.

§ 28. (i) Die Entschädigungssumme ist, soweit nicht im Verfahren
etwas Anderes bestimmt worden oder der zu ersetzende Schaden erst
später eingetreten ist, vom Tage der Überweisung (§§ 49, 57) bis zur
Zahlung oder Hinterlegung (§§ 53, 54) mit vier vom' Hundert für das
Jahr zu verzinsen. War der Unternehmer durch das Verhalten des Ent-
eigneten gehindert, den enteigneten Gegenstand in Besitz zu nehmen, so
tritt die Verpflichtung zur Verzinsung erst mit der Beseitigung dieses
Hindernisses ein.
(2) Erfolgt die Hinterlegung nicht aus einem in der Person des Ent-
schädigungsberechtigten Kegenden oder ihm sonst zur Last fallenden
Grunde, so wird der Zinsenlauf durch die Hinterlegung nicht gehemmt.
(s) Unterbleibt die Zahlung der Entschädigungssumme lediglich aus
einem vom Unternehmer zu vertretenden Grunde, so ist der Entschädigungs-
berechtigte auch zur Geltendmachung des ihm durch die spätere Zahlung
entstehenden weiteren Schadens berechtigt.

§ 29. (i) Die Entschädigung ist auf Verlangen eines Beteiligten
als fortlaufende Geldrente festzusetzen, wenn sich die Zeitdauer des
Schadens, für den Ersatz zu leisten ist, im voraus nicht oder nicht hin-
reichend übersehen läßt.
(2) Die Rente ist am Schlüsse der Kalendervierteljahre zu bezahlen.
Der Entschädigungsberechtigte kann Sicherheitsleistung fordern.
(s) Die Beteiligten können jederzeit die Ablösung der Rente durch
Kapitalzahlung oder auch deren Aufhebung, Erhöhung oder Minderung
fordern, wenn diejenigen Verhältnisse, die für die Entschädigung in Rente
maßgebend gewesen waren, inzwischen wesentlich verändert sind. Der
Anspruch ist bis zum Ablaufe von drei Jahren nach dem Schlußtermine
bei der Enteignungsbehörde, später nur im Rechtswege zu verfolgen.
Die Entscheidung der Enteignungsbehörde kann durch Klage im Rechts-
wege gemäß § 33 angefochten werden.

§ 30. (i) Läßt sich der Eintritt oder der Umfang eines behaupteten
Schadens im voraus nicht hinreichend übersehen, so ist die Feststellung
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der Entschädigung auszusetzen, bis die zur Beurteilung des Schadens ge-
eigneten Unterlagen tatsächlich gegeben sind. Der Entschädigungs-
berechtigte kann Sicherheitsleistung fordern. Der Entschädigungsanspruch
erlischt, wenn er nicht innerhalb dreier Jahre nach dem Schlußtermine
(§ 63) oder, wenn dieser vor der Inbetriebnahme der Anlage stattfindet,
nach dem letzteren Zeitpunkte vom Berechtigten bei der Enteignungs-
behörde weiterverfolgt wird.
(2) Ist ein Nachteil aus der Enteignung oder der Verwendung des ent-
eigneten Gegenstandes zum Unternehmen erst nach Erlaß der Enteignungs-
erklärung hervorgetreten, so kann der Entschädigungsanspruch bis zum
Ablaufe von drei Jahren nach dem in Absatz l bezeichneten Zeitpunkte
zur nachträglichen Feststellung bei der Enteignungsbehörde angemeldet
werden.

§ 31. (i) Nebenberechtigte haben Anspruch auf besondere Ent- Entschädig-
schädigung im Enteignungsverfahren nur, soweit sie solche rechtzeitig J"~
beantragen (§ 41 Absatz 3, §§ 43, 44 Absatz 1) oder, wenn dies nicht
geschieht, ein Hauptberechtigter deren Feststellung spätestens im Fest-
stellungstermine verlangt. In diesen Fällen ist die Entschädigung für
den Hauptberechtigten und die Nebenberechtigten je nach dem Umfange
des einem jeden von beiden Teilen erwachsenden Schadens getrennt fest-
zustellen und vom Unternehmer zu bezahlen.
(2) Bestreitet der Hauptberechtigte das geltend gemachte Nebenrecht, so
ist die Entschädigung für den Hauptberechtigten sowohl mit als ohne
Rücksicht auf das Nebenrecht festzustellen. Die für den Nebenberech-
tigten festgestellte Entschädigung ist vom Unternehmer bei der Hinter-
legungsstelle, in deren Bezirk sich der enteignete Gegenstand befindet,
zu hinterlegen. Die weitere Verfolgung des Anspruches des Nebenberech-
tigten gegen den Hauptberechtigten findet, unbeschadet der den Be-
teiligten nach §§ 32 und 33 in Ansehung der Entschädigungsfeststellung
selbst zustehenden Rechte, nur im Rechtswege statt.
(a) Soweit für einen Nebenberechtigten nach Absatz l eine besondere
Entschädigung nicht festgestellt wird, kann er im Verfahren sich nur an
die für den enteigneten Gegenstand festgestellte Entschädigung in dem
Maße halten, als hierin die Entschädigung für das betreffende Nebenrecht
mit inbegriffen ist; es verbleibt ihm aber die Verfolgung seines An-
spruches, soweit dieser aus der für den Hauptberechtigten festgesetzten
Entschädigung nicht gedeckt wird, gegen den Unternehmer, und soweit
der Hauptberechtigte die dem Nebenberechtigten zukommende Ent-
schädigung mit erhalten hat, gegen den Hauptberechtigten im Rechtswege.
Der Anspruch gegen den Unternehmer ist ausgeschlossen, soweit der
Nebenberechtigte schuldhafterweise unterlassen hat, rechtzeitig Antrag
auf besondere Entschädigung zu stellen; im übrigen erlischt der Anspruch,
wenn er nicht innerhalb der nach § 33 Absatz l dem Hauptberechtigten
laufenden Frist zur Beschreitung des Rechtsweges durch Klage geltend
gemacht wird.
(d) Den Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldgläubigern steht
ein Anspruch auf besondere Entschädigung nach Absatz l nur bezüglich
des Schadens zu, der ihnen durch vorzeitige Zahlung oder Ablösung ent-
steht. Im übrigen sind sie ausschließlich auf die für den Eigentümer Feststellung
festgestellte Entschädigung angewiesen. der Ent-

§ 32. (i) Alle auf Grund dieses Gesetzes zu erhebenden Ent- ^ Verwalf-
schädigungsansprüche sind, außer im Falle des § 14, von der Enteignungs- ungswege.



c 16

behörde nach der Vorschrift des § 37 durch Bescheid festzustellen. Der
Bescheid ist zu Protokoll oder durch schriftliche Zustellung zu eröffnen.
Die Ansprüche sind, soweit nicht in diesem Gesetze hierfür besondere
Fristen oder Termine festgesetzt sind oder eine spätere Geltendmachung
nachgelassen ist, spätestens im Schlußtermine (§ 63) anzumelden.

(2) Gegen den Bescheid der Enteignungsbehörde steht dem Unter-
nehmer und jedem Entschädigungsberechtigten, für den die Entschädigung
festgestellt worden ist, sowie jedem Nebenberechtigten, der ein rechtliches
Interesse an dieser Entschädigungsfeststellung hat, Rekurs zu. Die Ent-
scheidung über den Rekurs hat je nach der Lage des Streites sowohl
über den Grund wie über den Betrag der Entschädigung zu ergehen.

Beschreitung § 33. (i) Die Feststellung der Entschädigung kann ihrem Grunde
E .^es und Betrage nach vom Unternehmer und von jedem Entschädigungs-

ec weges. Q^^ sonstigen Berechtigten im Sinne des § 32 Absatz 2 binnen einer
Frist von einem Jahre durch Klage im Rechtswege angefochten werden.

(2) Die Frist beginnt mit dem Ablauf der Rekursfrist gegen denjenigen
Feststellungsbescheid, durch den das Entschädigungsverfahren bezüglich
des enteigneten Gegenstandes in erster Instanz abgeschlossen wird, oder
wenn hiergegen von einem Beteiligten rechtzeitig Rekurs eingewendet
worden war, mit der behördlichen Zustellung der zweitinstanzlichen Ent-
scheidung und im Falle der Rücknahme des Rekurses mit der Erklärung
oder der behördlichen Eröffnung der Rücknahme. Die frühere Beschreitung
des Rechtsweges ist unzulässig. Wird ein Anspruch nach § 30 Absatz l
zur späteren Feststellung ausgesetzt, so wird hierdurch im übrigen die
Beschreitung des Rechtsweges und der Lauf der dafür bestimmten Frist
nicht gehindert. Wird für einen verspätet eingewendeten Rekurs Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand erteilt, so beginnt mit der Beendigung
des Verfahrens über diesen Rekurs entsprechend den Bestimmungen in

'Satz l für alle Beteiligten eine neue Frist zu laufen.
(3) Die Frist kann weder durch Vereinbarung der Parteien noch auf
Antrag abgekürzt oder verlängert werden. Auf ihren Lauf finden die Vor-
schriften der §§ 203, 206 und 207 des Bürgerlichen Gesetzbuchs An-
wendung. Die Nichteinhaltung der Frist ist von Amtswegen zu berück-
sichtigen. Wiedereinsetzung gegen ihre Versäumung findet nicht statt.

(A) Für den Unternehmer wird der Rechtsweg ausgeschlossen, wenn er
sich nicht dessen Beschreitung vor oder bei Bezahlung oder Hinterlegung
des festgestellten Entschädigungsbetrages dem Enteigneten gegenüber durch
schriftliche Erklärung vorbehält. Im übrigen wird der Rechtsweg für
die Beteiligten weder durch vorbehaltlose Annahme des festgestellten
Entschädigungsbetrages noch durch Rücknahme eines im Verwaltungs-
wege eingewendeten Rechtsmittels ausgeschlossen.
(s) Für die Frhebung der Klage ist das Gericht der belegenen Sache
ausschließlich zuständig.
(B) Der Beklagte kann auf Änderung des Feststellungsbescheides Wider-
klage erheben, selbst wenn er auf die Beschreitung des Rechtsweges ver-
zichtet hatte oder wenn die Klagfrist für ihn verstrichen war. Die
Widerklage verliert ihre Wirkung, wenn die Klage rechtswirksam zurück-
genommen oder als verspätet zurückgewiesen wird; hat jedoch der Beklagte
innerhalb der ihm laufenden Klagfrist einen die Widerklage ankündigenden
Schriftsatz dem Kläger zugestellt oder die Widerklage in der mündlichen
Verhandlung erhoben, so wird es so angesehen, als habe er rechtzeitig
selbständig Klage erhoben.
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(?) Erhebt der Unternehmer gegen einen Entschädigungsberechtigten
Klage oder "Widerklage auf Herabsetzung der Entschädigungssumme, so
hat er die Nebenberechtigten im Sinne des § 32 A.bsatz 2 zum Termine
zur mündlichen Verhandlung unter Mitteilung der Klage oder des die
"Widerklage ankündigenden Schriftsatzes zu laden. Jeder dieser Neben-
berechtigten kann, auch wenn er nicht geladen ist, dem Entschädigungs-
berechtigten in jeder Lage des Rechtsstreites beitreten; solchenfalls gilt
er im Sinne des § 62 der Zivilprozeßordnung als Streitgenosse des Ent-
schädigungsberechtigten. Die Entscheidung, die in dem Rechtsstreite
erlassen wird, ist gegen diejenigen Nebenberechtigten wirksam, die von
dem Unternehmer zum Termine zur mündlichen Verhandlung geladen
worden oder ohne Ladung dem Entschädigungsberechtigten beigetreten
sind. Gegen andere Nebenberechtigte kann sich der Unternehmer auf
die ihm günstige Entscheidung nicht berufen. Er kann, wenn die Klag-
frist für ihn noch nicht abgelaufen ist, gegen sie auf Einwilligung in die
Herabsetzung klagen; ist die Klagfrist abgelaufen oder wird er mit der
gegen jene erhobenen Klage abgewiesen, so hat er ihnen, soweit ihr
Interesse reicht, den Betrag, um den die Entschädigungssumme herab-
gesetzt worden ist, zu gewähren.
(s) Über die Kosten des Rechtsstreites ist nach den Vorschriften der
Zivilprozeßordnung zu entscheiden, jedoch fallen dem Unternehmer die
Kosten der ersten Instanz auch insoweit zur Last, als der Feststellungs-
bescheid zu seinen Gunsten geändert wird.

Dritter Abschnitt.

Verfahren.

I. Allgemeine Bestimmungen.
§ 34. Die Vorschriften dieses Gesetzes sind, soweit nicht die Be- Verwaltungs-

schreitung des Rechtsweges zugelassen ist oder sonst eine Mitwirkung der we§'
Gerichte, Hinterlegungsstellen und Grundbuchämter einzutreten hat, aus-
schließlich im Verwaltungswege durchzuführen.

§ 35. (i) Zuständig für das Verfahren im Verwaltungswege und die Behörden,
hierbei zu erteilenden Entscheidungen sind in erster Instanz die Amts-
hauptmannschaften, in zweiter Instanz die Kreishauptmannschaften, soweit
nicht nach § 14 dieses Gesetzes oder durch besondere Gesetze andere
Behörden hierfür bestimmt sind. Für die von der Zuständigkeit der
Amtshauptmannschaften ausgenommenen Städte wird zur Besorgung, dieser
Geschäfte eine Amtshauptmannschaft oder ein einzelner Beamter mit
besonderem Auftrage versehen. Erstreckt sich das Unternehmen über
mehrere Verwaltungsbezirke, so kann eine Amtshauptmannschaft oder ein
einzelner Beamter mit Durchführung des Verfahrens für das ganze Unter-
nehmen beauftragt werden.
(2) Enteignungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die für das Ver-
fahren in erster Instanz zuständige Behörde.
(a) Über Rekurse oder Beschwerden, die sich gegen den der Enteignung
zu Grunde liegenden Plan richten, entscheidet in Fällen des § 2 das
Ministerium des Innern nach Vernehmen mit demjenigen Staatsministerium,
zu dessen Geschäftsbereiche das Unternehmen gehört. Gehört in einem
Falle des § 2 das Unternehmen nur zum Geschäftsbereiche des Ministeriums
des Innern oder war dieses selbst zur Verleihung des Enteignungsrechtes
zuständig, so entscheidet es allein. In anderen Fällen entscheidet die der
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Wirkung
der Rekurse.

Sach-
verständige.

Enteignungsbehörde zunächst vorgesetzte Verwaltungsbehörde. Die Rekurs-
frist bestimmt sich in allen Fällen nach der Vorschrift des § 31 des
Gesetzes, die Organisation der Behörden für die innere Verwaltung be-
treffend, vom 21. Aprü 1873.

§ 36. Rekurse gegen Entscheidungen der Enteignungsbehörde haben
nur insoweit aufschiebende Kraft, als sie die Enteignung selbst, deren
Art und Umfang oder die Überweisung oder eine nach den §§ 16 oder 17
angeordnete Nebenanlage oder Schutzvorkehrung betreffen. Die auf-
schiebende Wirkung ist von der Enteignungsbehörde dem Rekurse auch
in diesen Fällen zu versagen, soweit die Vollziehung der Enteignung zur
Abwendung drohender Gemeingefahr oder aus einem anderen Grunde, der
die Anwendung des in § 70 geordneten Verfahrens rechtfertigen würde,
erforderlich oder soweit die sofortige Ausführung der angeordneten Neben-
anlage oder Schutzvorkehrung im öffentlichen Interesse oder zur Ver-
hütung von Gefahren für einen Anlieger unabweislich geboten erscheint.

§ 37. (i) Die Enteignungsbehörde hat zur Entscheidung über alle
Fragen, deren Beurteilung besondere Fachkenntnisse erfordert, geeignete
Sachverständige zum Verfahren zuzuziehen und hierbei zu hören. Diese
sind für ihr Amt eidlich in Pflicht zu nehmen; sind sie für die Erstattung
von Gutachten der betreffenden Art im allgemeinen beeidigt, so genügt
die Berufung auf den geleisteten Eid. Sie können aus denselben Gründen,
welche nach der Zivilprozeßordnung zur Ablehnung eines Richters be-
rechtigen, abgelehnt werden.

(2) Zu allen Schädenwürderungen sollen in der Regel zwei Sachverständige
zugezogen werden.

(s) Für den Bezirk jeder Amtshauptmannschaft ist alljährlich unter Mit-
wirkung des Bezirksausschusses im voraus eine Liste derjenigen Personen
aufzustellen, die für alle im Laufe des folgenden Jahres anhängig werdenden
Enteignungen als Sachverständige verwendet.werden dürfen. Der Amts-
hauptmannschaft steht die Auswahl aus dieser Liste zu. Ist nach § 35
Absatz l eine Amtshauptmannschaft für mehrere Verwaltungsbezirke
beauftragt worden, so kann sie die Sachverständigen aus den Listen für
sämtliche beteiligte Bezirke wählen. Macht sich für einzelne Fälle die
Zuziehung eines im voraus noch nicht ausersehenen Fachmannes erforder-
lich, so ist dieser unter Beobachtung der Vorschrift des § 12, 3 des Gesetzes,
die Organisation der Behörden für die innere Verwaltung betreffend, vom
21. April 1873 besonders zu wählen.

(4) Was vorstehend von der Amtshauptmannschaft gesagt ist, gilt auch
für den Fall, daß eine städtische Behörde oder eine Amtshauptmannschaft
oder ein einzelner Beamter für eine von der Zuständigkeit der Amts-
hauptmannschaft ausgenommene Stadt (§35 Absatz 1) als Enteignungs-
behörde tätig zu sein hat. Für Enteignungen in Städten, die die revidierte
Städteordnung haben, sind dann aber die Sachverständigen von den
städtischen Körperschaften nach Maßgabe des § 91 der revidierten Städte-
ordnung zu wählen.

(5) Den Beteiligten ist es unbenommen, Gutachten beizubringen.

(e) Die Enteignungsbehörde ist an das Gutachten der Sachverständigen
nicht gebunden; sie hat ihre Entscheidungen auf Grund des Ergebnisses
der gesamten Verhandlungen und Erhebungen nach pflichtmäßigem Er-
messen zu treffen, jedoch solche, soweit sie von dem Gutachten eines von der
Behörde zugezogenen Sachverständigen abweichen, besonders zu begründen.
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(7) Die in zweiter Instanz entscheidende Behörde kann nach ihrem Er-
messen neue Sachverständige hören oder deren Vernehmung anordnen.

§ 38. (i) Zu den Verhandlungen im Verfahren kann die Enteignungs- Verhand-
behörde nach ihrem Ermessen unter Androhung von Geldstrafe bis zu p ^ f.ein
150 M. das persönliche Erscheinen eines Beteiligten anordnen.
(2) Über jede Terminsverhandlung ist von dem sie leitenden Beamten
ein Protokoll aufzunehmen, das den anwesenden Beteiligten vorzulesen
und von den zugezogenen Sachverständigen und Gemeindevertretern als
Urkundspersonen mit zu unterzeichnen ist.
(3) Soweit ein Protokoll über Vereinbarungen aufgenommen ist, soll es
auch von den Beteiligten unterschrieben werden.

§ 39. (i) Jeder Beteiligte, der aus einem wichtigen Grunde ohne Wieder-
sem Verschulden verhindert war, einem Termine beizuwohnen oder eine einsetzung in
in diesem Gesetze bestimmte Frist einzuhalten oder eine Erklärung abzu- den vorigen
geben, kann, soweit dies nicht besonders ausgeschlossen ist, gegen die ihm
hieraus nach dem Gesetze oder auf Grund der gesetzmäßigen Androhung
der Behörde erwachsenen Rechtsverluste Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand begehren.

(2) Der Antrag muß innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der Ent-
eignungsbehörde gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem Tage, an
welchem das Hindernis gehoben ist.
(3) Nach Ablauf von drei Monaten, von dem versäumten Termine oder
dem Ende der versäumten Frist oder dem für die versäumte Erklärung
vorgeschriebenen Zeitpunkte an gerechnet, kann die Wiedereinsetzung
nicht mehr beantragt werden.
(4) Gegen die Versäumung der in Absatz 2 und 3 bestimmten Fristen
findet keine Wiedereinsetzung statt.
(5) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß enthalten:

1. die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen,
2. die Angabe der Mittel für deren Bescheinigung,
3. die Nachholung der versäumten Erklärung oder, wenn diese

bereits nachgeholt ist, die Bezugnahme hierauf.
(c) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Enteignungs-
behörde; war eine Rekursfrist versäumt worden, so entscheidet die zur
Entscheidung über den Rekurs berufene Behörde.
(7) Dem Antragsteller können die durch seine Versäumnis entstandenen
Kosten auferlegt werden.

II. Ordentliches Verfahren.

I. Vorverfahren.

' § 40. (i) Nach Erlaß der Enteignungsverordnung hat der Unter- Vorläufiger
nehmer einen ausführlichen Plan über die Anlage und deren Zubehörungen, Plan und
einschließlich der Nebenanlagen im Sinne der §§ 16 und 17, soweit sich
deren Art und Umfang im voraus hinreichend bestimmen läßt, sowie ein
Verzeichnis der hierzu in Anspruch zu nehmenden Grundstücke und
Rechte aufzustellen und innerhalb der in § 12 bezeichneten Frist bei der
Enteignungsbehörde mit Antrag auf Einleitung des Verfahrens einzureichen.
Der Plan muß von der zur Genehmigung oder Anordnung der Anlage
zuständigen obersten 'Behörde geprüft und genehmigt sein und den ent-
sprechenden Nachweis enthalten.

C 3*
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(2) In dem Plane müssen die Umrisse der auszuführenden Anlagen sowie
die hierzu zu enteignenden Grundflächen, Gebäude und sonstigen besonderen
Bestandteile nach ihrer Art und ihrem Umfange deutlich und übersichtlich
dargestellt sein. In dem Verzeichnisse müssen die zu enteignenden Grund-
stücke und Rechte nach den Flurbuchs- und den Grundbuchsnummern,
nach ihrer Kulturart oder sonstigen Eigenschaft und nach ihrem Flächen-
gehalte sowie nach ihrer Inanspruchnahme für das Unternehmen oder für
dessen Nebenanlagen bezeichnet, ferner müssen die Namen der betroffenen
Eigentümer und der sonstigen Berechtigten, gegen die die Enteignung
unmittelbar gerichtet ist, angegeben sein. Erstreckt sich die Anlage auf
mehrere Gemeindefluren, so ist das Verzeichnis für jede Flur gesondert
aufzustellen.

(s) Weitere Vorschriften über die Aufstellung dieser Unterlagen können
durch Verordnung getroffen werden.

(4) Der Unternehmer hat die zu enteignenden Flächen in der Natur
durch Absteckung kenntlich zu machen und letztere bis zum Beginne
der Ausführung der Anlagen zu erhalten. Besondere Vorschriften über
die Art und Weise der Absteckung können durch Verordnung getroffen
werden.

(5) Erstreckt sich das Unternehmen über mehrere Verwaltungsbezirke,
so ist der in Absatz l bezeichnete Antrag bei der Enteignungsbehörde
für jeden einzelnen Bezirk zu stellen und der entsprechende Teil der
Unterlagen beizufügen, soweit nicht nach § 35 Absatz l eine Amtshaupt-
mannschaft oder ein einzelner Beamter beauftragt worden ist.

Auslegung § ^1- C1) Die Enteignungsbehörde hat die Unterlagen während
der unter- dreier Wochen an ihrer Amtsstelle zu jedermanns Einsicht auszulegen.

agen' (2) Während derselben Zeit hat auch der Unternehmer an seiner Geschäfts-
stelle die gleichen Unterlagen offen zu legen und jedem Beteiligten auf
Verlangen Erläuterungen und Auskunft über die Gestaltung der betreffenden
Anlagen zu geben.

(a) Die.Enteignungsbehörde hat die Zeit und die Orte der Auslegung
im Amtsblatte mit dem Bemerken bekannt zu machen, daß Widersprüche
gegen die bevorstehende Enteignung oder gegen den vorläufigen Plan
bei sonst eintretendem Verluste entweder vor oder spätestens in dem nach
Absatz 5 anzuberaumenden Feststellungstermine bei der Enteignungs-
behörde anzubringen seien, hierbei auch an die Nebenberechtigten, denen
ein dingliches Hecht am Gegenstande der Enteignung oder ein darauf
bezügliches persönliches Gebrauchs- oder Nutzungsrecht zusteht, die Auf-
forderung zu richten, solche Rechte und die hieraus abzuleitenden Ent-
schädigungsforderungen spätestens im Feststellungstermine anzumelden,
widrigenfalls sie die in diesem Termine getroffenen Festsetzungen gegen
sich gelten zu lassen haben und bezüglich des Rechtes auf besondere
Entschädigung im Enteignungsverfahren der Gefahr des Verlustes aus-
gesetzt sein würden.

(4) In • der Bekanntmachung ist weiter auf die in § 27 Absatz 2 und 5
bezeichneten Rechtsnachteile hinzuweisen und darauf aufmerksam zu
machen, daß die Beteiligten solche nur ihnen bekannte Umstände, aus
denen Ansprüche auf außergewöhnlich hohe Entschädigungen hergeleitet
werden könnten, im Feststellungstermine anzuzeigen haben, widrigenfalls
diese Umstände bei der Entschädigungsfeststellung im Enteignungsver-
fahren nicht berücksichtigt werden würden.
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(5) In der Bekanntmachung ist auch der Feststellungstermin anzuberaumen.
Dieser soll in der Regel nicht später als drei Wochen nach Ablauf der
in Absatz l bezeichneten Auslegungsfrist abgehalten werden.

§ 42. Nach der Auslegung des Planes ist bezüglich der nach dem Benachrich-
Plane von der Enteignung betroffenen Grundstücke und Rechte der Vor- plgunfh

 deif
schrift des § 19 Absatz l des Gesetzes, die Ausführung des Bürgerlichen "^te"0

Gesetzbuchs vom 18. August 1896 und des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche von demselben Tage betreffend, vom 18. Juni
1898 (G.- u. V.-B1. S. 191) nachzugehen.

§ 43. (i) Zum Feststellungstermine sind Ladung zum
1. der Unternehmer, Fe^£gB"
2. die im vorläufigen Plane und Verzeichnisse bezeichneten Eigen-

tümer oder sonstigen Berechtigten, gegen die die Enteignung
unmittelbar gerichtet ist,

3. alle Personen, die auf die nach § 41 erlassene Bekanntmachung
hin spätestens bis zum dritten Tage vor dem Termine Wider-
sprüche oder als Nebenberechtigte Anspruch auf besondere
Entschädigung erhoben haben, oder zur Berücksichtigung von

. einem Hauptberechtigten angemeldet worden sind,
besonders vorzuladen. Die Ladung hat schriftlich und an die unter 2
und 3 bezeichneten Beteiligten unter der Verwarnung zu erfolgen, daß
sie im Falle des Ausbleibens die im Termine getroffenen Festsetzungen
gegen sich gelten zu lassen haben und, was die unter 3 bezeichneten
Personen betrifft, bezüglich des Anspruches auf besondere Entschädigung
im Enteignungsverfahren der Gefahr des Verlustes ausgesetzt sein würden.
(2) Außerdem sind die Vertreter der von der Anlage betroffenen Ge-
meinden und Gutsbezirke, sowie die für das Verfahren ernannten Sach-
verständigen zum Termine zuzuziehen.

§ 44. (i) Im Feststellungstermine ist der vorläufige Plan den Be- Verfahren im
teiligten und den Sachverständigen vorzulegen und, soweit nötig, zu er- Feststellungs-
läutern sowie die Örtlichkeit zu besichtigen. Dabei sind die Beteiligten e mi e'
mit ihren Erklärungen und Anträgen in Bezug auf die Enteignung selbst,
deren Art und Umfang, insbesondere auch über die Ausdehnung der
Enteignung nach § 13 und über Ausscheidung von Bestandteilen oder
Zubehörungen nach §§ 7 und 26, ferner über die nach § 11 aufzuerlegenden
vorübergehenden Beschränkungen, sowie die nach den §§ 16 und 17
auszuführenden Nebenanlagen und Schutzvorkehrungen und die hierzu
notwendigen Enteignungen, endlich über die besondere Entschädigung
für Nebenrechte nach § 31 zu hören; auch ist die in § 41 Absatz 4 er-
wähnte Anzeige betreffs außergewöhnlich hoher Entschädigungen unter
Hinweis auf den mit der Unterlassung verbundenen Rechtsnachteil zu
erfordern.
(2) Über alle diese Gegenstände ist zu verhandeln; sodann ist von der
Enteignungsbehörde nach Gehör der Sachverständigen thunlichst sofort
Entschließung zu fassen und solche den Beteiligten zu eröffnen.
(a) Nebenberechtigte können nur insoweit einen Widerspruch gegen die
Enteignung erheben, als ihnen nach § 31 ein Recht auf besondere Ent-
schädigung zusteht.

§ 45. (i) Nach dem Feststellungstermine hat die Enteignungsbehörde Endgültige
die nötige Berichtigung oder Vervollständigung der Unterlagen durch ™~~
den Unternehmer zu veranlassen und sodann letztere mit dem Ergebnisse
der Verhandlung unverzüglich dem Ministerium des Innern zur Ent-
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Aufstellung
der Ent-

schädiguDgs-
berechnung.

Ladung zum
Enteignungs-

termine.

Scheidung über die in § 35 Absatz 3 bezeichneten Rekurse und zur end-
gültigen Feststellung des Planes vorzulegen oder, wenn sie selbst das
Enteignungsrecht verliehen hatte, nach Erledigung der eingewendeten
Rekurse oder Beschwerden gernäß der Vorschrift des § 35 Absatz 3 Satz 2,
den Plan endgültig selbst festzustellen.
(2) Das Ministerium des Innern hat, wenn in einem Falle des § 2 das
Unternehmen zum Geschäftsbereiche eines anderen Staatsministeriums
gehört und eine Änderung des vorläufigen Planes in Frage kommt, sich
vor der endgültigen Planfeststellung mit dem beteiligten Staatsministerium
zu vernehmen.
(3) Die erfolgte endgültige Feststellung ist von der Enteignungsbehörde
öffentlich oder durch besondere Benachrichtigung der Beteiligten bekannt
zu machen. Der endgültig festgestellte Plan ist während vierzehn Tagen
zur Einsicht der Beteiligten auszulegen. Zeit und Ort der Auslegung
sind ebenfalls bekannt zu machen.
(4) Widersprüche gegen die endgültige Feststellung sind nur bis zum
Ablaufe der in Absatz 3 bezeichneten Auslegungsfrist und nur insoweit
zulässig, als sie auf Tatsachen gestützt werden, die erst nach dem Fest-
stellungstermine eingetreten oder den Beteiligten ohne ihr Verschulden
erst nach diesem Termine bekannt geworden sind. Die Entscheidung
über solche "Widersprüche erfolgt gemäß der Vorschrift des § 35 Absatz 3.

2. Enteignungs- und Entschädigungsverfahren.
§ 46. (i) Die Sachverständigen sind mit der Schädenwürderung

und Einreichung einer schriftlichen Entschädigungsberechnung unter
Stellung angemessener Frist, die in der Regel vier Wochen nicht über-
schreiten soll, zu beauftragen.
(2) In einfacheren Fällen kann die Abgabe der Entschädigungsberechnung
im Enteignungstermine (§ 48) zu Protokoll erfolgen.
(s) Der Entschädigungsberechnung sind die in den Enteignungsunterlagen
enthaltenen Flächenangaben und die im Feststellungstermine getroffenen
Bestimmungen zu Grunde zu legen. Die Entschädigungen sollen in der
Regel nach den in § 22 Absatz l angegebenen Gattungen sowie für die
Hauptanlage und die Nebenanlagen getrennt beziffert werden. Für die
Nebenberechtigten ist die Entschädigung besonders zu berechnen, soweit
diesen nach § 31 ein Recht auf besondere Entschädigung zusteht.

§ 47. (i) Nach Eingang der Entschädigungsberechnung oder, im
Falle des § 46 Absatz 2, sobald der endgültig festgestellte Plan unan-
fechtbar geworden ist, hat die Enteignungsbehörde den Enteignungstermin
anzuberaumen. Dieser soll in der Regel nicht später als drei Wochen
nach den angegebenen Zeitpunkten abgehalten werden, sofern nicht vom
Unternehmer aus wichtigen Gründen eine Hinausschiebung des Termips
beantragt wird.
(2) Bis zum Termine ist dem Unternehmer und den übrigen Beteiligten
auf Verlangen Einsicht in die vorliegende Entschädigungsberechnung zu
gewähren.
(3) Zum Termine sind die in § 43 bezeichneten Personen, sowie die-
jenigen Nebenberechtigten vorzuladen, die erst im Feststellungstermine
Anspruch auf besondere Entschädigung erhoben haben. Die Ladung hat
schriftlich und an die von der Enteignung betroffenen Haupt- und Neben-
berechtigten unter der Verwarnung zu erfolgen, daß auch im Falle ihres
Ausbleibens mit der Enteignung und der Entschädigungsfeststellung werde
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verfahren werden und sie die getroffenen Festsetzungen für das Ent-
eignungsverfahren gegen sich gelten zu lassen haben würden. Auch sind
die Beteiligten darauf hinzuweisen, daß ihnen vor dem Termine Einsicht
in die vorliegende Entschädigungsberechnung freisteht.

§ 48. (i) Im Enteignungstermine ist der endgültig festgestellte Plan Verfahren im
vorzulegen und die Örtlichkeit, soweit dies noch nötig ist, zu besichtigen. Enteignungs-
Hierbei sind dem Unternehmer und den übrigen Beteiligten die von den
Sachverständigen eingereichten oder zu Protokoll gegebenen Entschädigungs-
berechnungen zu eröffnen und ihre hierauf bezüglichen Erklärungen, sowie
sonstigen Anträge in betreff der Entschädigungsfeststellung oder Aus-
dehnung der Enteignung nach § 18 entgegenzunehmen.
(2) Nach Abschluß der Verhandlung hat der leitende Beamte, soweit
Einwendungen erhoben worden sind, sich mit den Sachverständigen in
Abwesenheit der Parteien zu beraten, nach Befinden Änderungen oder
Ergänzungen der aufgestellten Entschädigungsberechnungen zu Protokoll
zu nehmen und danach die Entschädigungen möglichst sofort durch
Bescheid festzustellen und diesen den Beteiligten zu eröffnen.
(s) Soweit sich der Umfang der Inanspruchnahme eines Grundstückes
oder der Aufhebung eines Rechtes nicht sofort genau bestimmen läßt,
ist die Entschädigung zunächst nach Einheitssätzen unter Zugrundelegung
der vorläufigen Flächenangaben festzustellen und deren endgültige Be-
zifferung für das Schlußverfahren (§§ 59 bis 63) vorzubehalten. Letzteres
hat auch bezüglich derjenigen Schäden zu geschehen, die sich vor Aus-
führung oder Inbetriebnahme der Anlage ihrem Eintritte und Umfange
nach nicht oder nicht mit genügender Sicherheit übersehen lassen.
(4) Schwierige oder verwickelte Entschädigungsfragen können zur späteren
getrennten Entscheidung ausgesetzt und nach Ermessen der Behörde
zuvor den Sachverständigen zur besonderen schriftlichen Begutachtung
überwiesen werden. Für die Begutachtung ist eine angemessene Frist
festzusetzen. Die Entscheidung ist, sobald die dazu erforderlichen Unter-
lagen vorliegen, unverzüglich zu treffen und den Beteiligten unter Bei-
fügung der Gründe zuzustellen.

§ 49. (i) Soweit die Entschädigungen im Termine festgesetzt worden Enteignungs-
sind, hat die Enteignungsbehörde die nach dem Plane und den im bis- ^kl^n?i^Ujf
herigen Verfahren getroffenen Bestimmungen zur Hauptanlage und zu Überweisung.
den Nebenanlagen benötigten oder durch Ausdehnung der Enteignung
betroffenen Grundstücke oder Rechte durch verkündeten Beschluß für
enteignet zu erklären und sie dem Unternehmer auf dessen Antrag, wenn
dieser nach § 50 die sofortige Überweisung verlangen kann, oder wenn
die Entschädigungsberechtigten ausdrücklich zustimmen, zu überweisen.
Das Gleiche gilt auch insoweit, als die Entschädigungsfeststellung gemäß
§ 30 Absatz l ausgesetzt worden ist.
(2) Die Enteignung und die Überweisung kann mit ausdrücklicher Zu-
stimmung der Entschädigungsberechtigten auch rücksichtlich solcher
Gegenstände erklärt werden, betreffs deren die Entschädigung noch nicht
festgestellt ist. Stimmen die Berechtigten nicht zu, so ist die Enteignung
alsbald nach Festsetzung der betreffenden Entschädigungen und die
Überweisung in Gemäßheit der Vorschriften der §§ 50 und 57 durch
schriftliche Verfügung an die Beteiligten zu erklären.

§ 50. Die sofortige Überweisung kann der Unternehmer verlangen, .. Sofortige
a) wenn er nach der Vorschrift des § 6 Absatz 3 von der Verpflichtung ü erweiBunS-

zur Sicherheitsleistung befreit ist,
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b) wenn er vor der Enteignung eine allgemeine Sicherheit für Er-
füllung seiner Entschädigungsverpflichtung geleistet hat, die nach
dem Ermessen der Enteignungsbehörde zur Deckung sämtlicher,
im Enteignungsverfahren für das Unternehmen voraussichtlich
zu leistenden Entschädigungen ausreicht,

c) wenn er sofort im Enteignungstermine eine zur Deckung der
festgestellten Entschädigungsbeträge ausreichende Sicherheit durch
Hinterlegung von Geld oder von Wertpapieren nach Maßgabe
der Vorschriften des § 234 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu
Händen der Enteignungsbehörde bestellt.

Die Enteignungsbehörde hat im Falle unter c die angebotene Sicherheit
anzunehmen und die Wertgegenstände entweder selbst zu verwahren oder
bei der Hinterlegungsstelle, in deren Bezirk sich der enteignete Gegen-
stand befindet, für den Unternehmer zu hinterlegen.

Anspruch der § 51. (^ Die für die Hauptberechtigten festgestellten Entschädigungen
b e r i e t unterliegen dem Ansprüche der Nebenberechtigten, für die nicht be-

und Zahlung sondere Entschädigung festgestellt worden ist, nach Maßgabe der Vor-
der Ent- Schriften des § 52. Ausgenommen hiervon sind die Entschädigungen, die

Schädigungen, sich auf solche Veränderungen am enteigneten Gegenstande beziehen,
welche auch vom Eigentümer unbeschadet dinglicher Rechte oder per-
sönlicher Nutzungs- oder Gebrauchsrechte Dritter hätten vorgenommen
werden können, ferner alle Entschädigungen, die nur für persönliche
Nachteile eines Entschädigungsberechtigten festgesetzt worden sind, sowie
diejenigen Entschädigungsbeträge, bezüglich deren die Enteignungsbehörde
ausgesprochen hat, daß die Auszahlung an den Berechtigten für Dritte

' unschädlich ist.
(2) Die Unschädlichkeit kann erklärt werden, wenn sich die Enteignung
nur auf einen Grundstücksteil oder auf ein Recht bezieht, aus dessen
Abtrennung vom Grundstücke nach dem Ermessen der Enteignungs-
behörde eine Gefährdung der Nebenberechtigten nicht entstehen kann.
oder wenn nach pflichtmäßiger Überzeugung dieser Behörde Nebenberech-
tigte, die aus den Entschädigungsgeldern zu befriedigen wären, nicht
vorhanden sind.
(s) Gegen den Beschluß, durch den die Unschädlichkeit festgestellt wird,
ist Rekurs oder Beschwerde nicht ziilässig.
(4) Die Entschädigungen, die nach Absatz l dem Ansprüche der Neben-
berechtigten nicht unterliegen, sowie diejenigen, die für Nebenberechtigte
festgestellt worden sind, hat der Unternehmer ohne Verzug zu zahlen,
soweit er nicht nach § 54 von dem Rechte der Hinterlegung Gebrauch
machen will.

g 52. Die Enteignungsbehörde hat unverzüglich nach dem Ent-Verfahren
der Neben" eignungstermine die Entschädigungsbeträge, die nach § 51 dem Ansprüche
berechtigten, der Nebenberechtigten unterliegen, durch die Leipziger Zeitung und das

Amtsblatt bekannt zu machen und hierbei diejenigen, die wegen eines
dinglichen Rechtes an den von der Enteignung betroffenen Grundstücken
oder eines darauf bezüglichen persönlichen Nutzungs- oder Gebrauchs-
rechtes Befriedigung aus den Entschädigungsgeldern verlangen wollen,
aufzufordern, diesen Anspruch innerhalb einer Frist von drei Wochen
bei der Enteignungsbehörde anzumelden, widrigenfalls der Unternehmer
zur Zahlung der Gelder an die Enteigneten berechtigt wäre. Gleichzeitig
hat die Enteignungsbehörde das zuständige Grundbuchamt um Bezeich-
nung derjenigen, zu deren Gunsten die von der Enteignung betroffenen
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Grundstücke nach dem Grundbuche belastet sind, zu ersuchen und nach-
dem ihr diese benannt worden sind, ihnen die Entschädigungsbeträge,
soweit sie nach § 51 Absatz l dem Ansprüche der Nebenberechtigten
unterliegen oder nicht nach § 51 Absatz 2 die Unschädlichkeit der Aus-
zahlung erklärt wird, durch schriftliche Benachrichtigung mit der gleichen
Aufforderung und Verwarnung bekannt zu geben. Auf die in § 72
Absatz 2 bezeichneten Renten findet diese Vorschrift keine Anwendung.
(2) Sind nur wenige Entschädigungen auszuzahlen und die Nebenberech-
tigten, die Befriedigung aus den Entschädigungsgeldern verlangen könnten,
ihrer Person nach bekannt, so kann die Enteignungsbehörde die sämt-
lichen Nebenberechtigten in der gleichen "Weise zur Erklärung auffordern,
ohne daß es außerdem öffentlicher Bekanntmachung bedarf.

§ 53. (i) Nach Ablauf der in § 52 bezeichneten Frist hat die Ent- Zahlung und
eignungsbehörde unverzüglich den Unternehmer von dem Ergebnisse des Hinterlegung.
Verfahrens zu Gunsten der Nebenberechtigten zu benachrichtigen und
ihn zur Hinterlegung oder Zahlung der festgestellten Entschädigungs-
beträge, je nachdem sie von den Nebenberechtigten in Anspruch ge-
nommen worden sind oder nicht, anzuweisen.
(2) Der Unternehmer hat sodann die Entschädigungen, soweit Ansprüche
von Nebenberechtigten darauf erhoben worden sind und nicht zwischen
den Entschädigungsberechtigten und den Nebenberechtigten eine Einigung
über die Auszahlung und Verteilung der in Anspruch genommenen Be-
träge erfolgt ist, oder soweit der Unternehmer nach § 54 von dem Rechte
der Hinterlegung Gebrauch machen will, bei der in § 50 bezeichneten
Hinterlegungsstelle zu hinterlegen, im übrigen aber an die Hauptberech-
tigten, für die sie festgestellt worden sind, zu zahlen und die Nachweise
über die Hinterlegung oder die Zahlung der Enteignungsbehörde in ur-
kundlicher Form beizubringen.

§ 54. Der Unternehmer ist zur Hinterlegung berechtigt, Berechtigung

a) wenn ein die Hinterlegung nach § 372 des Bürgerlichen Gesetz- nehmers zur
buchs rechtfertigender Grund vorliegt, Hinterlegung.

b) wenn er rechtzeitig Rekurs gegen die Entschädigungsfeststellung
erhoben hat, bezüglich des von ihm bestrittenen Betrages. Nach
Erledigung des Rekurses beschließt die Enteignungsbehörde
darüber, wem das Hinterlegte auszuhändigen ist.

§ 55. (i) Die Hinterlegung hat in allen Fällen unter Verzicht auf Besondere
Rücknahme zu erfolgen. Vorschriften

für die
(2) Die Kosten der Hinterlegung treffen den Unternehmer, sofern nicht Hinterlegung.
die Hinterlegung aus einem in der Person des Entschädigungsberechtigten
liegenden oder diesem sonst zur Last fallenden Grunde erfolgt.

(3) Die Enteignungsbehörde hat die Eigentümer und die sonst be-
teiligten Nebenberechtigten von der erfolgten Hinterlegung zu benach-
richtigen.

(i) Ist die Hinterlegung nicht gemäß § 372 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs erfolgt, so darf das Ersuchen der Enteignungsbehörde, das in einer
Enteignungssache Hinterlegte an eine bestimmte Person oder Stelle her-
auszugeben, von der Hinterlegungsstelle nicht abgelehnt werden. Eine
Beschlagnahme des Anspruches auf Herausgabe oder eine in Bezug auf
den Anspruch erlassene einstweilige Verfügung ist von ihr zu berück-
sichtigen.

G 4
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§ 56. (i) Ist eine Entschädigung auf Grund von Ansprüchen Neben-
berechtigter nach § 53 hinterlegt worden, so tritt wegen des hinterlegten
Betrages bei dem Amtsgerichte, in dessen Bezirk sich der enteignete
Gegenstand befindet, das Verteilungsverfahren ein.
(2) Die Enteignungsbehörde teilt dem Amtsgerichte mit, für wen der
hinterlegte Betrag festgesetzt worden ist und welche Nebenberechtigten
Ansprüche, deren Grund mit zu bezeichnen ist, darauf erhoben haben.
An diese, an die aus dem Grundbuche ersichtlichen sonstigen Beteiligten
und an denjenigen, für den der hinterlegte Betrag von der Enteignungs-
behörde festgestellt worden ist, erläßt das Amtsgericht, nötigenfalls nach
Bestellung von Zustellungsvertretern, die Aufforderung, binnen zwei
Wochen geltend zu machen, was sie zu Begründung ihres Anspruchs auf
den hinterlegten Betrag und zu Begründung ihres "Widerspruchs gegen
die Ansprüche der übrigen Beteiligten noch anzuführen haben. Das
Amtsgericht erläßt weiter durch einmalige Bekanntmachung im Amts-
blatte die Aufforderung, Rechte auf den hinterlegten Betrag, soweit sie
nicht schon bei der Enteignungsbehörde geltend gemacht worden und
nicht aus dem Grundbuche ersichtlich seien, binnen zwei Wochen bei
dem Amtsgerichte anzumelden, widrigenfalls sie bei der Verteilung des
hinterlegten Betrages nicht berücksichtigt werden würden. Ist nur ein
geringer Betrag hinterlegt worden, so kann die Bekanntmachung dadurch
erfolgen, daß die Aufforderung in der Gemeinde, in deren Bezirk das
Grundstück liegt, an der für amtliche Bekanntmachungen bestimmten
Stelle angeheftet wird.
(s) Im übrigen finden auf das Verfahren des Amtsgerichtes, auf die
Erledigung der gegen den Teilungsplan erhobenen Widersprüche und auf
die Ausführung des Planes die §§ 874 bis 882 der Zivilprozeßordnung
mit Ausnahme des zweiten Satzes von § 874 Absatz 3 entsprechende
Anwendung.
(4) Die Verteilung des hinterlegten Betrages erfolgt, soweit Hechte durch
die Enteignung beeinträchtigt und nicht besondere Entschädigungen im
Enteignungsverfahren gewährt werden, nach den im Falle der Zwangs-
versteigerung für die Verteilung des Erlöses maßgebenden Grundsätzen.
Als Beschlagnahme im Sinne des § 13 des Zwangsversteigerungsgesetzes
gilt die Zustellung der Aufforderung, die nach Absatz 2 Satz 2 an den-
jenigen erlassen wird, für den der hinterlegte Betrag von der Ent-
eignungsbehörde festgestellt worden ist.
(s) Die den Nebenberechtigten nach § 31 Absatz 3 außerhalb des Ent-
eignungsverfahrens zustehenden Rechte bleiben unberührt.

§ 57. Sobald vom Unternehmer die Zahlung der Entschädigungen
an die Berechtigten oder deren rechtmäßige Hinterlegung der Enteignungs-
behörde nachgewiesen ist, hat diese die bis dahin noch nicht überwiesenen
Grundstücke oder Rechte dem Unternehmer durch schriftliche Verfügung
zu überweisen und die betroffenen Grundeigentümer oder Berechtigten
hiervon zu benachrichtigen. Mit der Zustellung der Verfügung an den
Betroffenen gilt die Überweisung als bewirkt.

§ 58. (i) Die Enteignungsbehörde kann dem Unternehmer gering-
fügige Abweichungen vom endgültig festgestellten Plane gestatten oder
solche nachträglich im Berainungstermine genehmigen.
(2) Zu allen Abänderungen oder Erweiterungen der Anlage, wodurch
der Umfang der Enteignung erheblich geändert wird, ist Einleitung eines
neuen Verfahrens nach den Vorschriften der §§ 40 bis 57 erforderlich.
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3. Schlußverfahren.
§ 59. (i) Sobald die Hauptanlage und die dazu gehörigen Neben- Ladung zum

anlagen fertiggestellt sind, hat der Unternehmer der Enteignungsbehörde Berainungs-
Anzeige zu erstatten und die enteigneten Grundflächen, soweit die Grenzen ranne,
eines Grundstückes geändert worden sind, unter Zuziehung der Beteiligten
sowie des mit der Vermessung zu beauftragenden Geometers (§ 61
Absatz 1) mit festen Grenzzeichen zu versehen.
(2) Die Enteignungsbehörde hat unverzüglich den Berainungstermin an-
zuberaumen und diesen in der Kegel spätestens innerhalb dreier "Wochen
abzuhalten.
(3) Zum Berainungstermine sind die in § 43 bezeichneten Personen, der
mit der Vermessung der enteigneten Grundflächen zu beauftragende
Geometer, sowie alle Personen vorzuladen, die sonst nach den Verhand-
lungen im bisherigen Verfahren bei der Enteignung oder den hierbei
bestimmten Nebenanlagen als Enteignete oder anspruchsberechtigte An-
lieger (§§ 16, 17, 19) beteiligt sind. Die Ladung hat schriftlich und an
die als Haupt- oder Nebenberechtigte oder als Anlieger Beteiligten unter
der Verwarnung zu erfolgen, daß sie im Falle ihres Ausbleibens die
Grenzfeststellung und die sonst im Termine zu treffenden Festsetzungen
gegen sich gelten zu lassen haben würden.

§ 60. (i) Im Berainungstermine sind die ausgeführten Anlagen und Verfahren im
deren Abgrenzung unter Zuziehung der Beteiligten zu besichtigen und Berainungg-
die hierauf bezüglichen Erklärungen sowie etwaige weitere Anträge auf ermme-
Ausdehnung der Enteignung entgegenzunehmen. Hierüber ist zu ver-
handeln, von der Enteignungsbehörde nach Gehör der Sachverständigen
Entschließung zu fassen und diese den Beteiligten tunlichst sofort zu
eröffnen.
(2) In gleicher Weise ist über die künftige Unterhaltung der vom Unter-
nehmer ausgeführten Nebenanlagen und Schutzvorkehrungen der in den
§§ 16 und 17 bezeichneten Art Bestimmung zu treffen. Etwa nötige
Ergänzungen, Verbesserungen oder Änderungen solcher Anlagen oder Vor-
kehrungen sind anzuordnen. Die nötigen Änderungen in der Grenzfest-
stellung sind sofort vorzunehmen.
(3) Die Beteiligten haben im Termine alle Einwendungen und Anträge
in Bezug auf die in Absatz l und 2 bezeichneten Angelegenheiten bei
deren sonst eintretenden Verluste vorzubringen. Vorbehalte späterer Er-
klärung sind nur insoweit zuzulassen, als sich die Tüchtigkeit oder Wirk-
samkeit einer Anlage oder Vorkehrung im Termine noch nicht mit
genügender Sicherheit beurteilen läßt. Solche Vorbehalte sind wirkungs-
los, wenn die Erklärung nicht bis zum Ablaufe von drei Jahren nach
dem Schlußtermine abgegeben wird.

§ 61. (i) Nach dem Berainungstermine hat der Unternehmer die Vermessung
enteigneten Grundflächen durch einen verpflichteten Geometer vermessen .und Be"
zu lassen und die Ergebnisse der Vermessung in einem Berainungsgrund- ^^hme"1 "
risse und Flächenverzeichnisse, für jeden einzelnen Verwaltungsbezirk Nachent-
getrennt, aufzustellen und innerhalb der von der Enteignungsbehörde sehädigungs-
bestimmten Frist, welche in der Hegel sechs Monate nicht überschreiten Aufstellung,
soll, bei der Behörde einzureichen.
(2) Die Enteignungsbehörde hat die Unterlagen den Sachverständigen
zur Aufstellung der Nachentschädigungsberechnung unter Festsetzung
einer angemessenen Frist, welche in der Regel nicht mehr als drei Monate
betragen soll, zu überweisen.

C 4*
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(3) Besondere Vorschriften über die Aufstellung der in Absatz l bezeich-
neten Unterlagen und über die Form der Nachentschädigungsberechnung
können durch Verordnung getroffen werden.

§ 62. (i) Nach Eingang der Nachentschädigungsberechnung hat die
Enteignungsbehörde unverzüglich den Schlußtermin anzuberaumen und
diesen in der Regel spätestens innerhalb dreier Wochen abzuhalten. Die
Vorschrift des § 47 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung.
2) Zum Schlußtermine sind die in § 43 bezeichneten Personen sowie
alle Personen vorzuladen, die sonst im bisherigen Verfahren einen Ent-
schädigungsanspruch erhoben oder nach der Nachentschädigungsberechnung
noch eine Entschädigung zu erwarten haben. Die Ladung hat schriftlich
und an die Entschädigungsberechtigten unter der Verwarnung zu erfolgen,
daß auch im Falle ihres Außenbleibens die Nachentschädigungen fest-
gestellt und weitere Entschädigungsansprüche aus der Enteignung im
Verwaltungswege nicht mehr zugelassen werden würden.

§ 63. (i) Im Schlußtermine sind den Beteiligten die Nachent-
schädigungsberechnungen zu eröffnen und ihre hierauf bezüglichen Er-
klärungen und Einwendungen entgegenzunehmen. Sodann ist nach der
Vorschrift des § 48 Absatz 2 beziehentlich Absatz 4 zu verfahren
(2) Soweit nicht einzelne Entschädigungsfragen zur besonderen Erledigung
ausgesetzt worden sind (§ 30 Absatz 1) oder nach § 30 Absatz 2 später
geltend gemacht werden können oder noch Rekurse zu erledigen sind,
ist den Beteiligten der Abschluß der Enteignung und des verwaltungs-
behördlichen Entschädigungsverfahrens zu verkünden,
(s) Auf die Nachentschädigungen finden die Vorschriften der §§51 bis 56
Anwendung.

§ 64. (i) Ergibt die Nachentschädigungsberechnung, daß auf Grund
der ersten Entschädigungsfeststellung infolge unrichtiger Flächenangaben
oder des Nichtbestehens einer anderen tatsächlichen Voraussetzung einem
Beteiligten zuviel gezahlt worden ist, so ist der Empfänger dem Unter-
nehmer zur Herausgabe des Zuvielgezahlten verpflichtet. Ist zuviel hinter-
legt worden, so sind derjenige, für den hinterlegt worden ist, und dessen
Nachfolger im Verfahren (§ 77) dem Unternehmer zur Einwilligung in
die Aushändigung verpflichtet.
(2) Über die Verpflichtung zur Rückzahlung oder zur Einwilligung in
die Aushändigung beschließt, vorbehaltlich der Beschreitung des Rechts-
weges nach § 33, die Enteignungsbehörde.
(3) Sind an den Empfänger auf Grund der Enteignung für das gleiche
Unternehmen sonst noch Entschädigungen zu zahlen, so ist der Unter-
nehmer zur Aufrechnung seiner Gegenforderung auch im Verwaltungs-
wege berechtigt.

§ 65. Nach dem Schlußtermine ist der Vorschrift des § 18 Absatz 2
des Gesetzes, die Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 18. August
1896 und des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche von
demselben Tage betreffend, vom 18. Juni 1898 (G.-u. V.-B1.S. 191) nach-
zugehen, soweit dies nicht auf Verlangen eines Beteiligten schon früher
geschehen ist. Die Berichtigung des Grundbuchs erfolgt unerwartet der
Verteilung der Steuern und Oblasten.

§ 66. Die nicht an das Grundbuchamt abzugebenden Unterlagen
sind, soweit sie entbehrlich sind, der Steuerbehörde zur Verteilung der
Steuern zu übermitteln. Die Steuerbehörde hat neben dem Grundbuchamte
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auch die Enteignungsbehörde von der Beendigung der Steuerverteilung
zu benachrichtigen.

III. Abgekürztes Verfahren.

§ 67. (i) Handelt es sich um Anlagen einfacher Art, die sich nur Anordnung
k.^

es ab^~über wenige Grundstücke erstrecken und bei denen sich der Bedarf an es

Land sofort hinreichend bestimmen läßt, oder sind nur ganze Grundstücke
zu enteignen oder nur Rechte an Grundstücken zu bestellen oder auf-
zuheben, so kann die Yerleihungsbehörde von Amts wegen oder auf An-
trag des Unternehmers den Plan vorbehaltlich der späteren Entscheidung
über etwaige Widersprüche sofort zur Enteignung genehmigen und das
abgekürzte Verfahren anordnen. Die zu dem Behufe einzureichenden
Unterlagen müssen den Vorschriften -des § 40 entsprechen.

(2) Dieses Verfahren kann durch Verordnung auch für bestimmte Gattungen
von Enteignungen, soweit im einzelnen Ealle nach der Entschließung der
Enteignungsbehörde die Voraussetzungen des Absatzes l vorliegen, all-
gemein vorgeschrieben oder zugelassen werden.

§ 68. (i) Im abgekürzten Verfahren fällt die in den §§ 43 bis 45 Art des ab-
geordnete besondere Planfeststellung weg und ist unter entsprechender kürz*611

Anwendung der Vorschriften in den §§ 40, 41 Absatz l bis 4, 42 und 44
sofort das Verfahren nach den §§ 46 bis 57 abzusetzen. Anträge und
"Widersprüche, die im ordentlichen Verfahren nur bis zum Feststellungs-
termine zulässig sind, können im abgekürzten Verfahren bis zum. Enteig-
nungstermine angebracht werden.

(2) Werden Widersprüche gegen die Enteignung selbst oder gegen deren
Art oder Umfang erhoben, so ist das Verfahren in Ansehung der hierbei
in Frage kommenden Grundstücke oder Rechte so lange auszusetzen, bis
darüber von der zuständigen Behörde endgültig entschieden worden ist.

(3) Die enteigneten Grundstücke sind tunlichst sofort im Enteignungs-
termine mit den endgültigen Grenzzeichen zu versehen.

(4) Nach Fertigstellung der Anlage ist, wenn nicht nach Ermessen der
Enteignungsbehörde aus besonderen Gründen (§ 69 Absatz 1) ein Be-
rainungstermin abzuhalten ist, lediglich das in den §§ 61 bis 66 bestimmte
Verfahren abzusetzen. Ist nach Vollziehung der Enteignung ein weiteres
Verfahren nach Ermessen der Enteignungsbehörde nicht erforderlich, so
kann diese sofort im Enteignungstermine den Schluß des Verfahrens ver-
künden, und es ist dann lediglich den Vorschriften der §§ 51 bis 56, des
§ 61 Absatz l und der §§ 65 und 66 nachzugehen.

§ 69. (i) Machen sich bei der Bauausführung aus besonderen Gründen Verfahren bei
geringfügige und mit erheblichen Nachteilen nicht verbundene Änderungen Änderungen
des Flächenbedarfes oder unwesentliche Abweichungen oder Ergänzungen ^es Flächen-
bei den auf Grund von §§16, 17 angeordneten Nebenanlagen notwendig, von^Neben-1

so hat der Unternehmer hierzu die Genehmigung der Enteignungsbehörde anlagen.
einzuholen, soweit nicht die betroffenen Eigentümer oder Berechtigten
ihre Zustimmung freiwillig erklären. Die Genehmigung der Enteignungs-
behörde ist den Beteiligten schriftlich zu eröffnen; sie gilt als Überweisung.

(2) In anderen, als den in Absatz l bezeichneten Fällen ist, soweit nicht
die betroffenen Eigentümer oder Berechtigten ihre Zustimmung freiwillig
erklären, ein neues Verfahren einzuleiten.
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IV. Verfahren in dringlichen Fällen.
Voraussetz-
uf en

§ 70. (i) Die Verleihungsbehörde kann in dringlichen Fällen, wenn
die sofortige Ausführung eines die Enteignung rechtfertigenden Unter-
nehmens zur Abwendung drohender Gemeingefahr erforderlich ist oder

Verfahrens, wenn die begonnene Ausführung oder der Betrieb eines solchen Unter-
nehmens durch unvorhergesehene Ereignisse unterbrochen worden und
die Fortstellung des Baues oder Betriebes aus Gründen des öffentlichen
Wohles geboten ist, die sofortige Entziehung oder Beschränkung von
Grundeigentum oder von Rechten an Grundstücken, soweit solche un-
umgänglich nötig erscheint, vorbehaltlich nachträglicher Feststellung des
Gegenstandes der Enteignung und der Entschädigung, gegen angemessene
Sicherheitsleistung des Unternehmers verfügen.
(2) In solchen Fällen bedarf es nicht Königlicher Genehmigung und
nicht öffentlicher Bekanntmachung der Enteignungsverordnung. Die Ent-
eignung wird durch Eröffnung der Verordnung an die betroffenen Eigen-
tümer oder Berechtigten Seiten der Enteignungsbehörde vollzogen.
(3) Der Enteignungsplan ist vom Unternehmer unverzüglich nach Voll-
ziehung der Enteignung aufzustellen und bei der Enteignungsbehörde
einzureichen. Letztere hat nach den Vorschriften der §§ 42 und 44 zu
verfahren und das Entschädigungsverfahren unter entsprechender An-
wendung der Vorschriften der §§ 46 bis 66 abzusetzen.

Rechte
Dritter.

Vierter Abschnitt.

Wirkungen der Enteignung.

Eintritt der § 71. (i) Mit der Eröffnung der Enteignungserklärung an den-
Eechts- jenigen, dem dadurch Grundeigentum oder ein anderes Recht zu Gunsten

änderung. <jes Unternehmers entzogen oder beschränkt wird, tritt die entsprechende
Rechtsänderung ein.
(2) Das Gleiche gilt, soweit durch Erklärung der Enteignungsbehörde
im Verfahren Dritten Rechte an einem Grundstücke bestellt werden.
(3) Die Vorschriften der §§ 892 und 893 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
finden keine Anwendung.

Wirkung auf § 72. (i) Wird durch die Enteignungserklärung Eigentum oder ein
dingliche anderes Recht entzogen, so erlöschen, vorbehaltlich der Bestimmung des

§ 73 Absatz 3, mit dem Zeitpunkte ihrer Eröffnung an den Enteigneten
alle am Gegenstande der Enteignung bestehenden Rechte Dritter, soweit
sie nicht in der Erklärung den Beteiligten besonders vorbehalten oder
vom Unternehmer ausdrücklich übernommen worden sind.
(2) Wird durch die Enteignungserklärung Eigentum beschränkt, so geht
das bestellte Recht den übrigen Belastungen des Grundstückes mit Aus-
nahme der Landrenten, der in § 30 des Gesetzes, die Ausführung des
Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 18. August 1896 und des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche von demselben Tage betreffend,
vom 18. Juni 1898 (G.- u. V.-B1. S. 195) bezeichneten Landeskulturrenten
und der in § 28 des Gesetzes zu Ausführung einiger mit dem Bürger-
Hohen Gesetzbuche zusammenhängender Reichsgesetze vom 15. Juni 1900
(G. u. V.-B1. S. 274) bezeichneten Ablösungsrenten vor, soweit nicht in der
Enteignungserklärung ein weniger weit gehender Vorrang festgesetzt ist.
Das auf die Eintragung des bestellten Rechtes gerichtete Ersuchen schließt
das Ersuchen um Verlautbarung des Vorranges in sich.
(3) Die Vorschrift des § 7 Absatz 3 bleibt unberührt.
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§ 73. (i) Grundsteuern und andere öffentliche Abgaben werden
durch die Enteignung nicht geändert.
(2) "Wird nur ein Teil eines Grundstückes enteignet, so sind die Grund-
steuern und öffentlichen Abgaben nach den bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften zu verteilen.
(3) Ist das Grundstück mit einer der in § 72 Absatz 2 bezeichneten
Renten belastet, so bleibt diese, wenn das Grundstück ganz enteignet
wird, bestehen. Wird nur ein Teil enteignet, so wird das enteignete
Trennstück von der Belastung befreit; es ist jedoch die Entschädigung
für dieses Trennstück auf Verlangen zur Tilgung eines seinem Werte
entsprechenden Teilbetrages der Rente zu verwenden. Die Enteignungs-
behörde hat solchenfalls wegen der Landrenten und der Landeskulturrenten
die Bezirkssteuereinnahme, in deren Bezirk das von der Enteignung be-
troffene Grundstück liegt, und wegen der Ablösungsrenten die Renten-
berechtigten aufzufordern, sich hierüber binnen drei Wochen zu erklären.
Wird innerhalb der gestellten Frist keine Erklärung abgegeben, so ver-
liert die Rentenbankverwaltung oder der sonstige Rentenberechtigte den
Anspruch auf anteilige Tilgung der Rente.

§ 74. Durch die Überweisung erlangt der Unternehmer das Recht,
den enteigneten Gegenstand in Besitz zu nehmen. Verweigert oder ver-
zögert der Besitzer die Räumung, so hat die Enteignungsbehörde auf
Antrag des Unternehmers die Räumung durch Zwangsmaßregeln herbei-
zuführen.

§ 75. (i) Bis zur Überweisung gebühren dem Enteigneten die
Nutzungen und trägt er die Lasten des enteigneten Gegenstandes. Er
hat dem Unternehmer gegenüber für diejenige Sorgfalt einzustehen, die
er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

(2) Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Ver-
schlechterung trägt der Unternehmer von der Eröffnung der Enteignungs-
erklärung an.

§ 76. (i) Der Unternehmer kann, so lange die Enteignungserklärung
noch nicht unanfechtbar geworden ist, den Antrag auf Enteignung zurück-
nehmen oder beschränken; er hat aber in diesem Falle die Beteiligten
wegen der durch das Enteignungsverfahren erwachsenen Nachteile und
Kosten zu entschädigen.
(2) Die Feststellung der Entschädigung erfolgt durch die Enteignungs-
behörde. Den Parteien steht die Beschreitung des Rechtsweges nach
§ 33 zu.
(3) Mit der Eröffnung der Rücknahme oder Beschränkung des Ent-
eignungsantrages durch die Enteignungsbehörde an die Beteiligten wird
der entsprechende frühere Rechtszustand ohne weiteres wieder hergestellt.

§ 77. (i) Tritt im Laufe des Verfahrens ein Wechsel in der Person
eines Beteiligten ein, so sind die bis dahin ergangenen Entscheidungen
und die von oder gegenüber dem Ausgeschiedenen vorgenommenen
Rechtshandlungen für und gegen den Nachfolger wirksam.
(2) Die Fortsetzung des Verfahrens gegen den Vorgänger bleibt so lange
auch rechtswirksam gegen den Nachfolger, als nicht der Vorgänger den
eingetretenen Wechsel der Enteignungsbehörde angezeigt oder, wenn sich
der Nachfolger freiwillig meldet, diesen bestätigt hat.

(3) Hat die Behörde von dem Wechsel nach Absatz 2 Kenntnis er-
halten, so scheidet der Vorgänger aus, und das Verfahren wird von nun
an lediglich gegen den Nachfolger fortgesetzt. Letzterer ist auch zur
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Erhebung der im Schlußverfahren festgestellten Nachentschädigungen
berechtigt, soweit sie sich nicht auf persönliche Nachteile des Vorgängers
aus der gegen diesen vollzogenen Enteignung beziehen, oder der Vor-
gänger sich den Anspruch auf die Nachentschädigungen nicht ausdrück-
lich vorbehalten und dies der Enteignungsbehörde angezeigt hat.
(4) Der Nachfolger kann, wenn er nach der Eröffnung der Enteignungs-
erklärung eingetreten ist, keine Ansprüche aus seiner Person erheben,
die nicht auch dem Vorgänger zugestanden haben würden.

Fünfter Abschnitt.
Parteivereinbarungen.

Wirkung von § 78. Die in den §§ 71 bis 75 bestimmten "Wirkungen der Ent-
Y**r*I%en eignung treten auch dann ein, wenn nach der ersten Auslegung des Planes

Gegenstand (§ ^) <^e Beteiligten über die Abtretung eines der Enteignung unter-
der Enteig- liegenden Grundstückes oder die den Gegenstand der Enteignung bildende
nung oder Aufhebung, Beschränkung eines Rechtes oder Bestellung eines solchen

^v^*6 Ent" un(^ über die hierfür zu leistende Entschädigung oder nur über den
SCleistuna;SS~ Gegenstand der Enteignung vor der Enteignungsbehörde einen Vertrag

schließen oder dieser Behörde einen solchen Vertrag überreichen und sich
vor ihr dazu bekennen, hierauf aber die Enteignungsbehörde den Vertrag
bestätigt. Die Bestätigung ist erst nach dem Erlöschen des Rechtes zur
Erhebung von Widersprüchen nach § 79 Absatz l und nur insoweit zu-
lässig, als nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben worden ist.

Widerspruch § 79. (i) Ist der Vertrag über den Gegenstand der Enteignung
Dritter geschlossen, so können ihm die Nebenberechtigten nur insoweit wider-

Vertrag^über1 sprechen, als diesen nach § 44 Absatz 3 ein Widerspruch gegen die Ent-
den Gegen- eignung zusteht. Das Recht zum Widerspruche erlischt, wenn der
stand der Widerspruch nicht innerhalb vierzehn Tagen, nachdem der Nebenberech-

Enteignung. ygte vom Inhalte des Vertrages durch die Enteignungsbehörde in Kenntnis
gesetzt worden ist, bei dieser erhoben wird.
(2) Ist rechtzeitig Widerspruch erhoben worden, so ist über die Zulässig-
keit und den Gegenstand der Enteignung zu entscheiden, als wäre kein
Vertrag geschlossen.
(3) Die Parteien bleiben an den Vertrag nur insoweit gebunden, als
durch die Entscheidung die Zulässigkeit der Enteignung anerkannt wird.

b) gegen den § 80. (i) Ist ein Vertrag über die Entschädigung zugleich mit dem
Vertrag über yertrage über den Gegenstand der Enteignung oder besonders geschlossen,
Schädigung. so kann dem Vertrage über die Entschädigung jeder Nebenberechtigte,

der ein rechtliches Interesse an der Entschädigungsfeststellung hat, binnen
einer Frist von drei Wochen, nachdem er von dem Vertrage Kenntnis
erlangt hat, bei der Enteignungsbehörde widersprechen.
(2) In diesem Falle hat die Enteignungsbehörde zunächst unter ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des § 51 Absatz l und 2 über
die Beachtlichkeit des Widerspruches zu entscheiden und wenn er nicht
hiernach abzuweisen ist, die Entschädigung festzustellen, als wäre kein
Vertrag geschlossen.
(3) Wird von der Behörde eine höhere Entschädigung festgestellt, so
behält der Vertrag auch dann seine Gültigkeit ZAvischen den Parteien;
der Unternehmer ist aber verpflichtet, den festgestellten Mehrbetrag für
den Nebenberechtigten zu hinterlegen. Die Vorschriften des § 56 sind
auf diesen Fall anzuwenden.
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(4) Der Nebenberechtigte kann seinen Anspruch gegen den Unternehmer
nach Maßgabe der Vorschriften des § 33 im Rechtswege verfolgen, in-
soweit er mit dem "Widerspruche von der Enteignungsbehörde abgewiesen
worden ist.
(s) Das Recht zum Widerspruche erlischt, wenn es nicht bis zum Ab-
laufe von drei Jahren nach dem Schlußtermine geltend gemacht wird.

§ 81. Auf die durch Vertrag vereinbarten Entschädigungen finden Anwendung
die Vorschriften der §§ 51 bis 56 entsprechende Anwendung. der§§51bis56.

§ 82. (i) Werden zwischen den Parteien oder einem Beteiligten Andererechts-
und einem Dritten über Veräußerung von Grundstücken oder Aufhebung geschäftliche
oder Bestellung von Rechten an Grundstücken Vereinbarungen geschlossen, ^^f^ jm

durch die eine sonst zu gewärtigende Enteignung nicht ersetzt wird, so Zusammen-
ist die Enteignungsbehörde auch zuständig für die erforderliche Be- hangemitdem
urkundung der Verträge, durch die die Verpflichtung zur Übertragung Verfahren,
des Eigentums begründet wird, sowie für die nach § 873 Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Bindung der Beteiligten erforderliche Be-
urkundung der Erklärungen, sofern die Verträge oder Erklärungen mit
dem Verfahren im Zusammenhange stehen.
(2) In diesen Fällen kann auch die Auflassung eines Grundstückes sowie
die Einigung, die nach § 873 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Bestellung
oder Übertragung eines Rechtes erforderlich ist, für das die sich auf
Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten, von den Beteiligten bei
gleichzeitiger Anwesenheit vor der Enteignungsbehörde erklärt werden.
(3) Auf die Beurkundung finden die Vorschriften des § 168 Satz 2 und
der §§ 169 bis 180 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung.

Sechster Abschnitt.

Riickerwerbsrecht und Vorkaufsrecht.
§ 83. (i) Tritt der Unternehmer, nachdem die Enteignungserklärung Voraus-

unanfechtbar geworden ist, vom Unternehmen ganz oder teilweise zurück, Setzungen und
oder wird das Unternehmen oder ein Teil davon aus einem anderen Rü^e^frbs-
Grunde nicht ausgeführt oder ein enteignetes Grundstück oder Recht für rechtes,
das Unternehmen oder dessen Nebenanlagen nicht verwendet, oder wird
der Betrieb der Anlage dauernd eingestellt, so sind der Enteignete und
seine Erben berechtigt, den Rückerwerb der nicht entsprechend ver-
wendeten Grundstücke oder Rechte zu verlangen (§§ 85, 86). Dieses
Recht erstreckt sich auch auf die durch einen Vertrag nach § 78 an den
Unternehmer abgetretenen oder zu dessen Gunsten aufgegebenen Grund-
stücke und Rechte sowie auf solche Gegenstände, welche erst auf Ver-
langen eines Entschädigungsberechtigten enteignet worden sind, wenn
dasjenige Grundstück oder Recht, dessen Enteignung zu diesem Verlangen
Anlaß gegeben hat, nicht entsprechend verwendet worden ist.
(2) Ein Rückerwerbsrecht wegen Nichtverwendung ist nicht gegeben,
wenn das nicht verwendete Grundstück oder Recht bestimmt ist, einem
künftigen Bedürfnisse des Unternehmens zu dienen, auf das bei der Plan-
feststellung Rücksicht genommen worden war.

(3) Der Antrag auf Rückerwerb ist bei der Enteignungsbehörde zu stellen.
(4) Die Enteignungsbehörde hat den Unternehmer zu hören und sodann
zu entscheiden. Sie kann ihm vor der Entscheidung nach ihrem Er-

C 5
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messen noch eine Frist zur Nachholung der unterlassenen bestimmungs-
gemäßen Verwendung des enteigneten Gegenstandes oder zur Wieder-
aufnahme des Betriebes einräumen.

Wirkungen § 84. (i) Wird dem Antrage auf Rückerwerb stattgegeben, so ist
des Rück- <jer Antragsteller verpflichtet, dem Unternehmer die Entschädigung zurück-
erwerbes. zuzalJen, die letzterer aus Anlaß der Enteignung des Grundstückes oder

Rechtes geleistet hat, mit Ausnahme jedoch der Vergütungen für solche
Schäden, die durch den Rückerwerb nicht ausgeglichen werden. Von der
Entschädigung ist die Wertsminderung, die inzwischen das enteignete
Grundstück durch die Benutzung seiten des Unternehmers oder sonst
erlitten hat, in Abzug zu bringen. Ist das Grundstück inzwischen ver-
bessert worden, so hat der Antragsteller auch hierfür, jedoch nur inso-
weit Ersatz zu leisten, als es dadurch für ihn brauchbarer und wert-
voller geworden ist. Bezüglich der darauf errichteten Gebäude oder
sonstigen neuen Anlagen steht dem Unternehmer das Recht der Weg-
nahme zu, wenn der Antragsteller nicht wenigstens deren Zeitwert zu
ersetzen bereit ist.
(2) Die dem Unternehmer zurückzuzahlende Summe ist nach den Vor-
schriften über die Enteignungsentschädigung (§§ ö2, 37) festzustellen.
(a) Die Entschädigungsfeststellung der Verwaltungsbehörde kann durch
Klage im Rechtswege nach § 33 angefochten werden.
(4) Die Vorschriften des vierten und fünften Abschnittes finden auf den
Rückerwerb entsprechende Anwendung. Zur Erhaltung der Wirksamkeit
gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs bedarf das Rück-
erwerbsrecht nicht der Eintragung.

Dauer des § 85. Ist nur ein Teil eines Grundstückes enteignet oder das Eigen-
Rückerwerbs- j.um an einem Grundstücke nur beschränkt worden, so steht das Rück-

^eilweiser1 erwerbsrecht dem Enteigneten und seinen Erben nur so lange zu, als
Enteignung, sie noch Eigentümer des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sind.

Erlöschen des § 86. Wird das Unternehmen infolge Rücktrittes des Unternehmers
Rückerwerbs- 0(jer aus eü^m anderen Grunde ganz oder teilweise nicht ausgeführt, so

rec es. ergeht das Rückerwerbsrecht, wenn der Berechtigte nicht innerhalb
dreier Monate, nachdem er vom Unternehmer hierzu schriftlich aufge-
fordert worden ist, davon Gebrauch macht. Unterbleibt die Aufforderung,
so kann der Berechtigte den Rückerwerb bis zum Ablaufe von zehn
Jahren nach der Eröffnung der Enteignungserklärung verlangen. Wird
ein enteignetes Grundstück oder Recht zu dem Unternehmen nicht ver-
wendet oder wird der Betrieb der Anlage dauernd eingestellt, so besteht
das Rückerwerbsrecht nur bis zum Ablaufe von fünf Jahren nach der
Inbetriebnahme der Anlage.

ßückerwerbs- § 87. Die Vorschriften der §§ 83 bis 86 finden auch dann An-
recht wegen wendung, wenn dem Unternehmer nach der Eröffnung der Enteignungs-
des^nter- erklärung das Enteignungsrecht auf Grund des § 12 Absatz 4 entzogen
nehmers. worden ist.

Vorkaufs- § 88. (i) Will der Unternehmer ein Grundstück oder ein Recht,
recht. das er durch Enteignung oder einen nach § 78 bestätigten Vertrag er-

worben hat, verkaufen, so steht dem jeweiligen Eigentümer des durch
die Enteignung verkleinerten Grundstückes (§13 Absatz 4) bis zum Ab-
laufe von fünfzehn Jahren nach der Eröffnung der Enteignungserklärung
das Recht zum Vorkaufe nach den Vorschriften der §§ 504 bis 513 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs und den folgenden Vorschriften zu. Dritten
gegenüber hat das Vorkaufsrecht die Wirkung einer Vormerkung zur
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Sicherung des durch, die Ausübung des Eechts entstehenden Anspruchs
auf Übertragung des Eigentums. Zur Erhaltung der Wirksamkeit gegen-
über dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs bedarf es nicht der Ein-
tragung.
(2) Ist der zu verkaufende Gegenstand erst auf Verlangen eines Ent-
schädigungsberechtigten enteignet worden, so besteht das Vorkaufsrecht
nur, wenn das Unternehmen infolge Rücktrittes des Unternehmers oder
aus einem anderen Grunde ganz oder teilweise nicht ausgeführt wird.
(3) Streitigkeiten über die Ausübung des Vorkaufsrechtes sind bis zum
Abschlüsse des Verfahrens von der Enteignungsbehörde, nach diesem Zeit-
punkte aber im Rechtswege zu entscheiden.

Siebenter Abschnitt.
Schluß- und Übergangsbestimmungen.

§ 89. (i) Für die Berechnung der in diesem Gesetze bestimmten
Fristen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Fällt das
Ende einer Frist auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so endigt
die Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages.
(2) Auf Antrag können gesetzliche und von einer Behörde festgesetzte
Fristen abgekürzt oder verlängert werden, wenn wichtige Gründe dar-
getan sind, gesetzliche Fristen jedoch nur in den besonders bestimmten
Fällen. Im Falle der Verlängerung wird die neue Frist von dem Ab-
laufe der vorigen Frist an berechnet, wenn nicht im einzelnen Falle
etwas anderes bestimmt ist.
(3) Termine können von Amtswegen und, wenn wichtige Gründe dargetan
sind, auf Antrag verlegt oder abgebrochen und neu anberaumt werden.
(4) Durch Vereinbarung Beteiligter können Fristen nicht geändert und
Termine nicht verlegt oder aufgehoben werden.
(5) Auf den Lauf der in § 9 Absatz 5, § 11 Absatz 5, § 12 Absatz 6,
§ 14 Absatz 9 und § 30 Absatz 2 bestimmten Fristen finden die Vor-
schriften der §§ 203, 206 und 207 des Bürgerlichen Gesetzbuchs An-
wendung. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand findet gegen die Ver-
säumung dieser Fristen nicht statt.
(e) Die Bestimmungen des § 33 und diejenigen über die Fristen und
Termine im gerichtlichen Verteilungsverfahren werden durch die Vor-
schriften in Absatz 2 bis 4 nicht berührt.

§ 90. (i) Die aus Anlaß des Enteignungsverfahrens bei den Verwal-
tungsbehörden entstehenden Kosten treffen den Unternehmer. Das Gleiche
gilt von den Kosten für die Amtshandlungen, die aus Anlaß einer Ent-
eignung von den Gerichten, Hinterlegungsstellen oder Grundbuchämtern
zu verrichten sind, vorbehaltlich der Vorschrift des § 55 Absatz 2.
(2) Werden durch erfolglose Anträge, Einwendungen oder Rechtsmittel
eines Beteiligten bei den Verwaltungsbehörden besondere Kosten veranlaßt,
so sind diese dem unterliegenden Teile aufzulegen, soweit dieser nicht
nach Ermessen der Behörde lediglich in berechtigter Wahrnehmung seiner
Interessen gehandelt hat.
(3) Die am Verwaltungsverfahren Beteiligten können Vergütung für Reisen
und Zeitversäumnis nur fordern, wenn ihr persönliches Erscheinen von der
Enteignungsbehörde nach § 38 Absatz l angeordnet worden ist.
(4) Die Kosten eines Vertreters hat der Unternehmer den Beteiligten
dann zu erstatten, wenn diese infolge erheblicher Entfernung vom Orte
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oder aus einem anderen wichtigen Grunde behindert sind, an dem Verwal-
tungsverfahren selbst teilzunehmen oder ihre Rechte in diesem zu wahren.

§§ 91 bis 96: § 91. Unberührt bleiben die, gesetzlichen Vorschriften über Ab-
Verhältms lösungen, Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegung von Grundstücken,

zum bisheri*- sowie die Vorschriften der §§ 37, 54 bis 76 Absatz l und 182 des All-
gen Eechte. gemeinen Baugesetzes vom 1. Juli 1900. Auch bleibt den Gemeinden

vorbehalten, für Enteignungen in Bauangelegenheiten im Sinne der §§ 59,
67, 68 und 72 des Allgemeinen Baugesetzes in Ansehung der Berück-
sichtigung der infolge des Unternehmens eintretenden Wertserhöhungen
und Wertsminderungen oder der Anrechnung von Vorteilen auf die Ent-
schädigungsleistung etwas anderes, als in den §§23 und 24 dieses Gesetzes
vorgesehen ist, durch Ortsgesetz zu bestimmen.

§ 92. Aufgehoben werden
das Mandat, den Straßenbau betreffend, vom 28. April 1781 hinsichtlich

der Entziehung oder Beschränkung von Grundeigentum oder von
Rechten an Grundstücken zur Anlegung neuer und Verbreiterung,
Geradelegung oder sonstigen Veränderung bestehender Straßen,

das Mandat, die Entschädigung der Grundstücksbesitzer für das zu einer
öffentlichen Straße abzutretende Land betreffend, vom 4 Januar 1820
(Ges.-Sammlg. S. 5) und

die §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes vom 7. Dezember 1837, den ersten Teil
der Ordonnanz vom 19. Juli 1828 betreffend (G.- u. V.-B1. S. 142).

§ 93. In den durch besonderes Gesetz bestimmten Fällen ist das
gegenwärtige Gesetz anzuwenden, soweit bei Enteignungen auf Grund
eines Reichsgesetzes eine landesrechtliche Regelung zugelassen und soweit
nicht für landesrechtliche Fälle etwas anderes in den §§ 91, 94 und 95
bestimmt ist.

§ 94. Für die im Mandate, die Eibstrom-Ufer- und Dammordnung
enthaltend, vom 7. August 1819 (Ges.-Sammlg. S. 197), im Gesetze, die
Expropriation von Grundeigentum für Erweiterungen bestehender Eisen-
bahnen betreffend, vom 21. Juli 1855 (G. u. V.-B1 S. 120), im Gesetze über
die Berichtigung von Wasserläufen und die Ausführung von Ent- und
Bewässerungsanlagen vom 15. August 1855 (G- u. V.-B1. S. 483), im Ge-
setze, die Verhütung und Tilgung der Rinderpest etc. betreffend, vom
30. April 1868 (G.- u. V.-B1. S. 264) und im Gesetze über Abtretung von
Grundeigentum zu Wasserleitungen für Stadt- und Dorfgemeinden vom
28. März 1872 (G.- u. V -Bl. S. 49) geordneten Enteignungsfälle bewendet
es rücksichtlich der Zulässigkeit der Enteignung und deren Feststellung
sowie der Zuständigkeit für das Verfahren bei den bisherigen Vorschriften.

§ 95. (i) Rücksichtlich der im Allgemeinen Berggesetze vom 16. Juni
1868 (G.- u. V.-B1. I S. 351) Abschnitt VIII Kapitel I geordneten Ent-
eignungsfälle bleiben die Vorschriften der §§ 122 bis 133 in Kraft.
(2) Der § 133 des Allgemeinen Berggesetzes erhält folgenden Zusatz:

Gegen die Entscheidung ist binnen einer Frist von vierzehn
Tagen nach deren Eröffnung Rekurs zulässig. Über den Rekurs
entscheidet, wenn die Enteignung für ein fiskalisches Bergwerks-
unternehmen stattfinden soll, das Ministerium des Innern nach
Vernehmen mit dem Finanzministerium, sonst das Finanzministe-
rium allein.

(3) Der § 134 des Allgemeinen Berggesetzes erhält folgende neue Fassung:
Die Entscheidung darüber, ob und in welcher Weise die Über-

lassung von Grundeigentum oder die Bestellung einer Dienst-
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barkeit wirklich einzutreten hat, sowie über alle sonstigen Streitig-
keiten aus den §§ 122 bis 132 erfolgt durch das Bergamt in
Gemeinschaft mit der zuständigen Amtshauptmannschaft.

Gegen die Entscheidung ist binnen einer Frist von vierzehn
Tagen nach deren Eröffnung Rekurs zulässig.

Können sich die Behörden erster Instanz zu einer überein-
stimmenden Entschließung nicht vereinigen oder wird gegen deren
Entscheidung Rekurs eingewendet, so entscheidet, wenn die Ent-
eignung für ein fiskalisches Bergwerksunternehmen stattfinden
soll, das Ministerium des Innern nach Vernehmen mit dem Finanz-
ministerium, in allen übrigen Fällen in Gemeinschaft mit dem
Finanzministerium.

In Fällen des § 130 ist vor der Entscheidung dasjenige Mi-
nisterium zu hören, zu dessen Bereiche das betroffene Grundstück
oder Gebäude gehört.

(4) Die §§ 135 bis 138 des Allgemeinen Berggesetzes werden aufgehoben.
An deren Stelle sind die entsprechenden Vorschriften des gegenwärtigen
Gesetzes anzuwenden. Auch im übrigen finden die Vorschriften dieses
Gesetzes auf die in Abschnitt VIII Kapitel I des Allgemeinen Berggesetzes
geordnete Überlassung des zum Bergbau erforderlichen Grundeigentums
Anwendung, soweit nicht in den §§ 122 bis 132 des Allgemeinen Berg-
gesetzes und in Absatz 3 dieses Paragraphen etwas Anderes bestimmt ist.

(5) Soweit im Allgemeinen Berggesetze und in anderen Gesetzen oder
Verordnungen auf die §§ 135 bis 138 Bezug genommen ist, sind die ent-
sprechenden Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes anzuwenden.

§ 96. Außer Kraft treten infolge dieses Gesetzes die §§ 16, 17 und 18
der Allerhöchsten Verordnung über die Leistungen für das Militär vom
30. November 1867 (G.- u. V.-B1. S. 519), die §§ 4 und 5 der Verordnung,
die technischen Vorarbeiten für den Bau von Privateisenbahnen betreffend,
vom 30. September 1872 (G. u. V.-B1. S. 439), die Verordnung, das Ver-
fahren bei Expropriationen für Eisenbahnzwecke betreffend, vom 7. März
1874 (G.- u. V.-B1. S. 17), ferner alle Verordnungen, die zur Ausführung
der in §§ 93 bis 95 bezeichneten Gesetze erlassen worden sind, soweit
sie sich auf die Enteignung oder Beschränkung von Grundeigentum oder
von Rechten an Grundstücken beziehen und nicht durch die Vorbehalte
in den §§ 94 und 95 aufrecht erhalten werden.

§ 97. (i) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1903 in Kraft. Übergangs-
(2) Alle Enteignungssachen, bei denen der Unternehmer die nach den Vorschriften,
bisherigen Vorschriften zur Einleitung des Verfahrens nötigen Unterlagen
bei der zuständigen Behörde eingereicht und die Behörde daraufhin das
Verfahren tatsächlich eingeleitet hat, werden nach den bisherigen Vor-
schriften zu Ende geführt. '
(s) Ist das Verfahren noch nicht eingeleitet worden, so finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes in vollem Umfange Anwendung. Liegt in diesem
Falle ein von der zuständigen Behörde genehmigter Enteignungsplan
schon vor, so gilt dieser als vorläufiger Plan im Sinne des § 40.

(4) Die Vorschriften der §§ 32, 33 und 71 bis 88 gelten auch für die
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingeleiteten Enteignungssachen.
Sind in solchen Fällen Entschädigungen von der Enteignungsbehörde
bereits festgestellt worden, so läuft den Beteiligten die Frist zur Be-
schreitung des Rechtsweges (§ 33 Absatz Ij von dem Inkrafttreten dieses
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Gesetzes an, soweit nicht nach dem bisherigen Rechte eine Frist schon
bestanden hat.

§ 98. Mit der Ausführung dieses Gesetzes werden die Ministerien
der Justiz, des Innern und der Finanzen beauftragt.

Urkundlich haben "Wir dieses Gesetz vollzogen und Unser König-
Hohes Siegel beidrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 24. Juni 1902.

Georg.
Georg von Metzsch.

(L. S.) Dr. Conrad "Wilhelm Eüg:er.
Dr. Viktor Alexander Otto.

2.

Verordnung der Ministerien des Innern, der
Finanzen und der Justiz,

die Ausführung des Enteignungsgesetzes für das Königreich
Sachsen vom 24. Juni 1902 betreffend; vom 24. November 1902.

(G. u. V.-B1. S. 401.)

Zur Ausführung des Enteignungsgesetzes für das Königreich Sachsen
vom 24. Juni 1902 (G.- u. V.-B1. S. 153) wird hiermit folgendes verordnet:

Allgemeine • § 1. (i) Alle im Gesetze vorgeschriebenen Eröffnungen, besonderen
Vorschrift für behördlichen Benachrichtigungen, Ladungen und sonstigen Zufertigungen

Zufertig- an Beteiligte im Verwaltungsverfahren sind zu Protokoll bekannt zu
ungen. machen oder zuzustellen. Die Zustellung erfolgt gemäß der Verordnung,

die Zustellung behördlicher Zufertigungen in Verwaltungssachen betreffend,
vom 3. September 1888 (G. u. V.-B1. S. 591), und zwar in der in den
§§ 13 bis 17 vorgeschriebenen .Form, sowie gemäß der hierzu erlassenen
Ergänzungs- und Erläuterungsverordnung vom 25. Januar 1902 \G.- u.
V.-B1. S. 5). Die vorstehenden Vorschriften gelten auch für die Anzeige
der Enteignungsabsicht nach § 15 und die Untersagung der Weiterführung
begonnener Anlagen nach § 27 Absatz l Satz 2, dagegen nicht für die in
§ 14 Absatz 4 vorgeschriebene Benachrichtigung.
(2) Soweit von der Eröffnung, besonderen Benachrichtigung, oder sonstigen
behördlichen Zufertigung an einen Beteiligten der Lauf einer Frist ab-
hängt, beginnt dieser erst mit der Bekanntmachung zu Protokoll oder
der gemäß Absatz l bewirkten Zustellung.

Zu § 2 § 2. (i) Dem Antrage auf Verleihung des Enteignungsrechtes ist,
Absatz 2. soweit nicht nach § 67 des Gesetzes das abgekürzte Verfahren vom

v'Hh a"f Unternehmer beantragt wird, oder allgemein vorgeschrieben oder zuge-
des Enteig- lassen ist und die Vorschrift des § 67 Absatz l Satz 2 Anwendung

nungsrechtes. findet, eine allgemeine Beschreibung des Unternehmens und Darlegung
der Gründe, aus denen die Enteignung notwendig wird, ferner ein all-
gemeiner Plan der beabsichtigten Anlage beizufügen, in dem die Umrisse
der Anlage und der zu enteignenden Grundstücke oder Grundstücksteile
eingezeichnet sind, sowie deren örtliche Lage nach Verwaltungs- und
Gemeindebezirken angegeben ist.
(2) Diese Unterlagen müssen den Nachweis enthalten, daß der Plan der
beabsichtigten Anlage von der zu Genehmigung oder Anordnung des
Unternehmens zuständigen Behörde genehmigt ist.
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(s) Handelt es sich um ein Unternehmen des Staates, für das im Staats-
haushalts-E tat die Mittel besonders eingestellt sind, so genügt an Stelle
der in Absatz l geforderten allgemeinen Beschreibung der Hinweis auf
die dem betreffenden Königlichen Dekrete beigegebene Begründung.

§ 3. In den Fällen des § 2 Absatz 3 des Gesetzes erfolgt die öffent- Zu § 2
liehe Bekanntmachung des Antrages auf "Verleihung des Enteignungs- „Absatz 3.
rechtes durch eine vom Ministerium des Innern beauftragte mittlere oder ^ entliche
untere Verwaltungsbehörde. Die Einwendungen gegen den Antrag sind machung
bei dieser Behörde anzubringen. Letztere hat nach Ablauf der in der des Antrages.
Bekanntmachung gesetzten Frist über das Ergebnis gutachtlich zu be-
richten.

§ 4. (i) In den durch besonderes Gesetz bestimmten Fällen (§§ 91, Zu § 3.
94 und 95) ist. die Enteignungsverordnung, auch soweit deren Bekannt- Bekannt-
machung bisher nicht vorgeschrieben war, in den Amtsblättern derjenigen ™ach.ung der
Verwaltungsbehörden, in deren Bezirken das Unternehmen ausgeführt Verordnung!
werden soll, bekannt zu machen.
(2) Das Gleiche gilt, soweit nach dem Gesetze über die Berichtigung
von Wasserläufen und die Ausführung von Ent- und Bewässerungs-
anlagen vom 15. August 1855 (G.- u. V.-B1. S. 483) und nach dem Gesetze
über Abtretung von Grundeigentum zu Wasserleitungen für Stadt- und
Dorfgemeinden vom 28. März 1872 (G.- u. V.-B1. S. 49) das Enteignungs-
recht durch die Genehmigung des Planes begründet wird, von dem diese
Genehmigung enthaltenden Beschlüsse der zuständigen Behörde.
(a) Als Enteignungsverordnung gilt für die Fälle des Allgemeinen Berg-
gesetzes vom 16. Juni 1868 (G- u. V.-B1.1 S 351) Abschn. VIII Kap. I
§§ 122 flg. die Entscheidung des Bergamtes nach § 133 dieses Gesetzes.
(4) Für die Fälle des Gesetzes, die Verhütung und Tilgung der Einder-
pest etc. betreffend, vom 30. April 1868 (G.- u. V.-B1. S. 264) § 6, be-
ziehentlich des Bundesgesetzes, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend,
vom 7. April 1869 (B.-G.-B1. S. 105) § 2 Ziffer 5 kommt die Vorschrift
des Enteignungsgesetzes § 70 Absatz 2 in Anwendung.

§ 5. (i) Wird eine Anlage der in § 4 des Gesetzes bezeichneten Zu § 4.
Art von der Amtshauptmannschaft angeordnet, so ist die hierauf be- Enteignung
zügliche Verfügung besonders zu erlassen und erst, nachdem diese un- zu Wege-
anfechtbar geworden ist, über die Verleihung des Enteignungsrechtes zu an agen>

beschließen.
(2) Die Genehmigung des Ministeriums des Innern zur gänzlichen oder
teilweisen Enteignung von Gebäuden (§ 4 Absatz 2) ist vor der endgültigen
Planfeststellung einzuholen.

§ 6. (i) Die Übertragung des Enteignungsrechtes auf einen anderen Zu § 5.
Unternehmer erfolgt in den Fällen des § 2 des Gesetzes durch das Übertragung
Ministerium des Innern mit Genehmigung des Gesamtministeriums, in des Entfig-
anderen Fällen durch die Verleihungsbehörde. nungsre
(2) Der Antrag auf Übertragung ist in den Fällen des § 2 des Gesetzes
bei dem Ministerium des Innern, in anderen Fällen bei der Verleihungs-
behörde einzureichen. Der Antragsteller hat hierbei die die Übertragung
rechtfertigenden Umstände darzulegen und, soweit nötig, nachzuweisen.

§ 7. Werden der Enteignungsbehörde im Laufe des Verfahrens Ver- Zu § 6
hältnisse bekannt, die eine nachträgliche Sicherheitsleistung oder Erhöhung Abs. 2 und 3.
der bereits geleisteten Sicherheit geboten erscheinen lassen, so hat sie Sicherheits-
hierüber unverzüglich an das Ministerium des Innern Anzeige zu erstatten. as ung'
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Hinter- § 8. Hinterlegungsstellen sind die Amtsgerichte, soweit nicht das
legungssteHe. Gesetz die besondere Bestimmung der Hinterlegungsstelle vorsieht.

Zu § 7 § 9. (i) Liegt ein Fall des § 7 Absatz 4 des Gesetzes vor, so hat
Absatz 4. die Enteignungsbehörde zunächst die Erklärung der mit der Verwaltung

von^öffent^ ^es Grundstückes Oder Ausübung des Rechtes betrauten Behörde über
liehen Sachen. die Inanspruchnahme des Grundstückes oder Rechtes für das Unternehmen

zu erfordern. Kommt auf Grund dieser Erklärung eine Einigung mit dem
Unternehmer nicht zu stände, so hat sie die nächsthöhere Aufsichtsbehörde
um Entscheidung darüber anzugehen, ob und inwieweit das Grundstück
oder Recht für seinen bisherigen Zweck entbehrlich ist oder sich die
künftige Verwendung zu diesem Zwecke mit dem neuen Unternehmen
vereinigen läßt oder geeigneter Ersatz dafür vom Unternehmer geboten
wird, und auf Grund dieser Entscheidung sodann selbst über die Zulässig-
keit der Enteignung zu entscheiden.
(2) Ist die Enteignungsbehörde selbst Aufsichtsbehörde, so kann ihre
Entscheidung über die bezeichneten Vorfragen von den Beteiligten zu-

f leich mit der Entscheidung über die Zulässigkeit der Enteignung ange-
jchten werden.

§ 10. Treten Verhältnisse der in § 12 Absatz 3 oder 4 bezeichneten
Art ein, so hat die Enteignungsbehörde hierüber unverzüglich an das
Ministerium des Innern Bericht zu erstatten.

§11. (i) Die Ermächtigung zu Vorarbeiten im Sinne des Gesetzes
über Abtretung von Grundeigentum zu Wasserleitungen für Stadt- und
Dorfgemeinden vom 28. März 1872 § 9 wird für Städte, welche die
Revidierte Städteordnung haben, von der Kreishauptmannschaft, sonst von
der Amtshauptmannschaft erteilt.
(2) Die Ermächtigung ist in der in § 4 Absatz l dieser Verordnung vor-
geschriebenen "Weise bekannt zu machen. Das Gleiche gilt von der Ge-
stattung von Vorarbeiten für die Berichtigung eines Wasserlaufes nach
der Ausführungsverordnung zum Gesetze über die Berichtigung von
Wasserläufen etc. vom 15. August 1855 (G.- u. V.-B1. S. 495) § 6.
(s) Im übrigen finden auf die Vorarbeiten zu den in Absatz l und 2
bezeichneten Anlagen die Vorschriften des Enteignungsgesetzes § 14 An-
wendung.

§ 12. Die mit der Ausführung von Vorarbeiten beauftragten oder
sonst im Verfahren als Vertreter des Unternehmers auftretenden Personen
sind mit einem behördlichen oder behördlich beglaubigten Ausweise zu
versehen, aus dem sich ihre Befugnis zur Vertretung des Unternehmers
ergibt.

§ 13. Enteignungsbehörden für die von der Zuständigkeit der Amts-
hauptmannschaften ausgenommenen Städte sind die Amtshauptmannschaf-
ten, welche in diesen Städten ihren Sitz haben, und zwar für Dresden
rechts der Elbe die Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt und für
Dresden links der Elbe die Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt, soweit
nicht im einzelnen Falle eine andere Amtshauptmannschaft oder ein ein-
zelner Beamter mit besonderem Auftrage versehen wird. Über die Auf-
tragserteilung beschließt das Ministerium des Innern.

§ 14. (i) Hinsichtlich der Enteignungsunterlagen für Eisenbahnen,
Wasserlaufsberichtigungen und Wasserleitungen bewendet es bis auf
weiteres bei den Vorschriften der Verordnung, die technischen Vorarbeiten
für den Bau von Privateisenbahnen betreffend, vom 30. September 1872
(G.- u. V.-B1. S. 439) §§ 8 und 12, der Verordnung zur Ausführung des
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Gesetzes vom 15. August 1855 über die Berichtigung von Wasserläüfen
und die Ausführung von Ent- und Bewässerungsanlagen vom 15. August
1855 (G.- u. V.-B1. S 495) §§ 7 und 9 und der Verordnung zur Ausführung
des Gesetzes vom 28. März 1872 über Abtretung von Grundeigentum zu
"Wasserleitungen für Stadt- und Dorfgemeinden vom 28. März 1872 (G.- u.
V.-B1. S. 53), soweit nicht in § 40 Absatz l und 2 des Enteignungsgesetzes
weitergehende Vorschriften getroffen sind.
(2) Die Absteckung der zu enteignenden Flächen hat durch 50 cm hohe
und mindestens 5 cm starke Pfähle so zu erfolgen, daß dadurch die Größe
und Gestalt der zu enteignenden Flächen deutlich erkennbar wird. Bei
neuen Eisenbahnen, Wegeanlagen, Wasserlaufsberichtigungen und Wasser-
leitungen ist in derselben Weise auch die Mittellinie .durch Pfähle im
Abstände von höchstens je 100 m abzustecken.

§ 15. Werden nachträglich andere, als die in dem ausgelegten Plane
bezeichneten Grundstücke und Rechte von der Enteignung betroffen (§ 44,
§ 45 Absatz 3, 4, § 48, § 60 Absatz l des Gesetzes), so ist das Ersuchen,
das gemäß § 42 des Gesetzes an das Grundbuchamt gestellt worden ist,
nachträglich entsprechend zu vervollständigen.

§ 16. Die Unschädlichkeit der Auszahlung nach § 51 Absatz l und 2
des Gesetzes ist in klar zu Tage liegenden Fällen von Amtswegen, sonst
nur auf Antrag des Unternehmers zu erklären. Im letzteren Falle hat
der Unternehmer die nötigen Nachweise für die Unschädlichkeit spätestens
binnen einer Woche nach Feststellung der Entschädigung beizubringen.
Über die Unschädlichkeit der Auszahlung ist von der Enteignungsbehörde
entweder bei Feststellung der Entschädigung oder spätestens binnen einer
Woche, nachdem der Unternehmer seinen Antrag gestellt und begründet
hat, Entschließung zu fassen Der Beschluß ist den Beteiligten gemäß der
Vorschrift in § l dieser Verordnung zu eröffnen.

§ 17. (i) Die Berainungsgrundrisse sind im Maßstabe l: 1000 auf-
zunehmen. In den Grundrissen sind die Flächen, die zur Anlage selbst
enteignet und dauernd verwendet worden sind, ferner die nach § 13 des
Gesetzes auf Grund des Ausdehnungsrechtes enteigneten, sowie die zu
Nebenanlagen im Sinne der §§ 16 und 17 des Gesetzes in Anspruch ge-
nommenen Grundstücksteile durch verschiedenfarbige Bezeichnung oder
andere Merkmale (Schraffierung etc.) besonders zu kennzeichnen. Im Be-
rainungsgrundrisse und im Flächenverzeichnisse (§-61) sind die enteigneten
Grundflächen übereinstimmend mit' dem Grundbuche oder durch Hin-
weisung auf das Grundbuchblatt zu bezeichnen (Grundbuchordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 — E.-G.-B1. S. 754 flg.
— § 28 Satz 1). Ist ein Flurstück oder ein sonstiger Gegenstand einer
im Grundbuche eingetragenen Bezeichnung (Verordnung zur Ausführung
der Grundbuchordnung vom 26. Juli 1899 — G.-.u. V.-B1. S. 261 flg. —
§ 4, § 45 Absatz 1) nur zum Teil enteignet worden, so ist dieser Teil,
falls nicht ein begründeter Antrag auf seine Ausscheidung aus dem Grund-
buche vorliegt (Grundbuchordnung § 90 Absatz 2), vorläufig mit einer
vorzuschlagenden neuen Bezeichnung zu versehen.
(2) In den Nachentschädigungsberechnungen sind die enteigneten Flächen
nach den in Absatz l Satz 2 bezeichneten drei Gattungen getrennt zu
halten. Ebenso sind die Entschädigungen für entzogene oder beschränkte
Rechte, für dauernd oder vorübergehend auferlegte Eigentumsbeschränk-
ungen, für sonst vorübergehend in Anspruch genommene Grundstücke,
sowie für alle Vermögensschäden im Sinne des § 22 Absatz l unter b
und c getrennt zu berechnen, soweit nicht ausnahmsweise aus besonderen
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Gründen eine summarische Schätzung des gesamten Schadens oder ein-
zelner Ersatzgruppen als sachgemäß zu erachten ist.

Zu § 65. § 18. Vor dem Ersuchen um Berichtigung des Grundbuchs hat die
Berichtigung Enteignungsbehörde den Unternehmer zu benachrichtigen und ihm anheim-
Grundbuchs zugeben, Anträge über die Art der Eintragung im Grundbuche bei dem

Grundbuchamte zu stellen.
§ 19. (i) Die Enteignungsbehörde hat dem Ersuchen um Be-

richtigung des Grundbuchs den Berainungsgrundriß und das Flächen-
verzeichnis beizufügen. In dem Ersuchen sind die enteigneten Flächen

.in der in § 17 Absatz l Satz 3, 4 dieser Verordnung bestimmten "Weise
zu bezeichnen. Ist die Bezeichnung im Berainungsgrundrisse und im
Flächenverzeichnisse vorschriftsmäßig, so genügt die Bezugnahme auf
diese Unterlagen.
(2) Nach der Berichtigung des Grundbuchs sind der Berainungsgrundriß
und das Flächenverzeichnis der Enteignungsbehörde zurückzugeben.

§ 20. Die Grundbuchämter haben die 'enteigneten Grundstücksteile
vor endgültiger Feststellung der nach § 17 Absatz l Satz 4 dieser Ver-
ordnung etwa vorläufig vorgeschlagenen Bezeichnung abzuschreiben und,
soweit sie nicht aus dem Grundbuche auszuscheiden sind, auf andere
Grundbuchblätter zu übertragen. Die Vorschriften der §§ 2 flg. der Ver-
ordnung vom 13. November 1874 (G.- u. V.-B1. S. 431) sind entsprechend
anzuwenden.

Zu § 66. § 21. Zur Regelung der Grundsteuerverhältnisse bedarf es nicht des
Eegelung der in der Ausführungsverordnung zum Gesetze über die Teilbarkeit des
^eStaUsT Grundeigentums vom 30- November 1843 (G. u V.-B1. S. 258) vor-

geschriebenen Dismembrationsverfahrens.
Zu § 67. § 22. (i) Das abgekürzte Verfahren im Sinne des § 67 des Gesetzes

Abgekürztes ist, ohne daß es eines hierauf gerichteten besonderen Antrages des Unter-
Verfahren, nehmers und der Anordnung der Verleihungsbehörde bedarf, anzuwenden

bei Enteignungen zu Wegeanlagen nach § 4 des Gesetzes, ferner zu Er-
weiterungen bestehender Eisenbahnen nach dem Gesetze vom 21. Juli
1855 (G.- u. V.-B1. S. 120), zu bergbaulichen Anlagen nach dem Allgemeinen
Berggesetze vom 16. Juni 1868 (G.- u. V.-B1. I S. 351) Abschn. VIII
Kap. I und zu "Wasserleitungen für Stadt- und Dorfgemeinden nach dem
Gesetze vom 28. März 1872 (G.- u. V.-B1. S. 49), im letzteren Falle jedoch
nur, wenn die Enteignung sich nicht über den Flurbezirk der enteignungs-
berechtigten Gemeinde hinaus erstreckt, sowie zu Enteignungen nach dem
Allgemeinen Baugesetze vom 1. Juli 1900 (G.- u. V.-B1. S. 381), §§ 59, 67,
68 und 72.
(2) Die Enteignungsbehörde hat jedoch in jedem einzelnen dieser Fälle
zu prüfen, ob für die Anwendung des abgekürzten Verfahrens die Vor-
aussetzungen des § 67 Absatz l des Enteignungsgesetzes gegeben sind,
und falls diese nicht vorliegen, zunächst das Planfeststellungsverfahren
nach §§ 41 bis 45 abzusetzen. Diese Vorschriften gelten auch für die
Fälle des § 97 Absatz 3.

Zu §§ 78 und § 23. (i) Verträge der in § 78 des Gesetzes bezeichneten Art sind
79 Absatz l. den Nebenberechtigten (§ 79 Absatz 1) ihrem wesentlichen Inhalte nach

^oif1"18 durch Vorlegung an Amtsstelle bekannt zu geben oder in Abschrift zuzu-
Verträgen. fertigen.

(2) Der Bestätigungsbeschluß ist sämtlichen Beteiligten zu eröffnen,
(s) Die Vorschriften des § l dieser Verordnung finden Anwendung.
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§ 24. Rücksichtlich der in § 95 des Gesetzes bezeichneten Ent- Zu § 95.
eignungsfälle wird folgendes bestimmt: Mr^Täu

1. Die im Enteignungsgesetze der Verleihungsbehörde überwiesenen liehe Anlagen.
Geschäfte werden bis zur Einleitung des Verfahrens nach § 40 von dem
Bergamte allein, nach diesem Zeitpunkte von dem Bergamte in Gemein-
schaft mit der zuständigen Amtshauptmannschaft wahrgenommen.

2. Enteignungsbehörde im Sinne des Enteignungsgesetzes ist
a) für das Vorverfahren (§§ 40 bis 45),
b) für das abgekürzte Verfahren (§§ 67 flg.) bis zur Genehmigung

des Planes und einschließlich dieser,
c) für das Verfahren in dringlichen Fällen rücksichtlich der Voll-

ziehung der Enteignung (§70 Absatz 2) und der nachträg-
lichen Planfeststellung (§70 Absatz 3),

d) für die Entscheidungen über nachträgliche Ausdehnung der
Enteignung in den Fällen der §§ 48 und 60 Absatz l Satz l
und die Entscheidungen über nachträgliche Änderungen des
Flächenbedarfes nach § 58 Absatz l und § 69 Absatz l,

e) für das Rückerwerbsverfahren rücksichtlich der Entscheidung
über den Antrag auf Rückerwerb nach § 83 Absatz 4

das Bergamt in Gemeinschaft mit der zuständigen Amts-
hauptmannschaft,

f) für das Enteignungs- und Entschädigungsverfahren (§§ 46 bis 66)
sowie in allen übrigen Fällen (§§ 68 bis 90), vorbehaltlich der
Ausnahmen unter b bis e,

die Amtshauptmannschaft allein.
3. Als die der Enteignungsbehörde zunächst vorgesetzte Verwaltungs-

behörde im Sinne des § 35 Absatz 3 Satz 3 gilt die in § 134 Absatz 3
des Allgemeinen Berggesetzes bestimmte Ministerialinstanz.

4. Soweit im Verfahren das Bergamt mitzuwirken hat, bedarf es zur
Entscheidung von bergtechnischen Fragen der Zuziehung besonderer
Sachverständiger nur, wenn solche von der Enteignungsbehörde für er-
forderlich erachtet wird.

5. Die Auslegung der Enteignungsunterlagen (§ 41 Absatz l des Ent-
eignungsgesetzes) erfolgt bei der Amtshauptmannschaft.

6. Die Verordnung zur Ausführung des Allgemeinen Berggesetzes
vom 2. Dezember 1868 (G.- u. V.-B1. II S. 1294) wird, wie folgt, ergänzt
und abgeändert:

a) § 120 Absatz l erhält den Zusatz:
Die dem Antrage beizufügenden Unterlagen müssen den

Vorschriften des § 40 Absatz l Satz l und Absatz 2 des Ent-
eignungsgesetzes von! 24. Juni 1902 entsprechen. Vor der Ein-
leitung des Verfahrens nach § 134 des Allgemeinen Berggesetzes
kann die Enteignungsbehörde die Einreichung etwa weiter er-
forderlicher Unterlagen verlangen.

b) In § 120 wird nach Absatz 3 folgende neue Bestimmung ein-
geschaltet:

Vor der Entscheidung ist die dem Unternehmer nach § 6
des Enteignungsgesetzes aufzuerlegende Sicherheitsleistung zu
bestimmen und dafür Sorge zu tragen, daß diese in der vor-
geschriebenen "Weise bewirkt wird.

c) § 121 erhält folgende neue Fassung:
Ist die Entscheidung des Bergamtes nach § 133 des Gesetzes

unanfechtbar und vom Unternehmer die verlangte Sicherheit
C 6*
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bestellt worden, so hat das Bergamt den Antrag nebst den
Unterlagen (§ 120 Absatz 1) und der getroffenen Entscheidung
der zuständigen Amtshauptmannschaft zu übermitteln, worauf
nach § 134 flg. des Gesetzes das Weitere vorzukehren ist.

Können sich das Bergamt und die Amtshauptmannschaft
zu einer übereinstimmenden Entschließung nicht vereinigen,
so haben sie ihre abweichenden Ansichten, wenn die Ent-
eignung für ein fiskalisches Bergwerksunternehmen stattfinden
soll, dem Ministerium des Innern, in allen übrigen Fällen den
Ministerien des Innern und der Finanzen in einem gemein-
schaftlichen Berichte vorzutragen.

Dresden, den 24. November 1902.
Die Ministerien des Innern, der Finanzen und der Justiz.

v. Metzsch. Dr. Eüger. Dr. Otto.
Effler.

3.

Gesetz,
die Unfallfürsorge für Beamte betreffend; vom I. Juli 1902.

(G.- u. V.-B1. S. 248.)
"Wir, Georg, von Gottes Gnaden König von Sachsen etc.,

verordnen unter Aufhebung des Gesetzes, die Fürsorge für Beamte in-
folge von Betriebsunfällen betreffend, vom 9. April 1888 (G.-u. V.-B1.
S 113 flg.) mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, was folgt:

§ 1. Beamte der Staats-Zivil Verwaltung erhalten, wenn sie infolge
eines im Dienste erlittenen Unfalles dauernd dienstunfähig werden, als
Pension sechsundsechzigzweidrittel Prozent ihres jährlichen Dienst-Ein-
kommens.

Wenn solche Beamte infolge eines im Dienst erlittenen Unfalls nicht
dauernd dienstunfähig geworden, aber in ihrer Erwerbsfähigkeit beein-
trächtigt worden sind, so erhalten sie bei ihrer Entlassung aus dem
Dienste als Pension:

1. im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für deren Dauer den im
ersten Absätze bezeichneten Betrag;

2. im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für deren Dauer denjenigen
Teil der vorstehend bezeichneten Pension, der dem Maße der
durch den Unfall herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit
entspricht.

Ist der Verletzte infolge des Unfalls nicht nur völlig dienst- oder
erwerbsunfähig, sondern auch derart hilflos geworden, daß er ohne fremde
Wartung und Pflege nicht bestehen kann, so ist für die Dauer dieser
Hilflosigkeit die Pension bis zu hundert Prozent des Diensteinkommens
zu erhöhen.

So lange der Verletzte aus Anlaß des Unfalls tatsächlich und un-
verschuldet arbeitslos ist, kann in den Fällen des Absatz 2 Ziffer 2 die
Pension bis zum vollen Betrage des Absatz l vorübergehend erhöht
werden.

Steht dem Verletzten nach anderweiter Bestimmung ein höherer Betrag
zu, so erhält er diesen.

Nach dem Wegfalle des Diensteinkommens sind dem Verletzten
außerdem die noch erwachsenden Kosten des Heilverfahrens (§ 9
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Absatz l des Gewerbe -Unfallversicherungs - Gesetzes, R.-G-B1. 1J900'
S. 585) zu ersetzen.

§ 2. Die Hinterbliebenen solcher Beamten der Staats-Zivilverwaltung,
die infolge eines im Dienst erlittenen Unfalls gestorben sind, erhalten:

1. als Sterbegeld, sofern ihnen nicht nach anderweiter Bestimmung
Anspruch auf Gnadengenuß zusteht, den Betrag des einmonatigen
Diensteinkommens oder der einmonatigen Pension des Ver-
storbenen, jedoch mindestens fünfzig Mark;

2. eine Rente. Diese beträgt jährlich
a) für die Witwe bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung,

ebenso für jedes Kind bis zum Ablaufe des Monats, in welchem
das achtzehnte Lebensjahr vollendet wird, oder bis zur etwaigen
früheren Verheiratung zwanzig Prozent des jährlichen Dienst-
einkommens des Verstorbenen, jedoch für die Witwe nicht
unter zweihundertundsechzehn Mark und nicht mehr als drei-
tausend Mark, für jedes Kind nicht unter einhundertsechzig
Mark und nicht mehr als eintäusendsechshundert Mark;

b) für Verwandte der aufsteigenden Linie, wenn ihr Lebens-
unterhalt ganz oder überwiegend durch den Verstorbenen be-
stritten worden war, bis zum Wegfalle der Bedürftigkeit
insgesamt zwanzig Prozent des Diensteinkommens des Ver-
storbenen, jedoch nicht unter einhundertundsechzig Mark und
nicht mehr als eintäusendsechshundert Mark; sind mehrere Be-
rechtigte dieser Art vorhanden, so wird die Rente den Eltern
vor den Großeltern gewährt;

c) für elternlose Enkel, falls ihr Lebensunterhalt ganz oder über-
wiegend durch den Verstorbenen bestritten worden war, im
Falle der Bedürftigkeit bis zum Ablaufe des Monats, in dem
das achtzehnte Lebensjahr vollendet wird, oder bis zur etwaigen
früheren Verheiratung insgesamt zwanzig Prozent des Dienst-
einkommens des Verstorbenen, jedoch nicht unter einhundertund-
sechzig Mark und nicht mehr als eintäusendsechshundert Mark.

Die Renten dürfen zusammen sechzig Prozent des Diensteinkommens
nicht übersteigen. Ergibt sich ein höherer Betrag, so haben die Ver-
wandten der aufsteigenden Linie nur insoweit einen Anspruch, als durch
die Renten der Witwe und der Kinder der Höchstbetrag der Renten
nicht erreicht wird, die Enkel nur soweit, als der Höchstbetrag der
Renten nicht für Ehegatten, Kinder oder Verwandte der aufsteigenden
Linie in Anspruch genommen wird. Soweit die Renten der Witwe und
der Kinder den zulässigen Höchstbetrag überschreiten, werden die ein-
zelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt.

Steht nach anderweiter Bestimmung einem von den Hinterbliebenen
ein höherer Betrag zu, so erhält er diesen.

Der Anspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst nach
dem Unfälle geschlossen worden ist, in besonderen Fällen kann jedoch
auch dann eine Witwenrente gewährt werden.

§ 3. Die Fürsorge erstreckt sich auf die Folgen von Unfällen bei
häuslichen und anderen Diensten, zu denen die in § l bezeichneten Be-
amten neben der Beschäftigung im Dienste von ihren Vorgesetzten heran-
gezogen werden.

§ 4. Erreicht das jährliche Diensteinkommen nicht den dreihundert-
fachen Betrag des für den Beschäftigungsort festgesetzten ortsüblichen
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Tagelohnes gewöhnlicher erwachsener Tagearbeiter (§ 8 des Kranken-
versicherungsgesetzes, R.-G.-B1. 1892 S. 417), so ist dieser Betrag der
Berechnung zu Grunde zu legen.

Bleibt der nach Absatz l zu Grunde zu legende Betrag hinter dem
Jahresarbeitsverdienste zurück, welchen während des letzten Jahres vor
dem Unfall Personen bezogen haben, die mit Arbeiten derselben Art in
demselben Betriebe oder in benachbarten gleichartigen Betrieben be-
schäftigt waren, so ist dieser Jahresarbeitsverdienst der Berechnung der
Rente zu Grunde zu legen.

Der 1500 Mark übersteigende Betrag kommt nur zu einem Drittel in
Anrechnung.

Bleibt bei den Beamten (§ 1), die nicht mit Pensionsberechtigung
angestellt sind und keiner mit staatlicher Beihülfe bestehenden Unter-
stützungskasse angehören, die nach vorstehenden Bestimmungen der Be-
rechnung zu Grunde zu legende Summe unter dem niedrigsten Dienst-
einkommen derjenigen Stellen, in welchen solche Beamte nach den be-
stehenden Grundsätzen zuerst mit Anspruch auf Pensionsberechtigung
oder Ruhestandsunterstützung angestellt werden können, so ist der letztere
Betrag der Berechnung zu Grunde zu legen.

§ 5. Ist das der Berechnung der Hinterbliebenenrente zu Grunde
zu legende Diensteinkommen infolge eines früher erlittenen, nach den
reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung oder Unfall-
fürsorge entschädigten Unfalls geringer als der vor diesem Unfälle be-
zogene Lohn oder das vor diesem Unfälle bezogene Diensteinkommen,
so ist die aus Anlaß des früheren Unfalls bei Lebzeiten bezogene Rente
oder Pension dem Diensteinkommen bis zur Höhe des der früheren Ent-
schädigung zu Grunde gelegten Jahresarbeitsverdienstes oder Dienstein-
kommens hinzuzurechnen.

§ 6. Der Bezug der Pension beginnt mit dem Wegfalle des Dienst-
einkommens, der Bezug der Hinterbliebenenrente mit dem Ablauf des
Gnadengenusses oder, soweit ein solcher nicht gewährt wird, mit dem
Ablaufe derjenigen Zeit, für die nach § 2 Absatz l Ziffer l das Dienst-
einkommen oder die Pension weiter bezogen worden ist.

Gehört der Verletzte auf Grund gesetzlicher oder statutarischer Ver-
pflichtung einer Krankenkasse oder der Gemeinde-KrankenVersicherung
an, so wird bis zum Ablaufe der dreizehnten Woche nach dem Eintritte
des Unfalls die Pension und der Ersatz der Kosten des Heilverfahrens
um den Betrag der von der Krankenkasse oder der Gemeinde-Kranken-
versicherung geleisteten Krankenunterstützung gekürzt. Der Anspruch
auf das Sterbegeld und vom Beginn der vierzehnten Woche ab auch der
Anspruch auf die Pension sowie auf den Ersatz der Kosten des Heilver-
fahrens geht bis zum Betrage des von der Krankenkasse gezahlten Sterbe-
geldes, beziehentlich bis zum Betrage der von dieser gewährten weiteren
Krankenunterstützung auf die Krankenkasse über. Als Wert der freien
ärztlichen Behandlung, der Arznei und der Heilmittel (§ 6 Absatz l Ziffer l
des Krankenversicherungsgesetzes) gilt die Hälfte des gesetzlichen Mindest-
betrags des Krankengeldes.

Etwaige Ansprüche der von Unfällen (§ 1) betroffenen Beamten und
deren Hinterbliebener auf Gewährung von Unterstützungen aus einer mit
staatlicher Beihülfe bestehenden Unterstützungskasse gehen, soweit sie die
nach dem gegenwärtigen Gesetze zu gewährenden Bezüge nicht übersteigen,
auf die Staatskasse über.



c 47

Fällt das Recht auf den Pensions- oder Rentenbezug im Laufe des
Monats, für den die Pension oder Rente gezahlt worden ist, fort, so ist
von einer Rückforderung abzusehen. Wenn für einen Teil des Monats
die Pension für den Verletzten mit der Rente für die Hinterbliebenen
zusammentrifft, so haben die Hinterbliebenen den höheren Betrag zu be-
anspruchen.

§ 7. Ein Anspruch auf die in §§ l bis 3 bezeichneten Bezüge besteht
nicht, wenn der Verletzte den Unfall (§ 1) vorsätzlich oder durch ein
Verschulden herbeigeführt hat, wegen dessen auf Dienstentlassung oder
auf Verlust des Titels und Pensionsanspruchs, beziehentlich auf Verlust
des Anspruchs auf Ruhestandsunterstützung aus einer der in § 6 Absatz 3
erwähnten Kassen gegen ihn erkannt oder wegen dessen ihm die Fähigkeit
zur Beschäftigung in einem öffentlichen Dienstzweige aberkannt worden ist.

Hierbei finden die Vorschriften in §§ 15 bis 34 des Gesetzes vom
3. Juni 1876, einige Abänderungen der gesetzlichen Bestimmungen über
die Verhältnisse der Zivilstaatsdiener betreffend (G.- u. V.-B1. S. 239), auf
alle in § l bezeichneten Beamten Anwendung.

Der Anspruch kann, auch ohne daß ein Urteil der bezeichneten Art
ergangen ist, ganz oder teilweise abgelehnt werden, falls das Verfahren
wegen des Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem
anderen in seiner Person liegenden Grunde nicht durchgeführt werden kann.

§ 8. Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes sind, soweit deren Fest-
stellung nicht von Amtswegen erfolgt, zur Vermeidung des Ausschlusses
vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Eintritte des Unfalls bei der dem
Verletzten unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde anzumelden. Die Frist
gilt auch dann als gewahrt, wenn die Anmeldung bei der für den "Wohn-
ort des Entschädigungsberechtigten zuständigen unteren Verwaltungs-
behörde erfolgt ist. In solchem Falle ist die Anmeldung unverzüglich
an die zuständige Stelle abzugeben und der Beteiligte davon zu benach-
richtigen.

Nach Ablauf der Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben,
wenn zugleich glaubhaft bescheinigt wird, daß eine den Anspruch be-
gründende Folge des Unfalls erst später bemerkbar geworden oder daß
der Berechtigte von der Verfolgung seines Anspruchs durch außerhalb
seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten worden ist, und wenn die
Anmeldung innerhalb dreier Monate, nachdem eine Unfallfolge bemerkbar
geworden oder das Hindernis für die Anmeldung weggefallen, erfolgt ist.

Jeder Unfall, der von Amtswegen oder durch Anmeldung der Be-
teiligten einer vorgesetzten Dienstbehörde bekannt wird, ist sofort zu
untersuchen. Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, selbst oder durch
Vertreter ihre Interessen bei der Untersuchung zu wahren.

§ 9. Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, finden auf die
nach §§ l bis 3 zu gewährenden Bezüge die gesetzlichen Bestimmungen
über die Pensionen der Staatsdiener und über die Fürsorge für Witwen
und Waisen mit der Maßgabe Anwendung, daß der Berechnung der
Pension das von dem Beamten zuletzt bezogene gesamte Diensteinkommen,
soweit es nicht zur Bestreitung von Repräsentations- oder Dienstaufwands-
kosten gewährt worden ist, zu Grunde gelegt wird. Auf die Bezüge von
Verwandten der aufsteigenden Linie und von Enkeln finden diese Be-
stimmungen entsprechende Anwendung.

Die nach §§ l bis 3 zu gewährenden Pensionen und Renten treten
an die Stelle derjenigen Pensionen, welche den Beteiligten auf Grund
anderweiter Bestimmung zustehen, soweit nicht die letzteren Beträge die
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nach diesem Gesetze zu gewährenden Bezüge übersteigen (§ l Absatz 5,
§ 2 Absatz 3 und § 6 Absatz 3).

§ 10. Die in § l bezeichneten Beamten sowie ihre Hinterlassenen
haben wegen eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalles einen Anspruch
auf Ersatz des dadurch erlittenen Schadens nur nach den Vorschriften
der §§ 10 bis 12 des Unfallfürsorgegesetzes für Beamte und für Personen
des Soldatenstandes vom 18. Juni 1901 (R-G.-B1. S. 211). Das, Gleiche
gilt für Kommunalbeamte und ihre Hinterbliebenen, für die durch statu-
tarische Festsetzung gegen die Folgen eines im Dienste erlittenen Be-
triebsunfalls eine den Vorschriften der §§ l bis 7, 9 des gegenwärtigen
Gesetzes mindestens gleiche Fürsorge getroffen ist.

Soweit den in Absatz l bezeichneten Personen wegen des Unfalles
ein anderweiter gesetzlicher Schadenersatzanspruch gegen Dritte zusteht,
ist die Gewährung der Unfallfürsorge nach diesem Gesetze davon ab-
.hängig, daß der anderweite Schadenersatzanspruch an den Staat oder den
Kommunalverband in Höhe der von ihnen nach diesem Gesetze oder nach
anderweiter gesetzlicher Vorschrift zu leistenden Entschädigung abgetreten
wird.

§ 11. Die §§ l und 2 des Reichsgesetzes, betreffend die Fürsorge
für Beamte und Personen des Soldatenstandes infolge von Betriebsunfällen,
vom 18. Juni 1901 (Er.-G.-Bl. S. 211) aufgeführten Personen, desgleichen
die Beamten anderer Bundesstaaten und der deutschen Kommunalverbände,
sowie deren Hinterbliebene, für welche durch die Landesgesetzgebung
oder durch statutarische Festsetzung gegen die Folgen eines im Dienste
erlittenen Unfalls eine den Vorschriften der §§ l bis 7 mindestens gleich-
kommende Fürsorge getroffen ist, haben wegen eines Unfalls (§ 1) aus
sächsischen Landesgesetzen einen Anspruch auf Ersatz des durch den
Unfall erlittenen Schadens nur in Höhe der ihnen danach zukommenden
Bezüge sowohl gegen den sächsischen Staat wie gegen diejenigen sächsi-
schen Kommunalverbände, die für ihre Beamten die Unfallfürsorge in dem
vorstehend angegebenen Umfange eingeführt haben.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und
Unser Königliches Siegel beidrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 1. Juli 1902.

(L. S.) Georg.
Georg von Metzsch.

4.

Gesetz
über die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen in Verwaltungs-

sachen; vom 18. Juli 1902.
(G.- u. V.-B1. S. 294.)

Wir, Georg, von Gottes Gnaden König von Sachsen etc.
verordnen mit Zustimmung unserer getreuen Stände, was folgt:

I. Allgemeine Vorschriften.
Voll- § 1. Die Verwaltungsbehörden, denen bei Geldleistungen in Ver-

streckungs- waltungssachen die Anordnung der Zwangsvollstreckung zusteht (Voll-
behörde. Streckungsbehörden), haben die Anordnung nur auf Antrag des Gläubigers

zu erlassen. Von Amtswegen erfolgt die Anordnung, wenn die Voll-
streckungsbehörde den Gläubiger bei der Einziehung zu vertreten hat.
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Durch Verordnung des zuständigen Ministeriums können auch solchen
Verwaltungsstellen, welche nicht Verwaltungsbehörden im Sinne von § 2
des A-Gesetzes vom 28. Januar 1835 (Gr.- u. V.-B1. S. 55) sind, in An-
sehung der von ihnen einzuziehenden Geldleistungen in Verwaltungs-
sachen die Befugnisse einer Verwaltungsbehörde zuerteilt werden.

§ 2. Im Geschäftskreise der Bürgermeister in Städten mit der Städte-
ordnung für mittlere und kleine Städte, der Gemeindevorstände und der
Gutsvorsteher ist für die Anordnung der Zwangsvollstreckung die in dem
betreffenden Geschäftszweige nächstvorgesetzte Staatsverwaltungsbehörde
als Vollstreckungsbehörde zuständig. Das zuständige Ministerium kann
jedoch einem solchen Bürgermeister, einem Gemeindevorstände oder einem
Gutsvorsteher die Befugnis zur Anordnung der Zwangsvollstreckung ver-
leihen; die Verleihung kann beschränkt werden.

Richtet sich die Zwangsvollstreckung gegen eine politische Gemeinde,
einen Ortsarmenverband oder gegen eine Kirchen- oder Schulgemeinde
und soll sie in deren Bezirke erfolgen, so ist die der politischen Gemeinde
des Vollstreckungsorts nächstvorgesetzte Staatsverwaltungsbehörde die
Vollstreckungsbehörde. Dasselbe gilt bei der Zwangsvollstreckung gegen
einen Bezirksverband.

Die vorgesetzte Staatsverwaltungsbehörde kann in den Fällen des
zweiten Absatzes die Vollstreckung einer ihr nachgeordneten Verwaltungs-
behörde übertragen.

§ 3. Im Namen der Kircheninspektion und der Schulinspektion
wird die Zwangsvollstreckung von der weltlichen Koinspektionsbehörde
allein angeordnet. Steht die Koinspektion der Amtshauptmannschaft und
einem Stadtrate gemeinsam zu, so trifft die Anordnung gegen Bewohner
des Stadtbezirks der Stadtrat, außerdem die Amtshauptmannschaft.

Insoweit die Befugnisse der Kircheninspektion der Kreishauptmann-
schaft Bautzen als Konsistorialbehörde zustehen, ist diese die Voll-
streckungsbehörde. Sie kann jedoch mit der Anordnung der Zwangs-
vollstreckung die ihr unterstellten Amtshauptmannschaften und Stadträte
beauftragen.

§ 4. Die Ausführung der Zwangsvollstreckung erfolgt, soweit sie
nicht der Vollstreckungsbehörde vorbehalten oder dem Gerichte zugewiesen
ist, durch einen Vollstreckungsbeamten oder einen Gerichtsvollzieher.
In welchem Umfange der Gerichtsvollzieher zu verwenden ist, wird von
dem Justiz-Ministerium und dem beteiligten Verwaltungs-Ministerium
gemeinsam bestimmt.

Für Zwangsvollstreckungen, die eine Gemeindebehörde anordnet,
kann die Verwendung des Gerichtsvollziehers nur auf Antrag der Ge-
meindebehörde bestimmt werden.

§ 5. Das Verfahren bei den Zustellungen, die im Vollstreckungs- Zustellungen
verfahren von der Vollstreckungsbehörde anzuordnen sind, wird durch
Verordnung bestimmt.

§ 6. Gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine an-
gehörende Militärperson darf die Zwangsvollstreckung erst beginnen,
nachdem die vorgesetzte Militärbehörde von der Vollstreckungsbehörde
Anzeige erhalten hat. Der Vollstreckungsbehörde ist auf Verlangen der
Empfang der Anzeige von der Militärbehörde zu bescheinigen.

§ 7. Wird die Zwangsvollstreckung gegen eine politische Gemeinde,
eine Kirchengemeinde oder eine Schulgemeinde, gegen eine Kirche
(Kirchenlehn, Kirchenärar), ein geistliches Lehn oder ein Schullehn an-

C7

Voll-
streckungs-
beamte oder

Gerichts-
vollzieher.

Miiitär-
personen.

Zwangsvoll-
streckung
gegen Ge-

meinden etc.



c 50

Einstellung
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geordnet, so finden die Vorschriften der §§ l bis 3, 5, 6 des Gesetzes
zur Ausführung der Zivilprozeßordnung und der Konkursordnung vom
20. Juni 1900 (G. u. V.-B1. S. 322 flg.) Anwendung. Die Zwangsvollstreckung
in Lehngüter und gegen den Lehnsnachfolger unterliegt den Vorschriften
in den §§ 7, 8 desselben Gesetzes.

Wider- § 8. Behauptet ein Dritter, daß ihm an dem Gegenstande der
spruchsklage. Zwangsvollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zustehe, so

ist der Widerspruch gegen die Zwangsvollstreckung im Wege der Klage
gegen den Gläubiger geltend zu machen. Ausschließlich zuständig ist
das Gericht, in dessen Bezirke die Zwangsvollstreckung erfolgt.

Wird die Klage gegen den Gläubiger und den Schuldner gerichtet,
so sind diese als Streitgenossen anzusehen.

Auf die Einstellung der Zwangsvollstreckung und die Aufhebung
der bereits erfolgten Vollstreckungsmaßregeln finden die Vorschriften der
§§ 769, 770 der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung. Die
Aufhebung einer Vollstreckungsmaßregel ist auch ohne Sicherheitsleistung
zulässig.

Die Vorschriften der Absätze l bis 3 gelten auch für die Erhebung
von Widerspruch in den Fällen der §§ 772 bis 774 der Zivilprozeßordnung.

§ 9. Die Zwangsvollstreckung ist einzustellen oder zu beschränken,
wenn vorgelegt wird

1. eine Anordnung, aus der sich ergibt, daß die zu vollstreckende
Entscheidung oder Verfügung aufgehoben oder ihre Vollziehung
ausgesetzt oder daß die Zwangsvollstreckung für unzulässig er-
klärt ist;

2. eine Anordnung, aus der sich ergibt, daß die Zwangsvollstreckung
oder eine Vollstreckungsmaßregel einstweilen eingestellt ist;

3. eine öffentliche Urkunde, aus der sich ergibt, daß die zur Ab-
wendung der Zwangsvollstreckung nachgelassene Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung erfolgt ist;

4. eine Urkunde, aus der sich ergibt, daß der Gläubiger nach der
Anordnung der Zwangsvollstreckung befriedigt ist oder Stundung
bewilligt hat;

5. ein Postschein, aus dem sich ergibt, daß die zur Befriedigung
des Gläubigers erforderliche Summe nach der Anordnung der
Zwangsvollstreckung an den Gläubiger bei der Post eingezahlt ist.

In den Fällen des Absatz l Nr. l, 3 sind zugleich die bereits er-
folgten Vollstreckungsmaßregeln aufzuheben. In den Fällen des Absatz l
Nr. 4, 5 bleiben diese Maßregeln einstweilen bestehen; dasselbe gilt in
den Fällen des Absatz l Nr. 2, sofern nicht auch die Aufhebung der
bisherigen Vollstreckungsmaßregeln angeordnet ist.

Einwend- § 10. Über Einwendungen des Schuldners gegen den Anspruch oder
ungen gegen gegen die Zulässigkeit der Anordnung der Zwangsvollstreckung ent-

den Anspruch, geneidet, soweit nicht etwas Anderes bestimmt ist, die Verwaltungs-
behörde

Die Verwaltungsbehörde kann vor der Entscheidung eine einstweilige
Anordnung erlassen; sie kann insbesondere anordnen, daß die Zwangs-
vollstreckung gegen oder ohne Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen
oder nur gegen Sicherheitsleistung fortzusetzen sei, oder daß die erfolgten
Vollstreckungsmaßregeln gegen Sicherheitsleistung aufzuheben oder daß
gepfändetes Geld oder der Erlös gepfändeter Gegenstände zu hinter-
legen seien.
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§ 11. Über Anträge, Einwendungen und Erinnerungen, welche die Einwend-
Art und "Weise der Zwangsvollstreckung oder das bei ihr zu beobachtende
Verfahren betreffen, entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirke das
Vollstreckungsverfahren stattfinden soll oder stattgefunden hat, als Voll- Zwangs-
streckungsgericht Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung finden An- Vollstreckung.

• Wendung.
§ 12. Soweit nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes Dritte, Vollstreckung

insbesondere Erben, Ehegatten, Eltern, Abkömmlinge, Meßbraucher oder £e&en Dritte.
Testamentsvollstrecker, kraft Gesetzes zu der beizutreibenden Geldleistung
oder zur Duldung der Zwangsvollstreckung verpflichtet sind, kann die
Zwangsvollstreckung auch gegen sie angeordnet werden; die Vorschriften
der §§ 735 bis 749, 778, 779, 781 bis 784, 786 der Zivilprozeßordnung
finden entsprechende Anwendung.

"Wird von dem Dritten der Anspruch oder die Zulässigkeit der An-
ordnung der Zwangsvollstreckung bestritten, so finden die Vorschriften
des § 10 Anwendung. Über Einwendungen, welche die Verpflichtung
des Dritten zu der beizutreibenden Geldleistung oder zur Duldung der
Zwangsvollstreckung betreffen, oder welche auf Grund der §§ 781 bis 784,
786 der Zivilprozeßordnung erhoben werden, wird nach § 11 entschieden.

§ 13. Die Kosten der Zwangsvollstreckung einschließlich der Kosten Kosten,
einer etwaigen Erinnerung an die Zahlung fallen, soweit sie notwendig
waren, dem Schuldner zur Last; sie sind zugleich mit der zur Zwangs-
vollstreckung stehenden Geldleistung beizutreiben.

Die Sätze der Kosten werden durch Verordnung bestimmt.
Soweit die Kosten von dem Schuldner nicht erlangt werden, trägt

sie der Gläubiger.
§ 14. "Wird zum Zwecke der Vollstreckung das Einschreiten einer

Behörde erforderlich, so ist diese von der Vollstreckungsbehörde um ihr
Einschreiten zu ersuchen.

II. Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen.

1. Allgemeine Vorschriften.
§ 15. Der von der Vollstreckungsbehörde schriftlich erteilte Auftrag Auftrag zur

zur Zwangsvollstreckung ermächtigt den Vollstreckungsbeamten oder Ge- Vollstreck-
richtsvollzieher dem Schuldner und Dritten gegenüber, die Zwangsvoll- un^'
Streckung vorzunehmen, die Zahlung oder die sonstige Leistung in Empfang
zu nehmen und Quittung zu erteilen. Der Mangel oder die Beschränkung
des Auftrags kann diesen Personen gegenüber vom Gläubiger nicht geltend
gemacht werden.

Der schriftliche Auftrag ist auf Verlangen eines Beteilig'ten vor-
zuzeigen. Seine Zustellung an den Schuldner ist nicht erforderlich.

§ 16. Der Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher hat nach Quittung.
Empfang der Zahlung oder der sonstigen Leistung dem Schuldner Quittung
zu erteilen. Die Auslieferung des schriftlichen Auftrags kann der Schuldner
auch nach der Zahlung oder Leistung nicht verlangen.

§ 17. Der Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher ist be- Zwangs-
fugt, die "Wohnung und die Behältnisse des Schuldners zu durchsuchen, gewalt.
soweit der Zweck der Vollstreckung dies erfordert.

Er ist befugt, die verschlossenen Haustüren, Zimmertüren und Be-
hältnisse öffnen zu lassen.

Er ist, wenn er Widerstand findet, zur Anwendung von Gewalt befugt
und kann zu diesem Zwecke die Unterstützung der polizeilichen Vollzugs-
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organe nachsuchen. Ist militärische Hülfe erforderlich, so hat er sich an
die Vollstreckungsbehörde oder, wenn er seinen Amtssitz nicht am Sitze
der Vollstreckungsbehörde hat. an die Amtshauptmannschaft, in Städten
mit Revidierter Städteordnung an den Stadtrath zu wenden.

Widerstand. § 18. "Wird bei einer Vollstreckungshandlung Widerstand geleistet
oder ist bei einer in der Wohnung des Schuldners erfolgenden Voll-
streckungshandlung weder der Schuldner noch eine zu dessen Familie
gehörende oder in dieser Familie dienende erwachsene Person gegen-
wärtig, so hat der Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher zwei
großjährige Männer oder einen Gemeinde- oder Polizeibeamten als Zeugen
zuzuziehen.

§ 19. Jedem bei dem Vollstreckungsverfahren Beteiligten muß auf
Begehren Einsicht der Akten des Vollstreckungsbeamten oder des Gerichts-
vollziehers gestattet und Abschrift einzelner Aktenstücke erteilt werden.

§ 20. Zur Nachtzeit sowie an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen
darf eine Vollstreckungshändlung nur erfolgen, wenn die Vollstreckungs-
behörde schriftlich die Erlaubnis erteilt. Die Nachtzeit umfaßt in dem
Zeiträume vom 1. April bis 30. September die Stunden von neun Uhr
abends bis vier Uhr morgens und in dem Zeiträume vom 1. Oktober bis
31. März die Stunden von neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens.

Die Verfügung, wodurch die Erlaubnis erteilt wird, ist bei der Zwangs-
vollstreckung vorzuzeigen.

Protokoll. § 21. Der Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher hat über
jede Vollstreckungshandlung ein Protokoll aufzunehmen.

Das Protokoll muß enthalten:
1. Ort und Zeit der Aufnahme;
2. den Gegenstand der Vollstreckungshandlung unter kurzer Er-

wähnung der wesentlichen Vorgänge;
3. die Namen der Personen, mit welchen verhandelt ist;
4. die Unterschrift dieser Personen und die Bemerkung, daß die

Unterzeichnung nach vorgängiger Vorlesung oder Vorlegung
zur Durchsicht und nach vorgängiger Genehmigung erfolgt sei;

5. die Unterschrift des Vollstreckungsbeamten oder des Gericht-
vollziehers.

Hat einem der unter Nr. 4 bezeichneten Erfordernisse nicht genügt
werden können, so ist der Grund anzugeben.

§ 22. Die Aufforderungen und Mitteilungen, die zu den Voll-
streckungshandlungen gehören, sind von dem Vollstreckungsbeamten oder
dem Gerichtsvollzieher mündlich zu erlassen und vollständig in das Pro-
tokoll aufzunehmen.

Kann die mündliche Ausführung nicht erfolgen, so hat der Voll-
streckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher demjenigen, an welchen die
Aufforderung oder Mitteilung zu richten ist, eine Abschrift des Protokolls
zu übersenden.

Pfändung. § 23. Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen erfolgt
durch Pfändung. Sie darf nicht weiter ausgedehnt werden, als zur
Deckung des Anspruchs und der Vollstreckungskosten erforderlich ist.

Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn sich von der Verwertung
der zu pfändenden Gegenstände ein Überschuß über die Kosten der
Zwangsvollstreckung nicht erwarten läßt.

Pfandrecht. § 24. Durch die Pfändung erwirbt der Gläubiger ein Pfandrecht
an dem gepfändeten Gegenstande.

Aufforder-
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Das Pfandrecht gewährt dem Gläubiger im Verhältnis zu anderen
Gläubigern dieselben Rechte wie ein durch Vertrag erworbenes Faust-
pfandrecht; es geht Pfand- und Vorzugsrechten vor, welche für den Fall
eines Konkurses den Faustpfandrechten nicht gleichgestellt sind.

Das durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht geht dem-
jenigen vor, welches durch eine spätere Pfändung begründet wird.

§ 25. Der Pfändung einer Sache kann ein Dritter, der sich nicht
im Besitze der Sache befindet, auf Grund eines Pfand- oder Vorzugs-
rechts nicht widersprechen; er kann jedoch seinen Anspruch auf vor-
zugsweise Befriedigung aus dem Erlöse im Wege der Klage gegen den
Gläubiger geltend machen, ohne Rücksicht darauf, ob seine Forderung
fällig ist oder nicht. Ausschließlich zuständig ist das Gericht, in dessen
Bezirke die Zwangsvollstreckung erfolgt.

"Wird die Klage gegen den Gläubiger und den Schuldner gerichtet,
so sind diese als Streitgenossen anzusehen.

Wird der Anspruch glaubhaft gemacht, so hat das Gericht die Hinter-
legung des Erlöses anzuordnen. Die Vorschriften der §§ 769, 770 der
Zivilprozeßordnung finden entsprechende Anwendung.

§ 26. Wird ein Gegenstand auf Grund der Pfändung veräußert, so
steht dem Erwerber wegen eines Mangels im Rechte oder wegen eines
Mangels der veräußerten Sache ein Anspruch auf Gewährleistung nicht zu.

§ 27. Hat die Pfändung zu einer vollständigen Befriedigung nicht
geführt oder ist glaubhaft, daß durch Pfändung Befriedigung nicht voll-
ständig erlangt werden könne, so ist der Schuldner verpflichtet, ein Ver-
zeichnis seines Vermögens vorzulegen, inbetreff seiner Forderungen den
Grund und die Beweismittel zu bezeichnen, sowie den Offenbarungseid
dahin zu leisten:

daß er nach bestem Wissen sein Vermögen so vollständig an-
gegeben habe, als er dazu imstande sei.

Die Vollstreckungsbehörde hat das Gericht um Abnahme des Offen-
barungseids zu ersuchen. Das Ersuchen wird auf Antrag des Gläubigers
erlassen, sofern nicht die Vollstreckungsbehörde den Gläubiger in An-
sehung der Einziehung zu vertreten hat.

Für die Abnahme des Offenbarungseids ist das Amtsgericht zuständig,
in dessen Bezirke der Schuldner seinen Wohnsitz oder in Ermangelung
eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. Es ladet den Schuldner von
Amtswegen zur Leistung des Offenbarungseids. Das weitere Verfahren
richtet sich nach den Vorschriften der §§ 900 bis 915 der Zivilprozeß-
ordnung; einer Vorauszahlung der Verpflegungskosten bedarf es nur dann,
wenn der Gläubiger eine Privatperson ist.

§ 28. Soll die Zwangsvollstreckung gegen eine dem aktiven Heere Vollstreckung
oder der aktiven Marine angehörende Person des Soldatenstandes in in Kasernen

Kasernen und anderen militärischen Dienstgebäuden oder auf Kriegsfahr-
zeugen erfolgen, so hat die Vollstreckungsbehörde die zuständige Militär-
behörde um die Pfändung zu ersuchen. Die Vollstreckungsbehörde hat
einen Vollstreckungsbeamten oder Gerichtsvollzieher zur Übernahme der
gepfändeten Gegenstände zu ermächtigen.

2. Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen.
§ 29. Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen Ausführung

körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, daß der Vollstreckungsbeamte der Pfändung,
oder der Gerichtsvollzieher sie in Besitz nimmt.
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Andere Sachen als Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere sind im
Gewahrsam des Schuldners zu belassen, sofern nicht hierdurch die Be-
friedigung des Gläubigers gefährdet wird. "Werden die Sachen im Ge-
wahrsam des Schuldners belassen, so ist die "Wirksamkeit der Pfändung
dadurch bedingt, daß durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige
Weise die Pfändung ersichtlich gemacht ist.

Der Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher hat den Schuldner
von der geschehenen Pfändung in Kenntnis zu setzen.

Die Vorschriften der Absätze l bis 3 finden entsprechende Anwen-
dung auf die Pfändung von Sachen, welche sich im Gewahrsani des
Gläubigers oder eines zur Herausgabe bereiten Dritten befinden.

Pfändung § 30. Früchte, die von dem Boden noch nicht getrennt sind, können
von Früchten, gepfändet werden, so lange nicht ihre Beschlagnahme im Wege der

Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen erfolgt ist. Die
Pfändung darf nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit
der Reife erfolgen.

Ein Gläubiger, der ein Recht auf Befriedigung aus dem Grundstücke
hat, kann der Pfändung nach Maßgabe des § 8 widersprechen, sofern nicht
die Pfändung für einen im Falle der Zwangsvollstreckung in das Grund-
stück vorgehenden Anspruch erfolgt ist.

Unpfändbare § 31. Der Pfändung sind, unbeschadet der hierüber bestehenden
Sachen. reichsgesetzlichen Vorschriften, nicht unterworfen:

1. die Kleidungsstücke, die Betten, die Wäsche, das Haus- und
Küchengerät, insbesondere die Heiz- und Kochöfen, soweit diese
Gegenstände für den Bedarf des Schuldners oder zur Erhaltung
eines angemessenen Hausstandes unentbehrlich sind;

2. die für den Schuldner, seine Familie und sein Gesinde auf vier
Wochen erforderlichen Nahrungs-, Feuerungs- und Beleuchtungs-
mittel oder soweit solche Vorräte auf zwei Wochen nicht vor-
handen und ihre Beschaffung für diesen Zeitraum auf anderem
Wege nicht gesichert ist, der zur Beschaffung erforderliche
Geldbetrag;

3. eine Milchkuh oder nach der Wahl des Schuldners statt einer
solchen zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst den zum Unterhalt
und zur Streu für dieselben auf vier Wochen erforderlichen
Futter- und Streuvorräten oder, soweit solche Vorräte auf zwei
Wochen nicht vorhanden, dem zur Beschaffung erforderlichen
Geldbetrage, wenn die bezeichneten Tiere für die Ernährung des
Schuldners, seiner Familie und seines Gesindes unentbehrlich sind;

4. bei Personen, welche Landwirtschaft betreiben, das zum Wirt-
schaftsbetrieb erforderliche Gerät und Vieh nebst dem nötigen
Dünger, sowie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie
zur Fortführung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich
sind, zu welcher gleiche oder ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich
gewonnen werden;

5. bei Künstlern, Handwerkern, gewerblichen Arbeitern und an-
deren Personen, welche aus Handarbeit oder sonstigen persön-
lichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, die zur persönlichen
Fortsetzung der Erwerbstätigkeit unentbehrlichen Gegenstände;

6. bei den Witwen und den minderjährigen Erben der unter
Nr. 5 bezeichneten Personen, wenn sie das Erwerbsgeschäft für
ihre Rechnung durch einen Stellvertreter fortführen, die zur
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persönlichen Fortführung des Geschäfts durch den Stellver-
treter unentbehrlichen Gegenstände;

7. hei Offizieren, Deckoffizieren, Beamten, Geistlichen, Lehrern an
öffentlichen Unterrichtsanstalten, Rechtsanwälten, Notaren sowie
Ärzten und Hebammen die zur Verwaltung des Dienstes oder
zur Ausübung des Berufs erforderlichen Gegenstände, sowie
anständige Kleidung;

8. bei Offizieren, Militärärzten, Deckoffizieren, Beamten, Geistlichen,
Ärzten und Lehrern an öffentlichen Anstalten ein Geldbetrag,
welcher dem der Pfändung nicht unterworfenen Teile des
Diensteinkommens oder der Pension für die Zeit von der Pfän-
dung bis zum nächsten Termine der Gehalts- oder Pensions-
zahlung gleichkommt;

9. die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Geräte, Ge-
fäße und "Waren;

10. die Bücher, welche zum Gebrauche des Schuldners und seiner
Familie in der Kirche oder Schule oder einer sonstigen Unter-
richtsanstalt oder bei der häuslichen Andacht bestimmt sind;

11. die in Gebrauch genommenen Haushaltungs- und Geschäfts-
bücher, die Familienpapiere, sowie die Trauringe, Orden und
Ehrenzeichen;

12. künstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen körperlicher
Gebrechen notwendige Hülfsmittel, soweit diese Gegenstände
zum Gebrauche des Schuldners und seiner Familie bestimmt sind;

13. die zur unmittelbaren Verwendung für die Bestattung bestimmten
Gegenstände.

§ 32. Gegenstände, welche zum gewöhnlichen Hausrate gehören und
im Haushalte des Schuldners gebraucht werden, sollen nicht gepfändet
werden, wenn ohne weiteres ersichtlich ist, daß durch deren Verwertung
nur ein Erlös erzielt werden würde, welcher zu dem "Werte außer allem
Verhältnisse steht.

§ 33. Zur Pfändung von Früchten, die von dem Boden noch nicht
getrennt sind, und zur Pfändung von Gegenständen der in § 31 Nr. 4
bezeichneten Art bei Personen, welche Landwirtschaft betreiben, soll ein
landwirtschaftlicher Sachverständiger zugezogen werden, sofern anzunehmen
ist, daß der "Wert der zu pfändenden Gegenstände den Betrag von drei-
hundert Mark übersteigt.

§ 34. Die gepfändeten Sachen sind von dem Vollstreckungsbeamten
oder dem Gerichtsvollzieher öffentlich zu versteigern, Kostbarkeiten sind
vor der Versteigerung durch einen Sachverständigen abzuschätzen.

§ 35. Gepfändetes Geld ist dem Gläubiger abzuliefern.
Wird dem Vollstreckungsbeamten oder dem Gerichtsvollzieher glaub-

haft gemacht, daß an gepfändetem Gelde ein die Veräußerung hinderndes
Recht eines Dritten bestehe, so ist das Geld zu hinterlegen. Die Zwangs-
vollstreckung ist fortzusetzen, wenn nicht binnen einer Frist von zwei
Wochen seit dem Tage der Pfändung eine Entscheidung des nach § 8
zuständigen Gerichts über- die Einstellung der Zwangsvollstreckung bei-
gebracht wird.

Die Wegnahme des Geldes durch den Vollstreckungsbeamten oder
den Gerichtsvollzieher gilt als Zahlung von Seiten des Schuldners, sofern
nicht nach Absatz 2 oder nach § 10 Absatz 2 die Hinterlegung zu er-
folgen hat.

Hausrat.

Zuziehung
eines Sach-

verständigen.

Versteiger-
ung.

Gepfändetes
Geld.
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Versteiger- § 36. Die Versteigerung der gepfändeten Sachen darf nicht vor
unS- Ablauf einer "Woche seit dem Tage der Pfändung geschehen, dafern nicht

der Schuldner sich mit einer früheren Versteigerung einverstanden erklärt
oder diese erforderlich ist, um die Gefahr einer beträchtlichen Werts-
verringerung der zu versteigernden Sachen abzuwenden oder um unver-
hältnismäßige Kosten einer längeren Aufbewahrung zu vermeiden.

Die Versteigerung erfolgt in der Gemeinde, in der die Pfändung
geschehen ist, im Falle des § 28 Satz 2 in der Gemeinde, wo der Voll-
streckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher seinen Amtssitz hat. Zeit
und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der zu
versteigernden Sachen öffentlich bekannt zu machen.

Der Schuldner kann bei der Versteigerung mitbieten. Sein Gebot
darf zurückgewiesen werden, wenn der Betrag nicht bar erlegt wird.
Der Gläubiger kann nicht mitbieten.

§ 37. Dem Zuschlag an den Meistbietenden soll ein dreimaliger
Aufruf vorausgehen. Der Vertrag kommt erst durch den Zuschlag zu
stände. Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebet abgegeben oder die Ver-
steigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird.

Die Ablieferung einer zugeschlagenen Sache darf nur gegen bare
Zahlung geschehen.

Hat der Meistbietende nicht zu der in den Versteigerungsbedingungen
bestimmten Zeit oder in Ermangelung einer solchen Bestimmung nicht
vor dem Schlüsse des Versteigerungstermins die Ablieferung gegen Zah-
lung des Kaufgeldes verlangt, so wird die Sache anderweit versteigert.
Der Meistbietende wird zu einem weiteren Gebote nicht zugelassen; er
haftet für den Ausfall, auf den Mehrerlös hat er keinen Anspruch.

§ 38. Die Versteigerung wird eingestellt, sobald der Erlös zur Deckung
des Anspruchs und der Vollstreckungskosten hinreicht.

Die Empfangnahme des Erlöses durch den Vollstreckungsbeamten
oder den Gerichtsvollzieher gilt als Zahlung von Seiten des Schuldners,
wenn nicht der Erlös nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu hinter-
legen ist.

Gold- und § 39. Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Gold- oder
Silbersachen. Silberwerte zugeschlagen werden. "Wird ein den Zuschlag gestattendes

Gebot nicht abgegeben, so kann der Verkauf aus freier Hand zu dem
Preise bewirkt werden, der den Gold- oder Silberwert erreicht.

Wertpapiere. § 40. Gepfändete Wertpapiere sind, wenn sie einen Börsen- oder
Marktpreis haben, aus freier Hand zum Tageskurse zu verkaufen, wenn
sie aber einen solchen Preis nicht haben, nach den allgemeinen Bestimm-
ungen zu versteigern.

Papiere auf § 41. Lautet ein Wertpapier auf Namen, so kann der Vollstreckungs-
Namen. beamte oder der Gerichtsvollzieher durch die Vollstreckungsbehörde er-

mächtigt werden, die Umschreibung auf den Namen des Käufers zu
erwirken und die hierzu erforderlichen Erklärungen an Stelle des Schuld-
ners abzugeben.

Auf den § 42. Ist ein Inhaberpapier durch Einschreibung auf den Namen
Namen um- oder in anderer Weise außer Kurs gesetzt, so kann der Vollstreckungs-
^Papiere6116 beamte oder der Gerichtsvollzieher durch die Vollstreckungsbehörde er-

mächtigt werden, die Wiederinkurssetzung zu erwirken und die hierzu
erforderlichen Erklärungen an Stelle des Schuldners abzugeben.

Versteigerung § 43. Die Versteigerung gepfändeter, von dem Boden noch nicht
von Früchten, getrennter Früchte ist erst nach der Reife zulässig. Sie kann vor oder
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Abweich-
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gewöhnlichen
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Anschluß-
Pfandung-

nach der Trennung der Früchte erfolgen; im letzteren Falle hat der Voll-
streckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher die Aberntung bewirken zu
lassen.

§ 44. Auf Antrag- des Schuldners oder aus besonderen Zweckmäßig-
keitsrücksichten kann die Vollstreckungsbehörde anordnen, daß die Ver-
Wertung einer gepfändeten Sache in anderer Weise oder an einem anderen
Orte, als in den vorstehenden Paragraphen bestimmt ist, stattzufinden
habe oder daß die Versteigerung durch eine andere Person als den Voll-
streckungsbeamten oder den Gerichtsvollzieher vorzunehmen sei.

§ 45. Zur Pfändung bereits gepfändeter Sachen genügt die in das
Protokoll aufzunehmende Erklärung des Vollstreckungsbeamten oder des
Gerichtsvollziehers, daß er die Sachen zur Deckung der dem Schuldgrund
und der Höhe nach zu bezeichnenden Geldbeträge pfände. Der Schuldner
ist von der weiteren Pfändung in Kenntnis zu setzen.

Ist die frühere Pfändung durch einen anderen Vollstreckungsbeamten
oder Gerichtsvollzieher erfolgt, so ist diesem eine Abschrift des Protokolls
mitzuteilen.

Eine entsprechende Verpflichtung hat der Gerichtsvollzieher, der im
Wege der gerichtlichen Zwangsvollstreckung eine Sache pfändet, die im
Wege des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens schon von einem Voll-
streckungsbeamten oder von einem anderen Gerichtsvollzieher gepfändet
worden war.

§ 46. Sind dieselben Sachen das eine Mal durch einen Vollstreckungs-
beamten, das andere Mal durch einen Gerichtsvollzieher gepfändet, so hat
der Gerichtsvollzieher die Verrichtungen des Vollstreckungsbeamten mit
zu übernehmen. Ist die Pfändung beide Male durch einen Vollstreckungs-
beamten erfolgt, so ist der Vollstreckungsbeamte, der zuerst gepfändet
hatte, für die Versteigerung zuständig. Die Versteigerung erfolgt für
alle beteiligten Gläubiger.

Ist der Erlös zur Deckung der Forderungen nicht ausreichend und
verlangt der Gläubiger, für den die zweite oder eine spätere Pfändung
erfolgt ist, ohne Zustimmung der übrigen beteiligten Gläubiger eine andere
Verteilung, als nach der Reihenfolge der Pfändungen, so ist die Sachlage
unter Hinterlegung des Erlöses dem Vollstreckungsgericht, wenn aber die
Pfändungen sämtlich in Verwaltungssachen erfolgt sind, dem Amtsgericht
anzuzeigen, in dessen Bezirke die erste Pfändung erfolgt ist. Der Anzeige
sind die auf das Verfahren sich beziehenden Schriftstücke beizufügen.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn die Pfändung für mehrere
Gläubiger gleichzeitig bewirkt ist.

3. Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere
Vermögensrechte.

§ 47. Soll eine Geldforderuug gepfändet werden, so erläßt die Voll- Geld-
streckungsbehörde an den Drittschuldner das schriftliche Verbot, an den forderungen.
Schuldner zu zahlen, und an den Schuldner das schriftliche Gebot, sich
jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere der Einziehung zu
enthalten. Zugleich soll sie die Geldforderung dem Gläubiger zur Ein-
ziehung überweisen.

Die Vollstreckungsbehörde hat den Pfändungs- und Überweisungs-
beschluß dem Drittschuldner zustellen zu lassen. Mit dieser Zustellung
sind die Pfändung und die Überweisung als bewirkt anzusehen. Der
Schuldner soll von dem Tage der Zustellung schriftlich in Kenntnis gesetzt
werden.

C 8
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Vor der Pfändung ist der Schuldner nicht zu hören.
§ 48. Zur Pfändung und "Überweisung einer Forderung, für welche

eine Hypothek besteht, ist außer dem Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusse die Übergabe des Hypothekenbriefs an den Gläubiger erforderlich.
Wird die Übergabe im Wege der Zwangsvollstreckung erwirkt, so gilt
sie als erfolgt, wenn der Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher
den Brief zum Zwecke der Ablieferung an den Gläubiger wegnimmt. Ist
die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen, so ist die Eintragung
der Pfändung in das Grundbuch erforderlich; die Eintragung erfolgt auf
Grund des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses.

Wird der Pfändungs- und Überweisungsbeschluß vor der Übergabe
des Hypothekenbriefs oder der Eintragung der Pfändung dem Drittschuldner
zugestellt, so.gilt die Pfändung diesem gegenüber mit der Zustellung als
bewirkt.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung, soweit es sich um die
Pfändung der Ansprüche auf die im § 1159 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
bezeichneten Leistungen handelt. Das Gleiche gilt bei einer .Sicherungs-
.hypothek im Falle des § 1187 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von der
Pfändung der Hauptforderung.

§ 49. Die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen
Papieren, die durch Indossament übertragen werden können, wird dadurch
bewirkt, daß der Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher diese
Papiere in Besitz nimmt.

§ 50. Das Pfandrecht, das durch die Pfändung einer Gehaltsforderung
oder einer ähnlichen in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forderung
erworben wird, erstreckt sich auch auf die nach der Pfändung fällig
werdenden Beträge.

§ 51. Durch die Pfändung eines Diensteinkommens wird auch das-
jenige Einkommen betroffen, das der Schuldner infolge der Versetzung
in ein anderes Amt, der Übertragung eines neuen Amts oder einer Ge-
haltserhöhung zu beziehen hat.

Diese Bestimmung findet auf den Fall der Änderung des Dienstherrn
keine Anwendung.

§ 52. Die Überweisung ersetzt die förmlichen Erklärungen des
Schuldners, von denen nach den Vorschriften des bürgerlichen Kechts die
Berechtigung zur Einziehung der Forderung abhängig ist.

Der Überweisungsbeschluß gilt, auch wenn er mit Unrecht erlassen
ist, zu Gunsten des Drittschuldners dem Schuldner gegenüber so lange
als rechtsbeständig, bis er aufgehoben wird und die Aufhebung zur Kenntnis
des Drittschuldners gelangt.

Der Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubiger die zur Geltendmachung
der Forderung nötige Auskunft zu erteilen und ihm die über die Forderung
vorhandenen Urkunden herauszugeben. Die Herausgabe kann im Wege
der Zwangsvollstreckung erwirkt werden.

§ 53. In den Fällen des § 48 Absatz l Satz l und des § 52 Absatz 3
hat im Auftrage der Vollstreckungsbehörde der Vollstreckungsbeamte
oder der Gerichtsvollzieher die Urkunde dem Schuldner wegzunehmen
und dem Gläubiger zu übergeben.

Wird die Urkunde nicht vorgefunden, so ist der Schuldner verpflichtet,
den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er diese Urkunde nicht besitze, auch nicht wisse, wo sie sich
befinde.
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Die Vollstreckungsbehörde hat das Gericht um Abnahme des Offeh-
barungseids zu ersuchen. Das Ersuchen wird auf Antrag des Gläubigers
erlassen, sofern nicht die Vollstreckungsbehörde den Gläubiger in An-
sehung der Einziehung zu vertreten hat.

Das Gericht kann eine der Lage der Sache entsprechende Änderung
der im Absatz 2 bestimmten Eidesnorm beschließen.

Für die Abnahme des Offenbarungseids ist das Amtsgericht zu-
ständig, in dessen Bezirke der Schuldner seinen Wohnsitz oder in Er-
mangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. Es ladet den Schuldner
von Amtswegen zur Leistung des Offenbarungseids. Das weitere Ver-
fahren richtet sich nach den Vorschriften der §§ 900 bis 915 der Zivil-
prozeßordnung; einer Vorauszahlung der Verpflegungskosten bedarf es
nur dann, wenn der Gläubiger eine Privatperson ist. .

§ 54. Befindet sich eine herauszugebende. Urkunde im Gewahrsam
eines Dritten, so ist dem Gläubiger der Anspruch des Schuldners auf
Herausgabe der Urkunde von der Vollstreckungsbehörde nach den Vor-
schriften des § 47 zu überweisen. . ,

§ 55. Wird eine durch ein Pfandrecht an einer beweglichen Sache
gesicherte Forderung überwiesen, so kann der Schuldner die Herausgabe
des .Pfandes an den Gläubiger, verweigern, bis ihm Sicherheit für die
Haftung geleistet wird, die für ihn aus einer Verletzung der dem Gläubiger
dem Verpfänder-gegenüber obliegenden Verpflichtungen entstehen kann.
Diese Vorschrift ist nicht anzuwenden, wenn Gläubiger der Staatsfiskus
oder eine sächsische kommunale Körperschaft ist.

§ 56. Der Drittschuldner hat binnen zwei Wochen, von der Zu-
stellung des Pfändungs- und Uberweisungsbeschlusses an gerechnet, der
Vollstreckungsbehörde auf deren Verlangen zu erklären: .

1. ob und inwieweit er die Forderung als begründet anerkenne
und Zahlung zu leisten bereit sei;

2. ob und welche Ansprüche andere Personen an die Forderung
machen;

• • . 3. ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung bereits für
andere Gläubiger gepfändet sei.

Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen muß in den
Pfändungs- und Überweisungsbeschluß aufgenommen werden. Der Dritt-
schuldner haftet dem Gläubiger für den aus der Nichterfüllung seiner
Verpflichtung entstehenden Schaden.

Die Erklärungen des Drittschuldners können bei der Zustellung des
Pfändungs- und Uberweisungsbeschlusses an den zustellenden Beamten
oder innerhalb der im Absatz l-bestimmten Frist an diesen oder an die
Vollstreckungsbehörde erfolgen. Im ersteren Falle sind sie in die Zu-
stellungsurkunde aufzunehmen und von dem Drittschuldner zu unter-
schreiben. •

§ 57. Klagt der Gläubiger die Forderung ein, so ist er verpflichtet,
dem Schuldner gerichtlich den Streit zu verkünden, sofern nicht eine
Zustellung im Auslande oder eine öffentliche Zustellung erforderlich wird.

Der Gläubiger haftet dem Schuldner für den Schaden, der daraus
entsteht, daß er die Beitreibung der Forderung verzögert.

Der Gläubiger kann auf die durch Pfändung und Überweisung er-
worbenen Rechte unbeschadet seines Anspruchs verzichten. Die Verzicht-
leistung erfolgt durch eine dem Schuldner zuzustellende Erklärung. Die
Erklärung ist auch dem Drittschuldner zuzustellen. Wird der Gläubiger
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bei der Einziehung von der Vollstreckungsbehörde vertreten, so ist diese
auch ermächtigt, den Verzicht zu erklären.

§ 58. Ist die Forderung bedingt oder betagt, oder ist ihre Ein-
ziehung wegen der Abhängigkeit von einer Gegenleistung oder aus
anderen Gründen mit Schwierigkeiten verbunden, so kann die Voll-
streckungsbehörde, nachdem die Pfändung erfolgt ist, an Stelle der Über-
weisung eine andere Art der Verwertung anordnen.

Vor dem Beschlüsse ist, wenn die Anordnung auf Antrag erfolgt,
der Gegner des Antragstellers zu hören, sofern nicht eine Zustellung im
Auslande oder eine öffentliche Zustellung erforderlich wird. Ergeht der
Beschluß von Amtswegen, so sollen alle Beteiligten gehört werden.

§ 59. Die Zwangsvollstreckung in Ansprüche, welche die Heraus-
gabe oder Leistung körperlicher Sachen zum Gegenstande haben, erfolgt
nach den Vorschriften der §§ 47 bis 57 unter Berücksichtigung der nach-
folgenden Bestimmungen.

Ansprüche § 60. Bei der Pfändung eines Anspruchs, welcher eine bewegliche
auf Heraus- körperliche Sache betrifft, hat die Vollstreckungsbehörde anzuordnen, daß
beweglicher' ^ie Sache an einen von ihr zu beauftragenden Vollstreckungsbeamten

Sachen. oder Gerichtsvollzieher herauszugeben sei.
Auf die Verwertung der Sache finden die Vorschriften über die Ver-

wertung gepfändeter Sachen Anwendung.
Ansprüche § 61. Bei der Pfändung eines Anspruchs, welcher eine unbewegliche

auf Heraus- gac}]6 betrifft, hat die Vollstreckungsbehörde anzuordnen, daß die Sache
Saunbeweg-W' an &^Qn auf ihren Antrag vom Amtsgericht der belegenen Sache zu be-

licher stellenden Sequester herauszugeben sei.
Sachen. jsj. ^ej. Anspruch auf Übertragung des Eigentums gerichtet, so hat

die Auflassung an den Sequester als Vertreter des Schuldners zu er-
folgen. Mit dem Übergange des Eigentums auf den Schuldner erlangt
der Gläubiger eine Sicherungshypothek für seine Forderung. Der Sequester
hat die Eintragung der Sicherungshypothek zu bewilligen.

Die Zwangsvollstreckung in die herausgegebene Sache wird nach
den für die Zwangsvollstreckung in unbewegliche Sachen geltenden Vor-
schriften bewirkt.

Unpfändbare § 62. Der Pfändung sind, unbeschadet der hierüber bestehenden
Forderungen, reichsgesetzlichen Vorschriften, nicht unterworfen:

1. die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen
sowie die Geldrenten, die nach § 844 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder nach § 3 Absatz 2 des Reichsgesetzes, betreffend
die Verbindlichkeit zum Schadenersatze für die bei dem Be-
triebe von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten
Tötungen und Körperverletzungen, vom 7. Juni 1871 in der
Fassung des Artikels 42 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche wegen der Entziehung einer solchen For-
derung zu entrichten sind;

2. die fortlaufenden Einkünfte, welche ein Schuldner aus Stiftungen
oder sonst auf Grund der Fürsorge und Freigebigkeit eines
Dritten bezieht, insoweit der Schuldner zur Bestreitung des
notdürftigen Unterhalts für sich, seinen Ehegatten und seine
noch unversorgten Kinder dieser Einkünfte bedarf;

3. die aus Kranken-, Hülfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus
Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine zu
beziehenden Hebungen;
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4. der Sold und die Invalidenpension der Unteroffiziere und der
Soldaten sowie die nach dem Beichsgesetze vom 28. Februar
1888 (R.-G.-B1. S. 59 flg.), zu gewährenden Unterstützungen
an Familien der in den Dienst eingetretenen Mannschaften;

5. das Diensteinkommen der Militärpersonen, welche zu einem
mobilen Truppenteil oder zur Besatzung eines in Dienst ge-
stellten Kriegsfahrzeuges gehören;

6. die Pensionen der "Witwen und "Waisen und die ihnen aus
Witwen- und Waisenkassen zukommenden Bezüge, die Er-
ziehungsgelder und die Studienstipendien sowie die Pensionen
invalider Arbeiter;

7. das Diensteinkommen der Offiziere, Militärärzte und Deck-
offiziere, der Beamten, der Geistlichen sowie der Ärzte und
Lehrer an öffentlichen Anstalten; die Pension dieser Personen
nach deren Versetzung in einstweiligen oder dauernden Ruhe-
stand, sowie der nach ihrem Tode den Hinterbliebenen zu ge-
währende Sterbe- oder Gnadengehalt.

Übersteigen in den Fällen Nr. 6 und 7 das Diensteinkommen, die
Pension oder die sonstigen Bezüge die Summe von fünfzehnhundert Mark
für das Jahr, so ist der dritte Teil des Mehrbetrags der Pfändung unter-
worfen.

Die nach § 843 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen einer Verletzung
des Körpers oder der Gesundheit zu entrichtende Geldrente ist nur soweit
der Pfändung unterworfen, als der Gesamtbetrag die Summe von fünfzehn-
hundert Mark für das Jahr übersteigt. Das Gleiche gilt für die Geld-
rente, die nach § 3 Absatz l, § 3a des Gesetzes, betreffend die Verbind-
lichkeit zum Schadenersatze für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen,
Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen, vom
7. Juni 1871 in der Fassung des Artikels 42 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche dem Verletzten zu entrichten ist.

Die Einkünfte, welche zur Bestreitung eines Dienstaufwandes be-
stimmt sind, und der Servis der Offiziere, Militärärzte und Militärbeamten
sind weder der Pfändung unterworfen, noch bei der Ermittelung, ob und
zu welchem Betrage ein Diensteinkommen der Pfändung unterliege, zu
berechnen.

§ 63. Eine Forderung ist in Ermangelung besonderer Vorschriften v Nicht
der Pfändung nur insoweit unterworfen, als sie übertragbar ist. übertragbare

' ! oiderungen.
Eine nach § 399 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht übertragbare

Forderung kann insoweit gepfändet und zur Einziehung überwiesen
werden, als der geschuldete Gegenstand der Pfändung unterworfen ist.

§ 64. Der Pflichtteilsanspruch ist der Pfändung nur unterworfen, Pflichtteils-
wenn er durch Vertrag anerkannt oder rechtshängig geworden ist. anspräche.

Das Gleiche gilt für den nach § 528 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
dem Schenker zustehenden Anspruch auf Herausgabe des Geschenkes.

§ 65. Ist eine Geldforderung von mehreren Vollstreckungsbehörden Mehrfache
oder von einer Vollstreckungsbehörde und einem Amtsgericht gepfändet, Pfändung
so ist der Drittschuldner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers,
dem die Forderung überwiesen wurde, verpflichtet, unter Anzeige der
Sachlage und unter Aushändigung der ihm zugestellten Beschlüsse den
Schuldbetrag zu hinterlegen. Ist die Forderung nur von Vollstreckungs-
behörden gepfändet worden, so ist zur Entgegennahme der Anzeige und
der Beschlüsse das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirke die Voll-
streckungsbehörde ihren Sitz hat, deren Beschluß dem Drittschuldner
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zuerst zugestellt worden ist. Hat auch ein Amtsgericht gepfändet, so ist
dieses, haben mehrere Amtsgerichte gepfändet, so ist das Amtsgericht
zuständig, dessen Pfändungsbeschluß dem Drittschuldner zuerst zugestellt
worden ist.

Mehrfache § 66. Ist ein Anspruch, welcher eine bewegliche körperliche Sache
Pfändung von betrifft, von mehreren Vollstreckungsbehörden oder von einer Voll-
auf Heraus- Streckungsbehörde und einem Amtsgericht gepfändet, so ist der Dritt-

gabe u. s. w. Schuldner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers, dem der An-
beweglicher spruch überwiesen wurde, verpflichtet, die Sache unter Anzeige der Sach-

Sachen. jage ^(j unter Aushändigung der ihm zugestellten Beschlüsse dem Voll-
streckungsbeamten oder dem Gerichtsvollzieher herauszugeben, der nach
dem ihm zuerst zugestellten Beschlüsse, wenn auch ein oder -mehrere
Amtsgerichte gepfändet haben, nach dem ihm zuerst zugestellten amts-
gerichtlichen Beschlüsse zur Empfangnahme der Sache ermächtigt ist.
Ist ein solcher Vollstreckungsbeamter oder Gerichtsvollzieher nicht .be-
zeichnet, so wird er auf Antrag des Drittschuldners von dem Amtsgerichte
des Ortes ernannt, wo die Sache herauszugeben ist.

Ist der Erlös zur Deckung der Forderung nicht ausreichend und ver-
langt der Gläubiger, für welchen die zweite oder eine spätere Pfändung
erfolgt ist, ohne Zustimmung der übrigen beteiligten Gläubiger eine
andere Verteilung, als nach der Reihenfolge der Pfändungen, so hat der
Vollstreckungsbeamte oder der Gerichtsvollzieher die Sachlage unter Hinter-
legung des Erlöses dem zuständigen Amtsgericht anzuzeigen. Zuständig
ist das im § 65 bezeichnete Amtsgericht. Der Anzeige sind die auf das
Verfahren sich beziehenden Schriftstücke beizufügen.

In gleicher "Weise ist zu verfahren, wenn die Pfändung für mehrere
Gläubiger gleichzeitig bewirkt ist.

Ansprüche § 67. Betrifft der Anspruch eine unbewegliche Sache, so ist der
auf Heraus- Drittschuldner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers, welchem

S unbewegt der Anspruch überwiesen wurde, verpflichtet, die Sache unter Anzeige
licher Sachen, der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zugestellten Beschlüsse

an den von dem Amtsgerichte der belegenen Sache ernannten oder auf
seinen Antrag zu ernennenden Sequester herauszugeben.

Gläubiger- § 68. Jeder Gläubiger, welchem der Anspruch überwiesen wurde,
re9hte !?ei ist berechtigt, gegen den Drittschuldner Klage auf Erfüllung der diesem
Pfändung' nacn den §§ 65 bis 67 obliegenden Verpflichtungen zu erheben.

Jeder Gläubiger, für den der Anspruch gepfändet ist, kann sich'dem
Kläger in jeder Lage des Rechtsstreites als Streitgenosse anschließen.

Der Drittschuldner hat die Gläubiger, welche die Klage nicht erhoben
und dem Kläger sich nicht angeschlossen haben, zum Termine zur mün-
lichen Verhandlung zu laden.

Die Entscheidung, welche in dem Rechtsstreite über den in der Klage
erhobenen Anspruch erlassen wird, ist für und gegen sämtliche Gläubiger
wirksam.

Gegen einen Gläubiger, welcher nicht zum Termine zur mündlichen
Verhandlung geladen ist, obgleich er von dem Drittschuldner hätte ge-
laden werden sollen, kann der Drittschuldner sich auf die ihm günstige
Entscheidung nicht berufen.

Andere Ver- § 69. Auf die Vollstreckung in andere Vermögensrechte, welche nicht
mögensrechte. Gegenstand der Zwangsvollstreckung in "das unbewegliche Vermögen sind,

finden die vorstehenden Bestimmungen entsprechende Anwendung.
Ist ein Drittschuldner nicht vorhanden, so ist der Pfändungs- und

Überweisungsbeschluß dem Schuldner zuzustellen; die Pfändung und die
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Überweisung sind mit dem Zeitpunkt als bewirkt anzusehen, in welchem
dem Schuldner das Gebot, sich jeder Verfügung über das Hecht zu ent-
halten, zugestellt ist. •

Ein unveräußerliches Hecht ist in Ermangelung besonderer Vorschriften
der Pfändung insoweit unterworfen, als die Ausübung einem anderen über-
lassen werden kann.

Die Vollstrecküngsbehörde kann bei der Zwangsvollstreckung in unver-
äußerliche Rechte, deren Ausübung einem anderen überlassen werden kann,
besondere Anordnungen erlassen. Sie kann insbesondere bei der Zwangs-
vollstreckung in Nutzungsrechte eine Verwaltung anordnen; in diesem
Falle wird die Pfändung durch Übergabe der zu benutzenden Sache an
den Verwalter bewirkt, sofern sie nicht durch Zustellung des Beschlusses
bereits vorher bewirkt ist.

Ist die Veräußerung des Rechtes selbst zulässig, so kann auch diese
Veräußerung von der Vollstreckungsbehörde angeordnet werden.

Auf die Zwangsvollstreckung in eine Reallast, eine Grundschuld oder
eine Rentenschuld finden die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung
in eine Forderung, für welche eine Hypothek besteht, entsprechende
Anwendung.

§ 70. Die Zwangsvollstreckung in den Anteil an einem irii Schiffs- Schiffsanteile,
register eingetragenen Schiffe erfolgt .auf Ersuchen der Vollstreckungs-
behörde durch das Vollstreckungsgericht.' Der § 858 Absatz 2 bis 6 der •
Zivilprozeßordnung findet Anwendung.

§ 71. Die Vorschriften der §§ 859 bis 863 der Zivilprozeßordnung Pfändung
finden entsprechende Anwendung. , , in besonderen

III. Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen.
§ 72. Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen erfolgt

auf Ersuchen der Vollstrecküngsbehörde nach den für die gerichtliche
Zwangsvollstreckung geltenden Vorschriften.

Die Eintragung einer Sicherungshypothek für die beizutreibende Geld-
Leistung ist auch zulässig, wenn die Geldleistung den Betrag von drei-
hundert Mark nicht übersteigt.

Bei dem Ersuchen um Zwangsvollstreckung braucht ein vollstreck-
barer Titel weder bezeichnet noch beigefügt zu werden. Es ist auch
nicht erforderlich, daß vor dem Beginne der Zwangsvollstreckung dem
Schuldner ein vollstreckbarer Titel zugestellt werde.

Ist eine Sicherungshypothek eingetragen und wird das belastete
Grundstück veräußert, so ist die Zwangsvollstreckung in Ansehung des
'Grundstücks gegen den Rechtsnachfolger zulässig. Über Einwendungen
des Rechtsnachfolgers gegen den Anspruch oder gegen die Zulässigkeit
-der Anordnung der Zwangsvollstreckung entscheidet, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist, die Verwaltungsbehörde; der § 10 Absatz 2 findet
Anwendung. Die Vorschrift im § 26 des Reichsgesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung bleibt unberührt.

IT. Yerteilungsverfahren.
§ 73. Das Verteilüngsverfahren tritt ein, wenn bei der Zwangsvoll-

streckung in das bewegliche Vermögen ein Geldbetrag hinterlegt ist, der
•zur Befriedigung der beteiligten Gläubiger nicht hinreicht. .

Zuständig für das Verteilungsverfahren ist* das, nach § 46 Absatz 2,
.§§ 65, 66 Absatz 2, § 70 Satz 2 zuständige Amtsgericht. Die Vorschriften
•der §§ 873 bis 882 der Zivilprozeßordnung finden Anwendung.
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Y. Schlußbestimmungen.
§ 74. Das Gesetz, die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen

in Verwaltungssachen betreffend, vom 7. März 1879 (G.-u. Y.-B1.S. 84 flg.)
wird aufgehoben. Soweit auf Vorschriften dieses Gesetzes in den bis-
herigen Gesetzen und Verordnungen verwiesen ist, treten die entsprechenden
Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes an die Stelle.

§ 75. Das gegenwärtige Gesetz tritt am 1. Oktober 1902 in Kraft.
Urkundlich haben "Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und Unser

Königliches Siegel beidrucken lassen.
Gegeben zu Dresden, am 18. Juli 1902.

(L. S.) Georg.
Georg von Metzsch.
Dr. Viktor Alexander Otto.

5.

Verordnung der Ministerien des Innern, des Kultus
und öffentlichen Unterrichts, der Finanzen, der

Justiz und des Kriegs
zur Ausführung des Gesetzes über die Zwangsvollstreckung wegen
Geldleistungen in Verwaltungssachen; vom 19. September 1902.

(G.- u. V.-B1. S. 373.)
Mit Allerhöchster Genehmigung wird zur Ausführung des Gesetzes

über die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen in Verwaltungssachen
vom 18. Juli 1902 (G.- u. V.-B1. S. 294 flg.) folgendes verordnet:

Zu § 5 § 1. Das Verfahren bei den Zustellungen, die im Vollstreckungsver-
des Gesetzes, fahren von der Vollstreckungsbehörde anzuordnen sind, richtet sich für

den Geschäftsbereich der Ministerien des Innern, des Kultus und öffent-
lichen Unterrichts, der Finanzen und des Kriegs sowie des Evangelisch-
lutherischen Landeskonsistoriums, welches sich hiermit einverstanden erklärt
hat, nach den Verordnungen, die Zustellung behördlicher Zufertigungen
in Verwaltungssachen betreffend, vom 3. September 1888 (G.- u. V.-B1.
S. 591 flg.) und 25. Januar 1902 (G.- u. V.-B1. S. 5), für den Geschäfts-
bereich des Justiz-Ministeriums nach den Vorschriften der Zivilprozeß-
ordnung über die von Amtswegen zu bewirkenden Zustellungen mit der
Maßgabe, daß die Geschäfte des Gerichtsschreibers von dem zuständigen
Kassenbeamten zu besorgen sind.

Zu § 11, § 2. Von Anträgen, Einwendungen oder Erinnerungen, welche die
§|12 A.bsatz 2 Art und Weise der Zwangsvollstreckung oder das bei ihr zu beobachtende
des Gesetzes. Verfahren betreffen, hat das Vollstreckungsgericht die Vollstreckungs-

behörde so zeitig in Kenntnis zu setzen, daß diese noch vor der gerichtlichen
Entscheidung die Aufhebung der VoUstreckungsmaßregel anordnen kann.

Dasselbe gilt, wenn ein Dritter seine von der Vollstreckungsbehörde
geltend gemachte Verpflichtung zu der beizutreibenden Geldleistung oder
zur Duldung der Zwangsvollstreckung bestritten oder auf Grund der
§§ 781 bis 784, 786 der Zivilprozeßordnung Einwendungen erhoben hat.

Zu § 13 § 3. Gebühren und Auslagen für die Zwangsvollstreckung sind unter
des Gesetzes, entsprechender Anwendung des Reichs-Gerichtskostengesetzes, der Ge-

bührenordnung für Gerichtsvollzieher und der Gebührenordnung für
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Zeugen und Sachverständige, soweit aber die Zwangsvollstreckung durch
einen Vollstreckungsbeamten erfolgt, nach dem dieser Verordnung bei-
gefügten Tarife zu erheben. Die auf Zustellungen von Amtswegen be-
zügliche Vorschrift im § 80 b Satz l des Reichs-Gerichtskostengesetzes
findet keine Anwendung; für jede Zustellung sind vielmehr die Gebühren
und Auslagen nach den für amtsgerichtliche Sachen geltenden Vorschriften
der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher zu berechnen.

"Werden in einer Gemeinde, deren Ortsbehörde selbst Vollstreckungs-
behörde ist, die Kosten der Zwangsvollstreckung durch die gemäß Absatz I
zu erhebenden Gebühren und Auslagen nicht gedeckt, so können die
Sätze des dieser Verordnung beigefügten Tarifs durch Ortsgesetz bis auf
das Doppelte erhöht werden.

Erinnerungen in Ansehung der von einem Vollstreckungsbeamten oder
einem Gerichtsvollzieher in Ansatz gebrachten Kosten sind im Aufsichts-
wege zu erledigen.

§ 4. Der § 7 der Verordnung, die Bestrafung eisenbahnpolizeilicher Zu §§ 48, 49,
Übertretungen betreffend, vom 15. Oktober 1898 (G.-u. V.-B1. S. 253) erhält § 52 Absatz 3
folgende Fassung: des Gesetzes.

§ 7. (1.) Die Zwangsvollstreckung wegen der erkannten Geld-
strafen sowie wegen der Kosten richtet sich nach dem Gesetze
über die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen in Verwal-
tungssachen, vom 18. Juli 1902 (G.- u. V.-B1. S 294 flg.) und nach
den über die Handhabung dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen.

(2.) Die Zwangsvollstreckung wird von den staatlichen Eisen-
bahn-Betriebsdirektionen als Vollstreckungsbehörden angeordnet.
Die Zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche Sachen und
die Wegnahme von Hypothekenbriefen, Grundschuldbriefen und
Rentenschuldbriefen, von "Wechseln und anderen Papieren, die
durch Indossament übertragen werden können, sowie von Urkunden,
die über eine gepfändete Forderung vorhanden sind, erfolgt durch
die bei den Bezirkssteuereinnahmen oder für einzelne Amtsgerichts-
oder Gemeindebezirke bestellten Vollstreckungsbeamten oder, so-
weit dies besonders bestimmt ist, durch den Gerichtsvollzieher.

§ 5. Aufgehoben wird die Verordnung zur Ausführung des § 12 des
Gesetzes vom 7. März 1879, die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen
in Verwaltungssachen betreffend, vom 2. Mai 1879 (G.- u. V.-B1. S. 195 flg.).

Die im § 18 der Verordnung, die Zustellung behördlicher Zufertig-
ungen in Verwaltungssachen betreffend, vom 3. September 1888 (G.- u.
V.-B1. S. 595) enthaltene Bezugnahme auf § 4 des Gesetzes, die Zwangs-
vollstreckung wegen Geldleistungen in Verwaltungssachen betreffend, vom
7. März 1879 (G.- u. V.-B1. S. 84) erledigt sich.

§ 6. Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1902 in Kraft.

Dresden, am 19. September 1902.

Die Ministerien des Innern, des Kultus und öffentlichen
Unterrichts, der Finanzen, der Justiz und des Kriegs.

v. Metzsch. v. Seydewitz. Dr. Rüger. Dr. Otto.
Frhr. v. Hausen.

Kurth.

C 9
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T a r i f.

Vorbemerkungen.
1. Unter der Summe, derentwegen die Vollstreckung erfolgt, ist der

Gesamtbetrag derjenigen Geldleistungen, einschließlich der Kosten, zu ver-
stehen, auf welche die Anordnung der Zwangsvollstreckung hinsichtlich
des einzelnen Schuldners lautet.

2. Die Gebühren sind, soweit nicht in dem Tarif etwas anderes be-
stimmt ist, auch dann voll anzusetzen, wenn eine begonnene Vollstreck-
ungshandlung infolge von Gestundung oder von Zahlung unvollendet bleibt.

3. Hat derVollstreckungsbeamte in derselben Gemeinde mehrere Voll-
streckungshandlungen in unmittelbarer Aufeinanderfolge vorgenommen,
so sind die Gebühren für jeden Schuldner besonders anzusetzen. Dagegen
werden die Kosten für die Bekanntmachung der Versteigerung und für
den Verkauf der gepfändeten Sachen, wenn mehrere Massen zusammen-
genommen werden, nur einmal nach dem Gesamtbetrage der Summen
angesetzt, derentwegen die Bekanntmachung oder der Verkauf erfolgt.
Jeden der beteiligten Schuldner treffen diese Kosten nach Verhältnis des
aus jeder Masse erzielten Erlöses; wird aus einer Masse kein Erlös erzielt,
so ist deren Schätzungswert zu Grunde zu legen.

4. Die Gebühren umfassen die gesamte Tätigkeit des Vollstreckungs-
beamten, einschließlich der im § 12 Nr. l bis 4 der Gebührenordnung für
Gerichtsvollzieher bezeichneten Mühwaltungen. Wegen der dort unter
Nr. 5 bezeichneten Bekanntmachung ist die Nr. 3 des Tarifs zu vergleichen.

5. Auslagen hat der Vollstreckungsbeamfce nach § 13 Nr. 2 bis 7 der
Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher zu erheben. Transportkosten und
andere Auslagen, die mehrere Schuldner gemeinschaftlich zu tragen haben,
sind unter Berücksichtigung der Umstände, insbesondere des Wertes, des
Umfangs und der Schwere der Gegenstände, zu verteilen.

Die an Sachverständige zu zahlenden Beträge (§13 Nr. 4) bestimmen
sich nach der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige.

Eeise- und Zehrungskosten werden dem Vollstreckungsbeamten nicht
vergütet.

6. Kosten der von einer Militärbehörde im militärgerichtlichen Ver-
fahren angeordneten Vollstreckung einer Geldstrafe sind vom Verurteilten
nicht einzuheben (Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dezember 1898
§§ 462, 469, E.-G.-B1. S. 1286 flg.).
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G e g e n s t a n d .

1. Pfändung, auch wenn es sich um be-
reits gepfändete Gegenstände handelt,
oder Übernahme von Sachen, die von
der zuständigen Militärbehörde ge-
pfändet oder Gegenstand eines ge-
pfändeten Anspruchs sind (Gesetz
§§ 28, 60, 66) .

Nur die Hälfte der Gebühren wird
erhoben :

a) wenn der Schuldner dem Voll-
streckungsbeamten sofort Zahlung
leistetj

b) wenn die Zwangsvollstreckung
deshalb einzustellen oder zu be-
schränken ist, weil der Schuldner
den Schuldbetrag hinterlegt oder
sichergestellt hat oder weil der
Gläubiger befriedigt ist oder Stun-
dung bewilligt hat oder weil die
Schuldsumme bei der Post ein-
gezahlt ist (Gesetz § 9 Absatz 1
Nr. 3, 4, 5),

c) wenn die Pfändung zu unterblei-
ben hat, weil pfändbare Gegen-
stände nicht vorhanden sind, oder
weil sich ein Überschuß über die
Kosten der Zwangsvollstreckung
nicht erwarten läßt oder der vor-
aussichtliche Erlös von Gegen-
ständen des gewöhnlichen Haus-
rats zu deren Werte außer allem
Verhältnisse steht (Gesetz § 23
Absatz 2, § 32).

2. Freigabe gepfändeter Gegenstände,
wenn sie nicht bei Gelegenheit einer
anderen Vollstreckungshandlung er-
folgt

3. Bekanntgabe der Versteigerung (Ge-
setz § 36 Absatz 2 Satz 2) ...

4. Versteigerung oder Verkauf aus freier
Hand

5. Abschrift aus den Akten des Voll-
streckungsbeamten (Gesetz § 19), jede

6. Gebühren eines zu einer Vollstreck-
ungshandlung zugezogenen Zeugen

<- (Gesetz § 18)

Gebührensatz,
wenn die Summe, derentwegen die Vollstreckung erfolgt, beträgt

bis

5 M.

[/$ 50-^5»

'—ji2Q4.

_^6<W.

-M\W>

-.*2<W.

über 5
bis

20 Jl.
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über 20
bis

150 M.
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über 150
bis

300 M.
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über 300
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1000 M.
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6.

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern,
die Errichtung eines Königlichen Eichamtes in Chemnitz betreffend;

vom I. August 1902. (G.-U.V.-B1.S.335.)
Im weiteren Anschlüsse an die Bekanntmachung, die bestehenden

Eichämter und deren Einrichtung für die verschiedenen Zweige der Eich-
geschäfte betreffend, vom 3. März 1873 (G.-u. V.-B1. S. 225) wird hiermit
zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß in Chemnitz ein Königliches

12
Eichamt mit der Ordnungszahl -„- errichtet worden ist. Seine Zuständig-

o.
keit erstreckt sich auf die Eichung von Längenmaßen, Flüssigkeitsmaßen,
Fässern (T.), Hohlmaßen und Meßwerkzeugen für trockene Gegenstände,
Gewichten, "Wagen für alle Belastungen, sowie auf Registrierwagen und
Gasmesser.

Dresden, den 1. August 1902.
Ministerium des Innern.

Für den Minister:
Merz. Klopfleisch.

Verordnung des Finanzministeriums,
die betriebspolizeiliche Aufsicht über die unterirdischen Brüche und

Gruben in der Oberlausitz betreffend; vom 25. Oktober 1902.
— Nr. 1675 Berg-Reg. —vergl. auch Jahrbuch 1900 Anhang C, S. 238.)

Das Finanzministerium ist mit dem Ministerium des Innern darüber
einverstanden, daß unterirdische Brüche und Gruben in der Oberlausitz,
die wegen der Besonderheiten des dortigen Provinzialrechts dem allge-
meinen Berggesetze nicht unterliegen, der betriebspolizeilichen Aufsicht
des Bergamtes zu Freiberg gemäß der Verordnung vom 12. Mai 1900
ohne weiteres unterstellt sind. Zur Anwendung dieser Verordnung auf
den Bergbaubetrieb des Fabrikanten Karl Hauptmann in Sohland bedarf
es daher ebenso, wie in etwaigen künftigen ähnlichen Fällen, einer be-
sonderen ministeriellen Genehmigung nicht.

Finanzministerium, II. Abteilung.
Dr. Barchewitz. S.

8.

Bekanntmachung des Finanzministeriums,
die weitere Ausführung des Reichsstempelgesetzes vom 14. Juni 1900

betreffend; vom 13. Februar 1903.
(G.-U.V.-B1.S.255; vergl. auch Jahrbuch 1900, Anhang C, S. 77.)

In teilweiser Abänderung von Ziffer l und 2 der Bekanntmachung,
die Ausführung des Reichsstempelgesetzes vom 14. Juni 1900 betreffend,
vom 30. Juni 1900 (G.-u. V.-B1. S. 447) wird hiermit folgendes bekannt
gemacht:
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An Stelle des Hauptzollamtes Dresden I ist vom 1. April dieses
Jahres ab das Hauptzollamt Dresden II

für die Bezirke der Hauptzollämter Dresden I und II, Freiberg,
Meißen, Pirna und Schandau zur Erhebung der Stempelabgabe von Aktien,
Kuxen, Renten- und Schuldverschreibungen (Nr. l bis 3 des Tarifes) und
von Lotterielosen u. s. w. (Nr. 5 des Tarifes) sowie zur Abstempelung dieser
Urkunden zuständig und

für die Bezirke der Hauptzollämter Dresden I und II mit dem Ver-
kaufe von Reichsstempelmarken und von Vordrucken zu Schlußnoten, mit
der Abstempelung von Privatvordrucken zu Schlußnoten und von Ver-
tragsurkunden über reichsstempelpflichtige Anschaffungsgeschäfte (§ 15
des Gesetzes) sowie mit der Besorgung aller sonstigen mit der Erhebung
der in der Tarifnummer 4 angeordneten Abgabe zusammenhängenden
Geschäfte beauftragt.

Dresden, am 13. Februar 1903.
. . Finanzministerium.

Dr. Rüger.
Naumann.

9-

Bekanntmachung der Ministerien des Kultus und
öffentlichen Unterrichts und der Finanzen,

die Erwerbung des Titels „Diplom-Ingenieur" an der Bergakademie
zu Freiberg betreffend; vom 27. Februar 1903. (G.-u.v.-Bl. S. 395.)

Mit Allerhöchster Genehmigung wird hierdurch verordnet, daß die-
jenigen, welche an der Bergakademie zu Freiberg eine der vorgeschriebenen
Diplomprüfungen vollständig bestanden haben, berechtigt sind, den Titel
eines diplomierten Bergingenieurs, Hütteningenieurs, Eisenhütteningenieurs
oder Markscheiders („Diplom-Ingenieurs") zu führen.

Wer noch sonst im Königreiche Sachsen zur Führung dieser berg-
akademischen Titel berechtigt sein soll, wird durch die unterzeichneten
Ministerien bestimmt.

Dresden, den 27. Februar 1903.
Die Ministerien des Kultus und öffentlichen Unterrichts

und der Finanzen.
v. Seydewitz. Dr. Rüger.

Kotte.

1O.

Verordnung des Ministeriums des Innern,
Bestimmungen über die Standfestigkeit freistehender hoher Schorn-

steine betreffend; vom 22. April 1903. (G.-u.V.-B1.S.433.)
Das. Ministerium des Innern hat sich veranlaßt gesehen, nach Gehör

seiner Technischen Deputation und auf deren Vorschlag unter Bezug-
nahme auf §§ 105, 106 Absatz 2, 121 Absatz 6 und 7 des Allgemeinen
Baugesetzes vom 1. Juli 1900 (G.-u. V.-B1.S.381) über die Standfestigkeit
freistehender hoher Schornsteine folgende Bestimmungen zu treffen:
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I. Stabilitätsnachweis.
Aus dem der Bauanzeige für Schornsteine von mehr als 12 m Höhe

nach § 106 Absatz 2 des Allgemeinen Baugesetzes für das Königreich
Sachsen vom 1. Juli 1900 beizufügenden Stabilitätsnachweise muß genau
zu entnehmen sein, bis zu welchem Grade die verwendeten Baustoffe in
den gefährlichsten Querschnitten des Bauwerkes, insbesondere in den
untersten Absatzfugen des Schornsteinschaftes und in der Fuge zwischen
Sockel und Grundmauerwerk oder in der Fuge über dem etwa vor-
handenen Sockel vorsprang, in Anspruch genommen werden, sowie welche
Belastung der Untergrund erfährt.

II. Winddruck.
1. Als maßgebender Winddruck W gegen eine zur Windrichtung

senkrechte Fläche soll bei Schornsteinen in der Hegel ein Wert:
W= 115+ 0,6. H kg/qm

in Rechnung gestellt werden. H bedeutet die gesamte Schornsteinhöhe
einschließlich Sockel in Metern. Dem Ermessen der Baupolizeibehörden
bleibt vorbehalten, in besonders gefährdeten Lagen die Annahme eines
höheren Winddrucks zu fordern.

2. Etwaiger Einfluß der Saugwirkung auf der der Windrichtung ent-
gegengesetzten Seite ist in diesem Werte enthalten.

3. Der durch anstoßende oder umschließende Gebäude gewährte
Schutz des Schornsteines gegen Winddruck soll in der Regel unberück-
sichtigt bleiben.

4 Als Winddruckfläche ist die Fläche des lotrechten Achsschnittes
einer Schornsteinsäule anzusehen. Bei eckigen Schornsteinen ist dieser
Schnitt rechtwinklig zu zwei gegenüberstehenden Flächen zu legen.

5. Bedeutet F den Flächeninhalt dieses Schnittes, so ist die Größe
des Winddruckes anzunehmen:

bei runden Schornsteinen zu 0,67.F.W.
„ achteckigen „ „ 0,n.F.W.
„ rechteckigen „ „ l,oo.F.W.

6. Diese Werte des Winddruckes gelten auch dann, wenn der Wind
über Eck weht. Letztere Windrichtung ist maßgebend für die Bestimm-
ung der größten Kantenpressung bei eckigen Schornsteinen.

7. Als Angriffspunkt des gegen eine Schornsteinsäule wirkenden
Winddruckes, dessen Richtung wagerecht anzunehmen ist, ist der Schwer-
punkt des lotrechten Achsschnittes dieser Säule anzusehen.

III. Art und Beschaffenheit der Baustoffe.
1. Bei der Berechnung der Standfestigkeit muß das Gewicht des

Schornsteines nach dem wirklichen Einheitsgewicht des zu verwendenden
Mauerwerkes ermittelt werden.

2. Für die Herstellung des Schaftmauerwerkes ist sogenannter ver-
längerter Zementmörtel zu verwenden, der auf 2 Raumteile Kalk und
6 bis 8 Raumteile scharfkantigen schlammfreien Sand mindestens l Raum-
teil Portlandzement enthält.

Bei Verwendung von Graukalken, deren hydraulische Eigenschaften
nachgewiesen sind, kann der Zementzusatz bis auf die Hälfte verringert
werden.
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Die Verwendung unvorschriftsmäßigen Mörtels wird mit Geldstrafe
von 50 bis 150 Mark oder mit Haft bestraft, sofern nicht höhere Strafen
eintreten.

3. Der Unternehmer der baulichen Ausführung eines Schornsteines
hat die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, daß die in der Be-
rechnung der Standfestigkeit eingesetzten Gewichte mit der Wirklichkeit
übereinstimmen sowie dafür, daß die von ihm verwendeten Baustoffe —
Steine, Mörtel u. s. w. — bezüglich ihrer Güte und Festigkeit seinen An-
gaben entsprechen und technisch richtig verwendet werden.

Unternehmer, welche,die hier geforderten Angaben absichtlich oder
in fahrlässiger Weise falsch erstatten, werden, sofern nicht höhere Strafen
eintreten, mit Geldstrafe von 50 bis 150 Mark oder mit Haft bestraft.

4. Der Aufsichtsbehörde bleibt es überlassen, den Nachweis der
Richtigkeit des eingesetzten Einheitsgewichtes und der übrigen Angaben
zu verlangen oder selbst die Richtigkeit zu prüfen.

IV. Zulässige Beanspruchungen.
1. Die Druckbeanspruchungen im Mauerwerk sind nach dem unter II

vorgeschriebenen Winddruck unter Vernachlässigung der Zugspannungen
zu berechnen.

2. Bezeichnet dz die größte im Mauerwerk zulässige Druckbean-
spruchung und d0 die Druckbeanspruchung unter dem Eigengewicht,
beide Werte in kg/qcm, so darf die Druckbeanspruchung d an der am
stärksten belasteten Kante eines Querschnittes unter der Voraussetzung
kunstgerechter und sorgfältiger Ausführung sowie ausreichender Erhärtung
des Mörtels äußersten Falles den Wert:

d = 1/3 • dz + 1,25. d„ kg/qcm
erreichen, sofern dieser Wert nicht größer ist als dz.

Der Wert dz ist in der Regel für Mauerwerk aus gewöhnlichen
Ziegeln in Kalkmörtel mit 8,n, für ebensolches Mauerwerk in verlängertem
Zementmörtel mit 10,o und für Mauerwerk aus Hartbrandringsteinen in
verlängertem Zementmörtel mit 12,o kg/qcm zuzulassen. Kommen höhere
Werte zum Ansatz, so ist der Nachweis der bei der Berechnung voraus-
gesetzten Festigkeiten zu führen. Wird dieser Nachweis für ganze
Mauerkörper in dem erforderlichen Umfange erbracht, so können die
nach der vorstehenden Vorschrift sich ergebenden höheren Beanspruchungen
bis zu einer Höchstgrenze von 25 kg/qcm zugelassen werden, keinesfalls
darf aber für dz ein höherer Wert als 1/10 der Bruchlast des Mauerwerkes
in Ansatz kommen

3. Die höchste Kantenpressung, mit welcher das Schornsteinfundament
unter Berücksichtigung des Winddruckmomentes den Erdboden belastet,
soll bei gutem Baugrund in der Regel 3 kg/qcm nicht übersteigen und
nur in Ausnahmefällen 4 kg/qcm erreichen. Dabei ist die Bedingung
zu erfüllen, daß sich auf der Windseite das Fundament nicht vom Boden
abhebt.

Dresden, am 22. April 1903.

Ministerium des Innern.
Für den Minister.

Merz. Benndorf.
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11.

Gesetz,
betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene. Vom 30. Juni 1900.
(R.-G.-B1. S. 536; vergleiche auch Jahrbuch, Anhang C, S. 154 flg.)

"Wir "Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preußen etc., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zu-
stimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Umfang der Fürsorge.

§ L
"Wenn Gefangene einen Unfall bei einer Tätigkeit erleiden, bei deren

Ausübung freie Arbeiter nach den Bestimmungen der Reichsgesetze über
Unfallversicherung versichert sein würden, so ist für die Folgen solcher
Unfälle eine Entchädigung zu leisten.

Den Gefangenen werden die in öffentlichen Besserungsanstalten,
Arbeitshäusern und ähnlichen Zwangsanstalten untergebrachten Personen
gleichgestellt, ebenso die zur Forst- oder Gemeindearbeit oder zu sonstigen
Arbeiten auf Grund gesetzlicher oder polizeilicher Bestimmung zwangs-
weise angehaltenen Personen.

§2.
Die Entschädigung tritt bei Körperverletzung oder Tötung ein.
Die Entschädigung wird nicht gewährt, wenn der Verletzte den Unfall

vorsätzlich herbeigeführt hat. Hat der Verletzte sich den Unfall bei Be-
gehung einer strafbaren Handlung oder durch ein Verhalten zugezogen,
welches als eine grobe Verletzung der Hausordnung erscheint, so kann
die Entschädigung ganz oder teilweise versagt oder, sofern er im Inlande
wohnende Angehörige hat, welche im Falle seines Todes eine Rente er-
halten würden, diesen ganz oder teilweise überwiesen werden.

§ 3.
Im Falle der Verletzung wird als Entschädigung außer freier ärzt-

licher Behandlung, Arznei und sonstigen Heilmitteln sowie den zur Sicherung
des Erfolges des Heilverfahrens und zur Erleichterung der Folgen der
Verletzung erforderlichen Hülfsmitteln (Krücken, Stützapparaten und der-
gleichen) für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit dem Verletzten nach der
Entlassung aus der Anstalt eine Rente gewährt. Gehört der Verletzte
auf Grund gesetzlicher oder statutarischer Verpflichtung einer Kranken-
kasse oder der Gemeinde-Krankenversicherung an, so fällt die Entschädigung
für die Zeit bis zum Ablaufe der dreizehnten Woche nach dem Unfälle fort.

Die Rente beträgt:
a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für deren Dauer als

Vollrente den zweihundertfachen Betrag desjenigen ortsüblichen
Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des Krankenver-
sicherungsgesetzes), welcher für den Ort der letzten mindestens
drei Monate währenden Beschäftigung festgesetzt ist, die der
Gefangene innerhalb des letzten Jahres vor Antritt der Haft
gehabt hat. Kann ein solcher Beschäftigungsort im Inlande
nicht ermittelt werden, so ist der niedrigste Satz zu Grunde
zu legen, welcher in dem Bezirke der für den Sitz der Anstalt
zuständigen höheren Verwaltungsbehörde als ortsüblicher Tage-
lohn gewöhnlicher erwachsener männlicher beziehungsweise
weiblicher Tagearbeiter festgesetzt ist;
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b) im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für deren Dauer den-
jenigen Teil der Vollrente, welcher dem Maße der durch den
Unfall herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit entspricht.

Der Höchstbetrag der Vollrente ist dreihundert Mark.
Bei der Berechnung der Rente für Personen, welche vor dem Un-

fälle bereits teilweise erwerbsunfähig waren, ist derjenige Teil des orts-
üblichen Tagelohns zu Grunde zu legen, welcher dem Maße der bisherigen
Erwerbsfähigkeit entspricht. War der Verletzte zur Zeit des Unfalls
bereits völlig erwerbsunfähig, so sind nur freie ärztliche Behandlung,
Arznei und sonstige Heilmittel sowie die zur Sicherung des Erfolges des
Heilverfahrens und zur Erleichterung der Folgen der Verletzung erforder-
lichen Hülfsmittel (Krücken, Stützapparate und dergleichen) zu gewähren.

§ 4.
Im Falle der Tötung ist außerdem von dem Zeitpunkt ab, mit

welchem der Gefangene, wenn er am Leben geblieben wäre, in Folge der
Strafverbüßung oder des Straferlasses entlassen worden wäre, an dessen
Hinterbliebene eine Rente zu zahlen, welche beträgt:

1. für die "Witwe des Getöteten bis zu deren Tode oder "Wieder-
verheiratung,

2. für jedes Unterbliebene Kind bis zu dessen zurückgelegtem
fünfzehnten Lebensjahre

den sechzigfachen Betrag des nach § 3 zu Grunde zu legenden Tage-
lohns, jedoch nicht mehr als neunzig Mark.

Die Renten der Hinterbliebenen dürfen insgesamt den einhundert-
undachtzigfachen Betrag des Tagelohns (§ 3) und im Höchstbetrage
zweihundertundsiebenzig Mark jährlich nicht übersteigen; ergibt sich ein
höherer Betrag, so werden die einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse
gekürzt.

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe den einhundert-
undachtzigfachen Betrag des Tagelohns (§ 3), jedoch nicht mehr als
zweihundertundsiebenzig Mark als Abfindung.

Die Entschädigung der Hinterbliebenen fällt fort, wenn Tatsachen
vorliegen, aus welchen zu schließen ist, daß der Getötete auf freiem Fuße
zum Unterhalte seiner Angehörigen nichts beigetragen hätte. Die Ent-
schädigung der Witwe fällt fort, wenn die Ehe erst nach dem Unfälle
geschlossen worden ist. Die Entschädigung kann ganz oder teilweise
versagt werden, wenn die Ehefrau, bevor ihrem Ehemanne die Freiheit
entzogen worden ist, ohne gesetzlichen Grund seit mindestens einem Jahre
von der häuslichen Gemeinschaft sich ferngehalten und ohne Beihülfe
des Ehemanns ihren Unterhalt gefunden hat.

Die Bestimmungen über die Renten der Kinder finden auch An-
wendung, wenn der Unfall eine alleinstehende weibliche Person betroffen
hat und diese mit Hinterlassung von Kindern verstirbt.

§ 5.
An Stelle der im § 3 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur

und Verpflegung in einer Heilanstalt gewährt werden.
Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückten in der Heilanstalt

steht seinen im § 4 bezeichneten Angehörigen die daselbst angegebene
Rente insoweit zu, als ihnen dieselbe im Falle des Todes des Verletzten
zu gewähren sein würde.

C 10



c.74

Ist begründete Annahme vorhanden, daß der Empfänger einer Unfall-
rente bei Durchführung eines Heilverfahrens eine Erhöhung seiner Er-
werbsfähigkeit erlangen werde, so kann zu diesem Zwecke jederzeit ein
neues Heilverfahren eingeleitet werden. Dabei finden die Bestimmungen
der Abs. l, 2 Anwendung.

Hat der Verletzte sich den gemäß Abs. l, 3 oder § 3 Abs. l ge-
troffenen Anordnungen ohne gesetzlichen oder sonst triftigen Grund ent-
zogen, so kann ihm die Entschädigung auf Zeit ganz oder teilweise ver-
sagt werden, sofern er auf diese Folge hingewiesen worden ist und nach-
gewiesen wird, daß durch sein Verhalten die Erwerbsfähigkeit ungünstig
beeinflußt wird.

§ 6.
Ausländern sowie deren Hinterbliebenen wird die Rente nicht gewährt.

Entschädigungs verpflichtete.

§ 7.
Die Entschädigung erfolgt durch den Bundesstaat, in dessen Gebiete

die Anstalt liegt, in welcher der Unfall eingetreten ist, oder in dessen
Gebiete die zwangsweise Beschäftigung stattgefunden hat.

Die Verpflichtung des Bundesstaats kann durch Landesgesetz auf
andere Stellen übertragen werden. Die Bundesstaaten sind auch befugt,
Gemeinden oder andere öffentlich-rechtliche Verbände, die Gefangenen-
anstalten unterhalten, zu Beiträgen heranzuziehen.

Mehrere Bundesstaaten können sich für ihre Gebiete oder Teile der-
selben behufs gemeinsamer Tragung der Lasten mit einander verbinden.
Die Vereinbarung muß sich auf die Verwaltung, die Beaufsichtigung und
das Verfahren sowie auf die Verteilung der Lasten und Kosten erstrecken.

Unternehmer, welche auf Grund eines Vertrags mit der Anstalts-
leitung Gefangene (§ 1) beschäftigen, können zu Beiträgen an diejenige
Kasse, welche die Entschädigung zu gewähren hat, oder wenn sich der
Unfall aus Anlaß einer für ihre Rechnung in oder außerhalb der Anstalt
stattfindenden Beschäftigung zugetragen hat, zum Ersätze der der Kasse
gemäß §§ 2 bis 5 erwachsenden Ausgaben herangezogen werden. Die
Höhe der Beiträge sowie der Umfang und die Voraussetzungen der
Ersatzpflicht sind durch den mit dem Unternehmer abzuschließenden
Vertrag zu regeln. Die betreffenden Bestimmungen sind der Ausführungs-
behörde auf Verlangen mitzuteilen.

§ 8.
Behufs Ausführung dieses Gesetzes hat der Entschädigungsver-

pflichtete (§ 7) Ausführungsbehörden einzusetzen. . Die Ausführungsbe-
hörden sind, soweit nicht durch Landesgesetz oder durch Vereinbarung
(§ 7) andere Bestimmungen getroffen werden, von der Landes-Zentral-
behörde zu bezeichnen.

Die auf Grund der §§ 7, 8 getroffenen Einrichtungen sind dem
Bundesrate mitzuteilen und durch den Reichsanzeiger zu veröffentlichen.

Untersuchung.
§ 9.

Jeder Unfall, durch welchen eine unter dieses Gesetz fallende Person
getötet ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich
den Tod oder eine über den Zeitpunkt der Entlassung hinauswirkende
Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird, ist durch den Vorstand der
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Anstalt, in welcher der Verunglückte zur Zeit des Unfalls untergebracht
ist, alsbald einer Untersuchung zu unterziehen, durch welche festzu-
stellen sind:

1. die Veranlassung und Art des Unfalls;
2. die getöteten oder verletzten Personen;
3. die Art der vorgekommenen Verletzungen;
4. die nach § 4 entschädigungsberechtigten Hinterbliebenen;

' 5. die Höhe der Renten, welche der Verletzte etwa auf Grund
der Unfallversicherungsgesetze oder des Invalidenversicherungs-
gesetzes bezieht.

Nach Abschluß der Untersuchung sind die Verhandlungen der Aus-
führungsbehörde einzusenden.

Verfahren.

. ... • . § 10. ,
Die Entschädigung, ist von Amtswegen, im Falle der Tötung sofort,

im Falle der Verletzung unmittelbar vor. der Entlassung des Verletzten
aus der Anstalt festzustellen. Eine Bente ist im Falle der Verletzung
nur-dann zu gewähren, wenn bei der Entlassung die Beschränkung der
Erwerbsfähigkeit fortbesteht.

Entschädigungen auf Grund dieses Gesetzes sind, soweit deren Fest-
stellung nicht von Amtswegen erfolgt, bei Vermeidung des Ausschlusses,
wenn' es sich um die Folgen einer Körperverletzung handelt, vor der
Entlassung, und wenn der Unfall den Tod herbeigeführt hat, vor Ablauf
von zwei Jahren nach dem Eintritte des Unfalls bei dem Vorstande der
Anstalt, in welcher der Verunglückte zur Zeit des Unfalls untergebracht
war, zu beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben,
wenn zugleich glaubhaft bescheinigt wird, daß eine die Entschädigung
begründende Folge des Unfalls erst später bemerkbar geworden oder daß
der Berechtigte von der Stellung des Antrags durch außerhalb seines
Willens liegende Verhältnisse abgehalten worden ist, und wenn die An-
meldung innerhalb dreier Monate, nachdem eine Unfallfolge bemerkbar
geworden oder das Hindernis für die Anmeldung weggefallen, erfolgt ist.

§11.
Die Festsetzung der Entschädigungen erfolgt durch die Ausführungs-

behörde. ' • • • ' ' . . •
Über die Festsetzung der Bente ist dem Verletzten oder dessen'

Hinterbliebenen und soweit in den Fällen des § 7 Absatz 3 zu den
Lasten des einzelnen Unfalls der Unternehmer beizutragen hat, auch
diesem ein schriftlicher Bescheid, aus welchem die Art der Berechnung
ersichtlich sein muß, zuzustellen.

Die Zustellung kann durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes
erfolgen. Posteinlieferungsscheine begründen nach Ablauf von zwei
Jahren seit ihrer Ausstellung die Vermutung für die in. der ordnungs-
mäßigen Frist nach der Einlieferung erfolgte Zustellung.

Innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Bescheids steht dem
Verletzten oder seinen Hinterbliebenen sowie dem Unternehmer die Be-
schwerde zu. Die Beschwerde hat, ausgenommen im Falle des § 5 Ab-
satz 3, 4, keine aufschiebende Wirkung.

Die Landes-Zentralbehörde bezeichnet die für die Entscheidung über
Beschwerden zuständige Stelle. Diese muß in dem Bescheid angegeben

C 10*



c 76

werden. Die Entscheidung kann mit Genehmigung des Reichskanzlers
dem Reichs -Versicherungsamt übertragen werden.

Die zur Entscheidung berufene Stelle entscheidet endgültig.

§ 12.
Zu dem Zeitpunkte, mit welchem der Bezug der Rente beginnt

(§§ 3, 4), ist dem Berechtigten von der Ausführungsbehörde die mit der
Zahlung beauftragte Postanstalt (§ 18) zu bezeichnen und der unteren
Verwaltungsbehörde des Wohnorts über die dem Berechtigten zustehenden
Bezüge Nachricht zu geben. Das Gleiche gilt beim Eintritte von Ver-
änderungen.

Veränderung der Verhältnisse.
§ 13.

Tritt in den Verhältnissen, welche für die Feststellung der Ent-
schädigung maßgebend gewesen sind, eine wesentliche Veränderung ein, so
kann eine anderweitige Feststellung auf Antrag oder von Amtswegen erfolgen.

Vor einer Herabsetzung oder Aufhebung der Rente ist dem Renten-
empfänger unter Mitteilung der Unterlagen, auf Grund deren die Herab-
setzung oder Auf hebung erfolgen soll, Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

Eine Erhöhung der Rente tritt nur für die Zeit nach Einreichung
des Antrags ein. Eine Minderung, Einstellung (§ 15) oder Aufhebung
der Rente tritt mit Ablauf des Monats in Wirksamkeit, in welchem der
die Veränderung aussprechende Bescheid zugestellt worden ist.

Ist der Verletzte, für welchen eine Entschädigung auf Grund des § 3
festgestellt war, in Folge der Verletzung gestorben, so muß der Antrag
auf Gewährung einer Entschädigung für die Hinterbliebenen, falls deren
Feststellung nicht von Amtswegen erfolgt ist, bei Vermeidung des Aus-
schlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Tode des Verletzten
bei dem zuständigen Anstaltsvorstand angemeldet werden. Nach Ablauf
dieser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, wenn zugleich
glaubhaft bescheinigt wird, daß der Entschädigungsberechtigte von der
Stellung des Antrags durch außerhalb seines Willens liegende Verhältnisse
abgehalten worden ist, und die Anmeldung innerhalb dreier Monate,
nachdem das Hindernis weggefallen, erfolgt ist.

§ H.
Die nach diesem Gesetze festgestellten Renten sind in monatlichen

und, wenn sich der Jahresbetrag auf sechzig Mark oder weniger beläuft,
in vierteljährlichen Beträgen im voraus zu zahlen, letzteres insoweit, als
nicht im voraus anzunehmen ist, daß die Rente vor Ablauf des Viertel-
jahres fortfällt. Die Renten werden auf volle fünf Pfennig für den
Monat beziehungsweise das Vierteljahr nach oben abgerundet.

Ruhen der Rente.

§ 15.
Der Bezug der Rente ruht:

1. solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat über-
steigende Freiheitsstrafe verbüßt, oder solange er in einem
Arbeitshaus oder einer Besserungsanstalt untergebracht ist. Hat
der Berechtigte im Inlande wohnende Angehörige, welche im
Falle seines Todes Anspruch auf Rente haben würden, so ist
diesen die Rente bis zur Höhe jenes Anspruchs zu überweisen;
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2. solange der Berechtigte Ausländer nicht im Inlande seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Diese Bestimmung kann durch
Beschluß des Bundesrats für bestimmte Grenzgebiete oder für
solche auswärtige Staaten, durch deren Gesetzgebung deutschen,
durch einen Betriebsunfall verletzten Arbeitern eine entsprechende
Fürsorge gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden;

3. solange der berechtigte Inländer im Auslande sich aufhält und
es unterläßt, der Ausführungsbehörde seinen Aufenthalt mit-
zuteilen.

Die Ausführungsbehörde hat über die Mitteilung des
Aufenthaltsorts nähere Vorschriften zu erlassen und darin an-
zuordnen, daß der Rentenberechtigte sich von Zeit zu Zeit bei
einem deutschen Konsul persönlich vorzustellen hat.

Weist der Entschädigungsberechtigte nach, daß er der
Vorstellungspflicht ohne sein Verschulden nicht hat genügen
können, so lebt insoweit das Recht auf den Bezug der Rente
wieder auf;

4. solange der Berechtigte als Landstreicher umherzieht.

Kapitalabfindung.

§16-
Ist bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit eine Rente von zwanzig oder

weniger Prozenten der Vollrente festgestellt, so kann die Ausführuhgs-
behörde den Entschädigungsberechtigten auf seinen Antrag durch eine
entsprechende Kapitakahlung abfinden. Gegen den Bescheid, durch welchen
die Kapitalabfindung festgesetzt wird, ist die Beschwerde (§ 11) zulässig.

Das Rechtsmittel hat in diesem Falle aufschiebende Wirkung. Bis
zur endgültigen Entscheidung kann der Antrag zurückgezogen werden.

Übertragung der Renten.
§ 17.

Die Übertragung der Renten auf Dritte sowie deren Verpfändung
oder Pfändung hat nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie erfolgt:

1. zur Deckung eines Vorschusses, welcher dem Berechtigten auf
seine Bezüge vor Anweisung der Rente von dem Betriebs-
unternehmer oder von dem Vorstande der Anstalt, in welcher
der Verunglückte zur Zeit des Unfalls untergebracht ist, oder
von einem Organe der Ausführungsbehörde gegeben worden ist;

2. zur Deckung der im § 850 Abs. 4 der Zivilprozeßordnung be-
zeichneten Forderungen;

3. zur Deckung von Forderungen der ersatzberechtigten Armen-
verbände. . ,

Auszahlung durch die Post.
§ 18.

Die Auszahlung der auf Grund dieses Gesetzes zu leistenden Ent-
schädigungen wird auf Anweisung der Ausführungsbehörde vorschußweise
durch die Postverwaltung, und zwar in der Regel durch diejenige Post-
anstalt bewirkt, in deren Bezirke der Empfangsberechtigte zur Zeit -des
Unfalls beziehungsweise der Entlassung aus dem Gewahrsame seinen Wohn-
sitz hatte, oder in deren Bezirk er bei der Entlassung überwiesen wird. .

Verlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohnsitz, so hat er die
Überweisung der Auszahlung der Entschädigung an die Postanstalt seines
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neuen Wohnorts bei der Behörde, von welcher die Zahlungsanweisung
erlassen .worden ist oder bei der Postanstalt des bisherigen Wohnsitzes
zu beantragen.

Liquidation der Post und Abführung der Beträge an die
Postkasse.

§ 19.
Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahrs haben die

Zentral-Postbehörden den einzelnen Ausführungsbehörden Nachweisungen
der auf Anweisung derselben geleisteten Zahlungen zuzustellen und gleich-
zeitig die Postkassen zu bezeichnen, an welche die zu erstattenden Be-
träge einzuzahlen sind.

Die Ausführungsbehörden haben die von den Zentral-Postbehörden
liquidierten Beträge innerhalb dreier Monate nach Empfang der Liqui-
dationen an die ihnen bezeichneten Postkassen abzuführen.

§ 20.
Die Verpflichtung von Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und anderen

Unterstützungskassen, ihren von Unfällen betroffenen Mitgliedern sowie
deren Angehörigen und Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewähren,
sowie die Verpflichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unter-
stützung hülfsbedürftiger Personen wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

Wenn auf Grund solcher Verpflichtung Unterstützungen für einen
Zeitraum geleistet werden, für welchen den Unterstützten nach Maßgabe
dieses Gesetzes eine Entschädigung gewährt ist oder noch zu gewähren
ist, so ist hierfür den verpflichteten Kassen, Gemeinden oder Armenver-
bänden 'durch Überweisung von Rentenbeträgen Ersatz zu leisten.

In Fällen dieser Art gilt für die unter das Krankenversicherungs-
gesetz fallenden Kassen als Ersatz der im § 6 Abs. l Ziffer l des Kranken-
versicherungsgesetzes bezeichneten Leistungen die Hälfte des gesetzlichen
Mindestbetrags des Krankengeldes dieser Kassen, sofern nicht höhere
Aufwendungen nachgewiesen werden.

Ist die von Kassen, Gemeinden und Armenverbänden geleistete Unter-
stützung eine vorübergehende, so können als Ersatz höchstens drei Monats-
beträge der Rente, und zwar mit nicht mehr als der Hälfte in Anspruch
genommen werden. Ist die Unterstützung eine fortlaufende, so kann als
Ersatz, wenn die Unterstützung in der Gewährung des Unterhalts in einer
Anstalt besteht, für dessen Dauer und in dem zur Ersatzleistung erforder-
lichen Betrage die fortlaufende Überweisung der vollen Rente, im übrigen
die fortlaufende Überweisung von höchstens der halben Rente beansprucht
werden.

§ 21.
Der Antrag auf Überweisung von Rentenbeträgen (§ 20 Abs. 2 bis 4)

ist bei der Ausführungsbehörde anzumelden; soweit es sich um den Ersatz
für eine vorübergehende Unterstützung handelt, ist der Anspruch bei Ver-
meidung des Ausschlusses spätestens binnen drei Monaten seit Beendigung
der Unterstützung geltend zu machen.

Streitigkeiten, welche aus den Bestimmungen des § 20 Abs. 2 bis 4
zwischen den Beteiligten über den Anspruch auf Überweisung von Renten-
beträgen entstehen, werden im Verwaltungsstreitverfahren und, wo ein
solches nicht besteht, durch die dem Ersatzberechtigten vorgesetzte Auf-
sichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung der letzteren kann innerhalb
eines Monats nach der Zustellung im Wege des Rekurses nach Maßgabe
der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angefochten werden.
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§ 22.
Die Bestimmungen der §§ 20, 21 gelten auch für Betriebsunternehmer

und Kassen, welche die den Gemeinden oder Armenverbänden obliegende
Verpflichtung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger auf Grund gesetzlicher
Vorschrift erfüllen. '

Haftpflicht.
§23. . ; . :

Die nach Maßgabe dieses Gesetzes entschädigungsberechtigten Per-
sonen und deren Hinterbliebene können, auch wenn sie eine Entschädigung
nicht erhalten, einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines Unfalls er-
littenen Schadens gegen die Anstalt nicht geltend machen, gegen die
Beamten der • Anstalt, den Unternehmer (§ 7 Abs. 4), dessen Vertreter
und Beauftragte nur dann, wenn gegen diese Personen durch sträfgericht-
liches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich her-
beigeführt haben.

In diesem Falle beschränkt sich :def Anspruch auf den Betrag, um
welchen die den Berechtigten nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-
bührende Entschädigung diejenige übersteigt, welche ihnen nach diesem
Gesetze zu gewähren ist. . •

Für das über einen solchen Anspruch erkennende ordentliche Gericht
ist die Entscheidung bindend, welche, in dem durch dieses Gesetz ge-
ordneten Verfahren über die Frage ergeht, ob ein Unfall vorliegt, für
welchen nach diesem Gesetz Entschädigung zu leisten ist, und in welchem
Umfange sie zu gewähren ist. , . . •.

. . . : . ' • " • ; • ' : . ' •:. ' J:24V .. . ; • • : - ,
Diejenigen Unternehmer sowie deren Vertreter und Beauftragte, gegen

welche durch stfäfgerichtliches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den
Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung der-
jenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amtes, Berufs oder
Gewerbes beggnders verpflichtet sind, herbeigeführt haben, haften für alle
Aufwendungen, welche infolge des Unfalls auf Grund dieses Gesetzes-oder
des Krankenversicherungsgesetzes von Gemeinden, Armenverbänden oder
von Kranken- und sonstigen Unterstützungskassen (§ 20 Abs. 1) gemacht
worden sind. Dieselben Personen haften den auf Grund dieses Gesetzes
Entschädigungsverpflichteten für deren Aufwendungen auch ohne Fest-
stellung durch strafgerichtliches Urteil.' Ist der Unfall durch Fahrlässig-
keit mit Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge
ihres Amtes, Berufs oder Gewerbes verpflichtet sind,, herbeigeführt, so
ist die Ausführungsbehörde befugt, von der Verfolgung des Anspruchs
abzusehen.

In gleicher "Weise haftet als Unternehmer eine Aktiengesellschaft,
eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied
ihres Vorstandes sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder ein-
getragene Genossenschaft für die durch einen der Liquidatoren herbei-
geführten Unfälle.

Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fallen deren Kapitälwert
gefordert werden. »• ^

Der Anspruch (Absatz l Satz 1) verjährt in achtzehn Monaten von
dem Tage, an welchem das strafgerichtliche Urteil rechtskräftig geworden
ist, im übrigen in zwei Jahren nach dem Unfälle. :

Die Bestimmung des § 23 Absatz 3 findet Anwendung.
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§ 25.
Die in den §§ 23, 24 bezeichneten Ansprüche können auch ohne

daß die daselbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urteil
stattgefunden hat, geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen
des Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen
in der Person desselben liegenden Grunde nicht erfolgen kann.

§ 26.
Die Haftung dritter, in den §§ 23, 24 nicht bezeichneter Personen

bestimmt sich nach den sonstigen gesetzlichen Vorschriften. Insoweit
den nach Maßgabe dieses Gesetzes entschädigungsberechtigten Personen
ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des ihnen durch den Unfall ent-
standenen Schadens gegen Dritte erwachsen ist, geht dieser Anspruch
auf den nach diesem Gesetz Entschädigungsverpflichteten im Umfange
seiner durch dieses Gesetz begründeten Entschädigungspflicht über.

§ 27.
Der Zeitpunkt, mit welchem die Bestimmungen dieses Gesetzes in

Kraft treten, wird mit Zustimmung des Bundesrats durch Kaiserliche
Verordnung bestimmt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Travemünde, den 30. Juni 1900.
(L. S.) Wilhelm.

Graf von Posadowsky.
13.

Kaiserliche Verordnung
über die Inkraftsetzung des Gesetzes, betreffend die Unfallfürsorge

für Gefangene, vom 30. Juni 1900. Vom 24. November 1902.
(R.-G.-B1. S. 280.)

Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preußen etc. verordnen auf Grund des § 27 des Gesetzes, betreffend
die Unfallfürsorge für Gefangene, vom 30. Juni 1900 (R-G.-B1. S. 536)
im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats, was folgt:

Das Gesetz, betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene, vom 30. Juni
1900 (R.-G.-B1. S. 536) tritt mit dem l April 1903 seinem vollen Um-
fange nach in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 24. November 1902.
(L. S.) Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

13.
Verordnung der Ministerien des Innern und der

Justiz,
die Ausführung des Reichsgesetzes über die Unfallfürsorge für Ge-

fangene vom 30. Juni 1900 betreffend; vom 6. Februar 1903.
(G.- u. V.-B1. S. 256.)

Auf Grund von § 8 und § 11 Absatz 5 des Reichsgesetzes über die
Unfallfürsorge für Gefangene vom 30. Juni 1900 (R.-G.-B1. S. 536 flg.)
wird folgendes bestimmt:
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Ausführungsbehörde im Sinne von § 8 des Reichsgesetzes ist für die
Gefängnisse der Justizverwaltung die Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgerichte, im übrigen die Kreishauptmannschaft Dresden.

Über Beschwerden gegen Beschlüsse und Entscheidungen der Aus-
führungsbehörden entscheidet das Landes-Versicherungsamt gemäß §§2 flg.
der Verordnung über den Geschäftsgang und das Verfahren des Landes-
Versicherungsamtes vom 12. Dezember 1900 (G.- u. V.-B1. S. 990 flg.) unter
Mitwirkung eines richterlichen Beamten.

Vorstand der Anstalt im Sinne von § 9 Absatz l des Eeichsgesetzes ist
a) bei den Gerichts-Gefangenanstalten in Chemnitz, Dresden, Leipzig

und Zwickau der Direktor,
b) bei den Gerichtsgefängnissen in Bautzen, Freiberg und Flauen

der Erste Staatsanwalt bei dem Landgerichte,
c) bei den übrigen Gerichtsgefängnissen der Vorstand des Amts-

gerichts,
d) bei den Landes-Straf- und Korrektionsanstalten die Anstalts-

direktion,
e) bei den übrigen Gefangenanstalten im Geschäftsbereiche des

Ministeriums des Innern der unmittelbare Leiter der Anstalt.
Der Anstaltsvorstand hat soweit möglich spätestens vier "Wochen vor

der Entlassung eines durch Unfall verletzten Gefangenen der Ausführungs-
behörde die bevorstehende Entlassung anzuzeigen und dabei zu berichten,
ob und in welchem Grade die Beschränkung der Erwerbsfähigkeit fort-
besteht.

Dresden, den 6. Februar 1903.
Die Ministerien des Innern und der Justiz.

v. Metzsch. Dr. Otto. Effler.

14.

Bekanntmachung des Reichskanzlers,
betreffend den Beirat für Arbeiterstatistik; vom 30. April 1902.

(Zentralblatt S. 100.)

§ !•
Bei der Abteilung für Arbeiterstatistik im Kaiserlichen Statistischen

Amte wird ein Beirat für Arbeiterstatistik gebildet.
§ 2.

Der Beirat hat das Kaiserliche Statistische Amt bei Erfüllung der
ihm auf dem Gebiete der Arbeiterstatistik zugewiesenen Aufgaben zu
unterstützen.

Insbesondere liegt ihm ob:
1. Auf Anordnung des Bundesrats oder des Reichskanzlers (Keichs-

amt des Innern) die Vornahme arbeiterstatistischer Erhebungen,
ihre Durchführung und Verarbeitung sowie ihre Ergebnisse
zu begutachten;

2. in Fällen, in denen es zur Ergänzung des statistischen Materials
erforderlich erscheint, Auskunftspersonen zu vernehmen;

3. dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern) Vorschläge für die
Vornahme oder Durchführung arbeiterstatistischer Erhebungen
zu unterbreiten.

c n
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§ 3.
Der Beirat besteht aus einem Vorsitzenden und vierzehn Mitgliedern

von denen sieben der Bundesrat und sieben der Reichstag wählt.
Den Vorsitz führt mit vollem Stimmrechte der Präsident des Kaiser-

lichen Statistischen Amtes, in Fällen der Behinderung sein vom Reichs-
kanzler (Reichsamt des Innern) aus den Mitgliedern des Beirats hierzu
bestimmter Stellvertreter.

§ 4.
Die "Wahlen erfolgen für die Dauer jeder Legislaturperiode; jedoch

verbleiben am Schlüsse einer Legislaturperiode die Mitglieder solange im
Amte, bis die Neuwahlen vollzogen sind.

Mitglieder, welche während der Dauer der Legislaturperiode aus dem
Beirat ausscheiden, werden durch Neuwahlen ersetzt.

§ 5.
Der Beirat ist befugt, zu seinen Sitzungen Arbeitgeber und Arbeiter

in gleicher Zahl als Beisitzer mit beratender Stimme zuzuziehen. Die
Zuziehung muß erfolgen, wenn sie vom Bundesrat oder vom Reichskanzler
(Reichsamt des Innern) angeordnet oder von sechs Mitgliedern des Beirats
beantragt wird.

§ 6.
Der Beirat kann die Erledigung einzelner seiner Obliegenheiten und

Befugnisse einem aus seiner Mitte gewählten Ausschuß übertragen, auch
ständige Ausschüsse für gewisse Gruppen von Angelegenheiten einsetzen.
Die endgültige Feststellung des Planes für die Durchführung der anzu-
stellenden arbeiterstatistischen Erhebungen und die Begutachtung solcher
Erhebungen darf einem Ausschusse nicht überlassen werden.

§ 7.
Die Einberufung des Beirats und der Ausschüsse erfolgt durch den

Vorsitzenden. Dem Vorsitzenden ist es überlassen, zur Erledigung minder
wichtiger Angelegenheiten oder zur Vorbereitung einzelner Angelegen-
heiten an Stelle des Beirats den' zuständigen Ausschuß (§ 6) einzuberufen.
"Wenn jedoch mindestens die Hälfte der Mitglieder des Ausschusses oder
mindestens sechs Mitglieder des Beirats es verlangen, ist die Angelegenheit
dem Beirate vorzulegen.

Den Vorsitz in den Ausschüssen führt entweder der Vorsitzende oder
bei seiner Behinderung ein von dem Ausschuß aus seiner Mitte gewähltes
Mitglied.

§ 8.
Der Beirat und die Ausschüsse sind bei Anwesenheit von mehr als

der Hälfte ihrer Mitglieder beschlußfähig. Sie fassen ihre Beschlüsse nach
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.

§9.
Der Vorsitzende — bei seiner Behinderung ein von ihm dazu be-

stimmtes Mitglied des Kaiserlichen Statistischen Amtes — vertritt den
Beirat nach außen, führt die laufenden Geschäfte und veranlaßt die zur
Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen erforderlichen Maßnahmen.

Die Bureaugeschäfte für den Beirat werden im Kaiserlichen Statistischen
Amte besorgt.

§ 10.
Der Reichskanzler (Reichsamt des Innern) sowie die Landesregierungen

sind befugt, zu den Sitzungen des Beirats und der Ausschüsse Vertreter
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zu entsenden, welche jederzeit gehört werden müssen. Die Vertreter sind
dem Vorsitzenden namhaft zu machen.

Die Anberaumung von Sitzungen des Beirats ist durch Mitteilung
der Tagesordnung und ihrer Anlagen dem Reichskanzler (Reichsamt des
Innern) und den zu diesem Zwecke von den Landesregierungen bezeich-
neten Landesbehörden — in der Regel mindestens eine Woche vor der
Sitzung — anzuzeigen.

Beamte des Kaiserlichen Statistischen Amtes können von dem Vor-
sitzenden zu den Sitzungen mit beratender Stimme zugezogen werden.

§11-
Die Mitglieder des Beirats erhalten bei Reisen in Angelegenheiten

des Beirats Tagegelder und Ersatz ihrer Fuhrkosten nach den vom Reichs-
kanzler bestimmten Sätzen. Desgleichen werden die Sätze, nach denen
die Entschädigung der zu den Sitzungen zugezogenen Arbeitgeber und
Arbeiter sowie der Auskunftspersonen zu bemessen ist, vom Reichskanzler
bestimmt.

§ 12.
Im übrigen wird die Geschäftsordnung des Beirats vom Reichskanzler

erlassen.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Graf von Posadöwsky.

15.
Bekanntmachung des Reichskanzlers,

den Bezug von Unfallrenten durch Hinterbliebene eines Ausländers
in ausländischen Grenzbezirken betreffend; vom 3. November 1902.
(Zentralblatt S. 390; vergleiche auch Jahrbuch 1901, Anhang C, S. 63.)

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 16. Oktober 1902 beschlossen:
In die Nachweisung ausländischer Grenzbezirke, auf welche sich der

Beschluß vom 23. Mai 1901 (Bekanntmachung vom 12. Juni 1901,. Zentral?
Blatt für das Deutsche Reich S. 210) bezieht,; wird unter Ziffer 4 hinter
„Baden" eingeschaltet „Rheinfelden". " :

Der Eeichskanzler.
Im Auftrage: Caspar.

16.
Bekanntmachung des Reichskanzlers,

die Übertragung der Befugnis zur amtlichen Prüfung und Beglaubigung
elektrischer Meßgeräte betreffend; vom 9. November 1902.

(Zentralblatt S. 396; vergleiche auch Jahrbuch 1898, Anhang C, S. 19.)
Auf Grund des § 9 des Gesetzes, betreffend die elektrischen Maß-

einheiten, vom 1. Juni 1898 (Reichs-Gesetzbl. S, 905) ist dem, in Ver-
bindung mit der elektrotechnischen Abteilung des bayerischen Gewerbe-
Museums in Nürnberg errichteten elektrischen Prüfamte, sowie dem
elektrischen Prüfamte zu Chemnitz die Befugnis zur amtlichen Prüfung
und Beglaubigung elektrischer Meßgeräte übertragen worden.

Das Prüfamt zu Nürnberg führt die Nummer 4, dasjenige zu Chemnitz
die Nummer 5. . ,

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: Dr. Richter.

C11*
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17.

Bekanntmachung des Reichskanzlers,
die Einführung einer einheitlichen Rechtschreibung betreffend;

vom 23. Dezember 1902.
(Zentralblatt S. 432.)

In der Sitzung des Bundesrats vom 18. Dezember 1902 haben die
verbündeten Regierungen vereinbart:

1. eine einheitliche Rechtschreibung in den Schulunterricht und
in den amtlichen Gebrauch der Behörden einzuführen und von
dieser Rechtschreibung nicht ohne wechselseitige Verständigung
unter einander und mit Österreich abzuweichen.

2. als Zeitpunkt für die Einführung der neuen Rechtschreibung
in den Schulen, insofern die Einführung nicht schon zu einem
früheren Zeitpunkt erfolgt ist oder erfolgt, den Beginn des
Schuljahrs 1903/4 und als Zeitpunkt für die Einführung in
den amtlichen Gebrauch aller Behörden des Reichs und der
Bundesstaaten, insbesondere bei allen amtlichen Veröffent-
lichungen, den 1. Januar 1903 festzusetzen.

3. auf die Einführung der neuen Rechtschreibung im Verkehr
der kommunalen und sonstigen nichtstaatlichen Behörden in
geeigneter Weise hinzuwirken.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Graf v. Posadowsky.

18.

Verordnung der sämtlichen Ministerien,
die Einführung einer einheitlichen Deutschen Rechtschreibung be-

treffend; vom 19. Dezember 1902.
Nachdem der Bundesrat unter dem 18. dieses Monats beschlossen

hat, die Bundesregierungen zu ersuchen, die einheitliche Rechtschreibung
nach Maßgabe der vereinbarten Regeln für die Deutsche Rechtschreibung
nebst "Wörterverzeichnis in den amtlichen Gebrauch der Behörden ein-
zuführen und für diese Einführung den 1. Januar 1903 festzusetzen, wird
mit allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs hierdurch
verordnet, daß vom 1. Januar 1903 an alle Behörden des Landes sich
in ihren amtlichen Ausfertigungen, insbesondere bei allen amtlichen Ver-
öffentlichungen der einheitlichen Rechtschreibung nach Maßgabe der im
Auftrage des Ministeriums des Kultus und öffentlichen Unterrichts im
Jahre 1902 bei Albin Huhle in Dresden herausgegebenen Regeln für
die Deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis zu be-
dienen haben.

Dresden, den 19. Dezember 1902.

Sämtliche Ministerien.
v. Metzsch. Dr. v. Seydewitz. ^ Dr. Rüger.

Dr. Otto. Frhr. v. Hausen,
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19.
Bekanntmachung des Präsidenten der Physikalisch-

Technischen Keichsanstalt,
betreffend die Zulassung von drei Systemen elektrischer Keß-

geräte zur Beglaubigung durch die elektrischen Prüfämter;
vom 18. März 1903.

(Zentralblatt S. 140 —vergl. auch Jahrbuch 1898, Anhang C, S. 19).
Auf Grund des § 10 des Gesetzes, betreffend die elektrischen Maß-

einheiten, vom 1. Juni 1898 (Reichs-Gesetz-Bl. S. 905) sind die folgenden
Systeme elektrischer Meßgeräte zur Beglaubigung durch die elektrischen
Prüfämter im Deutschen Eeiche zugelassen worden:

1. Umschaltzähler für Gleichstrom, Form K und L, der Elek-
trizitätszählerfabrik H. Aron in Charlottenburg.

2. Umschaltzähler für ein- und mehrphasigen "Wechselstrom,
Form P und N, der Elektrizitätszählerfabrik H. Aron in Char-
lottenburg.

3. Motorzähler für Gleichstrom, Form GW, GTWU, GB und GK,
der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co. in
Nürnberg.

Diese Systeme haben vorstehender Eeihenfolge entsprechend die
Nummern l, 2, 3 erhalten.

Eine Bekanntmachung der Beschreibungen erfolgt in der Elektro-
technischen Zeitschrift, von deren Verlagsbuchhandlung (Julius Springer,
Berlin N., Monbijouplatz 3) Sonderabdrücke bezogen werden können.

Der Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.
Kohlrausch.

SO.

Bekanntmachung des Reichskanzlers,
betreffend das Gesetz gegen den verbrecherischen und gemein-
gefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen. Vom 29. April 1903.
(R.-G.-B1. S. 211 — vergleiche auch Jahrbuch 188,5, Anhang C, S. 242).

Auf Grund des § l Abs. 3 des Gesetzes gegen den verbrecherischen
und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884
(Reichs-Gesetzbl. S. 61) hat der Bundesrat beschlossen:

I. Die nachstehend aufgeführten Sprengstoffe werden als solche be-
zeichnet, welche vorzugsweise als Schießmittel gebraucht werden:

A. folgende Pulversorten:
1, alle zum Schießen aus Jagd- oder Scheibengewehren oder zu

Sprengungen in Bergwerken, Steinbrüchen etc dienenden, aus
Salpeter, Schwefel und Kohle hergestellten Pulver;

2. die zum Schießen aus Jagd- und Scheibengewehren dienenden
rauchschwachen Pulver, die aus gelatinierter Schießwolle oder
sonstiger nitrierter Pflanzenfaser ohne Zusatz anderer explosiver
Stoffe hergestellt sind und gekörnt (in Körnern von nicht über
5 Millimeter Dicke) oder in Plättchen von nicht über 1,6 Kubik-
millimeter Inhalt in den Handel gebracht werden;
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3. das Sprengpulver „Petroklastit" oder „Haloklastit", bestehend
aus 74 Prozent Salpeter, 10 Prozent Schwefel, 15 Prozent
Steinkohlenpech und l Prozent Kaliumbichromat;

B. die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Sprengstoffe,
soweit sie in Zündhütchen für Gewehre oder Zündspiegeln für
dergleichen verarbeitet sind;

C. die Vereinigung der unter A l und B genannten Stoffe in fertige
Gewehr-, Pistolen- oder Revolverpatronen, einschließlich der unter
Verwendung von Knallquecksilber ohne Pulver hergestellten Pa-
tronen für Teschingewehre, Pistolen oder Eevolver;

D. fertige Gewehr-, Pistolen- und Revolverpatronen, welche rauch-
schwaches, aus nitrierter Pflanzenfaser ohne Zusatz anderer explo-
siver Stoffe hergestelltes Pulver enthalten.

II. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem Tage ihrer Ver-
kündung in Kraft und an die Stelle der durch die Bekanntmachungen
des Reichskanzlers, betreffend das Gesetz gegen den verbrecherischen und
gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen, vom 13. März 1885
(Reichs-Gesetzbl. S. 78), vom 16. April 1891 (Reichs-Gesetzbl. S. 105) und
vom 11. August 1896 (Reichs-Gesetzbl. S. 698) verkündeten Bestimmungen.

Berlin, den 29. April 1903.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

31.
Gesetz,

betreffend weitere Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes.
Vom 25. Mai 1903.

(R.-G.-B1. S. 233 — vergl. auch Jahrbuch 1893, Anhang C, S. 246).
"Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König

von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zu-
stimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.
Das Krankenversicherungsgesetz wird wie folgt abgeändert:
I. Im § l ist der vierte Absatz zu streichen.

II. Im § 2 Absatz l ist die Ziffer 5 zu streichen.
III. Der § 3 erhält folgende Fassung:

„Personen des Soldatenstandes sowie solche in Betrieben
oder im Dienste des Reichs, eines Staates oder Kommunal-
verbandes beschäftigte Personen, welche dem Reiche, Staate
oder Kommunalverbande gegenüber in Krankheitsfällen An-
spruch auf Fortzahlung des Gehalts oder des Lohnes oder auf
eine den Bestimmungen des § 6 entsprechende Unterstützung
mindestens für dreizehn "Wochen nach der Erkrankung und
bei Fortdauer der Erkrankung für weitere dreizehn "Wochen
Anspruch auf diese Unterstützung oder auf Gehalt, Pension,
"Wartegeld oder ähnliche Bezüge mindestens im anderthalb-
fachen Betrage des Krankengeldes haben, sind von der Ver-
sicherungspflicht ausgenommen."

IV. Der § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ab-

laufe der sechsundzwanzigsten Woche nach Beginn der Krank-
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heil, im Falle der Erwerbsunfähigkeit spätestens mit dem Ab-
laufe der sechsundzwanzigsten "Woche nach Beginn des Kranken-
geldbezugs. Endet der Bezug des Krankengeldes erst nach
Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche nach dem Beginne der
Krankheit, so endet mit dem Bezüge des Krankengeldes zugleich
auch der Anspruch auf die im Abs. l unter Ziffer l bezeich-
neten Leistungen."

V. Im § 6a Abs. l werden unter Ziffer 2 die "Worte: „durch Trunk-
fälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen" durch die
"Worte: „oder durch Trunkfälligkeit" ersetzt; ebendaselbst wird
die Vorschrift unter Ziffer 3 wie folgt abgeändert:

„3. daß Versicherten, welche von der Gemeinde die Kranken-
unterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines Zeit-
raums von 12 Monaten für sechsundzwanzig Wochen be-
zogen haben, bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalls,
sofern dieser durch die gleiche nicht gehobene Krank-
heitsursache veranlaßt worden ist, im Laufe der nächsten
zwölf Monate Krankenunterstützung nur für- die Gesamt-
dauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist."

Im Abs. l daselbst wird unter Ziffer 6 am Schlüsse hinzugefügt:
„Die auf Grund dieser Bestimmung abgeschlossenen Verträge
sind der Aufsichtsbehörde mitzuteilen."

Im Abs. 2 daselbst wird statt der Worte: „zu zwanzig Mark" gesetzt:
„zum dreifachen Betrage des täglichen Krankengeldes für jeden
einzelnen Übertretungsfall".

VI. Der erste Satz des § 8 erhält folgende Fassung:
„Der Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage-

arbeiter wird, nach Anhörung der Gemeindebehörde und nach-
dem Vertretern der beteiligten Arbeitgeber und der beteiligten
Versicherungspflichtigen Gelegenheit zu einer Äußerung gegeben
worden ist, von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt
und durch das für ihre amtlichen Bekanntmachungen bestimmte
Blatt veröffentlicht."

VII. Im § 10 Abs. l werden die Worte: „zwei Prozent" durch die
Worte „drei Prozent" ersetzt.

Der Abs. 2 ebendaselbst erhält folgenden Zusatz:
„So lange Beiträge über zwei Prozent des ortsüblichen

Tagelohns erhoben werden, findet eine Rückerstattung von Vor-
schüssen nicht statt."

Die ersten beiden Sätze des § 10 Abs. 3 daselbst werden ersetzt
wie folgt:

„Ergeben sich aus den Jahresabschlüssen dauernd Über-
schüsse der Einnahmen aus Beiträgen über die Ausgaben, so
hat nach Ansammlung eines Reservefonds im Betrage der
durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre die
Gemeinde zu beschließen, ob eine Herabsetzung der Beiträge
oder eine Erhöhung oder Erweiterung der Unterstützungen
eintreten soll."

VIII. Im § 13 Abs. l werden die Worte: „zwei Prozent" durch die
Worte: „drei Prozent" ersetzt.

IX. Im § 20 Abs. l Ziffer l wird das Wort: „drei" ersetzt durch
das Wort: „vier".
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Ebendaselbst in Ziffer 2 werden die Worte: „mindestens vier
Wochen nach ihrer Niederkunft, und soweit ihre Beschäftigung
nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung für eine längere
Zeit untersagt ist, für diese Zeit" durch die Worte: „sechs
Wochen nach ihrer Niederkunft" ersetzt.

Im Abs. 2 daselbst wird das Wort: „vier" durch das Wort: „fünf"
ersetzt.

Der § 20 erhält als fünften Absatz folgenden Zusatz:
„In den Fällen, in welchen auf Grund der Reichsgesetze

über Unfallversicherung gleichfalls ein Anspruch auf Sterbe-
geld begründet ist, ist der Kasse bis zur Höhe des von ihr
gewährten Sterbegeldes durch Überweisung des auf Grund
der Unfallversicherungsgesetze zu gewährenden Sterbegeldes
Ersatz zu leisten."

X. Im § 21 Abs. l wird die Vorschrift unter Ziffer l wie folgt ab-
geändert:

„1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen
längeren Zeitraum als sechsundzwanzig Wochen bis zu
einem Jahre festgesetzt werden." .

Ebendaselbst wird folgende neue Ziffer 2a eingefügt:
„2 a. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Kranken-

hause kann, falls der Untergebrachte Angehörige hat,
deren Unterhalt bisher aus seinem Arbeitsverdienste be-
stritten wurde, ein Krankengeld bis zur Hälfte des durch-
schnittlichen Tagelohns (§ 20) bewilligt werden."

Daselbst wird in Ziffer 3 statt „Achtel" gesetzt: „Viertel".
Die Ziffer 4 daselbst wird wie folgt gefaßt:

„4. Schwangeren, welche mindestens sechs Monate der Kasse
angehören, kann eine der Wöchnerinnen-Unterstützung
gleiche Unterstützung wegen der durch die Schwanger-
schaft verursachten Erwerbsunfähigkeit bis zur Gesamt-
dauer von sechs Wochen gewährt werden. Auch kann
freie Gewährung der erforderlichen Hebammendienste
und freie ärztliche Behandlung der Schwangerschafts-
beschwerden beschlossen werden."

In Ziffer 5 daselbst fallen die Worte: „im Falle der Entbindung"
fort.

Die Ziffer 6 daselbst erhält vor dem letzten Worte: „werden"
folgenden Zusatz: „auch kann ein Mindestbetrag von fünfzig
Mark festgesetzt".

XI. Im § 26 Abs. l werden die Worte: „dreizehn Wochen" durch
die Worte: „sechsundzwanzig Wochen" ersetzt.

XII. Im § 26a Abs. 2 werden unter Ziffer 2 die Worte: durch „Trunk-
fälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen" durch die
Worte: „oder durch Trunkfälligkeit" ersetzt.

In Ziffer 2a daselbst werden die Worte: „zu zwanzig Mark"
ersetzt durch die Worte: „zum dreifachen Betrage des täglichen
Krankengeldes für jeden einzelnen Übertretungsfall".

Der Ziffer 2b daselbst wird folgender Schlußsatz hinzugefügt:
„die auf Grund dieser Bestimmung abgeschlossenen Ver-
träge sind der Aufsichtsbehörde (§ 44) mitzuteilen;"

ebendaselbst wird die Vorschrift unter Ziffer 3 wie folgt abgeändert
„3. daß Mitgliedern, welche von dieser Krankenkasse eine

Krankenunterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines
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Zeitraums von zwölf Monaten für sechsundzwanzig Wochen
bezogen haben, bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalls,
sofern dieser durch die gleiche nicht gehobene Krankheits-
ursache veranlaßt worden ist, im Laufe der nächsten zwölf
Monate Krankenunterstützung nur im gesetzlichen Mindest-
betrage (§ 20) und nur für die Gesamtdauer von dreizehn
Wochen zu gewähren ist;".

In Ziffer 6 daselbst wird das Wort: „vier" ersetzt durch das
Wort: „fünf".

XIII. Im ersten Absätze des § 31 werden die Worte: „zwei Prozent"
durch die Worte: „drei Prozent" und im zweiten Absätze des-
selben Paragraphen die Worte: „drei Prozent" durch die
Worte: „vier Prozent" ersetzt.

XIV. Der § 35 erhält als dritten Absatz folgenden Zusatz:
„Der Vorsitzende des Vorstandes hat Beschlüsse der

Kassenorgane, welche gegen die gesetzlichen oder statu-
tarischen Vorschriften verstoßen, unter Angabe der Gründe
mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden. Die Bean-
standung erfolgt mittels Berichts an die Aufsichtsbehörde."

XV. Der § 42 erhält als vierten, fünften und sechsten Absatz folgende
Zusätze:

„Ist ein Vorstandsmitglied, ein Eechnungs- oder Kassen-
führer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung
über sein Vermögen beschränkt oder ist gegen eine dieser
Personen auf Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter oder auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt oder werden hinsichtlich einer dieser Personen Tat-
sachen bekannt, welche sich als grobe Verletzung der Amts-
pflichten in bezug auf die Kassenführung darstellen, so kann
der Betreffende, nachdem ihm und dem Kassenvorstande
Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist, durch die
Aufsichtsbehörde seines Amtes enthoben werden.

Ist gegen ein Vorstandsmitglied, einen Rechnungs- oder
Kassenführer das Hauptverfahrenwegen eines Verbrechens oder
Vergehens' eröffnet, das die Aberkennung der bürgerlichen
Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter zur Folge haben kann, so kann der Betreffende bis zur
Beendigung des Strafverfahrens durch die Aufsichtsbehörde
seines Amtes enthoben werden.

Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde kann binnen vier
Wochen nach der Zustellung derselben auf dem im § 58
Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Wege angefochten werden. Die
Anfechtung hat keine aufschiebende Wirkung."

XVI. Dem § 45 wird folgender Zusatz als Abs. 6 hinzugefügt:
„Die von der Aufsichtsbehörde auf Grund des Abs. l oder

des Abs. 5 getroffenen Anordnungen können von dem Vorstand
oder der Generalversammlung der Kasse oder von dem durch
die Anordnung betroffenen Vorstandsrnitgliede binnen vier
Wochen nach der Zustellung auf dem im § 24 bezeichneten
Wege angefochten werden, sofern die Anfechtung darauf ge-
stützt wird, daß die getroffene Anordnung rechtlich nicht be-
gründet und die Kasse oder das Vorstandsmitglied durch die
Anordnung in einem Hechte verletzt oder mit einer rechtlich
nicht begründeten Verbindlichkeit belastet sei."

C 12
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XVIE. Im § 47 Abs. l Ziffer 2 werden die Worte: „drei Prozent" durch
die Worte: „vier Prozent" ersetzt.

XVTTT. In § 54 Abs. 2 Ziffer l wird das Wort: „vier" ersetzt durch das
Wort: „fünf".

XEK. An Stelle des § 56 Abs. 2 treten als § 56 Abs. 2, 3, 4 folgende
Bestimmungen:

„Die Übertragung der dem Unterstützungsberechtigten zu-
stehenden Ansprüche auf Dritte sowie die Verpfändung oder
Pfändung hat nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie erfolgt:
1. Zur Deckung eines Vorschusses, welcher dem Berechtigten

auf seine Ansprüche vor Anweisung der Unterstützung von
dem Arbeitgeber oder einem Organe der Kasse oder dem
Mitglied eines solchen Organs gegeben worden ist;

2. zur Deckung der im § 850 Abs. 4 der Zivilprozeßordnung
bezeichneten Forderungen.

Die Ansprüche dürfen auf geschuldete Eintrittsgelder
und Beiträge, auf gezahlte Vorschüsse, auf zu Unrecht ge-
zahlte Unterstützungsbeträge und auf die von den Organen
der Kassen verhängten Geldstrafen aufgerechnet werden. Die
Ansprüche dürfen ferner aufgerechnet werden auf Ersatz-
forderungen für Beträge, welche der Unterstützungsberechtigte
in den Fällen des § 57 Abs. 4 oder auf Grund der Eeichs-
gesetze über Unfallversicherung bezogen, aber an die Kasse
zu erstatten hat; Ansprüche auf Krankengeld dürfen jedoch
nur bis zur Hälfte aufgerechnet werden.

Ausnahmsweise darf der Berechtigte den Anspruch ganz
oder zum Teil auf andere übertragen, sofern dies von der
unteren Verwaltungsbehörde genehmigt wird."

XX. Der § 57 Abs. 5 erhält am Schlüsse den Zusatz: „sofern nicht
höhere Aufwendungen nachgewiesen werden."

XXI. Der § 57a Abs. 4 erhält am Schlüsse den Zusatz: „sofern nicht
höhere Aufwendungen nachgewiesen werden."

XXTT. Im § 65 Abs. 2 werden die Worte: „drei Prozent" durch die
Worte: „vier Prozent" ersetzt.

XXIII. Der § 74 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„Die Vorschriften des § 20 Abs. 5, § 26 Abs. l und Abs. 2

Satz l, § 56 Abs. 2 bis 4, § 56 a und § fc7a finden auch auf
Knappschaftskassen Anwendung, und zwar die Vorschriften des
§ 56 Abs. 2 bis 4 auch hinsichtlich aller den Knappschafts-
kassen berggesetzlich obliegenden Leistungen."

XXIV. Der § 76 wird wie folgt gefaßt:
„Die Bestimmungen des § 20 Abs. 5, § 57, § 58 Abs. 2

finden auf die im § 75 bezeichneten Hilfskassen Anwendung."

Artikel II.
In dem Gesetze vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und Kranken-

versicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten
Personen (Eeichs-Gesetzbl. S. 132), werden im § 136 Abs. l, § 137 Abs. l
Ziffer 2 die Worte: „dreizehn Wochen" durch die Worte: „sechsundzwanzig
Wochen" ersetzt.

Artikel m.
In Unterstützungsfällen, bei welchen zur Zeit des völligen Inkraft-

tretens dieses Gesetzes die Dauer der Unterstützung nach den bisher
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geltenden Vorschriften noch nicht beendet ist, finden von diesem Zeit-
punkt ab die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung, sofern diese
für den Unterstützungsberechtigten günstiger sind.

Artikel IV.
Dieses Gesetz tritt, soweit es sich um die zu seiner Durchführung

notwendigen Maßnahmen handelt, sofort, im übrigen mit dem 1. Januar
1904 in Kraft.

Insoweit Knappschaftskassen in Frage kommen, kann mit Zustimmung
des Bundesrats durch Kaiserliche Verordnung ein späterer Zeitpunkt für
das Inkrafttreten von Vorschriften dieses Gesetzes in einzelnen Bundes-
staaten oder im Reichsgebiete bestimmt werden.

Sofern bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes die Statuten einer
Krankenkasse die nach demselben erforderlichen Abänderungen nicht
rechtzeitig erfahren sollten, werden diese Abänderungen durch die Auf-
sichtsbehörde mit rechtsverbindlicher "Wirkung von Amts wegen vollzogen.

Die auf Grund des § 75 a des Krankenversicherungsgesetzes den
Hülfskassen ausgestellten Bescheinigungen verlieren am 1. Januar 1904
ihre Gültigkeit, sofern sie nicht nach der Verkündung dieses Gesetzes
von neuem erteilt worden sind.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Schlobitten, den 25. Mai 1903.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

22.

Bekanntmachung des Reichskanzlers;
betreffend den Fortbezug der Unfallrenten und die Gewährung des
Anspruchsauf Hinterbliebenenrente bei Ausländern; vom l, Juli 1903.

(Zentralblatt S. 240.)
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 25. Juni 1903 beschlossen,

die Bestimmungen über das Ruhen der Rente und über die
Ausschließung des Anspruchs auf Hinterbliebenenrente im § 94
Ziffer 2, § 21 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes sowie
im § 37 Abs. l, § 9 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes

für die Angehörigen des Königreichs der Niederlande außer Kraft zu
setzen.

Die Außerkraftsetzung erfolgt mit der Maßgabe, daß die renten-
berechtigten Ausländer, so lange sie sich nicht im Inland aufhalten, den
vom Eeichs -Versicherungsamt auf Grund des § 94 Ziffer 3 des Gewerbe-
unfallversicherungsgesetzes für Inländer erlassenen Vorschriften zu ge-
nügen haben.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Graf von Posadowsky.

0 IS*
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33.

Bestimmungen,
die Sicherheitsmänner bei dem Königlichen Steinkohlenwerke

Zauckerode betreffend; vom 10. Juli 1902.
(Vergleiche auch Jahrbuch 1900, Anhang C, S. 4.)

I.
Es wird je ein Sicherheitsmann und ein Stellvertreter für jedes

Schachtrevier (Carola-, Oppel- und Albert-Schacht) gewählt.
Der Sicherheitsmann beziehentlich sein Stellvertreter hat seine Tätig-

keit nur in dem Schachtrevier auszuüben, für [welches er gewählt ist.

n.
Die "Wahl des Sicherheitsmannes und seines Stellvertreters erfolgt

durch den Arbeiterausschuß und zwar mit Stimmzetteln. Sie wird von
dem ältesten Mitgliede der "Wählenden geleitet. Als gewählt gilt der-
jenige, welcher die größte Zahl von Stimmen auf sich vereinigt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die gewählten Sicherheitsmänner
und ihre Stellvertreter sind dem Königlichen Bergamte zwar namentlich
mitzuteilen, doch wird ihnen hierdurch nicht der Charakter von Beamten
im Sinne des § 63 des Allgemeinen Berggesetzes vom 16. Juni 1868 erteilt.

m.
"Wählbar ist jeder Bergarbeiter, der folgenden Bedingungen genügt:

1. Der zu Wählende muß deutscher Staatsangehöriger sein;
2. er muß im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sein;
3. er darf seit fünf Jahren nicht wegen Übertretung der berg-

polizeilichen Vorschriften bestraft sein;
4. er muß das 35. Lebensjahr vollendet haben;
5. er muß aktiver Bergmann sein;
6. er muß, vom Tage seiner Wahl an rückwärts gerechnet und

unmittelbar an diesen Zeitpunkt anschließend, fünf volle Jahre
als Bergmann in seinem Aufsichtsbezirke tätig gewesen sein.
Etwaige Krankenwochen oder sich nicht über ein halbes Jahr
ausdehnende Urlaubszeiten gelten nicht als Unterbrechung
dieser fünfjährigen Wartezeit;

7. er muß mindestens drei Jahre bei der Häuerarbeit und zwei
Jahre bei der Zimmerarbeit tätig gewesen sein.

8. Wer als Sicherheitsmann tätig gewesen ist, darf nach Voll-
endung seiner Dienstzeit als Sicherheitsmann nicht vor Ablauf
einer zweijährigen erneuten Arbeitszeit als aktiver Bergmann
wieder als Sicherheitsmann tätig sein, damit er den eigentlichen
Arbeitsverhältnissen nicht entfremdet wird.

IV.
Die Wahl erfolgt auf die Dauer zweier Jahre. Der Stellvertreter

des Sicherheitsmannes hat nur dann seine Tätigkeit auszuüben, wenn der
Sicherheitsmann durch ärztlich bescheinigte gesundheitliche Verhältnisse
an der Ausübung seines Dienstes behindert ist, von der Werksdirektion
Urlaub erhalten hat oder von dem Werke, bei welchem er zur Zeit seiner
Wahl beschäftigt war, abgeht.
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Der Sicherheitsmann und sein Stellvertreter bleibt als Arbeiter
während der Dauer seiner Wahlzeit Mitglied der auf dem "Werke vor-
handenen Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen. Er kann in dieser Zeit nur
auf Grund von § 80 a des Allgemeinen Berggesetzes vom 16. Juni 1868
seiten des Werkes entlassen werden, während ihm selbst der Abgang
vom Werke und in Verbindung damit die Niederlegung seines Amtes
auf Grund der Bestimmungen der Arbeiterordnung frei steht.

Zur Annahme des Amtes eines Sicherheitsmannes kann ein Arbeiter
nicht gezwungen werden.

V.
Die Tätigkeit der Sicherheitsmänner hat darin zu bestehen, daß sie

die belegten Grubenbaue mindestens zweimal monatlich, die übrigen
Werksanlagen aber sowie die Schächte und Wetterstrecken nach Bedarf,
jedoch mindestens zweimal jährlich auf ihre Sicherheit untersuchen.

Sie haben sich bei Besichtigung des Werkes an die geordneten An-
fahrtszeiten zu halten und unmittelbar vor dem beabsichtigten Besuch
den Obersteiger der betreffenden Grubenabteilung oder dessen Stellvertreter
von ihrem Vorhaben in Kenntnis zu setzen, sowie ihre Befahrungen und
Besichtigungen nur in Begleitung eines Werksbeamten auszuführen. An-
ordnungen selbst zu treffen, ist ihnen untersagt, sie haben aber jede ihrer
Besichtigungen und Befahrungen unmittelbar nach Vollendung derselben
in das auf dem Schachte liegende „Fahrbuch für Sicherheitsmänner"
nach Zeit und Ort eigenhändig einzutragen und in demselben nieder-
zulegen, was sie bemerkt haben und was sie abgestellt wissen wollen.

Von jedem Unfälle wird der zuständige Sicherheitsmann durch Über-
mittelung einer Abschrift der Unfallanzeige in Kenntnis gesetzt. Es
steht ihm frei, eine Untersuchung desselben im Beisein eines Werks-
beamten vorzunehmen und deren Ergebnis ebenfalls in das „Fahrbuch
für Sicherheitsmänner" einzutragen.

Dieses „Fahrbuch für Sicherheitsmänner" ist nach jedem Eintrage
dem zuständigen Obersteiger vorzulegen; letzterer hat in dieses Buch eine
kurze Bemerkung zu dem Eintrage des Sicherheitsmannes hinzuzufügen.
Glaubt der Obersteiger den „Vorschlägen" des Sicherheitsmannes nicht
entsprechen zu können, so hat er die Angelegenheit unter Vorlegung des
Fahrbuches unverweilt der Betriebsdirektion zu unterbreiten. Diese hat
alsdann ihre Entscheidung sofort zu treffen und das Ergebnis ebenfalls
in das „Fahrbuch" einzutragen. Glaubt die Betriebsdirektion den „Vor-
schlägen" des Sicherheitsmannes nicht entsprechen zu können, so hat sie
die Berginspektion davon in Kenntnis zu setzen.

Unter allen Umständen aber hat die Betriebsdirektion das Fahrbuch
des Sicherheitsmannes mindestens monatlich einmal einzusehen und in
dem Fahrbuche zu vermerken, daß dies geschehen ist. Auch ist der
Bergpolizeibeamte bei seinen Grubenbesuchen berechtigt, das Fahrbuch
einzusehen und Einträge in dasselbe vorzunehmen.

VI.
Der Sicherheitsmann erhält für jede Stunde, während deren er seiner

Tätigkeit obgelegen hat, 60 Pfennige.
Im übrigen verrichtet er seine Arbeit unter den sonst üblichen Be-

dingungen.

Die Direktion des Königlichen Steinkohlenwerks.
Georgi.
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24.

IV. Nachtrag zu dem Regulativ
für die Verwaltung der Revierwasserlaufsanstalt zu Freiberg vom

IO./I9. Februar 1872; vom I. Mai 1903.
In § 7 unter b 4 sind die "Worte „von der Fischerei" zu streichen

und wird an deren Stelle Folgendes bestimmt:
1.

Die Bergwerksteichfischerei bildet neben den Revierstölln, den Revier-
wasserversorgungsanstalten und der Revierpulverfabrik eine vierte wirt-
schaftlich selbständige Abteilung der Revierwasserlaufsanstalt mit ge-
sonderter Kassen- und Vermögensverwaltung, für welche die Bestimmungen
des Regulatives für die Verwaltung der Revierwasserlaufsanstalt maß-
gebend sind, insofern sie nicht durch folgende Bestimmung abgeändert
werden.

2.
Die Geschäfts- und Rechnungsführung wird durch die Verwaltung

der Revierwasserlaufsanstalt und die Kassenführung durch die Revier-
kassenverwaltung besorgt.

Der Revierausschuß der Bergreyier Freiberg.
(L. S.) Fischer.

I Nr. 3679 a.
Das Bergamt hat vorstehenden vierten Nachtrag zu dem Regulative

für die Verwaltung der Revierwasserlaufsanstalt zu Freiberg, nachdem
vom Königlichen Finanzministerium hierzu mittels Verordnung vom
28. Mai laufenden Jahres zu Nr. 930 Bergreg. Zustimmung erteilt worden
ist, genehmigt.

Zu dessen Beurkundung wird gegenwärtige
Bescheinigung

unter Siegel und Unterschrift des Bergamtes ausgefertigt.
Freiberg, den 16. Juni 1903.

Königliches Bergamt.
(L. S.) i. V. Wappier.

25.

Rundschreiben des Bergamts
an sämtliche Herren Knappschafts-Ärzte, das Auftreten der Wurm-
krankheit (Ankylostomiasis) unter den Bergleuten betreffend; vom

8. Februar 1903. — II Nr. 406a. —
Die von uns unterm 20. Dezember vor. Jahres veranstaltete Umfrage,

betreffend die Eingeweidewurmkrankheit (Ankylostomiasis) hat keinen
ausreichenden Anhalt dafür ergeben, daß letztere bereits bei den sächs.
Bergarbeitern Eingang gefunden hat. Wir bitten indes, dieser Krankheit
ein besonderes Augenmerk zu widmen und vorkommende Fälle derselben
uns unverzüglich anzuzeigen. Maßregeln gegen die Einschleppung sind
zur Zeit noch Gegenstand unserer Erwägung.

Königliches Bergamt.
Dr. Kretzschmar.
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26.
Rundschreiben des Bergamts

an sämtliche Bergwerke, die Wurmkrankheit (Ankylostomiasis)
betreffend; vom 8. Februar 1903 — II No. 406b. —

In letzter Zeit häufen sich die Nachrichten über die Zunahme der
sogenannten Eingeweidewurmkrankheit (Ankylostomiasis) der Bergleute in
verschiedenen deutschen Bergbaubezirken.

Eine von uns bei den Knappschaftsärzten angestellte Umfrage bietet
zwar keinen ausreichenden Anhalt dafür, daß diese Krankheit bereits bei
den sächsischen Bergarbeitern Eingang gefunden hat; indes ist größte
Vorsicht am Platze.

"Wir ersuchen die "Werksverwaltungen, die beifolgenden Anschläge,
welche einem dem gleichen Zwecke dienenden Merkblatte aus dem rheinisch-
westfälischen Bergbau nachgebildet sind, in geeigneter "Weise auf den
Schächten anzubringen.

Maßregeln gegen die Einschleppung sind zur Zeit noch Gegenstand
unserer Erwägung.

Königliches Bergamt.
Dr. Kretzschmar.

Schutz vor Eingeweidewurmkrankheit.
Wesen und V e r l a u f der Krankhe i t .

Die bösartige "Wurmkrankheit (Ankylostomiasis) ist keine den deut-
schen Bergbaubezirken eigentümliche Krankheit, sie ist durch fremd-
ländische Arbeiter eingeschleppt worden.

Die Keime des Wurmes, die Eier und Larven, sind nur bei höheren
Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und bei abgeschlossenem Sonnenlichte
lebensfähig. In der G-rube finden sie also die günstigsten Lebensbedingungen.

Gelangt nun eine ausgebildete Larve, die für das menschliche Auge
wegen ihrer Kleinheit noch unsichtbar ist, in den Magen und weiterhin
in den Darm eines Menschen, so entwickelt sich aus derselben der eigent-
liche Wurm, der sich alsbald in der Schleimhaut des Darmes festsaugt
und, ähnlich wie ein Blutegel, dem Körper unaufhörlich Blut entzieht
Der Biß des Wurmes ist giftig.

Der von dem Wurm befallene Mensch wird langsam mehr und mehr
geschwächt; er bekommt eine blasse, erdfahle Gesichtsfarbe, bleiche Lippen,
blasse Ohren. Das Auge wird matt, auf der Innenfläche der Lider eben-
falls blaß oder gar weiß. Der Körper ermüdet leicht, das Gefühl von
Mattigkeit nimmt von Tag zu Tag mehr überhand; mitunter schwellen
die Füße an. Dann ist es die höchste Zeit, den Wurm abzutreiben, um
noch den Tod des Mannes zu verhindern.

Wenn aber die Krankheit rechtzeitig erkannt wird, so ist sie
fast mit absoluter Sicherheit zu heilen, indem die Würmer durch bewährte
Mittel abzutreiben sind.

Das sicherste Mittel gegen die Krankheit besteht darin, daß
man sich hütet, die Keime des Wurmes in sich aufzunehmen.

Die Aufnahme geschieht nur durch den Mund.
Die nur im menschlichen Darme, nirgends anderswo vor-

kommenden Würmer setzen zahlreiche Eier ab, welche sich erst zu
Larven entwickeln können, wenn sie mit dem Kot, also mit dem mensch-
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liehen Stuhlgang, nach außen, an einen günstigen Ort, wie er fast überall
in den wärmeren Gruben vorhanden ist, geraten.

Ein einziger Stuhlgang (Kothaufen) von einem mit dem Wurm
behafteten Menschen kann viele Tausend, ja Millionen Eier enthalten.

"Wird der Stuhlgang auf dem Abortkübel verrichtet, so sind
die Eier des Wurmes und die gefährlichen nach einigen Tagen daraus
entwickelten Larven unschädlich aufgehoben, wird er aber auf freier Erde,
an irgend einer Ecke, an der Wasserseige oder sonst wo frei verrichtet,
so läuft jeder, der nachher damit in Berührung kommt, sei es mit den
Fußsohlen, sei es mit den Händen, die größte Gefahr, von der Krankheit
ergriffen zu werden, da er die Keime einmal an sich trägt.

Aber auch überall, wo die mit dem Kot beschmutzte Fußsohle hin-
tritt, werden die Keime weiter verbreitet und gelangen schließlich an
die Hände und in den Mund anderer Arbeiter.

Wenn alle Bergleute ohne Ausnahme es unterlassen, ihre
Notdurf t auf freier Erde zu verrichten, so wäre eine Verbreitung
der Krankheit nicht möglich, weil keine Larven in den Verkehr kommen
können.

Es müssen also die Bergleute sich daran zu gewöhnen suchen, ihre
Notdurft vor der Einfahrt, zuhause oder auf den Aborten des
Werksplatzes zu verrichten, oder falls sich dennoch das Bedürfnis unter
Tage einstellen sollte, nur die Abor tkübel zu benutzen.

Die Befürchtung, man könnte auf den Abortkübeln ange-
steckt werden, ist ganz unbegründet. Die Ansteckung erfolgt nicht
auf den Kübeln, sondern auf die vorhin beschriebene Weise.

Hiernach sind folgende

Hegeln z u r V e r h ü t u n g e i n e r A n s t e c k u n g
zu beachten:

1. Der Bergmann gewöhne sich daran, die Notdurft vor
der Einfahrt zu. verrichten.

2. Im Bedürfnisfalle in der Grube soll er nur die Abort-
kübel benutzen.

3. Er vermeide in der Grube möglichst jede Berührung
seines Mundes mit den Händen, insbesondere das Einführen
des Fingers in den Mund, um den Kautabak herauszuholen, an
den Zähnen zu stochern oder um Kohlenstaub oder sonstigen
Schmutz von den Lippen oder vom Schnurrbart zu beseitigen.
Besser ist es, wenn solcher Schmutz haften bleibt bis zur
Reinigung in der Waschkaue.

4. Das Trinkgeschirr (die Kaffeeflasche) ist möglichst geschützt
gegen Verunreinigung aufzubewahren. Beim Trinken ist jede
vorherige und nachherige Berührung des Mundstückes der
Flasche mit der Hand zu vermeiden.

5. Beim Verspeisen des Butterbrotes oder der sonstigen
mitgenommenen Eßware ist die Speise mittelst des Papiers so
zu fassen, daß sie selbst nicht von den Fingern berührt wird.

6. Das Abspülen der Hände in der Wasserseige ist zu
unterlassen.

7. Auch das Tragen der Lampe auf den Fahrten mit den
Zähnen ist am besten ganz zu vermeiden; jedenfalls darf die
Hand bei der Einführung des Hakens in den Mund die Lippen
nicht berühren.



c 97

8. Nach der Ausfahrt sind zunächst beide Hände gründlich
mit Seife zu reinigen, dann erst das Gesicht und die
übrigen Körperteile.

27.
Bergpolizeiliche Verfügung

an sämtliche Bergwerke, die Verhütung der Einschleppung der Wurm-
krankheit (Ankylostomiasis) betreffend; vom 2l. Februar 1903.

— II. Nr. 569 a. —
Die Wurmkrankheit der Bergarbeiter (Ankylostomiasis) — siehe

unsere Zufertigung vom 8. ds. Mts., II Nr. 406 b —• greift außerhalb
Sachsens in besorgniserregender Weise um sich, und es ist nunmehr der
Zeitpunkt gekommen, zu welchem Maßregeln getroffen werden müssen,
um die Einschleppung dieser Krankheit nach Sachsen zu verhindern.

Nach den bisherigen Erfahrungen erfolgt die Übertragung der Krank-
heit namentlich bei der Bergarbeit. Die Verhinderung der Ansteckung
durch letztere ist also eine Verpflichtung der Bergwerksbesitzer, welche
ihnen nach § 55 des Allgemeinen Berggesetzes obliegt, und die von der
Behörde in dieser Richtung zu treffenden Anordnungen sind Maßregeln
der Bergpolizei (§65 des Allgemeinen Berggesetzes). Eine Einschleppung
der Krankheit in die sächsischen Bergwerksreviere läßt sich nur dadurch
verhindern, daß mit der Krankheit behaftete Arbeiter von den Werken
ferngehalten werden. Dies aber setzt voraus, daß die um Anlegung nach-
suchenden Arbeiter, mindestens soweit sie von außersächsischen Revieren
zuziehen, bei der nach § 153 der Allgemeinen Bergpolizeivorschriften
ohnehin gebotenen ärztlichen Prüfung daraufhin untersucht werden, ob
sie mit dieser Krankheit behaftet sind oder nicht. Zunächst sind es ja
nur einzelne außersächsische Reviere, in welchen die Krankheit epidemisch
auftritt, insbesondere Rheinland-Westfalen und Niederschlesien. Es müssen
indes auch alle anderen außersächsischen Reviere solange als in dieser
Beziehung gefährlich behandelt werden, ,als sie sich nicht in ähnlicher
Weise, wie in Sachsen, gegen die Einschleppung der Krankheit abge-
schlossen haben.

Mit Rücksicht hierauf ergeht an. Sie für den Fall, daß Sie nachge-
dachte Einrichtung nicht schon von selbst getroffen haben, unter Bezug-
nahme auf § 65 in Verbindung mit § 55 des Allgemeinen Berggesetzes,
ferner § 75 Abs. l und 2 der Ausführungsverordnung zu diesem Gesetze,
sowie § 4 der zu letzterer ergangenen Verordnung vom 12. Juni 1885
(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 51) und mit dem Hinweise, daß ein
etwa dagegen erhobener Rekurs keine aufschiebende Wirkung haben
würde, folgende

Verfügung:
Von außerhalb Sachsens zuziehende Arbeiter dürfen

nur dann zur Bergarbeit angenommen werden, wenn in.
jedem einzelnen Falle durch schriftliches Zeugnis eines
Arztes bestätigt wird, daß nach der vorgenommenen Unter-
suchung keine Veranlassung vorliegt, anzunehmen, daß der
Anzulegende mit der Wurmkrankheit (Ankylostomiasis)
behaftet sei.

Bei solchen von außerhalb Sachsens zuziehenden
Arbeitern, welche entweder aus dem rheinisch-westfäli-

0 13
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sehen oder dem niederschlesischen*) Bergbaureviere
kommen, oder doch dortselbst in der Zeit nach dem
1. Januar 1900 angelegt waren, oder welche belgischer,
ungarischer oder siebenbürgischer Herkunft sind, genügt
das Unbedenklichkeits-Zeugnis des Arztes nur dann, wenn
in ihm unmittelbar bezeugt wird, daß der Arbeiter mit der
genannten Krankheit nicht behaftet ist.

Gegenwärtige Vorschrift ist nur eine vorläufige. Ob es auf die ganze
Dauer des Bestehens der Epidemie bei ihr verbleibt, wird von dem Er-
gebnisse der weiteren Erörterungen, für welche uns unter anderem auch
die, wegen der Dringlichkeit uns bis jetzt in vollem Umfange nicht zu-
gänglich gewesenen Ansichten und Erfahrungen der Herren Arbeitgeber
von Wert sind, abhängig sein. Insbesondere gilt letzteres hinsichtlich
der Berücksichtigung etwaiger aus der Fortdauer der Maßregeln zu be-
fürchtender Betriebserschwerungen und der vielleicht ins Auge zu fassenden
Errichtung von Zentralbeobachtungsstellen für die Untersuchung und Be-
gutachtung zweifelhafter Fälle.

In dem Bestreben der Femhaltung der mehrgenannten Krankheit
wissen wir uns eins mit den Herren Arbeitgebern. Die behördlichen
Anordnungen allein sind nur ein unvollkommenes Mittel zur Erreichung
jenes Erfolges. Neben der Selbstzucht der Arbeiter kommt es vor allem
auch darauf an, daß die Herren Arbeitgeber, denen die Herren Knapp-
schaftsärzte hierbei wirksam zur Seite stehen werden, der drohenden Ge-
fahr schon jetzt ihre volle Aufmerksamkeit zuwenden und daß sie nicht
nur die schon jetzt nötig gewordenen Maßregeln gern und bereitwillig
beobachten, sondern auch im übrigen durch geeignete Belehrung der
Mannschaften und tunlichste Anbringung derjenigen Einrichtungen, welche
die Reinlichkeit der Grube zu fördern geeignet sind, der Gefahr begegnen.

Königliches Bergamt.
Dr. Kretzschmar.

*) Die Tagesblätter hatten mitgeteilt, daß auch unter den Bergleuten des Walden-
burger Kohlenrevieres die Wurmkrankheit epidemisch geworden sei und daß bis 1. Oktober
1902 im Bezirke des Niederschlesischen Knappschaftsvereins 529 Krankheitsfälle dieser
Art beobachtet worden seien. Diese Angaben sind, wie weitere Ermittelungen ergeben
haben, unzutreffend gewesen.
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